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Notlage der Arbeiterschaft der
rheinifchen Nimsindustrie ....

Antrag derselben Fraktion, den
Bau der in Vallendar geplanten
Umgehungsstraße unverzüglich
in Angriff zn nehmen.......

Antrag derselben Fraktion, die
Proviuzialstraße in der Ge¬
meinde Nlsdorf an den engen
Stellen zu erbreitern oder durch
den Bau einer Umgehungsstraße
zu entlasten ................

Antrag derselben Fraktion, betr.
Anlegung von Radfahrwegen an
der Provinzialstraße .Köln—
Düren zwischen Vlatzheim und
Benzelrath .................

Antrag derselben Fraktion, den
Mitgliedern des Fachausschusses
IV und der Provinzialkommis¬
sion für Straßenbau halbjährlich
das Material über den Stand
der Straßenbauten sowie über
die im Submissionswege ver¬
gebenen Arbeiten und Liefe¬
rungen zuzustellen ..........

Antrag derselben Fraktion, bei
Erteilung von Lieferaufträgen
auf Einhaltung der tariflich fest¬
gelegten Lohn- usw. Bedin¬
gungen zu achten ...........

Antrag derselben Fraktion auf
Bereitstellung von 1 MM. HA
zur Linderung der Notlage der
Steinarbeiter im Oberbergischen
und Mayener Gebiet........

^^

2, 26 87

19

2,18

2,18

2,18

6,175

115, 11»,
122, 123

U, 115,11»

«, 115, 118

12,38

19

11,19!

6, 115,11»

87,221

115, 118

85,115,118



VIII 77. Rheinischer Provinziallandtag, Inhaltsverzeichnis.

Antrag der KPD<-Fraltion, betr.
Förderung der ländlichen An-
siedlung ....................

Antrag derselben Fraktion auf
Erhöhung des im landwirtschaft¬
lichen Etat vorgesehenen Betra¬
ges für Meliorationen, Wasser¬
leitungen und Umlegungen um
500 000 HR................

Antrag derselben Fraltion auf
Verwendung der im landwirt-
fchaftlichen Haushaltsplan vor¬
gesehenen Ausgaben für Schul¬
wesen und Versuchsstationen für
die Finanzierung der Meliora¬
tionen und Flußregulierungen
zugunsten der notleidenden
Kleinbauern in den Notstands¬
gebieten der Eifel usw.......

Antrag derselben Fraktion auf
Streichung der Ausgabepositio¬
nen IV 1—2, V 1—5, VI 1—4
und VII 1—2 (ll—K) im land¬
wirtschaftlichen Haushaltsplan
und Verwendung dieser Beträge
zugunsten der Zinsverbilligungs¬
und Entschuldungsaktion klein¬
bäuerlicher Betriebe..........

Antrag derselben Fraktion auf
Erhöhung des Fonds für ge¬
nossenschaftlicheuud kommunale
Flußregulierungen um
500 000 H^................

Entschließung derselben Fraktion
zur Lage der rheinischen Land¬
wirtschaft ...................

Antrag derselben Fraktion, betr.
die landwirtschaftliche Umschul-
dungsaktion in der Nheinprovinz

Antrag derselben Fraktion auf
Einstellung von 1 MillionHA
in den Haushaltsplan der land¬
wirtschaftlichen Angelegenheiten
zur Zinsverbilligung kleinbäuer¬
licher Betriebe..............

Seitenzahl

^Z,^
3 5

11,33 129
132!

11,32

11,32

11,32

11,32

20,33

11,30

31

110
111

36, 40,
202

36, 202

37, 202

36, 202

36, 202

2, 5, 11, 8?
4ü, 47, »N,
57, «1, «U,
«8, 71, 74,

«», 2U2

36, 202

202

Antrag derselben Fraktion auf
Erhöhung der unter Ausgabe
II« des landwirtschaftlichen
Haushaltsplans vorgesehenen
20 000HL auf 120 000 HM für
Zinserleichterungen für Melio-
rationsd «riehen .............

Antrag derselben Fraltion, betr.
Einsetzung eines Betrages von
200 000 HA in den Haushalts¬
plan zur Unterstützung notlei¬
dender Kleinwinzcr .........

Antrag derselben Fraktion
a) auf Erhöhung des Betrages für

Viehseuchenentschädigung um
500 000 HU, aber nur an Klein¬
bauern in voller Höhe des
Schadens,

b) auf Streichung der für die Pro-
vinzial - Weinbaulehranstalten
und die Landfrauenschulen Ole-
wig und Sobernheim vorgese¬
henen Beträge bzw. auf Ver¬
wendung dieser Beträge zugun¬
sten notleidender Kleinwinzer

Antrag derselben Fraltion auf
Erhöhung des Betrages für Be¬
kleidung und Unterbringung der
Waifenknaben auf 3000 H.K so¬
wie auf Einsetzung von 5000HT
für tarifliche Entlohnung der
Waisenknaben in den Etat des
Rittergutes Desdorf.........

Antrag derselben Fraktion, betr.
Änderung des Wahlrechts zn den
Landwirtschaftskammern .....

Antrag derselben Fraktion Zu
DrucksacheNr. 39 auf Einsetzung
eines Betrages von 500000HT
in den Haushaltsplan zur Be¬
kämpfung der Tuberkulose im
Rheinland, insbesondere in der
Eifel.......................

Antrag der Fraktion der Wirt¬
schaftspartei, betr. Bewilligung
langfristiger Kredite zu verbil¬
ligten Zinssätzen an Gewerbe¬
treibende ..................

Seitenzahl

11,32

31

11,31

11,32

12,31

22

2,14

"Ẑ
LID

36, 202

202

37, 202

36, 202

82, 202

143

5, 60, 88



77. Rheinischer Provinziallandtag, Inhaltsverzeichnis. IX

Antrag der Fraktion der Wirt¬
schaftspartei, betr. Ermächti¬
gung des Verwaltungsrats der
Landesbank, hinsichtlichder Zin¬
sen für landwirtschaftl. Kredite
auch unter die Selbstkosten her¬
unterzugehen ...............

Antrag derselben Fraktion, betr.
Aufwertung der Sparguthaben

Antrag derselben Fraktion auf
Kürzung der im Haushaltsplan
für Reifekosten vorgesehenen
Beträge um 25 ^>...........

Antrag derselben Fraktion auf
Einsparung des laut Beschluß
des Provinzialausschusses vom
21. Januar 1930 ausgeschrie¬
benen Postens des Leiters der
Abteilung Jugend Wohlfahrt uud
Fürforgeerziehung...........

Antrag derselben Fraktion
ll) bis auf weiteres Neueinstellun¬

gen von Beamten mit den Be¬
zügen der Sondergruppen I
bis III, sowie der Gruppen 1«,
bis 2o der Besoldungsordnung
nicht mehr vorzunehmen;

") zur etwa notwendig werdenden
Entlastung der oberen Beamten
geeignete mittlere Beamte mit
Erledigung von einem Teil der
bisher von oberen Beamten er¬
ledigt. Dieustgesch. zu betrauen

Antrag derselben Fraktion, die
Provinzial-Feuerversicherungs-
anstalt anzuweifen, ihre Ver¬
träge mit beamteten und im öf¬
fentlichen Dienste stehenden Per¬
sonen zum nächst zulässigen
Termine zu lösen ...........

Antrag derselben Fraktion, die
Vertreter der Rheinprovinz im
Aufsichtsrat und in der General¬
versammlung des RWE. zu be¬
auftragen, dahin zu wirken, daß
das RWE. den Kleinvertrieb von
elektrifchen Haushaltungsappa-
raten usw. einstellt ..........

Seitenzahl

36

20,42

16

— 215

37 133-
134

133, 21«,
233

«N, IN?, 232

», 8«, 21«,
217, 220

16

15

12,39

60, 106

60, 104

224

Antrag derselben Fraktion, betr.
die Förderung des Kleinwoh¬
nungsbaues ................

Antrag derselben Fraktion, betr.
Aufstellung einer Bilanz über
die Betriebe der Arbeitsanstalt
Brauweiler nach kaufmännischen
Grundsätzen ................

Antrag derselben Fraktion, betr.
Beschränkung der Tätigkeit der
industriellen und gewerblichen
V etrieb eder Arb eitsanstaltB rau-
weiler auf den eigenen Bedarf..

Antrag derselben Fraktion, allen
Bauaufträgen im Hoch- und
Tiefbau die von der Reichs- und
Preußischen Staatsregierung
empfohlene Verdinguugsord-
nung für Bnilleistungen zu¬
grunde zu legen.............

Antrag derselben Fraktion zu
dem Antrage der Ientrums-
fraktion auf Erhöhung der für
Übernahmestraßen und Unter¬
stützung des Kreis- und Gc-
meindewegebaues vorgesehenen
Mittel .....................

Antrag derselben Fraktion, für
die Herstellung und Unterhal¬
tung der Provinzialstraßen an
Straßenmaterilll nur deutsches,
vorzugsweise rheinisches Mate¬
rial zu verwenden, ausländische
Asphaltstoffe also auszuschließen

Antrag derselben Fraktion, bei
der Staatsregierung die Nieder¬
schlagung der aus Anlaß der
Hochwasserschäden in den Jah¬
ren 1924—1927 gewährten staat¬
lichen Kredite und Darlehen zu
beantragen und ferner die von
der Lcmdesbant gewährten Kre¬
dite durch Vereitstellung von
Provinzialmitteln abzudecken .

Antrag derselben Fraktion zur
Lage der Landwirtschaft.....
<Der Antrag wurde zurückgezogen.)

Seitenzahl

»°

Ää

13

2,24

2,25

23

ZI«
?! Lz

5, 40, «1,
72, 87, 88

40

5,57,160

5,57,160

60, 158

18

15

35

7, »9, 87,
112, 11«,
124, 22«,

229

4N, 49, 57,
«U, 115, 11?

2, 2, 11, 87,
45, 47, 20,
27, «1, «L,
«8, 71, 74,

8S, 2U2



77. Rheinischer Provinziallandtag, Inhaltsverzeichnis.

Antrag der Fraktion Christlicher
Volksdienst und Bauernpartei
auf Herabsetzung der Zinsen für
landwirtschaftliche Darlehen um
mindestens 2—3^ ..........

Antrag derselben Fraktion, betr.
Heilighaltung des Karfreitages
und Fronleichnamstciges in Or¬
ten mit gemischt-konfessioneller
Bevölkerung................

Antrag derselben Fraktion, betr.
religiöse Veranstaltungen im
Rundfunk ..................

Antrag derselben Fraktion auf
Vorlage eines Berichts und et¬
waigen Antrages anf Beseiti¬
gung der ungerechten Gehalts-
unterschiede der Provinzialbe-
amten durch die jetzige Orts¬
klasseneinteilung .............

Antrag derselben Fraktion auf
Unterbringung der Fürsorge¬
zöglinge in Familienpflege . ..

Antrag derselben Fraktion auf
Erhöhung des für die Bekämp¬
fung der Schmutz- uud Schund¬
literatur im Haushaltsplan des
Landesjugendamtes eingesetzten
Betrages ..................

Antrag derselben Fraktion, für
eine beschleunigte Durchführung
eines Neichsgefetzesüber die Be-
währuugs- uud Wanderfürsorge
zwecks Herabsetzung der hohen
Aufwendungen für landhilfs¬
bedürftige Personen einzutreten

Antrag derselben Fraktion, betr.
weitere Übernahme von Kreis-,
Stadt- und Gemeindewegen in
die Unterhaltung und Verwal¬
tung des Prouinzialverbandes .

Antrag derselben Fraktion anf
weitgehende Förderung der

Seitenzahl

5, 14

5, 23,
36

5, 23„
36

5,16

5,27

5,29

5,20

5, 17

Z>2
8

8, 61.
88, 202

9,62,
151, 215!

9,62,
151, 215

103
109!

9,106

9, 62
181, 195

9,61,190

8, 128

9,39,
115, 116^

Zusammenlegungen, Wasserlei-
tungsbauten, Bodenverbesse¬
rungen und Straßenunterstüt-
zung in Höhengebieten bei der
in Aussicht genommenen West¬
hilfe .......................

Antrag derselben Fraktion auf
Erhöhung des für das Tuber¬
kulosetilgungsverfahren vorge¬
sehenen Zuschusses von
10 000 H^L um weitere
20 000 H^ss .................

Antrag derselben Fraktion, betr.
Alkoholmißbrauch ...........

Schriftliche Begründung der
Fraktion zu einer Abstimmung

Antrag der Fraktion der Natio¬
nalsozialistischen Deutschen Ar¬
beiterpartei, betr. die Geschäfts¬
ordnung des Provinzialland-
tages ......................

Antrag derselben Fraktion, bei
der Neichsregierung wegen der
unverzüglichen Inangriffnahme
des Baues des Aachen-Rhein-
Kanals vorstellig zu werden ..

Antrag derselben Fraktion auf
Bereitstellung einer größeren-
Summe zur Bekämpfung der
Tuberkulose in der Rheinprovinz

Antrag derselben Fraktion auf
Bereitstellung von Mitteln für
den Bau von Landarbeiterwoh¬
nungen ....................

Antrag derselben Fraktion, betr.
stimmberechtigte Vertretung im
Lllndesjngendamt ...........

Antrag derselben Fraktion, betr.
Gewährung eines Betrages aus
Mitteln des Landesjugendamtes
an den Turnverein, e. V., Vetz-
dorf-Sieg, zur Abtragung der
aus dem Neubau seiner Turn¬
halle herrührenden Schulden .

Seitenzahl

5,31

5,32

30

20

2,5

«

9,76,202

9,76,202

61, 198

37

22

21

14

2,28

>12,28l

134-
138

5, 7, 21

41,126,
149

143

5,190

82, 188



77. Rheinischer Provinziallandwg, Inhaltsverzeichnis XI

Antrag der Fraktion der Natio¬
nalsozialistischenDeutschen Ar¬
beiterpartei auf Ginführung
einer strengerenBeaufsichtigung
und Kontrolle der rheinischen
Pflegeanstalten .............

Antrag derselben Fraktion, zwecks
Hebung der Notlage der Stein¬
industrie in der Mayener Ge¬
gend nnd im Oberbergischenzmn
Bau der Straßen in der Rhein-
Provinz grundsätzlich nur Stein-
material aus der rheinischen
Steinindustrie zu verwenden .

Seitenzahl

ZK

26

17

IZ«» WA"

173

4N, !>!!, 115
11?

Antrag derselben Fraktion, an¬
gesichts der Notlage der Stein¬
industrie des Oberbergischen
Landes zur Hebung des Frem¬
denverkehrs die Autostratze
Köln—Siegen so zu leiten, das;
sie die Hauptpunkte des Ober¬
bergischenLandes berührt ....

Antrag derselben Fraktion auf
Gewährung von Zuschüssen an
die Kadllververwertungsanstalt
im Kreise Wipperfürth.......

Seitenzahl

8 ««

18

2,33

HZ
"8>

115, 181

5,202





XIII

Alphabetisches sachregifter
zu den Sitzungsprotokollen und Anlagen sowie zu dem stenographischen Bericht über die Verhandlungen

des 77. Rheinischen Provinziallandtages.

Aachen, Neubau der dortigen Pro-
vinzial - Taubstummenanstalt .

Aachen-Rhein-Kanal, Inangriff¬
nahme des Baues..........

Aachener Bezirk, Notlage in dem¬
selben .....................

Aachener Münster, dessen Erhal¬
tung ......................

Abgeordnete, Feststellung der bei
Tagung anwesenden ........

— am Erscheinen verhinderte ...

"- ausgeschiedene ............

neu eingetretene............

Abstimmung, schriftliche Begrün¬
dung einer folchen..........

Abtreibungen, Bekämpfung der¬
selben .....................

Altestenrat des Provinzialland¬
tages, dessen Zusammensetzung

Aggertalspcrre, Beachtung der
dortigen Verhältnisse .......

Agrarprogramm,BerüÄsichtigung
des rheinischen Wein-, Obst-u.
Gemüsebaues bei der Durch¬
führung des Programms___

^k«en des Rheinisch-Westfälischen
^lektrizitätswerkes, Übernahme
von neuen .................

Alkoholmißbrauch, Antrag der
Fraktion Christlicher Volksdienst
und Bauernpartei..........

Seitenzahl

"H-3
Gä

19

22

1

1,2

2,5

2,5

20

35

22

30

"Z
S

43, 133

43, 133

41, 128

41, 126,
149

41, 149,
208

41

3

5

5

5,20

49

180

228

36, 202

147

61, 198

Alsdorf, Grbreiterung der dorti¬
gen Provinzialstraße an den
engen Stellen bzw. Bau einer
Umgehungsstraße ...........

Alterspräsident Dr. Hagen über¬
nimmt den Vorsitz .........

Seitenzahl

2.18

Andernnch, Ausbau der dortigen
Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt zur Schaffung weiterer
Anstaltsplätze ..............

Angestellte, Überführung von fol¬
chen in das Beamtenverhältnis

Anleihe, Aufnahme einer folchen

— Erhöhung der aufzunehmenden
Anleihe für Straßenbauzwecke

Anleihen, Angabe der Zins- und
Tilgungsbeträge im Haushalts¬
plan ......................

— des Provinzilllverbandes, Höhe
derselben ..................

Ansiedlung, ländliche, deren För¬
derung ....................

Ansiedlungen in den Höhengcbie-
ten der Mosel .............

Anstaltsfürsorge für hilfsbedürf¬
tige Geisteskranke, Idioten, Epi¬
leptiker, Taubstumme u. Blinde,
Haushaltsplan .............

Anstellung und Pensionierung
von Beamten..............

Arbeiter, Angestellte und Be¬
amte, Beschaffung gefunder
Wohnungen für Wohnungsbe¬
dürftige ...................

MI

6,115,
118

25

15

39,41

41

82-84

34-36

11,33

26

23

129-
132

18-19

173

106

S, 16, 44,
68,119,120,

124, 231

226, 228

44

9,17

36, 40,
202

77

41, 49,
59, 173

60

158



XIV 77. Rheinischer Provinziallandtag, Alphabetisches Sachregister.

Arbeiter und Angestellte, Berück¬
sichtigung von älteren bei Neu¬
einstellungen bei der Provin-
zialverwaltung .............

Arbeits- und Nerufsforschung,
Haushaltsplan des Provinzial-
instituts ...................

Arbeitsanstatt Nrauweiler, An¬
kauf eines Grundstückes für die
Anstalt....................

— Aufstellung einer Bilanz über
die Betriebe der Anstalt nach
kaufmännischen Grundsätzen ..

— Beschränkung der Tätigkeit der
indnstriellen und gewerblichen
Betriebe der Anstalt auf den
eigenen Bedarf.............

— Haushaltsplan .............

— Vornahme von vierteljährlichen
Revisionen der Anstalt durch die
Provinzialkommission .......

Arbeitslosigkeit in der Rheinpro¬
vinz .......................

ArbeitszeitMerweisung vonGeld-
znschüssen nur noch an solche
kommunalen Mrsorgeverbände,
die die 7 stündige Arbeitszeit
durchgeführt habeu .........

Seitenzahl

— Verkürzung der Arbeitszeit für
das Personal in den Provinzial-
anstalten ...................

Aufgaben der Provinzialverwal-
tung, Aufnahme von neuen .

Aufwertung der Sparguthaben.

Ausschüsse, jährliche Neuwahl der
vom Provinziallandtag und
Provinzialnnsschuß zu wählen¬
den .......................

2,16

21

19

2,24

2,25

24

11,25

23

86-8?

> n

5,106

11,16

11,16

20,42

38

17-18

136

128

5,57,160

5,57,160

160

36, 160

11, 37, »9,
47,51, 5»,
58, «4, UN,
?U, 7», 73,

123, 184

106

35, 52,
106

43

133,216,
233

221

Außerordentlicher Haushalt ...

— für 1929, anderweite Verwen¬
dung von rund 36 000 H^L aue
den für Ankauf des Gutes Hom
melsheim bereitgestellten Mit¬
teln .......................

— Verwendung der für besondere
Zwecke des Straßenbaues vor¬
gesehenen 4 Millionen HF ..

Ausweiskarte, Ausstellung einer
solchen für die Mitglieder des
Provinziallandtages.........

Autostrasze Bonn—Kittn—Düssel¬
dorf—Industriegebiet, Bereit¬
stellung von Mitteln aus der
verstärkten Förderung der wert¬
schaffenden Arbeitslosenfürsorge

— Stand der Entwurfs- und Bein¬
arbeiten ...................

Seitenzahl

Autostratze Köln—Siegen, Lei¬
tung derfelben durch das Ober¬
bergische Gebiet zur Hebung des
Fremdenverkehrs ...........

Bauaufträge, Zugrundelegung
der von der Regierung emp¬
fohlenen Verdingungsordnnng
für Bauleistungen...........

Naumarkt, dessen Belebung zur
Beseitigung der Erwerbs¬
losigkeit ...................

Beamte, Abstandnahme von Neu-
einstellnngen von solchen mit
den Bezügen der Sondergrup¬
pen —III und der Gruppeu
1a—2o sowie Betrauung von
geeigneten mittleren Beamten
mit der Erledigung von einem
Teil der bisher von oberen
Beamten erledigten Dienst¬
geschäfte ...................

GZ.
39

19

41

38

17

17

^ V
6,32
34,35

86-87

35,97

18

23

12,38

16

226

128

16,120,
124, 226

222

97-
103

17,116

17,
115, 116

115, 118

60,158

40, 72,
82, 93,

222

60, 106



77. Rheinischer Provinziallandtag, Alphabetisches Sachregister. XV

Beamte, Anstellung und Pensio¬
nierung von solchen.........

— Beseitigung der ungerechten
Gehaltsunterschiede bei densel¬
ben durch die jetzige Ortsklassen-
einteilung..................

— der unteren Gruppen, Löschung
der Kündigungstlausel bei den¬
selben .....................

Beisitzer des Pruuinzialland-
tages, Bestimmung derselben.

Berlin, die finanzielle Lage der
Stadt.....................

Berufs- und Arbeitsforschung,
Haushaltsplan des Provinzial-
instituts....................

Beschlußfähigkeit des Provinzial-
landtllges ..................

Besetzes Gebiet, dessen Räumung

Besoldung, Antrag des Verwal¬
tungsobersekretärs Kaiser u. a.
auf Gewährung der Bezüge
der Besoldungsgruppe 4d ...

— der oberen Beamten........

Betzdorf-Sieg, Gewährung eines
Betrages an den dortigen Turn¬
verein, e. V., zur Abtragung der
aus dem Neubau seiner Turn¬
halle herrührenden Schulden.

Vewahrungs- und Wandcrerfiir-
sorge, beschleunigte Durchfüh¬
rung eines Reichsgesetzes über
dieselbe zwecks Herabsetzung der
hohen Nufwendnngen.......

Vttder, Verwendung vou mit
öffentlichen Mitteln gekauften
in der Privatwohnung der
Oberbeamten ..............

Bimsindustrie, Notlage der Ar-
beiterfchaft in der rheinifchen .

Seitenzahl

--- — 60

5, 16 —> 9, 106

15 4 106

1 — 5

— — 13

21 23 136

1 — 3

43 — 2,37,47,
65, 236

15 4 106

— 120

12,28 — 82, 188

5,20 — 8,128

— — 139

19 — 115,118,
122, 123

Blinde, hilfsbedürftige, Haus¬
haltsplan über die Anstaltsfür-
sorge derselben .............

Blindenanstalten, Musikalische
Erziehung der Insassen .....

Blindenwesen, Haushaltsplan...

Nodcnvcrbesserungen, weiter¬
gehende Förderung derselben
in den Höhengebieten bei der
in Aussicht genommenen West¬
hilfe.......................

Bracht, Oberbürgermeister, deffen
Eintritt in den Provinzialland¬
tag ........................

Nrauweiler, Ankauf eines Grund¬
stückes für die dortige Arbeits-
anstalt .....................

— Aufstellung einer Bilanz über
die Betriebe der dortigen Ar-
beitsanstalt nach taufmäuni-
fchen Grundfätzen ..........

— Nefchränkung der Tätigkeit der
industriellen und gewerblichen
Betriebe der dortigen Arbeits¬
anstalt auf den eigenen Bedarf

— Haushaltsplan der dortigen Ar¬
beitsanstalt .................

— Vornahme von vierteljährlichen
Revisionen der dortigen Ar-
beitsanstalt durch die Provin-
zialkommission .............

Nühnenvoltsbund, dessen Unter¬
stützung ....................

Bürgschaften für Darlehen an
Anstalten und Einrichtnngen
der privaten Wohlfahrtspflege

Bylerward, Haushaltsplan des
dortigen Provinzialgutes ....

-eitenz

26 18-19

20 26

5,31 —

2,5 133

19 86-87

2,24 —

2,25

24 17-18

11,25 —

24 84-86

33 2?

WA

173

128

128

9,76,
202

5,20

128

i,57,160

5,57,160

160

36, 160

138, 139

158

202
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Caritasverband und andere Or¬
ganisationen, Vorlage einer
Aufstellung über die an diese
in den letzten Jahren überwie-
senen Mittel...............

Christliche Bauernpartei, Zweck
der Gründung .............

Seitenzahl

2,24

Christlicher Voltsdienst, dessen
Stellung im Provinziallandtag

Darlehen an Anstalten und Ein¬
richtungen der privaten Wohl¬
fahrtspflege, Übernahme der
Bürgschaft hierfür..........

— landwirtschaftliche, Herabset¬
zung der Zinsen um mindestens
2 bis 3°/«.................

und Kredite, Niederschlagung
der den Hochwassergeschädigten
gewahrten staatlichen und Ab¬
deckungder von der Landesbank
bewilligten aus Provinzialmit-
teln.......................

Deichbau in Neuwied, Beseitigung
von Mißständen bei demselben

Denkmalpflege, Herausgabe des
Jahrbuches ................

Denkschrift, Ausarbeitung einer
solchen durch das Landes¬
jugendamt über die in der
Nheinprovinz vorhandene Kin¬
derarbeit ..................

Desdurf, Erhöhung des im Haus¬
haltsplan des dortigen Ritter¬
gutes für Bekleidung und Un¬
terbringung der Waisenknaben
vorgesehenen Betrages und
Entlohnung der Knaben nach
Tarif......................

— Haushaltsplan des dortigen
Rittergutes.................

24

5,14

15

12,39

2,28

11,32

32

84-86

6, 159

74

61

26

158

8,61,
88,202

227, 228

139

6, 188,
195

36, 202

202

Dienstzeit des Landesoberbaurats
Heinekamp, Ablauf derselben

— des Landesmedizinalrats Pro¬
fessor Dr. Molineus, Ablauf
derselben ...................

Direktor des Fürsorgeheims Hal-
feshof bei Solingen, Antrag auf
Entlassung desselben ........

Disstdentische Kinder, deren Be¬
treuung ....................

Domäne, Provinzial-, Lammers-
dorf, Haushaltsplan .......

Seitenzahl

Düren, Maßnahmen zur Hebung
der wirtschaftlichen Notlage in
Stadt und Kreis ...........

6!
Vberle, Abg., dessen Wahl zum

stellvertretenden Vorsitzenden
des Provinziallandtllges .....

Ehrenvreitstein, Pflege der An¬
lage ......................

Eingaben an den Provinzialland¬
tag .......................

Einladung der Stadt Düsseldorf
zum Besuche der städtischen
Theater und Konzerte ......

Vlektrizitätswerk, Rheinisch-West¬
fälisches, Einstellung des Klein¬
vertriebs von elektrischen Haus-
haltungsapparaten usw. durch
dasselbe ...................

- Rheinisch - Westfälisches, Über¬
nahme neuer Aktien.........

Entlastung von Rechnungen ...

Epileptiker, hilfsbedürftige, Haus¬
haltsplan über die Anstaltsfür¬
sorge derselben .............

!5 «>5

36

36

2,27

2,27

33

19

"Z

46-4?

47-48

15,
19,29

12,39

22

42

26

27

4-5

49

139-
140

18-19
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Ergebnisse der Provinzialverwal-
tung, Bericht des Provinzial-
ausschusses .................

Erholungskuren für kinderreiche
Mütter....................

Erholungspflege für erwerbstä-
tige Jugendliche, Vereitstellung
von Mitteln zur Förderung der¬
selben ...................

Seitenzahl

17

Eröffnung des Provinzialland-
tllges .....................

Erwerbslose, Verwendung der im
Haushaltsplan über die Förde¬
rung von Kunst und Wissen¬
schaft zur Erhaltung von Bau¬
denkmälern vorgesehenen Mittel
für dieselben...............

Erwerbslosigkeit, Beseitigung der-
, selben durch Behebung des

Baumarktes ...............

^-in der Nheinprovinz

29

3,21

12,38

Erziehungsbeihilfen für linder
reiche Familien ............

Erziehungsheim,Provinzial-,Fich-
tenhain, Unterbringung von
Trunksüchtigen und leichtkranken
Geisteskranken in demselben ..

"^ Provinzial-, Fichtenhain, Ver¬
suchung von Ausgaben in dem¬
selben .....................

" Provinzial-, Solingen, Antrag
auf Entlassung des Direktors
des Heims.................

^ Provinzial-, Solingen, Vor¬
kommnisse in dieser Anstalt ...

Erziehungsheime, Provinzial-,
Haushaltsplan .............

24

2,27

27

6,
77-82

106

189

190

15

137

40, 72, »2,
S3, 222

11, 87, 39,
47, ül, 23,
58, «4, «»,
?N, 73, 78,
123, 184

189

19, 160

193

182, 185

182, 185

181

Fachausfchüsse des Provinzial-
landtages, deren Zusammen¬
setzung ....................

Teilnahme der Abgeordneten
an den Sitzungen derselben mit
beratender Stimme.......,

Fehlbeträge aus den Jahren 1925
und 1926, deren Abtragung ..

Feuerversicherungsanstalt, Ände¬
rung der Satzung ..........

— Haushaltsplan für die Verwal¬
tungskosten ................

— Lösung der mit beamteten und
im öffentlichen Dienste stehen¬
den Personen abgeschlossenen
Verträge ..................

Fichtenhain, Haushaltsplan der
dortigen Provinzial-Heilstätte

— Unterbringung von Trunksüch¬
tigen und leichtkranken Geistes¬
kranken in dem dortigen bis¬
herigen Provinzial-Erziehungs-
heim......................

— Verbuchung von Ausgaben im
dortigen Erziehungsheim ....

Flußregulierungen, Erhöhung des
Fonds für genossenschaftliche
und kommunale............

Seitenzahl

— Verwendung der im Haushalts¬
plan über die landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten für
Schulwesen und Versuchssta¬
tionen vorgesehenen Ausgaben
für die Finanzierung der Fluß¬
regulierungen zugunsten der
notleidenden Kleinbauern in
den Notstandsgebieten .......

Fraktionen des Provinzialland-
tages, deren Zusammensetzung

Frauen, Einstellung von 1 Mil¬
lion ^?^Lin den Haushaltsplan
für hoffende ...............

G

3,4,
48

12

15 56-57

15

15

25

WZ

6,18

24

11,32

6.
77-82

17, 44

104

104

60, 104

160

19, 160

193

36, 202

11,32

2,26

36, 202

7

6,179
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Friesdorf, Erweiterung der dor¬
tigen Gärtnerschule zu einer
Vollgartenbauschule ........

Fronleichnamstag und Karfrei¬
tag, Heilighaltung derselben ..

Fürsorgeerziehung Minderjähri¬
ger, Durchführung derselben .

— Haushaltsplan .............

Fiirforgeheim für psychopathische
Mädchen (Fürsorgezöglinge),
Haushaltsplan .............

Fürsorgeheim Halfeshof bei So¬
lingen, Antrag auf Entlassung
des dortigen Direktors ......

Fürsorgezüglinge, Abstandnahme
von der Einziehung der Renten
von entlassenen ............

— Abnahme der Überweisungen

— Unterbringung derselben in Fa¬
milienpflege ...............

— weibliche, Schaffung einer An¬
stalt für diese ..............

(3
Gärtnerschule in Friesdorf, deren

Erweiterung zu einer Vollgar-
tenbauschule ................

Garantieleistungen für den Mittel¬
landkanal, Unterverteilung von
80°/. derselben auf Stadt- und
Landkreise .................

Geisteskranke, angebliche Mih-
stände bei Unterbringung von
solchen ....................

— hilfsbedürftige, Haushaltsplan
über die Anstaltsfürforge der¬
selben .....................

Seitenzahl

MI

31 127-
129

202

5,23, __ 9, 62,
36 151, 215

— — 41,49,62

26 13-15 181

25 20-21 173

2,27 — 182, 185

2,2? — 182

— — 18, 45,
183

5, 27 — 9, 62,
181, 195

49

31 127-
129

202

22 50-53 149

174

26 18-19 41, 173

Geisteskranke, leichtlranle, deren
Unterbringung im bisherigen
Provinzial - Erziehungsheim
Fichtenhain ................

— Zunahme vonsolchenundSchaf¬
fung weiterer Anstaltsplätze..

Gemeinde- und Kreiswege, Aus¬
bau und Übernahme von wei¬
teren durch den Provinzialver-
band ......................

Gemeinde- und Kreiswegebau,
Erhöhung der für Übernahme¬
straßen und für Unterstützung
desselben vorgesehenen Mittel

— Haushaltsplau über die Unter¬
stützung desselben ...........

Gemüsebauschulen und Gemüse-
baulehranstlllt in Straelen,
Übernahme der Ruhegehalts-
und Hinterbliebenenversorgung
für die Direktoren..........

Geschäftsordnung für den Pro-
vinziallandtag, Neufassung der¬
selben .....................

— für den Provinziallandtag,
Handhabung derselben.......

— der Provinzialkommissionen..

Gcschiiftsordnungsausschufj, des¬
sen Zusammensetzung .......

Gewerbetreibende, Bewilligung
von langfristigen Krediten zu
verbilligten Zinssätzen an die¬
selben .....................

Gewerbliche Zweite, Haushalts¬
plan ......................

Görlinger, Abg., dessen Eintritt in
den Provinzialausschuß ......

leiten;

35

24 6,
77-82

25 82-84

2,5, 103-
17 109

2,39 103-
109

17 13

31 127

2,5 37

21 —

— 38-39

3,4,
48

2,14 —

21 6,31

38 138

WH

19, 160

17, 45,
59,173

9,39,
115, 116

?, 39, 87,
115, 11«,

124,22U,228

15, 39,
115, 117

202

5, 7, 21

45,134,1«»,
172, 1»?,
22«, 282

5, 60, 88

19, 143

133
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XIX

Grenzgebiete, westliche, Notlage
in denselben ...............

Gut, Provinzial-, Bylerward,
Haushaltsplan .............

Gut Honunelsheün, anderweite
Verwendung v. rd. 36 000 H^
aus den im Außerordentlichen
Haushalt 1929 für Ankauf des
Gutes bereitgestellten Mitteln .

Haas, Abg., dessen Ausscheiden
aus dein Prouinzilllllusschusse .

Dr. Hagen, Abg., übernimmt den
Altersvorsitz ................

Halfeshof bei Solingen, Antrag
auf Entlassung des Direktors
des dortigen Fürsorgeheims ..

Hauptverwaltung, Haushaltsplan

Haushaltsplan der Provinzialver-
waltung und Vorbericht hierzu

^ Streichung sämtlicher für religi¬
öse Zwecke vorgesehenen Mittel

^ der Hauptverwaltung .......

^ der Hauptverwaltung, Kürzung
der fürNeisekosten vorgesehenen
Beträge um 25^ ..........

^ über Ruhegehälter und Hinter¬
bliebenenrenten .............

-" über Steuern und Überweisun¬
gen aus Reichs- und Staats¬
mitteln ....................

^ der Vermögens- und Schulden¬
verwaltung ................

"-' der Provinzialstrahenverwal-
tung ......................

Seitenzahl

" 8>

— — 2,12,41,
67, 208

33 27 202

19 86-87 128

— — 235

1 — 3

2,27 — 182,185

16 6,10 107

5,42 6-34 1, 9, 43,
49,233

3,36 — 215 ^

16 6,10 107

16 — 60,107,
202

16 10 107

41 7 14, 233

41 6,10 44, 233

17 11-12 I«, 89,ig,
5», ?2,?U,n», ne

Haushaltsplan über die Unter¬
stützung zum Van und Betrieb
von Kleinbahnen............

— über die Unterstützung des Ge¬
meinde- und Kreiswegebaues.

— der Fürsorgeerziehung Minder¬
jähriger ...................

— derProvinzial-Erziehungsheime

— des Landesjugendamtes.....

— des Landesjugendamtes, Ein¬
setzung eines Betrages von
100 000H^ in denselben zur
Einrichtung fahrbarer Schul¬
zahnkliniken ................

— des Landesjugendamtes, Erhö¬
hung des in demselben vorge¬
sehenen Betrages zur Bekämp¬
fung von Schmutz u. Schund

— des Landesfürsorgewesens ...

— der Provinzial - Arbeitsanstalt
zu Vrauweiler .............

— der Provinzial-Heilstätte zu
Fichtenhain................

— über die Anstaltsfürsorge für
hilfsbedürftige Geisteskranke,
Idioten, Epileptiker, Taub¬
stumme und Blinde.........

— über die Krüppelfürsorge-----

— der Provinzial-Heil- und Pfle-
geanstalten ................

— der Provinzial - Kinderanstalt
für feelisch Abnorme........

— des Provinzial - Fürsorgeheims
für pfychopathifche Mädchen
(Fürsorgezöglinge) ..........

— der Orthopädischen Provinzial-
Kinderheilanstalt zu Süchteln

" 2 ^>

5eitenz

17 13

17 13

26 13-15

27 15

28 15-16

28 —

5,29

19 16-17

24 17-18

25 6,18

26 18-19

26 19-20

25 20-21

25 20-21

25 20-21

26 22

115, 117

15, 39,
115, 117

181

181

188

188

61, 190

128

160

160

41, 49,
59,173
18, 175

173

173

173

18, 175
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Haushaltsplan der Fürsorge für
Kriegsbeschädigte und Krieger-
Hinterbliebene ..............

der Fürsorge für Kriegsbeschä¬
digte und Kriegerhinterbliebene,
Ginstellung von 1,25 MM. H^L
in denselben zur Durchführung
von Winterhilfsmaßnahmen für
Kriegsopfer................

— des Provinzilllinstituts für Ar-
beits- nnd Berufsforfchung ...

— über das Hebanunenwesen ..

— der Provinzial - Taubstummen¬
anstalten (Schulen) .........

— des Provinzial - Taubstummen¬
heims Eustircheu...........

— über das Nlindenwesen .....

— über landwirtschaftliche Ange¬
legenheiten ................

— über landwirtschaftliche Ange¬
legenheiten, Ginstellung von
1 Million H^ in denfelben zur
Zinsverbillignng kleinbäuer¬
licher Betriebe .............

— über landwirtschaftliche Ange¬
legenheiten, Erhöhung des für
Meliorationen, Wasserleitungen
und Umlegungen vorgesehenen
Betrages ..................

— über landwirtschaftliche Ange¬
legenheiten, Erhöhung des für
Zinserleichterungen für Melio-
rationsdarlehen vorgefehenen
Betrages ..................

— über landwirtschaftliche Ange¬
legenheiten, Streichnng der vor¬
gesehenen Ausgaben für Schul¬
wesen und Versuchsstationen
und Verwendung derselben für
die Finanzierung der Meliora¬
tionen und Fluhregulierungen
zugunsten der notleidenden
Kleinbauern in den Notstands¬
gebieten ...................

Seitenzahl

26 22-23

2,26 —

21 23
26 23-24

20 24-25

20 25-26

20 26

32 26 I

WZ
" 8>

177

31

11,32

11,32

11,32!

— ! 177

136

180

128

128

128

19, 68,
133, 202

202

36, 202

36, 202

36, 202

Haushaltsplan über landwirt-
schaftliche Angelegenheiten,
Streichung der Ausgabeposi¬
tionen IV 1—2, V 1—5, V1 1—4
und VII 1—2 (a^-K) und Ver¬
wendung der Beträge zuguusten
der Zinsverbilligungs- und Ent¬
schuldungsaktion kleinbäuerli-
cher Betriebe ..............

— des Rittergutes Desdorf -----

— des Rittergutes Desdorf, Er¬
höhung des Betrages für Be¬
kleidung und Unterbringnng der
Waisenknaben ..............

— des Provinzialgutes Bylerward

— der Provinzialdomäne Lam
mersdorf ..................

Seitenzahl

"Zs

über die Viehfeuchenentschädi-
gung ......................

über die Viehseuchenentschädi¬
gung, Erhöhung des für Ent-
fchädigungen vorgefehenen Be¬
trages und Zahlung derselben
an Kleinbauern in voller Höhe
des Schadens ..............

über die Viehseuchenentschädi¬
gung, Herabsetzung der Ver-
waltungskosten .............

der Provinziallehraustalten für
Weinban, Obstbau und Land¬
wirtschaft ..................

- der Provinziallehranstalten für
Weinbau, Obstbau und Land¬
wirtschaft und der Lnndfrauen-
fchulen Olewig und Sobern-
heim, Streichung der vorge¬
sehenen Beträge bzw. Verwen¬
dung dieser Beträge zugunsten
notleidender Kleinwinzer.....

der Landfrauenfchule Olewig .

der Landfrauenfchule Sobern-
heim......................

11,32

32

11,32

33

33

26

27

27

33 >27-28>

11,31

33

32

11,31

32

32

28

6,28

28

36, 202

202

36, 202

202

202

202

37, 202

202

202

37, 202

37, 202

37, 202
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Haushaltsplan,überdieFörderung
von Knnst und Wissenschaft ...

— über die Förderung von Kunst
und Wissenschaft, Verteilung
der unter Titel V, 1 vorge¬
sehenen Mittel .............

— über die Förderung von Knnst
und Wissenschaft, Herabsetzung
des unter Titel V, 1 dieses
Haushaltsplans vorgesehenen
Betrages auf 100 000 H^...

— über die Förderung von Kunst
und Wissenschaft, Verwendung
der zur Unterhaltung von Bau¬
denkmälern vorgesehenen Mit¬
tel für Erwerbslose.........

— der Provinzialmuseen

— der Hochbaullbteilung

—- für gewerbliche Zwecke

— „Verschiedenes" .....

Seitenzahl

21

21

2,21

-- „Verschiedenes", Einsetzung von
Mitteln in denselben zur Be¬
kämpfung der Tuberkulose ...

"- „Verschiedenes", Einstellung
von 1 Million HF in denselben
für hoffende Frauen........

^ „Verschiedenes", Erhöhung der
für Kinderspeisnngen vorge¬
sehenen Mittel .............

" Außerordentlicher Haushalt ..

^ »Außerordentlicher Haushalt"
für 1929, anderweite Verwen¬
dung von rd. 36 000 H^s aus
den für Ankauf des Gutes Hom-
melsheim bereitgestellten Mit¬
teln ......................

" «Außerordentlicher Haushalt",
^erwendung der für befondere
Zwecke des Straßenbaues vor¬
gesehenen 4 Millionen ^^ .

3,21

21

23

21

39

22

2,26

3,39

39

29-30>

61-71

41, 137

62, 137

5,72,137

,'!0

30-31

6,31

6,
31-32>

137

137

IS, 59, 72,
128

19, 143

226

19

41

6, 32-
34,35>

86-87

97

143

6,179

226,228

226

128

16, 120,
124, 226

Haushaltsplan, für Wohlfahrts¬
pflege, Unübersichtlichkeit des¬
selben .....................

— für die Besoldungen und ande¬
ren persönlichen Ansgaben der
Provinzialbeamten bei derLan-
desversicherungsanstalt „Rhein-
provinz" ..................

— für die Verwaltungskosten des
Genoffenschaftsvorstandes der
Rheinischen landwirtschaftlichen
Bcrufsgenossenschaft .........

— für die Verwaltuugskosten der
Provinzial-Fenerversicherungs-
anstalt der Nheinprovinz .. , .

— für die Verwaltungskosten der
Landesbank der Rheinprovinz

— für die Verwaltungskosten der
Provinzial - Lebensversiche¬
rungsanstalt der Rheinprovinz

Hebammenwesen, Haushaltsplan

Heiler, Negierungsrat, dessen Wahl
zum Landesrat.............

Heil- und Pflegeanstalt Ander-
nach, Ausbau derselben zur
Schaffung weiterer Nnstalts-
plätze .....................

Heil- und Pflegcanstaltcn, Haus
haltsplan ..................

Seitenzahl

Heilighaltung des Karfreitages
und Fronleichnamstages ....

Heilstätte, Provinzial-, zu Fichten¬
hain, Haushaltsplan ........

— Provinzial-, zu Fichtenhain,
Unterbringung von Trunksüch¬
tigen und leichtkranlen Geistes¬
kranken in derselben ........

Heinekamv,Landesoberbaurat,Ab-
lauf der Dienstzeit desselben

21

21

15

13

15

26

37

25

25

>5,23,
36

25

24

36

49

23-24

133-
134i

82-84

20-21

6,18

6,
77-82

46-47

136

136

104

88

104

180

219,221

173

173

9,62,
151, 215

160

19, 160

219, 221
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Hilfsbedürftige Geisteskranke,
Idioten, Epileptiker, Taub¬
stumme und Blinde, Haus¬
haltsplan über die Anstaltsfür¬
sorge derselben .............

Hinterbliebenenrenten und Ruhe¬
gehälter, Haushaltsplan -----

Hinterbliebenen- und Ruhege¬
haltsversorgung für die Direk¬
toren der Gemüsebauschulen
und der Gemüsebaulehranstalt
in Straelen ...............

Hochbauabteilung, Haushaltsplan

Hochwassergeschädigte, Nieder¬
schlagung der denselben gewähr¬
ten staatlichen Kredite und Dar¬
lehen und Abdeckung der von
der Landesbllnk bewilligten aus
Provinzialmitteln...........

Hoffende Frauen, Einstellung von
1 Million H^L für dieselben in
den Haushaltsplan .........

Hommelsheim, anderweite Ver¬
wendung von rund 36 000 H^F
aus den im Außerordentlichen
Haushalt 1929 für Ankauf des
dortigen Gutes bereitgestellten
Mitteln....................

Idioten, hilfsbedürftige, Haus¬
haltsplan über die Anstaltsfür-
sorge derselben .............

Institut für Klimaforschung in
Trier, Einrichtung desselben ..

— Provinzial-, für Arbeits- und
Verufsforschung, Haushalts¬
plan ......................

Jahrbuch der Denkmalpflege, Her¬
ausgabe desselben ...........

Seitenz ahl

5! 6"«3,2

26 18-19 41, 49,
59, 173

16 10 107

31 127 202

23 30-31 19, 59,
72, 158

15 — 88

2,26 — 6,179

19 86-87 128

26 18-19 173

— 28 —

21 23 136

139

Iahresrechnungen, Entlastung
von solchen ................

— deren Prüfung durch die Fach¬
ausschüsse ..................

Dr. Iarres, Abg., dessen Wahl
zum Vorsitzenden des Provin-
ziallandtages...............

Jugendliche, deren Verwahrlosung

— erwerbstätige, Vereitstellung
von Mitteln znr Förderung der
Erholungspflege für solche .. .

Kadaververwertungsanstalt im
Kreise Wipperfürth, Gewäh¬
rung von Zuschüssen an die¬
selbe ......................

Kaiser, Verwaltungsobersekretär,
u. a., Antrag auf Gewährung
der Bezüge der Besoldungs¬
gruppe 4 d ................

Karfreitag und Frunleichnams-
tag, Heilighaltung derselben ..

Kinderanstalt für seelischAbnorme,
Haushaltsplan .............

Kinderarbeit, Ausarbeitung einer
Denkschrift durch das Landes¬
jugendamt über die in der
Nheinprovinz vorhandene ....

Kinderheilanstalt, orthopädische,
Entlassung der Krüppel aus
derselben ..................

— orthopädische, Haushaltsplan.

Kinderhilfswert der Noten Hilfe,
Unterstützung desselben ......

Seitenzahl

«3

42

29

2,33

15

5, 23)
36

25

2,28

139-
140!

20-21

26

39

22

WH
T8Z

187, 233

187,
188, 193

3

183

190

5, 202

106

9, 62,
151, 215

173

6, 188,
195

175

18, 175

226,228,
231
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Kinderreiche Familien, Erhöhung
der zur Durchführung von
Hilfsmaßnahmen für dieselben
zur Verfügung gestellten Mit¬
tel auf 50« 000 H„F und Ver¬
teilung diefer Mittel unter Hin¬
zuziehung der difsidentischen
Fürsorge und der internatio¬
nalen Arbeiterhilfe .........

— Verwendung der dem Landes¬
jugendamt zur Durchführung
von Hilfsmaßnahmen für die¬
selben zur Verfügung gestellten
Mittel ....................

Seitenzahl

Kinderspeisungen, Erhöhung der
hierfür im Haushaltsplan vor-
gefehenen Mittel ...........

Kleinbäuerliche Netriebe, Ein¬
stellung von 1 Million H^ in
den Haushaltsplan für land¬
wirtschaftliche Angelegenheiten
zur Zinsverbilligung für die¬
selben .....................

Kleinbahnen, Haushaltsplan über
die Unterstützung zum Bau und
Betrieb von solchen.........

Kleinbauern, Zahlung der Vieh¬
seuchenentschädigung an die¬
selben in voller Höhe des Scha¬
dens ......................

Kleinwinzer, Einsetzung von
^U0 000 H^ in den Haushalts¬
plan zur Unterstützung der not¬
leidenden .................

^ Verwendung der in den Haus¬
haltsplänen der Weinbaulehr-
?5stalten und der Landfrauen-
ichulen vorgefehenen Beträge
zugunsten notleidender ......

Kleinwohnungsbau, Förderung
desselben ..................

Klimaforschungsinstitut in Trier,
^nrichwng desselben .......

2t 3 2

28

28

3,39

"Z
S

72-76

"LZ

189

72-76

31

17

11,31

31

18, 40,
94, 189,

192

226, 228

202

13 115, 117

11,31

2,13 57-61

28

37, 202

202

37,202

5,40,61,
72,87,88

Kommissionen, jährliche Neuwahl
der vom Provinziallandtag und
Provinzialausschuß zu wählen¬
den ......................

Korrigenden, Behandlung der¬
selben .....................

Kraftfahrzeugsteuer, deren Ver¬
teilung ....................

Kraftwagenstraße Nunn-Köln-
DUsseldurfIndustriegebiet,
Vereitstellung von Mitteln aus
der verstärkten Förderung der
wertschaffenden Arbeitslosen-
fürforge ...................

— Stand der Entwurfs- uud Bau¬
arbeiten ...................

Kredite, Bewilligung von langfri¬
stigen zu verbilligten Zinssätzen
an Gewerbetreibende .......

— landwirtschaftliche, Ermächti¬
gung der Landesbank, hinsicht¬
lich der Zinsen auch unter die
Selbstkosten herunterzugehen .

— uud Darlehen, staatliche, Nie¬
derschlagung der den Hoch¬
wassergeschädigten gewährten
und Abdeckung der von der
Landesbank bewilligten aus
Provinzialmitteln...........

Seitenzahl

Kreis- und Gemeindewege, Aus¬
bau und Übernahme von wei¬
teren durch den Provinzialver-
band ......................

Kreis- und Gemeindewegebau,
Erhöhung der für Ubernahme-
straßen und für Unterstützung
desselben vorgesehenen Mittel .

— Haushaltsplan über die Unter¬
stützung desselben ...........

Kreis und Stadt Düren, Maß¬
nahmen zur Hebung der dor¬
tigen wirtschaftlichen Notlage.

Z^°

38

11,25

11,41

17

17

2,14

36

«LZ

221

36,137
160

1, 1ü, »L,
88, 44, 4»,

29, ?U

97-
103

15

2 5
17

2,39

17

19

17,116

17, 115,
116

5, 60, 88

215

103-
109

103-
109

13

9,39,
115, 116

7, 3», 87,
112, 11«,

124,22!!,22«

15, 39,
115, 117

128
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Seitenzahl

Kriegerfriedhof, deutscher, bei
Waison blanche, Übernahme der
Patenschaft über denselben
durch den Provinzialverband.

— deutscher, bei Maisou blanche,
Verwendung der für die Über¬
nahme der Patenschaft über
denfelben vorgcseheuen Mittel
für die Speisung und Unter¬
stützung der Kinder von Kriegs¬
beschädigten u. Hinterbliebenen

Kriegergräber, deren Pflege ...

Kriegsbeschädigte u. Kriegshin¬
terbliebene, deren Versorgung

— Einstellung von 1,25 MM. H^
in den Haushaltsplan über
die Fürsorge für diefelben zur
Durchführung vou Winterhilfs¬
maßnahmen für Kriegsopfer .

— Haushaltsplan über die Für¬
sorge für dieselben..........

Kriegslasten, deren Einwirkung.

Krüppelfürsorge, Haushaltsplan

Kündigungstlaufel, Löschung der¬
selben bei den Beamten der
unteren Gruppen ..........

Künstler, deren Unterstützung ...

Kunst- und Wissenschaft, Haus¬
haltsplan über deren Förderung

— Herabsetzung des unter Tit. V 1
des Haushaltsplans über deren
Förderung vorgesehenen Be¬
trages auf 100 000 H^.....

— Verteilung der unter Tit. V 1
des Haushaltsplans über deren
Förderung vorgesehenen Mittel

— Verwendung der im Haushalts¬
plan znr Unterhaltung von
Baudenkmälern vorgesehenen
Mittel für Erwcrbslofe......

2,26

?,26

87-88

MI

175

2,26

26

26

15

21

2,21

21

3,21

87-5

22-23

19-20

29-30

61-71

6,175

176

175

177

177

37, 46,
63, 222
18,175

106

138

41, 137

5,72,
137

62,137

137

Ländliche Ansiedlung, Förderung
derselben ..............

Ländliche Wasserversorgung,
Stand derselben und weitere
Förderung von Anlagen .

Lammersdorf, Haushaltsplan der
dortigen Provinzialdomäne ..

Landarbeiterwohnungen, Bereit
stellung von Mitteln zum Bau
von solchen ................

Landesausschufz der Rheinischen
Iugendverbiinde, Antrag auf
Vereitstellung von Mitteln zur
Förderung der Erholungspflege
für erwerbstatige Jugendliche

Landesbant, Änderung der Sat¬
zung ......................

— Haushaltsplan für die Verwal¬
tungskosten ................

Landesfürsorgewesen, Haushalts¬
plan ......................

Landeshauptmann, dessen Anwe¬
senheit während der Verhand¬
lungen des Provinzinllandtagcs

Landeshaus, Erweiterung des¬
selben .....................

Landesjngendamt, Nnderuug der
Satzung ...................

— Einsetzung von 100 000 H^ in
den Haushaltsplan für dasfelbe
zurEinrichtung fahrbarer Schul¬
zahnkliniken ................

— Erhöhung des im Haushaltsplan
für dasselbe eingesetzten Betra¬
ges zur Bekämpfung von
Schmutz und Schund .......

— Haushaltsplan .............

— Neuwahl von Mitgliedern ...

leiten;

3i

11,33 129-
132

30 111-
126

33 27

14 —

29 5

13 55-57

13 —

19 16-17

29 76

28 —

5,29

28 15-16

2,12, 134-
37,43 137

5,82,
220, 234
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Landesjugendamt, stimmberech¬
tigte Vertretung der National¬
sozialistischen Deutschen Arbei¬
terpartei in demselben.......

— Verwendung der demselben zur
Durchführung von Hilfsmaß¬
nahmen für kinderreiche Fa¬
milien zur Verfügung gestellten
Mittel ...................

Seitenzahl

2,28

«

134-
13?

—- Wahl der zu wählenden Lehr¬
personen durch den Provinzial-
cmsschuß ...................

Landesmedizinalrat Prof. Dr
Mulineus, Ablauf der Dienst¬
zeit desselben ..............

Landesobervaurat Hcinelamp,
Ablauf der Dienstzeit desfelben

Landesplanung, Aufgabe der
Selbstverwaltung ...........

28 72-76 ^°,«Y

Landesratsstelle, Wiederbesetzung
der durch den Tod des Landes-
rats Dr. Vossen erledigten ...

Landesversicherungsanstalt,
Haushaltsplan für die Befol¬
gungen und anderen persön¬
lichen Ausgaben für die bei die¬
ser Anstalt beschäftigten Pro-
oinzilllbeamten .............

Landesverwaltungsrat Dr. Triv-
pen, deffen Wahl zum Landes¬
rat .....

Landfrauenschule Vlewig, Haus¬
haltsplan ..................

Landsrauenschule Sobernheim,
Haushaltsplan..............

landsrauenschule« Olewig u. So-
«ernyeim, Streichung der in
°en Haushaltsplänen vorgese¬
henen Beträge bzw. Verwen¬
dung dieser Beträge zugunsten
notleidender Kleinwinzer ....

37

36

36

39

5,37

5,190

21

37

32

32

134
137

47-48

46-47

133-
134

221

219, 221

219, 221

43, 227

s, so, 218,
217, 22U,

221

11,31

137
138

6,28

28

136

220,221

37,202

37,202

37, 202

Landgemeinde Rhcinhausen, An¬
trag auf Verleihung der Städte¬
ordnung ...................

Landyilfsbedürftige Personen,
Herabsetzung der hohen Auf¬
wendungen für dieselben ....

Landwirtschaft, deren Notlage

Landwirtschaftliche Angelegen¬
heiten, Ginstellung von 1 Mil¬
lion H^F in den Haushaltsplan
zur Zinsverbilligung kleinbäu¬
erlicher Betriebe ...........

Seitenzahl

— Erhöhung des im Hanshalts¬
plan für Meliorationen, Wafser-
leitungen, Umlegungen vorge¬
sehenen Betrages...........

— Erhöhung des im Haushalts¬
plan für Zinserleichterungen
für Meliorationsdarlehen vor¬
gesehenen Betrages .........

— Haushaltsplan ............

<Z5

22

5,20

2.20,
30,33

43-46

— Streichung der Ausgabeposi¬
tionen IV 1-2, V1-5, VI 1-4
und VII 1-2 (a^K) im Haus¬
haltsplan und Verwendung der
Beträge zugunsten der Zins-
verbilligungs- uud Entschul¬
dungsaktion kleinbäuerlicher
Betriebe ..................

— Streichung der in dem Haus¬
haltsplan für Schulwesen uud
Versuchsstationen vorgesehenen
Ausgaben und Verwendung
derselben für die Finanzierung
der Meliorationen und Flußre¬
gulierungen zugunsten der not¬
leidenden Kleinbauern in den
Notstandsgebieten ..........

Landwirtfchaftliche Bcrufsge-
nossenschaft, Haushaltsplau für
die Verwaltungskosteu des Ge¬
nossenschaftsvorstandes .......

31

11,32

11,32

32 26

146

49,128

2, 5,11, 37,
<5, 47, »0
57, «I, 8«,
!!8, 71, 74,

8», 2U2,

11,32

202

36, 202

36, 202

19, 68,
133, 202

11,32

21

36, 202

36, 202

136
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Landwirtschaftliche Darlehen,
Herabsetzung der Zinsen hierfür
um mindestens 2-3^ .......

Landwirtschaftliche Kredite, Er¬
mächtigung derLandesbank,hin-
sichtlich der Zinsen auch unter
die Selbstkosten herunterzu¬
gehen .....................

Landwirtschaftliche Umschul¬
dungsattion, deren Durchfüh¬
rung in der Nheinprovinz ...

Landwirtschaftskannner, rhei¬
nische, Stellung des Präsidenten
derselben ..................

Landwirtfchaftstammern, Ände¬
rung des Wahlrechts zu den¬
selben .....................

Langfristige Kredite, Bewilligung
von solchen zu verbilligten Zins¬
sätzen an Gewerbetreibende ..

Lebensversicherungsanstalt,
Haushaltsplau für die Verwal¬
tungskosten ................

Lehranstalten für Weinbau, Obst¬
bau und Landwirtfchaft, Haus¬
haltsplan ..................

— Streichung der in dem Haus¬
haltsplan vorgesehenen Be¬
träge bzw. Verwendung dieser
Beträge zugunsten notleidender
Kleinwinzer................

Dr. Lembte, Abg., Glückwunsch zu
seinem 70. Geburtstage .....

Lichtbildwesen, dessen Förderung

Lieferaufträge, Einhaltung der
tariflich festgelegten Lohn- usw.
Bedingungen bei Erteilung von
Aufträgen .................

Seitenzahl

6^
H>2

5,14 —

36 —

11,30 110-
111

-—' —

3ZZ

8,61,
88, 202

12, 31

2,14

15

32

11,31

30

11,29

19

28

215

36, 202

48, 66,
69, 72,
77, 213

82, 202

5, 60, 88

104

202

37, 202

201

36, 62,
190

115, 118

Maison blanche, Übernahme der
Patenschaft für den dortigen
deutschen Kriegerfriedhof durch
den Provinzilllverband.......

— Verwendung der für die Über¬
nahme der Patenschaft für den
dortigen Kriegerfriedhof vor-
gefehenen Mittel für die Spei¬
sung und Unterstützung der
Kinder von Kriegsbeschädigten
und Hinterbliebenen.........

Seitenzahl

W8.

26

2,26

Materiallieferungen, Erteilung
von Aufträgen nur an folche
Firmen, die die tariflich fest¬
gelegten Lohn- und Arbeits¬
zeitbedingungen einhalten....

Mayener und Oberbergisches Ge¬
biet, Bereitstellung von 1 Mil¬
lion H^L zur Linderung der
Notlage der dortigen Stein-
arbeiter ...................

Verwendung von Steinmate¬
rial aus der dortigen Stein¬
industrie zur Hebung der Not¬
lage der Gebiete............

Meliorationen, Erhöhung des
hierfür im Haushaltsplan über
die landwirtschaftlichen Ange¬
legenheiten vorgesehenen Be¬
trages ....................

— Verwendung der im Haushalts¬
plan über die landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten für
Schulwesen und Versuchsstatio¬
nen vorgesehenen Ausgaben
für die Finanzierung der Me¬
liorationen zugnnsten der not¬
leidenden Kleinbauern in den
Notstandsgebieten ..........

Meliorationsdarlehen, Erhöhung
des für Zinserleichterung für
dieselben vorgesehenen Be¬
trages .....................

19

11,19

87-88

87-3

175

6,175

17

11,32

11,32

11,32

115, 118

35, 115,
118

40, 66,
115, 117

36, 202

37, 202

36, 202
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Mitglieder des Landesjugend¬
amtes, Neuwahl ...........

Mitglieder des Provinzialland-
wges, Feststellung der bei der
Tagung anwesenden ........

Seitenzahl

am Erscheinen verhinderte .

ausgeschiedene ..........

neu eingetretene

—-Ausstellung einer Ausweistarte
für dieselben...............

Mittellandkanal, Untervertei¬
lung von 80^. der Garantie¬
leistungen auf Stadt- und
Landkreise .................

Dr. Molineus, Landesmedizinal-
rat, Prof., Ablauf der Dienst¬
zeit desselben ...............

Museen, Provinzial-, Änderung
des Reglements über die Lei¬
tung und Verwaltung derselben

"- Provinzial-, Haushaltsplan ..

Musikalische Erziehung der In¬
sassen der Blindenanstalten...

Neubau derProvinzial-Taubstum-
lnenanstalt Aachen..........

Neuwahl der Ansschüsseund Kom¬
missionen durch den Provinzial-
andtcig und Provinzialaus-

!Huß, Vornahme der Wahl in
ledem Jahr................

"bes stellvertretenden Vorsitzen¬
den des Provinzialausschusses

"°°n Mitgliedern des Landes-
lugendamtes ..

2,12,
37,43

1

1,2

2,5

2,5

38

22

36

21

21

19

38

20,37

134
137

43,133

43,133

2,12,
37,43

50-53

47-48

71-72

30

138

134
137

WH
>2 «,

5 82
220, 234

3

5

5

5,20

222

149

219,221

137

137

128

41, 128

221

133,
221,234

5,82,
220, 234

Neuwahl der Provinzialkommis-
sionen .....................

Neuwied, Beseitigung von Miß¬
ständen beim dortigen Deich¬
bau .......................

Notlage der Arbeiterschaft der
rheinischen Bimsindustrie ....

— der Landwirtschaft..........

- der Steinarbeiter im Qberber-
gischen und Mayener Gebiet,
Bereitstellung von 1 Million
H^ zur Linderung derselben

- der Steinindustrie im Ober¬
bergischen, Bekämpfung der¬
selben durch entsprechende Lei¬
tung der Autostraße Köln-Sie-
gen zur Hebung des Fremden¬
verkehrs ...................

der Steinindustrie in der Maye¬
ner Gegend und im Oberbergi¬
schen, Verwendung von Stein¬
material aus der rheinischen
Steinindustrie zur Hebung der¬
selben .....................

<-2

2,21,
37,45

12,39

19

2 20
30,33

11,19

Seitenzahl

37-42

18

im Aachener Bezirk

— in den westlichen Grenzgebieten

— wirtschaftliche, in Stadt und
Kreis Düren, Maßnahmen zur
Hebung derfelben...........

Notleidende Kleinwinzer, Ein¬
setzung von 200 000 H^ in den
Haushaltsplan zur Unterstüt¬
zung derselben ..............

— Verwendung der in den Haus¬
haltsplänen der Provinzial-
Weinbaulehranstaltcn und der
Landfrauenschulen vorgesehe¬
nen Beträge zugunsten der¬
selben .....................

17

19

31

11,31

5, 133,
188,221,

235

227, 228

115,118,
122,123
2, 5,11, 37,
45, 47, 2ll,
57, U1, ««,
!!», 71, 74,

88, 2U2

35,
115,118

115, 118

40, 66,
115,117

41,
149, 208

2,12,41,
67,208

128

202

37, 202
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Oberbergifches Gebiet, Bekämp¬
fung der Notlage der dortigen
Steinindustrie durch entspre¬
chende Leitung der Autostraße
Köln-Siegen zur Hebung des
Fremdenverkehrs............

Oberbergisches und Mayener Ge¬
biet, Bereitstellung von 1 Mil¬
lion H^L zur Linderung der
Notlage der dortigen Stein¬
arbeiter ...................

— Verwendung von Steinmate¬
rial aus der rheinischenStein¬
industrie zur Hebung der Not¬
lage der dortigen Steinindustrie

Olewig, Haushaltsplan der dor¬
tigen Landfrauenschule ......

— Streichung der in dem Haus¬
haltsplan der dortigen Land¬
frauenschule vorgesehenen Be¬
träge bzw. Verwendung der¬
selben zugunsten notleidender
Kleinwinzer ...............

Orthopädische Kinderheilanstalt,
Entlassung der Krüppel aus
derselben ...................

— Haushaltsplan .............

Drtsllassenetnteilung, Beseiti¬
gung der ungerechten Gehalts¬
unterschiede der Beamten durch
die jetzige .................

Patenschaft für den deutschen
Kriegerfriedhof bei Maison
blanche, Übernahme derselben
durch den Provinzialverband.

— für den deutschen Kriegerfried¬
hof bei Maison blanche, Ver¬
wendung der für die Über¬
nahme derselben vorgesehenen
Mittel für die Speisung und
Unterstützung der Kinder von
Kriegsbeschädigtenund Hinter¬
bliebenen ..................

Seitenzahl

55

18 --- 115,118

11,19 --- 35,
115,118

17 --- 40,66,
115,117

32 6,28 37, 202

11,31 — 37,202

— — 175

26 22 18,175

5, 16 — 9, 106

26 87-88 175

2,26 6,175

Pensionierung und Anstellung
von Beamten ..............

Personal bei der Provinzialver-
waltung, vorzugsweise Berück¬
sichtigungälterer Arbeiter und
Angestellten bei Neueinstellun¬
gen von solchen ............

— in den Provinzialanstalten,
Verkürzung der Arbeitszeit für
dasselbe ...................

Pflegeanstalten, rheinische, Ein¬
führung einer strengeren Be¬
aufsichtigung und Kontrolle
derselben ...................

Private Wohlfahrtspflege, Über¬
nahme von Bürgschaften für
Darlehen an Anstalten und
Einrichtungen derselben......

Provinzialanstalten, Verkürzung
der Arbeitszeit für das Per¬
sonal in denselben ..........

Provinzialausschuß, Eintritt des
Abgeordneten Görlinger in den¬
selben .....................

— Neuwahl des stellvertretenden
Vorsitzenden ...............

Provinzwlinstitut für Arbeits¬
und Berufsforfchung, Haus¬
haltsplan ..................

Provinziallommission für Land¬
wirtschaft und Weinbau, Bil¬
dung einer solchen ..........

Pruvtnzialkommtsfionen, Erhö¬
hung der Zahl der Mitglieder
in denselben ................

Geschäftsordnung derselben...

Neuwahl derselben .........

Wahl von stellvertretenden
Mitgliedern ................

leiten;

2,16 —

11,16 —

26 —

24 84-86

11,16 —

38 138

20,37 138

21 23

27 —

2,5, 37
27

— 38-39

2,21, 37-42
37,45

2,27 —

60

5, 106

35, 52,
106

— 173

158

35, 52,
106

133

133,
221, 234

136

188

5,21,
188

5, 133,
188,221,

235

5, 188
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Provinziallandtag, dessen Eröff
nung ....................

— Abg. Dr. Hagen übernimmt
den Altersvorsitz............

— am Erscheinen verhinderte Mit¬
glieder .....................

— ausgeschiedeneMitglieder -----

— Ausstellung einer Ausweiskarte
für die Mitglieder..........

— Bestimmung der Beisitzer ...

— dessen Beschlußfähigkeit .....

— Handhabung der Geschäftsord¬
nung desselben .............

— neu eingetretene Mitglieder...

— Neufassung der Geschäftsord¬
nung für denselben .........

— Überlastung der Tagesord¬
nungen ...................

"-Verlesen der Reden durch die
Abgeordneten ..............

— Wahl der stellvertretendenVor¬
sitzenden ...................

— Wahl des Vorsitzenden ......

^-Zusammensetzung der Aus¬
schüsse ....................

^Zusammensetzung der Frak¬
tionen .. ........

- Zusammensetzungdes Ältesten¬
rates ......................

^ Schluß ....................

Provwzwlmuseen, Änderung des
Reglements über die Leitung
und Verwaltung derselben ...

"- Haushaltsplan .............

Seitenzahl

«3

1

1,2

2,5

38

1

1

21

2,5

2,5

3,4,
48

3

43

21

21

43,
133

43,
133

37

71-72,

30

5

5

222

5

3

45,134,1«8
172,187,
22», 232

5,20

5, 7, 21

135

45

4,6

3

6

7

6

236

13?

137

Provinzialstratze in der Gemeinde
Alsdorf, Erweiterung d. Straße
an den engen Stellen bzw.Bau
einer Umgehungsstraße......

— Köln-Düren, Anlegung von
Radfahrwegen an derselben
zwischen Blatzheim und Venzel-
rath ......................

Provinzialstraßen, Entwickelung
des Verkehrs auf denselben in
der Zeit von 1925 bis 1929 ..

Provtnzialstraßenuau, halbjähr¬
liche Zustellung des Materials
über den Stand des Straßen¬
baues, die vergebenenArbeiten
und Lieferungen, an die Mit¬
glieder des Fachausschusses IV
und der Provinziallommission

— Verwendung von deutschem,
vorzugsweise rheinischem Ma¬
terial ......................

Provinzialstraßenverwaltung,
Haushaltsplan .............

Provinzialumlage, deren Höhe..

Psychopathische Mädchen (Für-
sorgezüglinge), Haushaltsplan
des Fürsorgeheimsfür dieselben

n
Radfahrwege, Anlegung von sol¬

chen an der Provinzialstraße
Köln-Düren zwischen Blatz¬
heim und Benzelrath .......

Räumung der besetzten Gebiete
am Rhein .................

Rechnungen, deren Prüfung durch
die Fachausschüsse..........

— Entlastung von solchen ......

Nedenim Provinzmllandtage,Ver¬
lesung derselben ............

Seitenzahl

»2

2,18

2,18

17

12,38

18

17

42

25

2,18

43

42

^̂

88-96

11-12

8,9

20-21

139-
140

H8Z

6, 115,
118

6, 115,
118

40, 45,
115

87, 221

40, 48,57,
<!U,1>5,11?

1U, 88, 4»,
58, 72, 7«,

115, 11«

1,13,»8,43,
48, 5«, 5»,
!!8, 78, ?N,

233

173

6, 115,
118

2,37,47,
65,236

187,
188, 193

187, 233

45
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Redezeit, Beschränkung derselben

Reisekosten, Kürzung der hierfür
im Haushaltsplan vorgesehenen
Beträge um 25 ^ ..........

Religiöse Veranstaltungen im
Rundfunk .................

Religiöse Zwecke, Streichung
sämtlicher im Haushaltsplan
vorgesehenen Mittel.........

Renten, Abstandnahme von der
Einziehung derselben von ent¬
lassenen Fürsorgezöglingen ...

Revisionen der Arbeitsanstalt
Brauweiler, Vornahme von
vierteljährlichen durch die Pro-
vinzialtommission...........

Rhein-Main-Verband, dessen Un¬
terstützung .................

Rheinhausen, Antrag auf Verlei¬
hung der Städteordnung an
diese Landgemeinde ........

Rheinisch-Westfälisches Vlettri-
zitiitswcrl, Einstellung des
Kleinvertriebs von elektrischen
Haushaltungsapparateu usw.
durch dasselbe ..............

— Übernahme nener Aktien-----

Richtlinien, betr. Überführung von
Angestellten in das Beamten-
Verhältnis und Löschung der
Kündigungsklausel bei den Be¬
amten der unteren Gruppen,
Erlaß von solchen...........

Rittergut Desdorf, Erhöhung des
im Haushaltsplan für Beklei¬
dung und Unterbringung der
Waisenknaben vorgesehenen
Betrages und Entlohnung der
der Knaben nach Tarif .....

— Haushaltsplan .............

Seitenzahl

4,13,
21,30

«

"§
5

?, 25, 36,
88, 183,

2N1

16 — 60, 107,
232

5, 23, __ 9,62,
36 151, 215

3,36 — 215

2,27 — 182

11,25 — 36,160

— '— 138, 139

22 43-46 146

12,39 224

22 49 147

15 4 106

11,32 36, 202

32 26 202

Roggen, Steigerung des Ver¬
brauchs ...................

Rute Hilfe, Unterstützung des Kin-
derhilfswerks...............

Ruhegehälter und Hinterbliebe¬
nenrenten, Haushaltsplan....

Ruhegehalts- und Hinterbliebe¬
nenversorgung für die Direk¬
toren der Gemüsebauschulen u.
der Gemüsebaulehranstalt in
Straelen ..................

Ruhegeldbezüge der Straßenwär¬
ter, Höhe derselben .........

Ruhrsiedlungsverband, Zuwen¬
dung an diesen ............

Rundfunk, religiöse Veranstaltun¬
gen in demselben...........

8
Saargebiet, dessen Befreiung ...

vr.Saafsen, Abg., dessen Wahl
zum stellvertretenden Vorsitzen¬
den des Provinziallandtag.es .

Saatkartoffelstelle bei der Land¬
wirtschaftskammer ..........

Satzung der Landesbank,Nnderung
derselben ...................

— der Provinzial - Feuerversiche¬
rungsanstalt, Änderung dersel¬
ben .......................

— des Landesjugendamtes, Ände¬
rung derselben .............

Schiefer, rheinischer, Verwendung
von solchem bei Wohnungs¬
bauten ....................

Schluß des Provinziallandtages.

Seitenzahl

2>2
3 » « "Z

39 —

16 10

31 127

5, 23,

—

36

43 —

1 —

13 54-55

15 56-57

29 76

43 —

54

226,228,
231

107

202

110, 114

44,76

9,62,
151, 215

37, 47,
236

4,6

71, ??,
205

104

190

122

236
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Schmutz und Schund, Broschüre
von Lllndesrat Wingender ...

-^ deren Bekämpfung durch das
Landesjugendamt...........

-^ Erhöhung des hierfür im Haus¬
haltsplan eingesetzten Betrages

Schriftliche Begründung zu einer
Abstimmung ...............

Schuldendes Provinzialverbandes,
deren Höhe................

Seitenzahl

"^ des Provinzialverbandes, Vov
läge einer Aufstellung über die
selben .....................

Schulden- und Vermögensver-
waltung, Haushaltsplan.....

Schulzahnkliniken, Einsetzung von
100 000 H^L in den Haushalts¬
plan des Landesjugendamtes
zur Einrichtung von fahrbaren

Seelisch Abnorme, Haushaltsplan
der Kinderanstlllt für folche ..

Selbstverwaltung,
wng .........

deren Erhal«

Sobernheim, Haushaltsplan der
dortigen Landfrauenschule ...

Streichung der in dem Haus¬
haltsplan der dortigen Land-
frauenschule vorgesehenen Be¬
läge bzw. Verwendung dersel¬
ben zugunsten notleidender
Kleinwinzer

Barguthaben, Aufwertung der¬
selben .....................

Sparmaßnahmen bei der Provin-
zlalverwaltung .............

Stadt und Kreis Düren, Hebungder do""
Notlage
der dortigen wirtschaftlichen

»2

2,29

5,29

20'

"A

41

28

25

6,10

20-21

32

11,31

20,42

19

28

190,191,
193

1»,12N,I!>2,
19«, lü»

9,61,190

1,17,44,
48,69

58

44, 233

188

173

20, 42,
45,77

37, 202

37, 202

133,216,
233

IS, 52, S0,
?N, 72,14ll,

227, 22»,
23N, 232

128

Etiidteordnung, Antrag auf Ver¬
leihung derselben an die Land¬
gemeinde Nheinhansen ......

Steinarbeiter im Oberbergischen
und Manener Gebiet, Bereit¬
stellung von 1 Million H^F zur
Linderung der Notlage dersel¬
ben .......................

Steinbüchel, Abg., dessen Wahl
zum stellvertretenden Vorsitzen¬
den des Provinzilllllusschusses

Steinindustrie im Oberbergischcn,
Hebung des Fremdenverkehrs
in diesem Gebiet durch ent¬
sprechende Leitung der Auto¬
straße Köln—Siegen zur Be¬
kämpfung der Notlage derselben

— in der Mayener Gegend und im
Oberbergischen, Verwendung
von Steinmaterial aus der dor¬
tigen Steinindustrie zur Hebung
der Notlage ...............

Seitenzahl

22

11,19

37

HZ

43-46

3 KZ

146

— Lage der rheinischen

Stellvertretende Vorsitzende des
Provinziallandtllges, deren
Wahl .....................

18

138

17

2, 17,
18

Stellvertretender Vorsitzender des
Provinzialausschnsses, Neuwahl
desselben ..................

Steuern und Überweisungen aus
Reichs- und Staatsmitteln,
Haushaltsplan .............

Straßen, Ausbau und Übernahme
von weiteren in die Unterhal¬
tung und Verwaltung des Pro¬
vinzialverbandes ............

Erhöhung der für den Ausbau
und die Übernahme von Kreis-
und Gemeindewegen vorgese¬
henen Mittel .............. 2,39

20,37

41

5,1?

138

103-
109

103-
109

35, 115,
118

221, 234

— 115, 118

40, 66,
115, 117

2, 6, 66,
115, 117

4,6

133,221,
234

14, 233

16, 39,
115, 116

7,39,87,
115,116,
124,226
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Straßenbau, Erhöhung der für
diesen Zweck aufzunehmenden
Anleihe und Verwendung der¬
selben .....................

— halbjährliche Zustellungdes Ma¬
terials über den Stand dessel¬
ben, die vergebeneu Arbeiten
und Lieferungen, an die Mit¬
glieder des FachausfchussesIV
und der Provinzialkommission

— Verwendung der hierfür im>
außerordentlichen Haushalts¬
plan für besondereZwecke vor-^
gesehenen 4 Millionen H^s..

— Verwendung von deutschem,!
vorzugsweise rheinischemMa->
terial ......................

Straßenunterstützung in den Hö¬
hengebieten bet der in Aussicht ^
genommenen Westhilfe ......

Straßenverwaltung, Haushalts¬
plan ......................

Straßenwärter, Ruhegelder für!
dieselben ...................

Tagesordnung des Provinzial-
landtages, Überlastung dersel¬
ben .......................

Taubstumme, hilfsbedürftige,!
Haushaltsplan über die An°!
staltsfürsorge derselben ___

Taubstummenanstalt Nachen,
deren Neubau ...........

Taubstummenanstalten (Schulen),^
Haushaltsplan ............

Taubstummenheim Vuskirchen,
Haushaltsplan ............

Seitenzahl

41 —' 226, 228

12,38 — 87, 221

41 35,97 16,120,
124, 226

18 — 40,48, 27,
8«, 115,

11?

5,31 — 9,202

17 11-12 16, «8, 48,
58, 72, 7«,

115, 11«

— — 110, 114

— — 135

26 18-19 173

19 — 41, 128

20 24-25 128

20 25-26 128

Dr. Tripven, Landesverwaltungs-
rat, dessen Wahl zum Landesrat

Trunksüchtige,Unterbringung von
solchen im bisherigen Provin-
zial-Grziehungsheim Fichten¬
hain ......................

Tuberkulose, Einsetzungvon Mit¬
teln in den Haushaltsplan zur
Bekämpfung derselben ......

Tuberkulosetilgungsverfahren,
Erhöhung des hierfür vorgese¬
henen Zuschusses um 20 000 H^

Turnverein, e.V., Betzdorf-Sieg,
Gewährung eines Betrages an
denfelben zur Abtragung der
aus dem Neubau seiner Turn¬
halle herrührenden Schulden .

Übernahmestraßen, Erhöhung der
hierfür vorgefehenen Mittel ..

Überweisungen aus Reichs- und
Staatsmitteln, Haushaltsplan

Umgehungsstraße, Bau einer sol-
chen in der Gemeinde Alsdorf

— unverzügliche Inangriffnahme
der in Vallendar geplanten ..

Umlage, Provinzial-, deren Höhe

Umlegungen, Erhöhung des hier¬
für im Haushaltsplan über die
landwirtschaftlichenAngelegen¬
heiten vorgesehenen Betrages

Umschuldungsaktion, landwirt¬
schaftliche, deren Durchführung
in der Rheinprovinz ........

Seitenzahl

»2

37

24

21

5,32

12,28

2,39

41

2,18

2,18

42

11,32

11,30

137-
138

6,
77-82

103-
109

8,9

110-
111

Mb

220, 221

19, 160

143

9,76,202

82, 188

7, 33, 87,
115, 11«,
124, 22«,

228

14, 233

6, 115,
118

n, 115, 11«

1, 13, 38,
48, 43, 5«,
58, «8, 73,

7«, 233

36,202

36, 202
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unverzügliche Inan-Vallendar,
griffnahme der dort geplanten
Umgehungsstraße ...........

Verband katholischer kaufmän¬
nischer Vereinigungen in Essen,
Antrag auf Maßnahmen zur
Hebung der wirtschaftlichen Not¬
lage in Stadt und Kreis Düren

Verdingungsurdnung, Zugrun¬
delegung der von der Regie¬
rung für Bauleistungen emp¬
fohlenen bei allen Bauaufträ¬
gen im Hoch- und Tiefbau ..

Verhandlungen des Prouinzial-
lllndtages, Stellungnahme der
Verwaltung hierzu .........

Verkehr auf den Provinzialstraßen,
dessen Entwicklung in den Jah¬
ren 1925 bis 1929 ..........

Vermögen des Provinzialverban-
des, Vorlage einer Aufstellung
über dasselbe ..............

Vermögens- und Schuldenver¬
waltung, Haushaltsplan.....

Verschiedenes, Erhöhung der in
diesem Haushaltsplan für Kin¬
derspeisungen vorgesehenen
Mittel ....................

"^ Haushaltsplan .............

Verwahrlosung der Jugendlichen

Verwaltungsbericht für das Rech¬
nungsjahr 1928 ............

Verwaltungsoberselretür Kaiser
u. a., Antrag auf Gewährung
der Bezüge der Besoldungs¬
gruppe 4d ................

Seitenzahl

^Z,^?

2,18

19

"«
B

23

1?

6, 115,
118

128

Verzeichnis der an den Provinzial¬
landtag gerichteten Eingaben.

— der Ausschüsse des Provinzial-
landtages ..................

41

3,39

39

17

15

88-96

6,10

15,
19,29

3,4,
48

6,31
32

4-5

60,158

233

40, 45,
115

58

44,233

226

226

183

106

106

106,
128, 190

Verzeichnis der Vorlagen

Viehseuchenentschiidigung, Erhö¬
hung des vorgesehenen Betra¬
ges und Zahlung der Entschä¬
digung an Kleinbauern in voller
Höhe des Schadens .........

— Haushaltsplan

— Herabsetzung der Verwaltungs-
kosten im Haushaltsplan ....

Volksbühnenbund, dessen Unter¬
stützung ...................

Seitenzahl

2

11,31

33

33

Vorbericht zu den Haushaltsplä¬
nen der Provinzialverwaltung.

Vorlagenverzeichnis

Vorsitzende, stellvertretende, des
Provinziallandtages, deren
Wahl .....................

Vorsitzender des Provinzialland¬
tages, dessen Wahl ........

1-4

27-28

LLZ

5,42

2

— stellvertretender, des Provin-
zialausschusses, Neuwahl des¬
selben .....................

Waldniel, Behandlung der in der
dortigen Anstalt untergebrach¬
ten schwachsinnigenZöglinge ..

Wahl des Landesverwaltungsrats
Dr. Trippen zum Landesrat ..

__ des Regterungsrats Hecker zum
Landesrat .................

— der stellvertretenden Vorsitzen¬
den des Provinziallandtages .

— des stellvertretenden Vorsitzen¬
den des Provinzialausschusses

— des Vorsitzenden des Provin¬
ziallandtages ...............

6-34

1-4

37, 202

202

202

138, 139

233

5

4,6

20,37

37

37

138 133,
221, 234

20,37

137-
138

133
134

138

174

220, 221

219, 221

4,6

133,
221. 234

i
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Wahl von Mitgliedern des Landes-
jugendamtes ...............

— von stellvertretenden Mitglie¬
dern der Provinziallommis-
sionen .....................

— zu den Provinzilllkommissionen

Wahlgesetz für den Provinzial¬
landtag, Auszug ............

Wahlniederschrift über die Wah¬
len zu den Provinzialkomnns-
sionen .....................

— über die Wahlen zum Landes-
jugendamt .................

Wahlordnung für den Provinzial-
landtag ...................

Wahlprüfungsausschuß, dessen
Zusammensetzung...........

Wahlrecht zu den Landwirtschafts-
kammern, Änderung desselben

Wasserleitungen, Erhöhung des
hierfür im Haushaltsplan über
die landwirtschaftlichen Ange¬
legenheiten vorgesehenen Be¬
trages .....................

Wasserleitungsbaute», weitge¬
hende Förderung derselben in
den Höhengebieten bei der in
Aussicht genommenen West¬
hilfe ......................

Wasserversorgung, ländliche,
Stand derselben und weitere
Förderung vou Anlagen ___

Dr. Weil, Landrat, dessen Gintritt
in den Provinziallandtag ....

Weinbau, Obstbau uud Landwirt¬
schaft, Haushaltsplan der Lehr¬
anstalten ..................

Seitenzahl

«2
UZ
")5

2,12,
37,43

2,27

2, 21,!
37,45>

45

43

3,4,
48

12,31

11,32

5,31

30

2, 5

32

«

134-
137

37-42

37-42

40-41

41-42

111-
126

43

28

UZ
"8>

5, 82,
220, 234!

5, 188

5, 133,l
221, 235>

82,202

36,202

9, 76,
202

19, 40,
60,202

5, 20

202

Weinbaulehranstalten, Strei¬
chung der in dem Haushalts¬
plan vorgesehenen Beträge bzw.
Verwendung dieser Beträge zu¬
gunsten notleidender Klein¬
winzer ....................

Westhilfe, weitgehende Förde¬
rung der Zusammenlegungen,
Wasserleitungsbaute«, Boden¬
verbesserungen und Straßen-
unterstützung in Höhengebieten
bei der in Aussicht genommenen

— Zuwendung des Reiches ___

Wiederwahl des Landesmedizinal-
rats Prof. Dr. Molineus.....

— des Landesoberbaurats Heine¬
kamp .....................

Winterhilfsmaßnahmen für
Kriegsopfer, Einstellung von
1,25 Millionen H^ in den
Haushaltsplan zur Durchfüh¬
rung von solchen ...........

Wipverfürth, Gewährung vonIu-
schüssen an die Kadaververwer-
tungsanstalt in diesem Kreise .

Wirtschaftslage in der Nheinpro-
vinz ......................

Wohlfahrtspflege, private, Über¬
nahme von Bürgschaften für
Darlehen an Anstaltennnd Ein¬
richtungen derselben ........

— Unübersichtlichkeitdes Haus¬
haltsplanes ................

Wohnungen, Beschaffungvon ge¬
funden für wohnungsbedürftige
Arbeiter, Angestellte und Be¬
amte ......................

Youngplan, dessen Einwirkung

Seitenzahl

^ UZ

11,31

5,31

36

36

2,26

2,33

24

23

47-48

46-47

84-86

WH

37, 202

9, 76,
202

2, «, 67,
7U. 9?

219, 221

219, 221

177

5, 202

2, IN, 37,
42, 21, 2«

158

49

158

37, 46,
63.222
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Zentralverband der Beamten nnd
Angestellten, Antrag auf Erlaß
von Richtlinien, betr. Überfüh¬
rung von Angestellten in das Be-
amtenverhältnis und Löschung
der Kündigungskllluselbei den
Beamten der unteren Gruppen

Ziegeleibetrieb in der Arbeitsan¬
stalt Brauweiler............

Zinserleichterungen für Meliora-
ttonsdarlehen, Erhöhung des
hierfür vorgesehenen Betrages

Zinsverbilligung kleinbäuerlicher
Betriebe, Einstellungvon 1 Mil¬
lion H^L in den Haushaltsplan
der landwirtschaftlichenAnge¬
legenheiten zu diesem Zweck .

Seitenzahl

OK

15

11,32

31

WZ
" 8,

106

162

36, 202

202

Zinsverbilligungs- und Vntschul-
dungsattion kleinbäuerlicher
Betriebe, Verwendung der im
Haushaltsplan über die land¬
wirtschaftlichen Angelegenhei¬
ten, AusgabepositionenIV 1—2,
V 1—5, VI 1—4 und VII 1—2
(li—K) vorgesehenen Beträge
hierfür ....................

Zusammenlegungen, weitgehende
Förderung derfelben in Höhen¬
gebieten bei der in Aussicht ge¬
nommenen Westhilfe .........

Zwischenhandel, Verteuerung der
landwirtfchaftlichen Produkte
durch denselben .............

Seitenzahl

11,32

5,31

36,202

9,76,202

204





Verzeichnis
der Mitglieder des 77. Rheinischen provinziallandtages.
Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Iarres in Duisburg.
Stellvertretende Vorsitzende: Veigeordneter Eberle in vormen.

Regierungspräsident Qr. Saohen in Trier.

Lfde
Nr, Zu» und Vorname Wohnort

leinschl,Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

I. Negierungsuezirk Aachen.
1 Krüger, August Eschweiler-Röhe

Landkr. Aachen
Goeidtstraße 19

Bauunternehmer Aachen-Stlldt Neichspllrtei des
deutschen Mittel¬

standes
(Wirtschllftspllltel)

2 Kühnen, Ludwig Aachen,
Pontwllll «

Veigeordneter " Sozialdem. Partei
Deutschlands

3 Dr. Losenhausen, Paul Aachen,
Nrabantstrahe «4

Landgerichtsdirektor » Arbeitsgemeinschaft

4 Dr. Nombach, Wilhelm Aachen,
Rathaus

Oberbürgermeister » Zentrum

5 Streb, Jacob Aachen,
Elsahstrahe»5

Städtifcher Arbeiter " Kommunistische
Partei

6 Timmermans, Clara Aachen,
Ialllbstlllhe 21

ohne Gewerbe " Zentrum

7 Classen, Erwin Aachen,
Lupen« Str. 25/2?

Lanbrät Aachen-Land "

8 Deppe, Robert Alsdorf, Land¬
kreis Aachen,

Oibtweiler Weg 11

Schlosser " Kommunistische
Partei

9 Ernst, Johann Herzogenrath,
Landkr. Aachen,
Leonarbstraße 12

Gewerlschafts-
angestellter

" Zentrum

10 Bongartz, Josef Düren,
Friedrichstraüe H

Fabrikant Düren »

11 Krapoll, Wilhelm Immerath,Kreis
Erkelenz,

Haus Nl. 14S

Ehrenbürgermeister Heinsberg-
Erkelenz

<!

12 Pilates, Peter Grebben, Kreis
Heinsberg,

Dämmst!. (Neubau)

Fabrikarbeiter >» «

13 Schmitz, Heinrich Lovericher Hof, Landwirt und Wuts¬ Iülich-Geilen- „
Post Setterich, pächter kirchen
Haus Nr. »2

14 Latten, Peter Hünshouen, Kr.
Geilenkirchen,

Aachener Straße 88

Gutsbesitzer " Arbeitsgemeinschaft

15 Illnsen, Nikolaus Aachen,
Ialobstrahe »

Kanonikus Schleiden-
Monschau

Zentrum

II. Regierungsbezirk Düsseldorf.
16 Vaumann, Carl Huisberden,

Kreis Cleve,
Haus Nr. »?

Gutsbesitzer Cleve Zentrum

17 Adams, Clemens Düsseldorf,
Frlebrlchstillhe «»

Generaldirektor der '
Prov.-Feuerver-
sicherungsanstalt

Oüsseldorf-Stadt "



Lfde.
Nr. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl.Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

18 Becker, EM Düsseldorf,
Voisinstiahe 25

Hausfrau Düffeldorf-Stadt Sozialdem. Partei
Deutfchlands

19 Dr. Carl, R. W. Düsseldorf,
Schumannstlllhe »4

Chemiker " Arbeitsgemeinfch aft

20 Duuder, Arnold Düffeldorf-
Gerresheim,

Hatzfeldstrnhe45

Angestellter » Kommunistifche
Partei

21 Engels, Alex Düsfeldorf,
WersteneiDulfsti.51

Dreher » «

22 Gerlach, Paul Düffeldorf,
Tiergartenstiahe 4»

üandesrat <» Sozialdem. Partei
Deutfchlands

23 Dr., Dr. b. o. Lehr,
Robert

Düffeldorf,
Lindemllnnstillhe 20

Oberbürgermeister " Arbeitsgemeinfchaft

24 Niedieck, Anna Düffeldorf,
Schumannstrahe 13

Hausfrau » Zentrum

25 Dr. Stein, Otto Düffeldorf-
Oberkaffel,

EllNerstlllhe 13

Kaufmann » Reichspartei des
deutfchen Mittel¬

standes
(Wirtschaftspaitel)

26 Stemmet) er,
Christoph

Düffeldorf,
Näuscheiweg 2?

Rektor » Arbeitsgemeinfchaft

27 Winand, Ernst Düffeldorf,
DUs!elthaler<2ti.9.1l

Gewerkfchaftsfekretär » Zentrum

28 Büchfenfchütz, Otto Wuppertal»
Barmen,

Lentzestiahe 42

Gefchäftsführer Düsfeldorf-
Mettmann

Arbeitsgemeinfchaft

29 Hauck, Arthur Düffeldorf,
Vtehwen 1

Arbeiterfekretär » Sozialdem. Partei
Deutfchlands

30 Keller, Gertrud Düffeldorf,
Klilnei Straße 44

Angestellte " Kommuuistifche
Partei

31 Pohlmauu, Karl Hilden, Kreis
Düffeldorf-
Mettmann,

Vaustrahe 68

Metallarbeiter " Zentrnm

32 Hennes, Willi Wuppertal-
Glberfeld,

Gustaustillhe ?

Oberingenieur a. D. Duisburg-
Hamborn

Ehristl. Volksdienst
nnd Bauernpartei

33 Hohmann, Wilhelm Duisburg,
Hebbelstrahe 4

Rettor X Sozialdem. Partei
Deutschlands

34 Di. Iarres, Karl Duisburg,
Mülheimer Str. 21«

Oberbürgermeister " Arbeitsgemeinschaft

35 Kelter, jun., Willi Duisburg-B eeck,
Flutlenstraße 9

Kunstmaler " Nationalsozialist.
Deutsche Arbeiten

Partei

36 5tönzgen, Gottfried Duisburg,
Settenstllltze 1»

Arbeiterfekretär " Zentruin



Lfde
Nr, Zu- und Vorname Wohnort

(einschl. Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

37 Lohmeyer, Heinrich Duisburg- Nrbeitersekretär Duisburg- Christi. Volksdienst
Meiderich Hamborn und Bauernpartei

Pllul<Näume»Ctr. <>?
38 Dr. Müller, Heinrich Hamborn,

Hollenei Stiahe 94
Arzt » Reichspartei des

deutschen Mittel¬
standes

(Wirtschaftspakte»)
39 Niegel, Willy Essen,

Salllbiückel Str.28ll
Angestellter " Kommunistische

Partei
40 Sanders, Johann Duisburg,

Giünstiahe 1?
Schreinermeister " Zentrum

41 Beiden, Wilhelmine Duisburg,
Damaschlestrahe 53

Hausfrau " Kommunistische
Partei

42 Dr. Bracht, Franz Essen-Bredeneh,
Hohe Buchen 2

Oberbürgermeister Essen Zentrum

43 Brox, Maria Essen-Berg e-
borbeck,

Lehrerin » «

Friebr.»Lange»Stl. 14
44 Dllams, Wilhelm Essen-Borbeck,

Felbstillhe 22
Arbeitersetretär " "

45 Esser, Barbara Essen-
Stoppenberg,

Vincenzstrahe ?

Hausfrau " Kommunistische
Partei

46 Hülsenbeck,Hermann Essen-West,
Cllinelwsstillhe IN

Iustllllateur " Sozialdem. Partei
Deutschlands

47 Dr. Knust, Walter Essen, Geschäftsführer wirt¬ Reichspartei des
Schnutenl>au«sti.55 schaftlicher Verbände deutschen Mittel¬

standes
(Wiltlchaftsplllt°!>

48
Nenner, Heinrich Essen,

Gutenbergstillhe 58
Verbandsfekretär '' Kommunistische

Partei49

50
Nudersdorf, August Düsseldorf, Kaufmann „ Christi. Volksdienst

Stephanienstiasze 15 und Bauernpartei
Selbmann, Fritz Essen, Bergmann „ Kommunistische

Pielenblllckstlahe? Partei51
Steinbüchel, Hans Essen-Feldhans¬

hof,
Redakteur " Sozialdem. Partei

Deutschlands
Alwauwe« 75

52
Strunk, Heinrich Essen-West,

Wrahmannstlllhe »
Bankvorstand " Zentrum

53
Terboven, Josef Essen,

Mllilgillfonstillße 10
Bankbeamter " Nationalsozialist.

Deutsche Arbeiter¬
partei

54 Troullier, Conrad Essen-R., Obermeister d. Bäcker- „ Zentrum
55 Illlierstillße 14 und Konditorinnung

Vielhaber, Heinrich Essen, Nechtsanwlllt und » Arbeitsgemeinschaft
56 Huhenzollelnstr. 2» Notar

Dr. von Waldthausen, Essen, Negierungsassessor „ „
Wilhelm Kaiseistiahe »2 a. D. und Bank¬

direktor a. D.



Lfde.
Nl. Zu- und Vorname Wohnort

(einschl.Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

57 Tenhaeff, Hans Straelen, Kreis
Geldern,

Hinbcnbuinstrahe 94

Kaufmann Gelder,: Zentrum

58 Huhstens, Heinrich M.-Gladbach,
HmbenburnstrafzeNN

Kaufmann Gladbach-Rheydt "

59 Krämer, Jakob Homberg,
Kreis Mors,

Kaiserstrahe 32

Reifender " Kommunistifche
Partei

60 Künniug, Anna M.-Gladbach,
Negentenstraße «3

Konrektorin " Zentrmu

61

62

Dr. e. h. Pattberg,
Heinrich

Witzler, Jakob

Agnetenhof
bei Kapellen,
Kreis Mors

Oberhllusen,
Gienzstratze 43

Generaldirektor

Nuchdruckereibefitzer »

Arbeitsgemeinfchaft

Reichspartei des
deutscheu Mittel¬

standes
(Wirtschaftspartei)

63

64

Rath, Wilhelm

Hense, sen., Heinrich

Grevenbroich,
Linbenstrahe 5

Hüls, Kreis
Kempen-
Krefeld,

Linbenstrahe 3b

Amtsgerichtsrat

Fabrikant

Grevenbroich-
Neuß

Kempen-ilre-
feld-Viersen

Zentrum

Reichspartei des
deutscheu Mittel¬

standes
(Wirtschaftspartei)

65 Stapper, Peter Krefeld-Fischeln,
Krefelder Straße 55

Gerichtsllfsessor a. D.,
Verbandsgefchäfts-
führer

'' Zentrum

66 Stiels, Heinrich Lobberich,
Kr. Kempen-
Krefeld,

Steegstrahe 5«

Gefchäftsführer der
Allg. Ortskranken-
kasse

" "

6? Heger, Bruno Mors,
Steinstrasze 8

Einzelhändler Krefeld«
Uerdingen a. Nh.

Reichspartei des
deutschen Mittel¬

standes
(Wirtschaftspartei)

68 von Itter, Alfred Krefeld,
Hofstlllße 2

Pfarrer « Zentrum

69 Mebus, Artur Krefeld,
NnckumerAllee 51

Beigeordneter » Sozialdem. Partei
Deutschlands

70 Horz, Josef Homberg,
Kreis Mors,

Dunkelstrahe 22

Kaufmann Mors Zentrum

71 Schroer, Jakob Hochhalen bei
Homberg am
Niederrhein,

Georgstraße 1

Landwirt " Arbeitsgemeinschaft

72 Zimmer, Peter Mors,
Hllmberaer Str. 18»

Invalide » Sozialdem. Partei
Deutschlands

73 Kolah, Karl Wuppertal-
Vohwinkel,

Blumenstrasze 22

Bezirkssekretär Mülheim
a. d. Ruhr

"



Lfde,
Nr, Zu- und Vorname Wohnort

<ei»schl, Straße) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

74 Nr. Lembke, Paul Mülheim Oberbürgermeister Mülheim Arbeitsgcmeinschaf
a. d. Ruhr, a. D. a. d. Ruhr

Teinerstiahe 8»
75 Lenze, Franz Mülheim

a. d. Ruhr-
Styrum,

Nurastrahe 78

Generaldirektor,
Dipl.-Ingenieur

» Zentrum

76 Elfes, Wilhelm Krefeld,
Iungfernwen 38

Polizeipräsident Neuß-Stndt »

77 Albertz, Hermann Oberhauseu,
Marltstiaße ?3

Geschäftsführer Oberhaufen Sozialdem. Partei
Deutschlands

78 Vlumberg, Luise Mülheim a. d.
Nuhr-Broich,

Kuifürstenstrasze 4U

Hausfrau » Arbeitsgemeinschaft

79 Dörr, Wilhelm Oberhausen,
Luhstrahe 8«

Stadtbauwart " Zentrum
80 Säur, Georg Oberhausen,

Fiiebr.»Kail'Str.55
Strastenbahnarbeiter " Kommunistifche

Partei81 Zimmermann,
Johann

Hamborn,
Gartenstraße 141

Parteisekretär Oberhausen Zentrum

82 Vllumann, Moritz Höppenhof
bei Bislich,
Kreis Nees

Gutsbesitzer Nees "

83 Hahnenfurth, Arthur Solingen, Rasiermesser Neider Remscheid Kommunistische
II. Heidberg 2 und -Abzieher Partei

84 Dr. Hartmann,
Walter

Remscheid,
Nathausstiahe 8

Oberbürgermeister " Arbeitsgemeinschaft

85 Bühler, Rudolf Remscheid,
ÄdoMrahe 8 III

Büroangestellter Solingen-Stadt Sozialdem. Partei
Deutschlands

86 Staubes, Johanna Solingen,
Fllliastraße 7»

Hausfrau » Kommunistische
Partei

8? Zell, Karl Solingen-
Ohligs,

Oberwaldcr Str.40

Fabrikdirektor " Arbeitsgemeinschaft

88 Henrichs, Wilhelm Opladen, Kreis
Solingen-
Lennep,

Hnmbolbtstraße ü

Kreisfyndikus Solingen-
Lennep

Zentrum

89 Klein, Peter Straberg, Kreis Weichensteller a. D. „ Kommunistische
Greven- nud Akquisiteur Partei
broich-Neuß,

Haus Nr. 118
90 Nr. Weingarten, Wermelskirchen, Volkswirt ,. Reichspartei des

Hans Friedrich Kr.Solingen-
Lcnnep,

Berliner Straße 48

deutschen Mittel¬
standes

(Wirtschllftspllrtey
91 Nr. Avemarie, Nenkirchen, Direktor der höheren Wuppertal Christi. Volksdienst

Friedrich Kreis Mors,
«ruchstraße 12

Schule und Bauernpartei

92 Veck, Richard Düsseldorf-
Holthausen,

Maiienstlllhe 14

Metalldrücker « Kommunistische
Partei



Lsde.
Nl. Zu- und Vorname

Wohnort
(einschl.Stillsie) Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktiou

93 Dr. Dechamps, Gustav Oberhausen,
WrMllswllhe 34

Generaldirektor Wuppertal Arbeitsgemeinschaft

94 Dr. Dichgans,
Hermann

Wuppertal-
Elberfeld,

Simonsstiahe28

Apothetenbesitzer " Zentrum

95 Eberle, Karl Wuppertal-
B armen,

Elsternstiahe 1«

Beigeordneter " Sozialdem. Partei
Deutschlands

96 Hoffmann, Oskar Wuppertal-
Elberfeld,

Schusteistillbe 32

Redakteur » »

97 Nohl, Albert Solingen,
Fluistraszi: 14

Redakteur » Kommunistische
Partei

98

99

Rahmann, Carl

Siekmeier, Heinrich

Wuppertal«
V armen,

Vmllstrllhe 26

Mettmann,
Obermettmann46

Bäckerobermeister

Vollsschullehrer

Reichspartei des
deutschen Mittel¬

standes
(Wirtlchllftspllitei)

Nationalsozialist.
Deutsche Arbeiter¬

partei
Arbeitsgemeinschaft100 v.vr. de Weerth,

Wilhelm
Wuppertal-

Glberfeld,
Molttestrllße 65

Regierungsassesfor
a. D.

"

101 Dr. Wesenfeld, Paul Wuppertal-
B armen,

Ottllstlllße 31

Iustizrat '' »

102 Dr. Wolters, Franz Wuppertal-
B armen,

Filcherwler Sti. 88

Syndikus industrieller
Verbände

" «

103

104

105

106

107

108

109

110

Müller, Peter

Dr. Boden, Wilhelm

von Stedman, Karl

Simon, Gustav

Meurer, Willy

Dr. Weil, Gerhard

Andres, Carl

von Detten, Max

III. Negierungsbezirl Koblenz.

LandwirtOber-Esch, Kr.
Ahrweiler,

Duifstillhe 1

Nltenlirchen,
Hochstraße 2

Haus Besselich,
Post Vallen-
dar a. Nheiu

Koblenz,
Kurfülstenstraße 64

Weis, Kreis
Neuwied,

Erzbergelstiahe 5

Koblenz,
Kll!Iei»3Lilyelm>

Nln« 43/45

Gutleuthof bei
Bad Kreuznach

Bad Kreuznach,
Niückes 18

Landrat

Gutsbesitzer,
Major a. D.

Dipl.-Handelslehrer

Redakteur

Landrat

Landwirt und Wein¬
gutsbesitzer

Kaufmann und Wein¬
gutsbesitzer

Ahrweiler-
Adenan

Altenkirchen

Koblenz-Stadt

Koblenz-Land

Kreuznach-
Meisenheim

Zentrum

Arbeitsgemeinschaft

Nlltionalfozialist.
Deutsche Arbeiter¬

partei

Kommunistische
Partei

Zentrum

Arbeitsgemeinschaft

Reichspartei des
deutschen Mittel¬

standes
(WWschaftLpllriel)



Lfde,
Nr.

111

Zu- und Vorname

112

113

114

115

116

11?

118

119

120

Dötsch, Johann

Kranz, Caspar

Iunglas, Johann

Ernst, Ludwig

Hansen, Franz

Ley, Adolf

Dr. Freiherr von Salis
Soglio, Anton

Dr. Schüler, Wilhelm

Droß, Heinrich

Fischer, Friedrich

Wohnort
(einschl, Straße)

Metternich,
Landkreis
Koblenz,

Neustrahe 22

Vad Kreuznach,
Wilhelmstiaße 41

Mähen,
Koblenzer Straße 91

Neuwied,
Sonnenstraße 21

Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

Neuwied,
Nllhnhufstraße 44

Gevenich,
Kreis Cochem

Schloß Gemün-
den, Kreis
Simmern

Büchenbeuren,
Kreis Zell

Kcchenfurt 33,
Kreis Wetzlar

Wetzlar,
Ttupvelbeigerhuhl 1»

Parteisekretär

Pfarrer u. Dechant

Gewerkschaftsfekretär

Angestellter

Fabrikdirektor

Pfarrer

Rittergutsbesitzer,
Geh. Negierungsrat

Arzt und Landwirt

Landwirt

Krankenkassen-
Geschäftsführer

Kreuznach-
Meisenheim

Mähen

Neuwied

St. Goar-
Cochem

Simmern-Zell

Wetzlar

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

Christi. Volksdienst
und Bauernpartei

Sozialdem. Partei
Deutschlands

IV. Regierungsbezirk Köln.

121 Ermert, Otto Fortuuagrube,
Kreis Bergheim

Betriebsdirektor Vergheim Zentrum

122 Henrh, Johannes Bonn,
Schilleistraße 12

Nechtsanwalt Bonn-Stadt "

123 Dr. Silverberg, Paul Köln,
Kniser»Friebrich'Ufei55

Industrieller » Arbeitsgemeinschaft

124 Schumacher-Köhl, Bonn, Hausfrau und Bonn-Land Zentrum
Minna Ncnterstraße 25 Verbandsleiterin

125 Henser, Benedikt Haus Dürffen-
thalbeiZül-
pich,PostEus-
lirchen-Land

Rittergutsbesitzer Guskirchen-
Rheinbach

»!

126 Krnwinkel, Bernhard Vollmerhaufen, Fabrikant, Gummersbach- Arbeitsgemeinschaft
Kreis Gum- Kommerzienrat Waldbroel
mersbach,

Kölner Straße ?U
12?

Lenz, Stefan Gnmmersbach-
Necke,

Verübelter Str. 5

Gewerkschaftssekretär » Sozialdem. Partei
Deutschlands

128 ^r. Leh, Robert Köln,
Neußei Straße 5!i».
Anschrift: Köln,
Ubierrlna 51

Chemiker " Nationalsozialist.
Deutsche Arbeiter¬

partei

129
Rosenkranz, Eduard Gummersbach,

Multlestraße 2»
Schulrat " Arbeitsgemeinschaft

130
Dr. Adenauer,

Konrad
Köln-Lindenthal,

Mal'Vruch'Str. «
Oberbürgermeister Köln-Stadt Zentrum



Lfde,
Nr.

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Zu- und Vorname Wohnort
<einschl. Straße)

Dr. Bockamp, Karl

Völlig, Fritz

Eismann, Heinrich

Görlinger, Robert

Dr. Goldschmidt,
Hans

Haake, Heinrich

Haas, August

I)r. tl.«. Hagen,
Louis

Dr. Hommelsheim,
Robert

Lessenich, Wilhelm

Dr. K. o. Mönnig,
Hugo

Neven Du Mont,
Alice

Otto, Heleue

Pikard, Emil

Zimmer, Johann

Kurth, Matthias

Schamberg, Hermann

Schmitz, Ialob

Odenthal, Johann

Köln-Lindenthal,
Iusef-Ltelznillnn»
Etlllhe 12

Köln,
von'Werth'Sti. 8

Köln-Bickendorf,
Landweg <9

Köln,
Nubensstillhe 9

Köln,
Weldeisriahe 2S

Köln,
Blüllelei Stl.«SII

Köln,
ElebengeblrLsllllee 1?»

Köln,
Sllchseniing 91/L8

Köln,
Hänbelstlllße 52

Köln,

Köln,
Geleunshof 2»

Köln,
Ouerstlllz«nsti.5/13

Köln-Sülz,
Münsteleifelei Str. «4

Köln-Zollstock,
VolLebiiLstiahe 182

Köln-Zollstock,
Hünningeiweg 1?^

Weiden, Land¬
kreis Köln,

Hllns'NllM'Meltens
Etlllsie 2»»

Brühl, Land¬
kreis Köln,

Hermannstrahe 28

Habbelrath,
Kreis Berg¬
heim,

Kle!n»Habbeliath 9

Bergifch-Glad-
bach, itreis
Mülheim
am Rhein,

Marienhof

Stand oder Beruf Wahlbezirk Fraktion

Rechtsanwalt

Gutsbesitzer,
Landesökonomierat

Gewerkschaftssekretär

Geschäftsführer

Oberlandesgerichtsrat,
Universitätsprof.

5kaufmann

Beigeordneter

Bankier, Präsident
der Industrie- uud
Handelskammer,
Geheimer Kommer«
zienrat

Rechtsanwalt

Architekt, Vaugeschäft-
und Ningofenziege-
leibesitzer

Rechtsanwalt,
Iustizrat

Hausfrau

Lehrerin

Bezirksparteisekretär

Parteisekretär

Lehrer

Knappschafts¬
angestellter

Maurer

Bürgermeister a. D.

Köln-Stadt

Köln-Land

Mülheim a.RH.°
Wipperfürth

Arbeitsgemeinschaft

Zentrnm

Sozialdem. Partei
Deutfchlands

Arbeitsgemeinfchaft

Nationalsozialist.
Deutsche Arbeiter¬

partei

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

Arbeitsgemeinschaft

Reichspartei des
deutfchen Mittel¬

standes
(Wlitlchaftspaitei)

Zentrum

Arbeitsgemeinschaft

Kommunistische
Partei

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Kommunistifche
Partei

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

Kommunistische
Partei

Zentrum



Lfde,
Ni,

150

151

152

Zu- und Vorname

Körner, Heinrich

Mar?', Franz

Ni'. Wcssel, Eduard

Wohnort
(einschl.Straße)

Bonn,
Ncutcrstlahe 153

Vonn,
Kllt!erstillhe 10?

Siegburg,
Wilhclnistrahe 2

Stand oder Veruf

Geschäftsführer

Beigeordneter

Landrat

Wahlbezirk

Siegkreis

Fraktion

Zentrum

Sozialdem. Partei
Deutschlands

Zentrum

153

154

155

156

15?

158

159

160

161

162

163

V. Ressierungsbezirt Trier.

Gerhard, Earl Sensweiler, Kr.
Verncastel

Landwirt Verncastel Arbeitsgemeinschaft

«,'. Gilles, Albert Vitburg Laudrat Vitburg Zentrum

1^. Saahen, Konrad Trier,
Domfieihllf 1

Regierungspräsident Prüm-Daun "

Breuer, Ferdinand Tabeu, Bezirk
Trier

Pfarrer Saarburg-Mer-
zig-Wadern

"

Vrand, Peter Ehrang, Land¬
kreis Trier,

Fiiedhofstinhe 1«

Gewerkschaftssekretär Trier-Stadt Sozialdem. Partei
Deutschlands

Dr. Weitz, Heinrich Trier,
«Intoiüusstraße 3

Oberbürgermeister « Zentrum

Bergweiler, Zacharias Wehlen, Kreis
Verncastel

Weingutsbesitzer Trier-Land-
St. Wendel-
Baumholder

"

Kirfch, jun., Rudolf Eckersweiler,
Kreis Baum¬
holder

Laudwirt " Ehristl. Volksdieust
und Bauernpartei

Meyer, Iofef Eouz, Land¬
kreis Trier,

Wrnnllstillhe 41

Eisenbahnvorschlosser " Zentrum

Zunker, Wilhelm Viewer, Land¬
kreis Trier,

Flaches NieweiwI 28»

Iln gestellter " Sozialdem. Partei
Deutschlands

Gessinger, Iatob Laufeld, Kreis
Wittlich,

Nahnhufstillh? 52d

Laudwirt Wittlich Zentrum





Protokolle
zu den Sitzungen

des 77. Rheinischen provinziallandtages.





77. Rheinischer Provinzmllandtag, Protokoll der 1. Sitzung am 7. April 1930.

Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Montag, den 7. Kpril 1930.

Die Mitglieder des auf heute einberufenen 77. RheinischenProvinziallandtags versammeln sich
nach voraufgegangenem Gottesdienstegegen 12 Uhr im Sitzungssaale des Ständehanses.

Der Staatskommissar, Oberpräfident Dr. Fuchs, eröffnet den Provinzmllandtag mit einer An¬
sprache (vgl. den stenogr. Bericht)und bittet den AbgeordnetenI)r. Hagen als Alterspräsidentden Vorsitz
zu übernehmen.

Abgeordneter Dr. Hagen übernimmt den Vorsitz, beruft die beiden jüngsten Mitglieder, die Ab¬
geordneten Frl. Keller und Frau Esser, als Schriftführer und Stimmzähler und veranlaßt die Aus¬
zählung des Provinziallandtags. Der Namensaufruf ergibt die Anwesenheitvon 144 Mitgliedern und
damit die Beschlußfähigkeit des Provinziallandtags.

Der Alterspräsident fordert alsdann die Versammlungauf, zur Wahl eines Vorfitzenden zu fchreiteu.
Abgeordneter Heuser schlägt vor, Abgeordneten Dr. Iarres durch Zuruf wiederzuwählen. Hiergegen
erheben die Abgeordneten Hanke und Nohl Widerspruchuud begründen diefen Widerspruch. Infolge¬
dessen muß die Wahl durch Abgabe von Stimmzetteln vorgenommen werden. Zur schnelleren Abwick¬
lung des Wahlgeschäfteswerden wie im Vorjahre die AbgeordnetenElfes, v. Stedman, Hcmck und Dunder
mit der Auszählung der Stimmzettel betraut.

Zur Wahl des 1. stellvertretenden Vorsitzendenbeantragt Abgeordneter Heuser, Abgeordneten
Eberle durch Zuruf wiederzuwählenund zu beschließen, daß er als Stellvertreter im Sinne des § 32 der
Geschäftsordnungzu gelten hat. Infolge des Widerspruchsdes Abgeordneten Haake wird zur Wahl
durch Stimmzettel geschritten.

Bei der Wahl des 2. Stellvertreters wird von Abgeordneten Heuser die Wiederwahl des Abgeord¬
neten Nr. Saassen durch Zuruf in Vorschlaggebracht. Auch hiergegen erhebt Abgeordneter Haake
Widerspruch,so daß die Wahl durch Abgabe von Stimmzetteln erfolgt.

Das Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden ist folgendes: 111 Stimmen für AbgeordnetenNr. Iarres,
20 für Abgeordneten Dunder, 6 für Abgeordneten Terboven; unbefchriebensind 13 Stimmzettel. Ab¬
geordneter Dr. Iarres ist somit zum Vorsitzendendes Provinziallandtags gewählt. Er nimmt die
Wahl an.

Bei der Wahl des 1 Stellvertreters sind 126 Stimmzettel abgegeben, und zwar 97 für Abgeordneten
Eberle 21 für AbgeordnetenDunder, 6 für AbgeordnetenTerboven, unbeschrieben sind 2. Abgeordneter
Eberle'ist hiernach zum 1. stellvertretenden Vorsitzendengewählt, und zwar im Sinne des §32 der
Provinzialordnung. Er nimmt die Wahl an. .<,«.«.- .- „

Bei der Wahl des 2. stellvertretenden Vorsitzenden sind 124 Stimmzettel abgegeben Es entfallen
auf AbgeorwVteu llr Saafseu 98, auf AbgeorduetenDuuder 20, ans AbgeordnetenTerboven 6 Stim¬
men. Abgeordneter Dr. Saafsen ist somit zum 2. Stellvertreter gewählt.

Der Alterspräsident ersucht nunmehr den Abgeordneten Dr. Iarres, den Vorsttz zu übernehmen,
was geschieht. , , ^> « -> i. i> «.

Der Vorsitzende spricht für das ihm durch die Wahl bezeugteVertrauen semen Dank ans nnd dankt
sodann dem Alterspräsidenten namens des Hanfes für seine Mühewaltung uud für tue umsichtige Art,
mit der er die Geschäfte des Landtags eingeleitet hat.

Der Vorsitzende gibt zugleich dem Bedauern darüber Ausdruck, daß der bisherigeAltersvorsitzende
Herr Kommer ^ Krawinkeldnrch Krankheit verhindert ist, an der Tagnng teilzunehmen Er erbittet

ihm die herzlichsten Grüße des Provinziallandtags zu übermitteln mit dem
Wunscheauf baldige Genesung.

Auf Vorschlagdes Nltesteurats werden die ^ °"^"°"
Abgeordueteu Vi. Dichgans, Köuzgen,Andres uud Hauck als Beisitzer wiedergewählt.

Das Schriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die Abgeordneten Dr. Dichgans und
Hauck.
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Der Vorsitzende macht sodann folgende geschäftliche Mitteilungen:
Der Landtagskommissarhat mitgeteilt, daß er den VizepräsidentenDr. Guske und den Negierungs-

rat Quast als seine Kommissarezu den Sitzungen des Provinziallandtags und der von ihm zur Vor¬
bereitung seiner Beschlüsse gewählten Kommissionenangemeldet hat.

Seit der letzten Tagung sind infolge Mandatsniederlegung aus dem Provinziallandtag aus¬
geschieden die Abgeordneten Lünartz in Koblenz und Weber in Essen, an deren Stelle Landrat Dr. Weil
in Koblenz und Oberbürgermeister Dr. Bracht in Gfsen als Landtagsabgeordnete eingetreten sind.
Er dankt den ausgeschiedenenAbgeordneten für ihre erfolgreicheMitarbeit und heißt gleichzeitig die
neuen Mitglieder zu gemeinsamer ersprießlicherMitarbeit herzlich willkommen.

Der Provinziallandtag hat nach § 22 des Wahlgesetzes zu prüfen, ob bei dem Eintritt neuer Mit¬
glieder ordnungsmäßig verfahren worden ist. Der Wahlprüfungsausfchuß soll deshalb noch heute gleich
nach dem formellen Akte der Konstituierungdes Landtags zusammentreten, nm die erforderliche Prüfung
der Feststellung des Provinzialausschusses vorzunehmen. Der Provinziallandtag ist damit einver¬
standen.

Außer den Abgeordneten Krawinkel haben fich entfchuldigt die Abgeordneten Henry, Pikard,
Dr. Saafsen.

Das Verzeichnisder Vorlagen ist mit den zugehörigen Drucksachen den Abgeordneten zugegangen.
Es sind bis jetzt folgende Eingänge hinzugekommen:

7 Anträge der NationalsozialistischenArbeiterpartei,
? Anträge der Wirtschaftspartei,
mehrere Anträge der SPD.- und KPD.-Fraktion und 1 Antrag der NationalsozialistischenArbeiter'

Partei znr Geschäftsordnung,
Antrag der SPD.-Frattion zur Drucksache 14, betr. Förderung des Kleinwohnungsbanes,
Antrag der SPD.-Fraktion zur Drucksache Nr. 15, betr. Titel V, 1 des Haushaltsplans über Kunst und

Wissenschaft,
Antrag der Zentrumsfraktion, betr. Einstellung älterer Arbeiter und Angestellte,
Antrag der Wirtschaftspartei, betr. Aufstellung einer Bilanz nach kaufmännischenGrundsätzen bei der

Provinzial-Arbeitsanstalt Branweiler,
Antrag der Wirtschaftspartei, betr. billiger Zinssatz für langfristige Kredite an Gewerbetreibende durch

die Landesbant,
Antrag der Wirtschnftspartei, betr. den Gewerbebetrieb bei der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler,
Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei, betr. Stimmrecht im Landesjugendamt.
Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei, betr. Kadaververwertungsanstalt im Kreise Wipper-

fürth,
Entschließungder Zentrnmsfraktion znr Lage der Landwirtschaft,
Antrag der Zentrumsfraktion, betr. Unterstützungdes Kreis- und Gemeindewegebaues,
Antrag der KPD.-Fraktion zur Wahl der Provinzialtommissionen,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Verwendung der für den deutschen Kriegerfriedhofbei Maison blanche

vorgesehenen 100 000 H// für die Unterstützung der Kinder Kriegsbefchädigter,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Umgehungsstraße in Vallendar,
Antrag der SPD.-Fraktion, betr. die Lage der rheinischenSteinindustrie,
Antrag der .KPD.-Fraktion, betr. Bereitstellung 1 Million HF zur Uuterstützuughoffender Frauen,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Nadfahrwege an der Straße Köln—Düren,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Denkschriftüber die in der Rheinprovinz vorhandene Kinderarbeit,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Aufstellungüber die demEaritasverband und anderen Organisationen

in den letzten Jahren überwiesenen Mittel,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Entlassung des Direktors der Fürforgeerziehuugsanstalt Halfeshof,
Autrag der KPD.-Fraktion, betr. Beseitigung der Gefahrenzone an der Provinzialstraße in der Gemeinde

Alsdorf,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Betreuung der dissidentischen Kinder,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Bekämpfung von Schmutzund Schund dnrch das Lnndesjugendamt,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Beschlagnahme von Einkünften ans irgendwelchenRenten der ent¬

lassenenZöglinge zur Abgeltung der Fürsorgekosten,
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Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Erhöhung der Mittel für die Kinderspeisung,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Streichung der im Etat vorgesehenenMittel für religiösen Zweck,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Verwendung der zur Unterhaltung der Baudenkmäler in, Etat vor¬

gesehenen Mittel für Erwerbslose.
^-l?^ Vorsitzendeerhält die Ermächtigung, die eingegangenen Anträge den zuständigenFachaus¬
schüssen zu überweisen.
, In der Zusammenstellung des Ältestenrats ist gegenüber der letzten Tagung eine Änderung nichteingetreten.

Nach der Geschäftsordnungfind 5 Fachcmsfchüffe, ein Wahlprüfungsausschußund ein Geschäfts¬
ordnungsausschuß zu bestellen.

Nach dem Befchluffe des Altestenrats follen die Fraktionen in fämtlichen Ausfchüfsen wie folgt ver¬
treten sein:

das Zentrum mit 7 Mitgliedern,
die Arbeitsgemeinschaftmit 3 Mitgliedern,
die SPD. mit 2 Mitgliedern,
die KPD. mit 2 Mitgliedern und
die Wirtschaftspartei mit 1 Mitglied.

Die Fraktion „Christlicher Volksdienst und Vauerupartei" uud die Fraktion der Nationalsozialistischen
DeutschenArbeiterpartei haben das Recht, ein Mitglied mit beratender Stimme in die einzelnen Aus¬
schüsse zu entsenden.

"ber die Bestellung der Vorsitzenden und der stellvertretendenVorsitzenden in den einzelnen Aus¬
schüssen und über die Besetzung des Amtes des Schriftführers und des stellvertretendenSchriftführers
haben fich die Fraktionen wie folgt geeinigt:

I. Fachausschuß: II. Fachausschuß:
Vorsitzender................. Zentrum, Arbeitsgemeinschaft,
Stellvertretender Vorfitzender . Arbeitsgemeinfchaft, SPD.,
Schriftführer ................ Arbeitsgemeinfchaft, Zentrum,
Stellvertretender Schriftführer . Zentrum. KPD.

III. Fachausschuß: IV. Fachausschuß:
Vorsitzender................. Zentrum, SPD.,
Stellvertretender Vorsitzender.. KPD., Zentrum,
Schriftführer ................ Arbeitsgemeinfchaft, KPD.,
Stellvertretender Schriftführer . SPD. Wirtfchaftspartei.

V. Fachausschuß: Wahlprüfungsausschuß:
Vorsitzender................. Zentrnm, Arbeitsgemeinschaft,
Stellvertretender Vorsitzender.. Arbeitsgemeinschaft, SPD.,
Schriftführer ................ Zentrum, Wirtfchaftspartei,
Stellvertretender Schriftführer . KPD. KPD.

Gefchäftsordnungsausfchuß:
Vorfitzender ................. KPD.,
Stellvertretender Vorfitzender . Zentrum,
Schriftführer ................ SPD.,
Stellvertretender Schriftführer . Zentrum.

Die Fraktionsvorfitzendenwerden gebeten,die Namen der Mitglieder,die in die einzelnenNusfchüfse
entsandt werden, ebenso die Namen der Vorsitzenden,stellvertretendenVorsitzenden und Schriftführer
dem Landtagsbüro fobald wie möglich schriftlichmitzuteilen. Der Einfachheithalber wird gebeten, sich
damit einverstandenzu erklären,daß die von den Fraktionsvorsitzendendem Büro mitgeteilten Ausschuß¬
mitglieder als gewählt zu betrachten sind. Widerspruch erhebt sich hiergegennicht.

Mit Rücksicht auf die nach Schluß diefer Sitzung stattfindendeSitzung des Wahlprüfungsausfchufses
und des Geschäftsordnungsausfchuffeswird schon jetzt die Zusammensetzungdieser Ausschüsse bekannt¬
gegeben.
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Wahlprüfungsausschuß: Geschäftsordnnngsausfchuß:
Vorsitzender ................. Dr. Losenhausen, Selbmann,
Stellvertretender Vorsitzender.. Hoffmann, Adams,
Schriftführer ................ Dr. Weingarten, Hauch
Stellvertretender Schriftführer. Riegel, Elfes,
Mitglieder................... Frl. Brox, Dr. Boden,

Claaffen, Eberle,
Dr. Dechamps, Gessinger,
Deppe, Dr. Goldschmidt,
Fischer, Dr. Hartmann,
Henrichs, Lessenich,
Rath, Nohl,
Dr. von Waldthausen, Dr. Saasseu,
Gickmann, Tenhaeff,
Dr. Weitz, v.vi-. de Weerth,
Zimmermann. Winand.

Im Auftrage des Ältestenrats werden die Fraktionen auf den § 4 der Geschäftsordnunghingewiesen
und gebeten, ihre Bezeichnung,die Namen ihrer Vorsitzenden und Mitglieder sowie die Stelle, an welche
für sie bestimmte Mitteilungen zu richten sind, dem Landtagsbüro umgehend mitzuteilen.

Die Stadt Düsseldorf hat die Provinziallandtagsabgeordneten zu Dienstag abend in das Opernhaus
eingeladen. Ferner hat die Stadt Düsseldorfden Abgeordneten für die übrigen Sitzungstage Gintritts¬
karten zu den an diesen Tagen stattfindenden Theateraufführungen zur Verfügung gestellt.

Die numerierten Eintrittskarten für die Festvorstellungam Dienstag abend können Dienstag von
12 Uhr ab im Landtagsbüro iu Empfang genommen werden, die Gintrittskarten für die Vorstellungen
an den übrigen Sitzungstagen an den betreffenden Tagen bis spätestens 4^ Uhr nachmittags ebenfalls
im Landtagsbüro.

Im Einverständnis mit dem Ältestenrat schlägt der Vorsitzendevor, nachdem die Formalitäten
erledigt sind, eine Pause eintreten zu lassen und um 31/2 Uhr zu einer zweiten Sitzung sich wieder zusammen¬
zufinden mit folgender Tagesordnung:
1. Gingänge,
2. Bericht des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan und die damit in Verbindung stehenden

Vorlagen,
3. Antrag des Wahlprüfungsausfchusseszu den Berichten und Anträgen des Provinzialausschussesbetr.

den Eintritt neuer Mitglieder in den Provinziallnndtag (DrucksacheNr. 5 und 34),
4. Antrag des Geschäftsordnungsausschusses,betr.

«,) Neufassung der Geschäftsordnung für den Provinziallnndtag,
d) Antrag der Fraktion der NationalsozialistischenArbeiterpartei auf Erhöhung der Zahl der Mit¬

glieder in den Provinzialkommifsionen.
Morgen vormittag 9^ Uhr soll dann die allgemeine Aussprache über den Gtat und die übrigen

Vorlagen stattfinden, und zwar wird die Redezeit für jede Fraktion auf insgefamt 11/2 Stunden nach dem
Befchlusse des Altestenrats beschränkt.

Bei der allgemeinen Erörterung der Geschäftsordnung wird die Redezeit auf eine halbe Stunde
beschränkt.

Diese vorgeschlagenenBeschränkungender Redezeit werden mit der erforderlichen Mehrheit an¬
genommen.

Mittwoch foll für die Fachausschußsihungenfreibleiben.
Donnerstag findet wieder eine Vollsitzung statt, und zwar um 11 Uhr vormittags.
Gleich nach Schluß der ersten Sitzung treten Geschäftsordnungs- und Wahlprüfungsausfchuß zu

ihreu Sitzungen zufammen.
(Schluß der Sitzung: 13 Uhr 40 Min.)

Der Vorfitzende: Die Schriftführer:
Dr.Iarres. Dr. Dichgans, A. Hauck.
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Zweite sitzung.
verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf.

Montag, den 7. Sprit 1930.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 16 Uhr 20 Minuten. Schriftführer find die Abgeordneten
Könzgen und Hauck.

1. Es find folgende Anträge eingegangen:
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienstund Bauernpartei, betr. Herabfetzungder Zinfen für die

landwirtschaftlichenDarlehen durch die Landesbank,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Durchführungeines Neichsgefetzes

über die Vewahrungs- und Wanderfürsorge,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Erhöhung des Zuschusses für das

Tuberkulofetilgungsverfahren,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Unterbringung von Fürsorgekindern

in Familienpflege,
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Beseitigung der durch die jetzige

Ortsklasseneinteilungin vielen Fällen bedingten ungerechten Gehaltsunterfchiededer Provinzial-
beamten,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. weitere Übernahme von Kreis-,
Stadt- und Gemeindewegen,

Antrag der Fraktion ChristlicherVolksdienstund Bauernpartei, betr. besondere Berücksichtigung der
Höhengebiete bei der in Aussicht stehendenWesthilfe des bevorstehendenlandwirtfchaftlichenNot-
Programms,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Erhöhung der zur Bekämpfungder
Schmutz- uud Schundliteratur im Etat vorgesehenen Mittel,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Heilighaltungdes Karfreitages und
des Fronleichnamstllges,

Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betr. Rundfunkübertragung,
Antrag der KPD.-Fraktion betr. Nichtbefetzung des Postens des Leiters der AbteilungIugendwohlfahrt

und Fürsorgeerziehung.
Diese Anträge werden den zuständigen Fachausfchüssenüberwiesen.
2. Der Provinziallandtag nimmt den Bericht des Landeshauptmanns über den Haushaltsplan und

die sonstigenVorlagen entgegen (vgl. den stenogr. Bericht).
3 Auf Antrag des Wahlprüfungsausfchuffes erklärt der Provinziallandtag die Feststellung

des Provinzialausfchuffes (Drucks. Nr. 5), daß der Landrat Dr. Weil in Koblenzan Stelle des Rechts-
anwalts Loenartz in Koblenz als Provinziallandtagsabgeordneter zu treten hat, für gult:g, fetzt ledoch
die Befchlußfaffungüber den Antrag des Provinzialausfchuffes(Druck Nr. 34) betr den Emwtt des
OberbürgermeistersFranz Bracht in Essen in den Provinziallandtag mit Nuckstcht auf die zur Zeit noch
laufende Einspruchsfristbis zum Zufcnnmentrttt des nächstenProvmzmllandtags aus.

4. Zu dem Bericht und Antrag des Geschäftsordnungsausfchuffes(Druckf. Nr. 3) betreffend:
1- Neufafsung der Geschäftsordnung für den Provinziallandtag,
2- Antrag der Fraktion der Nationalfozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf Erhöhung der Zahl der

Mitglieder der Provinzialtommiffionen find folgende Abänderungsantrage gestellt worden:
g.) von feiten der SPD.-Fraktion (Druckfache Nr. 55):
Im § 12 ist der neue Absatz 3, der vom Geschaftsordnungsausfchußvorgefchlagenist, zu streichen.
Im Abfatz 2 ist in der 2. Zeile der Neufassung an Stelle des Wortes „Antrages" zu setzen „Ur-

"ntrages".
Im § 17 ist im Abfatz 1 der 2. Satz zu streichen.
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Im § 26 ist im Absatz 2 in der 2. Zeile das Wort „Werktag"zu streichen und dafür „Sitzungstage" zu
setzen.

Im § 28 der Neufassung des Absatzes 2 ist in der 3. Zeile anstatt „8 Sitzungstagen" zu sagen „3
Sitzungstagen". Ferner sind in dem Absatz 3 der nenen Fassung auf Seite 23 in der 6. und 7. Zeile die
Worte „bis znm Schluß der Sitzungsperiode" zu streichen und dafür zu setzen „auf 6 Tage".

Hinter Absatz 3 ist als neuer Absatz einzuschalten:
„Der betroffene Abgeordnete kann durch schriftlichen Antrag wegen der Folgen den Ältestenrat

cmrnfen, der die Folgen mildern oder ganz aufheben kann."
Der neu vorgeschlagene Absatz 4 wird gestrichen und dafür hinter Absatz 6 ein neuer Absatz mit folgen¬

dem Wortlaut gefetzt:
„Gegen den Ordnungsruf, gegen die Ausschließungnnd die Verweisung aus dem Landtagsgebäude

durch den Präsidenten und gegen die Entscheidungdes Ältestenrates, sobald sie dem Landtag mitgeteilt
ist, kann der betroffene Abgeordnete spätestens am folgenden Sitzungstage schriftlichGinspruch erheben.
Der rechtzeitig eingelegteGinspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu fetzen. Der Landtag
entscheidetüber den Einspruchohne Besprechung."

Im § 32 Absatz 2 ist in der 7. Zeile hinter das Wort „wenn" einzufügen „der Sitzungsvorstandüber".
d) von feiten der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr. 54):
§ 5 Absatz 1: An Stelle der Zahl „15" wird die Zahl „21" gesetzt.
§ 8: Der Satz 2 und 3 des § 8 wird gestrichen.
§9 Absatz 3: An Stelle der Zahl „15" wird die Zahl „21" gesetzt.
§ 13 Absatz 4: Der Satz 4 des § 13 wird gestrichen.
§ 14 Absatz 2: Der zweite Satz des Absatzes 2 wird gestrichen.
§16 Absatz 3: Der Absatz 3 wird gestrichen.
§ 19 erhält folgenden Zufatz: „Gine Minderheit im Ausschußtaun ihre abweichendeMeinuug in

einer schriftlichen Erklärung einreichen. Diese Erklärung muß den Abgeordneten zugestellt und im
Sitzungsprototolle aufgenommen werden."

§23: Der letzte Satzteil des §23 wird gestrichen.
§39 Absatz 5: Der Absatz 5 wird gestrichen.
§51 erhält folgende Fassung: „Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidetder

Vorsitzende. Eine grundsätzliche,über den Einzelfall hinausgehende Auslegung einer Vorschrift der
Geschäftsordnung kann nur der Provinziallandtag beschließen. Wenn wenigstens 15 Mitglieder des
Provinzallandtaa.es es verlangen, muß der Vorsitzende eine Entscheidungdes Provinziallandtllg.esüber
die Auslegung der Geschäftsordnung in einem strittigen Fall herbeiführen."

Ferner Drucksache Nr. 57:
1. Die Mitglieder des Provinziallandtages sind berechtigt, alle Akten einzusehen, die sich in der

Verwahrung des Provinziallandtages oder eines Ausschusses befinden; zum Gebrauch außerhalb des
Provinziallandtages können in Einzelfällen die Akten an die Mitglieder des zuständigenAusschusses ab¬
gegeben werden.

2. Jeder Abgeordnete hat das Recht, Interpellationen an die Provinzialverwaltung einzureichen.
Diese Interpellationen sind schriftlich einzureichenund müssen von wenigstens 10 Mitgliedern des Pro¬
vinziallandtages unterzeichnet sein.

Der Vorsitzende teilt der Provinzialverwaltung die Interpellation mit. Die Provinzialverwaltung
muß spätestensvor Ablauf der Tagung, in der die Interpellation eingereicht ist, diefe beantworten. Lehnt
die Provinzialverwaltung die Beantwortung der Interpellation in der vorgeschriebenen Zeit ab, so wird
die Interpellation ohne weiteres zur Besprechung auf die Tagesordnung gesetzt. Vor der Besprechung
erhält einer der Interpellanten das Wort zur Begründung.

3. Die Mitglieder des Provinziallandtages können von der Provinzialverwaltung Auskunft über
bestimmt bezeichnete Tatsachen, die in den Bereich der Tätigkeit der Provinzialverwaltung gehören,
in Kleinen Anfragen verlangen. Diefe Kleinen Anfragen müfsen von wenigstens 5 Mitgliedern des
Provinziallandtages unterstütztwerden. Die Provinzialverwaltung muß diese Kleinen Anfragen schrift¬
lich beantworten. Erfolgt die fchriftliche Beantwortung nicht bis zum Beginn der nächsten Tagung, so
wird die Kleine Anfrage ohne weiteres auf die Tagesordnung gesetzt. Vor der Behandlung der Kleinen
Anfrage erhält einer der Frager das Wort zur Begründung der Anfrage. Ergänzungen zu der Frage
können noch während der Besprechung eingebracht werden.
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4. Der Geschäftsordnungsausfchußkann auch ohne besonderen Auftrag Fragen, die sich auf die
Geschäftsordnungdes Provinzinllaudtages uud der Ausfchüsse beziehen, erörtern und dem Provinzial-
landtag oder dem Vorsitzenden darüber Vorschlage machen. Wenn der Vorsitzende des Provinzialland-
tages nicht in der Lage ist, den Vorschlagen des Geschäftsordnnngsausfchussesin bezug auf die Geschäfts¬
ordnung nachzukommen,so muß er eine Entscheidungdes Provinzinllandtages über die Durchführung
der Vorschläge des Geschäftsordnungsausschussesherbeiführen.

o) von feiten der Fraktion der NationalfozialistifchenDeutschenArbeiterpartei (DrucksacheNr. 56):
Der Landtag wolle beschließen:

daß die Abänderung zu § 28 der Geschäftsordnung
1. fallen gelaffen wird;
2. zum mindesten der Vorsitzendevor der Ausweisung eines Abgeordneten aus dem Saale dreimal

denselben zur Ordnung gerufen haben muß und ihn dann auch uoch ausdrücklich auf die Folgen eines
weiteren Ordnungsrufes aufmerksam zu machen hat.

Der Geschäftsordnungsausschußist in seiner heutigen Sitzung den Abänderungsanträgen der SPD.-
Fraktion wie folgt beigetreten:

Im z 12 Abf. 2 (Zeile 2) ist statt des Wortes „Antrages" zn fetzen „Urantrages".
Im § 17 Abs. 1 ist der zweite Satz „Eine Erörterung über die Recht- oder Zweckmäßigkeit seiner An¬

ordnungen kann er auf die nächste Sitzung verschieben" zu streichen.
Im § 26 Abs. 2 ist das Wort „Werktag" durch „Sitzungstag" zu ersetzen.
§28 erhält folgende Fassung:
Absatz 2: „Wegen grober Verletzung der Ordnung kann der Vorsitzende ein Mitglied bis zu 6 Sitzungs-

tageu von der Teilnahme an den Verhandlungen ausschließen."
Im Absatz 3 Satz 3 muß es heißen: statt „bis znm Schlüsse der Sitzungsperiode" „bis auf 6 Sitzungs¬

tage".
Als neuer Abfatz (4) wird eingeschoben:„Der Ausschluß bleibt gegebenenfallsauch in der folgenden

Sitzungsperiode in Kraft, jedoch endet er in der folgenden Sitzungsperiode fpätestens mit dem Ablauf
des dritten Sitzungstages."

Der Abfatz 4 erhält als Absatz 5 folgende Fafsung: „Der betroffene Abgeordnete kann wegen der
Folgen im Falle der Abfätze 2 und 3 durch schriftlichen Antrag den Ältestenrat anrufen, der die Folgen
mildern oder ganz aufhebeu kann."

Am Schlufse dieses Paragraphen wird ein neuer Absatz „8" eingefügt: „Gegen den Ordnnngsruf,
gegen die Ausschließungund die Verweisung aus dem Landtagsgebäude durch den Vorsitzendenund
gegen die Entscheidungdes Ältestenrates, sobald sie dem Landtag mitgeteilt ist, kann der betroffene Ab¬
geordnete spätestens am folgenden Sitzungstage schriftlichEinsprucherheben. Der rechtzeitig eingelegte
Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächstenSitzung zu setzen. Der Landtag entscheidetüber den
Einspruch ohne Besprechung."

Im § 32 Absatz 2, Zeile 7, wird hinter das Wort „wenn" „der Sitzungsvorstandüber" eingeschaltet.
Zu z 39 wurde in der Geschäftsordnungsausfchußfitzungbeantragt, die Faffuug der alten Gefchäfts-

ordnung, wonach 15 Abgeordnete Anträge auf namentliche Abstimmung stellen können, wiederherzu¬
stellen. Dieser Antrag fand jedoch leine Annahme. Gin Abänderungsantrag, an Stelle des vorgefchlage-
nen Viertels „der anwesendenAbgeordneten" „20 anwesendeAbgeordnete"zu sehen, wurde abgelehnt.
Der Abänderung „auf 25 anwefende Abgeordnete" wurde zugestimmt.

Im übrigen find die fönst gestellten Abänderungsanträge in der Sitzung des Gefchäftsordnungs-
ausschussesabgelehnt worden.

Bezüglichdes Antrages Haas in Verbindung mit dem Antrage der KPD.-Fraktion auf Erhöhung
der Zahl der Mitglieder der Provinzialkommissionenist beschlossenworden, die Beratung bis znr Wahl
der Mitglieder der Provinzialkommissionenzurückzustellen.

Der Provinziallandtag beschließt nach den Anträgen des Geschäftsordnungsausschusses.
Die abgeänderten bzw. ergänzten Paragraphen haben daher folgenden Wortlaut:

Wahlprüfung.
§ 6. Die Vorprüfung der Wahlen zum P.L., über deren Gültigkeit gemäß § 20 des Wahlgefetzes

vom 7. Oktober 1925 der P.L. zu beschließen hat, erfolgt durch den Wahlprüfungsausfchuß (§ 9). An
der Abstimmung über den eigenen Wahlauftrag darf sich lein Abgeordneter beteiligen.
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Anwesenheit. Urlaub.
§ 7. (1) Jeder Abgeordnete ist verpflichtet,sich nach seiner Ankunft am Tagungsorte auf einem vom

Vorsitzendenbestimmten Vordruckbeim Landtagsbüro anzumelden.
(2) Urlaub für einen Tag erteilt der Vorfitzende,auf längere, jedoch nicht anf unbestimmte Zeit

der P.L.

Vorlagen ufw. für den Landtag.
§ 11. (1) Die für den P.L. bestimmten Vorlagen der Staatsregierung und des P.A. find den Ab¬

geordneten zeitig, möglichst vor Eröffnung des P.L., gedrnckt zuzusenden.
(2) Die Hanshaltspläne werden in der Regel zunächst in der Vollsitzung des P.L. als Ganzes be¬

sprochen;dann werden die einzelnenHaushaltspläne den zuständigenFachausschüssen überwiesen. Nach
Erledigung in den Fachausschüssen wird in der Vollsitzung über die einzelnenHaushaltspläne verhandelt
nnd beschlossennnd nach deren Festsetzung über die Haushaltspläne als Ganzes.

(8) Über die geschäftliche Vehaudlnng der Vorlagen der Stantsrcgicrung und sonstigerVorlagen
des P.A. bestimmt der P.L.

Urantrage.
tz 12. <1) Urantrage müssen schriftlich eingereicht werden nnd von mindestens 5 Abgeordneten

unterzeichnetfein. Werden fie namens einer Fraktion gestellt, so genügt die Unterschriftdes Frattions-
vorsitzenden oder seines Stellvertreters nnter Bezeichnung des Namens der Fraktion.

(2) Bestehen Zweifel darüber, ob der Gegenstand eines Urantrages zur Zuständigkeit des P.L.
gehört, so ist ein Beschluß des Ältestenrates hierüber herbeizuführen. Entgegen dem Beschlusse des
Altestenrates ist der Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, wenn es ans Antrag vom P.L. beschlossen
wird; der Antrag mnß von 10 Abgeordneten nnterstütztwerden. Eine Erörternng ist nur im Rahmen
der Geschäftsordnungsbefprechungznlässig.

(3) Alle Urantrage sind sofort dnrch den Landeshauptmnuu dem P.A. mitzuteilen, damit der P.A.
die Möglichkeit hat, dazn Stellnng zu nehmen.

(4) Über die gefchäftliche Behandlung der zugelafseuenUrantrage bestimmtder P.L. Alle Anträge,
deren Annahme eine in den Hanshaltsplänen oder in einer sonstigen Vorlage des P.A. nicht vorgesehene
Mehrbelastung der Provinz oder eine Vermindernng der Einnahmen zur Folge haben würde, müssen
auch in dem Ausschnß beraten werden, zu dessen Zuständigkeitdie allgemeine Finanzverwaltuug gehört.

Eingaben.
§ 13. Eingaben können nur verhandelt werden, wenn sie spätestens2 Tage vor Eröffnnng des P.L.

eingegangen sind. Gehört eine Eingabe offenbar nicht znr Zuständigkeit des P.L., so kaun der Vor.
sitzende sie dem Einsender unter Hinweis auf die zuständige Stelle zurücksenden; im übrigen überweist
der Vorsitzende die Eingaben dem zuständigenAusschuß zur Beratung gemäß § 49.

Leitung und Schließung der Sitzung.
§ 17. (1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und fchließt die Sitzung.
(2) Wenn der Vorsitzende zur Sache sprechen will, muß er deu Vorsitz abtreten.
(3) Vor Erledigung der Tagesordnung kann die Sitzung nnr auf Beschluß des P.L. geschlossenwer¬

den, und zwar auf Vorschlag des Vorsitzendenoder auf Antrag von 15 anwesenden Abgeordneten.

Berichterstatter und Antragsteller.
§ 19. (1) Der Berichterstatter und bei Uranträgen der Antragstellerkann sowohl bei Beginn wie nach

Schluß der Besprechung das Wort verlangen.
(2) Die Berichterstatter haben die Ausschußanträgezu vertreten. Sie dürfen sich anch sonst an der

Beratung beteiligen, jedoch nur außerhalb des Vegründungs- und des Schlußwortes; sie müsseu dabei
erkennbar machen, daß sie nicht als Berichterstatter sprechen.

Abllnderungsanträge und Anträge auf Annahme einer Entschließung.
(3) Abänderungsanträge und Anträge anf Annahme einer Entschließungim Anschluß an die Ver-

handlnng über einen bestimmtenGegenstandtonnen bis zum Schluß der Besprechungüber diesen Gegen¬
stand gestellt werden; sie müssen schriftlich eingereichtwerden.
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Abgabe von Erklärungen.

§ 23. Außerhalb der Tagesordnung kann der Vorsitzende das Wort zu eiuer ^MMch^
soweit sie sich uur auf Gegeustäude bezieht, die zur "^
zu einer persönlichen Erklärung erteilen; in beiden Fällen ist sie chm vorher schriftlichvorzulegen.

Ruf „zur Ordnung" und „zur Sache". ^
§ 26. (1) Wenn ein Redner die Ordnung verletzt, so kann ihn der Vorsitzende „zur Ordnung , und

wenn er von dein Gegenstand der Verhandlung abschweift, „zur Sache rufen.
<2) Der Redner kann gegen einen Ordnungsrnf spätestens am '^'tzen

Einspruch erheben. Der Einspruch ist frühestens auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen.
Der P.L. entscheidet ohne Besprechung, ob der Ordnungsruf gerechtfertigt war.

Entziehung des Wortes.
5 27 lN ^t ein Redner in derfelben Sache dreimal „zur Ordnung" oder „zur Sache" gerufen wor¬

den, o wuu ^ Vorsitzeudeu beschließen daß Wn °as W°^
er nach dem zweiten Ruf „zur Ordnung" oder „zur Sache" auf diese Folge hmgewreseu worden ist

<2) Ist einem Redner das Wort entzogen, dann kann ihm bis znr Eröffnung der Abstunmuug über
den Gegenstand das Wort nicht mehr gegeben werden. ^„.«„«

(3) Ausführungen, die ein Redner nach Entziehung des Wortes macht, werden m den Sitzungs-
bericht nicht anfgenommen.

Ordnungsbestimmungen.
5 28. (1) Wenn ein Abgeordneter die Ordnung verletzt, rnft der Vorfitzende ihn mit Rennung des

Namens ,nr i^dnuua"- L 26 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
b°r O.dnun» wn„ d« atzende °.n «,.M°d °.S z>, « Schu„«s.,,»o„

Von der Teilnahme an den Verhandlungen ausschließen. ,,^tt^ <5ut

er dies trotz Aufforderung des Vorsttzenden nicht, fo kann der ^M"^ ^fernen lassen "ni diesein
aussetzen oder ganz aufheben uud deu Abgeordneten ans den S^n « ""l ^ ^'^s^,^er-
Falle gilt der Ausschluß ohne weiteres auf 6 Schungstage Der ^orsitzenoe ,ieui l i ,
eröffnuug der Sitzuug oder bei Beginn der nächsten Schung fest ... . ^

(4) Der Ausschluß bleibt gegebeuenfalls anch in der f°Hn fn Sch^ ledoch endet
er in der folgenden Sitznngsperiode spätestens mit dem Ablauf ^s Mitten Sitzungs ^

<5) Der betroffeue Abgeordnete kann ^en der ^ ^ nnd^3 durch schriftlichen Antrag den Ältestenrat anrufen, der die Folgen mildern ooer ganz ,

schnßsitznngennicht teilnehmen; er verliert für die Tage, sur welcne °r.
die im § 50 vorgesehenen geldlichen ^stungen Ausschlusses versuchen, in die Sitzungen

(7) Der Vorsitzende hat Abgeordnete, welche trotz ihre, "^uun ^ ^/ g' ,^^, , stören,
des Landtages oder der Ausschüsse emzudrmgen °der so^ °.^^,^ ,st ^„ P,o.
den Ailfenthalt in diesem bis zum Ablauf des letzten Ausfchlußtages zu
viuziallandtag Mitteilung zu machen. ^.^^„^ „^d die Verweifung ans dem Landtags-

(8) Gegen den Ordnungsruf, gegeu die AusschKeßmg d7s Ältestenrates, sobald sie dem Landtag
gebäude durch den Vorsitzenden uud gegeu ^ 6'"s^ schriftlichEiufpruch
mitgeteilt ist, kauu der betroffeue Abgeor^ p«t ens «m ° ^^ ,f^^,^ Sitziiug zu setzeu.
erheben. Der rechtzeitig eingelegte Einspruch ist "N °« ^g"De^ ^in^^.-. en^^.'id.'t über den Ein pruch ohne Besprechung.
Her Landtag entscheidet über oeu P Vorsitzende die Sitzung auf bestimmte Zeit aus-

§ 29. (1) Wenn störende Unrnhe entsteht, kann oer ^o^nvr^
setzen oder ganz aufheben. . ^^ Sitzung ist alsdann auf eine

(2) Kann er sich kein Gehör verschaffen, so verlaßt er semen Sitz. ^
Viertelstunde nnterbrochen. ^^ ^.^^^^ ^vr oder sonst die

§ 30. (1) Wer im Zuhörerraum werden.

Ordnung verletzt, kann auf Anordnung des ^°"^n en ent r,^ ^ ^^
(2) Entsteht störende Unruhe im Zuhörerraum, so kann der ^ornv
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Schluß der Besprechung.
§ 32. (1) Wenn sich niemand zum Wort meldet oder die Rednerliste erschöpft ist, erklärt der Vor¬

sitzende die Besprechung für geschlossen.

Antrag ans Schluß oder Vertagung.
(2) Der P.L. kann die Besprechungauch vorher abbrechen und vertagen oder schließen.Der Antrag

auf Vertagung oder Schluß der Besprechungbedarf der Unterstützungvon 10 anwesendenAbgeordneten.
Findet er sie, so wird die Rednerlistevorgelesenund dann über den Schluß- oder Vertagungsantrag ab¬
gestimmt. Er gilt als abgelehnt, wenn der Sitzungsvorstand über das Ergebnis der Abstimmungzweifel¬
haft ist. Die Befchlußfllfsung ist nur zulässig, wenn jeder Fraktion Gelegenheit gegeben war, zu Worte
zu kommen.

(3) Der Schlußantrag geht dem Vertagungsantrag bei der Abstimmung vor.
(4) Auch in einer Besprechung zur Geschäftsordnung oder über die Anberaumung der nächsten

Sitzung oder die Feststellungder Tagesordnung ist ein Schlußantrag zulässig.

Namentliche Abstimmung.
z 39. (1) NamentlicheAbstimmung kann von 25 anwesenden Abgeordneten bis zur Eröffuung der

Abstimmung (§ 34) verlangt werden.
(2) Der Vorsitzende fordert die Abgeordneten auf, ihre Plätze einzunehmen. Hierauf sammeln die

Beisitzer in Urnen die verschiedenfarbigenAbstimmungskarten. Diese tragen den Namen des Abgeord¬
neten und die Bezeichnung„Ja" oder „Nein" oder „Enthält sich". Nach beendigter Einsammlung erklärt
der Vorsitzende die Abstimmungfür geschlossen. Die Beisitzer zählen die Stimmen sogleich nach der Ab¬
stimmung.

(3) Sobald das Ergebnis festgestelltist, wird es vom Vorsitzendenverkündet.
(4) Zwischen der Abstimmungund der Verkündung darf verhandelt, aber nicht befchlofsen werden.
(5) Namentliche Abstimmung ist unzulässig über:

a) Überweisung an einen Ausschuß (§ 9),
d) Sitzungszeit und Tagesordnung (§§ 14, 15),
o) Schließung der Sitzung (§ 17),
<1) Vertagung oder Schluß der Besprechung (§ 32),
«) Teilung der Frage (§ 35),
t) Beschlußfassung über deu Einspruchgegen den Ordnungsruf (§ 26).

Niederfchrift über die Sitzung.
§ 43. (1) über jede Sitzung des P.L. wird eine Niederschriftangefertigt, welche namentlich die ge¬

faßten Beschlüsse und das Ergebnis der Wahlen wiedergibt und vom Vorsitzendenund zwei Beisitzern
unterzeichnet wird.

(2) Die Niederschriftwird in der Regel in der nächstfolgendenSitzung zur Einsichtnahmeausgelegt;
sie gilt, wenn kein Einsprucherfolgt, als genehmigt und ist vom Vorsitzenden und den diensttuenden Bei¬
sitzern zu unterzeichnen. Über einen Einspruch entscheidetder Provinziallandtag. Die Niederschrift
über die letzte Sitzung der Tagung wird von dem Vorfitzenden und den diensttuendenVeifitzern ohne vor¬
herige Auslegung vollzogen.

(3) Die Ausfertigung der Vefchlüffebesteht in einem von dem Vorsteher des Landtagsbüros be¬
glaubigten Auszug aus der Niederschrift.

(4) Die Bestallungen für die vom P.L. gewählten Beamten werden vom Vorsitzenden nnd dem Lan¬
deshauptmann vollzogen.

Auslegung der Geschäftsordnung.
§51. (1) Zweifel über die Auslegung der Gefchäftsordnung entfcheidetder Vorfitzende; er kann

aber auch einen Vefchluß des P.L. herbeiführen.
(2) Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende Auslegung einer Vorschrift der Gefchäfts¬

ordnung kann nur der P.L. befchließen, und zwar nur auf einen Urantrag und nach Prüfung durch den
Gefchäftsordnungsausschuß.

Damit tritt die neue Geschäftsordnung sofort in Kraft.
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An weiteren Eingängen sind zu verzeichnen:
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. 7stündige Arbeitszeit,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Linderung der schlimmsten Notlage der Steinarbeiterschaft,
Entschließungder Zentrumsfraltion und der Arbeitsgemeinschaftzur Kraftfahrzeugsteuer.

Diese Anträge werden den zuständigen Fachausschüssen überwiesen.
Die morgige Plenarsitzung findet vormittags 9'/2 Uhr statt mit der Tagesordnung:

1. Eingänge,
2. Beratung des Haushaltsplans und der damit in Verbindung stehendenLandtagsvorlagen,
3. Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenen Vorlagen.

(Schluß der Sitzung: 19 Uhr 25 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. Könzgen, N. Hauck.

offen.

Dritte Sitzung.
verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf.

Dienstag, den 8. Kpril 1930.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9 Uhr 45 Minuten.
Die Niederschriftenüber die gestrigen Plenarsitzungenliegen auf dem Tlsche des Hauses zur Mnstcht

«T: :« «°w„ «. «nd .e».,..^« °e>

«r^er^r^ »?,^°7m^,. .e»..wnen der,ro«w«w«r°e..s,m,«« wrch d.e Pr.
vtnzialkommission,

Antrcm der KVD -Traktion, betr. Behandlung der Korrigenden, <. < «. «^ «.
'- D»ck!°ch° Nr, 28. beir, Du.chl«.r.m« der l«ndw«,ch»!..

l,ch°n U«!chu>bun»«»M°nw der N>,^pr»°,n« ^ ^ Nn,iedl«n»,

:21z :: 3:,327, ^.22.^2.: der °e °ew,en w.««»depo.»o„e,> w. .«Nd,
wirtschaftlichenHaushaltsplan vorgesehenenNetrage,

Antr^e7^ der im landwntsch°ftlichenEtat vorgesehenenSumme für
^elioratio"nen>asserleitungen «^ "mlegungen " Haushaltsplan vorgesehenen

Antrag der KPD.-Fraktion auf Verwendung d^ ^^ Meliorationen und
Ausgaben für Schulwefen und Versuchssta^ Notstandsgebieten der Eifel,
Flußregulierungen zugunsten der ""«"dend^

Antrag der KPD.-Fraktion auf Erhöhung des Ve^
Diese Anträge werden den zuMn^en Fa^ ^n. Hanshalts-
Der Provinziallandtag nimmt sodann d e ^"rungen der e^ ^

Plan der Provinzialverwaltung und zu den sonstigen Vorlagen entgegen ^ u
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Der während der allgemeinen Aussprachevom Abgeordneten Hanke gestellte Antrag auf Vertagung
der Sitzung auf 1 ^4 Stunden fand nicht die erforderlicheUnterstützung.

Abgeordneter Dr. Ley wurde wegen andauernder Zwischenrufezweimal zur Ordnung gerufen.
Im Laufe der Sitzung sind noch folgende Anträge eingegangen:

Antrage von verschiedenen Fraktionen, die bereits im Umdruck auf die Plätze verteilt sind, und zwar die
Drucksachen Nr. 109—121.

Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Wahl zur Landwirtschaftskammer,
Entschließungder Zentrumsfraktion zur Belebung des Baumarltes,
Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei, betr. Bewilligung eines Betrages aus Mitteln des

Landesjugendamtes für den Turnverein Betzdorf (Sieg).
Die Anträge werden den zuständigenFachausschüssen überwiesen.
Die nächste Vollsitzung findet Donnerstag vormittag 11 Uhr statt. Der Vorsitzende wird ermächtigt,

die Tagesordnung für diese Sitzung je nach Erledigung iu deu Fachausschüssen festzusetzen.
Morgen tagen die Fachausschüsse.
Die Fraktionsvorsitzendenwerden gebeten, die Wahlvorschlägefür die Wahl von Mitgliedern des

Landesjugendamtes möglichst umgehend dem Landtagsbüro einzureichen.
(Schluß der Sitzung: 15 Uhr 35 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Illrres. Könzgen, Andres,

Dr. Dichgans, A. Hauck.

vierte Sitzung.
verhandelt im sitzungssaale des stiindehauses»

Donnerstag den IN. Npril 1930.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11 Uhr 30 Minuten.
Das Protokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind zunächst die Abgeordneten Andres und Dr. Dichgans.
Der Vorsitzende macht folgende geschäftliche Mitteilungen.
An neuen Eingängen sind zu verzeichnen:

Antrag der Wirtschaftspartei, betr. Rheinifch-Westfälisches Elektrizitätswerk,
Antrag der KPD.-Fraktion zu Drucksache Nr. 117,
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Mißstände beim Deichbau Neuwied.

Diese Anträge sind bereits auf die Plätze verteilt.
Antrag der KPD.-Fraktion, betr. Orientierung der Mitglieder der ProvinziaNommissionfür Straßenbau

über den Stand der Arbeiten beim Straßenbau,
Antrag der Wirtschaftspartei zu Drucksache Nr. 66,
Antrag der Wirtschaftspartei zu Drucksache Nr. 128.

Diese Anträge werden den zuständigen Fachausschüssen überwiesen.
Es sind Zweifel darüber entstanden, ob die nach § 10 der Geschäftsordnungin die einzelnen Fach¬

ausschüsse mit beratender Stimme entsandten Abgeordneten sich an den Besprechungen beteiligen
können. Nach dem Beschlusse des Altestenrats haben diese Abgeordneten das Recht dazu, natürlich ohne
Stimmrecht.

Gegen die durch den Vorsitzendenvorgenommene Festsetzungder Tagesordnung werden keine
Einwendungen erhoben.
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Der Ältestenrat beantragt eine Beschränkungder Redezeit bei der heutigen Tagesordnung und eine
Verbindung einzelner Punkte. Die Punkte 14—16 werden auf Freitag vertagt.

Der Provinziallandtag beschließtdemgemäß mit der erforderlichen Mehrheit (vgl. den stenogr.
Bericht).

Die nächste Vollsitzung soll morgen vormittag 10 ^ Uhr stattfinden.

Erledigung der Tagesordnung.
1. Der Haushllltsplau über die Verwaltungskosten der Landesbank der Nheinprovinz

für das Kalenderjahr 1930 wird nach dem Vorschlage des I. Fachausschusses unverändert angenommen.
Änderung der Satzung der Landesbank.
2. In Übereinstimmungmit dem Provinzialausschuß (DrucksacheNr. 11) und dem I. Fachausschuß

beschließt der Provinziallandtag:
»1. § 12 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz erhält folgende

Neufassung:
„Dieser besteht

H) aus 8 vom Provinzialausschuß gewählten Mitgliedern und dem Landeshauptmann der Nhein¬
provinz."

2. Solange die Wahlperiode des Provinzialausschussesmit der Wahlperiodefür die Mitglieder des Ver¬
waltungsrats der Landesbank nicht übereinstimmt, hat der Provinzialausschuß etwa erforderliche
Neu- und Ersatzwahlenjeweils nur für die Dauer seiner eigenen Wahlperiode vorzunehmen."
3. Der Provinziallandtag beschließt, auf Antrag des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 12) und

des I. Fachausschusses:
»1. § 4 der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz wird durch folgendenZufatz ergänzt:

„«) fie errichtet und betreibt als besondereAbteilung eine öffentliche Baufparkafse unter der Be¬
zeichnung :

„Bausparkasseder Nheinprovinz",
deren Organisation und Geschäftsbetriebsich nach den vom Verwaltungsrat aufzustellenden,
der Genehmigung der Aufsichtsbehördeunterliegenden Grundsätzenund allgemeinen Bedin¬
gungen regelt. Über die Geschäfte der Bausparkasseist gesondert Rechnungzu legen; ihr Ver¬
mögen ist getrennt von dem übrigen Vermögen der Landesbankzu verwalten."

2. 8 18 der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz erhält folgende neue Fafsung:
Neue Fassung:

Die Generaldirektorensind befugt, in den Ge-
fchäften der Landesbank die Unterstützung der
öffentlichen Behörden in Anspruch zu nehmen
und von ihnen Auskunft über Angelegenheiten
ihres Geschäftskreises zu fordern, soweit ander¬
weite gesetzlicheVorschriften oder dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen. Eine Haftpflicht
der öffentlichen Behörden wird hierdurch nicht
begründet.

Alte Fassung:
Die Verwaltungsbehörden in der Provinz sind,

soweit gesetzlicheVorschriften oder dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen,verpflichtet,den
Generaldirektoren der Landesbank die in deren
Geschäften erforderliche Auskunft zu erteilen,
die Landräte und Bürgermeister, ihren Rück¬
fragen und Ansuchen zu genügen, und, wenn Ge¬
fahr für die Darlehen der Bank in ihrem Vereich
ihnen kund wird, davon den Generaldirektoren
unaufgefordert Mitteilung zn machen. I

3. Der Provinziallandtag ermächtigt den Provinzialansschnß, etwaigen Änderungswüuschen,die die
Aufsichtsbehördeznr Vediuguug für die Genehmigung dieser Satzungsanderuugeu machen wurde,
soweit diese nur redaktioneller Natur sind, zu entsprechen."

4. Förderung des Kleinwohnungsbaues.
Der Beratung liegt zugrunde: « ^. «^ i^.
-Y Antrag des Provinzialausschusses,welcher lautet (Drucksache Nr. 14). ^ „^ „, ,,

..I.Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von den Darlegungen des Provmzmlausschussesüber tue
Förderung des Kleinwohnungsbaues.

eingestellt wird.
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3. Der Verwaltungsrat der Landesbank wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß, sobald der Kapital¬
markt und die Finanzlage der Landesbank dieses zulassen, über den in Aussicht gestelltenBetrag von
5 Millionen H/^ hinaus Mittel zur Förderung des gemeinnützigenWohnungsbaues zu einem ange¬
messenen Zinsfuß zur Verfügung gestellt werden".

d) Der nachstehendeAbändernngsantrag der SPD.-Fraktion (Druckfache Nr. 51):
„die SPD.-Frattion beantragt, dem Veschlnßentwurf des Provinzinlausschusseshinter Absatz 2

einen Absatz 3 einzufügen:
3. Für die Erstellung von 2-, 3° nnd 4-Zimmer-Wohnungen für Minderbemittelte auf gemeinnütziger

Grundlage werden weitere 100 000 H^L als Zinsverbilligungsfonds in den Etat eingesetzt.
Anstelledes in dem BeschlußentwurfvorgesehenenAbsatz 3 wird ein Absatz 4 beantragt mit folgen¬

dem Wortlaut:

4. Der Verwaltungsrat der Landesbank wird ersucht, dafür Sorge zu tragen, daß über den in Ausficht
gestelltenNetrag von 5 Millionen HF hinaus möglichst weitere 15 Millionen HT zur Förderung des
gemeinnützigen Wohnungsbaues zu einem angemeffenen Zinsfuß zur Verfügung gestellt werden";

c») der nachstehende Abändernngsantrag der KPD.-Fraktion hierzu (Druckfache Nr. 113):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die im sozialdemotratischenAntrag vorgesehenenMittel zur Förderung des .Kleinwohnungsbaues

werden ausschließlich den Gemeinden und Kreisen zur Durchführung des kommunalen Wohnungsbanes
zur Verfügung gestellt";

6) der Antrag des I. Fachausfchusses (DrucksacheNr. 128):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag des Provtnzialausschussesnnd den Antrag der SPD.-

Fraktion unter 4. annehmen, dagegen den Antrag derselben Fraktion nnter 3. sowie den Antrag der
KPD.-Fraktion ablehnen";

«) der Abändernngsantrag der Wirtschaftspartei (Druckfache Nr. 144):
„In dem Antrag des Provinzinlausschusses(Drucksache 14) wird in Ziffer 3 das Wort „gemein¬

nützigen" durch „privaten" ersetzt."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlage des I. Fachausschusses unter Ablehnnng des

Antrages der Wirtschaftspartei. u > , ^ ,,
Der Antrag der Wirtschaftspartei auf namentliche Abstimmung ihres Antrages fand nicht die

erforderlicheUnterstützung.

5. Van von Landarbeiterwohnungen.
Die Nlltionalfozialistische Arbeiterpartei beantragt in DrncksacheNr 40-
„Der Landtag wolle beschließen:
In Anbetracht der elenden Wohnungsverhältnisseauf dem Lande die notwendigen Mittel für den

Bau von Landarbeiterwohnnngen in der Nheinprovinz bereitzustellen"
Auf Vorfchlagdes I. Fachausschusses überweist der Provinziallandtag diesen Antrag an den Pro-vlnzmlausschuß.

6. Langfristige Kredite an Gewerbetreibende.
Der Antrag der Wirtschaftspartei lautet (DrucksacheNr. 60):
„Der Gewerbetreibende — auch der hausbesitzeude Gewerbetreibende — findet bei der Landesbank

der Nheinprovinz vielfach verschlossene Türen. Dieses zur Gewohnheit gewordene System muß ab¬gestellt werden. ^ ^ >,
Wir beantragen:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

«.^5^ ^ Landesbank der Nheinprovinz sollen in Zuknnft hausbesitzende Gewerbetreibende
— Mittelstandler — langfristige Kredite zu verbilligteu Zinssätzen erhalten. Bei Gewerbetreibenden,
die nicht Hausbesitzer siud, soll die Hergabe der Kredite gegen Bürgschaft erfolgen

Der Pruvinzialausfchuß ist mit der Ausarbeitung der näheren Bedingungen zu beauftragen."
In der Schung des I. Fachallsschusses ist dieser Antrag von dem Antragsteller dahin abgeändert

worden, daß die Worte „zu verbilligten Zinssätzen" zu streichen sind. Der 1. Fachausschußempfiehlt
Überweisungdieses Antrages an den Verwaltnngsrat der Landesbank als Material. Der Provinzial¬landtag beschließt nach diesem Antrage.

7. Herabsetzung der Zinsen für landwirtschaftliche Darlehen.
Die Fraktion Christlicher Volksdienstund Bauernpartei beantragt in Drucklacke Nr 84-
„Der Provinziallandtag wolle beschließen: ' '
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Der Provinzinlausschußwird beauftragt, im Einvernehmen mit der Landesbankdie Zinsen für die
landwirtschaftlichenDarlehen soweit als möglich,wenigstensum 2—3^, baldigst herabzusetzen."

Der I. Fachausschußbeantragt (DrucksacheNr. 129):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag dem Verwaltungsrat der Landesbankals Material über-

weisen mit der Maßgabe, daß die Worte „wenigstensum 2—3°/>" gestrichen werden."
Der Provinziallandtag erhebt diesen Antrag zum Beschluß.
8. Niederschlagung der für Hochwasserschäden gewährten Kredite.
Die Wirtschaftspartei stellt folgenden Antrag (Druckfache Nr. 109):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Provinzialverwaltung wird ersucht, bei der Staatsregierung zu beantragen, die aus Anlaß der

Hochwasserschäden in der Nheinprovinz in den Jahren 1924 bis 1927 gewährten staatlichen Kredite und
Darlehen bei Fälligwerden niederzuschlagenund ferner aus eigener Entschließnngdie von der Landes-
bllnk der Nheinprovinz gewährten Kredite dnrch Bereitstellung von Provinzialmitteln abzudecken.

In Übereinstimmung mit dem 1. Fachausschußwird Ablehnung dieses Antrages beschlossen.
9. Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusses, den Haus¬

haltsplan für die Verwaltungskosten der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der
Nheinprovinz für das Jahr 1930 unverändert anzunehmen.

10. Befchäfttgung von Beamten im Nebenberuf für die Proviuzial-Feuerversiche-
rungsanstalt.

Der Antrag der Wirtschaftspartei lautet (Druckfache Nr. 47):
„Als Vertreter im Nebenberuf beschäftigt die eine große

Anzahl von Beamten. ^ ^ . <- - ^
Bei der großen Arbeitslosigkeitbedeutet dies uuzweifelhaft eme Harte.

Der Pr^inzw^ wolle befchließen, die
ihre Verträge mit beamteten und im öffentlichen Dienst stehenden Personen zum nächst zulässigen

^^^e/Pr!vwziallandtag beschließt in Übereinstimmn,.«mit dem I Fachansschnß,den Antrag an
den Verwaltnngsrat der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltzu überweisen.

11. Änderung der Satznng der Provinzial-Feuerversichernngsanstalt.
Der Provinzialansschnß schlägt folgenden Neschlnß vor (DrucksacheNr. 13), der vom I. Fachaus-

lchust untersticht wird: ___
,,l, 5 L M!« 3 S»h I der «»hrm« der Pi»»iuz!»l.3°u°r«eiIIcheruuB»nst»l» der Nl,°!upl°»,uz er,»«

'"°3« 3«Äw.?««.«t r°«e>. !°,ueu G.,ch«!.«°.n, durch eme

' ^/d«3«
ausschnß etwa erforderlicheNeu- und Ersatzwahleniewecks nur für die Dauer femer eigenen ^ayl
Periode vorzunehmen." ., ^ <
Der Provinziallandtag befchließt dementsprechend.c- >.!« nl<>v^l>,,5i<iskosten der Provinzial-Lebensversiche-

ruu^°k.7°N^ °""°"'°° '°' ' ""'°""""'°'
unverändert angenommen.

Veamtenfragen.

Antrag des Zentralverbandes der ^"nw^Angeln der P«uß,chen Provinzial-

- eine zweckmäßigeNberfiihrung von ständig Angestellten
in das Benintenverhältnis,

14. Der ,
Verwaltungen
1
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2. Löschung der Kündigungstlausel bei den Beamten der unteren Gruppen,
wird in Übereinstimmung mit dem Provinzinlausschuß und dem I. Fachausschußau den Provinzinl¬
ausschuß überwiesen.

15. Die Wirtschaftspartei stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 45):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

1. Bis auf weiteres sind Neueinstellungenvon Beamten mit den Bezügen der Sondergrnppen I — III,
sowie der Gruppen 1-i—2o der Besoldungsordnung nicht mehr vorzunehmen.

2. Zur etwa notwendig werdenden Entlastung der oberen Beamten sind geeignete mittlere Beamte mit
Erlediguug von einem Teil der Dienstgeschäfte,die bisher den oberen Beamten oblag, zu betrauen."

Entsprechend dem Antrage des I. Fachausschusseswird Überweisung an den Provinzinlausschuß
beschlossen.

16. Zu dem Antrage der Zentrumsfraktion (DruckfacheNr. 65):
„Der Provinziallaudtag wolle iu Anbetracht der außerordentlichgroßen Not, in der sich stellenlose

ältere Arbeiter und Angestellte befinden, befchließen:
Der Landeshauptmann wird beauftragt, bei Neueinstellungenältere Arbeiter nnd Angestellteüber

40 Jahre vorzugsweisezu berücksichtigen, soweit die Netriebsverhältnissees gestatten",
beschließt der Provinziallandtag entsprechenddem Antrage des I. FachausschussesÜberweisung an den
Provinzialansschuß.

17. Zu dem Antrage der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei (Drucksache Nr. 83):
„Der Provinzinlausschußmöge dem nächsten Provinziallandtage einen Berichtnnd etwaigen Antrag

vorlegen, welcher die durch die jetzige Ortsklasseneinteilungin vielen Fällen bedingten ungerechten Ge-
haltsunterschiededer Provinzialbeamten möglichst zu beseitigen versucht. Es ist unfer Wunfch, daß die
Provinz in diefen Dingen vorangeht und Staat und Reich den Weg zeigt, die vorhandenen Ungerechtig¬
keiten zu beseitigen",
beschließt der Provinziallandtag entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusses,den Antrag abzu¬
lehnen.

18. Der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 94):
„Der Proviuziallandtllg wolle beschließen, für alle in Diensten der Provinzialverwaltnng stehenden

Arbeiter uud Augestellten, soweit ihr Monatseinkommen 600 H^L nicht übersteigt, wird die sieben-
stündige Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich eingeführt.

Geldzuschüsse dürfen nur an folche kommunalen Fürsorgeverbände gegeben werden, wo ebenfalls
die fiebenstündigeArbeitszeit durchgeführt ist",
wird auf Vorfchlag des I. Fachausfchufsesabgelehnt.

19. Zu der Entschließungder SPD.-Frattion (DrucksacheNr. 110):
„Die heutige sehr lange Arbeitszeit in den Provinzialanstalten ist mit dem schwerenund verant¬

wortungsvollen Dienst des Personals nicht mehr länger zu vereinbaren.
Der Provinziallandtag erwartet daher von der Provinzialverwaltnng, daß möglichst bald Erleichte¬

rungen eingeführt werden",
wird entsprechenddem Antrage des I. Fachausschusses Ablehnung beschlossen.

20. Der Haushaltsplan der Hauptverwaltung für das Rechnungsjahr 1930 wird entsprechend
dem Antrage des I. Fachausschussesunverändert angenommen nnd der Antrag der Wirtschaftspartei
(Drucksache Nr. 46):

„Der Proviuziallandtllg beauftragt den Provinzialausfchuß eine neue, auf Erfparnis hinzielende
Ordnung der Neifetostenentschädigungvorzunehmen,wobei Wert darauf zu legen ist, daß die im Haus¬
haltsplan eingesetzten Gesamtbeträge um 25°/, gekürzt werden",
dem Provinzinlausschuß überwiesen.

21. Bei Beratung des Haushaltsplans über Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten
für das Rechnungsjahr 1930 beantragt die Wirtschaftspartei:

„Der Provinziallandtag befchließt erneute Prüfung der Etatspofition IV 1d auf Seite 14 des Haus¬
haltsplans durch den FachausschußI und den Provinzinlausschuß."

Der Provinziallandtag beschließt, den Antrag abzulehnen und auf Vorfchlagdes I. Fachausfchufses
den Haushaltsplan über Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten für das Rechnungsjahr 1930 unver¬
ändert anzunehmen.
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22. Der Provinziallandtag erklärt den Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse
der Provinzicilverwaltung für das Rechnungsjahrvom 1. April 1928 bis 31. März 1929 auf Antrag
des I. Fllchansschnsses durch .Kenntnisnahmefür erledigt.

23. Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von dem Bericht des Provinzialansschiisses(Drnck^
sache Nr. 24) über die Entwicklung des Verkehrs auf den Provinzialstraßen m der Zelt von
1925 bis 1929 entsprechenddem Antrage des IV. Fachausschusses.

24. Stand der Entwurfs- und Banarbeiten an der Kraftwagenstraße Bonn-Köln-
Düfseldorf—Industriegebiet.

Der Provinzialansschnß beantragt (DrucksacheNr. 26): .-->.«>
..Der Provinziallandtag nimmt zustimmend .Kenntnisvon dem Stande der Entwnrfs- und ^au-

arbeiten an der Kraftwagenstraße Bonn—Köln—Düsseldorf—Industriegebiet."
Hierzu stellt der IV. Fachausschußfolgenden Antrag (DructscicheNr. 131):
..Der Provinziallandtag wolle den Antrag unverändert und nachstehende Entschließung hierzu an

nehmen: - , ^ ^. ^ m . >

Der 77. Rheinische Provinziallandtag nimmt mit Bedauern davon Kenntms, daß die dem Provm-
zialverbcmd von Reichs- uud Staatsbehörden in Aussicht gestelltemMittel aus der verstärkten Forderung
der wertschaffendenArbeitslosenfürsorgewegen Fehlens der erforderlichenNeichsmittel bis ,etzt noch

' ^E?steht")wrin eine ernste Gefährdnng in der Durchführung der als Notstandsarbeit abgezogenen
Bauarbeiten an der Kraftwagenstraße Köln-Bonn nnd hat Bedenkenwegen Inangriffnahme weiterer
Notstandsarbeiten durch die Provinzicilverwaltung. , , . ^ ,.- ^„^ «^^ ,.«K

Er beauftragt deshalb den Herrn Landeshauptmann, erneut bei den zustand ge Reichs- und
Staatsstellen vorstellig u werden und nochmals eindringlichst zu bitten, daß ur die im Rechnimgviahr
1929 b r^ Arbeitslosentagewerkedie in Anssicht gestelltenMittel ans der Wertschafenden
Arbeitslosenfürsorgenoch nachträglich zur Verfügung gestellt uud die für 1930 beant^gteu Fo d^
für die Arbeiten an der Kraftwagenstraße Köln-Vonn nnd Köln-Dusseldorf m dem beautragteu Um-

^^üre7da7Zrg"bnis dieser Verhandlnngen ist dem Provinzialmisschiißzu berichten, dein alsdann die
weiteren Entscheidungenvorbehalten sind."

Der Provinziallandtag beschließt dementsprechend.
25. Übernahme weiterer Straßen in die Unterhaltnng nnd Verwaltnng des Pro-

""'D^ProvinziaUandtag nimmt Kenntnis von dem Stande des Au^
weiterer Straßeu iu die Unterhaltiing und

sichtigung zu überweisen. Der Antrag der Fraktion lautet (Drucksache Nr. 88).
..Der Provinziallandtag wolle beschließen: etwaigen Antrag vorzubereiten und

^ 2?.ZudemHaushaltsPlanüberdreUn^
bahnen für das Rechnnngsjahr 1930 b fchließt d" ^°vinziallano g Unterstütznng des
^ 28. Der Provinziallandtag besMent ^e^ anznuehmemGemeinde- und Kreiswegebaues für das RechnnngSMir1.1^

29. Notlage der Steinindustrie.
Der Beratung liegen zugrunde folgende Anträge: ^ 42):
li) Antrag der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (Drucksache )
„Der Landtag wolle beschließen:
Da d

der Landt
Steimn
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d) Antrag der Wirtschaftspartei (Drucksache Nr. 49):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die Provinzialuerwnltung anzuweisen, für die Her¬

stellung und Unterhaltung der Provinzialstraßen an Straßenbcmmaterial wie Steine, Teer, Zement nnd
Holz nur deutschesMaterial zu verwenden, ausländischeAsphaltstoffealso auszuschließen.

Bei der Verwendung des deutschen Materials ist dem rheinischenMaterial der Vorzug zu geben."
e) Antrag der SPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 59):
„Die dauernde Verschlechterungder Arbeitsmarktlage in der Natursteinindustrie hat eine außer¬

gewöhnlich große Arbeitslosigkeit uuter der Steinarbeiterschaft hervorgerufen. Es besteht die begründete
Veforgnis, daß diefe überaus zahlreichen arbeitslosen Steinarbeiter beim fortbestehen der gegenwärtigen
Wirtschaftslage in der Steinindustrie auch während der besserenJahreszeit bei weitem nicht in Be¬
schäftigung genommen werden könne»:, wie es in früheren Jahren üblich war. Ein großer Teil der Stein¬
arbeiterschaftist bereits aus der Arbeitslosenversichernngausgeschieden oder geht in den nächsten Wochen
diesem Schicksal entgegen.

Um nun die Notlage in der Natursteinindnstrie zu beheben, ersucht der Provinziallandtag die
Provinzialverwciltung, dahin zu wirteu, daß in Zukunft bei Hoch- uud Straßenbauten mehr rheinifches
Material verwandt wird als bisher,"

6) Antrag des IV. Fachausschusses (DrucksacheNr. 132):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag

zu Ä) durch die Erklärung der Verwaltung, daß nur inländischesMaterial verwendet wird, als erledigt
erklären,

zu d) mit der Maßgabe annehmen, daß in der 3. und 4. Zeile die Worte „ausländischeAsphaltstoffealso
auszuschließen" gelöscht werden und dafür gesetzt wird „die Verwendung ausländischer Asphaltstoffe
also möglichst einzuschränken",

zu o) dem Provinzialausschnssezur Berücksichtigung überweisen."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des IV. Fachausschusses.
30. Der Provinziallandtag beschließtauf Vorschlag des IV. Fachausschusses,den nachstehenden

Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei abzulehnen (Drucksache Nr. 43):
„Der Hanpterwerbszweig, die Steinindustrie, des OberbergischenLandes liegt vollständigdar¬

nieder. Infolgedessen ist diese Gegend mehr als bisher ans Fremdenbesuchangewiesen. Da das Land
nnn an sich wenig aufgeschlossen ist, wolle der Landtag beschließen, die Autostraße Köln—Stegen wolle
so geleitet werden, daß sie die Hauptpunkte des OberbergischenLandes berührt, etwa Overath/Much
—Drabenderhöhe—Bielstein—Wiehl—Brüchermühlc—Wildbergerhütte. Oder direkt Overnth—Dra»
benderhühe und außerdem eine Abzweigung nach Dieringhausen—Olpe."

31. Bau der Umgehungsstraße in Vallendar:
Die KPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 69):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Bau der geplauten Umgehungsstraßein Vallendar wird unverzüglichin Augriff genommen.

Die jetzige Durchgaugsstraße in Vallendar entspricht in keiner Weise den gesteigerten Verkehrsverhält¬
nissen."

Der IV. Fachausschußempfiehlt die Überweisungdieses Antrages an den Provinzialausschuß. Der
Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des Fachausschusses.

32. Erbreiterung der Provinzialstraße in der Gemeinde Alsdorf.
Zu dem Antrage der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 72):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Gefahrenzone an der Provinziallandstraße in der Gemeinde Alsdorf zn beseitigen. Entweder

die Provinziallandstraße in der Gemeinde Alsdorf an den engen Stellen zu verbreitern oder durch den
Bau einer Umgehungsstraßezu entlasten",
empfiehlt der IV. FachausschußÜberweisungan den Provinzialausschuß als Material. Der Provinzial¬
landtag beschließt dementsprechend.

33. Anlegung von Nadfahrwegen an der Provinzialstraße Köln—Düren.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (DrucksacheNr. 71):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
An den Hauptverkehrsstraßen, besonders aber an der Straße Köln-Dnren zwischen Blntzheim

und Benzelrath werden Nadfahrwege angelegt. Vorgenannte Wegestrccke wird täglich von einigen
Hundert Bergarbeitern auf dem Wege von und zur Arbeitsstelle benutzt. Infolge des starken Auto-
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Verkehrs sind eine Reihe von Unglücksfällen,darunter einige mit tödlichemAusgang, bisher zu ver¬
zeichnen."

Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des IV. Fachausschusses Überweisung
an den Provinzialausschuß.

34. Der Provinziallaudtag beschließt, deu nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (Drucksache
Nr. 135) auf Vorschlag des IV. Fachausschusses dem Provinzialausschußzu überweisen:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Provinzialverwaltung wird bennftrngt, bei Vergebungen von Arbeiten, sowie bei Erteilung

von Aufträgen zur Mnterialbelieferuug, auf Einhaltung der tariflich festgelegten Lohn- uud
Nrbeitszeitbediuguugen, sowie auf Eiuhaltung der Unfallvcrhütungsvorschrifteuanfs strengste zu
achteu, da festgestellt ist, daß in zahlreichenFällen diese Bedingungen und Vorschriftenin keiner Weise
eingehalten und beachtet werden."

35. Notlage der Steinarbeiter im obcrbergischcn Gebiet.
Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlagdes I. Fachausschusses,die nachfolgendenAnträge

der KPD.-Fraktiun abzulehnen (DrucksacheNr. 95):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Auf Grnnd der außerordentlichen Notlage der Steinarbeiter im Oberbergischenund Mayener

Gebiet wird 1 Million Reichsmark zur Linderung der schlimmsten Notlage der Stein¬
arbeiterschaft bereitgestellt",
nnd DrucksacheNr. 130:

„Infolge der Auswirkungen durch Nationalisierung und allgemeiner Wirtschaftslagebefindet sich
die Arbeiterschaftder Rheinischen Vimsindustrie (Koblenz-NeuwiederVecken) iu einer ungeheuren Not¬
lage. Hunderte Arbeiter sind allsgesteuertund erhalten keine Unterstiitznng.Die Erfüllung einer neuen
Anwartschaftszeitist den meisten Arbeitern unmöglich.

Der Provinziallandtag wolle daher beschließen:
Znr Linderung der Notlage der Arbeiter iu der RheinischenBimsindustrie werden 500 000 H^

zur Verfügung gestellt."
36. Notlage in Stadt nnd Kreis Düren.
Der Verband Kath. kaufmännischerNereinigungeu Deutschlands,e. V., Sitz Esseu, beautrngt Maß¬

nahmen zur Behebung der wirtschaftlichenNotlage in Stadt uud Kreis Dürcu (Druckfache Nr. 37^).
Der Provinziallandtag beschließt,auf Vorschlag des I.Fachausschussesde»Antrag an den Provinzial-

ausschnß als Material zu überweisen.
37. Neubau der Provinzial-Taubstummenanstalt Aachen.
Die Zeutrumsfraktion beantragt (DrucksacheNr. 121):
„Im anßerordentlichenHaushaltsplan 1930/31 ist der Neubau der Taubstummenanstalt in Aachen,

obwohl dicfer bereits im letzten Etatsjahr als erforderlichbezeichnet wnrde, ans Gründen notwendiger
Beschränkung der Ausgaben nicht vorgesehen. Eine Hinauszögerung auf nnabschbare Zeit erscheint
untunlich, weil eine zeitgemäße Ausbildung der Schiller nicht mehr gewährleistetist.

Der 77. Provinziallandtag wolle deshalb beschließen:
„Der Provinzialausschuß wird ersucht, in den außerordentlichenHaushaltsplan des nächsten Etats¬

jahres vor weiteren neu in Angriff zu nehmenden Hochbauplänenznnächst die Mittel für den Neubau der
Taubstummenanstalt in Nachen einzustellen."

Der III. Fachausschußbeantragt unveränderte Annahme. Der Provinziallandtag erhebt diesen
Antrag zum Beschluß.

38. Verwendung von 36 000H^Ersparnissen beim Ankauf des Gutes Hommelsheim
für Ankanf eines Grundstücks für die Arbeitsanstalt Vrauweiler.

Auf Vorschlagdes III. und I. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag entsprechenddein
Antrage des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 22):

„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß der Kaufpreis einschließlich Neben¬
losten von rund 36 000 H^L für die, für die Provinzial-Arbeitsnnstalt Brauweller angekaufte Parzelle
Gemarkung Vranweiler Flur 13 Nr. 76/41, groß 3,15,05 nll, aus den im außerordentlichenHaushalt für
1929 lluter Titel IV /6 bereitgestelltenMitteln eutnommeu wird."

39. Der Haushaltsplan über das Landesfürsorgewesen für das Rechnungsjahr 1930 wird
auf Vorschlag des III. Fachausschusses unverändert angenommen.
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40. Reichsgesetz über die Bewahrungs- und Wanderfürsorge.
Die Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 87):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Provinzialausschuß wird gebeten, mit allen Mitteln für eine beschleunigte Durchführung eines

Neichsgesetzes über die Bewahrungs- und Wanderfürsorge einzutreten und schon jetzt Mittel
und Wege zu suchen, um die viel zu hohen Lasten für landhilfsbedürftige Personen in Höhe von
3 497 940 H^L im diesjährigen Haushaltsplan herabzusetzen."

Entsprechenddem Antrage des III. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag Überweisung
an den Provinzialausschuß.

41. Zu dem Haushaltsplan über das Taubstummenwesen: Provinzial-Taubstum-
menanstalten (Schnlen) für das Rechnungsjahr 1930 wird entsprechenddem Antrage des II. Fach¬
ausschusses unveränderte Annahme beschlossen.

42. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des II. Fachausschusses, den Haushaltsplan,
betr. das Provinzial-Taubstummenheim in Euskirchen für das Rechnungsjahr 1930 unver¬
ändert anzunehmen.

43. Der Haushaltsplan, betr. das Blindenwesen für das Rechnungsjahr 1930 wird auf
Vorschlagdes II. Fachausschusses unverändert angenommen.

Der Vorsitzende wird ermächtigt, für die morgige Sitzung, die um 10^ Uhr beginnt, die Tagesord¬
nung festzusetzenmit dem Rest der heutigen Tagesordnung uud den aus den Fachausschüssen kommenden
Anträgen.

(Schluß: 16 Uhr 40 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

I)r. Iarres. Andres, Dr. Dichgans,
A. Hauck, Könzgen.

Schriftliche Begründung einer Abstimmung
(zu lfd. Nr. 4 der Niederschrift).

Die Mitglieder der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei haben bei der Abstimmung
zu Nr. 14 der Anträge für Ablehnung des Nbänderungsantrages der Wirtfchaftspartei gestimmt, weil
Znweisuug von Baudarlehen unserer Ansicht nach nur an private Einrichtungen nicht richtig wäre,
sondern an diese und an gemeinnützige, darunter vor allem öffentliche,erfolgen muß.

Lohmeyer, Dr. Schüler, Nudersdorf, Hennes, Kirsch.

Fünfte sitzung.
verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Freitag, den N. Sprit 1930.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 10 Uhr 55 Minuten.
Die Niederschriftüber die letzte Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schriftführer für die heutige Sitzung sind zunächstdie Abgeordneten I)r. Dichgans und Hauck.
An weiteren Eingängen sind zu verzeichnen:

Mehrere Anträge, die bereits auf die Plätze verteilt sind,
Antrag der Wirtschaftspartei, betr. Aufwertung der Sparguthaben,
Entschließungder KPD.-Fraktion zur Lage der Landwirtschaft,
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betr. Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzenden des

Provinzialausschusses.
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Der Ältestenrat schlägt vor, diese Wahl sowie die übrigen Wahlen morgen vorzunehmen. Aus
diesem Grunde sollen die Punkte 10, 11 und 12 der Tagesordnung auf morgen vertagt werden. Nie
Wahlvorschlägefür die Provinzialkommissionenmüssen drei Stunden vor Beginn der Schung ein¬
gereicht sein. Da die morgige Sitzung um 9^ Uhr beginnen soll, müssen tue Vorschlage bis heute abend
abgegeben werden.

Der Altestenrat hat auch für die heutige Sitzung die Redezeit beschränkt und die Verbindung ein¬
zelner Punkte vorgeschlagen. Der Provinziallandtag beschließt mit der erforderlichenMehryen.

Der Ältestenrat bedauert lebhaft die andauernden Störungen der Verhandlungen, wie ste m der
gestrigen Sitzung stattgefunden haben. Er hat deshalb den Vorsitzendenersucht, strenge nach der ^e-
schäftsordnuugvorzugehen und läßt die Abgeordneten ferner bitten, ihre Plätze emzubehalten hieran
schließt sich eine längere Geschäftsordnungsdebatte,die sich gegen das Vorgehen des AltestenratsrMiei.
Der Provinziallandtag nimmt schließlich den Antrag des AbgeordnetenHaas ans Schluß der Nevatte an.

Erledigung der Tagesordnung.
1. Der Provinziallandtag befchließtauf Vorschlagdes I.Fachausschusses, den Haushaltsplan

für die Verwaltungstosten des Genossenschaftsvorstandes der Rheinischen land¬
wirtschaftlichen Verufsgenossenschaft für das Kalenderjahr 1930 unverändert anzunehmen.

2. Zu dem Haushaltsplan für die Befoldungen und «"deren Perfönlichen Aus¬
gaben der Provinzialbeamten bei der Landesverslcherungsanstalt . ^
für das Kalenderjahr 1930 wird auf Vorschlag des I. Fachausschusses unveränderte Annahme beschlossen.

3 Der Kaushaltsplan für das Provinzialinstitut für Arbeits- und Berufsfor-
schungK das RechnungN^ ans Antrag des I. Fachausschusses unverändert angenommen

4. Der Haushaltsplan über die Förderung von Kunst und Wisse" ch°ft für das
Rechnungsjahr 1930 wird unverändert angenommen, die nachstehendenAntrage abgelehnt, und zwar
der Antrag der SPD.-Fraktion (Druckfache Nr. 52): ^ .. . «-«« ««^,.

„Die Mittel unter Titel V, 1 des Haushaltsplanes über Förderung von Kunst und Wissenschaft
betragen 100 000 HF statt der beantragten 160 000 H/L",

und der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 81): ^ ^ ^ >>j»

„Die im Etat vorgesehenenMittel zur Unterhaltung der Baudenkmäler werden gestrichen und die
Summe für Erwerbslofe verwandt." .^ .. ^ ^l^»«»«

5. Verteilung der für die Förderung von Knnst nnd Wissenschaft vorgefehenen

^Der Provinziallandtag bewilligt entsprechenddem Antrage des ProvinM^
Nr. 15) nnd des I. Fachansschussesaus Titel V, 1 des Haushaltsplans
und Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1930 den Betrag von 100 ^" f"r dw " ^
Provinzalausschusses angegebenen Zwecke und unter den vom 2andesh^u^ ^^K, ^ "
setzenden Bedingungen. Gleichzeitigwird der Pr°vwzialausschuß^
verbleibenden Restbetrag von 60 000 H^ und über d:e Verwendung der etwa Nicht ^
kommenden Beihilfen in Verbindung mit dem unter Titel V, 2 des gleichen Haushalts vorge,eyene

^77:"dem^ für die Provinzialmnseen für das Rechnungsjahr 1930 wird anf
Vorschlagdes I. Fachausschnsses unveränderte Annahme beschlossen^ Provinzial-

7. Änderung des Reglements über die Leitung und Verwaltung der provlnzial

""^Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß (DrucksacheNr. 16) und dem I. Fachausschusse
beschließt der Provinziallandtag: Verwaltung der Provinzialmnseen zu

..§ 7 Abs. 2 Satz 3 des Reglements Jahre; alle zwei Jahre
Bonn und Trier erhält folgende Fassung: „D e ^nennung erfolgl aus ^hre zu bestellendeVor¬
scheidet die Hälfte der beiderfeits ernannten der Vor¬
sitzendeans-zwei der Ausgeschiedenenwerden von der Staatsreg^^^ er i
sitzende werden vom mit dem I. Fachausschuhunveränderte

Die^l^^ " ""^
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„Der Landtag wolle beschließen: Für die Bekämpfung der Tuberkulose im Nheiulcmd eine größere
Snmme bereitzustellen."

Der I. Fachausschuß empfiehlt die Überweisung dieses Antrages an den Provinzialausschuß.
Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des Fachansschusses znm Beschluß.
10. Zu dem Antrage der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei zu Drucksache Nr. 39 stellt die

KPD.-Fraktion folgenden Antrag (Druckfache Nr. 115):
Der Provinziallandtag beschließt:
„Zur Bekämpfung der Tuberkulose im Rheinland wird die Snmme von 500 000 H^ bereitgestellt.

Von dieser Summe ist eiu erheblicher Teil besonders für die Betämpfuug der Tuberkulose iu der Eifel
abzuzweigen."

Der I. Fachausschuß schlägt Ablehnung dieses Antrages vor.
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des Fachausschusses.
Das Abstimmungsergebuis wird angezweifelt. Abgeordneter Selbmcmn beantragt deshalb Aus¬

zählung. Der Antrag erhält die nötige Unterstützung, fo daß die Abgeordneten Steinbüchcl nnd Büchfen-
schütz mit der Auszählung beauftragt werden. Daraufhin wird der Antrag auf Auszählimg zurück-
genommen.

11. Städteordnung für die Landgemeinde Nheinhanfen.
Der Provinzialausfchuß hat folgenden Beschlnß vorgeschlagen (Druckfache Nr. 0):
„Der Provinziallandtag befürwortet den Antrag der Gemeinde Nheinhanfen im Kreise Mors ans

Verleihung der Städteordnung."
In Übereinstimmung mit dem I. Fachansschuß beschließt der Provinziallandtag nach dem Antrage

des Provinzialansschusses.

12. Übernahme neuer Aktien des Rheinisch-Westfälischen Glektrizitätswerts.
Der Provinziallandtag genehmigt auf Vorschlag des Provinzialansschusses (DrucksacheNr. 9) und

</.^^cha"MM^ die Übernahme von nom. 80 540 H^ neuen Inhaberaktien nnd von nom.
14 410 H^ neuen Namensaktien des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswcrkes zum Kurse vou 130'X>
und beschließt die Deckung des Kaufpreises von 123 435 H^L aus dem Restbetrag von 125 000 H.F,
der aus der früheren Anleihe znr Beteiligung des Provinzialverbandcs an Kraftverkehrsgesellschaften
noch zur Verfügung steht.

13. Unterverteilung der auf den Provinzialverband entfallenden Garantie-
lcistnngen für den Mittellandkanal.

Der Provinziallandtag beschließt auf Antrag des Provinzialausschusses (Dructsache Nr. 10) uud des
1. Fachausschusses:

„Von den auf Grund des Beschlusses des 75. Proviuziallandtages vom 8. März 1929 auf den Pro¬
vinzialverband zn übernehmenden Leistungen für den Mittellaudtanal sind bis ans weiteres «0'X, auf
die besonders interessierten rheinischen Stadt- und Landkreise nach Maßgabe der noch zu erlassenden
gesetzlichen Bestimmungen unterzuverteilen."

14. Bau des Aachen - Rhein - Kanals.

Der Antrag der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei lautet (Dructsache Nr. 3«):
„Das Wurmkohlengebiet sowie das gesamte Industrieland in Aachen und Umgebung befindet sich

wer ungeheueren Notlage, die noch weit über das Mast des übric^n ^„«^»nds bincn.saebt, (5in-

^-> "^"^uno lnenr yai. ^esiMv muMU me Erzeugnisse sowie die geförderte Kohle nach dem öst¬
lichen Deutsch aud gebracht werden. Hierfür aber fehlen die billigen Transportmittel. Die Eisenbahn-
^"7 N"b viel zn hoch als daß sie eine Rentabilität der Aachener Industrie uud Bergwerke zuließen.
Deshalb fordert die Aachener Bevolkernng einen Kanal, um auf dem weit billigeren Wasserwege ihre
Erzeugnisse wieder konkurrenzfähig zu mcicheu. Das natürliche Projett wäre, einen Nachen-Rhein-
Kanal zu baueu, der auch in politifcher Hinsicht von großer Bedeutung wäre. Das zweite, für Deutsch-
^V"^ 5 '^5't unmögliche Projekt ist ein Aachen-Maas-Kanal. Durch dieses zweite Projett
"uA d^ ""5 Holland gezogen nnd dadurch würde auch
natürlich politisch das Grenzland mehr nnd mehr von seinem Mntterland abgezogen. Dieses zweite
w.n3 ^ " ^' ?^M""b politisch nnd wirtschaftlich eine große Gefahr Da nnn bisher die

Aachen-Rhem-Kanal völlig pafsiv gegenüber Verhalten hat, sind maß¬
gebende holländische Kreise am Werte, um das zweite Projett zur Durchführung zn bringen
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Nachdemttber dieses Projekt in den verschiedenen Ausschüssen seit bereits 2 Jahren mit negativem
Erfolg debattiert worden ist, beantragen wir Nationalsozialisten,

der Provinziallandtag wolle beschließen:
Bei der Neichsregierungmit dem Verlangen vorstellig zu werden, den Aachen-Nhein-Kanalunverzüg¬
lich iu Augriff zu nehmen, damit einmal die wirtschaftliche Not des Grenzlandcs wirklich behobenund
die Wirtschaft paritätisch in allen Teilen Dentfchlands sichergestellt wird."

Entsprechend dem Antrage des I. Fachausschussesbeschließt der Proviuziallaudtag, den Antrag
an den Proviuzialausschnß zu überweiseu.

15. Äußere Heilighaltung des Karfreitages uud des Fronleichnamstllg.es.
Die Frnktion Christlicher Voltsdienstund Bauernpllrtei stellt folgendenAntrng (Drucksache Nr. 80):
„In Orten mit gemischtkonfefsioneller Bevölkerung ist die allgemeine äußere Heilighaltuug sowohl

des .Karfreitages als auch des Fronleichnamstllg.eszu erstreben. Vereinbnrungen hierüber, wie sie z.B.
in Köln zwischen der Leitnng der evangelischen Kirche und den Leitungen der kntholischenKirche und der
israelitischen Gemeinde zustande gekommensind, sollten von den maßgebenden Stellen der Provinzinl-
leituug unterstützt nnd allerorts gefördert werden.

Wir bitten den Provinzialausschuß zu veranlassen, geeignete Schritte zu tun."
Der I. Fachausschußschlägt Ablehnung dieses Antrages wegen Unzuständigkeitvor.
Bei Beratung dieses Gegenstandes wird vom Abgeordneten Iansen folgenderAbänderungsantrag

zu dem Antrage des Fachausschussesgestellt:
„Der Proviuziallaudtag bittet die Provinzialverwaltung im Sinne des Antrages (Drucksache

Nr. 90) mit den zuständigen Stellen in Verbindung zu treten uud eine geeignete Regelung herbei¬
zuführen."

Der Provinziallandtag nimmt den Vertagungsantrag des Abgeordneten Haas an, um die An¬
gelegenheit nochmals im Fachausschußund Ältestenrat zu berateu. c« « ^ ^ >.

Iu Verbiuduug hiermit steht der nachstehendeAntrag der Fraktion ChristlicherVolksdumst und
Bauernpartei, der damit auch vertagt ist (Drucksache Nr. 91): c>^ ^n« «> //

„Von derselben Wichtigkeit,wie das im Etat des Landesjugendamtes mit 85 000 ^5 angesetzte
Lichtspielwesenist die Übertragung durch das Radio. . < , c^.

Wir beantragen, daß die Provinzialleitung geeignete Schritte unternimmt, bei der rheinischen
Fnntübertragung folgendes zu erreichen:
1. Jeden Sonntagmorgen findet zur geeigneten Stunde fowohl eine evangelische wie auch eine katho¬

lische Morgenfeier statt. ^ .^ . ^ c «> ^ ^«
2. An jedem Werktag ist bei Eintritt der Dunkelheit eine kurze Andacht beider großen Konfessionen von

etwa 10 Minuten Dauer zu übertragen."
16. Der Provinziallandtag beschließt unveränderte Annahme des Hanshaltsplans der Hoch-

bnuabteiluug für das Rechuuugsjahr 1930 auf Vorschlagdes III. Fachausschusses.
17. Wohnungen für Arbeiter, Angestellte und Beamte.
Der Antrag der SPD. Fraktion lautet (DrucksacheNr. 111): .^ < .^ «, ^<^

möge alles tuu, um deu
und Beamten der Provinz zn gesunden Wohnnngen zu verhelfen Vor " f" ^
der Verwaltung sein deu schon früher verfetzten und in der Zukunft noch zu versetzenden Arbeitern An-

bald Wohuuugeu zu schaffeu, damit diefelbeu uicht zahrelaugvou ihrer

Auuahme diefes Antrages. Der Provinziallandtag beschließt in
diesem Sinne. .^ , ^c ^

18. Zngrnudelegung der vou der Reichs- uud Preußische« Regieruug empfohle¬
nen Verdingungsordnung bei Bauaufträgen im Hoch- und ^leioau.

Der Veratuug liegen zugrunde die nachstehendenAnträge:
u) Antrag der Wirtschaftspartei (Druckfache Nr. 48): ^„„« 21. ^.^»n nU»n Nni>.
„Der Proviuziallaudtag wolle befchließeu, deu

auftragen der Rheiuproviuz im Hoch- uud Tiefbau die von der ^chs- md ^ °rm^
»end empfohlene Verdingungsorduuug für Nauleistungen ausschließlich zugruude zu legeu .

d) Antrag des III. Fachausschusses(Drucksache Nr. 131 : M„s,,i^,p ,",l,^vi^n
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag dem Proviuzialausschnß

d°ß die Firmeu bei der Auftrllgserteiluug verpflichtet werden, die tariflicheEntlohnung der Arbeiter
vorzunehmen";
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o) Antrag des IV. Fachausschusses:
„Der IV. Fachausschußschließt sich dem vorstehendenAntrage an mit der Maßgabe, daß in dem

Antrage der Wirtschaftspartei in der 4. Zeile das Wort „ausschließlich" gelöscht wird."
Es wird nach dem Antrage des IV. Fachausschussesbeschlossen.
19. Bürgschaften für Darlehn an Anstalten der privaten Wohlfahrtspflege.
Auf Vorfchlag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 21) und des III. und I. Fachausschusses

erklärt der Provinziallandtag den Bericht des Provinzialausschusses,betr.:
1. den derzeitigen Stand der vom Provinzialverband der Nheinprovinz für Anstalten und Einrichtungen

der privaten Wohlfahrtspflege übernommenen Bürgschaften und der beim preußischeuMinisterium
für Volkswohlfahrt zur Weiterleitung an Ginrichtungen der privaten Wohlfahrtspflege anfgenom-
menen Darlehen;

2. die im Jahre 1929 auf Grund der dem Provinzialausschuß durch den 75. Provinziallandtag erteilten
Ermächtigung übernommenen Bürgschaften und Darlehen,

durch Kenntnisnahme für erledigt und ermächtigt den Provinzialausschuß, im Rechnungsjahr 1930 er¬
forderlichenfalls an Stelle des Provinziallandtages Darlehen bis zur Gesamthöhe von 300 000 H^
beim preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt zur Weiterleitung an Einrichtungen der privaten
Wohlfahrtspflege aufzunehmen, die der Provinzialverband zur Erfüllung seiner Aufgaben in Anspruch
nimmt.

20. Aufstellung über die dem Caritasverband überwiefenen Mittel.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (Drucksache Nr. 75):
„Die KPD.-Fraktion verlangt eine Aufstellungüber die dem Caritasverband und anderen Organi¬

sationen in den letzten Jahren überwiefenen Mittel."
Auf Vorfchlagdes III. Fachausfchufsesbeschließt der Provinziallandtag, den Antrag an den Pro¬

vinzialausschußzur Berichterstattung zu überweisen.
21.Umänderung des Provinzial-Erziehungsheims Fichtenhain für andere Zwecke.
Der Provinziallandtag beschließtin Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß (Drucksache

Nr. 19) und des III. und 11. Fachausschusses:
„I.Das Provinzial-Erziehungsheim Fichtenhain wird mit dem 15. Mai 1930 aufgelöst;

2. unter dem Namen „Heilstätte Fichtenhain bei Krefeld" wird in der Anstalt mit dem gleichen Tage
ein Heim für Trunksüchtigeund leichtkranke Geisteskrankeeingerichtet;

3. der Provinzialausschuß wird ermächtigt, die Anstalt ihrem neuen Verwendungszweckzuzuführen
und über die Verwendung der freiwerdenden Beamten Beschlußzu fassen;

4. der vom Znhlnngspflichtigen zu leistende Pflegesatz richtet sich bei den Geisteskrankennach dem
Reglement über die Aufnahme und Entlassungder der Fürsorge des Rheinischen Provinzwlverbnndes
anheimfallenden Geisteskrankenpp. in und aus öffentlichenund privaten Anstalten sowie über die
Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung der RheinischenProvinzial-Heil- und -Pflegeanstalten,
bei den Trinkern, für die er erstmalig auf 2 H^ festgesetzt wird, nach der Anweisung für die Ver¬
waltung der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler."
22. Zu dem Haushaltsplan über die Provinzial-Arbeitsanstalt Vrnuweiler für das

Rechnungsjahr 1930 befchließt der Provinziallandtag entsprechend dem Antrage des III. Fachaus¬
schusses, den Haushaltsplan unverändert anzunehmen.

23. Aufstellung einer Bilanz über die Betriebe der Arbeitsanstalt Vrauweiler
nach kaufmännischen Grundsätzen.

Es liegt der Beratung zugrunde der nachstehende Antrag der Wirtschaftspartei (DrucksacheNr. 61):
„Unter H. 12 wird der Hanshalt der Arbeitsanstalt Brauweiler aufgeführt, welcher für 1930 mit

einem Zuschuß von 885 000 H^< abschließt.
Die Tätigkeitder von der Arbeitsanstalt Vrauweiler unterhaltenen Betriebe, wie Ziegelei, Druckerei,

Wäscherei,Bäckerei,Schreinerei, Schlossereiu. a., fügen den Gewerbetreibenden erheblichenSchaden
zu, zumal Aufträge zu jedem Preife hereingeholt werden.

Um festzustellen, nach welchen Grundsätzendie Betriebe der Arbeitsanstalt arbeiten, beantragen wir:
Für die Gewerbebetriebe der Arbeitsanstalt Brauweiler ist jeweils zum Jahresschluß eine genaue,

nach laufmänuischeu Grundsätzen gefertigte Bilanz aufzustellen. Ans dieser sollen die jeweiligen Be¬
triebsergebnisseunter Berücksichtigung der auf die einzelnen Betriebe entfallenden Verwaltungskosten
ersichtlichsein. Die Zuschußbetriebesollen besonderskenntlich gemacht werden. Weiterhin ist anzugeben
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die für jeden einzelnen Betrieb erforderlicheAnzahl der Facharbeiter und Zöglinge und damit der auf
den einzelnen Zögling entfallende Kostenanteil."

Der III. Fachausschußempfiehlt Ablehnung dieses Antrages.
Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des Fachausschusses zum Beschluß.
24. Beschränkung der Tätigkeit der gewerblichen Betriebe der Arbeitsanstalt auf

den eigenen Bedarf.
Die Wirtschaftspartei stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 62):
„Durch den Wettbewerb der industriellen und handwerklichenBetriebe der Arbeitsanstalt Bran-

Weiler werden die Gewerbetreibenden, Handwerk und Handel der Gemeinde Brauweiler und Um¬
gebung auf das empfindlichstegeschädigt und ihre Existenz durch diese Vetätigung vernichtet.

Wir stellen daher den Antrag:
Die Werkstättenund Betriebe der Arbeitsanstalt Brauweiler sollen sich in ihrer Tätigkeit auf den

Bedarf der Anstalt beschränken nnd ihren Betrieb so umstellen, daß möglichst viele Insassen Beschaf-
tignng finden."

Anf Vorschlag des III. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag Ablehnnngdieses Antrages.
25. Revision der Arbeitsanstalt durch die Provinzialkommission.
Die KPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 98):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Revisionen der Rheinischen Provinzial-Arbeitsanstalt durch die Provinzialkommissionalle

Vierteljahre, also viermal im Jahre, vorzunehmen."
Der III. Fachausschußschlägt Ablehnung vor. Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne
26. Behandlung der Korrigenden.
Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet (DrucksacheNr. 99):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Korrigenden, die infolge schlechter Behandlung durch das Veamtenpersonal oder durch schlechtes

Essen gezwungen werden, dagegen zn protestieren, dürfen nicht dnrch Zwangsmaßnahmen der Nn-
staltsverwaltung oder gar der Provinzialverwaltung bestraft werden.

Überweisungenvon Korrigenden in Irrenanstalten dürfen wegen Protestattionen der Ko^gend^
die wegen schlechter Behandlung derselben durch die Anstaltsbeamten hervorgerufen werden, nicht
erfolgen.

Bei allen in der Anstalt vorkommendenProtestaktionen der
tommission zn einer Sitzung zusammen zu rufen, die eine Kontrolle der vorgekommenenFalle vor¬
nehmen muß." ^ ^ >. «l ^

Entfprechend dem Antrage des III. Fachausschusses beschließt der Provinzmllandtag, den Antrag
abzulehnen.

27. Der Haushaltsplan über die Provinzial-Heilstätte das Rech¬
nungsjahr 1930 wird auf Vorschlagdes III. Fachausschusses unverändert angenommen.

28. Ausbau der Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalt Andernach
Der Provinzialausschuß stellt folgenden Antrag (Drncksache Nr. 20), dem der III. Fachausschuß

beitritt'
..1. Der Provinziallandtag ist mit dem Neuban einer Waschküche,dem sp^«" U^

und Waschküche zu einer modernen Kochküche und dem
und Frauenhauses I der Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalt Andernach zu Krankenabteüungenvon
je 50 Betten einverstanden. .,<.,-. <- ,. ^-»

2. Für den Nenban der Waschküche einschließlichmaschinelle Emrichtnngensmd
Hanshaltsplan 1930 315000 « uud für den Ausbau der Dachgeschosseder Hauser I für 100 Kranke
103 000 H^ einzusetzen."
Der Provinziallandtag erhebt diesen Antrag zum Beschluß.

ändert anzunehmen.
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30. Kontrolle der rheinischen Pflegeanstalten.
Die NationalsozialistischeArbeiterpartei stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 41):
„In Erinnerung an den Fall Galkhausen,der bereits Gegenstandeiner „Kleinen Anfrage" im Preu¬

ßischen Landtage war, sowie in Anbetracht einer Reihe von Klagen ans der Pflegeanstalt Waldbröl
wolle der Landtag beschließen, daß die Pflcgeanstalten der Nheinprovinz strenger bcanfsichtigtwerden
und von Zeit zu Zeit unerwartete und unvorhergesehene Kontrollen auszuüben sind."

Der III. Fachausschußempfiehlt Ablehnung dieses Antrages. Der Provinziallandtag beschließt in
diesem Sinne.

31. Zu dem Haushaltsplan über Anstaltsfürforge für Geisteskranke nsw. für das Rech¬
nungsjahr 1930 wird vom III. Fachausschußunveränderte Annahme vorgeschlagen. Der Provinzial¬
landtag beschließt dementsprechend.

32. Der Haushaltsplan üb er Krüppelfürsorge für 1930 wird nach dem Antrage des III. Fach-
ausfchufsesunverändert angenommen.

33. Der Provinziallandtag beschließt entsprechend dem Antrage des III. Fachausschussesunver¬
änderte Annahme des Haushaltsplanes über die Orthopädische Provinzial-Kindcrheil-
anstalt in Süchteln für das Rechnungsjahr 1930.

34. Übernahme der Patenschaft für den deutschen Kriegerfriedhof bei Maison
blanche.

Der Provinzialausschuß beantragt folgenden Beschluß (Drucksache Nr. 23):
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß der Provinzialverband die Paten¬

schaft für den Deutschen Kriegerfriedhof bei Maison blanche, Gemeinde Nenville St. Vaast zwischen
Arras nnd Douai, übernimmt nnd daß hierfür der einmalige Betrag von 100 000 H^L aufgewendetwird."

Die KPD.-Frnktion bringt folgenden Abänderungsantrag ein (Druckfache Nr. 68):
„KPD.-Fraltion des Provinziallandtags beantragt zn dem Bericht und Antrag des Provinzial-

ausschusses, betr. Übernahme der Patenschaft dnrch den Rheinischen Provinzialverband für den
deutschen Kriegerfriedhofbei Maifon blanche, die darin vorgesehenen100 000 H^ zu streichen und diesen
Netrag für die Speisung und Unterstützungder Kinder Kriegsbeschädigterund Hinterbliebener bereit
zu stellen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des III. Fachansschusses,den Antrag des Pro-
vinzialausschussesunverändert anzunehmen, den Abänderungsantrag der KPD.-Fraktiou dagegeu
abzulehnen.

35. Zu dem Haushaltsplan über Fürsorge für Kriegsbefchädigte und Kriegerhinter¬
bliebene für das Rechnungsjahr 1930 schlägt der III. Fachansschußvor, den Haushaltsplan unver¬
ändert anzunehmen, den Zusatzantrag der KPD.-Fraktion abzulehnen, welcher lautet:

„In den Haushalt für „Fürsorge für Kriegsbeschädigte usw." ist ein Betrag von 1,25 Millionen HM
einzusetzen znr Durchführung von Winterhilfsmaßnnhmen für Kriegsopfer. Der Netrag ist nach den
früher geltenden Richtlinien für die Verteilung des mit 1929 eingestelltenReichszuschusses an die Be°
zirtsfürsorgeverbäude abzuführen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlagedes III. Fachausschusses.
36. Unterstützung hoffender Frauen.
Die KPD.-Fraktiou stellt den Antrag (Druckfache Nr. 70):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Eine Summe von 1 Million bereitzustellenzur Unterstützunghoffender Franen, die dnrch die bis¬

herigen Maßnahmen der Landesverfichernngnicht erfaßt werden, die also Wohlfahrtscmpfänger siud."
In Übereinstimmung mit dem III. Fachausschuß beschließt der Provinziallandtag Ablehnung

dieses Antrages.

37. Der Haushaltsplan über das Hebammenwesen für das Rechnungsjahr 1930 wird nach
dem Vorschlagedes II. Fachansschnssesunverändert angenommen.

38. Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlage des II. Fachausschusses die unveränderte
Annahme des Haushaltsplans, betr. die Fürsorgeerziehung Minderjähriger, für das Rech¬
nungsjahr 1930.
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39. Unterbringung der Fürsorgezöglinge in Familienpflege.
Die Fraktion ChristlicherVolksdienst und Bauernpartei beantragt (DrucksacheNr. 86):
„Der Proviuziallandtag wolle beschließen:
Die Provinzialverwaltuug wird gebeten, alle irgendwie geeignetenFürsorgckinderder Familien-

Pflege zuzuführeu, die Pflege« und Erziehungslosten derselbenden jetzigen Verhältnissenanzupassen,
ferner gleichzeitig mit den beteiligten Privatverbänden Mittel und Wege zu sucheu, um die dadurch iu
Prwntnustnlteu frei werdenden Plätze anderweitig in geeigneter Weise zu verwendeu. Auf die Auswahl
der Familien, denen die Kinder zngewiesenwerden sollen, ist ganz besondererWert zn legen."

Der Antrag des II. Fachausschusses hierzu lautet (DrucksacheNr. 137):
„Der Proviuziallandtag wolle den Antrag mit der Abänderung dein Provinzialausschußzur Er-

ledigung überweisen, daß in Zeile 1 die Worte „alle irgendwie" dnrch „die", die Worte in der 2. uud
3. Zeile „derselben" bis „Verhältnissen" durch „nach Bedarf den jeweiligen Verhältuifseuund den be¬
sonderen Umständen" ersetzt werden."

Der Provinzinllnndtag beschließt nach dem Vorschlagedes II. Fachausschusses.
40. Abstandnahme von der Einziehung der Renten entlassener Fürsorgezögliuge.
Die KPD.-Fraktiou stellt folgenden Antrag (DrucksacheNr. 78):
„Aus der Fürsorge eutlassenen Zöglingen dürfen Einkünfteaus irgendwelchen Renten zur Abgeltung

der Fürsorgekosteuuicht beschlagnahmtwerden.
Mit Abschluß der Austaltserziehungsind die Kosten der Fürsorgeerziehungals erledigt zu betrachten."
Auf Vorschlagdes II. Fachausschusses beschließt der Proviuziallandtag, den Antrag abznlehnen.
41. Entlassung des Direktors des Fürsorgeerziehungsheims in Halfeshof.
Die KPD.-Fraktion stellt den Antrag (DrucksacheNr. 73), den Direktor der Fürsorgcerziehungs-

anstatt Halfeshof zn entlassen, da die letzten Vorkommnisseseine völlige Unfähigkeitals Leiter einer
Erziehnngsanstalt bewiesen haben.

Auf Vorschlagdes II. Fachausschusseswird Ablehnung des Antrages beschlossen.
42. Betreuung dissidentischer Kinder.
Die KPD.-Fraktiou stellt den Antrag (DrncksacheNr. 76):
„Der Pruvinziallandtag beschließt die Anfhebung des Beschlusses des 63. RheinischenProvinzial-

landtages, wonach mit der Betreuung der diss. Kinder nicht mehr die Nrbeiterwohlfahrt, sondern die
diss. Fürsorge beauftragt wird. Denn dadnrch ist eine Erziehung im weltanschaulichenSinne dieser
Kinder gewährleistet."

Der Provinziallnndtag beschließt ans Antrag des II. Fachausschusses, den Antrag abzulehnen.
43. Der Haushaltsplan, betr. die Provinzial-Erziehungsheime für das Rechnungsjahr

1930 wird nach dem Vorschlagedes II. Fachausschusses unverändert angenommen.
44. Provinzialtommission für Landwirtschaft und Weinbau.
Der V. Fachausschußbeantragt zn dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betr. die

Neuwahlen zu deu Provinzialkommissionen(DrucksacheNr. 153):
„Der Provinziallaudtag wolle die Bildung einer neuen ständigenProvinzinlkommissionfür Land¬

wirtschaftund Weiubau beschließen und die Wahl mit den Neuwahlen zu deu übrigeu Pruvinziallom-
missiouen vornehmen." „ ,

Der Provinziallnndtag nimmt den Antrag des V. Fachausschusses unverändert an.
45. Provinzialkommissionen.
Der Beratung liegen zugrunde:
«,) Antrag der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr. 58):
„Der Proviuziallandtag beschließt: - ^ mvi, ,- >> ^»^

1. Die 8nhl der Mitglieder der Provinzialkommissionenwird von 8 auf 1.) Mitglieder erhöht.
2. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wähleu. der im Vehinderungsfalle das ordentlicheMit¬

glied vertritt";
l>) Antrag der SPD.-Fraktion (Drncksache Nr. 53):
„Die 8"hl der Mitglieder der ständigen Provinzialkommissionenwird von 8 auf 11 erhöht."
Auf Vorschlng des Geschnftsorduungsnusschnssesbeschließt der Provinzinllandtng den Antrag der

KPD.-Frattion Ziffer 2 anzunehmen, dagegen die Anträge der KPD.-Fraktwn Ziffer 1 und der SPD.-
Frnttion abznlehnen.
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46. Zu dem Haushaltsplan, betr. das Landesjugendamt der Nheinprovinz für das Rech¬
nungsjahr 1930, stellt die KPD.-Fraktion den Antrag (Drucksache Nr. 112):

„Zur besseren Durchführung der Schulzahnpflege in den Kreisen geht die Provinz dazn über und
errichtet fahrbare Schulzahnkliniken,mit denen man gute Erfahrungen, fowohl in einzelnen Kreisen
als auch in den Städten gemacht hat. Mit dieser fahrbaren Klinik werden hauptsächlich Kreise bedacht,
die selbst keinerlei Mittel auf Grund ihrer fchwierigenfinanziellen Lage aufbringen können.

Zur Einrichtung diefer fahrbaren Kliniken werden erstmalig 100 000 H^F eingesetzt."
Der II. Fachausschußbeantragt (Drucksache Nr. 138):
„Der Provinzillllandtag wolle den Haushaltsplan annehmen. Der Antrag der .KPD.-Fraktion

wird nach Auffassung der Antragsteller als erledigt angesehen."
Der Provinzillllandtag beschließt in diesem Sinne.
47. Gewährung eines Betrages aus Mitteln des Landesjugendamtes an den Turn¬

verein e. V. Vetzdorf a. d. Sieg.
Der Antrag der NationalsozialistischenArbeiterpartei lantet (Drucksache Nr. 123):
„Der Provinzillllandtag möge veranlassen, daß dem Turnverein e. V. Vetzdorf a. d. Sieg ein Be¬

trag aus Mitteln des Landesjugendamtes zur Verfügung gestellt wird zur Abtragung der Schulden,
die aus dem Neubau feiner Turnhalle herrühren."

Entsprechend dem Antrage des II. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtng Ablehnung
dieses Antrages.

48. Denkschrift über die Kinderarbeit.
Die KPD.-Fraktion stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 74):
„Das Landesjugendmnt wird beauftragt, eine Denkschriftauszuarbeiten über die in der Rhein¬

provinz vorhandene Kinderarbeit
1. in den gewerblichenBetrieben,
2. in den Heimarbeitsstellen,
3. in sonstigen Arbeiten (Zeitungsträger, Votengänge, Kegelaufsetzenu. dgl.)."

Der II. Fachausschußstellt hierzu folgenden Antrag (Druckfache Nr. 140):
„Der Provinzillllandtag wolle den Antrag ablehnen, aber nachstehendeEntschließungannehmen:
Das Landesjugendamt wird ersucht, Jugendämter und Gewerbeinspeltoren ans die gesetzwidrige

gewerblicheBeschäftigung von Kindern aufmerksam zu machen sowie alle nötigen Schritte zu unter¬
nehmen, um etwaigen Mißbräuchen entgegenzutreten."

Der Provinzillllandtag beschließt im Sinne des Fachausschusses.
49. Durchführung von Hilfsmaßnahmen für kinderreiche Familien.
Der Beratung liegen zugrunde:
ll) Antrag des Provinzialausschusses(DrucksacheNr. 17):
„Der Provinzmllandtag nimmt Kenntnis von der Verwendung der dem Landesjugendamte im

Vorjahre zur Durchführung von Fürsorgemaßnahmen für kinderreicheFamilien zur Verfügung ge¬
stellten Mittel.

Das Landesjugendamt wird aber erfucht, zu prüfen, ob nicht die Einkommensgrenze von 400 auf
300 H^L herunterzusetzenist, ob nicht auch Kuren in örtlicher Erholungsfürsorge zu unterstützensind und
ob nicht auch Mütter mit Kindern nicht nur in Anstalten, sondern auch in Familien untergebracht werden
können";

d) Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 120):
„Der eingesetzte Vetrag ist auf 500 000 H^ zu erhöhen. Die Verteilung geschieht unter Hinzu¬

ziehung der diss. Fürsorge und durch die Internationale Arbeiterhilfe";
o) Antrag des II. Fachausschusses(Drucksache Nr. 139):
„Der Provinzmllandtag wolle den Antrag des Provinzialausschussesunter Streichuug des

letzten Absatzes annehmen und den Antrag der KPD.-Frattion ablehnen."
Der Provinzillllandtag beschließt nach dem Antrage des II. Fachausschusses.
50. Stimmberechtigte Vertreter der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei im

Landesjugendamt.
Die Nationalsozilllistifche Arbeiterpartei stellt folgenden Antrag (Drucksache Nr. 63):
„Der Provinzmllandtag wolle beschließen,daß die Fraktion der NationalsozialistischenDeutschen

Arbeiterpartei im Landesjugendamt stimmberechtigtvertreten ist."
Auf Vorschlagdes II. Fachausschusseswird Ablehnung beschlossen.
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51. Änderung der Satzung des Landesjugendamtes.
Der Provinziallandtag beschließt in Gemäßheit des Antrages des Provinzialausschusses(Drucksache

Nr. 18) und des II. Fachausschusses:
»8 7 der Satzung des Landesjugendamtes der Nheinprouinz erhält folgende Fassung:
„Für jedes Mitglied des Landesjugendamtes ist ein Stellvertreter zu wählen. Nach jeder Neuwahl

des Provinziallandtages sind die Mitglieder nnd Ersatzleutedes Landesjugendamtes neu zu bestellen.
Bis zur Neubestellung üben die bisher bestellten Mitglieder ihre Tätigkeit weiter aus."

52. Bekämpfung von Schmutz und Schund durch das Landesjugendamt.
Der Beratung liegen zugrunde:
ll) Antrag der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr. 77):
„Die Art der Bekämpfung von Schund uud Schmutz durch das Landesjugendaiut der Nheinprovinz

und seinen Dezernenten Landesrat Wingender zeigt, daß es immermehr ein führendes Organ der
schwärzesten Kulturreaktion wird.

Die KPD.-Fraktion stellt den Antrag:
1. Es werden keine weiteren Broschürenin der von Landesrat Wingender herausgegebenenArt gedruckt
und die vorhandenen eingestampft.
2. Die Stelle zur Bekämpfung von Schund und Schmutz beim Landesjugeudamt wird aufgehoben";

d) Antrag der Fraktion ChristlicherVolksdienstund Bauernpartei (DrucksacheNr. 85):
„Durch das Landesjugeudamt wurde im Vorjahre zur Bekämpfung der Schmutz-und Schund¬

literatur ein Betrag von 40 000 H^< verauslagt. Für das Jahr 1930 ist dieser Posten auf 10 000 H^
herabgesetzt worden mit der Begründung, daß aus finanziellen Gründen in diesem Jahre davon abge¬
sehen werden muß, hierfür erneut Mittel bereitzustellen.

Der Kampf gegen Schmutz-und Schundliteratur ist für unfer Volkslebenderart eminent wichtig,
daß für diese Arbeit die notwendigen Mittel unbedingt bereitgestelltwerdenmüssen. Die Kampfesarbeit
gegen Schmutz- und Schundliteratur darf unter keinen Umständen eingeschränkt werden. Wir bean¬
tragen deshalb, den Posten im Etat entfprechendzu erhöhen."

In Übereinstimmungmit dem II. Fachausschußbeschließt der Provinziallandtag, die Anträge ab¬
zulehnen.

53. Förderung des Lichtbildwesens.
Die SPD.-Fraktion beantragt (DrucksacheNr. 96):
„In dem Haushaltsplan „Verschiedenes"werden in Ausgabe 50 000 HF zur Förderung des Licht¬

bildwesens (Ankauf von Bildmaterial) eingesetzt."
Der Antrag des II. Fachausschusses lautet (DrucksacheNr. 141):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Provinzialausschuß wird ersucht zu prüfen, ob nicht aus fonstigen Etatsnntteln oder Erspar¬

nissen im Laufe des Jahres für außergewöhnlicheBeschnffuugvon Filmen ein Betrag von 30 000 H^
zur Verfügung gestellt werden kann."

Der Provinziallandtag erhebt den Antrag des Fachausschusses zum Beschluß.
54. Förderung der Erholungspflege für erwerbstätige Jugendliche.
Der Landesausschuß der rheinischen Ingendverbände in Düsseldorf beantragt Vereitstellung eines

Betrages von eventuell 250 000 H^zur Förderung der Grholungspflegefür erwerbstätige Jugendliche
im Alter von 14 bis 18 Jahren mit der Maßgabe, daß die Verteilung der Mittel nach folgenden Ge¬
sichtspunktenerfolgt:
1. Es werden nur solche Jugendliche unterstützt, die eine zweckentsprechende Verwendung der Ferien¬

tage durch ihre Verbände nachweisen;
2. als zweckentsprechende Verwendung ist anzusehen:

u) Ferienwanderungen unter Leitung eines verantwortlichen Führers,
d) Aufenthalt in den dafür geeigneten Heimen der Verbände,
o) Aufenthalt in den dafür geeigneten Jugendherbergen oder anderen Einrichtungen;

3. die Verteilung der Mittel erfolgt an die Verbände auf Grund der von ihnen gesammeltenAnträge

^D^ProvinMlandtag beschließt in Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß und dem
II. Fachausschuß,den Antrag abzulehnen. »«„„,«,»«

Es wird alsdann ein Antrag auf Schluß der Verhandlungen angenommen
Der Vorsitzendewird ermächtigt, die Tagesordnung für die morgige Sitzung festzusetzen.
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Der Antrag der Fraktion ChristlicherVolksdienstund Bauernpartei, betr. Alkoholmißbrauch,
wird wegen verspäteter Vorlage zurückgewiesen.

Rechtzeitig eingegangen ist noch eine Entschließungdes Zentrums, betr. das Saargcbiet.
Die morgige Sitzung beginnt um 9'/2 Uhr. Um 12 Uhr werden die Wahlen vorgenommen.

(Schluß: 18 Uhr 50 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Nr. Iarres. A. Hauck, I»,. Dichgnus,

E. Andres, Köuzgeu.

sechste Sitzung.
verhandelt im Sitzungssaals des Ständehauses zu Düsfeldorf,

Samstag, den 52. Npril 1930.

Der Vorfitzende eröffnet die Sitzung nm 10 Uhr. Das Protokoll der gestrigenSitzung liegt auf dem
Tische des Hauses zur Einficht offen.

Schriftführer für heute find znnächst die Abgeordneten Dr. Dichgans nnd Hauck.
Der Vorsitzende spricht dem Abgeordneten Dr. Lembte zum 70. Geburtstage die herzlichsten Glück¬

wünsche des Hauses aus. . ^. «. <. >.Der Ältestenrat hat auch für die heutige Sitzung die Redezeit beschrankt nnd tue Verbindung ver¬
schiedenerPunkte vorgeschlagen.

Der Provinziallandtag beschließtdementsprechend.
Er ist anch damit einverstanden, daß die vom 1. Fachausschußnoch zn erledigendenAngelegenheiten

auf die Nachtragötagesoronnng für die heutige Sitzung gefetzt werden.

Erledigung der Tagesordnung.
^u der von den Fraktionen des Zentrums, der Arbeitsgemeinfchnft,der Wirtschaftspartei nnd der

Fraktion Ehristlichcr Voltsdicnst und Bauernpartei zur Lage der Landwirtschaft eingebrachten Ent-
schließnng gibt Abgeordneter Henser eine Erklärung ab, die dahin geht, daß kein Grund vorliege, an diese
Entschließnng eine Besprechung anzuschließen.

1. Der Provinziallandtag nimmt auf Vorfchlagdes V. Fachausschusses von dem Bericht des Pro-
vinzialausfchusscsüber die Durchführung der landwirtschaftlichen Umfchulduugsattiou
in der Rheinprovinz (Drucksache Nr. 28) Kenntnis und lehnt den hierzn gestelltenAbänderungs-
nntrag der KPD.-Fraltion ab. Derselbe lautet (DrucksacheAr. 100):

„Der Provinziallandtag beschließt:
Umschulduugsdarlehen,Kleinbauern- und Pächterkredite werden ausgegeben:

1. An Landwirte und Pächter mit einem Betriebe bis zu 5 wl zinslos.
2. An Landwirte nnd Pächter mit einem Betriebe von 5 bis 10 üu. zu 3"/« Zinsen."

2. Ländliche Wafferverforgung.
Der Beratung liegen zngrnnde:
u) Antrag des Provinzialausfchuffes (Druckfache Nr. 29):
„Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht und Antrag des Provinzialausschussesüber den

derzeitigen Stand und über die weitere Förderung der ländlichen Nasserversorgnng in der Rhcinpro-
vinz Kenntnis. Er erklärt sich mit den in Aussicht genommenen Maßnahmen eiuverstauden uud beauf
tragt den Provinzialausschuß, die erforderlichenVerhandlungen mit gleich, Staat und den fonstigcnin
Frage kommenden Stellen mit dem Ziele einer möglichst weitgehendenFörderung der ländlichenWasser¬
versorgung aus öffentlichen Mitteln zu führen."
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d) Antrag des V. Fachausschusses(Druckfache Nr. 133):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag mit der Maßgabe annehmen, daß die bereitzustellenden

Mittel anch nach Möglichkeit zur Zinsverbilligung von Darlehen für Wasserleitungsbautenin den Höhen¬
gebieten zu verwenden sind."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des V. Fachausschusses.
3. Der Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei (DrucksacheNr. 89):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der Prouinzialausschußmöge bei der in Aussicht stehenden Westhilfe des bevorstehenden landwirt¬

schaftlichen Notprogramms auf eine möglichst weitgehende Förderung der Zusammenlegun¬
gen, Wafserleitungsbauten, Vodenverbesserungen und Straßenbau-Unterstützungen
in den am meisten durch die Not betroffenen Höhengebieten bedacht sein",
wird entsprechenddem Antrage des V. Fachausschusses dem Prouinzialausschußzur Erledigung über¬
wiesen.

4. Der Provinziallandtag erklärt sich in Übereinstimmungmit dem Provinzialausschuß(Drucksache
Nr. 30) und dem V.Fachausschußmit der Übernahme der Ruhegehalts- und Hinterbliebenen¬
versorgung für die Direktoren der selbständigen Gemüsebauschulen und für den
Direktor der Gemüfebaulehranstalt in Straelen auf den Provinzialverband einverstanden.

5. Der Provinziallandtag erklärt sich auf Antrag des Provinzialausschusses(Drucksache Nr. 31) und
des V. Fachausschussesdamit einverstanden,daß sich der Provinzialverband an den Kosten der Erwei¬
terung der Gärtnerschule in Friesdorf bei Godesberg zu einer Vollgartenbauschuledurch
Übernahme von »/» der Baukostenbis zum Höchstbetrage von 40 000^?^ beteiligt, und daß diese 40 000
H^im Haushalt „Verschiedenes"des Provinzialhaushaltsplanes für 1930 vorgesehenwerden.

6. Der Provinziallandtag beschließt die Ablehnung des nachstehenden Antrages der KPD.-Fraktion
(Drucksache Nr. 118):

„In den Haushaltsplan für landwirtschaftliche Angelegenheitenwird eine Summe von 1 MillionH^
eingesetzt. Dieselbe ist zur Zinsverbilligung kleinbäuerlicher Kredite zu verwenden und aus¬
schließlich solchen Kleinlandwirten zukommen zu lassen, deren Betrieb die Größe einer Ackernahrung
nicht übersteigt.

Sämtliche aus Mitteln der Provinz an Kleinlandwirte und Kleinwinzer gewährten Kredite sind
niederzuschlagen."

7. Der Provinziallandtag beschließt die nachstehende Entschließung der KPD.-Fraktion (Drucksache
Nr. 124) auf Vorschlag des V. Fachausschusses abzulehnen:

„Der Rheinische Provinziallandtag erblickt in der jetzigen Zusammensetzung der Rheinischen
Land Wirtschaftskammer eine ausschließliche Interessenvertretung der Großbauern und Großgrund¬
besitzer, die ihre Macht rücksichtslosin ihrem Profitinteresse gegen die, die übergroße Mehrheit der Werk¬
tätigen bäuerlichen Bevölkerung ausmachenden Klein- und Mittelbauern ausnutzen.

Der Provinziallandtag hält daher eine Umänderung des Wahlrechts zu den Landwirtschafts-
kammern für dringend notwendig und fordert von der Staatsregierung die sofortige Änderung des
Wahlrechts nach folgenden Gesichtspunkten:
1. Alle in der LandwirtschaftbeschäftigtenPersonen über 20 Jahre haben das aktive und passive Wahl¬

recht zu den Landwirtschaftskammern. ^ ^ ^ ,,^ „., ^ ^„.,,
2. Ausgeschlossen sind alle Besitzer und Pächter, die mehr als zwei fremde Arbeitskräfte beschaffen.
3. Alle Personen, deren Grundvermögen weniger als 20 000 H^, zahlen keine Beitrage zur Landwirt-

^Bi?Iu?Durchführung dieser Änderungen sind alle provinziellen Mittel für die Landwirtschafts-
kammer zu fperren und dieselbenwerden direkt an die notleidenden Kleinbauern übermittelt.

8. NachstehenderAntrag der KPD.-Fraktion (Drucksache Nr 119): „Znr Unterst«^« notlei¬
dender Kleinwinzer werden 200 000 H^ in den Etat eingesetzt" w,rd auf Vorschlagdes V. Fach¬
ausschussesabgelehnt. „ ^. ^^ <. ^ ^

9. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des V. Fachausschusses die Ablehnungdes von der
KPD.-Fraktion gestellten Antrages (Drucksache Nr. 108,: wsw»s^lD<^ Npli-na kür Niebleuckenentschädigung wird um 500 000 ^-M erhoyi uno oahm festgelegt,
daß En^sch?digimg!7 Vieh nur au Kleinbaueru in vollerHöhe des Schadens

^^Die^SiiNimen'für'die Provinzial-Weinbaulehranstalten und die Landfranenschnlen Olewig und
Sobernheim1v7rden gestrichen und die Beträge zugunsten notleidender Kleinwinzer verwandt."
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10. Der Haushaltsplan der Provinzial-Lehranstalten für Weinbau, Obstbau und
Landwirtschaft in Trier, Kreuznachund Ahrweiler für das Rechnungsjahr 1930 wird auf Antrag des
V. Fachausschussesunverändert angenommen.

11. Zu dem Haushaltsplan der Landfrauenschule Olewig für das Rechnungsjahr 1930
beschließt der Provinziallandtag entsprechend dem Antrage des V. Fachausschussesunveränderte An¬
nahme.

12. Der Haushaltsplan der Landfrauenschule Sobernheim für das Rechnungsjahr 1930
wird auf Vorschlagdes V. Fachausschussesunverändert angenommen.

13. Haushaltsplan der landwirtschaftlichen Angelegenheiten. Zu dem Haushalts¬
plan der landwirtschaftlichenAngelegenheitenfür das Rechnungsjahr 1930 sind folgende Anträge gestellt:

1. Von der KPD.-Fraktion a) (Drucksache Nr. 106):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Der im Etat vorgeseheneBetrag für Meliorationen, Wasserleitungen und Umlegungen wird um

500 000 H^ erhöht. Die Summen dürfen nur für Kleinbauern verwandt werden, die über eine Wirt-
fchaft von der Größe einer Ackernahrungverfügen."

d> (Druckfache Nr. 105):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Der Fonds für genossenschaftliche und kommunale Flußregulierungen wird um 500 000 H^< er¬

höht. Die Mittel aus diesem Fonds dürfen an die Genossenschaftenund die betreffenden Kommunal¬
verbände nur unter der Voraussetzunggewährt werden, daß sie ausschließlich den im Negulierungsgebiet
liegenden kleinbäuerlichenWirtschaften von der Größe und dem Ertrag einer Ackernahrungzugute
kommen."

«) (Druckfache Nr. 104):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die im Etat unter Ausgabe II o vorgeseheneSumme von 20 000 H„F zu Zinserleichterungen für

Meliorationsdarlehen wird auf 120 000 H^ erhöht. Die Zinsverbilligung darf nur Kleinbauern, die
im Ertrag eine Ackernahrungnicht überschreiten,gewährt werden."

ä) (Drucksache Nr. 107):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die im Etat vorgesehenenAusgaben für Schulwesenund Versuchsstationenwerden für die Finan¬

zierung der Meliorationen und der Flußregulierung zugunsten der notleidenden Kleinbauern in den
Notstandsgebieten der Gifel, Hunsrück,Westerwaldusw. verwandt."

v) (Drucksache Nr. 102):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Die Ausgaben für Position IV 1 bis 2, für Position V 1 bis 6 werden gestrichen, ferner die Ausgaben

zu Position V1 1 bis 4 und VII 1 bis 2 (u, bis K). Die bisher eingesetzten Betrüge sind zugunsten der
Zinsverbilligungs- und EntschuldungsaktionkleinbäuerlicherBetriebe zn verwenden."

2. Von der Fraktion EhristlicherVolksdienst und Bauernpartei t) (DrucksacheNr. 82):
„Der Proviuziallaudtag wolle beschließen:
Der von der Provinz vorgesehene Zuschuß für das Tuberkulosetilguugsverfahren in Höhe von

10 000 H^ wird zur Durchführung in den Höhengebieten der Nheinprovinz um weitere 20 000 H^
erhöht und diese Summe aus Nr. XXX des außerordentlichenHaushaltes entnommen."

3. Der V. Fachausschußstellt hierzu folgenden Antrag (Drucks. Nr. 147):
„Der Provinziallandtag wolle

I. den Haushaltsplan der landwirtschaftlichenAngelegenheitenfür das Rechnungsjahr 1930 annehmen
mit der Maßgabe, daß bei Titel V Nr. 5 die Worte:

„einschl. Zuschußzum Gehalt des Leiters der Lehr- und Versuchsanstaltfür Geflügelzuchtin
Opladen" gestrichenwerden-

II. die Anträge zu »,), d), e), cl), o) ablehnen;
III. den Antrag zn t> dem Provinzialausschuß überweisen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage des Fachausschusses.
14. Zu dem Haushaltsplan des Rittergutes Desdorf für das Rechnungsjahr 1930 be¬

schließt der Provinziallandtag auf Vorschlagdes V. Fachausschusses,den Haushaltsplan unverändert
anzunehmen und den nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 103) abzulehnen:

„Im Etat des Ritterguts Desdorf wird der Betrag zur Bekleidungund Unterbringung der Waisen¬
knaben auf 3000 <H^ erhöht. Desgleichenwird ein Betrag von 5000 H^für tariflicheEntlohnung der
Waifentnaben eingesetzt. Die Arbeitszeit darf 30 Stunden nicht übersteigen."
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15. Förderung der ländlichen Ansiedlung.
Der Provinzialausfchuß beantragt (Drucksache Nr. 32):
„Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht, betreffend die Förderung der ländlichen Ansied¬

lung, Kenntnis und beschließt die Übernahme von weiteren 100 000 H^< Bürgschaftendes Provinzial-
verbandes für Siedlerdarlehen der Landesbankund Sparkassen oder anderer geeigneter Kreditinstitute
bei entsprechenderNücksicherung für den Provinzialverband."

Die KPD.-Fraktion stellt hierzu folgenden Antrag (Druckfache Nr. 101):
„Der Provinzialausschuß wird beauftragt, von den Braunkohlenbergwerksbesitzerndes linksrheini¬

schen Braunkohlengebietes zu fordern, die abgedeckten Kohlenfelderzuzuschütten, mit mindestens0,30 in
Mutterboden aufzufchüttenund diefes neugewonnene Land den Gemeinden zur Verfügung zu stellen.
Die Gemeinden werden verpflichtet,dieses Neuland den landarmen Kleinbauern unentgeltlichzu über¬
lassen."

Auf Vorfchlag des V. Fachausschusses beschließt der Provinziallandtag, den Antrag des Provinzial-
ausschusses unverändert anzunehmen, den Antrag der KPD.-Fraktion dagegen abzulehnen.

16. Der Haushaltsplan, betreffend Provinzialgut Bylerward für das Rechnungsjahr
1930 wird auf Vorschlagdes V. Fachausschusses unverändert angenommen.

17. Der Provinziallandtag beschließt entsprechenddem Antrage des V.Fachausschussesunverän¬
derte Annahme des Haushaltsplans, betreffend Provinzialdomäne Lnmmersdorf für das
Rechnungsjahr 1930.

18. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorfchlag des V. Fachausschusses die Ablehnung des nach¬
stehenden Antrages der Fraktion der NationalsozialistischenArbeiterpartei (DrucksacheNr. 64):

„Der Landtag wolle beschließen:
Im Kreise Wipperfürth der eingegangenen Kadaververwertungsanstalt soviel Zuschüsse zu

gewähren, daß sie wieder lebensfähig ist.
19. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des V. Fachausschusses den Haushaltsplan,

betreffend Viehfeuchenentschädigung für das Rechnungsjahr 1930 unverändert anzunehmen.
Abgeordneter Droß spricht den Wunsch aus, daß im nächstjährigenEtat die Verwaltungskosten

herabgesetztwerden mögen.
20. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlagdes V. Fachausschusses, die nachstehendeEnt¬

schließungder KPD.-Fraktion zur Lage der rheinischen Landwirtschaft abzulehnen (Druckfache
Nr. 151):

„Die von der Bürgerblock-NegierungVrüning-Schiele insbesondere von der Zentrumspartei unter¬
stützte Zollwucherpolitik ist ausschließlich dazu bestimmt, den Großbauern und Großgrundbesitzernauf
Kosten der Arbeiterschaftund auch der Kleinbauern unerhörte Wucherprofitezuzuschanzen. Es kenn¬
zeichnetdie arbeiterfeindlichePolitik des rheinischen Zentrums, daß es eine Erhöhung des Schweme-
sleischzolles verlangt, damit Brotgetreide als Schweinefutter verwandt werden kann, wo zur gleichen
Zeit hunderttaufende christlicher Arbeiter und Erwerbslose kaum Geld haben, um Brot zu taufen.

Die kommunistische Fraktion ist der Auffassung,daß die Ursache für die Not der Kleinbauern m der
Preisdiktatur des Industrie- und Agrarkapitals, in der Lohnraub- und Verelendungspolitikder herrschen¬
den Klasse gegenüber den werktätigen Massen in Stadt und Land zu suchen ist, deren Kon umkraft da¬
durch vollständig untergraben wird. Nur wenn die Hungerschrankendes lückenlosen Zollschutzes, die
Dünger- nnd Futtermittelzölle, die Wucherzölleauf landwirtschaftlicheMaschinenund Bedarf^^
stände niedergelegt nnd die direkte Belieferung der Kleinbauernwirtschaftenauf geuo^
Grundlage mit Industrieerzeugnissen gesichert wird, ist eine Sanierung der kleinbäuerlichen Wirtschaften

^ ^Di^Vorausfetzung dazn ist jedoch der Sturz der Diktatur des Industrie- und
die revolutionäre Aktion der Arbeiter- und Kleinbauern und die
Auf diefes Ziel muß sich die ganze Kraft der Arbeiter und Kleinbauern richten, um die Wucherzolldiktatur
der Zentrumsregierung zu brechen." „ .. ^ ^>

21. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des
frattion, der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft,der Fraktion der
Christlicher Volksdienstund Bauernpartei im V. Fachausschuß eingebrachte Entschließung zur Lage
der Landwirtschaft anzunehmen (DrucksacheNr. 152): m^6^liz,<.«j-«

Es wird anerkannt daß auf die dankenswerte tatkräftige Initiative des Herrn Reichspräsidenten
hin nnd nnrer WtwiÄnng auch der politischen Volkskräfted« bisher ew^ Zollschichgegenüber sich ablehnend verhalten haben, die im
wirtschaftlicheErzeugnisseeine Verstärkung des wirtschaftlichenSchutzesder Landwirtschaft gebracht
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haben. Dieser reicht allerdings auch nach seiner jetzigen Auswirkung keineswegs aus, um der deutschen
Landwirtschaft ihre Lebens- und Leistungsfähigkeitzurückzugeben. Möchten die nachstehenden Vor¬
schläge nicht zu spät kommen!

Der Schaffung ausreichender Schutzmaßnahmenfür den Getreidebau muß fchlennigst eine Berück¬
sichtigung der Vieh- und Veredlungswirtschaft, an der die westdeutsche Landwirtschaft in erster Linie
interessiert ist, mit dem Ziele folgen, das gesamte System der landwirtschaftlichenZölle auf die NeNte
aus Getreidewirtschaft und Viehproduttion abzustimmen.

Die im Vordergründe des Getreidebaues stehende Noggenfrage kann nur daun gelöst werden, wenn
zollpolitischeMaßnahmen auf die Dauer einen Schweinepreis sichern, der dem über den Inlandsbrot-
bedarf hinansgehenden Roggenüberschußals Schweinefutter eine Verwertung gewährleistet,die in etwa
dem vom Parlament und Reichsregierung festgesetzten Richtpreis für Roggen entspricht. Erforderlich
ist eine Stabilisierung der Rindviehpreise durch Regulierung der Rinder- und Frischfleifcheinfuhr.

Wir erkennen ein System von Handelsverträgen für unsere Ausfuhr als notwendig an, erklären
jedoch, daß Vorbedingung für die uotwendige Auswirkung aller zollpolitifchenMaßnahmen der Verzicht
auf das für die Landwirtschaft fo besondersverhängnisvolle System der Meistbegünstigungist.

Für die besonders auf Milchwirtschafteingestellte westliche Landwirtschaft sind wegen der Aus¬
wirkung der Meistbegünstigungdie im Deutsch-finnischen Zusatzabkommenenthaltenen Bindungen des
Butterzolles in degressiver Form bis zum Ende des Jahres 193? und der Käsezölle in alter Höhe bis zum
Jahre 1935 unannehmbar.

Wir wünschen weiter eine gleichmäßige Behandlung aller an der Weiterführung an dem Verbrauch
beteiligten Wirtschaftskräfte.

Die in den bisherigen Maßnahmen fchmerzlich wahrgenommenen Lücken eines hinreichendenZoll¬
schutzes für die in der westdeutschen Landwirtschaftbesonderswichtigen Erzeugnisse der Geflügelhaltung,
des Obst-, Gemüse-und Weinbaues müssen schleunigst ausgefüllt werden.

Für den Weinbau muß insbesonderenachdrücklichstgefordert werden:
a) daß der neue Weingefetzentwurfmit dem Verbot des Verschnittesvon ausländischemmit inländischem

Weißwein so schnell wie möglichverabschiedet und in Kraft gesetzt wird mit der Maßgabe, daß die
Auslandsweine den Vorschriftenüber die Herstellung von Inlandsweinen unterstellt werden;

d) daß die Zollsätzefür ausländifchen Wein baldmöglichst erhöht und die Vorzugszölle für Südwetn,
Sekt, Brennweine und Essigbereitung sowie für Tafeltrauben angesichts des offensichtlichen Miß-
brauchs, der damit getrieben wird, baldigst beseitigt werden-

o) daß die zollpolitischenMaßnahmen nicht durch die Wiedereinführung einer staatlichenoder kommu¬
nalen Weinsteuer unwirksam gemacht werden;

ck) daß die Reichswinzerkredite angesichts der katastrophalen Notlage und der ständig wachsenden
Überschuldung im Weinbau erlassen werden.

Die einzelnen Zweige der Landwirtschaft sind mehr wie in jedem anderen Berufe an bestimmte,
natürliche und daher unabänderliche Vorbedingungen gebunden, die eine Verschiebungvon dem einen
Betriebszweig zum anderen nur in den engstenGrenzen zulassen. — EntscheidenderWert muß gelegt
werden auf eine Behandlung des Agrarsiroblems in seiner Gesamtheit.

Der Aufbau der Betriebe und die Wiederherstellung ihrer Rentabilität ist nicht möglich ohne eine
Senkung des Zinsfußes für den landwirtschaftlichenKredit im richtigen Verhältnis zur Bodenrente und
ohne Senkung der Nealsteuern. Die heutigen Zinssätze von 8 bis 10°^ sind für die Landwirtschaft ganz
untragbar. Zum mindeste» bei den in regelmäßiger Folge alle 30 Jahre sich wiederholenden Erbfällen
würden die Betriebe unter der drückenden Last der Kapital- und Zinsschuldeuzum Erliegen kommen.
Die grnndlegende Lösung des schwierigen Problems kann nur in entsprechenden Maßnahmen der
Reichsregiernng gefunden werden.

Aber auch die Provinzialverwnltung wird dringend gebeten, baldmöglichstErwägungen darüber
anzustellen, ob und wie im Zusammenwirken mit der Landesbank und den Sparkassen ein Zinsver-
billigungsfonds für den landwirtschaftlichenNealtredit geschaffen werden kann.

Eine vordringliche Aufgabe ist auch die beschleunigte Durchführung des Zufammenlegungs-
verfahrens durch die Laudeskulturbehörden. Dazu ist eine unverzügliche Verstärkung der technifchen
Hilfskräfte erforderlich.

Diese Maßnahmen, die bei der gleichfallsnotwendigen Verkürzung und Verbilligung des Weges
vom Erzeuger zum Verbraucher keineswegs eine Verteuerung der Lebensmittel für die Verbraucher
mit sich bringen müssen, können allein die heute so erheblich auseinanderfaltenden Produktionskostenund
Produktenpreise wieder einander angleichenund dadurch der Landwirtschaftdie notwendige Rentabili¬
tät sichern. Sie allein werden es auch der deutschen und der rheinischenLandwirtschaft ermöglichen,
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fester Halt des Staates von heute zu werden und Fundament eines wirtschaftlich starken und daher auch
Politisch freien Deutschland der Zukunft."

Der Antrag der Wirtschaftspartei (DrucksacheNr. 50):
„Der Provinziallandtag wolle deu Provinzialcmsschnß ersuchen, unverzüglich Vorschlage darüber

zu machen, wie seitens der Provinz in verstärktem Maße znr Beseitigung der verzweifelten Notlage der
rheinischen Landwirtschaft beigetragen werden kann",
die Entschließung der Zentrumsfraktion (DrucksacheNr. 67): ^. >,

„Es wird dankbar auerkannt, daß auf die tatkräftige Initiative des Herrn Reichspräsidenten hm und
unter Mitwirkung auch der politischen Volkskräfte, die bisher einem landwirtschaftlichen Zollschutz gegen¬
über sich grundsätzlich ablehnend Verhalten haben, die im März durchgeführten Änderungen der Zolle für
landwirtschaftliche Erzeugnisse eine Verstärkung des wirtschaftlichen Schutzes der Landwirtschaft gebracht
haben. Dieser reicht allerdings auch nach seiner jetzigen Auswirkung keineswegs aus, um der deutscheu
Landwirtschaft ihre Lebens- nnd Leistungsfähigkeit zurückzugeben.

Der Schaffung ausreichender Schutzmaßnahmen für den Getreidebau muß schleunigst eme gleich¬
wertige Berücksichtigung der Vieh- und Veredelungswirtschaft, an der die westdeutsche Landwirtschaft
in erster Linie interessiert ist, folgen. Die im Vordergrund des Getreidebaues stehende Noggenfrage kann
nur dann gelöst werden, wenn zollpolitische Maßnahmen auf die Dauer einen Schwemeprels sichern,
der dem über den Inlandsbrotbedarf hinausgehenden Noggenüberschuß als Schwemefutter eme ^er-
wertung gewährleistet, die in etwa dem von Parlament und Reichsregierung festgesetztenRuHtprelssur
Roggen entspricht. Ferner ist erforderlich eine entsprechende Regulierung der Rinder- und Frischsleisch-
einfuhr. Für die besonders auf Milchwirtschaft eingestellte westliche Landwirtschaft sind die »m deutsch-
finnischen Zusatzabkommen enthaltenen Bindungen des Butterzolles in degressiver Form bis zum l^noe
des Jahres 1937 und der Käsezölle in alter Höhe bis zum Jahre 1935 unannehmbar. Die m den bisherigen
Maßnahmen schmerzlich wahrgenommenen Lücken eines hinreichenden Zollschutzes für tnem oer weu-
deutschen Landwirtschaft besonders »nichtigen Erzeugnisse der Geflügelhaltung, des Obst- Gemüse- uno
besonders Weinbaues müssen schleunigst ausgefüllt werden. Diese
des Weinbaues dürfen nicht wirknngslos gemacht werden durch die Wiederemuhriing emer staatlichen
oder kommnnalen Weinsteiler. Sie müssen ergänzt werden durch ein Verschn.ttverbot
Weines Mit Auslandsweinen. Die einzelnen Zweige der Landwirtschaft sind mehr wie m ledem anderen
Beruf an bestimmte, natürliche nnd daher unabänderliche Vorbedingungen ^bunden, die eme ^
fch'ebung von dem einen Betriebszweig zum anderen nur in den engsten Grenzen Z^assem Da er muß
der entscheidende Wert gelegt werden ans eine Behandln«« des AararproMems^
der Rheinprovinz mit ihrer stark zersplitterten Gemengelage der landwirtschaftluchen^
überdies die vordringliche Anfgabe der beschleunigten Durchführung des
durch die Landeskulturbehörden. Eine unverzügliche Verstärkung der technischen Hilfskräfte und der
zuständigen Behörden erscheint dazu erforderlich. m«».s>mi«i,n<,des Weaes

Diese Maßnahmen, die bei der gleichfalls notwendigen Verkürzung uu^
vom Erzeuger um Verbraucher keineswegs eine Verteuerung der ^bensMittel für die ^
stch bringen müssen, können allein die heute so erheblich °useiuanderfal^
Produkteupreise wieder einander angleichen und dadurch der Landwirtschaft die ^
sichern. Sie allein werden es anch der deutschen und der rheinischen 2"nd"«tscha^
Halt des Staates von hente zu werden und Fundament eines wirtschaftlich starken und oayer i
politisch freien Deutschland der Zukunft", ^ ^. «, c»?>.
"nd der Antrag der Fraktion der Arbeitsgemeinschaft (Drucksache^r. v,).

„Der Provinziallandtag wolle beschließen: ^5 in dem durch-
Reichs-nnd Preußische Staatsreg^ entsprechend berück-

^" 'u treMn

^^^^^gesetzentwnrs mit dem Verbot des Verschnitte^sländischer "it iuländischen
Weißweinen so schnell wie möglich verabschiedet und m Kraft gesetzt w rd landwirtschaft-

») daß die Zollsätze für ausläudischeu Wein baldmöglichst den e^
liche Erzeugnisse angepaßt, und daß die Vorzugszölle angesichts des offensicyilmi
mit getrieben wird, baldigst beseitigt werden; wachsenden Über-

°) daß die Reichswinzerkredite angesichts der katastrophalen Notlage uno oe ,
schuldnng im Weinbau erlassen werden", ^umsschuß zurückgezogen und sind als

wurden von den Vertretern der betreffenden Fraktionen im V. F<M)ausm) uÄ
gegenstandslos zu betrachten.
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22. Der Provinziallandtag lehnt den nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion auf Vorschlagdes
I. Fachausschussesab (DrucksacheNr. 80):

„Sämtliche im Etat vorgesehenenMittel für religiösen Zweck werden gestrichen."
23. Zinsen für landwirtschaftliche Kredite.
Die Wirtschaftspartei bringt folgenden Antrag ein (DrucksacheNr. 145):
„Der Provinziallandtag ermächtigt den Verwaltungsrat der Landesbank der Rheinprovinz, hin¬

sichtlich der Zinsen für landwirtschaftlicheKredite auch unter die Selbstkostenherunterzugehen, felbst
wenn dadurch vorübergehend Gewinn- und Rückstellung auf das äußerste geschmälertwerden."

Der I. Fachausschußstellt hierzu folgenden Antrag (DrucksacheNr. 160):
„Der Provinziallandtag wolle den Antrag durch den Beschluß des Provinziallandtages vom

10. April 1930 zu dem Antrage der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei auf Herabsetzung
der Zinsen für landwirtschaftlicheDarlehen, als erledigt anfehen."

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlagedes I. Fachausschusses.

Hierauf teilt der Vorfitzende mit, daß der I. Fachausschußund der Ältestenrat beschlossenhaben, den
Antrag der Fraktion Christlicher Volksdienst und Bauernpartei, betreffend Heiltghaltung des Kar¬
freitages und des Fronleichnamstllges und religiöse Veranstaltungen im Rundfunk
(vgl. lfd. Nr. 15 der Niederschrift über die 5. Sitzung) nicht auf die Tagesordnung zu fetzen, da diese An¬
gelegenheiten nicht zur Zuständigkeitdes Provinziallandtages gehören.

Der nach § 12 der Geschäftsordnunggestellte Antrag, ihn entgegen dem Beschlusse des Ältestenrats
auf die Tagesordnung zu setzen, wird abgelehnt.

Mit der Nachtragstagesordnung, betreffend Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrage der
Wirtschaftspartei auf Aufwertung der Sparguthaben erklärt sich der Provinziallandtag einverstanden.

24. Wiederwahl des Landesoberbaurats Heinekamp.
Der Provinzilllausfchußfchlägt die Wiederwahl des Landesoberbaurats Heinekampunter folgenden

Bedingungen vor (Druckfache Nr. 7):
„1. Die Wiederwahl zum Landesoberbaurat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am

1. April 1931, unbeschadetder Vorschriftenüber die Versetzungder Beamten in den Ruhestand in¬
folge Erreichung der Altersgrenze;

2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden
Vorschriftenüber die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten der Rheinprovinz als für sich
verbindlich anzuerkennen;

3. der Gewählte ist ferner gehalten, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent fungiert,
beschäftigen zu lasseu."
Der I. Fachausschußtritt diesem Vorschlage bei.
Gegen die Wahl durch Zuruf erhebt Abgeordneter Dr. Ley Widerspruch. Es muß daher die Wahl

durch Abgabe von Stimmzetteln erfolgen. Das Ergebnis ist folgendes:
Im ganzen find 127 Stimmzettel abgegeben, und zwar für Landesoberbaurat Heinekamp 121 und

für Abgeordneten Hanke 6. Landesoberbaurat Heinetamp ist daher unter den vom Provinzilllausfchuß
vorgeschlagenenBedingungen wiedergewählt.

25. Wiederwahl des Landesmedizinalrats Prof. Dr. Molineus.
Der Provinzialausschuß beantragt die Wiederwahl des Landesmedizinalrats Prof. Dr. Molineus

unter folgenden Bedingungen (Druckfache Nr. 8):
„1. Die Wiederwahl zum Landesmedizinalrat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am

1. Januar 1931.
2. Der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden

Vorschriftenüber die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nhetnprovinz als für sich
verbindlich anzuerkennen."
Der I. Fachausschuß schließt sich dem Antrage des Provinzialausschusses an. Da Abgeordneter

^r Ley gegen die Wiederwahl durch Zuruf Widersprucherhebt, wird die Wahl mit verdeckten Stimm¬
zetteln vorgenommenmit folgendemErgebnis: 90 Stimmen für Landesmedizinalrat Prof. Dr. Molineus,
22 Stimmzettel sind unbeschrieben.

Landesmedizinalrat Prof. Dr. Molineus ist daher unter den vom Provinzialausschuß angegebenen
Bedingungen wiedergewählt. , ^ u » u
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26. Wiederbesetzung der durch den Tod des Landesrats Dr. Vossen erledigtenStelle.
Der Provinzialausschuß schlägt dem Provinziallandtag vor (DrucksacheNr. 35),

den Regierungsrat Hecker in Düsseldorfzum Landesrat bei der RheinischenProvinzialverwaltung zu
wählen und zu beschließen, daß
1. die Wahl auf 12 Jahre erfolgt, beginnend mit dem Tage des Dienstantritts;
2. der Gewählte verpflichtet ist, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,

insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten als Abteilungsdirigenten, zu beschäftigen,
sowie auch auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfteals Mitglied oder stellvertretendes
Mitglied im Vorstand der Landesversicherungsanstalt „Rheinprovinz" Haupt- oder nebenamtlich
wahrzunehmen.

Die Wirtschaftspartei beantragt in Drucksache Nr. 44:
„Der Provinziallandtag wolle aus Ersparnisgründen beschließen, den laut Beschluß des Provinzial¬

ausschusses vom 21. Januar 1930 ausgeschriebenenPosten des Leiters der Abteilung Iugendwohlfahrt
und Fürsorgeerziehung einzusparen."

Der von der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 92) eingebrachteAntrag lautet:
„Der Provinziallandtag beschließt,den zur Zeit unbesetztenPosten des Leiters der Abteilung

Iugendwohlfahrt und Fürsorgeerziehungnicht mehr zu besetzen.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß die obere Bürokratie doch nur die Gehälter einsteckt,während die

unteren Beamten die Arbeit machen müssen."
Nachdem die von der Wirtschaftspartei und der KPD.-Fraktion gestelltenAnträge auf Vorschlag

des I. Fachausschusses abgelehnt worden sind, wird über die Wahl des vom Provinzialausschußund dem
I. Fachausschuß vorgeschlagenenNegierungsrats Hecker zum Landesrat Beschluß gefaßt. Gegen die
Wahl durch Zuruf erhebt Abgeordneter Dr. Ley Widerspruch,so daß Zettelwahl erforderlichwird. Es
werden 123 Stimmzettel abgegeben,davon sind 9 ungültig. Die übrigen 114 Stimmzettel entfallen auf
Regierungsrat Hecker. Regierungsrat Hecker ist daher unter den vom Provinzialausschußangegebenen
Bedingungen als Landesrat gewählt.

27. Wahl des Landesverwaltungsrats Dr. Trippen zum Landesrat.
Der Provinzialausschuß schlägt dem Provinziallandtag (Drucksache Nr. 148) vor:
„den Landesverwaltungsrat I)r. Trippen zum Landesrat bei der Rheinischen Provinzialverwaltung

zu wählen und zu beschließen, daß
1. die Wahl auf 12 Jahre erfolgt, beginnend mit dem 1. April 1930,
2. das Befoldungsdienstalter auf den 1. Oktober 1926 festgefetzt wird, „ ^ »<,
3. der Gewählte verpflichtet ist, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,

insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten als Abteilungsdirigentenzu beschäftigen, sonne
auch auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als Mitglied oder stellvertretendesMitglied
im Vorstande der Landesverficherungsanstalt „Rheinprovinz" Haupt- oder nebenamtlich wahr¬
zunehmen." ^ . . 5 ^ «, <^:

Gegen die Wahl durch Zuruf wird vom Abgeordneten Dr. Ley Widerspruch erhoben. Die vorge¬
nommene Stimmzettelwahl hat folgendes Ergebnis: Von den 105 abgegebenenStimmzetteln sind 9
unbeschrieben. Die übrigen 96 Stimmzettel sind für Landesverwaltungsrat Dr. Trippen abgegeben,
der somit unter den vom Provinzialausschuß angegebenen Bedingungen zum Landesrat gewählt ist.

28. Neuwahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes der Rheinprovinz.
Der Provinzialausschuß beantragt in DrucksacheNr. 36: <.-«,.-- >.

„Der Provinziallandtag wolle die von ihm gemäß § 5d und o der Sahung des Landesiugendamtes
zu tä igende Wahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes, und zwar von zwei Lehrpersonen (Lehrer
und Lehrerinsnach Mehrheitsbeschlußsowie von sieben in der Iugendwohlfahrt erfahrenen Mannern und
Franen, unter denen sich Vertreter von Jugendämtern und IuMzbehorde^ auf Grund
der für die Wahlen von Provinzial- (Ehren-) Beamten geltenden Vorschriften vornehmen.

Auf Antrag des Abgeordneten Heuser beschließt der Provinziallandtag, die Wahl der Lehrpersonen
für das Landesjugendamt dem Provinzialausschußzu übertragen. «m„Mn<»>,^l^if.^«^««^

Das Ergebnis der Wahl der übrigen Mitglieder ist aus der anliegendenWahlniederschriftersichtlich.
29. Das Ergebnis der Neuwahlen zu den Provinziallomm.ssionen ergibt sich aus der an¬

biegenden Wahlniederschrift. ^ . . , .^ ,< ,
30 Neumnbl des stellvertretenden Vorfitzenden des Provinzialausschusses.
30. Neuwahl des st"lverirelenoen ^Provinz Hessen-Nassau ernannt ist, scheidet als

N». ^geordneter Haas, der zum Obe^ stellvertretendeMitglied
PaU^ "tt an dessen Stelle der
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Geschäftsführer Görlinger (Köln) als stellvertretendes Mitglied des Provinzmlausschusses. Da Beige¬
ordneter Haas auch stellvertretender Vorsitzenderdes Provinzmlausschusseswar, ist die Neuwahl des
stellvertretenden Vorsitzendenerforderlich. (Antrag des Provinzmlausschussesin Drucksache Nr. 149.)

Abgeordneter Gerlach schlägt Redakteur Steinbüchel in Essen vor. Hiergegen erhebt Abgeordneter
Haake Widerspruch. Es ist daher Zettelwahl erforderlich. Es sind im ganzen 127 Stimmzettel abgegeben.
Unbeschriebenabgegeben sind 2, die übrigen 125 sind gültig. Hiervon entfallen auf Redakteur Stein¬
büchel 88, auf AngestelltenDunder 21, auf Parteisekretär Pikard 2, auf Dr. Ley 13 und auf den Geschäfts¬
führer Görlinger 1. Der Redakteur Steinbüchel ist somit zum stellvertretenden Vorsitzendendes Pro¬
vinzmlausschussesgewählt. Er nimmt die Wahl an.

Der Vorsitzende widmet dem Abgeordneten Haas aus Anlaß seines Scheidens ehrende Worte. Er
gedenkt seiner zehnjährigen Tätigkeit als Führer einer großen Fraktion des Hauses und hebt seine wert¬
volle und hochgeschätzteMitarbeit hervor.

31. Der Antrag der KPD.-Fraltion (DrucksacheNr. 114):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Alle Ausschüsse, Kommissionen usw., die durch den Provinziallandtag bzw. Provinzialausschuß

gewählt bzw. bestellt werden, sind in Zukunft jedes Jahr neu zu wählen bzw. zn bestellen",
wird auf Vorschlagdes I. Fachausschussesabgelehnt.

32. Der Provinziallandtag beschließt,den nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (Drucksache
Nr. 143) auf Vorschlag des IV. Fachausschusses abzulehnen.

„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Den Mitgliedern des Fachausschufses IV und den Mitgliedern der Provinzialkommissionfür Straßen¬

bau wird halbjährlichdas Material über den Stand der Arbeiten beim Straßenbau durch die
Provinzialverwllltung zugestellt.

Ebenso bei Vergebung von Arbeiten und Materiallieferungsaufträgen im Submissionswege die
eingegangenen Angebote und die abgeschlossenen Verträge daraus, sowie eine Statistik über die in der
Provinz zugelassenenFirmen zu Straßenbauarbeiten."

33. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des I. Fachausschusses den nachstehenden Antrag
der KPD.-Fraltion abzulehnen (Drücksache Nr. 116):

„Der Provinziallandtag beschließt:
Um einer unvorhergesehenen Kontrolle aller Provinzialanstalten sowie der durch die

Provinz bezuschußten Privatanstalten vornehmen zu können,wird den Mitgliedern des Provinzialland-
tages eine Ausweiskarte ausgestellt."

34. Belebung des Baumarktes.
Die Entschließungder Ientrumsfraktion lautet (DrucksacheNr. 122):
„Der 77. Rheinische Provinziallandtag erblickt in der Belebung des Baumarktes eine der wichtigsten

Aufgaben zur Beseitigung der Erwerbslosigkeitund damit zur Befruchtung der Gefamtwirtfchaft. Die
Zahl der im Baugewerbe im Jahre 1926 beschäftigtenVersichertenbetrug nach der Zusammenstellung
des Verbandes deutscher Baugewerks-Verufsgenossenschaften1 550 000. Das ist etwa die doppelte Zahl
der im Bergbau beschäftigten Arbeiter und 10 Prozent mehr als die der nächststarken Gruppe, der Eifen-
und Stahlindustrie.

Die Erwerbslosenziffer in der Nheinprovinz beträgt zur Zeit 247 000. In Anbetracht dessen spricht
der Provinziallandtag die Erwartung aus, daß alle verantwortlichen Stellen in der Provinz darauf be¬
dacht fein werden, alle verfügbaren finanziellen Mittel dem Wohnungsbau, insbefondere dem Klein-
wohnungsbllu zuzuführen.

An die Reichs- und Staatsregierung richtet der Provinziallandtag den dringenden Appell, alle nicht
lebensnotwendigen Ausgaben einzuschränkenund die hierdurch freiwerdenden Mittel ebenfalls dem
Wohnungsbau zuzuführen."

Diese Entschließungwird in der Sitzung des I. Fachausschusses von der Ientrumsfraktion wie folgt
geändert:

„Der 77. Rheinische Provinziallandtag erblickt in der Belebung des Baumarktes eine der wichtigsten
Aufgaben zur Beseitigung der Erwerbslosigkeitund damit zur Stärkung der Gesamtwirtschaft. Die Zahl
der im Baugewerbe im Jahre 1926 befchäftigten Versichertenbetrug nach der Zusammenstellung des
Verbandes deutscherBaugewerks-Berufsgenossenschaften1 550 000. Das ist etwa die doppelte Zahl
der im Bergbau beschäftigten Arbeiter und 10 Prozent mehr als die der nächststarken Gruppe, der Eifen-
und Stahlindustrie.

Die Erwerbslofenzifferin der Nheinprovinz beträgt zur Zeit 247 000. In Anbetracht dessen, spricht
der Provinziallandtag die Erwartung aus, daß alle verantwortlichen Stellen in der Provinz darauf be¬
dacht sein werden, den Wohnungsbau, insbesondereden Kleinwohnungsbau mit allen Mitteln zu fördern.
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An die Reichs-und Staatsregierung richtet der Provinziallandtag den dringenden Appell, alle er¬
forderlichenMaßnahmen zu treffen, daß alsbald dem Wohnungsbau, insbesonderedem Kleinwohnungs-
bau die erforderlichenMittel zu erträglichenZinssätzen zugeführt werden können. Insbefondere erscheint
es notwendig, die Sparkassenvorübergehendvon der Anlegungspflichtbezüglich der Reichs- und Staats¬
anleihen zu befreien, den preußischen Ausgleichsfondsfür die Hauszinssteuer schon jetzt, im Anfang des
Haushaltsjahres, durch Zwischenkrediteflüssig zu machen und den Abfatz von Pfandbriefen durch Auf¬
hebung der Kapitalertragssteuer zu fördern."

Der I. Fachausschußbeantragt (Druckfache Nr. 162):
„Der Provinziallandtag wolle der vorstehendenneuen Entschließungzustimmenmit der Maßgabe,

daß der Schlußsatz wie folgt geändert wird:
„Insbesondere erscheint es notwendig, den preußischen Ausgleichsstockfür die Hauszinssteuerschon

jetzt, im Anfang des Haushaltsjahres, durch Zwischenkredite flüssig zu machen."
Der Provinziallandtag beschließt nach dem Vorschlage des I. Fachausschusses.
35. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorfchlag des I. Fachausschusses zu dem nachstehenden

Antrage der Wirtschaftspartei (DrucksacheNr. 125):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Vertreter der Rheinprovinz in dem Aufsichtsratund in der Generalversammlung des Rhei¬

nisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes werden beauftragt, mit allem Nachdruck darauf hinzu¬
wirken, daß das RWE. den Kleinvertrieb von elektrifchen Haushaltungsapparaten usw. einstelltund sich
auf Propagandatätigkeit für den Gebrauchsolcher Apparate beschränkt, während der Kleinvertriebsolcher
Apparate ausschließlich dem örtlichenGewerbe vorbehalten bleibensoll",
unveränderte Annahme dieses Antrages.

36. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorfchlagdes I. Fachausfchusses (DrucksacheNr 157) den
nachstehendenAntrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 127) dem Provinzialausschußzu überweisen
mit dem Ersuchen,das Material an den Herrn Regierungspräsidenten in Koblenzweiterzuleiten.

Der Antrag der KPD.-Fraktion lautet:
„Die Provinzialverwaltung wird beauftragt, fofort geeignete Schritte zu unternehmen, um die

vorhandenen Mißstände beim DeichbauNeuwied in bezug auf Überstundenwesen, untertarifliche
Entlohnung, Nichteinhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, Vermittlung und
Unterbringung der Arbeiter usw. zu beseitigen."

37. Der Antrag der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 142):
„Der Provinziallandtag beschließt:
Zur Unterstützungdes Kinderhilfswerkes der Roten Hilfe wird eine Summe von 50 000^^5

bewilligt.
Die Rote Hilfe Deutschlandsnimmt sich besondersder Kinder der Gefangenen an. Sie hat mehrere

Kinderheime, die von behördlicherSeite als mustergültig anerkannt werden",
wird entsprechenddem Vorschlagedes I. Fachausschussesabgelehnt.

38. Der Provinziallandtag beschließt auf Vorschlag des I. Fachausschusses, den nachstehenden Antrag
der KPD.-Fraktion (DrucksacheNr. 79) abzulehnen:

„Der Provinziallandtag beschließt:
Die eingesetzte Summe von 150 000 H^ für Kinderspeisung wird auf 500 000 ^^ erhöht.
39. Der Provinziallandtag beschließt in Übereinstimmungmit dem I., II. und V. Fachausschußdie

unveränderte Annahme des Haushaltsplans „Verschiedenes" für das Rechnungsiahr 1930.
Bei der Befprechungdieses Etats weist Abgeordneter Dr. Boden auf die Geschäftsstelle der Landes'

Planung hin und betont den Charakter dieser Aufgaben als Selbstverwaltungsarbeit.
40. Zu dem Haushaltsplan „Außerordentlicher Haushalt" stellt die Ientrumsfraltion folgen¬

den Antrag (Drucksache Nr. 66): ^, . . , ^ ., i ^^ ^^ ^ „
„Nachdemseit dem Jahre 1926 regelmäßig alljährlichdurch den Provmzmletat 1 700 000 ^ zur

Unterstützungdes Kreis- und Gemeindewegebaues und 1 000 000 H^ zum provmzmlstraßenmaßlgen
Ausbau von Übernahmewegen bereitgestellt wurden, sieht der Entwurf des Haushaltsplanes für das
Rechnnngsjahr 1930 für diefe Zwecke nur 1 000 000H^ bzw. 500 000^ vor. Diefe weckgehende
Kürzung der Haushaltsmittel für Wegbauzwecke ist um so einschneidendera s dw außerhalb des Etats
vorgesehenen Anleihemittel für den Ausbau von Übernahmestraßen m Hohe von 1500 000 H^ bei
weitem nicht die Summe der Vorjahre erreichen. __

Bestimmend für die Kürzung der Mittel im Haushaltsplan ist für die Provmzmlverwaltung zweifel¬
los die Erwägung gewefen, daß die Erhöhung des Anteils der Landkreise an der Kra tfahrzeug teuer von
25 auf 30°/« deren Abhängigkeit von der Unterstützung durch die Provinz auf dem Gebiete des Wegebaues
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und der Wegeunterhaltung gemildert habe. Diese Schlußfolgerung trägt den tatsächlichen Verhältnissen
nicht Rechnung. Die wichtigerenKreis- und Gemeindewege werden bei der Vorliebe der Ausflügler für
das platte Land in steigendemMaße von dem Kraftwagenverkehr in Anspruchgenommen und unter¬
liegen infolgedesseneiner schnelleren Abnutzung,um so mehr, als es den Unterhaltungspflichtigen bis¬
her infolge Mangel an Mitteln nicht möglich gewesen ist, die Straßendeckeden Anforderungen des moder¬
nen Verkehrs anzupassen. Die Folge davon ist, daß sich die in der Unterhaltung der Kreise und Gemein¬
den befindlichenWege durchwegin mangelhaftem, znm großen Teil sogar ganz ungenügendem Unter¬
haltungszustande befinden und damit in bedauerlichemGegensatz zu dem ausgezeichnetunterhaltenen
Provinzialstraßennetzstehen. Die bisher alljährlich von der Provinz für den Kreis- uud Gemeindewege¬
bau bereitgestelltenEtatsmittel von 1 700 000 H^F ermöglichtenmit den Einnahmen aus der Kraftfahr-
zeugsteuer und den bei der ungünstigen Finanzlage der Kommunen zur Verfügung stehendengeringen
eigenen Mitteln bisher schon nicht annähernd die Finanzierung der notwendigen Instandsetzungsarbeiten.
Sollte die beabsichtigte Senkung der Mittel von 1 700 000 H^s auf 1 000 000 H^ Wirklichkeit werden,
so würde dieses eine weitere Beeinträchtigung des Unterhaltungszustaudes der Kreis- und Gemeinde¬
wege znr Folge haben. Es muß daher zum mindesten die Bereitstellung der bisher für Neihilfezwecke
ausgeworfenen Summe von 1 700 000 H^L gefordert werden.

Auf Grund des im Jahre 1926 von dem Provinziallandtage beschlossenen Programmes für die
Übernahme von Gemeindewegen in die Unterhaltung der Provinzialstraßenverwaltung find bisher
590 Km Gemeinde-und Kreiswegeneu ausgebaut worden. Die nachdrücklicheFortsetzungder Ausführung
des Übernahmeprogramms ist unerläßlich, einmal, um dem Kraftwagenvertehr die erforderlichenVer¬
kehrsmöglichkeiten zn fchaffen, dann aber auch, um den Gemeinden und Kreifen die Wegeunterhaltungs-
pflicht zu erleichtern. Mit dem für das Rechnungsjahr 1930 im ordentlichenEtat und aus Anleihemitteln
vorgesehenenBetrage von insgesamt 2 000 000H^/5 können nicht die dringendsten Anforderungen be¬
friedigt werden.

Da die Provinz trotz der Herabfetzungihrer prozentualen Beteiligung an der Kraftfahrzeugsteuer
für 1930 aus dieser noch 1 000 000 H^L mehr erhält als im Vorjahre, dürften die finanziellen Voraus¬
setzungen für eine wesentliche Verstärkungder Mittel für die Unterstützungdes Kreis- und Gemeinde¬
wegebaues fowie den Ausbau von Ubernahmestraßen gegeben sein. Die Zentrumsfraktion beantragt
daher, der Provinziallandtag wolle beschließen:

Zur Ergänzung der in dem Provinzialwegebauetat für 1930 vorgesehenen Mittel in Höhe von
1 000 000 H^zur Unterstützung des Kreis- und Gemeindewegebauesund von 500 000 H^Lzum Ausbau
von Ubernahmewegen wird die für letztere Zweckevorgesehene Anleihe von 1 500 000 H^ auf
3 000 000 H^s erhöht mit der Maßgabe, daß für Neihilfezwecke (Fonds N) mindestens der Betrag der
Vorjahre mit 1 700 000 H^ zur Verfügung steht."

Hierzu stellt die Wirtfchaftspartei den nachstehendenErgänzungsantrag (Druckfache Nr. 146):
„Gemäß Druckfache Nr. 66 reichen die Unterstütznngender Provinz an Kreise und Gemeinden für

Wegebauten in Höhe von 1 000 000 H^< und die für die Instandsetzung der Ubernahmestraßen aus¬
geworfenen 500 000 H^F nicht aus.

Zur Finanzierung der zusätzlichgeforderten 1 500 000 H^L beantragen wir jedoch folgendes:
Die Schlußfumme des ordentlichenHaushaltsvoranschlagesfür 1930 übersteigt die Schlußsumme

des ordentlichenEtats für 1929 um rund 2 100 000 H^L.
Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Finanzierung der durch Drucksache66 für Kreis- und Gemeindewegebauten und für Ubernahme¬

straßen gegenüber dem von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsvoranschlag zusätzlich verlangten
1 500 000 H^ erfolgt durch Inanfpruchncchmejener 2 100 000 H^ und durch entsprechendeAbstriche
an jenen Etatspositionen, welche die Wirtschaftnicht befruchten.

Der Provinzialausschnß macht dem Provinziallandtag sofort entsprechendeVorschläge."
Der IV. und I. Fachausschuß schlagen vor (Drucksache Nr. 158), unter Ablehnung des Antrages der

Wirtschaftspartei:
den Antrag der Zentrumsfraktion mit der Maßgabe anzunehmen, daß die Worte in der vorletzten

und letzten Zeile „mit der Maßgabe, daß für Beihilfezwecke (Fonds L) mindestens der Betrag der Vor¬
jahre mit 1 700 000 H^ zur Verfügung steht" gelöfcht werden.

Der Provinziallandtag beschließt dementsprechendund nimmt den Haushaltsplan „Außerordent¬
licher Haushalt" für das Rechnungsjahr 1930 auf Vorschlag des I. Fachausschusses(Drucksache Nr. 163)
mit der Maßgabe an,

daß entsprechendden Antragen des IV. und I. Fachausschusses(Druckfache Nr. 158 und 159) der
unter Titel I Nr. 3 der Ausgabe vorgesehene Betrag von 1 500 000H^L auf 3 Millionen Reichsmark
erhöht und dementsprechenddie Einnahme und die Gesamtausgabe auf 8 948 000 H^ festgefeht wird.
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41. Aufnahme einer Anleihe.
Der Provinzialausschuß beantragt (DrucksacheNr. 2):

„1. Der Provinziallandtag beschließt die Aufnahme einer Anleihe m Hohe von 7 448 000 H^ für nach^
stehende Zwecke: . «^ « <. ?

a) Zur Förderung des Baues zwischengemeindlicherStraßen uud Verkehrsan- ^^^
lagen im Bezirke des Ruhrsiedlungsverbandes ......................... ^'^

d) für außerordentliche Aufwendungen des Hochbaue» .................... '^ "
«) für außerordentliche Aufwendungen des Straßenbaues .................. ^^ ^^ "
ck) zur Unterstützung der Niersregulieruug ............................ ^ 650.— ',
o) zur Eindeichung von Neuwied ....................................... ^^ -^2__
t) zur Deckung des Disagios .......................................'^^------- ——- -̂----^-»

^ zusammen 7 448 000.—H^
2 Der für die Zwecke des Straßenbaues unter a) und «) erforderlicheTeil der Anleihe ist mit 5°/«,

3r Restbetrcmder Anle^ mit 2°/« und den durch die Rückzahlung ersparten Zinsen zn tügem
'" Dir 3rov^ ^auftragt, die übrige,, Bedingungen der lule.he '^H «ae des
Geldmarktes festzufetzen und über die Begebung der Anleihe im ganzen oder m Teilbeträgen zu

3. VsT"zustcwdigen Stellen die Aufuahme der Anleihe ^«emes^il^d^^^la^
zulassen, Wird der Provinzialausschuß zur Aufnahme der Anleche oder von Teilbeträgen im

nähme einer langfristigen Tilgungsanleihe nicht möglich ist, kurzfristig aufgenommen weroeu
Hierzu stellt die KPD.-Fraktion folgende Anträge (DrucksacheNr. 11?):
„Der Provinziallandtag beschließt: 5?^auf 15 Millionen Reichsmark erhöht, um die
Die aufzunehmende Anleihe wird "°" ^ .^ «00 ^ aul 10 ^un . ^^

Durchführung umfassender Straßenarbeiten m der Elfel, auf dem Hunsrua
bäuerlichen Notstandsgebieten vorzunehmen",

und Drucksache Nr. 126:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen: i7«^sr!!<,una des Gemeinde- und Kreis-
Von dir beantragten zur Iustaudsetzuug

Wegebaues 8 Millionen Reichsmar bereitestes der Provinz zu über-
von Gemeinde- und Kreiswegen 5 Millionen und zur Instaudfetzung
nehmenden Straßen 3 Millionen Reichsmark." Provinziallandtag unter Ab-

Auf Vorfchlagdes I. Fachausschuses DrucksacheNr. ^^) mmnit de ^^^^z ^^ Provinzialaus-
lehnung der Anträge der KPD.-Fraktwn (DrucksacheNr. ^ «"^ ^^„ Haushalt vorgenommenen
schnsses mit der Maßgabe an, daß entspreche^ der b^ ^.^
Änderung der Anleihebetrag um 1 500 000 ^F auf ° ^""" ^^schusses (Drucksache Nr. 25) und

42. Der Provinziallandtag beschließt «uf ^ra°de^ Pr°«wMaussch N^ (,^^^^ ^.^ ^ ^
des IV. Fachausfchussesdie Verwendung emes Vetrages von 4 ^c Bedingung, daß dieser Betrag
außerordentlichen Haushaltsplan angegebenen Zwecke unter d«
durch eine langfristige Tilgungsanleihe aufgebracht "'"' ^ ^^tung für das Rechnungs-

43. Der Haushaltsplan ^Vermögens-^ angenommen.
jähr 1930 wird entfprechend dem Antrage des I- /^^schiM s ^^schusses die unver-

44. Der Provinziallandtag aus Reichs- und
änderte Annahme des Haushaltsplans über Steuern uno n
Staatsmitteln für das Rechnungsjahr 193U.

45. Verteilung der Kraftfahrzeugsteuer. ^ Entschließungein-
Von den Fraktionen des Zentrums und der Arbeitgememmi '

gebracht (Drucksache Nr. 93): ^.^^,l fordert daß bei einer Neuverteilung der Kraft-
„^Rheinische ProvinziaNaudt^ ^^^ ^ ^^akter der Kraftfahr-

des Innern in
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gesprochenhat, daß der gegenwärtige Verteilungsschlüsselfür die westlichen Provinzen überhaupt nur
durch das diesen bis jetzt gewährte sogenannte Voraus erträglich gewesen sei, das damit den Charakter
eines „Voraus" längst verloren hat. In Übereinstimmungmit dieser Feststellung des Ministers
und in Übereinstimmung mit einer kürzlich gefaßten entsprechenden Entschließung des Westfälischen
Provinziallandtages lehnt deshalb auch der RheinischeProvinziallandtag eine Aufhebung des Vor¬
aus ohne gleichzeitige gerechte Änderung des Verteilungsschlüssels nachdrücklich ab.
Wie die Statistik zeigt, blieb schon bei Gewährung des Voraus der Provinzial- einschließlich Kreis-
anteil der westlichenProvinzen an der Kraftfahrzeugsteuer hinter dem Aufkommen wesentlich znrück,
während östliche Provinzen trotz wesentlichgeringeren Verkehrs teilweise ein Vielfaches ihres Auf¬
kommens erhielten. Bei Wegfall des Voraus ohne gleichzeitigegrundlegende Änderung des Ver-
teilungsschlüsselswürden die Kraftfahrzeugsteuerzuweisungenan die übrigen Provinzen sich noch weiter
steigern, während der Anteil der Rheinprovinz so gering würde, daß ein Zerfall des rheinischen Straßen¬
netzes nicht aufzuhalten wäre.

Eine Änderung des Verteilungsfchlüsselskann nicht als gerecht anerkannt werden, solange in dem
Verteilungsmaßstllb der Gebietsumfang noch enthalten ist. Maßgebend für die Belastung der Stra¬
ßenunterhaltungspflichtigen ist nicht der Gebietsumfang einer Provinz und auch nicht die reine Straßen¬
länge, sondern der Verkehr auf den Straßen bestimmt die Höhe der Aufwendungen! Nach
wie vor steht der RheinischeProvinziallandtag auf dem Standpunkte, daß der gerechteste Verteilungs¬
maßstab die Zahl der in der betreffenden Provinz beheimateten Kraftwagen, insbesondere auch der
Lastkraftwagen, bzw., was auf das gleiche hinausläuft, das provinzielle Aufkommen an Kraft,
fahrzeugsteuer ist. Der Kraftwagenverkehr über die Grenzen einer Provinz hinweg gleicht fich im all¬
gemeinen aus. Der Ausstrahlungsverkehrvon besondersgroßen Städten aus (Berlin, Hamburg, Frank¬
furt) könnte befonders ausgeglichen werden."

Auf Vorschlagdes I. Fachausschusses(DrucksacheNr. 156) nimmt der Provinziallandtag die Ent¬
schließung an mit der Maßgabe, daß der letzte Absatz gestrichen und an dessen Stelle der nachstehende
gesetzt wird:

„Eine Änderung des Verteilungsschlüsselskann als gerecht nur dann anerkannt werden, wenn für
die Verteilung der tatsächlich vorhandene Verkehr auf den Straßen, die Aufwendungen an besonderen
Straßenbauten zur Bewältigung dieses Verkehrs und die so entstehenden besonderen Belastungen in
bezug auf die Unterhaltung der Straßen als in erster Linie maßgebend berücksichtigt werden."

46. Der Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1930 und der
Antrag im Vorbericht hierzu wird auf Vorschlagdes I. Fachausschusses(Drucksache Nr. 161) mit der
Maßgabe angenommen, daß unter Ziffer 1 des Vorberichts die Worte „gemäß Vorlage" gestrichen
werden und an deren Stelle gesetzt wird „mit der bei dem AußerordentlichenHaushalt vorgenommenen
Änderung".

47. Der Provinziallandtag beschließt die Entlastung der in Drucksache Nr. 33 aufgeführten
Rechnungen.

48. Aufwertung der Sparguthaben.
Die Wirtschaftspartei bringt folgenden Antrag ein (Druckfache Nr. 150):
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Preußische Staatsregierung zu ersuchen, die von ihr erlassenen Verordnungen zur Durch¬

führung der Aufwertung der Sparguthaben vom 24. Oktober 1925, 27. Februar 1926, 20. Dezember
1926 und 26. Juli 1927 in der Weife abzuändern, daß
1. die Bildung von Teilungsmassen unter Bestellung von Treuhändern erfolgt und die Teilungsmassen

unbeschränktzur Aufwertung verwendet werden;
2. die Bildung eines Sparkaffenausgleichsstocksnicht für ganz Preußen, fondern provinzweife erfolgt."

Auf Vorschlag des I. Fachausschussesbeschließt der Provinziallandtag, den Antrag abzulehnen, da
^ er zur Zuständigkeitder Reichs- und Staatsregierung gehört.
^ Der Landeshauptmann weist darauf hin, daß an den diesjährigen Verhandlungen im Plenum die
j Provmzialverwaltung nur in geringem Maße beteiligt gewefensei. Aber auch in denjenigen Fällen, in
denen die Abgeordneten sich mit den Angelegenheiten der Provinzialverwaltung beschäftigt hätten,
hatten Inhalt und Form der Ausführungen einzelner Abgeordneten es ihm unmöglichgemacht, in eine
sachliche Verhandlung einzutreten. Er verwahre sich jedoch gegen die Annahme, daß die Verwaltung
dannt die Beschuldigungenoder die behaupteten Tatsachen irgendwie zugeben wolle

Nach Abschluß der Beratungen gibt der Vorsitzendedem Bedauern Ausdruck, daß er seit zehn
Jahren noch nie mit solcher Enttäuschungdie Tagung des Provinziallandtages verlassen habe. Er möchte
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wünschen, daß der Landtag in Zukunft wieder in alter vornehmer parlamentarischerForm und sachlicher
arbeiten werde.

Er gedenkt der baldigen Befreiung des Rheinlandes und grüßt die frei werdenden Gebiete.
An der Saar bestehe ein unanfechtbares deutfches Recht. Diefes Recht möge mit Kraft und Erfolg

vertreten werden. Der ringenden Bevölkerung an der Saar gelte der Gruß des Landtags.
Nachdem Abgeordneter Heufer im Auftrage sämtlicher Fraktionen mit Ausnahme der KPD.«

Fraktiou und der NationalsozialistischenArbeiterpartei dem Vorsitzendenund dem Stellvertreter den
Dank des Hauses für ihre aufopfernde und gerechte Geschäftsführung ausgefprochenund der Vor¬
fitzende diefen Dank auf die Beisitzer und das Landtagsbüro weitergegebenhat, schließt der Oberpräsi¬
dent Dr. Fuchs als Staatskommissar den Landtag mit dem Dank an alle diejenigen, die zur positiven
Arbeit mitgeholfen haben.

(Schluß: 15 Uhr 30 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iarres. Dr. Dichgans, A. Hauck,
Andres, Könzgen.

«nlag« z« Seite 37.

Düsseldorf, den 12. April 1930.

Wahlniederschrift.
Der Vorsitzende des 77. Rheinischen Provinziallandtages hatte auf heute 9^ Uhr eine Sitzung des

Provinziallandtages zur Vornahme von Wahlen der gemäß § 5e der Satzungen des ^ndesmgend-amtes der Rheinprovinz auf Grund der für die Wahlen von Provinzial- ^hren«) Beamten gelte den
Vorfchriften zu wählenden 7 in der Iugendwohlfahrt erfahrenen Manner und Frauen anberaumt

Die Wahlen erfolgen auf Gruud der §§ 23-32 des Wahlgefetzes für tue P"vmzm landtage und
Kreistage vom 7. Oktober 1925 uud der auf Grund des z 27 diefes Gesetzes vom Provmzmllcmdtagein
der Sitzung vom 26. Januar 1926 beschlossenen Wahlordnung. m^i«^Nnnl,-Der Wahlvorstand setzte sich zusammen aus dem stellvertretenden
tages, Beigeordneten Eberle, Wuppertal, und den von diesem berufenen Vechtzern, den Abgeordneten
Elfes und Görlinger. ^ ,. ^ m«»^ K<,n»ss4

Mit der Wahrnehmung des Schriftführeramtes war der Abgeordnete Elfes bestellt.
Der Wahlvorstand hatte folgende Wahlvorfchlägegeprüft und^zugelaffen:

1. Wahlvorfchlagder Fraktionen: Zentrum, Arbeitsgemeinfchaft W.rtfchaftspartel, Christlicher Vollst
dienst und Bauernpartei, beginnend mit dem Namen Kanonikus IauM, Aachen Duisburg-2. Wahlvorschlagder SozialdemokratischenFraktion, beginnend mit dem Namen Hohmaun Vuisburg.

3. Wallvor chlag der KommunistischenFraktion, beginnend mit dem Namen4. Wahlvorschlag der NationalsozialistischenDeutschen Arbeiterpartei, begmnend mit dem Namen

^Na^B^anntgabe der Wahlvorschlägewnrde zur Wahl geschritten. ^ W°h^
deckten Stimmzetteln. Der Vorsitzende gab bekannt, daß er auch für ^fertigen und verteilen lassen. Der Provinziallandtag erklärte sich mit der Benutzung der amincy yer

^I^Imt^ abgegeben. Hiervon waren 147 Stimmzettel gültig, - Stimm-
zettel ungültig. ^ ,., _,

Von den abgegebenen 147 gültigen Stimmzetteln entfielen

1, °u, den W«l„»Uch,»°d«r FraMonen: Z^. «^„NNNe^ ZnnmA
2, 3'^^Ä»»Ä»7^Ä3^tt2m^^^^nen5m« be« Nem.n H»,«»nn.

8, ?uN7n °W»M«M»»^ K°mmnn.st.,«°n F.»M°n. den.nnend ml. dem Nomen Frlwlew 0..»,

4, m/den Wam»°r!chl»° der N».l°n»l,°z.»WlIch°n D°n!,chen Ar°°,.°„°..°l. °««>»n°nd ml, dem
Namen Di, Lel>, Köln, « Tllmmen,
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Hiernach sind gewählt:
1. aus dem Wahlvorschlllg der Fraktionen: Zentrum, Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaftspartei, Christ¬

licher Volksdienst und Bauernpartei
»,) als Mitglieder:

Kanonikus Innsen, Aachen,
Beigeordneter Neintges, Rheinhausen,
Beigeordneter Schwering, Köln,
Direktor Dr. Avemarie, Neukirchen,
Landgerichtsdirektor Volkening, Düsseldorf-Oberkassel;

d) als Stellvertreter:
Fräulein Klara Timmermans, Aachen,
Arbeiterselretär Daams, Essen-Vorbeck,
Rektor Küppers, Wuppertal-Barmen,
Arzt Dr. Schüler, Büchenbeuren,
Frau Nlumberg, Mülheim an der Ruhr-Broich;

e) hiernach verbleiben noch als Ersatzmitglieder:
Landrat Dr. Weil, Koblenz,
Parteisekretär Zimmermann, Duisburg-Hamborn,
Frau Schumacher-Kohl, Bonn,
Gewertschaftssekretär Vüchsenschütz, Wuppertal-Barmen,
Fräulein Dahm, Wuppertal-Elberfeld;

2. aus dem Wahlvorschlllg der Sozialdemokratischen Fraktion
li) als Mitglieder:

Rektor Hohmann, Duisburg;
d) als Stellvertreter:

Frau Elli Becker, Düsseldorf;
o) hiernach verbleiben noch als Ersatzmitglieder:

Parteisekretär Kolaß, Wuppertal-Vohwinkel;
3. aus dem Wahlvorschlag der .Kommunistischen Fraktion

u,) als Mitglieder:
Lehrerin Otto, Köln-Klettenberg;

d) als Stellvertreter:
Metalldrücker Beck, Düsseldorf-Holthausen;

o) hiernach verbleiben noch als Grsatzmitglieder:
Reisender Krämer, Homberg;

4. aus dem Wahlvorschlag der Nationalsozialistischen Fraktion
H) als Mitglieder: —;
d) als Stellvertreter: —;
e) hiernach verbleiben noch als Ersatzmitglieder: —.

Von den Gewählten waren in der Sitzung anwesend:
1. Kanonikus Iansen, Aachen,
2. Direktor Dr. Avemarie, Neukirchen,
3. Fräulein Klara Timmermans, Aachen,
4. Arbeitersekretär Daams, Essen-Borbcck,
5. Arzt Dr. Schüler, Büchenbeuren,
6. Frau Vlumberg, Mülheim an der Nuhr-Broich,
7. Landrat Dr. Weil, Koblenz,
8. Parteisekretär Zimmermann, Duisburg-Hamborn,
9. Frau Schumacher-Kohl, Bonn,

10. Gewertschaftssekretär Büchfenschütz, Wuppertal-Barmen,
11. Rettor Hohmann, Duisburg-Hamborn,
12. Frau Elli Becker, Düsseldorf,
13. Parteisekretär Kolaß, Wuppertal-Vohwinkel,
14. Lehrerin Otto, Köln-Klettenberg,
15. Metalldrücker Beck, Düsseldorf-Holthausen,
16. Reisender Krämer, Homberg.
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Der Vorsitzende richtete an jeden der Gewählten die Frage, ob er die auf ihn gefallene Wahl an¬
nehme.

Hierauf gaben fämtliche vorbezeichneten anwesenden Gewählten eine zustimmende Erklärung ab.
Hierauf erklärte der Vorsitzende des Provinziallandtages die Wahlhandlung für geschlossen.
Der Vorsitzende: Die Beisitzer:

Eberle. _______ Elfes, Görlinger.

Knlage zu Seite 37.

Düsseldorf, den 12. April 1930.

Wahlniederschrift.
Der Vorsitzende des 77. Rheinischen Provinziallandtages hatte auf heute eine Sitzung des Provin¬

ziallandtages zur Vornahme der Wahlen für die Provinzialkommissionen anberaumt.
Die Wahlen erfolgen auf Grund der §§ 23—32 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und

Kreistage vom 7. Oktober 1925 und der auf Grund des z 27 diefes Gesetzes vom Provinziallandtage in
der Sitzung vom 26. Januar 1926 beschlossenen Wahlordnung.

Der Wahlvorstand setzte sich zusammen aus dem stellvertretenden Vorsitzenden des Provinzialland¬
tages, Beigeordneten Eberle, Wuppertal, und den von diesem berufenen Beisitzern, den Abgeordneten
Elfes und Görlinger.

Mit der Wahrnehmung des Schriftführeramtes war der Abgeordnete Elfes bestellt.
Der Wahlvorstand hatte folgende eingereichten Wahlvorfchläge geprüft und zugelassen, die von

dem Vorsitzenden bekanntgegeben wurden:
1. Wahlvorschlag mit dem Kennwort: Einheitsliste;
2. Wahlvorschlag mit dem Kennwort: Sozialdemokratische Partei;
3. Wahlvorschlag mit dem Kennwort: Kommunistische Partei.

Der Vorsitzende gab bekannt, daß er für die Wahl Stimmzettel habe anfertigen und verteilen lassen,
auf denen die drei eingegangenen und zugelafseneu Wahlvorschläge in der mitgeteilten Reihenfolge
aufgedruckt seien. Die Stimmabgabe erfolge am besten in der Weise, daß die Wähler den Wahlvorschlag,
dem sie ihre Stimme geben wollten, in dem vor dem Wahlvorschlag eingedruckten Viereck ankreuzten.
Der Provmziallandtag erklärte sich mit der Benutzung der amtlich hergestellten Stimmzettel
einverstanden.

Hiernach wurde zur Abstimmung geschritten. Die Wahl erfolgte mit verdeckten Stimmzetteln, und
zwar auf Beschluß des Provinziallandtags in einem Mahlgang.

Insgesamt wurden abgegeben:
^. bei der Provinzialkommission für die Provinzial-Taubstummen-, -Blindenunterrichts- und -Heb¬

ammenlehranstalten 144 Stimmzettel. Hiervon waren 142 Stimmzettel gültig, 2 Stimmzettel
ungültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 98 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Parter": 23 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei": 21 Stimmen;

N. bei der Provinzialkommission für die Provinzwl-Erziehungsheime 144 Stimmzettel. Hiervon waren
142 Stimmzettel gültig, 2 Stimmzettel uugültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 98 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei : ^3 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei : 21 Stimmen;

«. bei der Provinzialkommission für die Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalten und die Provinzial-
Arbeitsaustalt in Brauweiler 144 Stimmzettel. Hiervon waren 142 Stimmzettel gültig, 2 Stimm¬
zettel uugültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Ginheitsliste": 99 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei : 22 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei : 21 Stimmen;
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v. bei der Provinzialkommission für das Provinzial-Straßenbauwesen 144 Stimmzettel. Hiervon waren
142 Stimmzettel gültig, 2 Stimmzettel ungültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. ans den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 98 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei": 23 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei": 21 Stimmen;

N. bei der Provinzialkommission für Landwirtschaft und Weinbau 144 Stimmzettel. Hiervon waren
144 Stimmzettel gültig, — Stimmzettel ungültig.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen:
1. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Einheitsliste": 100 Stimmen,
2. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Sozialdemokratische Partei": 23 Stimmen,
3. auf den Wahlvorschlag mit dem Kennwort „Kommunistische Partei": 21 Stimmen.

Hiernach sind gewählt:

») Kommission für und Hebammenlehranstalten:
Mitglieder:

1) Dr. Dichgans, Hermann, Apothekenbesitzer, Wuppertal-Elberfeld, Timonsstraße 23,
2) Henry, Johannes, Nechtsanwalt, Bonn, Schillerstraße 12,
3) Vlumberg, Luise, Hausfrau, Mülheim (Ruhr)-Broich, Kurfürstenstrahe 40,
4) Koenzgen, Gottfried, Arbeitersekretär, Duisburg, Seitenstraße 19,
5) Hennes, Willi, Oberingenieur a. D., Wuppertal-Elberfeld, Gustavstraße 7,
6) Künning, Anna, Konrettorin, M.Gladbach, Regentenstraße 63,
7) Kurth, Matthias, Lehrer, Weiden (Landkreis Köln), Hans-Willi-Mertens-Straße 23 a,
8) Esser, Barbara, Hausfrau, Essen-Stoppenberg, Vinzenzstraße 7;

Stellvertreter:
zu 1) Kranz, Kaspar, Dechant, Bad Kreuznach, Wilhelmstraße 41,
zu 2) Dr. Weitz, Heinrich, Oberbürgermeister, Trier, Nntoniusstraße 3,
zu 3) Rosenkranz, Eduard, Schulrat, Gummersbach, Moltkestraße 23
zu 4> Winand, Ernst, Gewerkschaftsselretär, Düsseldorf, Düsselthaler Straße 9/11,
zu 5) Lohmeyer, Heinrich, Arbeitersekretär, Duisburg-Meiderich, Paul-Bäumer-Straße 67,
zu 6) Timmermans, Klara, ohne Gewerbe, Aachen, Iakobstraße 21
zu 7) Hoffmann, Ostar, Redakteur, Wuppertal-Elberfeld, Schusterstraße 32.
zu 8) Staubes, Johanna, Hausfrau, Solingen, Florastraße 78;

b) Kommission für die Provinzial-Vrziehungsheime:
Mitglieder:

1) Dllllms, Wilhelm, Arbeitersekretar, Essen-Borbecl, Feldstraße 22
2) Kranz, Kaspar, Dechant, Bad Kreuznach, Wilhelmstraße 41,
3) Neben Du Mont, Alice, Hausfrau, Köln, Overstolzenstraße 5/13
4) Schumacher-Köhl, Minna, Hausfrau, Bonn, Reuterstraße 25 '
5) Dr. Goldschmidt, Hans, Oberlandesgerichtsrat, Professor, Köln, Werderstraße 26,
6) Nudersdorf, August, Kaufmann, Düsseldorf, Stephanienstraße 15.
7) Becker, EM, Ehefrau, Düsseldorf, Vorsigstraße 25,
8) Selbmann, Fritz, Bergmann, Essen, Piekenbrockstraße 7;

Stellvertreter:
zu 1> Dürr, Wilhelm, Stadbauwart, Oberhausen, Lohstraße 66
zu 2> Ley, Adolf, Pfarrer, Gevenich (.Kreis Eochem),
zu 3) vi-. Hartmann, Walter, Oberbürgermeister, Nemscheid, Rathausstrahe 6
zu 4) Brox, Maria, Lehrerin, Essen-Bergeborbeck, Friedrich-Lnnge-Straße 14'
zu 5) Steinmeyer, Christoph, Rektor, Düsseldorf, Räuscherweg 37,
zu 6) Schroer, Iatob, Landwirt, Hochhalen bei Homberg, Georgstraße 1
zu 7> Hohmann, Wilhelm, »tettor, Duisburg, Hebbelstrahe 4,
zu 8) Riegelt, Willy, Angestellter, Essen, Saarbrücker Straße 28-



77. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 6. Sitzung am 12. April 1930. 47

o) Kommission
für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und die Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler:

Mitglieder:
1) Eickmann, Heinrich, Gewerkschaftssekretär, Köln-Bickendorf, Sandweg 49,
2) von Itter, Alfred, Pfarrer, Krefeld, Hofstraße 2,
3) Büchsenschütz, Otto, Kaufmann, Wuppertal-B armen, L'entzestraße 42,
4) Timmermans, Klara, ohne Gewerbe, Aachen, Iatobstraße 21,
5) I)r. Lembke, Paul, Oberbürgermeister a. D., Mülheim (Ruhr), Teinerstraße 69,
6) Huyskens, Heinrich, Kaufmann, M.Gladbach, Hindenburgstraße 66,
7) Hauck, Artur, Nrbeitersekretiir, Düsseldorf, Viehweg 1,
8) Veck, Richard, Metalldrücker, Düsseldorf-Holthausen, Marienstraße 14;

Stellvertreter:
zu 1) Pohlmann, Karl, Metallarbeiter, Hilden, Baustraße 68,
zu 2) Brcuer, Ferdiuaud, Pfarrer, Taben (Saar),
zu 3) Dr. Wolters, Franz, Syndikus, Wuppertal-Barmen, Fischertaler Straße 98,
zu 4) Künning, Anna, Konrektorin, M.Gladbach, Negentenstraße 63,
zu 5) Dr. Bocknmp, Karl, Rechtsanwalt, Köln, Iosef-Stelzmann-Straße 12,
zu 6) Rath, Wilhelm, Amtsgerichtsrat, Grevenbroich, Lindenstraße 5,
zu 7) Kühnen, Ludwig, Beigeordneter, Aachen, Pontwall 6,
zu 8) Engels, Alex, Dreher, Düsseldorf, Werstener Dorfstraße 51;

ü) Kommission für das Provinzial-Straßenvauwesen:
Mitglieder:

1) Freiherr von Scilis-Soglio, Anton, Rittergutsbesitzer, Schloß Gemünden (Kreis Simmern),
2) Lenze, Franz, Generaldirektor, Mülheim (Ruhr), Burgstraße 76,
3) Gerhard, Karl, Landwirt, Sensweiler, Kreis Berncastel,
4) Iunglas, Johann, Gewerkschaftssekretär, Mähen, Koblenzer Straße 91,
5) Dr. Knust, Walter, Geschäftsführer, Essen, Schnutenhausstraße 55,
6) Zimmermann, Johann, Parteisekretär, Duisburg-Hamborn, Gartenstraße 141,
7) Lenz, Stefan, Gewerkschaftssekretär, Gummersbach, Bernberger Straße 5,
8) Deppe, Robert, Schlosser, Alsdorf (Kreis Aachen), Oidtweiler Weg 11;

Stellvertreter:
zu 1) Gessiuger, Jakob, Landwirt, Laufeld (Kreis Wittlich),
zu 2, I)r. Wessel, Eduard, Landrat, Siegburg, Wilhelmstraße 2,
zu 3) Dr. Dechamps, Gustav, Generaldirektor, Oberhausen, Grillostraße 34,
zu 4) Schamberg, Hermann, Knappschastsangestellter, Brühl, Hermannstraße 28,
zu 5) Lessenich, Wilhelm, Architekt, Köln, Volksgartenstraße 30,
zu 6) Baumann, Karl, Gutsbesitzer, Huisberden (Kreis Cleve),
zu 7) Bühler, Rudolf, Angestellter, Nemfcheid, Adolfstraße 8,
zu 8) Zimmer, Johann, Sekretär, Köln-Zollstock, Hönninger Weg 174;

e) Provinzialtommifsion für Landwirtschaft und Weinbau:
Mitglieder:

1) Nr. Gilles, Albert, Landrat, Bitburg,
2) Tenhaeff, Hans, Kaufmann, Straelen (Niederrhein),
3) Andres, Karl, Landwirt, Gutleuthof bei Bad Kreuznach,
4) Körner, Heinrich, Geschäftsführer, Bonn, Reuterstraße 153,
5) Schroer, Jakob, Landwirt, Hochhalen bei Homberg, Gcorgstraße 1,
6) von Detten, Max, Kaufmann, Bad Kreuznach, Nrückes 13,
7) Pikard, Emil, Parteisekretär, Köln-Zollstock, Vorgebirgstraße 165,
8) Nohl, Albert, Redakteur, Solingen, Flurstraße 14;

Stellvertreter:
zu 1) Dr. Boden, Wilhelm, Landrat, Altenkirchen,
zu 2) Vergweiler, Zacharias, Weingutsbesitzer, Wehlen (Mosel),
zu 3, von Stedman, Karl, Gutsbesitzer, Haus Besselich, Post Ballend« am Rhem,
zu 4) Müller, Peter, Landwirt, Oberesch (Kreis Ahrweüer),
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zu 5) Latten, Peter, Gutsbesitzer,Hünshoven (Kreis Geilenkirchen),Aachener Straße 86,
zu 6) Droß, Heinrich, Landwirt, Katzenfurt (Kreis Nietzlar),
zu 7) Dötsch, Johann, Parteisekretär, Metternich (Landkreis Koblenz), Neustraße 22,
zu 8) Schmitz, Jakob, Maurer, Habbelrath (Kreis Bergheim).

Die unter lfd. Nr. 1—6 aufgeführten Mitglieder und Stellvertreter entfallen auf den Wahlvorschlag
mit dem Kennwort: „Ginheitsliste",die unter 7 aufgeführten auf den Wahlvorschlag:„Sozialdemokra-
ttsche Partei", die unter 8 aufgeführten auf den Wahlvorfchlag:„KommunistischePartei".

Von den Gewählten waren in der Sitzung anwesend: Dr. Dichgans, Blumberg, Koenzgen,Hennes,
Künning, Dr. Weitz, Rosenkranz,Winand, Lohmeyer, Timmermans, Kurth, Hoffmann, Esser, Staubes,
Daams, Frau Schumacher-Köhl,Dr. Goldschmidt,Rudersdorf, Dörr, Ley, Brox, Steinmeyer, Frau
Becker, Hohmann, Selbmann, Riegel, Eickmann,v. Itter, Büchsenschütz, Huyskens, Pohlmann, Dr.
Bockamp,Hauck, Kühnen, Beck, Engels, Gerhard, Iunglas, Dr. Knust, Zimmermann, Dr. Dechamps,
Schamberg, Lessenich,Lenz, Deppe, Zimmer, Dr. Gilles, Tenhaeff, Andres, Körner, von Detten,
Dr. Boden, Nohl.

Der Vorsitzendedes Wahlvorstandes richtete an jeden der anwesenden Gewählten die Frage, ob
er die auf ihn gefallene Wahl annehme. Hierauf gaben sämtliche vorbezeichneten anwesenden Ge¬
wählten eine zustimmende Erklärung ab.

Hierauf erklärte der Vorsitzendedes Provinziallandtages die Wahlhandlung für geschlossen.
Der Vorsitzende: Die Beisitzer:

Eberle. ,_____________ Elfes, Görlinger.

Verzeichnis
der Ausschüsse des 77. RheinischenProvinziallandtags.

I.Fachausschuß:
Vorsitzender: Dr. Hagen; stellvertr. Vorsitzender: Dr. Hartmann; Schriftführer: Dr. Lehr;

stellvertr. Schriftführer: Stapper; Mitglieder: Bongartz, Dr. Bracht, Dr. Dichgans, Dunder,
Eberle, Könzgen, Krämer, Marx, Dr. Saassen, Dr. Stein, Vielhaber.

II. Fachausschuß:
Vorsitzender:Frau Blumberg; stellvertr. Vorsitzender: Kurth; Schriftführer: Ianfen; stellvertr.

Schriftführer: Beck; Mitglieder: Frau Necker, Daams, Dörr, Dr. Goldschmidt, Hennes,
Hense, Henrichs, Ley, Lohmeyer, Frl. Otto, Frau Schumacher-Köhl.

III. Fachausschuß:
Vorsitzender: v. Itter; stellvertr. Vorsitzender: Renner; Schriftführer: Dr. Carl; stellvertr.

Schriftführer: Kühnen; Mitglieder: Büchfenschütz, Deppe, Eickmann, Hülfenbeck,Dr.Müller,
Frau Neven DuMont, Pohlmann, Rath, Rudersdorf, Frl. Timmermans, Troullier.

IV. Fachausschuß:
Vorsitzender:Bühler; stellvertr. Vorsitzender:Frhr. v. Salis-Soglio; Schriftführer: Säur;

stellvertr. Schriftführer: Dr. Knust; Mitglieder: Baumann-Huisberden, Dr. Dechamps, Ger¬
hard, Hansen, Iunglas, Lenz, Lenze, Meurer, Meyer, Schroer, Dr. Wessel.

V. Fachausschuß:
Vorsitzender^ v. Stedman; Schriftführer: Baumann-

Höppenhof; stellvertr. Schrlftfuhrer: Nohl; Mitglieder: Albertz, Andres Bergweiler v Det¬
ten, Gessinger, Dr. Gilles, Körner, Latten, Mebus, Schmitz, Tenhaeff.

WahlprUfungsausschuß:
Vorsitzender:Dr Losenhausen; stellvertr. Vorfitzender:Hoffmann; Schriftführer: Dr. Wein¬

garten; stellvertr.Schriftführer: Riegel; Mitglieder: Frl. Brox, Elasseu Dr De bamvs Devpe.
Eickmann, Fischer, Henrichs,

Geschäftsordnungsausschuß:
Vorsitzender: Selbmann, stellvertr. Vorsitzender: Adams: Schriftführer- Nansf- stellvertr

Schriftführer: Elfes; Mitglieder: Dr. Boden, Eberle, Gessinger Dr^
mann, Lessenlch, Nohl, Dr. Saassen, Tenhaeff, DDr. de Weerth, Winand.
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Setziftb Haiwnft.

Geschäftsordnung
für den Provinziallandtag der Nheinprovinz.

lAbkürzunnen: P.L. -- ProvinzinUandtaa! P.A. ^ ProUin«
zialnuZlchuß! P.O. -^ Prouinzwlordnuny.) ,

Eröffnung des ß 1. Nach Eröffnung des P.L. durch den Kom-
Landtllgcs. inifsar der Staatsregierung übernimmt das älteste

anwefendc Mitglied, welches dazu bereit ist, den
Vorsitz nnd bernft die beiden jüngsten dazn bereiten
Mitglieder als Schriftführer und Stimmzähler
(§ 32 P.O.).

Vuisitzende.8 2. (1) Nach Feststellung der Beschlußfähigkeit durch
Namensaufruf wählt der P.L. mit Stimmzetteln
in befonderen Wahlgängen den Vorsitzenden nnd
bis zn 3 Stellvertreter. Gleichzeitig hat der P.L.
zn bestimmen, welcher von den Gewählten Stellver¬
treter im Sinne des § 32 der P.O. sein soll. Ge¬
wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhält. Ergibt sich eine solche
Mehrheit nicht, so kommen die beiden Anwärter
mit den höchsten Stimmenzahlen in die engere
Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los
durch die Haud des Vorsitzenden. Wenn kein Ab¬
geordneter widerspricht, wird durch Zuruf gewählt.
Im übrigen gelten für die Wahl die Vorschriften
der Wnhlordnnng des P.L.

Beisitzer. (2) Außerdem werdeu vier Beisitzer bestellt. Sie
werden durch den Ältestenrat nach den Grundsätzen
des Verhältuiswahlrechtes auf die Fraktionen ver¬
teilt, soweit nicht dnrch eine im Ältestenrat erfolgte
tlbcreinkunft anders bestimmt wird. Die Frak-



Vorgeschlagene neue HaNuna.
(Die Änderungen sind durch Sperrdruck kenntlich

gemacht.)

unverändert.

unverändert.



tionen benennen die Beisitzer vor Beginn der Er-
öffnungs-Sitzung schriftlich dem Landtagsbüro; der
Vorsitzende macht die Namen bekannt.
(3) Der Vorsitzende kann erforderlichenfalls einen
Abgeordneten zum Vertreter eines verhinderten
Beisitzers bestellen.

Sitzungs- ß3. (1) Der Vorfitzende vertritt den P.L., er leitet
vorstand. ^^ Verhandlungen nnd Geschäftsführnng.

(2) Die Beisitzer unterstützen den Vorsitzenden. Ins¬
besondere liegt ihnen ob, die Schriftstücke zu ver¬
lesen, die Rednerliste zn führen, den Namensaufruf
zu bewirken, die Stimmen zu sammeln und zu
zählen; auch haben fie für die Aufnahme der Nieder-
fchrift zu forgen.
(3) Der Vorsitzende nnd die beiden dienstthuenden
Beisitzer bilden den Sitzungsvorstand.

Fraktionen. 8 4. (1) Als Fraktion gilt eine Vereinigung von min¬
destens 5 Abgeordneten, die sich zur dauernden ge¬
meinsamen Arbeit im P.L. vereinigt haben. Jeder
Abgeordnete kann nur einer Fraktion angehören.
Ständige Gäste einer Fraktion gelten als Mitglieder.
(2> Die Nildung eiuer Fraktion, ihre Bezeichnung,
die Namen ihrer Vorfitzenden nnd Mitglieder sowie
die Stelle, an welche für sie bestimmte Mitteilungen
zu richten find, sind dem Landtagsbüro sofort mit¬
zuteilen.

Ältestenrat. 8 5. (1) Zur Beratung nnd Beschlußfassung über
gemeinsame Angelegenheiten, namentlich über den
Arbeitsplan, wird ein Ältestenrat von 15 Mitgliedern
gebildet.
(2) Die Sitze werden nach der Starte der Fraktionen
unter Anwendung der Berechnungsart der Verhält¬
niswahl verteilt. Wenn auf eine Fraktion ein Sitz
nicht entfällt, kann sie ein Mitglied mit beratender
Stimme entsenden. Die Fraktionen benennen die
Mitglieder schriftlich dem Vorsitzenden, welcher die
Namen dem Landtag bekanntgibt.
(3) Der Vorsitzende des P.L. oder sein Stellvertreter



unverändert.

unverändert.

unverändert.



führt den Vorsitz; er und seine Stellvertreter haben
beratende Stimme. Bei Beratung des Arbeits¬
planes und mit ihm zusammenhangender Fragen
sollen der Vorsitzende des P.A. und der Landes¬
hauptmann mit beratender Stimme zugezogen
werden.
(4) Der Ältestenrat wird vom Vorsitzenden zusammen-
berufen; auf Antrag von 3 Mitgliedern muh dies
geschehen.

Wllhlpiüsung.ß 6. Die Vorprüfung der Wahlen zum P.L., über
deren Gültigkeit gemäß § 20 des Wahlgesetzes vom
7. Oktober 1925 der PH. zn beschließen hat, erfolgt
dnrch den Wahlprüfungsausschnß <H 9).

Urlaub. § 7. Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, an den
Arbeiten des P.L. teilznnehmen, folange fein Wahl-
anftrag nicht für ungültig oder für erloschen erklärt
oder foust erledigt ist. An der Abstimmung über den
eigenen Wahlanftrag darf sich kein Abgeordneter
beteiligen.
(2) Urlaub für einen Tag erteilt der Vorsitzende, auf
längere, jedoch nicht ans unbestimmte Zeit der P.2-

Öffentlichkeit 8 8. Die Sitzungen des P.L. find öffentlich. Auf
der Sitzungen. Antrag von 10 Abgeordneten kann der P.L. mit

Zweidrittelmehrheit die Öffentlichkeit für einzelne
Gegenstände ansfchließen. Über den Antrag wird
in nichtöffentlicher Sitznng verhandelt.

Ausschüsse. 8 »< (1) Der P.L. bestellt bei Beginn jeder Tagung
zur Vorbereitung der Verhandlungen folgende Aus-
fchüffe:
1. die erforderliche Zahl von Fachausschüssen, deren

Geschäftsbereich tunlichst im Anschlnß an die Ge¬
schäftsverteilung der Provinzialverwaltung voM
Altestenrat bestimmt wird;

2. einen Wahlprüfnngsansschnß;
3. einen Gefchäftsordunngsausfchuß.
(2) Für einzelne Gegenstände oderFragen können be¬
sondere Ausschüsse vom Landtag eingesetzt werden.



unverändert.
Znsatz, neuer Satz: An der Abstimmung über
den eigenen Wahlauftrag darf sich kein
Abgeordneter beteiligen.
(1) Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, sich Anwesenheit
nach seiner Ankunft am Tagungsorte anf uncmv.
einem vom Vorsitzenden bestimmten Vor-

lck beim Landtagsbüro anzumelden.druck

Abs. 2 unverändert,

unverändert.

unverändert.



(3) Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse soll in der
Regel 15 betragen.
8 1«. (1) Der Ältestenrat verteilt bei Beginn jeder
Tagung die Sitze in den Ausschüssen nach der Stärke
der Fraktionen unter Anwendung der Berechnungs-
art der Verhältniswahl; Listenverbindnngen sind zu
berücksichtigen, wenn schriftliche Mitteilung darüber
vor der Beschlußfassung des Ältestenrates dem Vor¬
sitzenden vorliegt. Unberücksichtigt gebliebene Frak¬
tionen sind berechtigt, ein Mitglied mit beratender
Stimme zu entsenden.
(2> Nach denselben Grundsätzen wird bestimmt, welche
Fraktionen den Vorsitzenden und seine Stellver¬
treter in den einzelnen Ausschüssen zu stellen haben.
(3) Die Fraktionen haben dem Landtagsbüro bis zu
einem vom Vorsitzenden zu bestimmenden Zeit¬
punkte die Namen der Mitglieder, des Vorsitzenden
und des stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich zu
benennen; sie sind dem P.L. bekanntzugeben. Jede
Fraktion kann die ihr zustehenden Sitze und Amter
an Abgeordnete abtreten, die ihr nicht angehören.
(4) Die Fraktionen haben dem Ausschußvorsitzenden
jede Veränderung in der Besetzung der Ausschüsse,
die jederzeit zulässig ist, mitzuteilen.

Vorlagen usw. § 11. Die für den P.L. bestimmten Vorlagen der
für den Staatsregierung und des P.A. siud den Abgeord-
Landtag. „^ri zeitig, möglichst vor Eröffnung des P.L. ge¬

druckt zuzusenden. Sonstige Vorlagen, Eingaben,
Uranträge von Abgeordneten teilt der Vorsitzende
in der Sitzung mit; er bestimmt, ob sie durch Abdruck
oder durch Auslegung zur Kenntnis der Abgeord¬
neten gebracht werden.

VestehenZweifeldarüber, ob der Gegenstand einer
Vorlage, einer Eingabe oder eines Antrages zur Zu¬
ständigkeit des P.L. gehört, so beschließt der Ältesten¬
rat darüber, ob die Angelegenheit auf die Tagesord¬
nung gesetzt werden soll. Entgegen einem Beschlusse
des Ältestenrates ist die Angelegenheit auf die Ta¬
gesordnung zu fetzen, wenn ein Drittel der AbstiM-



unverändert.

(1) Die für den P.L. bestimmten Vorlagen der Vorlagen usw.
Stlllltsregierung und des P.A. sind den Nbgeord- für den
neten zeitig, möglichst vor Eröffnung des P.L., ge- ^"°mg.
druckt zuzufenden.

NeuerAbs. 2. Die Haushaltspläne werden in
der Regel zunächst in der Vollsitzung des
P.L. als Ganzes besprochen; dann werden
die einzelneu Haushaltspläne den zustän¬
digen Fachausschüssen überwiesen. Nach
Erledigung in den Fachausschüssen wird in
der Vollsitzung über die einzelnen Haus-



nienden dieses verlangt. Gine Erörterimg ist nur
im Nahmen der Geschäftsordnungsbesprechung zu-

Alle Vorlagen, Eingaben und Uranträge, welche
dem P.A. nicht vorgelegen haben, sind sofort dem
Vorsitzenden des P.A. nnd dem Landeshauptmann
mitzuteilen, damit der P.A. die Möglichkeit hat,
dazu Stelluug zu uehmen.

Anträge, ß 12. Uranträge müssen schriftlich eingereicht
und von mindestens 5 Abgeordneten unterzeichnet
sein.

Bei Uranträge«, die namens einer Fraktion ge¬
stellt werden, genügt die Unterschrift des Vorsitzen¬
den oder dessen Stellvertreters unter Bezeichnung
des Namens der Fraktion.

Abänderuugsanträge und Anträge auf Annahme
einer Gntschließnng im Anschluß an die Verhandlung
über einen bestimmten Gegenstand können bis zuw
Schluß der Verhcmdlungen über die Besprechung des
Gegenstandes gestellt werden, auf den sie sich be¬
ziehen; sie müssen schriftlich eingereicht werden.

10



haltspläne verhandelt und beschlossen und
nach deren Festsetzung über die Haushalts¬
pläne als Ganzes.
NeuerAbs. 3. Über die geschäftliche Behand¬
lung der Vorlagen der Staatsregierung
und sonstiger Vorlagen des P.A. bestimmt
der P.L.

M Uranträge müssen schriftlich eingereicht werden uicmtläao.
und von mindestens 5 Abgeordneten unterzeichnet
sein. Werden sie namens einer Fraktion gestellt, so
genügt die Unterschrift des Fraktionsvorfitzenden
oder seines Stellvertreters unter Bezeichnung des
Namens der Fraktion.
NeuerAbs. 2. Bestehen Zweifel darüber, ob
der Gegenstand eines Antrages znr Zu¬
ständigkeit des P.L. gehört, so ist ein Be¬
schluß des Ältestenrates hierüber herbei¬
zuführen. Entgegen dem Beschlusse des
Ältestenrates ist der Antrag auf die Tages¬
ordnung zu fetzen, wenn es auf Antrag vom
P.L. befchlofsen wird; der Antrag muß von
10 Abgeordneten unterstützt werden. Eine
Erörterung ist nur im Nahmen der Ge¬
schäftsordnungsbesprechung znlässig.
Neuer Abs. 3. Alle Uranträge sind sofort
durch den Landeshauptmann dem P.A. mit¬
zuteilen, damit der P.A. die Möglichkeit
hat, dazu Stellung zu nehmen.

Neuer Abf. 4. Über die gefchäftliche Behand¬
lung der zugelassenen Uranträge bestimmt
der P.L. Alle Anträge, deren Annahme
eine in den Haushaltsplänen oder in einer
sonstigen Vorlage des P.A. nicht vorge¬
sehene Mehrbelastnng der Provinz oder
eine Verminderung der Einnahmen zur
Folge haben würde, müssen auch in dem

ll



Geschäftliche ß 13. Die Haushaltspläne werden in der Regel
Behandlung zunächst in der Vollsitzung des P.L. als Ganzes be-

^l ^tsl,?"^ sprechen; dann werden die einzelnen Haushaltspläne
ya p ane, ^^ zuständigen Fachausschüssen überwiesen. Nach

Erledigung in den Fachausschüssen wird in der Voll¬
sitzung über die einzelnen Haushaltspläne verhan-
delt und beschlossenund nach deren Feststellung übel
die Haushaltspläne als Ganzes.

K) der Cm» Eingaben können nur verhandelt werden, wenn
gaben; sie spätestens 2 Tage vor der Eröffnung des P.L.

eingegangen sind. Der Vorsitzende überweist sie
dem zuständigen Fachausschuß.

«) sonstiger Über die geschäftliche Behandlung sonstiger Vor-
Vorlagen lagen, Eingaben oder Anträge wird vom P.L. be-

und Anträge, stimmt.
Anträge, deren Annahme eine in den Haushalts¬

plänen oder in einer Vorlage des P.N. nicht vorge¬
sehene Mehrbelastung der Provinz oder eine Ver¬
minderung der Einnahmen zur Folge haben würde,
müssen auch in dem Ausschuß beraten werden, zu
dessen Zuständigkeit die allgemeine Finanzverwal¬
tung gehört.

Anberaumung8 14. (1) Am Schlüsse jeder Sitzung schlägt der Vor-
der Sitzungen sitzende Zeit und Tagesordnung der nächsten Sitzung
des Landtages v^. Bei Widerspruch eines Abgeordneten entschei¬

det der Landtag, wenn der Widerspruch von 1l) an¬
wesenden Abgeordneten unterstützt wird. Die Ta¬
gesordnung wird den Abgeordneten durch Druck
oder durch Anschlag zur Kenntnis gebracht; sie ist
auch dem Kommissar der Staatsregierung, dein
Vorsitzenden des P.A. und dem Landeshauptmann
mitzuteilen.
(2) Wird für denselben Tag eine neue Sitzung mit
Fortsetzung der bisherigen Tagesordnung anbe¬
raumt, so genügt es, wenn der Vorsitzende dies
mündlich verkündet. Er kann in diesem Fall einen

12



Ausschuß beraten werden, zu dessen Zu¬
ständigkeit die allgemeine Finanzverwal¬
tung gehört.
Eingaben können nur verhandelt werden, Eingaben,
wenn sie spätestens 2 Tage vor Eröffnung
des P.L. eingegangen sind. Gehört eine
Eingabe offenbar nicht zur Zuständigkeit
des P.L., so kann der Vorsitzende sie dem
Einsender unter Hinweis ans die zustän¬
dige Stelle zurücksenden; im übrigen über¬
weist der Vorsitzende die Eingaben dem zu¬
ständigen Ausschuß zur Beratung gemäß
8 49.

unverändert.
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Gegenstand, über den ergebnislos abgestimmt wor¬
den ist, selbständig an eine andere Stelle der Tages¬
ordnung stellen oder ihn von der Tagesordnung
dieser Sitzung absetzen.

8 15. (1) Der Vorsitzende kann Zeit und Tagesord¬
nung der nächsten Sitzung selbständig festsetzen,
wenn der P.L. ihn hierzu ermächtigt hat oder wenn
die Festsetzung wegen Beschlußunfähigkeit oder aus
anderen Gründen nicht möglich war.
(2) Auch sonst kann der Vorsitzende ausnahmsweise
eine Sitzung anberaumen oder Nachträge zu einer
Tagesordnung festsetzen; er hat bei Eröffnung der
Sitzung die Genehmigung des P.L. hierzu einzu¬
holen.

Reihenfolge ß 16. (1> Gegenstände, die nicht auf der Tagesord-
bei nung stehen, dürfen nur beraten werden, wenn lein

^emtung. Nbg^dn^ widerspricht.
(2) Die Reihenfolge der auf derTagesordnung stehen¬
den Gegenstände darf nicht geändert werden, wenn
10 anwesende Abgeordnete widersprechen. Der
P.L. kann einen Gegenstand von der Tagesordnung
absetzen.
(3) Gegenstände der Tagesordnung, zu denen nach
Ablauf einer Stunde nach Beginn der Sitzung keine
Wortmeldung vorliegt, kann der Vorsitzende außer
der Reihe zur Beschlußfassung stellen, wenn auf der
Tagesordnung auf diese Möglichkeit hingewiesen ist.
(4) Die gemeinsame Besprechung gleichartiger oder
verwandter Gegenstände kann jederzeit beschlossen
werden.

Leitung und 8 17. (1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt
Schließung die Sitzung. Eine Erörterung über die Recht- oder
der Sitzung.Zweckmäßigkeit seiner Anordnungen kann er auf die

nächste Sitzung verschieben.
(2) Wenn der Vorsitzende zur Sache sprechen will,
muß er den Vorsitz abtreten.
(3) Vor Erledigung der Tagesordnnng kann die
Sitzung nur auf Befchluß des P.L. geschlossenwer-

14



unverändert.

unverändert.

unverändert.
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den, und zwar auf Vorschlag des Vorsitzenden oder
auf Antrag von 15 anwesenden Abgeordneten.

Redeoidnung.§ 18. (1) Niemand darf sprechen, ohne daß ihm der
Vorsitzende das Wort erteilt hat. Der Vorsitzende
kann anordnen, daß die Wortmeldungen schriftlich
bei dem Beisitzer zu erfolgen haben, der die Redner¬
liste führt.
(2) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge der
Redner, falls der Ältestenrat nicht anders bestimmt.
Hierbei foll maßgebend sein zunächst die Sorge für
sachgemäße Erledigung der Geschäfte und für eine
zweckmäßige Gestaltung der Besprechung, daneben
besonders die Rücksicht auf die verschiedenen Partei-
richtungen, die Möglichkeit der Verteidigung auf
Angriffe sowie eine Einigung der Fraktionen unter¬
einander. Der erste Redner in der Besprechung soll
nicht der Partei des Antragstellers entnommen
werden.
(3> Jeder Abgeordnete kann seinen Platz in der Red¬
nerliste abtreten.

Veiichteistat» 8 19. (1) Der Berichterstatter und bei Uranträgen
tei und der Antragsteller kann sowohl bei Beginn wie nach

Antragsteller.Schluß der Besprechung das Wort verlangen.
(2) Die Berichterstatter haben die Ausschußanträge
zu vertreten. Sie dürfen sich auch sonst an der Be¬
ratung beteiligen, jedoch nur außerhalb des Be¬
gründungs- und des Schlußwortes; sie müssen dabei
erkennbar machen, daß sie nicht als Berichterstatter
sprechen.

16



unverändert.

Abs. 1 und 2 unverändert.

Neuer Abs. 3. (3) Abänderungsanträge und Münde»
Anträge auf Annahme einer Entschlie-rungsantMe
ß"ng im Anschluß an die Verhandlung"^
über einen bestimmten Gegenstand können ^i Ent-
bis zum Schluß der Besprechung über die- schliehung.
sen Gegenstand gestellt werden; sie müssen
schriftlich eingereicht werden.
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Kommissar 8 20. Der Kommissar der Staatsregierung und
der Staats«- die zu seiner Vertretung oder Unterstützung anwe-
gleiungusw. senden Staatsbeamten, der Vorsitzende des P.A-,

hören die mit der Vertretung der Vorlagen des P. A. von
diesem beauftragten Berichterstatter, der Landes¬
hauptmann und die von ihm beauftragten Provin-
zialbeamten müssen auf Verlangen jederzeit gehört
werden.

Vemeilungen 8 21. (1) Zur Geschäftsordnung muß das Wort
zui Geschäfts« jederzeit gegeben werden, nicht aber während einer

ordnung. R^e oder einer Abstimmung.
(2) Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich
nur auf die geschäftliche Behandlung des zur Be¬
sprechung oder Neschlußfafsung stehenden Gegen¬
standes oder auf die Gefchäftslage des P.L. be¬
ziehen und nicht länger als fünf Minuten dauern.

Persönliche 8 22. Zu persönlichen Bemerkungen wird das
Bemerkungen. Wort erst nach Schluß oder Vertagung der Bespre¬

chung erteilt. Sie dürfen nur persönliche Angriffe
abwehren und eigene Ausführungen klarstellen.

Abgabe von 8 23. Außerhalb der Tagesordnung kann der Vor-
Viklarungen.sitzende das Wort zu einer tatsächlichen Feststellung

oder persönlichen Erklärung erteilen; sie ist ihm vor¬
her schriftlich vorzulegen.

Form 8 24. Die Redner sprechen vom Rednerpult aus.
der Reden. Es ist nicht gestattet, Reden vorzulesen; sonstige

Schrift- oder Druckstückedürfen nur mit Erlaubnis
des Vorsitzenden vorgelesen werden; die Erlaubnis
kann zurückgenommen werden.

Längstdauei 8 25. Der P.L. kann für bestimmte Beratungen
der Reden, auf Antrag des Ältestenrats mit Dreiviertelmehr¬

heit eine Üängstdauer der Reden festfetzen. Nach
Beginn der Beratung ist ein solcher Beschluß nur
zulässig, wenn allen Parteien Gelegenheit gegeben
war, zu Worte zu kommen, über den Antrag wird

18



unverändert.

unverändert.

unverändert.

Außerhalb der Tagesordnung kann der Vorsitzende
das Wort zu einer tatsächlichen Feststellung,soweit
sie sich nur auf Gegenstände bezieht, die
zur Zuständigkeit des Provinziallandtages
gehören, oder zu einer persönlichenErklärung er¬
teilen-, in beiden Fällen ist sie ihm vorher schriftlich
vorzulegen.
unverändert.

unverändert
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ohne Besprechung entschieden. Spricht ein Abge¬
ordneter länger, so entzieht ihm der Vorsitzende
nach einmaliger Mahnung das Wort.

Ruf „Zui ß 2«. (1) Wenn ein Redner die Ordnung verletzt,
^ld"ung"undso kann ihn der Borsitzende „zur Ordnung" und
«zur a )e . ^^ ^ ^^ h^ Wegenstand der Verhandlung ab¬

schweift, „zur Sache" rufen.
(2) Der Redner kann gegen einen Ordnungsruf spä¬
testens am folgenden Werktag schriftlich Ginspruch
erheben. Der Einspruch ist frühestens auf die Tages¬
ordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Der P.2.
entscheidet ohne Besprechung, ob der Ordnungsruf
gerechtfertigt war.

Entziehung
des

Wurtes.
8 27. (1) Ist ein Redner in derselben Sache dreimal
„zur Ordnnng" oder „zur Sache" gerufen worden,
so kann der P.L. auf Anfrage des Vorsitzenden be¬
schließen, daß ihm das Wort entzogen werde, wenn
er nach dem zweiten Ruf „zur Ordnung" oder „zur
Sache" auf diefe Folge hingewiefen worden ist.
(2) Ist einem Redner das Wort entzogen, dann kann
ihm bis zur Eröffnung der Abstimmung über den
Gegenstand das Wort nicht mehr gegeben werden.

Oldnungsbc«ß 28. (1) Wenn ein Abgeordneter die Ordnung Ver¬
stimmungen.^^ ruft der Vorsitzende ihn mit Nennung des Na¬

mens „zur Ordnung"- §26 Abs. 2 findet entspre¬
chende Anwendung.

Wenn ein Abgeordneter nach dem dritten Ord¬
nungsruf die Ordnung weiter verletzt oder dnrch
fortgesetzten Widerstand gegen die Anordnuugen des
Vorsitzenden die Verhandlnngen empfindlich stört,
kann er auf Anfrage des Vorfitzenden mit Zustim¬
mung des Ältestenrates auf einen Tag von der
Sitzung ausgeschlossen werden.

20



unverändert.

unverändert.

Zusatz (Z. Absatz):
Ausführungen, die ein Redner nach Ent¬

ziehung des Wortes macht, werden in den
Sitzungsbericht nicht aufgenommen.
Abf. 1 unverändert.

(2)WegengröblicherVerletzungderOrdnung
kann der Vorfitzende ein Mitglied bis zn
^Sitzungstagen von der Teilnahme an den
-Verhandlungen ansfch ließen.
(3)Der von der Sitzung ausgefchlofseneAb-
geordnete hat den Sitzungssaal sofort zu
verlassen. Tut er dies trotz Aufforderung

2l



8 29. Wenn störende Unruhe entsteht, kann der
Vorsitzende die Sitzung auf bestimmte Zeit aus-
setzen oder ganz aufheben.

22



des Vorsitzenden nicht, so kann der Vor¬
sitzende die Sitzung auf bestimmte Zeit
aussetzen oder ganz aufheben und den Ab¬
geordneten aus dem Sitzungssaal entfer¬
nen lafsen. In diesem Falle gilt der Aus¬
schluß ohne weiteres bis zum Schluß der
Sitzungsperiode. Der Vorsitzende stellt
diese Folge bei Wiedereröffnung der
Sitzung oder bei Beginn der nächsten
Sitzung fest.
<4) Der von der Sitzung ausgefchlofsene Ab¬
geordnete kann gegen den Ausschluß spä¬
testens am folgenden Werktag fchriftlich
Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf
die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu
setzen. Der Provinziallandtag entscheidet
ohne Besprechung; jedoch sind Anträge
von Abgeordneten über die Dauer der
Ausschließung zulässig.
(5) Bis zum Ablauf des letzten Ausschluß¬
tages darf der ausgeschlossene Abgeord¬
nete auch anAusschuß-Sitzungen nicht teil¬
nehmen; er verliert für die Tage, für
welche der Ausschluß gilt, den Anspruch
auf die im §50 vorgesehenen geldlichen
Leistungen.
(6> Der Vorsitzende hatAbgeordnete, welche
trotz ihres Ausschlusses versuchen, in die
Sitzungen des Landtages oder der Aus¬
schüsse einzudringen oder sonst die Ord¬
nung im Landtagsgebäude zu stören, den
Aufenthalt in diesem bis zum Ablauf des
letzten Ausschlußtages zu verbieten. Hier¬
von ist dem Provinziallandtag Mitteilung
3« machen.

unverändert.
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Z 3tt. Wenn ein Zuhörer Beifall oder Mißbilli¬
gung äußert oder Ordnung und Anstand verletzt,
kann er sofort entfernt werden.
(2) Entsteht störende Unruhe im Zuhörerraum, so
kaun der Vorsitzende diesen räumen lassen.

8 31. Der Kommissar der Staatsregiernng und
die zn seiner Vertretung oder Unterstützung abge¬
ordneten Staatsbeamten, der Vorsitzende und die
Mitglieder des P.A., der Landeshauptmann und die
Provinzialbeamten unterstehen, wenn sie der Sitzung
beiwohnen, der Ordnungsgewalt des Vorsitzenden.

Sch,uß s ^2. (1) Wenn sich niemand zum Wort meldet oder
der die Rednerliste erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende

Besprechung,die Besprechung für geschlossen.
Antrag auf (2) Der P.L. kann die Besprechung auch vorher ab-
Schluß oder brechen und vertagen oder schließen. Der Antrag
Vertagung,^f Vertagung oder Schluß der Besprechung bedarf

der Unterstützung von 111 anwesenden Abgeordneten.
Findet er sie, so wird die Rednerliste vorgelesen und
dann über den Schluß- oder Vertagungsantrag ab¬
gestimmt. Er gilt als abgelehnt, wenn das Ergebnis
der Abstimmung zweifelhaft ist. Die Beschluß¬
fassung ist nnr znlässig, wenn jeder Fraktion Ge¬
legenheit gegeben war, zu Worte zu kommen.
(3) Der Schlußantrag geht dem Vertagungsantrag
bei der Abstimmung vor.
(4) Auch in einer Besprechung zur Geschäftsordnung
oder über die Anberaumung der nächsten Sitzung
oder die Feststellung der Tagesordnung ist ein
Schlußantrag zulässig.

§33. Ergreift der Kommissar der Staatsregie¬
rung oder der Landeshauptmann oder einer der zn
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Zusatz als 2. Absatz: Kann er sich kein Ge¬
hör verschaffen, so verläßt er seinen Sitz.
Die Sitzung ist alsdann auf eine Viertel-

unverändert.

unverändert.

unverändert.
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Eröffnung
der

Abstimmung,

Fassung
und

Reihenfolge
der Fragen,

ihrer Vertretung oder Unterstützung anwesenden
Beamten nach Schlnß der Besprechung das Wort,
so hat der Vorsitzende die Besprechung wieder zu
eröffnen.

8 34. (1) Nachdem die Besprechung geschlossenund
etwaige persönliche Bemerkungen erledigt sind, er¬
öffnet der Vorsitzende die Abstimmung.
(2) Er stellt die Fassung und die Reihenfolge der zu
entfcheidenden Fragen fest, und zwar so, daß sie sich
mit „Ja" oder „Nein" beantworten lassen. Sie
müssen stets in bejahendem Sinne gestellt werden!
die Fragestellung in verneinendem Sinne ist nur bei
der Gegenprobe zulässig.
(3) über die Fassung der Fragen und ihre Reihen¬
folge kann das Wort zur Gefchäftsordnung verlangt
werden. Bei Widerspruch gegen den Vorschlag des
Vorfitzenden entscheidet der P.2.

§ 35. Jeder Abgeordnete kann die Teilung der
Frage beantragen. Wenn über die Zulässigkeit der
Teilung Zweifel bestehen, entscheidet bei Ur- und
bei Abänderungsantragen der Antragsteller, sonst
der P.L.

Vorlesung 8 36. Unmittelbar vor der Abstimmung ist auf
der Antrag die Frage vorzulesen.

Finge.
Form 8 37. (1) Abgestimmt wird in der Regel durch Auf-
der stehen und Sitzenbleiben. Stimmengleichheit gilt

Abstimmung,̂ s Verneinung der gestellten Frage.
(2) Ist der Sitznngsvorstand über das Ergebnis der
Abstimmung nicht einig oder wird es von IN an¬
wesenden Abgeordneten verlangt, so wird die Ge¬
genprobe gemacht.

Teilung
der

Frage.

Zahlung
der

Stimmen.

§38. Bleibt der Sitzungsvorstand auch nach der
Gegenprobe über das Ergebnis der Abstimmung
uneinig oder wird es von 1l) anwesenden Abgeord¬
neten verlangt, so erfolgt die Zahlung der Stimmen
durch 2 vom Vorsitzenden bestimmte Abgeordnete.
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unverändert.

unverändert.

unverändert,

unverändert.

unverändert.
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Die übereinstimmende Feststellung dieser Zähler
kann nicht angezweifelt werden.

Namentliche 8 39. (1) Namentliche Abstimmung können 15 an-
Abstimmung,wesende Abgeordnete bis zur Eröffnung der Ab¬

stimmung (§ 34) verlangen.
(2) Der Vorfitzende fordert die Abgeordneten auf,
ihre Plätze einzunehmen. Hierauf sammeln die Bei»
fitzer in Urnen die verfchiedeufarbigeu Abstimmungs¬
karten. Diese tragen den Namen des Abgeordneten
und die Nezeichnnng „Ja" oder „Nein" oder „Ent¬
hält sich". Nach beendigter (Ansammlung erklärt der
Vorsitzende die Abstimmung für geschloffen. Die Bei¬
sitzer zählen die Stimmen sogleich nach der Ab¬
stimmung.
(3) Sobald das Ergebnis festgestellt ist, wird es vom
Vorfitzenden verkündet.
(4) Zwifchen der Abstimmung und der Verkündung
darf verhandelt, aber nicht beschlossen werden.
(5) Namentliche Abstimmung ist unzulässig über:
»,) Überweisung an einen Ausschuß (§ 9),
d) Sitzungszeit und Tagesordnung (HH 14, 15),
o) Schließung der Sitzung (H 17),
ä) Vertagung oder Schluß der Besprechung <§ 32)
e) Teilung der Frage (§ 35),
t) Beschlußfassung über den Einspruch gegeu den

Ordnungsruf (§ 26).

8 4«. (1) Bei allen Abstimmungen und Wahlen darf
jeder Abgeordnete mündlich erklären, daß er sich der
Abstimmung enthalte.
(2) Ferner darf jeder Abgeordnete spätestens aM
Tage nach der Abstimmung eine kurze schriftliche
Begründung feiner Abstimmung einreichen, die nicht
verlefen, aber in den Sitzungsbericht (§ 44) auf¬
genommen wird.
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Namentliche Abstimmung kann von einem
Viertel der anwesenden Abgeordneten bis zur Er¬
öffnung der Abstimmung (8 34) verlangt werden.
fönst unverändert.

unverändert.
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Wahlen. 8 41. Die vom P.L. vorzunehmenden Wahlen
erfolgen, soweit nicht andere gesetzliche Bestim¬
mungen bestehen, nach den Vorschriften der H§ 23
bis 31 des Wahlgesetzes vom 7. Oktober 1925 und
der ans Grund des § 27 dieses Gesetzes beschlossenen
Wahlordnung.

Beschluß- 8 42. (1) Der P.L. ist beschlußfähig, wenn mehr als
fähigleit. die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend

ist.
(2) Bei Wahlen und Abstimmungen zählen Stimm¬
enthaltungen und ungültige Stimmen mit zur Fest¬
stellung der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Be¬
rechnung der Mehrheit.
(3) Vor einer Schlußabstimmung können 5 anwe¬
sende Abgeordnete die Feststellung der Beschluß¬
fähigkeit oder Beschlußunfähigkeit verlangen. Diese
geschieht durch Zählung (§ 38). Sie unterbleibt,
wenn der Sitzungsvorstand über die Beschlußfähig¬
keit einig ist.
(4) Bei Befchlußunfähigkeit hat der Vorsitzende die
Sitzung sofort aufzuheben und nur noch Zeit und
Tagesordnnng der nächsten Sitzung zu verkünden.
(5) Ergibt sich die Beschlußuufähigkeit bei einer Ab¬
stimmung oder eiuer Wahl, fo wird in einer der
nächsten Sitzungen noch einmal abgestimmt oder
gewählt. Ein für die ergebnislofe Abstimmung ge¬
stellter Antrag auf namentliche Abstimmung bleibt
in Kraft.

Niedeischiift8 43. (1) Über jede Sitzung des P.L. wird eine
über Niederschrift angefertigt, welche namentlich die ge-

die Sitzung. f^«m Beschlüsse und das Ergebnis der Wahlen
wiedergibt und vom Vorsitzenden und zwei Bei¬
sitzern unterzeichnet wird.
(2) Die Niederschrift wird in der Regel in der nächst¬
folgenden Sitzung zur Giusichtnahme ausgelegt; sie
gilt, wenn kein Einspruch erfolgt, als genehmigt und
ist vom Vorsitzenden nnd den diensttuenden Bei¬
sitzern zu unterzeichnen. Über einen Einspruch ent-
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unverändert.

unverändert.

unverändert.
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scheidet der P.L. Die Niederschrift über die letzte
Sitzung der Tagung wird von dem Vorsitzenden und
den diensttuenden Beisitzern ohne Vorlage voll¬
zogen.
<3) Die Ausfertigung der Beschlüsse besteht in einem
von dem Vorsteher des Landtagsbüros beglaubigten
Auszug aus der Niederschrift.
(4) Die Bestallungen für die vom P.L. gewählten
Beamten werden vom Vorsitzenden und dem Lan¬
deshauptmann vollzogen.

Steno. § 44. (1) Über jede Sitzung des P.L. wird ein wört-
gmphischer zicher Bericht nach der stenographischen Aufnahme
Vencht- angefertigt.

(2) Jeder Redner erhalt eine Übertragung seiner
Rede. Ist sie bis zu der bei Zusendung angegebenen
Zeit nicht zurückgegeben, so wird Einverständnis mit
ihrem Inhalt angenommen.
<3) Es ist darauf zu achten, daß durch Änderungen in
der stenographischen Aufnahme der Sinn des Ge¬
sprochenen nicht verändert wird. Wird eine Ände¬
rung beanstandet und ist eine Einigung mit dem
Redner nicht zu erreichen, fo entfcheidet der Vor¬
fitzende.
(4) Die stenographifche Aufnahme und Übertragung
einer Nede darf vor ihrer Prüfung durch den Redner
ohne dessen Zustimmung keinem andern als dem
Vorsitzenden vorgelegt werden.
(5) Die Sitzungsberichte werden den Abgeordneten
zugestellt.

Geschäfts-ß 45. (1) Die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn
sühiung dei mindestens die Hälfte der Mitglieder anwefend ist.
Ausschüsse.^) Sind bis zu dem bestimmten Zeitpunkt <§ 10

Abs. 3) noch nicht sämtliche Mitglieder eines Aus¬
schusses benannt, so kann ihn der Vorsitzende des
Landtages trotzdem zusammenberufen. Fehlen in
diesem Falle der Vorsitzende und sein Stellvertreter,

32



Letzter Satz Abs. 2: Die Niederschriftüber die letzte
Sitzung der Tagung wird von dem Vorsitzenden und
den diensttuenden Beisitzern ohne vorherige
Auslegung vollzogen,
sonst unverändert.

unverändert.

unverändert.
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so wählt der Ausschuß einstweilen einen Versamm¬
lungsleiter aus den anwesenden Mitgliedern.
§ 46. (1) Der Ausschuß wählt einen Schriftführer
uud eiuen stellvertreteuden Schriftführer, welche für
die Niederfchrift über die Verhandlungen und die
Ausfertigung der Befchlüsse sowie deren Abgabe an
das Landtllgsbüro Sorge zu tragen haben.
(2) Im übrigen regelt sich der Geschäftsgang in den
Ausschüssen nach den Grundsätzen dieser Geschäfts¬
ordnung.
(3> Der Vorsitzende schlägt für die einzelnen zur Be¬
ratung stehenden Gegenstände Berichterstatter für
den P. L. vor. Die Berichterstattung erfolgt münd¬
lich, wenn nicht der Ausfchuß oder der P. L. anders
bestimmt hat.
ß 47. (1) Bei Beratung von Urcmträgen kann einer
der Antragsteller mit beratender Stimme an den Be¬
ratungen im Ausschuß teilnehmen.
(2> Der Ausschuß kaun in geeigneten Fällen Ab¬
geordnete mit beratender Stimme znziehen.
(3) Der Kommissar der Staatsregierung und die zu
seiner Vertretung uud Unterstützung abgeordneten
Staatsbeamten, der Vorsitzende des P.A., die mit
der Vertretung vou Vorlagen des P.A. von diesem
beauftragten Berichterstatter, der Landeshnnpt-
mann uud die von ihm beauftragten Provinzial-
beamten können mit beratender Stimme an den
Veratungen des Nnsschusses teilnehmen; sie sind zu
den Sitzungen einzuladen und jederzeit zu hören.
(4) Die Mitglieder des P. L. können den Sitzungen
als Znhörer beiwohnen, sofern nicht geheime Be¬
ratung beschlossen worden ist.

Finanz« z 48. (1) Wenn der Beschluß eines Ausschusses
beschlülse. Aufwendungen von Provinzialmitteln erforderlich

macht, die in den vom P.A. vorgelegten Haushalts¬
pläne:: oder sonstigen Vorlagen für den betreffenden
Zweck nicht oder nicht in der erforderlichen Höhe vor¬
gesehen find, oder wenn er eine Verminderung der
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unverändert.

unverändert.

unverändert.

35



Einnahmen zur Folge hat, so muß angegeben wei¬
den, wie die nicht gedeckten Beträge oder der Aus¬
fall aufgebracht werden follen.
(2) Ein solcher Beschluß ist sofort dem Vorsitzenden
des P.A. und dem Landeshauptmann mitzuteilen,
damit der P.A. zu der Frage Stellung nehmen kann.
Weiter ist der Beschluß, tunlichst nach erfolgt«
Stellungnahme des P.A., in dem Ausschuß zu be¬
raten, zu dessen Geschäftsbereich die allgemeine
Finanzverwaltung gehört. Der Vorfitzende dieses
Ausschusses taun eine gemeinschaftliche Sitzung der
beiden Ausschüsse anberaumen. Wenn der Beschluß
an den P.L. gelangt, ist ihm über die Stellungnahme
der beiden Ausschüsse zu berichten.

Eingaben. 8 49. (1) Bei der Beratung von Eingaben in den
Ausschüssen lautet der Antrag des Ausschusses in der
Regel entweder:
»,) die Eingabe dem P.A. zur Berücksichtigung, zur

Erwägung oder als Material zu überweisen oder
d) sie durch den Beschluß über einen anderen Ge¬

genstand als erledigt zu erklären oder
«) sie zurückzuweisen oder
ck) sie für ungeeignet zur Verhandlung im P.L. zu

erklären.
(2) Im letztgenannten Falle wird der Antrag des
Ausschusses dem P.L. mitgeteilt. Wenn 5 Abgeord¬
nete die Verhandlung verlangen, geht die Eingabe
nochmals an den Ausschuß zur Prüfung und zum
Bericht, andernfalls gilt der Antrag des Ausschusses
als genehmigt. Eine sachliche Erörterung findet in
beiden Fällen nicht statt.

Eisatz der § 5N. (1) Die Abgeordneten erhalten Ersatz der not-
Baiauslagenwendigen Varauslagen und des nachweislich ent-

"^- gangenen Verdienstes fowie der nachweislich ent¬
standenen Vertretungskosten.
(2) An Stelle des Ersatzes kann ein angemessener
Pauschsatz gewährt werden.
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unverändert.

unverändert.
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(3) Über die erforderlichen Bestimmungen beschließt
der Ältestenrat.

Auslegungß 51. Zweifel über die Auslegung der Geschäfts-
der Geschäfts-ordnung entscheidet der Vorsitzende, er kann aber

uiduung. ^^ ^,^ Entscheidung des P.L. herbeiführen oder
die Frage dem Geschäftsordnuugsausschusse vor¬
legen.

Angenommen vom 63. und abgeändert vom 70»
und 71. Rheinischen Provinziallandtag in den
Sitzungen vom 10. Juli 1922 bzw. 26. Januar 1926
und 23. März 1926.
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<l) Zweifel über die Auslegung der Gefchäftsord- Auslegung
nung entscheidet der Vorsitzende;er kann aber anch °" ^
einen Beschluß des P.L. herbeiführen. „„ng.

Neuer Abs. 2. (2) Eine grundsätzliche, über
den Einzelfall hinausgehende Auslegung
einer Vorschrift der Geschäftsordnung kann
nur der P.L. beschließen, und zwar nnr auf
ewen Urantrag und nach Prüfnng dnrch
den Geschäftsordnungsausfchnß.
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Anlagen
zu den sitzungsprotokollen

des 77. Rheinischen provinziallandtages.





Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Knlage l.

Lfde.
Nr.

11

12

Verzeichnis
der vorlagen für den 77. Rheinischenprovinziallandtag.

Diucksache
Nl.

2 4

3 5

4 1

5 —

6 2

7 6

8 7

9 8

10 9

10

11

Gegenstand

Bericht und Antrag des Geschäftsordnungsausschusses, betreffend
1. Neufasfung der Geschäftsordnung für den Provinzmllandtag,
2. Antrag der Fraktion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter¬

partei auf Erhöhung der Zahl der Mitglieder der Provmzmlkom-
missionen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Neu¬
wahlen zu den Provinzialtommissionen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den Eintritt
des Landrats Dr. Weil in Koblenz in den Provmzmllandtag.

Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1930
und Vorbericht hierzu.

Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der Provi^
Verwaltung für das Rechnungsjahr vom 1. Apnl 1928 b:s 61. ^carz
1929.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Aufnahme
einer Anleihe von 7 448 000 H^.

Bericht und Antrag des Pr°«wzi°lausschusses betreffeud ^
liche Stellungnahme zu dem Antrage der L°ndg^ ^hem
Hausen, Kreis Mors, auf Verleihung der Stadteordnuug.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den Ab¬
lauf der Dienstzeit des Landesoberbaurats Hemekamp.

Elektrizitätswerkes zu Essen.

Bericht uud Antrag des P^Mau^
teilung von 80°/« der auf den ^"3^^
tieleistungen für den Mittellandkanal auf die besonoers
rheinischen Stadt- nnd Landkrerse.

Bericht und Antrag des P^Ma^
des § 12 der Satzung der Landesbank der Nhemproo, z

Wahl-
piüfungs.
ausschuß

I—V



2 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Lfde.
Nl.

Diucksache
Ni, Gegenstand

Fach,
ausschuß

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Ergänzung
des § 4 und Änderung des § 18 der Satzung der Landesbank der
Nheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Änderung
des § 6 der Satzung der Provinzial Feuerversicherungsanstalt der
Nheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses über die Förderung des
Kleinwohnungsbaues.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Verteilung
der unter Titel V, 1 des Haushaltsplans über die Förderung von
Kunst und Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1930 vorgesehenen
Mittel im Betrage von 160 000 H^.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Änderung
des Neglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
museen zu Bonn und Trier.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Ver¬
wendung der dem Landesjugendamte zur Durchführung von Hilfs¬
maßnahmen für kinderreiche Familien zur Verfüguug gestellten
Mittel.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Änderung
der Satzung des Landesjugendamtes der Nheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Unterbrin¬
gung von Trunksüchtigen und leichttranken Geisteskranken im bis¬
herigen Provinzial-Erziehungsheim Fichtenhain.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Zu¬
nahme der vom Lllndesfürsorgeverband unterzubringenden Geistes¬
kranken und die Schaffung weiterer Anstaltsplätze durch Ausbau der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend:

1. den derzeitigen Stand der vom Provinzialverband der Nheinpro¬
vinz für Anstalten und Einrichtungen der privaten Wohlfahrts¬
pflege übernommenen Bürgschaften und der beim Preußischen
Ministerium für Voltswohlfahrt zur Weiterleitung an Einrich¬
tungen der Privaten Wohlfahrtspflege aufgenommenen Darlehen;

2. die im Jahre 1929 auf Grund der dem Provinzialausschuß durch deu
75. Provinziallandtag erteilten Ermächtigung übernommenen
Bürgschaften und Darlehen;

3. erneute Ermächtigung des Provinzialausschusses, im Rechnungs¬
jahr 1930 Darlehen zur Weiterleitung an Einrichtungen der freien
Wohlfahrtspflege aufzunehmen.

II

II

III u. II

III

III u. I



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Lfde.
Nr.

Diucksnche
Nr. Gegenstand

Fach,
cmsschuß

23 2^

24 23

25 24

26 25

27 26

28

29

30

2?

28

29

31 30

32 31

33 32

34 33

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend nachträg¬
liche Genehmigung zur anderweitigen Verwendung einesTeilbetrages
von rund 36 000 H^ aus den in dem außerordentlichen Haushalts¬
plan für 1929 unter Titel IV, 6 für Anlanf des im Kreife Düren
gelegenen Gutes Hommelsheim bereitgestellten Mitteln.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes, betreffend die Über¬
nahme der Patenschaft durch den Rheinischen Provinzialverband für
den dentfchen Kriegerfriedhof bei Maison blanche, Gemeinde Neu-
ville St. Vaast zwischen Arras und Douai.

Bericht des Provinzialausschusses über die Entwicklung des Verkehrs
auf den Provinzialstraßen in der Zeit von 1925 bis 1929.

Bericht und Antrag des Provinzialansschnsses, betreffend Ver¬
wendung der im außerordentlichen Haushaltsplan für besondere
Zwecke des Straßenbaues vorgesehenen 4 Millionen ^^.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchusses über den Stand der
Entwurfs- und Vcmarbeiten an der Kraftwagenstraße Bonn—Köln—
Düsseldorf—Industriegebiet.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den Stand
des Ausbaues und der Übernahme weiterer Straßen in die Unter¬
haltung und Verwaltung des Prouinzialverbandes.

Bericht des Provinzialausschuffes über die Durchführung der land¬
wirtschaftlichen Umschuldungsaktion in der Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses über den derzeitigen
Stand der ländlichen Wasserversorgung in der Rheinprovinz und die
weitere Förderung von ländlichen Wasserversorgungsanlagen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die Über¬
nahme der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgnng für die Di¬
rektoren der selbständigen landwirtschaftlichen Gemüsebauschulen und
für den Direktor der Gemüsebaulehranstalt in Straelen durch den
Provinzialverband.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Bewilli¬
gung einer Provinzialbeihilfe bis zu 40 000 H^// für Erweiterung
der Gärtnerschule in Friesdorf bei Godesberg zu einer Vollgartenbau«
schule.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend die För¬
derung der ländlichen Ansiedlung.

Entlastung von Rechnungen.

III u. I

III

IV

IV

IV

IV

V

V

V

V

I—V



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Nachtrag
zum Verzeichnisder vorlagen für den 77. Rheinischen vrovinziallandtag.

Lfde.
Nr.

Dructsache
Nr. Gegenstand

Fnch»
ausschuß

34

35

36

Bericht,und Antrag des Provinzialnusschusses, betreffend den Ein¬
tritt des Oberbürgermeisters Franz Bracht in Essen in den Provin-
ziallandtag.

Bericht und Antrag des Provinzialnusschusses, betreffend die Wieder¬
besetzung der durch den Tod des Landesrats Dr. Voffen erledigten
Stelle.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchuffes, betreffend Neuwahl
von Mitgliedern des Landesjugendamtes der Nheinprovinz.

Wahl-
plüfungs»
ausschuß

II

Anlage 2.
<DrucksllcheNr.37.)

Verzeichnis
der an den 77. RheinischenVrovinziallandtag gerichtetenEingaben.

Lfde,
Nr. Antragsteller Gegenstand der Eingabe

Vorschlag
des Provinzial¬

nusschusses

Fach¬
ausschuß Bemerkungen

Verband lath. kauf¬
männischer Vereini¬
gungen Deutsch¬
lands, e. V., Sitz

Essen

Verwaltungsober¬
sekretär Kaiser u. a.

Zentralverband der
Beamten und Ange¬
stellten der Preuß.
Prov.-Verwaltun¬
gen, Landesverband
Nheinprovinz, e. V.

beantragt Maßnahmen zur
Behebung der wirtschaft¬
lichen Notlage in Stadt
und Kreis Düren.

Antrag auf Gewährung der
Bezüge der Besoldungs¬
gruppe 4d anstatt 46.

Antrag auf Erlaß von Richt¬
linien, betreffend
1. eine zweckmäßige Über¬

führung von ständig An¬
gestellten bei der Rhein.
Prov.-Verwaltung in das
Veamtenverhältnis-

2. Löschung der Kündigungs-
klnnfel bei den Beamten
der unteren Gruppen.

Überweisung an den
Provinzilllausschuß
als Material.

Überweisung des
Antrages an den
Provinzialausschuß
zur Erledigung.

Überweisung des
Antrages an den
Provinzialausschuß
zur Erledigung.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Lfde.
Nr. Antragsteller Gegenstand der Eingabe

Vorschlag
des Provinzial-

ausschusses

Fach¬
ausschuß

Bemerkungen

Landesausschuß der
NheinischenIugcnd-
verbände in Düssel¬
dorf.

Antrag auf Bereitstellung
eines Betrages von (evtl.)
250 000 H^ zur Förderung
der Erholungspflege für
erwerbstätige Jugendliche
im Alter von 14 bis 18 Jah¬
ren mit der Maßgabe, daß
die Verteilung der Mittel
nach folgenden Gesichtspunk¬
ten erfolgt:
1. Es werden nur folche Ju¬

gendliche unterstützt, die
eine zweckentsprechende
Verwendung der Ferien¬
tage dnrch ihre Verbände
nachweisen.

2. Als zweckentsprechende
Verwendung ist anzu¬
sehen:

n.) Ferienwanderungen
unter Leitung eines
verantwortlichen Füh¬
rers,

d) Aufenthalt in den dafür
geeigneten Heimen der
Verbände,

o) Aufenthalt in den dafür
geeigneten Jugendher¬
bergen oder anderen
Einrichtungen.

3. Die Verteilung der Mit¬
tel erfolgt an die Ver¬
bände auf Grund der von
ihnen gesammelten An¬
träge der Jugendlichen.

Ablehnung des
Antrages.

II



Anlagen zu den Sihungsprotokollen. Nr. 3.

Anlage 3.
lDrucksache Nr. 1.)

Vorbertcht
zu den Haushaltsplänender Provinzialverwaltung der Rheinprovinz

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1930 bis 31. März 1931.

In der Aufstellungder Haushaltspläne für das Rechnungsjahr 1930 find gegen das Vorjahr folgende
Änderungen eingetreten:

1. Entsprechenddem Bericht und Antrag des Provinzialausfchufses,betr. Unterbringung von Trunk¬
süchtigen und leichtkrankenGeisteskrankenim bisherigen Provinzialerziehungsheim Fichtenhain er¬
scheint diese Anstalt bei den Erziehungsheimenfür das Jahr 1930 geldlich nur mit einem Viertel, wahrend
für die restlichen drei Viertel Jahre diese Anstalt in dem neuen Haushalt als „H. 13; Heilstätte Fichten¬
hain" nen erscheint.

2. Für die neu eingerichtete Landfrauenschule in Olewig erscheintunter Nr. 30 ein neuer Haus¬
haltsplan.

In den Spalten „Haushalt 1929" sind die Änderungen berücksichtigt, die der 75. Rheinische Provin-
ziallandtllg an dem ihm vorgelegtenEntwurf vorgenommenhat. Diese Änderungen bestandendarin, daß
1. durch die Wahl des Oberregierungs- uud -baurats Dr. Präger zum Landesoberbaurat, der im Haus¬

halt „Verschiedenes Nr. 36" als Angestellter aufgeführt war, die Zahl der Beamten in Sonder¬
gruppe im Haushalt ^. I. „Hauptverwaltung" von 9«/,, auf 10^ erhöht und auch die Gesamtzahl
sowie die zahlenmäßige Zusammenstellung entsprechendgeändert wurde;

2. im Haushalt N Nr. 4 „Vermögens- und Schuldenverwaltung" der Titel I, der für die teilweife Deckung
des Fehlbetrages des ordentlichen Haushalts von 1925 und 1926 die Summe von 200 000 H^s
vorfah, gestrichenwurde und an dessen Stelle
a) dem Haushalt II Nr. 35 „Gewerbliche Zwecke"als Titel III für Beihilfe für die Handwerks¬kammern 50 000 H^< und
d) dem Haushalt II Nr. 36 „Verschiedenes"150 000 H^< zugesetzt wurden, und zwar hiervon zur

Erhöhung des Beitrages der Provinz zu den Garantieleistungen für den Mittellandkanal (früher
Nhein-Wefer-Kanal) 112 000 H^ und zur Förderung des Weinbaues und zur Behebung der
Winzernot für die durch den Frost im Mai 1928 gefchädigtenWinzer 38 000 H^.

3. Im außerordentlichenHaushalt wurde Titel II der Einnahme „Anleihe 1929" von 19 273 000 H^5
um 1 765 500 H^ auf 21 038 500 ^?^L erhöht. Um den gleichen Betrag wurde die Ausgabe erhöht,
und zwar wurden zunächst bei Titel III Nr. 5 „Erweiterungsbau des Landeshauses" 80 000 H^
abgesetzt. Bei Titel IV wurden als Nr. 9, 10 und 11 folgende neue Positionen zugefügt:
Nr. 9 zur Gewähruug von Arbeitgeberdarlehn für die Beschaffungvon Wohnungen 900 000 H^

„ 10 zur Unterstützung des Baues von Weinbergswegen ........... 700 000 H^s
„ 11 zum Ankauf des Hartrath'schen Weinberges „Trierer Neuberg" ..... 85 000 H^
Ferner wurde die Position IV Nr. 8 „Disagio" der Anleihe 1929 um 160 500 H^ auf 1 912 553 H^<erhöht.
Der ordentliche Haushalt für 1929 sah eine Ausgabe von ... . 145 538 600 H^s

vor. Nach Abzug der Erstattungen innerhalb der Verwaltung in Höhe von . . . 12 479 886^?^
verblieb eine Ausgabe von ........................133058714^
die durch elgene Einnahmen, Steuerüberweisungen, Dotation und Provinzialumlage
in der im vorigen Bericht vorgesehenen Weise gedeckt werden sollte.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3.

Der Haushaltsplan für 1930 steht eine Gesamtausgabe von . . . ... - ^^^^?^
vor, von der nach Abzug der Erstattungen innerhalb der Verwaltung m Hohe von 16^4/d,^^
verbleiben ...............................135155443^
also rund 2,1 Millionen Reichsmart mehr als im Vorjahr.

Bezüglich der Abweichungengegen das Vorjahr wird auf die Erläuterungen zu
den einzelnen Haushaltsplänen verwiesen. ,,° ^ «^ «, /,

Der Gesamtausgabe von ..................... - - 148 380 20«^
stehen eigene Einnahmen, zu denen außer den Einnahmen aus eigenen Betrieben,
den Individuallosten, Pflegekostenusw. auch die durchlaufendenPosten und tue Er-
stattungen innerhalb der Verwaltung gehören, gegenüber in Höhe von . . . . . v6 sun nuu^^,

(im Vorjahr 91033 400^5), fo daß verbleiben............ ^ ' ' 55 0?3 700H^<
(im Vorjahre 54 505 200 H^l), die durch den Steuerhaushalt (Steuerüberweisungen,
Kraftfahrzeugsteuer, Dotation und Provinzialumlcige) zu decken find. Es war also
möglich, hier das Mehr auf rund 570 000 H^s zu beschränken.

Für die Ansätze der Einnahmen aus Überweisungenvon Reich uud
tung auf die Voranfchlägedes Reichs und des Staates angewiesen. Zur Z"t, bei
HMsplans, liegt der Reichshaushaltsplan für 1930 noch nicht vor. Im Preu^
1930 sind an Einnahmen aus Reichssteuerüberweisungend^
1929. Dieser Voranschlaghat aber zur Voraussetzung,daß °ie bevorstehendê
in Verbindung damit der Finanzausgleich im Reich und iu
Steuern keinerlei Veränderungen bringen wird, und ferner, daß die allgemeine Verschlechterung der
Wirtschaftslageden Ertrag der in Frage kommendenSteuern im Rechnungsiahre1930 nicht wesentlich
beeinfluffen wird.

Bei den Überweisungen aus der Kraftfahrzeugsteuer W 3« be^cksichtige^ d^ wcihrenddes
Rechnungsjahres 1929 der Verteilungsschlüsseldurch zwei gesetzlicheMaßnahme^^
Provinzialverbandes geändert worden ist, und zwar einmal dadurch, daßder Anteil der St^
Landkreisean der Kraftfahrzeugsteuervon 25 auf 30°/« erhöht
sprechend von 75 auf 70°/« gesenkt worden ist, und außerdem dadurch daß für ^
ein Voraus von 2 Millionen Reichsmark aus der Kraftfahrzeugsteue^ A'
unveränderter Verlängerung der zur Zeit gültigeu
beiden Maßnahmen die Kraftfahrzeugsteuerüberweisungender Nhemprovmzauch
beeinflussen. Wenn trotzdem für 1930 der Ansatz der annahmen der ^
fahrzeugsteuerum einen Betrag von 1 Million Neichsm^
geschehen, daß durch die ständige Zunahme der Zahl der .-„ Vorbehalt, weil sich

Kraftfahrzeugsteuerfür 1930 weiter erheblich ^An wi^ g plante Neuverteilung
nicht übersehen läßt, ob die und eventuell wie eiue
der Kraftfahrzeugsteuer unter den im Haushaltsplan vor-
solche Neuregelung für die Nheinprovmz wirken wird. Wenn daher au^oi ^ ^m Interesse des
gesehenen Beträge für die Straßenverwaltuug das mindeste Uen d«^ ^Verkehrs uubediugt notwendig ist so muß
Möglichkeit vorgesehenwerden, bei den Ausgaben der Straßenbauverw u "
vorzunehmen, wenn sich im Laufe des Nechuungsahres ergibt dch ^ ^
warteten Betrag nicht bringen wird. Das st m AMr 3 d^ «^0 ^imteile einer ungenügenden Straßenunterhaltung, die Mlßstanoe, oie u"i
leider in Kauf genommen werden.

Bei den Überweisungen aus der Neichseiukommeu- und K°r^
Rechnungsjahr 1930 der gleiche Betrag wie im ^hre ^ '
setzung unbedenklich,daß bei der Einkommen- auf Preußeu und
als auch bezüglich ihrer prozentualen Verteilung auf Neich "nd Lano^
die Gemeinden und die Gemeindeverbände andererseits keine Änderungen em

.„ ^ , c« ^«..^3^f>^ i q?q mit einem erheblichen Ausfall gegen-
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Gesetz zur Änderung des preußischenAusführungsgesetzeszum Fincmzausgleichsgesetz vom 27. 5. 1929
bei der Verteilung der Dotationen die Provinz Ostpreußen mit der doppelten und die Provinz Posen-
Westpreußen mit der vierfachenBevölkerungszahlzu berücksichtigen sind. Bleibt diese Sonderregelung
für Ostpreußen und Posen-Westpreußen auch für 1930 in Kraft, so wird der gleiche Ausfall auch für
1930 eintreten. Wenn fich auch die Höhe des Ausfalls zur Zeit noch nicht genan berechnenläßt, fo wird
für 1930 keinesfallsmit einem höheren Ergebnis als den in Ansatz gebrachten 13 270 000 H^ gerechnetwerden tonnen.

Da eine Erhöhung der Provinzialumlage unter allen Umständen vermieden werden sollte, so sind
die Ausgaben so bemessen worden, daß ein durch die Provinzialumlage zu deckenderBetrag von
12 200 000 H^ ausreicht, um den Haushalt auszugleichen. Hiervon nnabhängig ist allerdings die
Frage, ob die für das Nechnnngsjcchr 1929 festgesetzten Prozentsätze von den Überweisungen aus der
Neichseinkommen-und Körperschaftssteuerund von den Nealsteuern auch für 1930 den Betrag von
12 200 000 H^< erbringen werden. Die Schwierigkeit,in dieser Beziehung eine zutreffende Schätzung
vorzunehmen, beruht bekanntlichdarauf, daß nach den Bestimmungen des preußischenAusführungs¬
gesetzes zum Fmllnzausgleichsgefetzdie Neichssteuerüberweisungenund die staatlichveranlagten Real¬
steuern des neuen Rechnungsjahres zugrunde zu legen sind, während tatsächlich die Ergebnisse für 1929
noch nicht bekannt find, da die Neichssteuerüberweifungenerst nach Ablauf des Rechnungsjahres end¬
gültig feststehen und das Nealsteuersollfür 1929 uach den Erfahrungen der letzten Jahre frühestens im
Sommer 1930 vorliegen wird. Die letztbekanntenUnterlagen bilden die Ergebnisse der Provinzial-
umlageverteilung für das Nechnnngsjahr 1928, für welches nach der endgültigen Abrechnung zur

5, Z ^s gleichen Betrages, nämlich 12 200 000H^<, 10,5°/« der Reichssteuerüberweisungen des
ersten Halbiahres 1928 und 8,22°/« des staatlich veranlagten Nealsteuersolls für 1928 erhoben worden
sind Die Hohe der Reichssteuerüberweisungenund das Ergebnis der Nealsteuerveranlagung für 1928
beruhen auf dem Wirtschaftsjahr 1927, das bekanntlich ein recht gutes war. Die Verschlechterungder
Wirtschaftslagewird auch das Ergebnis der Nealsteuerveranlagungbeeinflussen,und es ist deshalb nicht
sicher ob die für 1929 festgesetzten Prozentsätzevon 5,25°/« der Reichssteuerüberweisungenund 9,79°/«
der staatlich veranlagten Nealsteuern auch im Jahre 1930 zur Deckung eines Provinzialumlagebetrages
von 12 200 000 ^ ausreichenwerden; das hängt, wie bei den übrigen Positionen des Steuerhanshalts,
""" ^ ""len" Entwicklungder wirtschaftlichen Lage ab. Für die Stadt- und Landkreisewürde auch
bei gleichbleibendemUmlagebetrag die Heraufsetzungder Prozentsätze wegen Rückgangsder Maßstabs-
steuern insofern eine Mehrbelcistnngzur Folge haben, als sie aus ihrem verminderten Aufkommen an
Neichssteuerüberweisungenund an Realsteuern einen höheren prozentualen Anteil als bisher als
Provinzialumlage zu entrichten haben würden. Um auch nach dieser Richtung eine Mehrbelastung zu
vermelden, wird unter Zurückstellungder dargelegten Bedenken vorgeschlagen,die Provinzialumlage
für das Nechnungsillhr1930 wie im Vorjahre unverändert festzusetzenauf 5,25°/« der Neichssteuerüber¬
weisungenund auf 9,79°/« der Realsteuern. Solange das Ergebnis der Steuern nicht endgültig vorliegt,
sollen von den Kreisen m vierteljährlichenRaten Vorschüsse in Höhe der im Rechnungsjahre 1929 er-hobenen Provinzialumlage eingezogen werden.

^ ^^ ^ es nicht möglich im vorliegenden Haushaltsplan Mittel für die gänzlicheAbtragung der
^betrage aus den Jahren 1925 und 1926 vorzusehen. Der Überschuß des Jahres 1928 ermöglichtes,
^^Z?^^' die sich Anfang des laufenden Jahres noch anf 2 732 371,19 H^ beliefcn, anfd <^ ^96.40 H^ zu senken: der NroUinzialansOsins! l>„4 ^;»l« «^«.___^..... ^.» «^..i^...^- ...- is>«o

Finanzlage auch der kommenden Jahre Ware es der Provinzialverwaltnng außerordentlich erwünscht
^ 5"' ^? ^^^"^!"^ eme vollständige Abdeckung dieses Nestbetrages ans Mitteln des Hans¬
haltsplanes für 1930 vorschlagen zu können. Das wäre, da Einnahmen in genügender Höhe nicht vor-
u^? md, nur durch "°<h weitere Senkung der Ausgaben zu erreichengewesen. Das hat sich ermög-
^" ^ ? m Hohe von 200 000 H^, die im Hanshaltsplan der Vermögens- und Schnldenverwaltung

a.w?^ «. ." ^ ^ vorgesehensmd; eme noch weitere Senkung der Ausgaben ist nicht möglich
Jahr vorbel alten bl"ibe"n """""^ verbleibenden Nestes von 372 296,40 H^ muß dem nächsten

des außerordentlichenHaushaltsplanes hat sich der Wunsch, die Aufnahme
d e7rae^ Ä^" ^"""de.i, nicht vollständig durchführenlassen. Alle Pläne und Wünsche,

^7^?!"° A^"' "d zurückgestellt worden, und die Ausgaben, die der anßer-
oder ^erab^ ^ 3^'V'^ «"""st müssen auch nach eingehender Prüfung bezüglich Vermeidung
oder Herabfetzungals unbedingt erforderlich angesehen werden. Sie belaufen sich einschließlich der
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5 000 000 HM für außerordentlicheAufwendungen des Straßenbaues und der beiden großen Posten für
Niersregulierung und EindeichungvonNeuwied auf insgesamt 6770838H^, wovon rund 1400000 .H^F
auf unabweislicheAufwendungen des Hochbauesentfallen. Dieser Betrag kann nur durch eine Anleihe
in Höhe von 7 448 000 H^F einfchließlichdes Disagios gedeckt werden. Das Nähere, auch über die bisher
befchloffeucn Anleihen feit dem Jahre 1926, ist aus der besonderen Vorlage betr. Aufnahme einer An¬
leihe ersichtlich.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach, dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzu¬
schlagen: l„ .

„1. Der Provinziallandtag setzt die Haushaltspläne der Provinzialverwaltung und der zu ihr gehörigen
Verwaltungszweige und Anstalten für das Rechnungsjahr 1930 gemäß Vorlage fest und ermächtigtden
Landeshauptmann, nötigenfalls auch über den 1. April 1931 hinaus bis zur Genehmigung der Haus¬
haltspläne für 1931 die Geschäftenach dtefem Haushaltsplan zu führen. „, ^, , >.

2. Der Provinziallandtag setzt die znr Herbeiführung des Gleichgewichts zwischen Einnahme und
Ausgabe zu erhebeude Provinzialumlage fest auf 5,25°/« der den Stadt- und Laudkrelsen bei letzteren
einschließlich der zugehörige Gemeiudeu, für das Nechnnngsjahr 1930 zufließenden Überweisungen
aus der Reichseinkommen-und Körperschaftssteueruud auf 9,79°/° der in diesen für das Rechnungsmhr
1930 vom Staate veranlagten Nealsteuern. < «.^ ^ ^„z^

Solange die Maßstabsteuernfür das Rechnungsjahr 1930 nicht endgul lg
und Landkreise ans die Provinzialumlage in vierteljährlichenRaten Vorschusse m Hohe der nn Rechnung^
jähre 1929 erhobenen Provinzialumlage zu leisteu. „„ ,

3. Sollten die Überweisungen aus der Kraftfahrzeugsteuerfür das NechnuugsMr 1930 einen an
deren Betrag ergeben, als im Haushaltsplan „Steuern uud Überweisungenaus Reichs-uud S^taat^
Mitteln" vorgesehen ist, so wird der Provinzialausschuß beauftragt, zur gegebenenZeit den Ausgleich
beim Haushalt der Provinzialstraßenverwaltung herbeizuführeu."

Düsseldorf, den 17. März 1930.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Horion,Dr. Adenauer,
Landeshauptmann.Vorsitzender.
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Erläuterungen
zu den Haushaltsplänen.

N «r.l. Hauptverwaltung.
Das starke Ansteigen des Ausgabepostens „Erstattung an die Vermögens- und Schuldenver¬

waltung" ist hauptsächlichdadurch verursacht, daß von jetzt ab die Verzinsung und Tilgung der Bau¬
kosten des Landeshaus-Neubaues in den Haushaltsplan eingesetzt werden müssen.

5 «l. 2. Ruhegehälter und Hinterbliebenenrenten.
Aus dem Haushaltsplan werden gezahlt:

I. Ruhegehälter für Beamte und Witwen»und Waisengelderfür Hinterbliebene von Beamten nebst
örtlichen Sonderzuschlägen und sozialenZulagen.

II. Ruhegelder für Arbeiter, Angestellteund nicht ruhegehaltsberechtigte Beamte und Witwen- und
Waifengelderfür Hinterbliebene von solchen.

III. Laufende Unterstützungenan frühere Beamte und Hinterbliebene von solchen, die kein Ruhegehalt,
Witwen- und Waisengeld beziehen.

Ruhe¬
gehälter

Hinter¬
bliebenen-

bezüge
Nuhegehalts-

empfänger
Witwen

Halb¬
waisen

Voll-
Waisen

von Beamten

Für 1929 waren vorgesehen .

Für 1930 sind vorgesehen

1 885 000

2 01? 000

934 000

984 500

Stand am I.November 1929:
437 350 I 125 I 5

VoraussichtlicherStand im Jahre 1930:
460 368 140 2

Für 1929 waren vorgesehen

Für 1930 sind vorgesehen

Ruhe¬
gelder

554 000

547 000

Hinter¬
bliebenen¬

bezüge

258 000

248 000

frühere Arbeiter
und Angestellte

Witwen Waisen

von solchen

Stand am I.November 1929:
356 257 l 110

VoraussichtlicherStand im Jahre 1930:
352 244 110

e «r. 4.
Vermögens- und Schuldenverwaltung.

3« Titel II der Einnahme und zu Titel II der Ausgabe. Die bisher aufgenommenen Anleihen sind,
soweit sie für den Straßenbau aufgenommen worden sind, mit 5°/> und soweit sie für andere Zwecke
aufgenommen worden sind, mit 2°/, einschließlichder ersparten Zinsen zu tilgen. Für die Anleihemittel,
die für Zwecke der Einzelhaushaltspläne verwandt wurden, werden diefe in Form von Erstattungen
entsprechend belastet; soweit Einzelhaushaltspläne nicht in Frage kommen, bleiben die Zinsen und
Tilgungsraten zu Lasten der Haushalts-Vermügens- und -Schuldenverwaltung.
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3u Titel III der Einnahme. Die Einnahmen sind wie folgt berechnet:
1. Rheinisch-WestfälischesElektrizitätswerk,A.-G ................. 32 000
2. Westerwaldbrüche,A.-G., zu Bonn .................... 2 850 "
3. I. Reeh, A.-G., Dillenburg......................' ' ß0 000 "
4. Provinzial-Basaltwerl .......................- ^^^_——^-Summe 15?440H^l

In Titel V der Einnahme. Durch Anlegung vorübergehendverfügbarer ^ durch bw Aus¬
stattung der Provinzialanstalten mit Betriebsmitteln ergeben sich Zmfeneinnahmen, dle hler ver
rechnet werden.

In Titel I der Ausgabe. Die aus dem ordentlichenHaushaltsplan fiir ^ «n^
Fehlbeträge sind inzwischen bis auf einen Nest von 572 296,40 "«"llgt Die Finanzlage des ^irovm
zialverbandes läßt für das Jahr 1930 nur eine Abtragung von 200 000^ zu.

3« Titel III der Ausgabe. Hier handelt es sich hauptfächlich um Verzinfung°es N^
aus den Jahren 1925 und 1926 fowie um die Verzinfungvon Kassenkrediten, deren vorubergeyenoeAus
nähme sich als notwendig erweist.

o «r.«. Provinzialstraßenverwaltung.
Das Provtnzialstraßennetzumfaßt zur Zeit rd. 6821 Km Straßen ^

und Gemeinden in eigene Unterhaltung und Verwaltung Trier,
Verwaltung und Beaufsichtigung °er Provinz^ Aefeld D^ Eleve -
Cochem, Kreuznach, Koblenz, Bonn, Prüm, Aachen, Köln, Swgburg, Kresew, 4MMl ,.
denen 98 Straßenmeisterbezirkeunterstehen.

H. Einnahmen.
Titel I.

3«Nr.1: Nückerstattung seitens des Neiches für Stra^ Anord¬
nung der Befatzungsbehörde. Die Mehrkosten der Unterhaltung der ^r^^^
die Anforderungen der Vesatzungsbehördenentstehen, werden ,vom NH Fwttet sow^ ^ ^,^
dieser Arbeiten die Kosten für die gewöhnliche eines Betrages
besetzte Teil der Rheinprovinz voraussichtlich bald geräumt wird, kann mit dem ^ng u
in 1930 nicht gerechnet werden. « ^ «, ^, «-^«K des

3u Nr. 2: Die in den Jahren 1894 °M. 1896 "^
Ministers für Landwirtschaft, Domänen «"d forsten vom 4 Inuar 1^5aufgewertet worden und werden ab 1. April lU^d m ore,er V«^^ u 5 , ^ ^ „ ^^«^n«,«,«
3« Nr. 8: Der Preußifche Staat zahlt zu den zwecks Durchführungdes Arbeitsbeschaffungsprogramms
für die Straßenbauverwaltuug aufgenommenen Anleihen .^ ^
^ von 13 000 000 H^ einen Zinszuschußin Höhe von 4°/° auf em ^ahrund 1 cy

3°/« auf die Dauer von zwer Jahren, ai«^i.lckun in Höhe von je 4°/«
d) von 6 000 000 H^ auf die Dauer von drei Jahren eme« Zms^ ^f^^,„ Zinszufchüffe.
bewilligt. Der eingesetzte Betrag ist der Nest der vom Preußischen nr«

Titel II.
„> . «.^c;^ f>i<» einkommenden Mieten aus den

3« Nr. 8: Mieten aus Koblenz,Bonn, Prüm, Köln,
in den Dienstgebäuden der Landesbauamter Tne^^
Siegburg, Aachen und Krefeld vorhandenen Wohnu^ ^.„^ enthalten,
meisterdi^nstwohnungenin Wildbergerhutte, ^r°isch^ « H«° ^^ ^ ^ ^
3u Nr. 9: Der Sammelfonds erforderlichwerden. Für 1930
Ankauf von Grundstücken,die hauptsackMchW" Straß^ervrene
kann mit einer Einnahme von 3000^ gerechnetwerden.
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2. Ausgaben.
Titel I.

Zu Nr. 3: Erstattung an die Hochbauabteilung. Der Betrag umfaßt die Unterhaltungskosten
der Dienstgebäude der Landesbauamter Trier, Cochem, Kreuznach, Koblenz, Boun, Prüm, Köln,
Siegburg, Aachen und Krefeld.
Zu Nr. 4: Erstattung an die Vermögens- und Schuldeuverwaltung. Für die Landesbau.
amter Trier, Koblenz, Prüm, Sicgburg, Cochem,Kreuznach, Bonu, Köln und Aachen sind Dieustge-
baude erbaut bzw. angekauft worden. Der eingesetzte Betrag dient zur Verzinsung und Tilgung der
Bau- bzw. Kaufsummen.

Titel II.
Zu Nr. 1»: Der Betrag umfaßt die Gehälter der Vauamtsvorstände, der technischen Oberinspektoren
und Vauamtssekretäre. Es sind vorhanden 12 Provinzialbauräte, 12 technische Oberinspektoren und
9 Bauamtssekretäranwärter.
Zu Nr. 3: Der Betrag umfaßt die Vergütung für zwei Anwärter für den technischen Oberinfpettoren-
dienst und 18 Verwaltungsgehilfen bzw. Verwaltungsgehilfinnen.

Titel III.
Zu Nr. 1a: Der Betrag umfaßt die Gehälter für 60 Oberstraßenmeisterund 38 Straßenmeister.
Zu Nr. 3: Es sind 17 Straßenmeisteranwärter vorhanden.
Zu Nr. 4: ZwecksVereinfachung des Rechnungswesens sind die im Vorjahre unter Nr. 4—6 für die
Straßenmeister nachgewiesenenEntschädigungenfür 193N unter Nr. 4 zusammeugefaßt worden.

Infolge Zunahme des Umfangs der Straßcnmeisterbezirke (Übernahmestraßen) und der Straßen¬
arbeiten müssen zur Bereisung der Straßen, wenn die Zahl der Straßenmeisterbezirke nicht vergrößert
werden soll, von den Straßenmeistern an Stelle von Fahrrädern Motorräder oder kleine Kraftwagen
benutzt werden, für deren Netrieb und Unterhaltung höhere Entschädigungenals für Fahrräder zu zahlen
find. Während in den früheren Jahren die höhere Entschädigungbereits für eine Anzahl Straßenmeister
vorgefehenwar, ist diese für 1930 für weitere 25 Straßenmeister vorgesehen.

Titel IV.
Zu Nr. 2»: Dieser Titel umfaßt die eigentlichen sachlichenUnterhaltungskosten der Provinzialstraßen.
Außer den Kosten für die allgemeine Unterhaltung der Fahrbahnen, Bankette, Rinnen, Gräben, Baum-
Pflanzungen, Baumschulen, Brücken, der Durchlässeund sonstigen Bauwerke umfaßt der Betrag die
Kosten für rund 400 Icin Ehaussierung einschließlich der Neudeckungenauf den bereits übernommenen
und 1930 noch zu übernehmenden Straßen und rund 500 Km Oberflächenbehandlung auf chaufsierten
Fahrbahnen.

Außerdem werden aus diesem Titel bestritten die Kosten für Verbreiterungen von Straßenfahr-
bahnen, Ausbau der Straßenkurven für den Kraftwagenverkehr, Zuschüsse für Fuß- und Radfahrwege,
Pflasterungen und Ortspflasterungen sowie Brückenerneuerungen und Brückenverstärkungen. Nach
Kürzung des Titels um rund 1,2 Millionen HM wird sich die Verwaltung in 1930 bei diesen
Arbeiten die größte Beschränkungauferlegen muffen.
Zu Nr. 2d: Für Abschreibungder Anleihemittel sind 5°/« vorgesehen.
Zu Nr. 3: Leistungen an Gemeinden und Kreise. Der unter a aufgeführte Betrag umfaßt die
mit den Gemeinden und Kreifen für in eigene Unterhaltuug und Verwaltung übernommene Provinzial¬
straßen vertraglich vereinbarte Straßenrente.

Die Höhe der Beteiligung diefer Gemeinden und Kreise an den Zuweisungen aus der ordentlichen
Kraftfahrzeugsteuer— Nr. 3b — hat der Provinzialausfchuß in d^r Sitzung vom 11. September 1925
festgesetzt, nachdem die Vertreter der kommunalen Spitzenorganisationen, nämlich der kreisfreien
Städte, der kreisangehörigen Städte, des Unterverbandes der Landkreiseund des Landgemeindever-
bandes West, ihre Zustimmung gegeben haben. Der eingesetzte Betrag ist errechnet unter der Annahme,
daß m 1930 an ordentlicher Kraftfahrzeugsteuer ein Betrag von 10 200 000 H^ eingeht.

Titel VII.

Anteil an den Kosten der Landesplanung. Die Beteiligung an den Kosten der Landesplanung
ist begründet durch die Vorteile, die sie der Straßenverwaltung bringt.
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o «s.«. Unterstützungzum Bau und Betrieb von Kleinbahnen.
Die Provinz ist an einer Kleinbahn, Merzig-Vüschfeld,'"" Staat und Kreis zu je einem Drittel

beteiUgt.^Verwarten, daß die Bahn in ^« deu ^ ^ ^^
Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Kleinbahnen"«der wie srM)^ 1 ^ ^

einkommen. Für die von der Verwaltung alsdann zu zahlendenZmszuschusse ist daher em ^eirag
6000 H^L vorgesehen worden.

o ^r. ?. Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues.

Die Unterstützungdes Gemeinde- rmd freisweg^
des § 7 des Reglements für das Straßenbauwesen m de^ ^
Hiernach werden die durch den Haushaltsplan zur Verfügung kleinere Wege-
und zwar in den Fonds ^ und den Fond L Aus d"u Fonds ^werde^ l^ ^ ^^.^^
instandsetzungen bewilligt, wahrend der Fonds 1^ ^ b« Gewa n^ug °^ ^ ^ z,^ ,^z,^^
(Neubau und Ausbau von Wegen) bestimmt^^^^"^/" °^ werden, deren Gesamtbetrag
Fonds ist festgesetzt,daß aus dem F°"ds^^ ^^ ^ ,„g^^-

^.5/m:^^^^^ ,^,, ,
Zu Annahme Titel I: Der PrenßischeSwat hat zn^er zwe^^^Programms für die Straßenverwaltung

AMeihebeträge zu dem Ausbau von Übernahmestraßenverwandt worden smd.
Zu Ausgabe Titel I und II: Der Titel I mnßte mit Rücksicht anf die zeitige finanzielle Lage um
700 000 H^, Titel II um 500 000 HH gekürzt werden ^ ^^ ^^^.

Die Kürzung ist um f° ")er für die Kre:s^ ^^^^mungen über die Verteilung der Kraftfahrzeugsteuerden freyen un
aus der Kraftfahrzeugsteuer unmittelbar zufließen.

« «r.«. FürsorgeerziehungMinderjähriger.
i.

Am 1. April 1929 war vorhanden ein Bestand von..... '''.'.'. 12 947
Am 1. Januar 1930 war vorhanden ein Bestand von - - '''.... «^-----------------------

In den ersten drei Vierteln des Rechnungsjahres 1929 hat stch nnthm eme Ab ^^ ^^^,^^
nähme ergeben von .......' ' ' ' ^-'«i m?^« l9-i0 mit demselben
Rechnet man im letzten Viertel vom 1. Januar bis 31. März 196U mn , ^^
Abgang von (527:3)......... - - ' ' ' ..... 12 771
so ergibt sich ein Vestand am 31. März 1-"" v°" . ^ - - - — Gingemeindung

Hierzu kommen noch die Zöglinge, welche d"« de" "if^
von Osterfeld nach Oberhaufen zu schaffendenAusgleich ^
Westfalen übernommen werden müssen. Durch ^ Verandernng der^^ g 6^
werden ans der Nheinprovinz 4 Zöglinge von ^ s "^
117 Zöglinge ans Westfalenvon der Nhemprovmzzu übernehmen M°. ...... ^^
also zu vorstehendem Bestände noch hinzu . v'^ ',,'-.'^ Gerungen mit einem
so daß das Rechnungsjahr 1930 vorbehaltlichgeringfügigerÄnderungen .....^ ^ ..
Anfllngsbestcindevon ...................
beginnen wird. ^ ^ -, «. <^>^^>«„««ä^s^1930 in demselben

Ob die Abnahme des Zöglmgsbestan^
Maße wie 1929 fortfchreitenwird, ist ungewiß. ^ "«d aber wr ° ^ hierdurch
1930 mit einem Abgange von 600 Zöglingen zu rechnen fem. ^s ergioi i i ) . 300
noch ein Weniger von (600:2) ............. 12 580 Zöglingen
so daß für 1930 mit einer Durchfchnittssummevon .........
zu rechnen ist.
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Nach dem Stande vom 1. Januar 1930 würden sich diese 12 580 Zöglinge wie folgt verteilen:
1365 ^ 10,85°/. (1440 ^ 10,75°/,)* in Familienpflege,
5227 ^ 41,55°/, (5856 ^ 43,7 °/.) in Lehr- und Dienststellen sowie der eigenen

Familie,
5988 -^ 47,60«/. (6104 ^ 45,55«/.) in Anstalten, davon

965 ^ 7,67°/. (1160 ^ 8,66°/.) in Provinzial-Erzichungsheimen,
4704 --- 37,39°/, (4638 ^ 34,61°/«) in Privatanstalten und

319 -- 2,54°/, ( 306 ^- 2,28°/,) in Lehrlings- und halboffenen Heimen.

Nach den Pflegesätzen vom 1. Januar 1930 betragen die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben
für einen Zögling 691,85 (682,69) H^<, nämlich:

a) in Pflegefamilie für
Pflege und Erziehung........... 365— (365—)H^<
Bekleidung und Ausrüstung........ 17,23 (16,65) ,.
Überführung............... 14,04 (14,45) „
ärztliche Behandlung und Krankenpflege . . . 9,82 ( 9,85) „
Beaufsichtigung.............. 51,— (50,90) „

zusammen ' 457,09 (456,85) H^

d) in Lehr- und Dienststellen sowie der eigenen
Familie für
Bekleidung und Ausrüstung........ 17,23 (16,65) H^s
Überführung............... 14,04 (14,45) „
Beaufsichtigung.............. 51,— (50,90) „

zusammen 82,27 (82,—)^^

o) in Anstalten für
Pflege und Erziehung...........1090,96 (1124,59) H^l
und zwar in einem Provinzial-Erztehungsheim
1868,80 (1996,55)^5,12 (5,47) H^ täglich
— bei Anrechnung der Wirtschaftserträgniffe
1682,65 (1759,30) ^ 4,61 (4,82) H^< täglich —
und in einer Privatanstalt** 941,70 (919,80) ^
2,58 (2,52) H^L täglich.
Bekleidung und Ausrüstung bei Entlassungen
aus Anstalten .............. 61,15 (61,03) H^
Überführung............... 14,04 (14,45) „
Krankenpflege und fpezialärztliche Behandlung 110,73 (110,53) „

zusammen 1276,88 (1310,60) H^.

Die Gesamtlosten eines Anstaltszöglings betragen in einem Provinzial-Erziehungsheim
1978,30*«* (2168,10) ^ 5,42 (5,94) H^ täglich — bei Anrechnung der Wirtschaftserträgniffe
1744,70 (1930,85) ^4,78 (5,29) H^ täglich — und in einer Privatanstalt 1127,62 (1105,81)
--- 3,09 (3,03) H^ täglich.

In den täglichen Pflegekosten für die Provinzial-Erziehungsheime ist ein Netrag von 2,53
(2,71) H^L für Personalkosten enthalten, der durch die Beamtengehälter, Angestelltenvergütungen
und die sozialen Zulagen bedingt ist.

» Die eingeklammerten Zahlen bedeuten den entsprechenden Stand am 1. Oktober 1928.
-* In einer evangelischen Privatanstalt 978,20 <963M-- 2,68 <2,64> H^i täglich.

,. „ katholischen „ 919.89 (894,25) - 2,52 <2,45) „
^** Die Kosten eines Zöglings im Piovinzial-Erziehungsheimsind mit denen eines Zöglingsim Privateiziehungsheimnicht
ohne weiteres vergleichbar.In den Piovinzial^Erziehungsheimenbefinden sich nur die am meisten verwahrlosten schulentlassenen
männlichenZöglinge, deren Unterbringung in getrenntenHäusern und deren Ausbildung durch vorwiegendbeamtete Erzieher in
neuzeitlich eingerichteten Betrieben naturgemäß höhere Kosten verursacht als die der weniger verwahrlostenZöglingealler Kate»
gorien in Privaterziehungsheimen.
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II.

Die Gesamtausgaben werden für das Rechnungsjahr betragen ...... 9 350 000,— ^?^s
Davon ab die eigenen Einnahmen der Verwaltung des Fürsorge¬
erziehungswesens nach Titel ll...............190 000,—H^
und nach Titel III ..................... 1000,— „ 191000,— „

Nest 9 159 000,—H„F
Hiervon beträgt der Zuschuß des Staates zwei Drittel, also......... 6 106 000,— „
Das restliche Drittel mit......................... 3 053 000,— „
stellt die Mehrausgabe dar, die durch Provinzialzuschuß zu decken ist.

r «r. 9. Provinzial-Erziehungsheime.
i.

Heim
Das Heim ist
berechnet auf

Zöglinge

Verpflegung ist berechnet für

Beamte, Schwestern, Auge»
stellte und tianle Zöglinge

nach Speiseplon ^
Zöglinge nach
SpeiseplanL

Fichtenhain........
Nheindahlen........
Solingen.........
Eustirchen .........

Summe 1930
1929

65"°
300
260
340

64
265
255
315

965
1160

137
157

899
1092

II.

Davon sind Bleiben für
Grund¬ Gebnudeflachen, die Land¬ Dazi

Heim eigentum Hof', Lagerräume
usw^, Wald» und

Odflachen

verpachtet zusammen wirtschaft gepachtet

II» » qm Ka a HM K» n ! qm bll a ! qm b» ^ » qm lia ! » qm

Fichtenhain . . 118 25 44 24 46 99 6 25 __ 30 71 99 87 53 45 — — —

Nheindahlen . . 68 54 44 18 91 84 — 74 86 19 66 70 48 87 74 26 4'/ 54
Solingen . . , 91 21 9? 32 03 56 — 37 37 32 40 93 58 81 04 — — —

Eustirchen . . . 80 11 95 11 11 — — — 11 11 — 69 95

Summe 1930 35« 13 «0 86 53 39 7 37 23 93 90 62 264 23 18 26 47 54
1929 353 72 87 83 11 27 8 10 13 91 21 40 262 51 47 26 31 42

<5 «r. i o. Landesjugendamt.
Einnahme.

Bei den Einnahmen steht die Höhe des zn erwartenden Staatszuschusses uoch nicht fest. Es ist
daher vorläufig der gleiche Netrag eingesetzt worden, den der Staat in den Vorjahren gewahrt hat.

Ausgabe.
II. Die ursprünglich auf die gefährdeten Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren
änkte freiwillige Erziehungshilfe wurde im Laufe des Vorjahres auf Grund emes Beschlusses

Titel
beschränkte freiwillige Erziehungshilfe

» Das Provinzial-Erziehunasheim Fichtenhain soll im Laufe des eisten Viertehahres 1930 ,n eine Trmlerhe, statte um¬
gewandelt werden! es swd w ein Viertel der Jahreszahlen der Geldberechnung zugrunde gelegt. Für d,e restl.chen dre,
Viertel erscheint Fichtenhain als Haushalt tt Nr. 13.
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des Landesjugendamtes auf gefährdete Jugendliche aller Altersklassen ausgedehnt. Durch diese Er¬
weiterung des Kreises der zu erfassenden Jugendlichen und die allmählich sich verbreitende Kenntnis
der Einrichtung erklärt sich die immer stärkere Inanspruchnahme derselben. Es muß deshalb mit einer
erheblichen Steigerung der Ausgaben gegenüber dem Vorjahre gerechnet werden. Der Betrag von
200 000 HM, der im Vorjahre auch für die Durchführung der Maßnahmen für kinderreiche Familien
diente, wird deshalb ausfchlicßlich für die Aufgabcu der Jugendfürsorge, insbesondere der freiwilligen
Erziehungshilfe, in Anfpruch genommen werden müssen. Für die Aufwendungen im Interesse kinder¬
reicher Familien muß daher ein besonderer Ausgabetitcl eingesetzt werden.

Titel III. Nei den bereits im vorjährigen Vorbericht zum Haushaltsplan erwähnten Maßnahmen
handelt es sich um die Gewährung von Verufsausbildungsbeihilfen für Kinder aus kiuderreichen Fa¬
milien fowie um die Durchführung von Erholuugszeiten für kinderreiche Mütter. Vei der Durchführung
der Maßnahmen hat fich gezeigt, daß der vorjährige Provinziallandtag durch die Vereitstellung von Mit¬
teln zur Linderung der Notlage der kinderreichen Familien einem dringenden Bedürfnis nachgekommen
ist. Es empfiehlt sich daher, die Hilfsmaßnahmen auch weiterhin durchzuführeu. Es wäre dringend
wünschenswert gewesen, mit Rücksicht auf das vorhaudeue große Bedürfnis an dieser Stelle einen höheren
Betrag einsetzen zu tonnen. Die allgemeine Finanzlage macht dies aber nicht möglich.

Titel IV. Die Ermäßigung gegenüber dem Vorjahre ist nicht durch eine Vermindernng des bestehenden
Bedürfnisfes bedingt, fondern lediglich mit Rücksicht auf die allgemeine Finanzlage erfolgt.

Titel VI. In den im vorigen Hanshalt eingefetzten 40 000HK waren 20 000HT für die positive
Schundbekämpfung (Unterstützung orgauisationsangehöriger Iugendbüchereien) enthalten. Aus finan-
zielleu Gründen muß in diesem Jahre davon abgesehen werden, hierfür erneut Mittel bereitzustellen.
Für den negativen Tchundkampf wird mit verminderten Ausgaben gerechnet, nachdem eine allgemeine
Säuberung durchgeführt ist und nunmehr das Reich die Ausgaben für Druckfchriften bei Anträgen erstat¬
tet. Es ist daher in den vorliegenden Haushalt nnr ein Betrag von 10 000 HM hierfür eingesetzt worden.

Titel VII. Im vorigjährigen Provinziallandtag ist ein ausführlicher Bericht und Antrag des Pro-
vinzialllusfchufses, betreffend die Förderung des Lichtspielwesens in der Jugendpflege, durch das Landes¬
jugendamt vorgelegt worden und der Provinziallandtag hat daraufhin neben den im Haushaltsplan
fchon vorgesehenen Kosten der Arbeitsgemeinschaft des Landesjugendamtes und der Negicrungsbild-
stelleu weitere 100 NNO H^Lzur Ergäuzung des Filmbestandes bereitgestellt. Um im Sinne des vorigen
Provinziallandtagsbeschlusses weiterarbeiten zu können, ist auch bei Beschränkung auf das dringend Not¬
wendigste erforderlich, den im Haushaltsplan des Lcmdesjugeudamtes vorzusehenden Betrag von
50 000 H^L auf 85 000 H^L zu erhöhen, weil zwischenzeitlich sich sämtliche städtifchen und Kreisbild¬
stellen der Arbeitsgemeinschaft des Landesjugendamtes und der amtlichen Bildstellen angeschlossen
haben und dadurch vermehrte Geschäfte sich ergeben.

Titel VIII. Es erscheint angebracht, den Betrag gegenüber dem Vorjahre zu erhöhen. Das Landes¬
jugendamt hat in Anbetracht der sowohl bei den Jugendfürsorge- als auch bei den Iugeudpflegeorgani-
sationen bestehenden starken Bedürfnisse bereits im Vorjahre durch entsprechende Verminderung der
Ausgaben für allgemeine Jugendfürforge und Jugendpflege den Organisationen an Stelle der im
Haushalt vorgesehenen 40 000H/5 einen Betrag von 60 000HK zugewendet.

Titel IX. Das gleiche gilt für die Zufchüffe zur Veranstaltung von Kursen und Vorträgen, für die das
Landesjugendamt im Vorjahre gleichfalls 20 000 H/l, aufgewendet hat. Im Hinblick auf die Bedeutung,
die der Veranstaltung von Lehrgängen über Fragen der Iugendwohlfahrt fowie der Ausbildung guter
Iugendführer für die Jugendwohlfahrtsarbeit zugemessen werden muß, empfiehlt es sich, den vorge¬
schlagenen Betrag hierfür bereitzustellen.

»«r.ii. Landesfürsorgewesen.
Ausgabe: Titel II. Vei den Veratungen des 75. Provinziallandtags ist bereits darauf hingewiesen
worden, daß die Aufwendungen für landhilfsbedürftige Personen eine ständig steigende Tendenz zeigen
und daß für das Jahr 1928 mit einer Überschreitung des Voranschlages um mindestens 300 000 H T
gerechnet werden muß. Diese Schätzung ist aber noch übertroffen worden, da die Überfchreitung tat¬
sächlich rund 423 000 HA betragen hat. Auch für das Jahr 1929 muß mit einer erheblichen Über¬
fchreitung des Voranschlages gerechnet werden, so daß die vorgesehene Erhöhung des Voranschlages
für 1930 ans 3 49? 940 HK das Mindeste darstellt, was erforderlich ist.
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Die Gründe der Steigerung der Kosten liegen zunächst in der Zunahme der Mittel- und arbeits¬
losen Wanderer, die in der Regel als Landhilfsbedürftigezu betrachtensind. Die unter diesen befind¬
lichen arbeitsscheuenLandstreicherwerden von den Polizeibehördennicht mehr in dem Maße wie früher
erfaßt und von den Gerichten nicht mehr in dem Umfange wie früher der Arbeitsanstalt überwiesen.
Sie bleiben auf der Landstraße und erkranken von Zeit zu Zeit und werden dann von dem Vezirks-
fürsorgeverbandc, bei dem fie vorsprechen,auf Kosten des Landesfürforgeverbandes im Krankenhause
wieder gesund gepflegt. Dazu kommt die Erhöhung der Kosten des Einzelfalles, vor allem in den
Krankenhäusern,und eine nicht unwefentlicheRolle fpielt auch der Umstand,daß der Provinzialverband
den Anforderungen der Bezirksfürsorgeverbände,die die Feststellungenüber die Aufenthaltsverhältnisse
treffen uud die Höhe der Aufwendungen bestimmen,im wesentlichen wehrlos ausgeliefert ist.
Titel III. Von dem hier im Vorjahre vorgesehenenBetrage von 200 000 HM waren 100 000 H^ zur
Bekämpfung der besonderenNotlage in den weinbantrcibenden Kreisen der RegierungsbezirkeKoblenz
und Trier vorgesehen. Die Einsetzung dieses Betrages kann für das Jahr 1930 mit Rücksicht auf die an
anderen Stellen des Haushaltsplans vorhandenen Mittel unterbleiben. Die verbleibenden restlichen
100 000 H^< konnten auf 50 000 HL herabgefetztwerden.
Titel IV. Die im Vorberichtzum Haushaltsplan des Rechnungsjahres 1929 gemachtenAusführungen
treffen auch jetzt noch zu. Es erscheint dringend notwendig, die bisherige Summe beizubehalten.

« wr.12. Provinzial-ArbeitsanstaltBrauweiler.
Trotzdem die Belegung der Fraueuabteilung nur ganz unwesentlichzugenommen hat und auch

die Zahl der männlichenKorrigcndengegenüber dem Vorjahre um 20 Köpfe niedriger eingesetzt worden
ist, mnßte dem Haushaltsplan eine höhere Nelegungszahl zugrunde gelegt werden (860 statt 830).
Diese Erhöhnug hat ihren Grund in der ständig zunehmendenZahl der entmündigten Trinker (vgl. Vor¬
lage, betr. Unterbringung von Trunksüchtigen und leichtkranken Geisteskranken im bisherigenProvinzial-
Erziehungshcim Fichtenhain).

Die Betriebe auf der Franenseite (Wäscherei, Bügelei, Näherei) konnten trotz fchwacher Belegung
notdürftig aufrechterhalten werden, weil mehrere entlafsuugsfähigeInfafsinnen freiwillig in der An¬
stalt verblieben nnd sich gegen Gewährnng freier Station uud entsprechendeVergütung in obigen Be¬
trieben beschäftigten. Die Zahl diefer Personen beträgt zur Zeit 12.

Der Entschlußdes freiwilligen Verbleibens in der Anstalt ist im Interesse der nachgehendenFür¬
sorge und zur Verhütung des Nückfalles zu begrüßen. Die Notwendigkeit,solchen Personen durch vor¬
übergehende Unterbringung in einem Ubergangsheim den Übertritt ins Leben zu erleichtern, tritt
immer deutlicherzutage.

Die Anstaltskommissionhat in ihrer Sitzung vom 24. Oktober 1929 in der Arbeitsanstalt Brau-
weilcr angeregt, im Lanfe der nächsten Jahre die Kleidung der Anstaltsinsassengrundlegend zu ver-
besseru. Zu diesem Zwecke sollten in den Haushaltsplan 1930 erstmalig30 000 H ii eingesetzt werden.
Da die Finanzlage der Provinz das nicht gestattet, so ist hiervon Abstand genommen worden. Die
Anstalt muß noch ein weiteres Jahr mit den vorhandenen Beständen und den auch möglichst zu be¬
schränkendenErgänzungen auskommen.

Der Pflegefntzfür die Insassen des Heimes für entmündigte Trinler und Trinkerinnen sowie für
die als fäumige Nährpflichtigegemäß der Fürsorgepflichtordnungder Arbeitsanstalt überwiesenenPer¬
sonen beträgt 1,50 H /i. pro Tag uud Kopf, während der Pflegefatz für Land- und Bezirkshilfsbedürftige
auf 2,20H/5 täglich festgesetzt ist. Möglicherweisewird der Pflegesatzfür entmündigte Trinker und
säumige Nährpflichtigeauf Grund des obenerwähnten Berichtes uud Antrages an den Provinziallandtag
eine Erhöhung erfahren. Die Pflegefätzeerscheinen unter Titel I der Einnahme.

Als Bctöstigungssatzsind pro Kopf uud Tag 1H/5 (nur für Rohmaterialien) vorgesehen.

G rnndbefitz der Arbeitsanstalt:

ng, a c>m

Davon
Im

für Landwirtschaft
«, HIN Im

Dazu Pachtland
^ N, HIN

58 80 90 36 75 73 7 36 96
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»«r. 12. HeilstätteFichtenhain.
Wie sich aus dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Unterbringung von Trunk¬

süchtigen und leichttranken Geisteskrankenim bisherigen Provinzial-Erziehungsheim Fichtenhain, er¬
gibt, ist beabsichtigt,die Anstalt Fichtenhain einem neuen Verwendungszweckzuzuführen. Die Ent¬
scheidungliegt beim Provinziallandtag.

Da infolgedessenimmerhin mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß das Provinzial-Erzie-
hungsheim Fichtenhain fortbestehenkönnte und sich auch bei Fehlen eines Haushaltsplanes Schwierig¬
keiten bei der Auseinandersetzungmit dem preußischen Staate ergeben könnten, so ist nochmals ein
Haushaltsplan für das Erziehungsheim für ein Vierteljahr (vom 1. April bis 30. Juni 1930) aufgestellt
worden. In der Annahme, daß inzwischen der Provinziallandtag zu den Vorschlägender Verwaltung
seine Zustimmung erteilt, wird für den Nest des Jahres (vom 1. Juli 1930 bis 31. März 1931) ein
Haushaltsplan für die Heilstätte Fichtenhain vorgelegt.

Wahrscheinlichwird es möglich sein, die volle Belegung der Anstalt bis zum 1. Juli 1930 durch¬
zuführen. Deshalb ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mit der vollen Belegung gerechnet.
Der Haushaltsplan ist aufgestelltunter Zugrundelegung einer Belegung von 100 Trinkern und 150 Gei¬
steskranken.

Da die Anstalt Fichtenhain in Zukunft aber in erster Linie zur Beseitigung der in der geschlossenen
TrinkerfürsorgebestehendenSchwierigkeitendienen soll, so wird sich bei Anwachsender Zahl der Trinker
eine Verschiebungder Belegung vollziehen.

i«l-"- Anstaltsfürsorge
für bezirkshilfsbedürftige Geisteskranke,Idioten, Epileptiker, Taubstumme u. Blinde

nach § 6 der preußischen Ausführungsverordnung vom 17. April 1924.
Dem Haushaltsplan für die vorbezeichnetenAnstaltspfleglinge ist nach der bisherigen bewährten

Praxis der beim Abfchluffe des Rechnungsjahres 1928 festgestellte Krankenbestandvom 31. März 1929
zugrunde gelegt unter Hinzurechnung des statistisch errechneten Zuganges, der infolge der bekannten
Erscheinungen der Nachkriegszeitungeachtet der günstigen Auswirkung der weiter ausgebauten Ein¬
richtungen der sogenannten offenen Fürsorge immerhin noch außerordentlich stark und schlechterdings
wohl mit Sicherheit zu erwarten ist. Es wird in dieser Beziehung auf die dem letzten RheinischenPro¬
vinziallandtag unterbreitete Denkschrift(vgl. Drucksachen Nr. 21) verwiesen. Hiernach ist für das Rech¬
nungsjahr 1930 mit einer Krankenziffervon 17 260 zn rechnen einschl. der wegen Schwachsinnsaus der
Fürsorgeerziehung entlassenen und in die Fürsorge des Rheinischen Landesfürsorgeverbandes über¬
nommenen bzw. noch zu übernehmenden Anstaltspfleglinge.

Der Durchschnittspflegesatzdürfte sich für das Haushaltjahr 1930 auf 3,43 H^L gegen 3,25 H^ im
Haushaltsplau 1929 stellen. Das Mehrbedürfnis ist bedingt durch die unabweisbare und vom 1. April
1930 in Ausficht genommene Erhöhung der Pflegefähe in den RheinischenPrivatanstalten und die be¬
reits in 1928/29 eingetretene Erhöhung in den vom Rheinischen Landesfürsorgeverbande benutzten
auswärtigen Anstalten.

^. Die Ausgabe stellt sich hiernach wie folgt:
Zu Titel I. Die Ausgabe ergibt sich zwangsläufig aus den Ausgaben der Hauptver¬
waltung bzw. den planmäßigen Vesoldungserhöhungen ......................... 136 506 H^L

Zu Titel II. Es sind zu berechnen für 17 260 Kranke -- 6,3 Millionen Pflegetage —
gegen 16 164 Kranke und 5,9 Millionen Pflegetage in 1929 ü. 3,43 H^......... 21 609 000 „

Hiervon entfallen auf
1. die Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalten................................... 10 240 000 .,
2. die Privatllnstalten ...................................................... 11 369 000 .,

Zu Titel III. Die Erhöhung von 25 000 H^ auf............................. 30 000 „
erscheintgerechtfertigt durch die stärkere Iuauspruchnahme dieses sogenannten Milde-
Stiftungsfonds.
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............................ 90 000 HU

14 494

Zu Titel IV. Der Betrag von..............................................
wie für 1929 erscheint ausreichend.
Zu Titel V. Sonstige Aufwendungen auf dem Gebiete des Irrenwefens und zur Ab-
rundung .....................................................'' .'''''''

Die Provinzialverwaltung kann fich der Federung der Aufga^
auf dem Gebiete der Irrenfürforge nicht entziehen. Hierhin gehör beispielsweisedie
Unterstützungwissenschaftlicher Forschung uud die F^rderiMg neuartiger E^^^^
Zu dem Zwecke ist an dieser Stelle ein neuer Titel eingesetzt.H'^aus wll dann nner
anderem auch der jetzt im Haushaltsplau ..Förderung von Kunst ""d Wiss^schaft
stehende Betrag für die Forschungsanstalt für Psychiatrie m München m Höhe von
2000 H^ gedeckt werden.

L. Einnahme:
Zu Titel I. Der Anteil der Bezirksfürsorgeverbändebeträgt unter Uruudelegung
der ab 1. April 1930 erhöhten reglementsmäßigen Spezmlkostenvon taglich 2,30 ^5
auf 2,45 ^ ^ 6,3 Millionen Pflegetage 5 2,45 ^.........................1d ^ ^u ..
Zu Titel II. Die Erhöhung von 24 000 H^s auf...............................
erklärt fich durch die Steigerung der Kranlenzahl.

lw berücksichtigen ist hierbei, daß nach dem Befchlusse des 63. RheinischenProvm-
.iallandtaaes die Beiträge der Kranken und Drittverpflichteter nach wie vor den Be-

zur Höhe der reglementsmäßigen Spezialtosten überlassen
werden. . . «„„
Zu Titel III. Der Betrag ist mit Rücksicht ans die erweiterte Zweckbestimmung auf .. 1 000 ..
erhöht.

,. n,., «. Krüppelfürsorge.
i.

c- l. 5 c^v I^s> mnrden in aleicber Weise wie für das Jahr 1929 800 000
Dem Haushaltsplane fnr ^ ^f ^ w"^en "H'cher ^ ^ , ^^ Pflegesatzes bei

Pslegetage zugrunde gelegt ^egen hat sich ^ (Titel II
""?:"« S'^?I ??v°"'0 "i?g e^ Z i?4 20 H?/(.,20 H) im Vorjahre nicht ver-
^ 4,28 ^?^l, Titel IV ^ 0,20 ^.,i) aeaenuoer^ ^^vfleg.etosten bei Titel II gegenüber dem

^^uF^u^^R««^ °^'«^" " ^ b»r, „°,°„. «°.deu, e.ue
U°«stl,lclwul> dei Äu,«h° °°i dei Aus»«»« zu °nme,deu,

Ne!«!»°n der Krüppel °d°° ^">»«''^t"" »^ sI„d!«id„»l., Kosten zu, °,lul !u,
<«°ziM!!..I»r»°»°.l,üub°u, '«^°'wu» >l^« »«!» «°»d°!°u^ ^ ,^ ^, I„dw!d,.»II»st°u

3Al^d»7^HN'n!uN3:°°»^^^^^^^^
m.

, ^. «-« i c>!i^ „i,f 7s, 000 ^li, berabaesetzt worden. Für diese Zwecke waren
«stu^'w ZÄH^ !^» °°U,^^I.2^ «u.!,^«.»». «°.d°n, «.°,° ».«°, !°«°u
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in erster Linie dem Ausbau von Einrichtungen der vorbeugenden Krüppelfürsorge im Bereich der
Vezirksfürsorgeverbändedienen. Beihilfen des Provinzialverbandes für solche Zwecke zur Verfügung
zu stellen, erschien infofern berechtigt, als ja durch frühzeitig einfetzendevorbeugende Maßnahmen in
vielen Fällen eine fpätere Verkrüppelnng, die zur Anstaltsbehandlung führt, vermieden werden kann.
Mit Hilfe der erwähnten Mittel follte aber auch die Möglichkeit geschaffen werden, Krüppeln, die die
öffentlicheFürforge nicht in Ansprnchnehmen tonnen, oder die sich bemühen, ohne Inanspruchnahme
der öffentlichen Fürforge ihren Unterhalt selbst zu erwerben, Beihilfen zu etwaigen, dnrch das
Krüppelleiden hervorgerufenen außergewöhnlichenAufwendungen zu gewähren.

In dem Vorbericht zu dem Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1929 wurde bereits darauf hin«
gewiefen, daß in den letzten Jahren in zahlreichenStadt- und Landkreifenmustergültige Einrichtungen
der vorbeugenden Krüppelfürsorge geschaffenworden seien. Wie die Anträge der Bezirksfürforge-
verbände auf Bewilligung von Beihilfen zur Schaffung und zum Ausbau folcher Einrichtungen erkeunen
lafsen, ist die Entwicklung nunmehr zu einem gewifsen Abschluß gelangt. Zugleich zwingt auch die ge¬
samte Finanzlage des Provinzialverbandes zu größter Beschränkungder freiwillig übernommenen Auf¬
gaben. Es wird sich aber nicht verantworten lafsen, den unter Titel III vorgesehenen Betrag von
ION 000 HK völlig wegfallen zu lafsen, vielmehr erscheint es richtig, nach Wegfall des für die vorbeu¬
gende KrüppelfürsorgevorgesehenenTeilbetrages eine Erhöhung des Teilbetrages vorzusehen,der nach
der Praxis der letzten Jahre für Beihilfen in Einzelfällen Verwendung finden foll. Es wird daher vor¬
geschlagen, den unter Titel III in den Vorjahren bereitgestelltenBetrag um 30 000 Hil zu kürzen und
den Nest von 70 000 HM wie vorgesehenzur Gewährung von Einzelbeihilfenund zur Bewilligung von
Zuschüfsen iu solchen Fällen zu verwenden, in denen die Aufwendungen aus Mitteln der öffentlichen
Fürforge nicht gedeckt werden.

Dabei wird sich eine gewisse Erweiterung der Unterstützungsmöglichkeitenbei der Gewährung von
Zuschüssen des Provinzialverbandes im Einzelfalle nicht umgehen lassen. Ursprünglichwar beabsichtigt,
Beihilfen nur folchen Personen zu gewähren, die, abgesehenvon einer Unterstützungbei Beschaffung
von orthopädifchenHilfsmitteln, Krankenwagen, Selbstfahrern, Wertzeug ufw. öffentlicheHilfe nicht
in Anspruch nehmen. In der Praxis zeigte es sich aber, daß mit der Entwicklungder Fürsorge die Zahl
derjenigen zunahm, die, nach beendeter Heilbehandlung bzw. Berufsausbildung durch deu Landesfür-
sorgeverband,die Kosten der Beschaffung von Fahrstühlen und anderen ähnlichenHilfsmitteln zur Er¬
leichterungder Fortbewegung, aber auch die durch die Einrichtung einer WerkstattentstehendenKosten,
wobei namentlich an die Beschaffung von Werkzeug und Arbeitsmafchinen z. B. Strick- und Stick-
mafchinen zu denken ist, nicht aufbringen konnten. Es ließ sich nicht nmgehen, diese Krüppel in den an¬
gedeuteten Fällen ebenso zu behandeln wie diejenigen, die im allgemeinen auf eigenen Füßen stehen
und nur gelegentlichdurch eiuen infolge ihrer Verkrüppelnng notwendigen einmaligen höheren Geld¬
bedarf in finanzielle Schwierigkeitengeraten. So wurde zur Erreichung einer durchgreifendenBerufs-
fürforge die Hilfeleistungdes Provinzialverbandes (in der üblichen Höhe von in der Regel einem Drittel
der Gesamtkosten) ausgedehnt auf eiue Gruppe von Krüppeln, für die an fich die Bezirksfürforgeverbände
allein zuständiggewesen wären. Es ist aber in gewissen Fällen falsch, Selbstfahrer, Arbeitsmafchinenufw.,
mit denen der Krüppel nach der Entlastung feinen Lebensunterhalt verdienen foll, erst nach der Ent¬
lassung zu beschaffen. Eine rechtzeitige Gewöhnung und Anlernnng fchon während des Anstaltsauf-
enthaltes erweist sich in besonderen Einzelfällen als unumgänglich notwendig. Eine engherzige Be¬
tonung des Standpunktes, daß die Berufsausbildung mit den der Anstalt znr Verfügung stehenden
Mitteln erreicht wird, und daß es den Vezirtsfürsorgeverbänden überlassenbleiben müsse, den Krüppel
nach der Entlassung aus der Anstaltsfürsorgeim Wege der nachgehendenFürsorge mit den erforderlichen
Hilfsmitteln zu verforgen, würde hier offensichtlich dem Endzweck der Fürforge, der Eingliederung des
Krüppels in das Wirtfchaftsleben, entgegenlaufen. Deshalb empfiehlt es fich, die dem Landeshaupt¬
mann erteilte Ermächtigung zur Gewährung von Beihilfen aus Titel III des Haushalts Krüppelfürforge
auch auf folche Fälle auszudehnen.

««r.lL. Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten.
Diefe Haushaltspläne umfaffen die auf gesetzlicherGrundlage beruhende Fürsorge des Rheinischen

Provinzialverbandes für Geisteskranke,Epileptiker und Idioten in eigenen Anstalten. Neben armen-
rechtlich hilfsbedürftigen Pfleglingen finden auch felbstzahlendeKranke Aufnahme.
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Anstalt

Andernach ........
Bedbnrg-Hau......
Bonn..........
Provinzial-Kinderanstalt. .
Türen.........
Provinzial-Psychopllthen-

heim .........
Galkhausen .......
Grafenberg.......
Iohannistal.......

1930

1929

Zu beköstigen sind:

Kranke in Tischkl.
I

20

30

5

50
5

II

830
2 650

890

845

950
900

1145
110 8 210

8 320
8 005

Jugendliche

110

110

70

Psychopathen

40

40

40

Beamte, Angc,
stellte usw.

124
325
140

18
90

13
180
153
130

1173

1210

Insgesamt

974
2 975
1060

128
940

53
1130
1103
1280
9 643

9 325

Diese
«on der «e,».n.«„l, .« K'.n'en ^,lnd meisten« II, «l°„e, !»> «ronle »n, G.nnd der ««erdn»,,»

3r d^R^e^"«" ^« ".° ^«dnnn« -wer
die F>,.,»ig°p,I.cht »°m I?, «pri! «24 «er„!e»t

Pl>e<. , ,
deren P!!e»l.n»° wie b!«l,er 4^«, ^«,° ^«»e,,, «,,,».» »-—^^ ^ P,,ege »h nnd »»3
der «n.«°r,e der H°^»^° ^SZ ",,^ '°'«°n. wird der Feh,.

Der«.e.°,.ch.m««,cch <nn. ,n.N°.nn»..rw«°n, ,nrdie I, Kw„e.st°„! 1,d° ^ >md ,...die 11,«,°,,°
auf 0,80 eNe/tt pro Kopf und Tag festgesetzt.

. . c,^ .«s. f,.^ Vranke II Klasse je 1825 bzw. 1460 eK^, jährlich an

P„e^,??n'T./e.?d'e'° ^niU^e^n'e? 3e.^^>.!> wnrden wde,,en ,«,. ,re„.e«e„ «.
gesamt 74 880H^i abgezogen.

Über den U»!°n» des «,rundr,«!che« «nd der I»ndw.r.,ch»,.Nch den.ch.en Mchen «w. d.e n.ch-
stehende Tabelle Anfschlusi.

Anstalt

Andernach .
Vedburg-Hau
Bonn . . .
Türen . . .
Galkhausen .
Grafenberg
Iohannistal

Grundbesitz
davon für Landwirtschaft

H

79
42
82
89
51
56
44

HIN N.i

96 99
93 136
73 8
87 141
13 58
87 31
62 58

Snmme 855 48 11 534

8,

12
82
18
70
48

4
86

22

HIN

13

32
36
92
12
43

28

Pachtland

Iill

20

28

2

17

10

67

50 95

HIN

51

53

04
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«. «s.17. OrthopädischeProvinzial-Kinderheilanstalt Süchteln.

Die starte Inanspruchnahme der orthopädischenProvinzial-Kinderheilanstalt macht es notwendig,
mit einer Durchschnittsbelegungvon 400 Kindern — darunter 40 Selbstzahler — (im Vorjahre 340 -> 40)
zu rechnen. Bei Annahme eines Pflcgesatzesvon täglich 4,50 Htt für die durch die Fürsorgeverbände
untergebrachten Krüppel bzw. von täglich 5 HF, für Selbstzahler ergibt sich der unter Titel I der Ein¬
nahme errechnete Iahresaufwand an Pflegekosten. Die Zahlung erfolgt hinsichtlich der gesetzlichen
Fälle (Titel 1 1, III 1 und IV 1) aus Titel II 1 und IV des Haushaltsplanes für die gesetzliche Krüppel¬
fürsorge.

II.
Der Zunahme der Belegung entsprichtein noch stärkererAusbau des poliklinischen Betriebes. In¬

folgedessen ist eine Steigerung der rein ärztlichen Tätigkeit unvermeidlich, weshalb eine Arztstelle (ein
Medizinalpraktikant) in den Haushaltsplan neu eingefetztwerden mußte.

Eine Hausgehilfinnenstelle,die durch eine jüngere Turnlehrerin besetzt war, ist in die Stelle einer
gehobenen Angestellten(„Sonstige Angestellte")umgewandelt worden. Ferner ist eine weitere Kinder¬
gärtnerinnenstelle eingesetzt worden.

III.
Entsprechendder Zahl der Pfleglinge (400) nnd des zu beköstigenden Personals von 122 Köpfen er¬

gibt sich unter Zugrundelegung eines Betrages von 0,95 H/l täglich für die Pfleglinge und von 1,50HM
für das Personal der bei Titel IV der Ausgabe für die BeköstigungerrechneteBetrag von 205 495 HL.

5» «s. 1«. Kriegsbeschädigten- und Kriegerhinterbliebenenfürsorge.
Die Arbeiten der Abteilung „Hauptfürforgestellefür Kriegsbeschädigteund Kriegerhinterbliebene"

beim Landesfürsorgeverband der Nheinprovinz, die im Rechnungsjahre 1928 durch die Bearbeitung der
Anträge auf Reichserziehungsbeihilfenfür Kriegerwaisenund auf Beihilfen aus der Hindenburgfpende
eine ganz erhebliche Zunahme erfuhreu, haben im Jahre 1929 nur in geringem Umfange eine Abnahme
zu verzeichnen. Es war bis jetzt nur möglich, von den zur Bewältigung der Mehrarbeit vorübergehend
angestelltenHilfskräften eine Kraft wieder abzubauen. Nach dem heutigen Umfange der Arbeiten wird
mit dem jetzigen Personal auch für das Jahr 1930 zu rechnen fein.

Zu den einzelnen Positionen des Haushaltsplanes ist folgendes zu bemerken:

a) Einnahmen.
Titel I Nr. 1. Die Überweisung der Verwaltungskosten für die Zahlbarmachung der Zufatzrenten ist
unverändert geblieben.
Titel II Nr. 1. Bei dieser Position kann der Ansatz um 200 000 H^ verringert werden mit Rücksicht
auf die bisher sicher zu erwartende weitere Senkung der Zahl der unversorgten Schwerbeschädigten
durch Arbeitsuuterbringung und im Hinblickauf das Ausfcheiden von Kriegerwaisen,die das 18. Lebens¬
jahr vollenden werden.

Titel II Nr. 2. Die hier eingesetzte Mehreinnahme von 30 000 H^F entspricht den Zahlungsverpflich¬
tungen der Kriegsbeschädigtenund Kriegerhinterbliebenen, die im Rechnungsjahre 1930 fällig werden.

d) Ausgaben.
Titel I Nr. 1, 2 und 3. Die Mehrausgabe ist im wesentlichen auf Besoldungserhöhungen zurück¬
zuführen.

Titel I Nr. 4 und 5. Es genügen die gleichenAnsätze wie im Vorjahre.
Titel I Nr. 6. Der erhöhte Geschäftsumfangder Abteilung macht einen vermehrten Anfwand an Ver¬
waltungskostenerforderlich. Dieser ist nach den tatsächlichenAufwendungen für die ersten ? Monate
des Jahres 1929 errechnet.
Titel II Nr. 1. Durchlaufender Posten (siehe Erläuterung zu Titel II Nr. 1 der Einnahme).
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Titel II Nr. 2 und 3. Die Positionen sind entsprechenddem tatsächlichen Bedürfnis unverändert ge¬
blieben.
Titel II Nr. 4. Bei dieser Position erscheint eine Erhöhung der Ausgabe für Erziehungsbeihilfennot¬
wendig, weil sich gerade jetzt ein großer Teil der Kriegerwaisen in einem Alter befindet, in dem ihre
Erziehung einen vermehrten Aufwand beansprucht, der durch die vom Reiche gewährten Erziehungs¬
beihilfen nur teilweife gedeckt wird.
Titel II Nr. 5. Hier konnte wiederum eine Herabsetzungder Unterstützungssummevorgenommen
werden, da die mit der Kindergesundheitsfürsorgebefaßten Heime aus Mitteln des Landesjugcndamtes
Zuschüsse erhalten und für die zur Ausbildung von KriegsbefchädigtenbestimmtenHeime und Anstalten
ein Betrag von 10 000H^F ausreichend ist.
Titel II Nr.«. Für Darlehen wird zur Zeit eine Summe von 150 000 H^ für ausreichenderachtet.
Falls etwa die wirkliche Einnahme im Laufe des Rechnungsjahres den Haushaltsanfatz unter Titel II
Nr. 2 übersteigenfollte, könnte der Mehrbetrag durch Hergabe neuer Darlehen nochmals bewirtschaftet
werden.

« «r. iV. Provinzialinstitutfür Arbeits- und Berufsforschung.
Das Provinzialinstitut ist auf Grund eines Beschlusses des 69. Provinziallandtages errichtet und dient

der Ermittelung und Vereitstellungvon Eignungsprüfungsmethoden sowie der Ausbildung von Berufs¬
beratern und Arbeitsvermittlern in der praktifch-pfhchologifchen Begutachtung.

Die im Institut bisher untergebrachte Hirnverletztenstationist im Laufe des vergangenen Jahres
infolge der geringen Belegungszahl und auf Wunfch des Bundes deutfcherHirnverletzter gefchlossen
worden, so daß für diese Zwecke im vorliegenden Haushaltsplan keine Mittel mehr vorzusehen siud.
Soweit solche erforderlichfind, gehen fie zu Lasten des Haushaltsplans über die Fürsorge für Kriegs-
oefchädigte und Kriegshinterbliebene. Deshalb sind die Positionen „Pflegegeld für Kopffchußverletzte",
„Verpflegung" und „Auslagen für Begutachtungen" in Fortfall gekommen.

Einnahme.
Zu Titel I Nr. 2. Nach den bisherigen Verhandlungen muß angenommen werden, daß der Zuschuß der
Neichsanstalt für Arbeitsvermittlung nur 18 000 H^ betragen wird, da für derartige Zwecke weitere
Mittel der Neichsanstalt nicht zur Verfügung stehen.
3« Titel II Nr. 1. Die Aufträge zur Lieferung von Apparaten durch das Proviuzialinstitut werden
geringer werden, da die meisten Arbeitsämter ihren Bedarf gedeckt haben. Der Anfatz muß daher herab¬
gefetzt werden.

Ausgabe.
Zu Titel II. Infolge Auflöfung der Hirnverletztenstationist die Zahl der Angestellten herabgesetzt
worden, daher^die geringere Ausgabe.
Zu Titel IV Nr. 1. Vergleiche die Bemerkung zu Titel II Nr. 1 der Einnahme.
Zu Titel IV Nr. 2. Die Position mußte dem tatsächlichenBedürfnis entfprechend erhöht werden.

o «r. 20. Hebammenwesen.
Auf dem Gebiete des Hebammenwefens liegt dem Provinzialverbande die Pflicht zur Ausbildung

von Hebammen ob, und zwar in der Hnuptfachedie Ausbildung folcher Schülerinnen, die nachweisbar
Aussicht haben, in absehbarer Zeit nach Abschluß ihrer Hebammenauslnldung m einem Stadt- oder
Landkreiseder Nheinprovinz eine ausreichende Beschäftigungals Hebamme zu erhalten oder als Be¬
zirkshebamme angenommen zn werden. Nach Zurücklegung des Ansbüdnugslehrgangs haben dle
Schülerinnen fich einer staatlichen Prüfung zu unterziehen, über deren Ergebnis nach Bestehen der
Prüfung ihnen vom Oberpräfidenten ein Zeugnis ausgestellt wird.

Außerdem hat der Provinzialverband für alle berufstätigen Hebammen, welche das 55. Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben, Fortbildungslehrgänge einzurichten.
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Seit der Vermietung der Provinzial-Hebammenlehranstalt Köln an die Stadt Köln vom 16. Mai
1924 ab sind die Hebammen-Ausbildungs- und -Fortbildnngsknrse in der Anstalt Elbcrfeld durchgeführt
worden. Für die Anstalt Elberfeld ist eine durchschnittlicheZahl von 60 Hebammenfchülcrinnen in Ansatz
gebracht worden. Die Ausbildungslehrgänge dauern je 18 Monate. Die Schülerinnen aus der Rhein-
Provinz haben 1,75 H^ täglich au Nusbilduugskosten zu zahlen. Nichtrheinländcrinneu zahleu 3,50 H^L
für den Tag. Die Aufnahme solcher Schülerinnen erfolgt nur, wenn nach Aufnahme der für die Krcife
und Anstalten der Rheinprovinz auszubildenden Schülerinueu noch Plätze frei bleiben. Sodann sind
14 fortlaufende Fortbildungskurse für ausgebildete Hebammen von dreiwöchiger Dauer für je durch¬
schnittlich 25 Hebammen gegen einen täglichen Vergütungssatz von 3,50 H^L vorgesehen. Die Zahl der
Kurse ist festgesetztnach der Zahl der von den Stadt- und Landkreisen der Provinz für die Teilnahme
an einem Fortbildungskursus vorgeschlagenen Hebammen.

Die nachstehenden Tabellen geben Aufschluß über die Anzahl der Schülerinnen, mit der für das
Jahr 1930 gerechnet wird, und über die dem Haushaltsplan der Hebammenlehrnnstalt Elberfeld zugrunde
zu legenden Verpflegungsstarlcn.

Zahl der Schülerinnen zn 1,75 F?^

60

Zahl der Hebammen für Fortbildungslehrgänge

350

An Pflegekosten sind einschließlichArzneien und Verbandsmaterial für die Pflegetlasse I 14H^, für
die Klaffe II 10 H^, für die Klasse III 5 H^, ferner für Säuglinge 2,50 H^ täglich angenommen.
Hiernach nnd unter der Annahme von 365 Pflegetagen für das Jahr ist die Einnahme zu Titel I 2 unter
Berücksichtigung der ganzen und teilweisen Freistellen errechnet.

II.

Zahl der Veiten in

Klasse
I

KlasseII

13

KlasseIII

55

Ferner Veiten in
Freistellen zur Ver¬

fügung des Direktors

60

Zahl der
Säuglinge

10

Ferner Zahl der
Säuglinge in Frei¬

stellen zur Verfügung
des Direktors

10

Es find zu beköstigen: III.

Tischklasse

Pfleglinge

15

Ärzte

Tischklasse II
Pfleglinge - Personal

115 46

Schülerinnen

60

Teilnehmerinnen an
ssortbildnngsknrscn

350

Säuglinge

20

Für Pfleglinge, Ärzte, Personal, Schülerinnen und Säuglinge sind je 365 Tage und für die Teil¬
nehmerinnen an Wicderholungskursenje 21 Tage gerechnet. Für die Beköstigungin der ersten Tisch¬
klasse sind 2,70 H^, in der zweiten Tischklasse1,80 H^5 und für die Säuglinge 1 H^für den Tag ange¬
setzt. Hiernach sind die Ausgaben nnter Titel IV 1 berechnet. Ferner wurden für besondere Verordnungen
für Schwerkranke6000 H^L zugesetzt.

p «s.21 Taubstummenanstalten (Schulen).
Nach dem Gesetz vom 7. August 1911, betreffeud die Beschulungblinder und taubstummer Kinder,

lst der Provinzialverband verpflichtet, taubstummen .Kindern, die das siebente Lebensjahr vollendet
haben, und für die von den im Gesetz bezeichnetenStellen die Schulpflicht festgesetzt worden ist, in ge¬
eigneten Anstalten Unterricht zu erteilen. Der RheinischeProvinzialverband verfügt über neun Taub¬
stummenanstalten,und zwar in Aachen, Brühl, Elbcrfeld, Efsen, Euskirchen,Kempen, Köln, Neuwied
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und Trier. Die Anstalten in Aachen, Brühl, Guskirchen, Kempen, Köln und Trier dienen hauptsächlich
zur Unterbringung von Zöglingen katholischen Bekenntnisses, die in Elberfeld und Neuwied von evan¬
gelischen Schülern, während in Essen sowohl katholische wie auch evangelischeKinder aufgenommen werden.
Die Anstalt in Gnskirchen hat lediglich schwachbefähigte taubstumme Kinder, die Anstalt in Neuwied nebeu
einer Abteilung für uormalbefähigte Zöglinge auch eine besondere Abteilung für schwachbefähigte. Ein
Teil der Zöglinge besucht die Anstalten als Schulgänger vom Elternhause aus. Der größere Teil ist in
Pflegcstellen (Familienpflcge, klösterlichen Anstalten, Waisen- und Erziehungshäusern) uutergebracht.
Die Anstalt in Euskircheu hat ein eigenes, dem Provinzialverbande gehöriges Internat. Die Wirtschafts¬
führung liegt hier Schwestern aus der Genossenschaft der Eellitinnen in Düren ob. In Neuwied fiud die
ältereu männlichen Zöglinge in Familienpflege und die übrigen in einem dem dortigen Vaterländifchen
Irauenvcreiu vom Noten Kreuz (früher Frauenverein zur Krankenpflege) gehörigen, internatsähnlichen
Pflegehaufe untergebracht. Die Wirtschaftsführung und Betreuung der Zöglinge in diesem Pflegehause
liegt iu Händen von Diakonissen aus Kaiserswerth.

Die nachstehenden Tabellen geben Aufschluß über die Anzahl der Zöglinge, mit der für das Jahr
1930 gerechnet wird, und über die dem Haushaltsplan zugrunde zn legenden Verpflegungsstärken.

II

Anstalt in

Ansatz 1930
Zahl
dei

Zöglinge

davon
Schul»
gängei

Zu verpflegen find
Anstalt in ins-

gefamt

Aachen ......,
Brühl.......
Elberfeld......
Efsen .......
Euskirchen .....
Kempen......
Köln........
Nenwied......
Trier...... .

Summe

70
80
85
80
95
65
90

100
115

15
5

35
40

5
5

30
10
5

780 150

Aachen ....
Brühl ....
Elberfeld . . .
Efsen ....
Euskirchen . .
Kempen . . .
Köln.....
Neuwied . . .
Trier ....

Summe

Für insgesamt 630 an je 280 Pflege- (Unterrichts-) Tagen zu verpflegende Zöglinge, von denen
108 lur- und erholungsbedürftige außerdem au je 38 Sommerferieutagen zn verpflegen sind, ist unter
Einsetzung eines Satzes von 2,80 HF täglich die Einnahme unter Titel I 1 errechnet.

Für insgesamt 450 bei Pflegefamilien und iu Pflegehäusern untergebrachte Zöglinge der Anstalten
in Aachen, Brühl, Elberfeld, Efsen, Kempen, Köln und Trier ist unter Zugrundelegung von 280 Pflege-
tagen und unter Anfetzung eines täglichen Pflegegeldes von 2,20 HF die Ausgabe bei Titel IV 1 er¬
rechnet worden. Bei der Internatsanstalt Euskirchen ist diefe Ausgabe errechnet für insgesamt 90 Zög¬
linge zu je 280 Tagen und für 15 Pflege- uud Dienstpersonen zu je 365 Tagen und unter Ansehung
eines Satzes von 1,10 HF täglich für Nelöstignng. Bei der Anstalt Neuwied find zur Errechnung der
Ausgabeu für Beköstigung 25 in Familienpflege stehende Zöglinge zu je 280 Tagen mit einem
Tagesfatz von 2,20 HF'sowie 65 in Internatspflegc befindliche Zöglinge zu je 280 Tagen und 11 Pflege-
und Dienstperfonen zu je 365 Tagen mit einem Tagessatz von 1,75 HF einschließlich der Kosten für
Gestellung von Wohnung und Aufwartung in Anfatz gebracht worden.

p «r. 22. Taubstummenheim Euskirchen.
Inl Provinzial-Taubstummenheim Euskirchen werden Taubstumme aufgenommen, die wegen

ihrcs^Alters oder infolge geistiger oder körperlicher Schwäche nicht erwerbsfähig find, jedoch besonderer
Pflege nicht bedürfen. In der Mehrzahl der Aufnahmefälle handelt es fich um Unterbringung auf
Grund der Preußifchen Ausführungsverordnung vom 17. April 1924 zur Reichsfürforgepflichtverord-
nung vom 13. Februar 1924.

Der Haushaltsplan rechnet mit einer durchschnittlichen Verpflegungsstärke von 60 Pfleglingen.
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und emes Satzes «°„

°° "°»«°n S««e °°n ,,3»^m>

Q «r. 22. Blindcnwesen.
ist de?R°^i3N blinder und taubstummer Kinder,
die von den im Gesetz haben und für
Unterricht zu erteilen. Der RheinischeVrovin^i^!^^^^^ """^" ist, in geeigneten Anstalten
über zwei eigene Anstalten, ""^üt zur Durchführung diefer Aufgabe
Unterrichtsanstalt in Neuwied für evange^ " ^",^ katholische und die Blinden-
schaftsführung in Düren liegt Schwestern ^ ?I^°"L" ^^en Internate. Die Wirt-
Neuwied Diakonissen aus dem Mutterbau?. ^ F"°Nenschaft der Cellitinnen in Düren ob, die in
Fraueuvereins vom Noten Kr^uz Ifrüher ^ ""er Leitung des Vaterländischen

Beiden Anstalten sind zum Zwecke der B^ Krankenpflege) in Neuwied.
erforderlichen Ausbildungspersonal angegliedert ""^ " Zöglinge Arbeitsbetriebe mit dem

Die nachstehendenTabellen geben Aufschluß ,",5<.,. i.^ n, <.. «. ^,. ..
nungsjahr 1930 gerechnetwird, und über die dem^ ^" Zöglinge, mit der für das Rech.
stärken. ' °^ °" °em Haushaltsplan zugrunde zu legenden Verpflegungs-

Anstalt in
Zahl der
Zöglinge

Ansatz 1930
Anstalt in

Düren
Neuwied

Summe

Düren
Neuwied

Summe

Zöglinge

Zu verpflegen
Schwestern

und
iDillkonifsen

sind:

Haus«
Personal

17
11

insgesamt

267
102

28

°w°GM^N^N«!!ch'd.^^°7n^Ä!^°° P,.e«e. .umerr^., 5»,„ «„.

» «r. 2«.
««ndwittschaftlicheAngelegenheiten.

Ner Haushaltsplan für landwirtschaftlicheAnaes^o«^ <^

unge ahr auf der gleichen Höhe wie im Vorjahre N 3^ ^""^ ^^ '" Einnahme und Ausgabe
besplelsweiseTitel III Ziffer 1a und 1.) ergebenden^ zwangsläufig (vgl.

Rittergut Desüorf.
,.«>. 3.^ Rittergut Desdorf hat einschließlich Gebäude u«l> c^c - ^>

und 94 <zm uud ist an den v^?/.^"""^ von 53 u» 89 ^
^ Auf dem Gut find laut testamentarischerAuflage - dÄ ^?"3 "' <.
""w"t"ng gefallen - ständig Waisenknaben mettt vier bis f^'/ ^"?"^' ^ °" bie Provinzial-
die praktische Ausbildung erhalten uud gleich eMg die w deV^ untergebracht, welche in Desdorf
m Bergheim besuchen. ^""g ow m der Nahe befindliche Landwirtschaftsschule
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n «r. 2«. Provinzialgut Bylerward.
Die Gesamtgrößedes Provinzialgutes Bylerward beträgt 65,55u-i, wovon 151^ einschließlicheines

alten Gutshofes bis 1932 auf Grund eines von dem Voreigentumer abgeschlossenen Pachtvertrages

"^D^s Guthat in erster Linie die Aufgabe, aus seiner schwarzbuntenRindviehherde und aus dem
erstklasiwen^ucktschweinebestandegute Tiere an die Provinzialanstalten mit Zuchtbeweb abzugeben.
3e?er d?e^ die in den übrigen Anstalten benötig^ Ab^Mül^ie nur nn
Rheinland aufgekauft werden follen. Durch diese Viehvernnttlung smd die hohen Betrage be. Cm-
nähme Titel V und Ausgabe Titel V bedingt.

n «r. 27. ProvinzialdomäneLammersdorf.
Der Besitzstand der Domäne seht sich folgendermaßen zusammen:

1. 3 verpachtete Kolonate von je . . . 12,5 da --- 37,5 Ka
2. in Eigenbewirtschaftung der Domäne

Grünland ............ ^ "
Ackerland ............ y. "
Gebäude, Wege usw ........ ^ "

3. noch nicht ganz kultiviertes Ödland . ^—».
90 NÄ

Der für die Provinzialdomäne erforderliche Zufchuß von 7500 H^ ist dadurch begründet daß es sich
um m?l or^es^O^^^ das in den^erstenJahren im
an Dünger nnd Arbeit erfordert. Weiterhin vergehen mehrere I«^ b's d^
Herde aus dem eigenen Nachwuchsauf den endgültigen Bestand gebracht lst und hieraus jayrllchem:ge
5i<^<» i^f<,i,ft werden können, ohne daß der Bestand verändert nnro. <., >.. «. » ^

37gen^ der Zuschußum 3100 H^ verringert, obwohl d:e Erstattung an
die Vermögens- und Schuldenverwaltung größer geworden :st.

n «r.2». Viehseuchen-Entschädigung.

die Provinzialverbände für Nmdv:eh und Pferde dw emgeW zu zahlen; bei Rotz beträgt die
Viehbesitzer eine Entfchäd gung von "" ffunft^ polizeiliche Anordnung
Entschädigungdrei Viertel, bei
getötet werden mußte, den vollen W^ ^ HiUfw bzw.
und Klauenseucheund wegen Tuberkuloseerstattet der SW" dem ^rovmzia ^ , °
ein Drittel der Entschädigung. Entschädigungen
1911, Viehsenchen-Entschädigungssah^ ^ ^ Proviüzialausschuß

se^e^w^^^^^^^ '" '' ^""tung

"'^us den Beiträgen ^n auch die^n d^^^
?ei^» 5'ndeshauptmanns in Vieh-
seuchenangelegenheiten.

II.

Rücklagender Pferde- und Viehseuchenversicherungsind nicht vorhanden.

III.
' ^»«2 n 4N 5? F und für Rindvieh 0,70 F-F an Abgabe erhoben werden.
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IV.

Die Zahlung einer Abgabe für den Grohviehmarkt in Dinslaken ist durch Beschluß des Provinzial-
ausschusscs vom 1. 8.1929 vorläufig eingestellt. Die Rücklage betrug Eude Dezember 1929 27 223,95 H^.

V.

Im Nechuungsjahre 1929 find vom I.April bis 31. Dezember 1929 an Entschädigung gezahlt:
für 38 Pferde ..................' 27 094,36 H^/
für 3621 Stück Rindvieh............... 590 966,29 «A^t

N«s. 29 31.

Provinzial-Lehranstalten für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft mit den
Landfrauenschulen Olewig und Sobernheim und dem Klimaforschungsinstitut

in Trier.

Im Weinbergsbesitz des Provinzialverbandes stehen zur Zeit in Ertrag in Kreuznach 190 000 Stock,
in Trier 43 000 Stock und in Ahrweiler 20 000 Stock.

Die Witterung des Jahres 1929 war feit Beginn der Vegetationsperiode für den Weinbau günstig.
Allerdings zeigten sich im Laufe des Sommers die vollen Auswirkungen der strengen Winterkälte, indem
zahlreiche Stöcke in der Vegetation nachträglich abstarben. Die Ernte kann bei allen drei Lehranstalten
qualitativ als durchaus gut bezeichnet werden, in Kreuznach und Ahrweiler auch quantitativ, während in
Trier der frühere Weinhaupt'sche Besitz durch die Winterkälte sehr gelitten hatte. Die Gesamternte betrug
bei der Lehranstalt Trier 25 Fuder, in Kreuznach 148 Halbstück (in den drei Vorjahren 76, 72 und 81
Halbstückbei gleicher Fläche) und in Ahrweiler ging die Ernte mit 9500 Liter noch um 1500 Liter über
die bisherige beste Ernte seit Gründung der Anstalt hinans.

Leider steht die wirtschaftliche Lage des Weinbaues in bedauerlichem Gegensatz zu dieser guten Ernte.
Das Geschäft liegt völlig danieder, der Abfatz stockt in einer Weife, wie sie in der allgemeinen wirtschaft-
lichen Deprefsion keine genügende Erklärung findet und die Weinpreise haben einen Tiefstand erreicht,
der jeden wirtschaftlichen Nutzen beim Weinbau ausfchließt. Dem Voranschlag für die Einnahmen aus
dem Weinbau im Jahre 1930 find derartige Preife nicht zugrunde gelegt worden, sondern es ist mit
einem angemessenen Wiederansteigen der Preise gerechnet. Trifft diefe Annahme nicht zu, fo sind die
Einnahmen ans Wein, die der Voranfchlag vorsieht, nicht zu erzielen.

Für die gemäß Vefchlnß des Provinziallandtags im Jahre 1928 der Weinbaulehranstalt zu Trier an¬
gegliederte Landfrauenschule Olewig mit Internat, deren erstes Schuljahr von 22 Schülerinnen
besucht wird, liegt erstmalig ein Haushaltsplan vor, der außer den hohen Erstattungen an die Vermö¬
gens- und Schuldenverwaltung für Verzinfung und Tilgung der Erwerbs- und Baukosten und der
Erstattung an die Hochbauverwaltung für bauliche Aufwendungen für den eigentlichen Schulbetrieb
nur einen Provinzialzufchuß von rund 6400 H^L erfordert.

Bei der Landfrauenschule Sobernheim, die zwar der Provinziallehranstalt in Kreuznach ange¬
gliedert ist, bei der der Wirtschaftsbetrieb aber gemeinschaftlich mit dem des Landfrauen-Erholungsheims
in der Hand des Vaterländifchen Frauenvereins zu Kreuznach ist, hat sich ergeben, daß die Kosten der
Wirtschaftsführung doch höher find, als der Vaterländische Frauenverein veranschlagt hatte, und daß
der Zuschuß der Provinzialverwaltung auf 4200 H^ erhöht werden muß.

Für das Klimaforschungsinstitut, das noch in der Einrichtung begriffen ist, ist für das Jahr 1930 noch
kein Etat aufgestellt worden, da sich die Verteilung der Kosten auf persönliche und sachlicheBedürfnisse
usw. nicht übersehen läßt. An Stelle des Betrages von 35 000^^, der im vorjährigen Haushalt
„Verschiedenes" für das Klimaforfchungsinstitut eingefetzt ist, ist für dieses Jahr ein solcher von
25 000 H^ vorgesehen. Desgleichen ist als Zuschuß des Provinzialverbandes zur Einrichtung einer
Gemüsebauschule in Trier und für die laufenden Kosten des ersten Jahres ein Betrag von 10 000 H^
vorgesehen; die sonstigen Kosten für die erste Einrichtung, die Geländebeschaffung, die erforderlichen
Warm- und Kalthäuser usw. tragen Stadt- und Landkreis Trier. (Vergl. Titel XII u. XIII des
Hanshalts V 36 „Verschiedenes".)
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5 nr. 22. Förderung von Kunst und Wissenschaft.
Der Entwurf des Haushaltsplans über die Förderung von Kunst und Wissenschaft für 1930 ent-

spricht in feinen Grundzügeu demjenigen für 1929. Im einzelnen ist zu dem Haushaltsplau folgendes
zu bemerken:

Titel III 1. Die Minderausgabe bei diesem Titel ist darauf zurückzuführen, daß die Bezüge für 2 An¬
gestellte, die ausschließlich für die Dentmälerstatistik tätig find, nunmehr unter Titel V 6 des Haushalts«
Plans verrechnet werden.

Titel V enthält die Ausgaben für
1. die Denkmalpflege,
2. die Zwecke der Heimatmufeen und Volksbildung,
3. die Denkmälerstatistit,
4. die Unterhaltung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Deutfchen Gck,
5. den Natnr- und Heimatfchutz,
6. das Jahrbuch der Denkmalpflege,
7. die Archivberatungsstelle.

Der Umfang der dringenden denkmalpflegerifchen Arbeiten und Aufgaben steigert fich von Jahr zu
Jahr in einem folchen Maße, daß es bei der heutigen wirtfchaftlichen Lage des Provinzialverbandes leider
völlig unmöglich ist, den nach mehreren Hunderten zählenden Gefuchen und Anforderungen um Bei¬
hilfengewährung entsprechen zu können. Das Anwachsen der Anträge ist einmal darauf zurückzuführen,
das; in den Kriegs- und Nachkriegsjahren von den Besitzern der Denkmäler unter dem Drucke der wirt¬
fchaftlichen Notlage die erforderlichen laufenden Instandhaltungsarbeiten unterlaffen bzw. hinaus¬
geschoben wurden. Hier kann aus Provinzialmitteln nur in einigen wenigen, besonders dringenden
Fällen eingegriffen werden; das ist durch Richtlinien, die die Nheinifche Provinzialtommission für die
Denkmalpflege und der Provinzialausfchuß aufgestellt haben, festgelegt. Aber auch außer diesen Unter-
hllltungsarbeiten hat sich in der letzten Zeit ergeben, daß an einer großen Zahl allerwichtigster und be¬
deutsamster Denkmalbauten in der Provinz erhebliche Bauschäden eingetreten sind, deren Umfang jetzt
erkannt und festgestellt wurde. Hierhin gehören beispielsweise: das Aachener Münster, der Xantener
Dom, die Stiftskirche in Münstermaifeld, die ehemalige Abteikirche in Steinfeld, die Abteikirche Maria
Laach, die St.-Paulins-Kirche in Trier, die Abteikirche in Vrauweiler, die Minoritenkirche in Köln, die
Kirche in Offenbach a. Glan, das Venrather Schloß. So dringend aber auch die hier erforderlichen
Arbeiten für Erhaltung der Denkmäler find, so war es doch bei der Finanzlage des Provinzialverbandes
nicht möglich, durch Erhöhung der bisher im Haushaltsplan stehenden Beträge hier die notwendigsten
Mittel zu beschaffen. Es muß daher mit der Gefahr des Verfalles des einen oder anderen der genannten
und auch noch mancher weiterer Denkmäler gerechnet werden.

Auf wiederholte und dringliche Anträge des Vorfitzenden der Kommiffion für die Rheinifche Denk¬
mälerstatistik wird eine Erhöhung des Titels V 6 um 10 000 H^F für erforderlich gehalten und vor-
gefehen. In den letzten Jahren ist mit allem Nachdruck die Bearbeitung der Dentmälerstatistik, die in
der Kriegs- nnd Nachkriegszeit sehr ins Stocken geraten war, wieder aufgenommen und durchgeführt
worden. Im besonderen handelt es sich hierbei um die Inventarisation der Kunstdentmäler der Re¬
gierungsbezirke Koblenz und Trier, von denen bisher überhaupt noch keine Veröffentlichung erfolgt ist.
Gemäß den Vefchlüffen der Kommission für die Dentmälerstatistik wurden hiervon mehrere Kreife
(Wittlich, Schleiden, Berncastel, ferner Stadt Trier: Domband) erfaßt, und ihre Bearbeitung ist in¬
zwischen so weit gediehen, daß ihre Veröffentlichung erfolgen kann. Durch diese Drucklegung erwachfen
der Kommiffion für die Denkmälerstatistik wefentlich erhöhte Ausgaben, zu deren Deckung die Einsetzung
des Mehrbetrages notwendig ist.

Entsprechend dem Beschluß der Kommission für die Denkmalpflege ist unter Titel V 8 für die Auf¬
gaben des Natur- und Heimatfchutzes eine Erhöhung diefes Titels um 5000 H^ vorgesehen worden. Die
Einsetzung des Betrages von 25 000 H^ für die Archivberatungsstelle erfolgt gemäß dem Beschluß des
75. Provinziallandtages.
Titel VI 1—3. Die Erhöhung des Provinzialzuschusses für die Gefellfchaft für Nheinifche Gefchichts-
tunde um 1000 HF^ erfcheint geboten, um mit dem Druck des gefchichtlichenAtlafses der Nheiuprovinz,
dessen Vorarbeiten beendet sind, nunmehr beginnen zu können. Im übrigen soll der nmfaffende Atlas
von einem Erläuterungsbande begleitet werden, welcher die Gefchichte der ersten Landesvermessungen
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und das Kataster der Provinz enthalten wird. Ebenso ist aus ähnlichen Gründen eine Erhöhung des
Provinzialznschnssesum 500 H^ für die Kommissiondes RheinischenWörterbuches zur Herstellung
eines Rheinischen Dialettwürterbuches nicht zu umgehen. Ferner sind neu aufgenommen die Zuschüsse
für die Semesterbibliothekder Technischen Hochschulezu Aachen, für die Vereinigung für Rechts- und
StaatswisseuschaftlicheFortbildung in Köln und für die Bearbeitung der rheinischenFragebogen des
Deutscheu Volkskundeatlasses.Bei der Semesterbibliothekhandelt es sich um eine Einrichtung, die in
erster Linie sozialen Zwecken dient. Sie soll bestimmungsgemäßunbemittelten Studeuten, die nicht in
der Lage sind, die notwendigen Lehrbücher selbst anzuschaffen,diefe auf die Dauer eiues Jahres leih¬
weise zur Verfügung stellen. Die Vereinigung für Rechts- und StaatswissenschaftlicheFortbildung in
Köln veranstaltet jährlich Vorträge, Kurse und Besichtigungen,um gereiften Personen, welche im Be¬
sitze der erforderlichen Vorbildung sind, Gelegenheit zur Erweiterung und Vertiefung ihres Wissens,
namentlich auf den Gebieten der Rechts- und Staatswissenschaftenzu geben. Mit Rücksicht auf die Be¬
deutung, welche diese Veranstaltungen für die ganze Rheinprovinz haben, erscheint die Ginsetzung des
Provinzialzuschussesaugebracht. Die Übernahme der Kosten für die Bearbeitung der rheinischen Frage¬
bogen des Deutschen Volkslundeatlasses,der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft(früher Not-
gemeinschaftder Deutschen Wissenschaft) herausgegeben werden foll, ist entsprechend dem Vorgehen
der übrigen Provinzen und Landesstellen auf die Provinzialverwaltung erforderlich,weil dem Arbeits¬
ausschuß der rheinischen Landesstelle für den Voltskundeatlas Mittel nicht zur Verfügung stehen. Eine
Erhöhung des Titels VI 2 ^ um 1000 H.//erscheint gerade mit Rücksichtauf die zahlreichenheimatkund¬
lichen Arbeiten der verschiedenenhistorischen Vereine erforderlich. Die Zufchüfsefür die Forschungs-
anstlllt für Psychiatrie in München und das MeteorologischeObservatorium in Aachen sind hier ge¬
strichen und in die Haushaltspläne der zuständigen Fachabteilungen übernommen worden.

5 «r. 33. Provinzialmuseen.
Der Entwurf des Haushaltsplans der Provinzialmuseen zu Bonn und Trier für 1930 entspricht

in seinen Grundzügen demjenigen für 1929. Im einzelnen ist zu ihm folgendes zu bemerken:

H. Einnahme.
Gegenüber dem Vorjahr sind keine wesentlichen Veränderungen eingetreten. Die Einnahmen aus

Eintrittsgeldern können etwas höher eingesetzt werden, weil beide Museen sich eines anhaltenden
stärkerenBesuches erfreuen.

L. Ausgabe.
Unter Titel II 1 ist für die Erforschungder mittelalterlichenVaugeschichte die Stelle eines Abteilungs-
direltors vorgesehen.
Titel III 1 enthält die Ausgabe für einen zweiten Zeichner.
Titel III 3 b und e. Erhöhung ist mit Rücksicht auf die in den letzten Jahren durch die fortschreitende
Bautätigkeit zunehmenden Bodenfunde, die eine erhöhte Reisetätigkeit bedingen, notwendig. Nach
dem Nnsgrabungsgesetzsiud die Provinzialmuseen verpflichtet, die Meldungen von vorgeschichtlichen
und geschichtlichenBodenfunden zu berücksichtigen und ihnen nachzugehen.
Titel IV. Für die sachlichen Aufwendungen sind nur die unbedingt notwendigen Summen nach ein¬
gehender Prüfung durch die Museumskommissioneingesetzt. Trotzdem ist eine Steigerung der Auf¬
wendungen für größere Untersuchungenund Ausgrabungen für beide Mufeen, kleine Ankäufe, Auf¬
stellung und Unterhaltung der Sammlungen fowie Bibliothekszwecke gegenüber dem Vorjahre nicht zuvermeiden.

Der unter Titel IV 4 am Jahresschluß verbleibende Betrag ist auf das neue Jahr zu übertragen.

^ "^ "- Hochbauabteilung.
Dieser Haushaltsplan ist in diesem Jahre erstmalig in einer Form aufgestellt, die es ermöglicht,

die baulichen Anfwendungen für jede Provinzialanstalt getrennt zu übersehen. Die in früheren Haus¬
haltsplänen erscheinenden Titel II 2 (größere bauliche Ergäuzungsarbeiten) und Titel II 3 (Erneuerung
und Ergänzung der Maschinentechniken- und Installationsanlagen) sind demgemäß anstaltsweisever¬
teilt worden. Die gesamten sächlichen Kosten erscheinen nunmehr unter einem Titel II 2, der für jede
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Anstalt getrennt die Ansätze für laufende und einmalige Unterhaltungsarbeiten sowie für größere Er¬
gänzungsarbeiten enthält.

Mit Nückficht auf die notwendige Einschränkungdes Etats sind Mittel für größere Ergänzungs¬
arbeiten nicht vorgefehen, fondern lediglich für laufende und einmalige zur Erhaltung der Vausubstanz
unbedingt notwendige Arbeiten.
Zu Titel III 1. Der hier eingesetzte Betrag ist an den Haushaltsplan für Landesplanung abzuführen.
Er ist vorgesehen für Vermessungsarbeiten und Anfertignng von Plänen durch die Abteilung XXII.
Das Lllgcplanmaterial der Provinzialanstalten ist äußerst unvollständignnd bedarf einer durchgreifenden
Ergänzung und Erneuerung.

u «r. 25. Förderung gewerblicher Einrichtungen.
Der Provinzialverband gewährt seit Jahren, ohne dazu gesetzlich verpflichtetzu fein, laufende Zu¬

schüsse für gewerblicheBildungseinrichtungen. Dabei find aber grundsätzlich nur solche gemeinnützige
Unternehmungen unterstütztworden, die nicht nur rein örtliche Bedeutung haben, sondern darüber hin»
aus Bedeutung für die ganze Nheinprovinz oder große Teile der Provinz beanfpruchenkönnen.

Die Höhe der gewährten Beihilfen wird von Fall zu Fall bestimmt. Bei den gewerblichen
Fachschulen ist jedoch seit 1926 eine Staffelung des Pruvinzialzuschusses vorgesehen, und zwar in der
Weise, daß für diejenigen Schulen, die nach Abzug der Einnahmen einen Kostenaufwand bis zu
100 000 ^?^ erfordern, ein Zuschuß von 10 000 ^?^ eingesetzt ist, für diejenigenmit einem Kostenauf'
wand von über 100 000 H^L bis zu 200 000 H^L ein Provinzialzuschußvon 15 000 ^?^ und für die«
jenigen mit einem darüber hinausgehenden Kostenaufwand ein solcher von 20 000 H^F.

Erstmalig vorgesehenist in diesem Jahre ein Zuschuß für die seit dem 1. April 1929 durch den Staat
übernommene Vaugewerkschule in Trier, die bisher als besondere Abteilung mit der Städtischen Hand-
werter- und Kunstgewerbefchuleverbunden war. Der Zuschuß für die Städtifche Handwerker- und
Kunstgewerbefchule ist entsprechend gekürzt worden. Ferner ist der Betriebskostenzuschuß für das „Haus
der Technik" in Essen, der im vorigen Jahr aus dem Haushaltsplan „Verschiedenes"bewilligt worden
ist, aus formellen Gründen nunmehr in den Haushaltsplan für „GewerblicheZwecke" übernommen
worden. Sonstige Änderungen find gegenüber dem Vorjahre nicht eingetreten.

Etwa im Laufe des Jahres notwendig werdende Bewilligungen können aus dem unter Titel II
vorgesehenenPauschbetrage von 10 000 H^/5 erfolgen. Am Jahresschluß verbleibendeBestände werden
auf das folgende Jahr übertragen.

v «r. 2«. Verschiedenes.
Einnahme.

Zu Titel I. Vergleiche IV der Ausgabe.
Der Titel „Miete der Dienstwohnungen der Provinzial-Erziehungsheime"erscheint in diesem Haushalt
bei den Überschüssen der Erziehungsheime (Titel III 1 Miete und Gartenpacht) mit 62 050 H^s. Die
Verringerung der Mieteinnahmen ist darauf zurückzuführen,daß das ErziehungsheimFichtenhain als
folches im Laufe des ersten Vierteljahres in Fortfall kommt.
Zu Titel II: Die Einnahmen ergeben sich aus Überweisungender Straßenbanabteilung (25 000 H^)
und der Hochbauabteilnng(10 000 H^) sowie aus dem Verkauf der mit Unterstützung der Provinzial-
verwaltung hergestelltenKarten und aus der Beratungstätigkeit auf dem Gebiete der Landesplanung).
Im Jahre 1929 betrugen die Einnahmen aus der Veratungstätigkeit 4000 H^. (Vergleiche Titel XV
der Ausgabe.)
Zu Titel III. Mit Nücksicht auf die gesteigerteZahl der Bezieher der Zeitschrift kann mit einer Mehr¬
einnahme von 500 H^ gerechnet werden. Da sich die Ausgabe — Titel XXI — nicht erhöht, vermindert
sich der erforderlicheZuschuß der Zeitschrift von 4000 ^?^5 auf 3500 H^.

Ausgabe.
Zu Titel VI. Siehe besondere Vorlage.
Zu Titel IX. Es handelt sich um die planmäßige Weiterführung des im Anschluß an die großen Hoch¬
wasser vor einigen Jahren in Angriff genommenen Hochwafferfchutzprogrammesdurch Neubau und
Ausban von Schutzdeichen am Rhein und seinen Nebenflüssen. Der Staat hat mfolge der angespannten
Lage der Stcmtsfinanzcn für 1930 nur 600 000 H^ gegenüber 900 000 ^5 im Vorjahre bereitgestellt.
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Entsprechenddem Beteiligungsverhältnis von 3: 2 zwischen Staats- und Provinzialbeihilfen sind daher
ans Provinzialmitteln nur 400 000 H^L gegenüber 600 000 H^C in, Vorjahre eingesetzt worden.
Zu Titel XII und XIII. Vergleicheletzter Absatz des Vorberichts Zu den Haushaltsplänen li Nr. 29
bis 31, Provinziallehranstalten für Weinbau usw.
Zu Titel XIV. Siehe besondere Vorlage.
Zu Titel XV. Die Ausgaben entstehen für die auf Beschluß des ProUinzialausschusseserrichtete
Geschäftsstellefür die Landesplanung der Rheinprovinz. Die Tätigkeit der Geschäftsstelle erstreckt sich
auf die Herstellung von Verkehrsflächenplänenund Grünflächenplänen fowie anf die Förderung von
Verkehrs-, siedlungs- und vermessungstechnischen Aufgaben, die provinzielleBedeutung haben. Es find
in den nächsten Jahren vor allem Mittel erforderlichfür die fortlaufende Unterstützungder geologisch-
agronomischenLandesaufnahme 1: 25 000, die bisher beim Haushaltsplan für landwirtschaftlicheAn
gelegenheiten (Titel VII 2i: 5650 H^L) verrechnet wurde, zur Herbeiführung der Herstellung einer
geodätisch einwandfreien Karte im Maßstab 1: 50 000 im Nahmen der von der Reichskartenstellegeplan¬
ten fogenannten DeutschenKarte und zur Unterstützung von Luftbildaufnahmen, die einen vermessungs¬
technischen Wert haben und im provinziellen Interesse liegen. Außerdem sind die Mittel bestimmt für
ergänzendevermessungstechnische Aufgaben und die Bearbeitung von Wirtschaftsplänenfür die Betriebe
und Anstalten der Provinz sowie für Mitgliedsbeiträge für Vereine, die mit der Landesplanung zu-
fammenhängende Zwecke verfolgen.
Zu Titel XVI. Siehe besondere Vorlage betr. Förderung des Kleinwohnungswesens.
Zu Titel XVIII. Es sind erforderlichzur Förderung der landwirtschaftlichenuud gärtnerischenSied
lung an Zinszuschüssen40 000 H^L und für andere Aufwendungen (Aufklärung der Landbevölkerung
ufw.) 10 000^^.
Zu Titel XXI. VergleicheTitel III der Einnahme.

U,«r.37. Außerordentlicher Haushalt.
Zu Titel I der Einnahme. Siehe besondere Vorlage.
Zu Titel I 1 der Ausgabe. Wie im Vorjahre soll auch im Jahre 1930 zur Förderung des Baues zwi-
schengemeindlicher Straßen und Verkehrsanlagen im niederrheinischenIndustriegebiet dem Ruhrsicd-
lungsverband ein Betrag von 1 Million Reichsmark zur Verfügung gestellt werden.
Zu Titel I 2 u. 3 der Ausgabe. Siehe befondere Vorlage.
Zu Titel II 2 der Ausgabe. Siehe besondere Vorlage.
Zu Titel II 3 der Ausgabe. Die vorhandenen beiden Hochdruckdampfkefselvon je 120 gm Heizfläche,
welche 1908/09 eingebaut wurden, genügen dem erforderlichenWärmebedarf kaum noch, im Winter
sind sie sehr stark überlastet; Reserve ist überhaupt nicht vorhanden. Dieser Zustand hat sich dadurch
ergeben, daß die Gasbeleuchtungdurch elektrische,für welche der Strom zum größten Teile selbst erzeugt
wird, ersetzt wurde, ferner, daß in umfangreicherWeife für alte und eine große Zahl neu beschaffter
Maschinen der elektrischeAntrieb eingeführt und daß große Gebäudeteile mit Zentralheizung versehen
wurden. Ein weiterer Teil der Werkstättenwird demnächst zur Erzielung besserer Beheizung und Be¬
seitigungder Feuersgefahr und der Staubentwicklungan das Kesselhaus angeschlossen. Hierfür würden
die beiden Kessel in sehr strengen Wintern nicht mehr ausreichen. Hinzu kommt, daß der rechts stehende
Kessel von Anfang feiner Aufstelluug an stets schwere Mängel gezeigt und hohe Instandfetzungskosten
verursacht hat. Im verflossenen Jahre mußte während der Heizperiodeder Abschlammstutzen des Ober¬
kessels erneuert werden, als Ersah für den ausgefallenen Kessel mußte etwa vier Wochen lang eine Leih¬
lokomotive aufgestellt werden, nachdem Insassen und Personal mehrere Tage in ungenügend erwärmten
Räumen sich hatten aufhalten müfsen. Wenn auch der Dampfkesselüberwachungsverein,der den Kessel
am 18. Februar d. I. eingehend untersucht hat, eine direkte Gefahr als vorliegend nicht anfleht, so hat
die Verwaltung doch Bedenken, fowohl bezüglich der Sicherheit als auch der ungenügenden Wärme-
verforgungder Anstalt beim Ausfallen des Kessels infolge Ausbesserungenund wegen des Fehlens einer
Reserve.

Es ist daher beabsichtigt,den rechts stehenden .Kessel durch einen neuen von etwa der doppelten
Heizfläche(etwa 250 <zm) und größerer spezifischer Dampfentwicklungzu ersetzen, den zweiten Kessel
aber für den Sommerbetrieb stehenzulassen. Nach einigen Jahren, wenn sich die Weiterentwicklung
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der Anstalt übersehen läßt, würde dann links von dem zweiten Kessel ein weiterer Kessel von 250 yin
oder auch mehr aufgestelltwerden, so daß dann einer der beiden 250-^in-Kessel für die gesamte Wärme¬
versorgung der Anstalt genügen würde und so endlich wieder volle Reserve vorhanden wäre.
Zu Titel II 4 der Ausgabe. Siehe besondere Vorlage.
Zu Titel II 5 der Ausgabe. Siehe besondere Vorlage.
Zu Titel II s der Ausgabe. Die Erhöhung der Velegziffer der Anstalt von 2200 auf 2650 hat eine,
wenn auch verhältnismäßig geringe Vermehrung des Arzt- und Büropersonals zur Folge gehabt. Die
früher für den Anstaltsapothekerbestimmte Wohnung ist von einem Arzt bewohnt, während der Anstalts¬
apotheker die frühere Verwaltungsafsistentenwohnung innehat. Der Verwaltungsassistenthat eine
Notwohnnng außerhalb der Anstalt, ein Anstaltssekretärwohnt in einer Lehrerwohnung im Schul¬
gebäude der Gemeinde Hau, auf deren Räumung die Negierung schon seit Jahren drängt, ein weiterer
verheirateter Anstaltssekretär hat noch keine Wohnung. Um diesem Zustande ein Ende zu machen,
ist die Errichtung eines Dreifamilienhaufes für die bezeichnetenBürobeamten beabsichtigt.

Zu Titel II 7 der Ausgabe. Infolge Räumung der zweiten Vefatzungszoneist nun auch das letzte von
den Besatzungstruppen in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren benutzte Krankengebäude,das
Männerhaus II, freigeworden. Bevor das Haus seinem ursprünglichenZwecke wieder zugeführt werden
kann, muß es zunächst instand gesetzt werden. Hierfür sollen die vom Reichsvermögensamt noch fest¬
zusetzenden Besatzungsschädenkosten genommen werden, die aber erfahrungsgemäß meistens nicht aus¬
reichen, besonders deshalb nicht, weil außer der Instandsetzung Umänderungen des Hauses nach den
Grundsätzender heutigen Irrenpflege vorgenommen werden muffen, so z. B. vermehrte Bade-, Wasch-
und Toiletteneinrichtungen, Trennung von Näumen durch Einsetzen von Zwischenwändenusw. Auch
ist eine Inventarergänzung vorzunehmen, weil durch die Kriegs- und Nachkriegszeitdie Bestände in
der Anstalt nicht aufgefüllt, sondern der Bedarf für die übrigen Krankenhäuseraus diesem Hause seiner¬
zeit entnommen worden ist.

Zu Titel II 8 der Ausgabe. Für den Umbau und Erweiterungsbau des Wirtschaftsgebäudesund die
Einrichtung der Bäckerei find im vergangenen Haushaltsplan 185 000 H^ bereitgestelltworden. Bei
Ausführung der Umbauarbeiten im Wirtschaftsgebäudezeigte sich die Notwendigkeit,einen erheblichen
Teil der Massivdeckenzu erneuern, deren Eiseneinlagen durch das im Laufe der Jahre eingedrungene
Wasser zerstört worden sind. Die Erneuerung der Decken bedingt wiederum die Erneuerung des Fuß-
bodenbelags und der Installationsleitung, die außerdem zum großen Teile verkrustetsind. Dringend
erwünscht erscheint weiter zur Beseitigung der Tropfwafserbildung an den Decken die Einziehung von
Zwischendecken im Hauptraum, der Waschkücheund der Kochküche. Aus den vorgenannten Arbeiten
ergibt sich ein Mehrkostenbedarfvon ... ................... 30 000 H^s

Für die Ergänzung der zum Teil veralteten und abgängigen Einrichtung der Koch-
und Waschküche wie Bügelpresse, Trockenapparat, Waschmaschinen und die Ginrichtung
der Bäckerei werden weiter benötigt ................... . . . 70 000 „

zusammen 100 000 H^

Zu Titel II 9 der Ausgabe. Von den seinerzeit von der Besatzung bzw. von den katholischenErziehungs¬
vereinen belegten Krankenhäusern in der Heil- und Pflegeanstalt Galkhaufensind zwei für Kranken-
zwecke noch nicht in Gebrauch genommen worden. In dem einen befindet fich die proviforifche Koch¬
küche und in dem zweiten die Verwaltungsbüros und eine Notwohnung. Diese Häuser sollen wieder
ihrem Bestimmungszweckezugeführt und hierbei nicht nur einer gründlichenInstandfetzung, fondern
auch einem teilweifen Umbau nach neuzeitlichen Gesichtspunktender Krankenbehandlungunterzogen
werden. In derselben Weise soll ein weiteres Krankenhaus, das nach Räumung sofort wieder belegt
worden ist, umgebaut und instand gefetzt werden. Es handelt sich in derHauptsacheum Verlegung von
Baderäumen, Spülküchen, Aborten und Schaffung von Überwachungsfälen,wodurch eme bessere Be¬
aufsichtigungder Kranken und Personalersparnis erzielt wird.

Zu Titel II IN der Ausgabe. Durch Verringerung der Vesatzungstruppensind in Trier eine Reihe von
bisher militärisch besetzten Gebäuden freigeworden, die der Neichsvermögensverwaltungunterstehen.
Unter anderen ist ein in unmittelbarer Nähe der KaiserthermengelegenesGebäude, das letzt der Reichs¬
vermögensverwaltung zu Vürozwecken dient, käuflich zu erwerben. Dem Provmzmlmuseum in Trier
fehlen geeignete Räume zur Unterbringung von Scherbenmassenaus den großen Ausgrabungen, so
daß dieses Gebäude hierzu und als Thermenmuseum eingerichtetwerden soll. Tue Reichsvermögens-
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Verwaltung fordert zunächst für diefes Gebäude noch einen Kaufpreis von 40 000 H^F, es foll aber
durch Verhandlungen erreicht werden, den Kaufpreis auf 20 000 HL herabzudrücken.

Zu Titel I1 11 der Ausgabe. Siehe besondere Vorlage.

Zu Titel II 12 der Ausgabe. Bei der Einrichtung des Klimaforschungsinstitutshat sich ergeben, daß
die sämtlichen für die Zwecke des Instituts erforderlichenPräzifions-Apparate in den Gebäuden der
Weinbaulehranstalt nicht verwendet werden können, da die Erschütterungder Gebäude durch die sehr
stark benutzte Eisenbahn trotz des tiefen Einfchnitts und trotz der Entfernung zu groß ist und alle Ver¬
suche, sie aufzuheben oder zu mildern, erfolglos gewesen sind. Um nicht die Arbeiten des Instituts
wertlos zu machen, bleibt deshalb nur übrig, auf der Höhe des Neubergs ein einfaches, den Anfor¬
derungen des Klimaforschungsinstitutsund der WetterdienststelleentsprechendesGebäude zu errichten,
dessen Kosten, da Aufwendungen für Grunderwerb nicht zu machen sind, den Betrag von 30000 H^
nicht überschreitenwerden.

Zu Titel III 1 der Ausgabe. Es wird auf die Vorlagen an den 73. und 75. Provinziallandtag Be¬
zug genommen. Für die Weiterführung der Regulierungsarbeiten au der Niers, vor allem zur Be¬
seitigung der zahlreichenMühlenswue, ist seitens des Staates für 1930 eine weitere Veihilferate von
100 000 H^ unter der Voraussetzungeiner gleichhohen Provinzialbeihilfe bereitgestelltworden.
Zu Titel III 2 der Ausgabe. Über das EindeichungsprojektNeuwied ist in einer Vorlage an den
^ ' ^^'""""^"^ "«gehend berichtet worden. Von der insgesamt vorgesehenen Staatsbeihilfe
von 2 Millionen Reichsmarkund der Provinzialbeihilfe von 1 Million Reichsmarksind 1928 und 1929
^V'!"^^°" «°^ ^«ata 000W" H^ ^ 404 375 H^) ^ 1 404 375 H^, von der Provinz
^"^2^02 )88 ^)--702 188 H^. Für 1930 ist seitens des Staates eine weitere Veihilferate
3°" ^«?^ "bereitgestellt worden unter Voraussetzungeiner weiteren Provinzialbeihilfe in Höheder Hälfte der Staatsbeihilfe — 280 650 H^>

Für 1931 verbleibt alsdann noch feitens der Provinz eine Schlußrate von 17 162 H^< bereitzustellen.
Zu Titel III 3 der Ausgabe. Siehe Vorlage betr. Aufnahme einer Anleihe.

Anlage 4.
(DiussacheNr. 2.)

Vericht und Slntrag
des Provinzialausschufses,

betreffend Kufnahme einer Anleihe von 7448000 NM.

inF? «? ?"^ ^ Inflation haben die Rheinischen Provinziallandtage, beginnend mit dem Jahre
1926, die Aufnahme von Anleihen ,n einer Gesamthöhe von 81 045 000 H^ bewilligt. Von diefer
Summe entfallen auf die außerordentlichen,durch die laufenden Einnahmen nicht zu deckenden Auf¬
wendungen des Straßenbaues 49 Millionen HU, auf die des Hochbaues rd. 9,2 Millionen HT, auf
3?«?^ ^?^Z","g ^s Provlnzialverbandes bei der Landesbank 8,1 Millionen HR, Bildung
eines Betriebsfonds 3,7 Millionen HM Disagw des langfristigenGeldes 19 Millionen HU, Beteili-
^«5" °" Wolmungsfurforgegeellschllft 1 Million H^l, zusammen 73 Millionen HM. Der Nest
von 8 MillionenHM verteilt sich auf eine Anzahl weniger großer Objekte, z. B. je 700 000 H^für die

unb für die Beteiligung an Kraftverkehrsgesellschaften,
herber en usw Aggertalsperre und die Niersregulierung, 400 000 H^ für Iugend-

^" Belastung die die Verzinsung und Tilgung dieser Anleihen
^ ^ ^"?chen Haushaltsplan bedeutet, zu verHuten,hatte die Provinzialverwaltung beabsichtigt,für das Jahr 1930 von der Aufnahme einer Anleihe abzusehen > ^ u ,

Ein^än?.«^'n^°^ "?" verwirklichen lassen dem Provinziallandtag muß vielmehr trotz äußerster
I"'1ss""u^ .aller Ausgaben sowohl des ordentlichen als des außerordentlichenHaushaltsplanes die
Av«n ^ "/" 7448000H^einschließlich des Disagios vorgeschlagenwerden,
davon allerdings 4 400 000 H^ unter der Bedingung, daß dieser Betrag durch eine Amortisation^
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anleihe anfgebracht werden kann. Dieser Vorbehalt "«ß gemacht werden weil e
hieraus zu machenden Ausgaben als weniger wichtig oder weniger drm^ Anleihe für die
verwiesen auf Abschnitt II uud auf die besondere Vorlage ^treff nd A^ des Provwzial-
Zwecke des Straßenbaues), sondern weil die Zunahme de^ ^/^^
Verbandes angesichts der Entwicklung der gesamten wirtschaftlichen HA,
wortet werden kann. Es hätte nahegelegen, diesen Vorbehalt "'Ht nur für 44 ^
sondern für die ganze Anleihe zu machen, es hat sich aber ergeben d°ß bas für d:e enlgen Änsga ,
die in den außerordentlichen Haushaltsplan eingestellt worden smd, nicht möglich ist.

I. Außerordentlicher Haushaltsplan.

Den hier vorgesehenen Ausgaben in Höhe von 2 770 838^ stehen Einnahme^
so daß die gauze Ausgabe durch eine Anleihe, die sich einschließlichDisagio ans 3048000 ^ stellt, ge
deckt werden muß.

^ Auch i"Ia7re 1930 foll für den Siedlnngsverband .Muhrkohl^
zwischengemeindlicher Straßen und Verlehrsanlagen im niederrhem.schen Industriegevte:
von 1 000 000 H^< bereitgestellt werden. nl^nttin^illllandtaaes März

Die Rechtslage zwingt hierzu nicht, der diesbezügliche ^Muß d^
1929) bezieht sich uur auf das laufende I^ ^M

yao^Vg» I^He'30^^^^^^^ «nd rechtfertigen die erneute
Bereitstelluug des gleichen Betrages für das Jahr 1930.

^ Die ordentlichen uud außerordentlichen Aufwendungen f"r de" W
eine Einschränkung erfahren, die sowohl vom ^«technischen^
nur zu rechtfertigen war mit der Erwartung, daß eine Vierung d« «"2^ ^ ll Erfüllung,
Nachholen des Zurückgestellten ermöglichen würde, ^cht nur diese Erw^
sondern der Hanshaltsplan für 1930 sieht «°«/"e erhebttch ^ mußtenfür den Hochbau vor. Aus den seitens der einzelnen .Verwaltungszweige 00 u u Verwaltung
Aufwendungen für mehr als 7 Millionen^ a s 'M "or^n Gang emer '"H^^ ^,
notwendig bezeichnet werden, darunter als drmgend "«twendig für runo ^nüber rund
dem sieht der außerordentliche Haushaltsplan nur ^
3 Millionen HA im laufenden Jahr vor, was um so mehr '"s^wmi ^ ^ laufenden Jahre
lichen Haushaltsplan die Mittel für den Hochbau bon 2 ? M" ^ ^^^
auf 1,4 Millionen^ herabgesetzt Md. Die Pr^
keinen Zweifel darüber lafsen, daß be de Haushaltspläne für den H^ M' 2, ^^ ^^
geordneten Bautätigkeit nicht zu zurückbleiben. Das vorge-
längere Zeit gesehen, zur Erhaltuug der Substanz gescheh n muß ech^ Aufbringung der wirtlich
schlagene Verfahren schärfster K rzung erfchien trotz^ ^t. im außer¬
erforderlichen Mittel im ordentlichen Haushalt
ordentlichen Haushalt ohne unzulässige Erhöhung "" Auleche "M ^ ^ ^ ^ ^^
hat von den beiden übelständen den gewählt, den ste 3^ Z 't ^r ^ 'rtra° 1 ^ .^ ^ß„,^ent-
sächlich ist, wird sich später ergeben. Die Begründung für ^e Ausgaben oe V^ Vorlagen, auf
lichen Haushaltsplan findet sich in den Vorbemerkungen S. 28 u. 29 bzw.
die verwieseu wird. .^ f„'ii«.t,<'n' Nie

0) Die iu der Ausführung befindlichen Piekte auf die ^ Verhandlungen
Niersregulierung nnd die Eindeichung von Neuwied, smd aus früheren
bekannt Auf die Vorbemerkungen hierzu, S. 29 u. 30, wird verwiegn.

II. Besondere Aufwendungen für den Straßenbau.

Anch für den Straßenbau werden, obwohl im °^
des Kraftwagenverkehrs 1,15
Unterhaltung der Straßen vorgefehen smd und obwohl 1^1 ^ u Millionen HA beantragt. Das
übernommen sind, außerordentliche Mittel nur m Höhe von
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bedeutet eine erheblicheHerabsetzunggegenüber den Jahren 1926—1929, in denen die Provinzial-
landtage insgesamt 49 Millionen HK an außerordentlichen Mitteln für den Straßenbau bewilligt
haben. Trotz der großen Bedenken gegen eine derartige Beschränkung, die zweifellos aus den
interessierten Kreisen geltend gemacht werden können und auch geltend gemacht werden, muß die
Provinzialverwaltung aus den im vorstehenden angegebenen Gründen davon absehen, die Bewilli¬
gung größerer außerordentlicherMittel vorzuschlagen. Bezüglichder Verwendung der vorgeschlagenen
4 Millionen ^^i wird auf die besondere Vorlage verwiesen. Voraussetzungfür die Verwendung
dieser Mittel ist, wie bereits gesagt, daß ihre Aufbringung im Wege einer langfristigenTilgungsanleihe
möglich ist.

III.
Im abgelaufenen Jahre ist es zwar möglich gewefen,einzelne Anleihebeträge auf 3 bzw. 5 Jahre fest

hereinzunehmen, dagegen keine Anleihen, die lediglich im Wege der Tilgung zurückzuzahlen sind. Leider
ist auch die Hoffnung, wenigstens für die den Provinzialverband am meisten belastendenAusgaben für
den Straßenbau die Genehmigung zu Auslandsanleihen zu bekommen, noch nicht in Erfüllung gegangen.
Die Provinzen hoffen zwar, daß fich die Stellungnahme der hierfür entscheidendenStellen ändern und
daß die dringendeNotwendigkeitder Aufnahme von Auslandsanleihen für diese Zwecke anerkannt werden
wird, bis jetzt sind allerdings sowohl die Bemühungen der Einzelprovinzenals die der Geschäftsstelle des
Verbandes erfolglos gewefen. Wie im Falle der Genehmigung einer Ausländsanleihe deren Bedin¬
gungen sein werden, läßt sich zur Zeit schwer beurteilen, auf jeden Fall würden fie aber günstiger sein
als die einer Inlandsanleihe. Es wird wie bisher dem Provinzialausschuß überlassen werden müssen,
die nach Lage des Kapitalmarktes vorteilhaftestenAnleihebedingungenzu erzielen und die Anleihe ganz
oder in Teilbeträgen im Inland oder eventuell im Ausland aufzunehmen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach folgendenBeschluß vorzuschlagen:
„1. Der Provinziallandtag beschließt die Aufnahme einer Anleihe in Höhe von 7 448 000 H^L für

nachstehende Zwecke:
^) Zur Förderung des Baues zwischengemeindlicher Straßen und Vcrkehrsanlagen

im Bezirke des Nuhrsiedlungsverbandes ................................. 1 000 000.— H^<
d) für außerordentliche Aufwendungen des Hochbaues ....................... 1 390 188.— „
e) für außerordentliche Aufwendungen des Straßenbaues .................... 4 000 000.— „
ck) zur Unterstützung der Niersregulierung .................................. 100 000.— „
«) zur Eindeichung von Neuwied .......................................... 280 650.— „
1) zur Deckungdes Disagios ......................................... ----- 677 162.— „

zusammen 7 448 000.— H^L

2. Der für die Zwecke des Straßenbaues unter -i) und e) erforderlicheTeil der Anleihe ist mit 5^,
der Restbetrag der Anleihe mit 2^ und den durch die Rückzahlung ersparten Zinsen zu tilgen.

Der Provinzialausschuß wird beauftragt, die übrigen Bedingungen der Anleihe je nach Lage des
Geldmarktesfestzufetzenund über die Begebung derAnleihe im ganzen oder in Teilbeträgenzu beschließen.

3. Falls die zuständigenStellen die Aufnahme der Anleihe oder eines Teiles derselben im Auslande
zulassen, wird der Provinzialausschuß zur Aufnahme der Anleihe oder von Teilbeträgen im Auslande
ermächtigt.

4. Die Inanspruchnahme der unter e) für die außerordentlichenAufwendungen des Straßenbaues
vorgesehenenMittel ist nur dann zulässig, wenn sie im Wege einer langfristigen Tilgungsanleihe auf¬
gebracht werden können. Die für die übrigen Zwecke erforderlichenMittel tönneu, folange die Aufnahme
einer langfristigenTilgungsanleihe nicht möglich ist, kurzfristig aufgenommen werden."

Düsseldorf, den 17. März 1930.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 5.
Vericht und Antrag Dusache^ 3>

des Geschäftsordnungsausschusses,
betreffend 1. Neufassung der Geschäftsordnung für den provinziallandtag,

2. Antrag der Fraktion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei
auf Erhöhung der Zahl der Mitglieder der provinzialkommissionen.

Berichterstatter: Abgeordneter Adams.

Der 76. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 21. Januar 1930 auf Antrag des Abgeordneten
Haas beschlossen,daß der Geschäftsordnnngsausfchußnach Schluß der Tagung des Provinziallandtages
zusammentreten soll, um über eine Neufassungder Geschäftsordnungzu beraten. Zugleichmit diesem
Beschluß hat der 76. Provinziallandtag zwei Anträge der Fraktion der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei dem Geschäftsordnungsausschußzur Mitberatung gelegentlichder Beratung über die
Neufafsung der Geschäftsordnungüberwiesen. Diese Anträge lauten:
1. „Der Provinziallandtag wolle beschließen, den z 9 der Geschäftsordnungdahingehend abzuändern,

daß es in Zunkunft heißt:
Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse soll in der Regel 15 betragen, jedoch muß jede Fraktion

mit mindestens einem stimmberechtigtenMitglied vertreten sein."
2. „Der Provinziallandtag wolle beschließen, die Provinzialkommissionendahin zu erweitern, daß von

jeder Fraktion mindestens ein Mitglied denselben angehören kann."
Ferner ist folgender Zusatzantrag der KommunistischenFraktion zu dem ersten Antrag überwiesen:

„Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse auf 21 zu erhöhen."
Der Geschäftsordnnngsausschußist am 25. Februar und 8. März 1930 zur Beratuug zusammen¬

getreten. Das Ergebnis der in diesen Sitzungen zur Abänderung der Geschäftsordnunggefaßten Be¬
schlüsse ist aus dem anliegenden Abdruck einer „Gefchäftsordnungfür den Provinziallandtag der Rhein-
Provinz" ersichtlich. Die vorgeschlagenen Änderungen der Geschäftsordnungfind jeweils auf der rechten
Seite des Abdrucks durch Sperrdruck kenntlich gemacht.

Der Antrag auf Erhöhung der Zahl der Mitglieder der Provinzialkommissionenfand nicht die Zu>
stimmung des Ausschusses.

Der Geschäftsordnungsausschußbeantragt demgemäß:
1. Die Geschäftsordnung in der vorgefchlagenenneuen Fassung zu genehmigen,
2. den Antrag 1 der Fraktion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, betreffendZusammen-

setzung der Ausschüsse, und den Zusatzantrag der Kommunistischen Fraktion als erledigt zu erklären,
3. den Antrag 2 der Fraktion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf Erhöhung der

Zahl der Mitglieder der ständigen Provinzialkommissionenabzulehnen.
Düsseldorf, den 8. März 1930.

Der Geschäftsordnnngsausschuß:
Fr. Selbmann, A. Hauck,

Vorsitzender. Schriftführer.

Vericht und Kntrag
des provinzialausschusses.

betreffenddie Neuwahlen zu den provinzialkommissionen.

Anlage 6.
(Dructsachc Nr. 4.>

Aus Anlaß der Neuwahl des Provinziallandtages sind noch die Mitglieder der Provinzialkommissio¬
nen neu zu wählen. In der letzten Tagung des Provinziallandtages sind diese Neuwahlen bis zur
Tagung des nächsten Provinziallandtages zurückgestellt worden.

Bisher bestanden vier Kommissionen:
H) eine Kommissionfür die Provinzial-Taubstummen-, Blinden- und Hebammenlehranstalten,
d) eine Kommissionfür die Provinzial-Erziehungsheime,

*) Der Abdruck bejindet sich am Schlüsse des Heftes.
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o) eine Kommissionfür die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und die Provinzial-Arbeitsanstalt
Brauweiler,

ü) eine Kommissionfür das Straßenbauwesen.
Die zur Zeit gültige Geschäftsordnungfür die Provinzialkommifsionenund ein Verzeichnisder bis¬

herigen Mitglieder dieser Kommissionenist in den Anlagen ^ und V beigefügt.
Die Wahlen sind nach den Vorschriftendes im Auszuge beigefügtenWahlgesetzes für die Provinzial-

landtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925 (Anlage 0) und der gleichfalls beigefügten, vom 70. Rheini¬
schen Provinzillllandtag beschlossenen Wahlordnung (Anlage v) zu tätigen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle die Wahlen zu den Provinzialkommifsionenvornehmen."
Düsseldorf, den 12. Februar 193N.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. _________________ Landeshauptmann.

Geschäftsordnung ^^^
für die Provinzialkommifsionen.

Die Kommissionsteht der Provinzialverwaltung für die Angelegenheiten .....................
....................................................................... beratend zur Seite.

§2.
Die Kommissionbesteht aus acht vom Provinzillllandtag aus seiner Mitte gewählten Mitgliedern.

Den Vorsitzendenwählt der Provinzialausschuß aus seinen Mitgliedern.
8 3.

Sitzungen der Kommission,
Tagesordnung,
Ort und Zeit der Tagung

werden vom Vorsitzendenmit dem Landeshauptmann vereinbart.
Die Einladungen erläßt der Landeshauptmann.
Auf Verlangen von mehr als drei Mitgliedern der Kommifsionmüssen Sitzungen stattfinden und

gewünfchteGegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden.
8 4.

An den Sitzungen, die unter Leitung des Vorsitzendender Kommissionstattfinden, nehmen der
Landeshauptmann bzw. sein Vertreter und die von ihm zu bezeichnenden leitenden Beamten teil, denen
jederzeit das Wort zu erteilen ist.

8 5.
Die Kommissionhat das Recht, Beamte, Angestellteund Arbeiter des betreffenden Verwaltungs-

zweiges fowie die Anstaltsinsassenzu hören, vom Landeshauptmann innerhalb ihrer ZuständigkeitAus¬
kunft zu fordern und die Akten einzusehen.

8 6.
Das Ergebnis der Beratungen legt die Kommission dem Landeshauptmann vor, der etwaige Wünsche

oder Vorschläge, soweit er zu ihrer Erledigung nicht zuständigoder nicht bereit ist, dem Provinzialaus¬
schuß vorlegt. Ein Anordnungsrecht steht der Kommissionnicht zu.

Bei den in der Provinzial-Arbeitsanstalt auf Grund eines Vertrages mit der Justizverwaltung unter¬
gebrachten Strafgefangenen kann die Kommissionihre Rechte nur im Einvernehmen mit der Justiz¬
verwaltung ausüben.

8 ?.
Jedes Mitglied der Kommissionerhält eine Ausweiskarte. Die Leiter der betreffenden Provinzial-

anstalten sind angewiesen, jedem Mitglied der Kommissionauch außerhalb einer allgemeinen Besichti¬
gung die Anstalt nnd ihre Einrichtungenzu zeigen. Etwaige Wünsche hat das Mitglied dem Vorsitzenden
der Kommissionvorzulegen. Der Leiter der Anstalt kann sich hierbei durch einen anderen Beamten
vertreten lassen. Die in z 5 genannten Rechte stehen den einzelnen Mitgliedern der Kommission nicht zu.
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8 8.
Die Mitglieder der Kommission erhalten für ihre Teilnahme an den Sitzungenund den gemeinsamen

BesichtigungenReisekosten und Tagegelder nach den für die Mitglieder des Provinzialausschussesgel¬
tenden Sätzen. _____

provinzwlkommisstonen: «"age«.
a) Kommission für die Provinzial-Taubstummen-, Nlindenunterrichts- und Hebammenlehr¬

anstalten:
Vorsitzender: Nechtsanwalt Loenartz, Koblenz.
Stellv. Vorsitzender: Stadtverordneter Dunder, Düsseldorf- ^ Vom Provinzwlausschußgewählt.

Gerresheim. )
Mitglieder (vom Provinziallandtag gewählt):

1. Frau Luise Vlumberg, Mülheim a. d. Ruhr-Broich, Kurfürstenstraße40, >
2. Dr. Hermann Dichgans, Apotheker, Barmen-Elberfeld, Simonsstraße 23,
3. Johannes Henry, Rechtsanwalt, Bonn, Wilhelmstraße16,
4. Leo Klüvekorn,Rektor, Kaarst bei Neuß,
5. Gottfried Künzgen, Arbeitersetretär, Duisburg-Hamborn, Seitenstraße 19,
6. Fräulein Anna Künning, Konrektorin, Gladbach-Nheydt,Regentenstraße 63,
7. Mathias Kurth, Lehrer, Weiden, Landkreis Köln,
8. Frau Agnes Plum, Efsen (Schonnebeck), Provinzialstraße 9.

b) Kommission für die Provinzwl-Vrziehungsheime:
Vorsitzender:Redakteur Steinbüchel, Essen (Feldhaushof). < «.«m Provinzialausschuß gewählt.
Stellv. Vorsitzender: Kanonikus Iansen, Aachen. !
Mitglieder (vom Provinziallandtag gewählt):

1. Frau Elli Becker, Düsseldorf,Borsigstraße 25,
2. Wilhelm Daams, Arbeitersekretär, Essen (Borbeck), Feldstraße 22,
3. Dr. Wilhelm Eickmcmn, Pfarrer, Neuenhaus, Post Hilgen,
4. Kaspar Kranz, Dechant, Bad Kreuznach,
5. Anton Küppers, Rektor, Barmen-Elberfeld, Rödigerstraße 71,
6. Frau Anna Niedieck, Düsseldorf, Schumannstraße 13,
7. Heinrich Nenner, Verbandsvorfitzender,Essen, Taubenstrahe 14,
8. Christoph Steinmeher, Rektor, Düsseldorf, Räuscherweg37.

o) Kommission für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten und die Provinztal-Arbeitsanstalt
in Brauweiler:

Vorsitzender: Oberbürgermeister Farwick, Aachen. 1 ^^ Provinzialausschußgewählt.
Stellv. Vorsitzender: Okonomierat Kemmann,Katers b. Mettmann.)
Mitglieder (vom Provinziallandtag gewählt):

1 Otto Büchsenschüh,Kaufmann, Barmen-Elberfeld, Lentzestraße 42,
2 Robert Deppe, Stricker, Alsdorf, Landkreis Aachen, Oidtweilerweg 11,
3 Heinrich Eickmcmn, Gewerkschaftssekretär,Köln-Bickendorf,Sandweg 49,
4 Freiherr von Gillhaußen, Otto, Gutsbesitzer,Gut Stecklingbei Wesel,
5. Fräulein Franziska Gosewinkel,Konrektorin, Essen, Karnaper Straße 20,
6. Artur Hauck, Arbeitersekretär,Düsseldorf, Viehweg 1,
7. Alfred von Itter, Pfarrer, Krefeld-Uerdingena. Rhein, Hofstraße ^,
8' Johannes Schmitz, Professor, Andernach, Breite Straße 52.

u) Kommission für das Provinzial-Strafjenbauwesen:
Vorsitzender:OkonomieratKemmann, Katers bei Mettmann. 1
Stellv Vorsitzender: RittergutsbesitzerHeuser, Haus Dürften-^ Vom Provinzialausschuß gewählt.

thal bei Zülpich. j
Mitglieder (vom Provinziallandtag gewählt):

1 Karl Geryard, Landwirt, Sensweiler, Kreis Vernkastel,
2 Jakob Gessingcr,Gutsbesitzer,Laufeld, Kreis Wittlich,
3 Stephan Lenz, Gewerkschaftssekretär,Gummersbach-Becke,
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4. Franz Lenze, Generaldirektor, Mülheim a. d. Ruhr-Styrum, Burgstraße 76,
5. Theodor Schaaf, Stadtsekretär, Düren, Bergstraße 6,
6. Karl Franz Theissen, Redakteur, Essen, Ginsterweg 24,
7. Karl Ziegler, Bauunternehmer, Wesel, Hansaring 54,
8. Johann Zimmermann, Parteisekretär, Duisburg-Hamborn, Gartenstraße 141.

Nuszug Knlagec,
aus dem Wahlgesetz für die Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925.

Vornahme von Wahlen durch den Provwziallandwg und Geschäftsordnung.

z 23. (1) Wahlen werden, wenn niemand widerspricht,durch Zuruf, sonst durch Abgabe von Stimm¬
zetteln vollzogen.

(2) Bei der Zettelwahl wird, wenn mehrere gleichartigeunbesoldete Wahlstellenderselben Ver¬
waltungsstellezu besetzen sind, in einem Mahlgange nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
in allen anderen Fällen für jeden Fall in besonderem Mahlgange nach Stimmenmehrheit
abgestimmt.

(3) Im Falle nachträglicherVermehrung oder Verringerung der Wahlstellensind sämtliche Wahl-
stellen neu zu besetzen.

z 24. (1) Wird nach den Grundsätzender Verhältniswahl abgestimmt, so sind die Wahlstellen auf die
Wahluorschläge nach der Reihenfolgeder Höchstzahlen zu verteilen, die sich durch Vollrechnung,
Halbteilung, Drittelung, Viertelung usw. der auf die Wahlvorschlägeentfallenden Stimm¬
zahlen ergeben. Über die Zuteilung der letzten Nahtstellen entscheidetbei gleichen Höchst¬
zahlen das Los.

(2) Sind Stellvertreter zu wählen, fo ist erster Stellvertreter des an erster (zweiter, dritter usw.)
Stelle gewählten Mitglieds der dem gewählten Mitglied an erster (zweiter,dritter usw ) Stelle
auf demselben Wahlvorschlage, zweiter usw. Stellvertreter der dem nächsten an entsprechender
Stelle folgende Bewerber.

(3) Scheidet der Gewählte vor Ablauf der Wahlzeit aus oder lehnt er die Wahl ab, so tritt, soweit
nicht gesetzlich anderes bestimmt ist, an feine Stelle sein Stellvertreter und an dessen Stelle
— oder wenn kein Stellvertreter gewählt ist, an die Stelle des Ausscheidenden— ein Ersatz¬
mann, welcher durch die Mehrheit der Unterzeichnerdes Wahlvorschlagsoder, soweit sie nicht
mehr Mitglieder des Provinziallandtags sind, ihrer Ersatzmänner bestimmt wird Ist die
Wahl durch Zuruf vollzogen (8 23 Abf. 1), so ist der Ersatzmanngemäß § 23 Abs. 2 zu wählen.

(4) Der Stellvertreter ist auch in Fällen nur vorübergehender Behinderung des Gewählten zu
seiner Vertretung berechtigt.

8 25. (1) Wird nach Stimmenmehrheit abgestimmt,so ist derjenigegewählt, für den mehr als die Hälfte
der gültigen Stimmen abgegeben ist.

(2> Wird dieses Ergebnis im ersten Wahlgange nicht erreicht, so findet zwischen den beiden Per¬
sonen, welche die meisten Stimmen erhalten haben, eine engere Wahl statt.

(3) Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los, wer in die engere
Wahl zu bringen oder im letzten Wahlgange gewählt ist.

§ 26. Bei Wahlen und Abstimmungen zählen Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen mit
zur Feststellung der Beschlußfähigkeit,nicht aber zur Berechnung der Mehrheit.

8 27. Im übrigen wird das Wahlverfahren durch die Geschäftsordnung geregelt.
§ 28. Gegen die Gültigkeit einer vom Provinziallandtage vorgenommenen Wahl kann, soweit nicht

gesetzlich die Anfechtungeiner solchen Wahl anderweitig geregelt ist, jeder Provinziallandtags-
abgeordnete binnen zwei Wochen nach Feststellungdes Wahlergebnissesbei dem Provinzial-
ausschuß Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet die Veschlußbehörde, durch deren
Entscheidung die Gültigkeit oder Ungültigkeitder Wahl endgültig festgestellt wird. Bedarf die
Wahl einer Bestätigung, so wird diese erst nach Ablauf der Einspruchsfristoder nach der Gültig¬
keitserklärungrechtswirksam.

3 29. Eine vom Provinziallandtage vorgenommene Wahl verliert vor Ablauf der festgesetzten
Wahlzeit ihre Wirksamkeitdurch Wegfall einer Voraussetzung der Wählbarkeit oder durch
nachträglichenEintritt eines Ausschließungsgrundes.
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§ 30. (1) Das Ausscheideneiner vom Provinziallandtage gewählten Person aus ihrem Amte wird,
soweit nicht gesetzlich eine andere Stelle zuständig ist, von dem Provinzialausschusse festgestellt.
In dem Beschluß ist gleichzeitig festzustellen, wer als Stellvertreter (Ersatzmann)nachrückt.

(2) Gegen den Beschluß steht demjenigen, dessen Ausscheiden festgestellt ist, binnen zwei Wochen
die Klage beim Oberverwaltungsgerichte zu.

(3) Die Klage hat keine aufschiebendeWirkung! während der Dauer des Verfahrens tritt der
Stellvertreter (Ersatzmann)vorläufig ein.

§ 31. Die vom Provinziallandtage vorzunehmenden Wahlen erfolgen, soweit nicht gesetzlich etwas
anderes bestimmt ist oder es sich um einmalige Aufträge handelt, auf die Dauer der Wahlzeit
des wählenden Provinziallandtags. Neuwahlen sind alsbald nach Zusammentritt des neu¬
gewählten Provinziallandtags vorzunehmen. Bis zum Eintritte der Nachfolger üben die bisher
gewählten Personen ihre Tätigkeit weiter aus.

§ 32. (1) Die Geschäftsordnung wird durch eine vom Provinziallandtage zu erlassende Geschäfts¬
ordnung geregelt.

(2) In der Geschäftsordnungkann bestimmtwerden, daß ein Provinziallandtagsabgeordneter bei
grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die Ordnung mit Ausschlußaus der
Versammlung für einzelne oder mehrere Sitzungstage oder für die Dauer der jeweiligen
Tagung durch Beschlußdes Provinziallandtags bestraft wird, fowie daß der Ausschlußdie
völlige oder teilweise Entziehung der Ersatzgelder(§ 5) und sonstigenVergünstigungen zur
Folge haben kann.

(3) Hält der Vorsitzende einen unmittelbaren Ausschluß des Provinziallandtagsabgeordneten für
erforderlich,fo kann er dessen Ausschluß vorläufig verhängen und zur Durchführung bringen.
Die Maßnahme bedarf nach ihrer Durchführung der Bestätigung durch den Provinziallandtag
und ist auf fein Verlangen von dem Vorfitzendenaufzuheben.

Wahlordnung ««i«»« o.
auf Grund des z 27 des Wahlgefetzes für die Provinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925

(GS. S. 123 ff.).
(Angenommen vom 70. RheinischenProvinziallandtag durch Beschluß vom 26./27. Januar 1926.)

I. Wahlvorschläge.
8 1. Bei Wahlen nach den Grundsätzender Verhältniswahl sind schriftliche Wahlvorfchlageeinzu¬

reichen.
z 2. Wahlvorschläge können nur bis zu einem drei Stunden vor Beginn der Sitzung, in welcher die

Wahlhandlung stattfindet, liegenden Zeitpunkte beim Wahlvorstande eingereichtwerden. Auch nach
diesem Zeitpunkte bis zum Beginn der Wahlhandlung ist die Einreichungvon Wahlvorschlägen zulässig,
wenn der Landtag mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Provinziallandtagsabgeordneten der
nachträglichen Einreichung zustimmt.

§ 3. Bis zum Beginn der Wahlhandlung können Wahlvorschlägezurückgezogen werden.
§ 4. Wahlvorschlägekönnen bis drei Stunden vor der Sitzung, in welcher die Wahlhandlung statt¬

findet, miteinander verbunden werden. Eine nachträgliche Verbindung ist zulässig, wenn der Provinzial¬
landtag mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Landtagsmitglieder der nachträglichenVerbindung
zustimmt. Sind Wahlvorschläge verbunden, so wird bei der Verteilung der Sitze auf die einzelnenWahl¬
vorfchlage jede Gruppe verbundener Wahlvorschlägeals ein Wahlvorschlag angesehenund ihr die ihrer
GesamtstimmenzahlentsprechendeZahl von Mitgliedern bzw. Stellvertretern zugewiesen. Ist so die
Zahl der Sitze festgestellt, die auf jede Gruppe verbundener Wahlvorschläge entfällt, so werden in gleicher
Weise nach den Grundsätzender Verhältniswahl (§ 24 des Wahlgesetzes) die Sitze auf die einzelnen mit¬
einander verbundenen Wahlvorfchlageunterverteilt.

z 5. Wenn ein Wahlvorfchlagoder eine Gruppe verbundener Wahlvorschlägeweniger Bewerber
enthält, als auf sie Höchstzahlen entfallen, fo gehen die überfchüssigen Sitze auf die nächstfolgenden
Höchstzahlender anderen Wahlvorschlägeüber.

§ 6. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens sieben Provinziallandtagsabgeordnetenunterzeich¬
net sein. Der erste Unterzeichnergilt als Vertrauensmann, wenn nicht ein anderer als solcher bezeichnet
ist. Dem Vertrauensmann liegt die Abstellung von Mängeln,des Wahlvorschlagesauf Erfuchen des
Wahlvorstandesob. Er kann den Wahlvorschlag zurückziehen und innerhalb der für die Einreichungvon
Wahlvorschlägenvorgesehenen Frist ändern.
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z 7. In den Wahlvorschlägensind die Bewerber nach Zu- und Vornamen, Stand oder Beruf,
Wohnort und Wohnuug in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen. Für die Verteilung der einem Wahl-
Vorschläge zugeteilten Sitze unter die einzelnen Bewerber ist diese Reihenfolge maßgebend.

II. Wahluorswnd.
§ 8. Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorfitzendendes Provinziallandtages und zwei von ihm

zn bestimmenden Beisitzern,die verschiedenenParteien angehören müssen.
Der Vorsitzendeernennt einen der beiden Beisitzerzum Schriftführer.
§ 9. Vor Beginn der Wahl prüft der Wahlvorstand die Wahlvorfchläge. Er veranlaßt nötigenfalls

die Vertrauensmänner zur Beseitigung von Mängeln, insbesondere zur Ersetzung von Bewerbern,
gegen deren Wählbarkeit Bedenken bestehen.

Bewerber sind zu streichen:
1. wenn sie nicht wählbar sind;
2. wenn ihre Persönlichkeitnicht einwandfrei feststeht;
3. wenn fie in verfchiedenen Wahlvorfchlägenbenannt sind und sich nicht rechtzeitig für einen bestimmten

Wahlvorfchlagerklären, nachdem der Vorfitzende den Vertrauensmann darauf aufmerkfam gemacht
hat.
Nach Abschluß der Prüfung entscheidetder Wahlvorstand über die Zulassung der Wahlvorfchläge

und gibt alsdann die zugelassenenWahlvorschlägeunter Hervorhebung ihrer Bezeichnung bekannt.
III. Wahlhandlung.

z 10. Ob die Wahl Mehrhcitswahl oder Verhältniswahl ist, entscheidetsich nach dem Gesetz.
§ 11. Wahlen werden, wenn niemand widerspricht,durch Zuruf, fönst durch Abgabe von Stimm¬

zetteln vollzogen. Bei Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ist Wahl durch Zuruf nur
zulässig, wenu uur ein Wahlvorfchlagvorliegt.

§ 12. Die Wähler werden in der Reihenfolge, in welcher fie in der Wahllisteverzeichnetfind, auf¬
gerufen.

Jeder aufgerufene Wähler übergibt feinen Stimmzettel unter Nennung feines Namens in einem zu
diesem Zwecke amtlich gestempeltenUmschlag dem Vorsitzenden, der diesen unerüffnet in die Wahlurne
legt.

Die während des Wahlakts erscheinenden Wähler könnenan der Wahl teilnehmen, solange der Vor¬
sitzende die Wahl noch nicht für gefchloffen erklärt hat.

Sind leine Stimmen mehr abzugeben, so erklärt der Vorsitzende die Wahl für geschlossen; er nimmt
die Umschläge einzeln aus der Wahlurne und verliestdie auf den Stimmzetteln verzeichnetenNamen.
Der nicht zum Schriftführer bestellte Beisitzer zählt laut die vom Vorsitzendenverlesenen Namen.

§ 13. Ungültig sind Stimmzettel, welche
1. mit einem Kennzeichenversehen sind,
2. die Stimmabgabe nicht einwandfrei erkennen laffen.

z 14. Über die Gültigkeit der Stimmzettel entscheiden der Vorsitzende und die Beisitzer. Ungültige
Stimmzettel werden als nicht abgegeben betrachtet; sie zählen jedoch mit zur Feststellungder Beschluß¬
fähigkeit.

8 15. Der Vorsitzende hat die Gewählten, soweit sie anwesend sind, mündlich,andernfalls schriftlich
von der auf sie gefallenen Wahl fofort zu benachrichtigenund fie aufzufordern, sich im Falle der An¬
wesenheitsofort, im Falle der Abwesenheitbinnen einer Woche nach Zustellung der Nachricht über die
Annahme oder Ablehnung der Wahl zu erklären. Schweigen oder Annahme unter Vorbehalt gilt als
Ablehnung.

IV. Wahlniederschrift.
§ 16. Über die Wahl ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem Wahlvorstandzu unterschreiben

ist und folgende Angaben enthalten foll:
1. Ort und Zeit der Wahl;
2. die Namen des Vorfitzendenund der Beisitzer unter Bezeichnungdes Schriftführers;
3. die Wahlvorschläge,welche eingereichtund zugelassenworden sind, uuter Hervorhebung ihrer Be¬

zeichnung ;
4. die Mitteilung, ob mit verdeckten Stimmzetteln oder durch Zuruf gewählt worden ist;
5. die Zahl der für gültig und für ungültig erklärten Stimmen; für ungültig erklärte Stimmzettel sind

der Niederschriftals Anlage beizufügen;
6. die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschlägeabgegebenen gültigen Stimmen;
7. die Namen der Gewählten sowie bei den anwesenden Gewählten ein Vermerk über die Annahme

oder Ablehnung der Wahl.
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Vericht und Kntrag ""^ 7.^,^^^^^ "»»^ »»»»»»."V (Drucksache Nr. 5.)
des Provinzialausschusses,

betreffend den Eintritt des Oandrats Dr. weil in Koblenz in den provinziallandtag.

Das Mitglied des Provinziallandtciges Rechtsanwalt Georg Loenartz in Koblenzhat sein Mandat
als Provinziallandtagsabgeordneter niedergelegt. Auf Grund des § 22 des Wahlgesetzes für die Pro-
vinzillllandtllgeund Kreistage vorn 7. Oktober 1925 hat der Provinzialausschuß festgestellt, daß an die
Stelle des Ausgeschiedenen der Landrat Dr. Gerhard Weil in Koblenz, Kaiser-Wilhelm-NingNr. 43/45,
als Provinziallandtagsabgeordneter zu treten hat. Die Feststellungdes Provinzialausschussesist den
gesetzlichenVorschriftenentsprechenderfolgt. Die Frist, binnen welcher gegen die FeststellungEinsprnch
erhoben werden kann, läuft am 5. April 1930 ab.

Nach § 22 des Wahlgesetzes hat der Provinziallandtag die Feststellung des Provinzialausfchuffesnach¬
zuprüfen und über deren Gültigkeitvon Amts wegen zu beschließen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt die Feststellungdes Provinzialausschusses,daß der Landrat Dr. Ger¬

hard Weil in Koblenzan Stelle des Rechtsanwalts Georg Loenartz in Koblenz als Provinziallandtags¬
abgeordneter zu treten hat, für gültig."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß:

vr.Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. _________________ Landeshauptmann.

Anlage 8.
Vericht und Antrag <DrMache Nr«>

des provinzialausschusses,
betreffend die gutachtlicheStellungnahme zu dem Kntrag der candgemeinde

Nheinhausen, «reis Mors, auf Verleihung der Städteordnung.

Nach ? 21 Abfatz 2 der Kreisordnung für die Rheinprovinz und § 1 Absatz 2 der Stadteordnung für
die Nheinprovinz kann durch Verordnung des Staatsministeriums nach Anhörung des Provmzmlland-
tages einer Gemeinde auf ihren Antrag die Städteordnung verliehen "erden. Einen solchen Antrag
hat die Landgemeinde Nheinhaufen im Kreise Mors auf Grund eines einstimmiggefaßten Beschlusses
des Dezember 1924 gestellt. Der Oberpräsident
mit Erlaß vom 20 Februar 1930 überscmdtund ersucht, hierzu die gutachtliche Stellungnahme des

, ^ DwÄem^m^ Antrag auf Stadtwerdung zuletzt w einer Eingabe an den Herrn
vom 28. Sept. 1929 des näheren begründet. Abschrift diefer Eingabe

w?rd n der AMage vorgelegt. Danach beträgt die Einwohnerzahl von Rheinhausen, das im Jahre 1923
Hochemmerich und Friemersheim gebildet wurde ^r Zeit ruud 37^Rheinhausen ist damit an Einwohnerzahl die größte Landgemeinde m Preußen. Im übrigen darf zur

Vermeidung von Wiederholungenauf die Ausführnngen in der anliegendenEingabe verwiefenwerden.
D?r Kr?^ Kreises Mors hat mit Beschluß vom 21. November 1929 die Stadtwerdnng

Grenzberichtigungzwischen Nheinhausenund Kaldenhansenund Bildung
e es neuen Amtes ^ den Gemeinden Numelen nnd Kaldenhansen befürwortet Der Minister des
Innern h^ vom 8. Oktober 1929 bereits znm Ansdruck gebracht, daß er geneigt fei dem
Antrag ^ 5" entfprechen. Der " Düsseldorf befür¬
wortet aleickfallsden Antrag. Aus feiner Stellungnahme sei folgendesangeführt.

?n d r Lan^emeinde Nheinhau eu hat in den Jahren ihres Bestehensimmer eme sehr rege banliche
Tcittgkeit geln-rrM gesamte bauliche Entwicklung hat in den letzten Jahren wesentlich zn emer Ver-
vol om^ beigetragen, nnd die Verwaltung geht hier zielbewußtm der Ausgestal-Stadtcharakters nach modernen städtebanlichenund gesundheitlichenGestchts-

die Gemeinde besondersim Ausbau der Schnlen geleistet. Ich weise ms-
bindere M anf die moderne von Professor Dr. Vetterlein, Hannover, entworfene Oberrealschnleund,
auf die neue ILklafsige Volksschule.
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Wenn es erst gelungen sein wird, die mehreren tausend in Nheinhansen beschäftigten, aber auswärts
wohnenden Arbeiter in Nheinhansen selbst anzusiedeln, werden auch die Lücken zwischen den einzelnen
Siedlungen geschlossenwerden können.

Drei Gründe sprechen noch für den Antrag der Gemeinde Nheinhansen, nämlich die in den Augeu der
Geldgeber höhere Kreditfähigkeit einer Stadt, die für das fich in rafcher Aufwärtsentwicklung befindliche
Nheinhauseu mit seinem notwendig sehr großen Geldbedürfnis wünschenswert wäre und größere Unab¬
hängigkeit des Bürgermeisters nach der Städteordnung in der Anstellnng der Beamten, die für eine
politisch uud wirtschaftlich so schwierige Gemeinde von Bedeutung ist, nnd die durch das Gesetz vom
27. Juli 1927 geänderte Stellung des Gemeindevorstehers, wodurch Hemmungen in der Verwaltung
einer so großen Gemeinde eintreten tonnen, wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Bürgermeister
und dem Gemeindevorsteher kommt."

Auf Grund der in der Eingabe der Gemeinde Nheinhansen geschilderten Verhältnisse uud mit Rücksicht
auf die zustimmende Stellungnahme des Kreises und der in Frage kommenden Staatsbehörden ist der
Provinzilllausschuß der Ansicht, daß der Wunsch der Gemeinde, die Städteverfafsung zu erhalten, be¬
rechtigt ist und die Unterstützung des Provinziallandtnges verdient.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß, dem Provinziallandtag folgenden Vcschlnß vorzu-
schlagen:

„Der Provinziallandtag befürwortet den Antrag der Gemeinde Nheinhansen im Kreise Mors auf
Verleihung der Städteordnung."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage.

Rheinhausen-Niederrhein, den 28. Sept. 1929.
An

das Preußische Ministerium des Innern
Berlin U"5V 7,

Unter den Linden 72/74,

Betrifft: Antrag der Gemeinde Nheinhausen-Niederrhein auf Verleihung der Stadtrechte.
Anlagen: 1. Abschrift des Antrages vom 24. Juli 1929 an den Herrn Vorfitzenden des Kreisausfchufses

in Mürs auf Verleihung der Stadtrechte an die Gemeinde Nheinhansen.
2. Abschrift einer Vereinbarung mit dem Herrn Landrat und Kreisausschuß in Mors vom

19. Januar 1928.
3. Ausfertigung eines Vefchlufses der Gemeindevertretung Nheinhansen vom 20. Januar 1928.
4. Flächenteilungsplan der Gemeinde Nheinhansen.

Im Dezember 1924 hat der hiesige Gemeinderat einstimmig beschlossen,die Stadtrechte für Nhein<
Hausen zu beantragen- demzufolge wurde am 27. Januar 1925 ein entsprechend begründeter Antrag
beim Herrn Landrat in Mors zur Vorlage gebracht. Der Antrag wird seitdem mit lebhaftem Interefse
sowohl von der gesamten Einwohnerschaft Nheinhausens verfolgt, wie auch von Industrie, Handel und
Gewerbe, weil mit der zu erwartenden Hebung des wirtschaftlichen Lebens auch die Vorbedingungen für
die Schaffung neuer und die Verbesserung bestehender Einrichtungen im Gemeinschaftsleben geschaffen
werden.

Die äußeren Merkmale für den Begriff des Stadtcharakters liegen in der Hauptsache iu der Benutzung
des Grund und Bodens, der Zahl und Verufstätigkeit der Bewohner, der wirtschaftlichen Struktur und
den kommunalen Einrichtungen begründet.

Der Grund und Boden der Gemeinde Nheinhauseu dient hauptsächlich städtischen Zwecken, das heißt,
er wird vorwiegend zur Bebauung mit Häusern, zur Anlegung von Straßen, Plätzen und Anlagen und
für Handel, Industrie und Verkehr benutzt.

Die Bautätigkeit ist eine außerordentlich rege. Nach dem Kriege sind bis Ende des Jahres 1926 rund
1500 Wohnungen neuerrichtet worden. Seitdem ist jedoch die private Bautätigkeit noch intensiver fort¬
geschritten und im Jahre 1927 wurden allein 972 Wohnungen, 1928 rund 600 und im laufenden Jahre
werden 843 Wohnungen errichtet? damit steht Nhcinhausen in bezug auf die Förderung des Wohnungs¬
baues in Preußeu an erster Stelle.
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Die gesamte bauliche Entwicklung hat auch in den letzten Jahren wesentlich zu einer Vervollkommnung
des Stadtbildes beigetragen und die Verwaltung geht hier zielbewußt iu der Ausgestaltung eines ein»
heitlichen Stadtcharakters nach modernen, städtebaulichenund gesundheitlichenGesichtspunktenvor.
Die Anlage eines 200 Morgen großen Parkes, wovon im letzten Jahre rund 30 Morgen angelegtwurden,
ist beschlossen, sowie moderne von Prof. Dr.-Ing. Vetterlein, Hannover, entworfene Gebäude für die
Oberrealschuleund eine neue Ißklassige Voltsschulesind im Laufe diefes Jahres fertiggestelltworden.
Außerdem ist Prof. Dr.-Ing. Vetterlein mit der Aufstclluugeines Bebauungsplanes uud Prof. Vlum,
Hannover, mit der Aufstellung eines Verkehrsplanes beauftragt; das Nähere hierüber geht aus dem
angeschlossenen Flächenteiluugsplan hervor.

Außerordentlichstark wird die Bautätigkeit durch die hier in großer Zahl beschäftigten, aber noch aus¬
wärts wohnenden Arbeiter beeinflußt, die gerne hier Wohnung nehmen würden, wenn solche genügend
vorhanden wären. Von den in Nheinhausen beschäftigten16 000 Arbeitern sind über 30°/« noch aus¬
wärts wohnhaft. Selbst wenn die Entwicklnngsmöglichkeiten der hiesigen Industrie sich nicht verwirk¬
lichen sollten uud nur die heutige Produktionsbasis bestehen bleiben follte, ist hiernach schon durch eine
Unterbringung dieser Arbeiter mit einer sehr starken Vevölkerungszunahmezu rechnen.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde hat fich vollständig zu einer Stadtwirtfchaft entwickelt; nur
ein geringer Prozentsatz,etwa 5°/„ ist noch heute der Landwirtschaftzuzuzählen.

Die Zahl der Einwohner beträgt ruud 37 000. Hiernach ist Nheinhaufeuan Einwohuerzahldie größte
Landgemeinde im preußischen Staat.

Die kommunalen Einrichtungen auf allen Gebieten tragen den Bedürfniffen der Bevölkerung ent¬
sprechend städtischenCharakter; auch die Verwaltung ist in ihrem organisatorischen Aufbau und in ihrem
Betätigungsfeld auf städtifche Verhältnissezugeschnitten. Sie ist in vier Dezernate eingeteilt und neben
der allgemeinen Schul-, Kassen-, Finanz- und Polizeiverwaltung ist eine eigene, gut organisierteBau-
und Betriebsverwaltung, ein Wohlfahrtsamt, eine Volksbüchereiund dergleichenmehr vorhanden.
Die Verwaltung wird geleitet von dem Bürgermeister und drei befoldetenBeigeordneten.

Das gefamte Schulwesen ist mustergültig, sowohl was die Schulhäuser wie auch die Lehrkörper
betrifft. Es find vorhanden neben 20 Volksschulen mit 113 Klassen eine Oberrealschule,ein Lhzeum und
eine Berufsschulemit hauptamtlicher Leitung uud zum Teil hauptamtlichenLehrkräften.

Das gefellige und kulturelle Leben wird überaus stark gepflegt und es überbietet ohne Zweifel manche
Stadt mit alter Kulturgefchichte, fo daß ein felbständiges, kommunalesEigenlebensich stark ausgeprägt hat.

Die Industrie- und Wirtschaftsverhältnissegehören mit zu den günstigsten des rheinisch-westfälifchen
Industriegebiets. Das KruppscheHüttenwerk, das größte und modernste feiner Art in Europa mit
Produktionsverhältnissen,die die Vorkriegszeitin den Schatten stellen, beschäftigt rund 10 000 Arbeit¬
nehmer. Der in den letzten Jahren von Krupp vorgenommene Geländeerwerb im Anschlußan die
hiesige Friedrich-Alfred-Hüttedeutet darauf hin, daß fich das Wert bis vor die Tore der Stadt Krefeld-
Urdingen zu erweitern beabsichtigt.

Die modern eingerichtete Zeche Diergardt-Mevissenmit 4000 Mann Belegschaft besitzt mächtige, noch
zum Teil unverritzte Grubenfelder, die demnächstweiter erschlossen werden sollen. Die Produktivität
der Zeche wird durch die Verbindung mit dem Rhein uud der damit im Zusammenhang stehenden leichten
und billigenUmschlagmöglichleit (neu angelegter Hafen) und ein neu eingerichtetes Elektrizitätswerkmit
einer Erzeugungsmöglichteitvon 18 800 Kilowatt bei 5000 Volt fehr begünstigt.

Neben der Stadt Krefeldhat Nheinhausenden umfangreichstenPersonenverkehrdes linken Nieder¬
rheins aufzuweifen. Beim Güterverkehrüberbietet es sogar ganz erheblich die Stadt Krefeld und es steht
in diefer Beziehung am Niederrhein an erster Stelle.

Die Steuerkraft der Gemeinde ist als gesund zu bezeichnen.
Eine starke Hemmung in der Entwicklung liegt hauptsächlich darin begründet, daß

Rheinhausen die verfasfungsrechtliche Stellung im Staatsgebiet noch nicht ein¬
geräumt worden ist, die ihm nach feiner Struktur, feinen Gesamtverhältnissen und
seinen überaus starken Entwicklungsmöglichkeiten zukommt. Gegenüber anderen
Gemeinwesen, denen man in dieser Beziehung mehr Entgegenkommen gezeigt hat,
obschon die Voraussetzungen hierfür bei weitem nicht so vollständig gegeben waren,
bedeutet dies eine ungerechte Zurücksetzung, die von der gesamten Bevölkerung
bitter empfunden wird.

15 Landtagsabgeordnete aller Parteirichtungen, der Herr preußifche Ministerpräsident wie auch der
Herr Regierungspräsident in Düsseldorfhaben die Gemeinde wegen des Antrages auf Verleihung der
Stadtrechte besichtigt; alle erkannten rückhaltlos die Berechtigungdes Antrages an und ohne Ausnahme
hielten sie die Voraussetzungenzur Verleihung der Stadtrechte für gegeben.
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Wiederholt sind Deputationen des Gemeinderats im preußischenInnenministerium und bei der
Negierung in Düsseldorf vorstelliggeworden mit dem Ergebnis, daß sie keinerlei Gründe für eine Ab¬
lehnung des Antrages erfahren konnten, sondern stets wurde ihnen erklärt, daß gegen eine Verleihung
der Stadtrechte durchaus keine Bedenken beständen.

Auch der Herr Landrat und der Kreisausschußdes Kreises Mors haben sich für eine Unterstützungdes
Antrages auf Verleihung der Stadtrechte verpflichtet (vgl. die anliegende Befchlußausfertigung). Ein
erneut am 24. Juli d. I. dem Herrn Vorfitzenden des Kreisausschusses in Mors vorgelegter Antrag, den
wir uns in Abschrift beizufügen gestatten, ist offenbar noch nicht weitergereichtworden. Die Angelegen¬
heit ist aber infofern sehr eilig, als bei den zu treffenden Vorbereitungen für die am 17. November d. I.
stattfindenden Kommunalwahlen der beantragte neue Rechtszustandzu berücksichtigen wäre. Es wäre
jedenfalls nicht zu verantworten, wenn durch eine Verzögerung des Antrages die Bevölkerung Nhein-
hausens mit einer zweimaligen Wahl der kommunalenVertretung belastetwürde.

Die Unterzeichneten bitten daher die hohe Staatsregierung, mit tunlichster Beschleunigung der
Gemeinde Rheinhaufen die Stadtrechte verleihen zu wollen.

Der Gemeindevorsteher:
gez. Unterschrift.

Für die Fraktion der Deutschnationalen Volkspartei,
der Deutschen Volkspartei,
des Zentrums,
der Wirtschaftspartei,
der DemokratischenPartei,
der SozillldemotratischenPartei,
der Kommunistischen Partei,
der Partei für Volksrecht und Aufwertung:

gez. Unterfchriften.

^» -^.^ ^ ^ ^ Anlage 9.
Vericht und Antrag DusacheNr. ?>.

des provinzialausschusses,
betreffend den 5lblauf der Dienstzeit des candesoberbaurats Heinekamp.

Der 59. Nheiuische Provinziallandtag hat in seiner Plenarsitzungam 9. Dezember 1920 den Landes-
bauinspeltor Baurat Heinekamp unter folgenden Bedingungen zum Landesbaurat gewählt:
„1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am 1. April 1919 mit einem Vefoldungs-

dienstalter vom I.April 1905;
2. der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit bestehendenund der etwa künftig noch zu er¬

lassendenReglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz
als für fich verbindlichanzuerkennen;

3. der Gewählte ist ferner gehalten, fich bei der Zentralstelle auf Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondereauch unter einem anderen Oberbeamten, welcher als Abteilungsdirigent fungiert, be-
fchäftigenzu lassen;

4. der Gewählte ist endlich verpflichtet, fich unter Beibehaltung des Gehalts jederzeit in ein Landes-
bauamt zurückverfetzen zu lassen, falls dies feitens des Landeshauptmanns für zweckdienlich er¬
achtet wird."

Landesbaurat Heinekamp führt jetzt als Abteilungsdirigent die Amtsbezeichnung„Landesoberbaurat".
Seine 12jährige Wahlzeit geht am 31. März 1931 zu Ende. Da mit der Möglichkeit zu rechnen ist,

daß der Provinziallandtag erst nach diesem Zeitpunkte im Jahre 1931 zusammentritt, es auch nicht er¬
wünscht ist, daß die Entscheidungkurz vor Ablauf der Wahlperiode getroffen wird, fo wird fich der Pro¬
vinziallandtag fchon in feiner diesjährigen Tagung mit der Wiederwahl zu befaffen haben.

Für die Wiederwahl würden folgende Bedingungen zu gelten haben:
„1. Die Wiederwahl zum Landesoberbaurat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am

1. April 1931, unbeschadetder Vorschriftenüber die Verfetzungder Beamten in den Ruhestand in¬
folge Erreichung der Altersgrenze;
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2. der Gewählte hat, die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden
Vorschriften über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nheinprovinz als für sich
verbindlich anzuerkennen;

3. der Gewählte ist ferner gehalten, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondere auch unter einem anderen oberen Beamten, welcher als Abteilungsdirigent fungiert,
beschäftigen zu lassen."
Eine Nachweisung über die perfönlichen und dienstlichen Verhältnisse des Landesoberbaurats Heine-

kllmp ist umseitig beigefügt.
Der Provinzilllausfchuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den Landesoberbaurat Heinekamp unter den zuletzt genannten Be¬

dingungen wiederwählen."

Düsseldorf, den 12. Februar 1930.
Der Provinzialausschuh:

Dr. Adenauer,
Vorsitzender. __________

Dr. Horion,
Landeshauptmann.

Nachweisung
über die persönlichenund dienstlichen Verhältnissedes landesoberbaurats Heinekamp.

Des Beamten

Familien- und
Vorname

Geburts¬
datum

und -ort

Zeitpunkt der
Ernennung zum

Regierungs-
baumeister

Familien¬
verhältnisse Bemerkungen

Heinekamp,
Rudolf

2. Oktober
1869

in Siegburg

28. Januar
1897

mit Dienstalter
vom 28. Januar

1896

verheiratet Landesoberbaurat Heinekamp trat am
15. August 1903 in den Dienst der Rhei¬
nischen Provinzialverwaltung, wurde
am 15. Februar 1904 als Landesbauin-
spektor angestellt, verwaltete das Land-
desbauamt Prüm und dann dasjenige
in Krefeld. Vom 9. August 1918 ab
wurde er mit der Wahrnehmung der
Dienstgeschäfte eines Landesoberbauin-
svektors bei der Zentralstelle beauftragt;
vom I.April 1919 ab erfolgte seine
Wahl zum Lanoesbaurat auf die Dauer
von 12 Jahren. Er ist Dirigent der
Straßenbauabteilung.

Vericht und Antrag
des provinzialausschusses,

Anlage IN.
lDrnÄsllche Nr. 8.>

betreffend den Flblauf der Dienstzeitdes candesmedizinalrats Professor Dr. Molineus.

Der erweiterte Provinzialausfchuß, handelnd auf Grund des Gesetzes vom 27. April 1920 an Stelle
des Provinziallandtags, hat in seiner Sitzung am 31. Mai 1920 den Dozenten für Chirurgie und Ortho¬
pädie Dr. Molineus an der Düsseldorfer Akademie für praktische Medizin unter folgenden Bedingungen
zum Lcmdesmedizinalrat gewählt:
„1. Die Wahl erfolgt auf 12 Jahre vom 1. Januar 1919 ab.
2. Das Besoldungsdienstalter wird auf den 1. Januar 1913 und das Gehalt demgemäß auf 6800 Mark

festgefetzt.
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3. Der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit bestehenden und der etwa künftig noch zu er¬
lassenden Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz
als für sich verbindlich anzuerkennen.

4. Der Gewählte muß sich verpflichten, ohne Genehmignng des Provinzialausfchusses kein Mandat
für eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretung zu übernehmen, wenn ihm für
letzteres ein gesetzlicher Ablehnungsgrund zur Seite steht."

Die 12jährige Amtszeit des Lnndesmedizinalrats Profefsor Dr. Molinens geht am 31. Dezember 1930
zu Ende. Da der Provinziallandtag im Jahre 1931 voraussichtlich erst nach diesem Zeitpunkte znsammen-
tritt, so wird sich der Provinziallandtag schon in seiner diesjährigen Tagung mit der Wiederwahl zu
befassen haben.

Für die Wiederwahl würden folgende Bedingungen zu gelten haben:
„1. Die Wiederwahl zum Landesmedizinalrat erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend am

1. Januar 1931.
2. Der Gewählte hat die Bestimmungen der zur Zeit geltenden und der etwa künftig zu erlassenden

Vorschriften über die dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nheinprovinz als für fich
verbindlich anzuerkeuueu."
Eine Nachweifung über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des Lnndesmedizinalrats

Profesfor Dr. Molineus ist umseitig beigefügt.
Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den Landesmedizinalrat Profefsor Dr, Molineus unter den zuletzt

genannten Bedingungen wiederwählen."

Düsseldorf, den 12. Februar 1930.
Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. _______ Landeshauptmann.

Nachweisung
über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des candeZmedizinalrats

Professor Dr. Molineus.

Des Beamten
Geburtsort

Familien- und
Vornamen

und
Geburts¬

datum

Approbation
als Arzt

Familien-
Verhältnisse Bemerkungen

Professor
Dr. Molineus,

Gustav

Barmen
5. 11. 1880

vom
20. 2.1904

verheiratet Dr. Molineus übernahm am 1. 2. 1914
zunächst im Nebenamte die Geschäfte
eines ärztlichen Beraters bei der Rhei¬
nischen Provinzialverwaltung, insbe¬
sondere bei der landwirtschaftlichen Be¬
rufsgenossenschaft. Da die sachverstän¬
dige Mitarbeit eines medizinisch vorge¬
bildeten Beamten bei der Nentenbewil-
ligung und der Durchführung des Heil¬
verfahrens ein dauerndes Bedürfnis
wurde, erfolgte seine Wahl zum Landes¬
medizinalrat vom 1. 1. 1919 ab auf eine
12jährige Amtsdauer. Seit Inkraft¬
treten des Gesetzes, betreffend die öffent¬
liche Krüppelfürsorge vom 6. 5. 1920
versieht Dr. Molineus auch die Auf¬
gaben als Landeskrüppelarzt.
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Knlage N.

Vericht und Kntrag Druckaäe^«)
des provinzialausschusses,

betreffend die Genehmigung der Übernahme neuer Aktien des Rheinisch-Westfälischen
Elektrizitätswerkes zu Essen.

Die Generalversammlung des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes (R.W.E.) hat im De¬
zember 1929 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um nom. 60 Millionen H^s nene,
auf den Inhaber lautende Stammaktien über je 400 ^?^mit Dividendenberechtigungvom 1. Juli 1929
ab beschlossen. Von den neuen Aktien sind zunächst 30 Millionen den alten Aktionärenin der Weise zum
Bezüge angeboten worden, daß auf sechs alte Aktien eine neue Aktie zum Kurse von 130 °/, bezogen
werden konnte. Dem Rheinischen Provinzialverband, der nom. 483 200 H^L Inhaberaktien des R.W.E,
besitzt, stand demnach ein Bezugsrechtfür nom. 80 540 H^Lneue Inhaberaktien zu. Es lag im dringenden
Interesse der kommunalen Aktionäre, die Bezugsrechte voll auszuüben, um zu verhindern, daß eine
Verschiebungder Besitz- und Stimmverhältnisse im N.W.E, zum Nachteil der beteiligten Kommunen
einträte. Aus den gleichenErwägungen erschien es unerläßlich, daß die kommunalen Aktionäre von
einer weiteren, nur für sie geschaffenen Möglichkeit, mit fehr geringen finanziellen Opfern eine Schwä¬
chung ihrer Stellung im N.W.E, zu verhindern, vollen Gebrauchmachten. Das auf die Namensaktien
entfallende Kapital des R.W.E., zur Zeit 5 400 000 H^i, soll im Laufe des Jahres 1930 um 2 Millionen
HM weiterer, mit vollem Stimmrecht ausgestatteter, nur an die kommunalen Aktionäre aus¬
zugebender Namensaltien zu je 20^?^L erhöht werden, und zwar in 2 Abfchnittenvon je 1 Million.
Die Verteilung an die kommunalen Aktionäre soll erfolgen nach dem Verhältnis des Besitzesan ge¬
bundenen Inhaber- uud Namensaltien. Auf den RheinischenProvinzialverband, der bisher 7840 H^
Namensaktien besitzt, entfallen hiernach nom. 14 410 H^< neue Namensaltien, die ebenfalls zum Kurfe
von 130°/<>, lllfo zu einem Preis von 18 733^^5 zu übernehmen wären. Um allen beteiligten Kom¬
munen — auch folchen, denen die Mittel znr Ausübung des Bezugsrechtesnicht rechtzeitig zur Verfügung
stehen würden —, den Bezug der neueu Aktien zu ermöglichen,ist eine Gesellfchaft mit beschränkter
Haftung „Kommunale Aufnahmegruppe für Aktien" gegründet worden, an der fich außer den Städten
Efsen, Düsseldorf, Duisburg-Hamborn, Mülheim a. d. Ruhr u. a. fowie einigen Landkreisenauch der
Rheinifche Provinzialverband, und zwar mit einem Geschäftsanteilvon 5000 H^ beteiligt hat. Da die
Frist zur Ausübung des Bezugsrechtsnur vom 6. bis 25. 1. d. I. lief, fo mußte vor der Verabschiedung
des neuen Haushaltsplanes Entscheidunggetroffen werden, und der Provinzialausfchuß hat in der
Sitzung am 19. 12. 1929 die Übernahmevon nom. 80 540 H^sneue Inhaberaktien und nom. 14 410 H^s
neue Namensaktieu, letztere zum Nennbetrag von 20 H^s je Aktie, beschlossen. Zur Deckung des hierfür
erforderlichenGefamtpreifes von 123 435 H^s ist die Aufnahme einer Anleihe nicht erforderlich,wenu
der Provinziallandtllg fich damit einverstandenerklärt, daß diefer Betrag entnommen wird aus einem,
aus der Anleihe des Jahres 1926 noch zur Verfügung stehendenRestbetrag. Von den damals zur Be¬
teiligung an Kraftverlehrsgefellschaften bereitgestellten 700 000^^ sind für diesen Zweck nur
570 000 H^ verweudet worden, weitere 5000 H^L müssen noch zur Resteinzahlungauf die Beteiligung
des Provinzialverbandes bei der Kraftverkehrsgefellschaft „Rhein-Ruhr" zur Verfügung gehalten werden.
Da eine weitere Beteiligung au Verkehrsgesellschaften nicht beabsichtigt ist, so hat der Provinzialaus-
schuß die Deckung des für die Übernahme der Aktien erforderlichenBetrages von 123 435 H./5 aus deu
hier verbliebenen 125 000 H^l vorbehaltlichder Zustimmung des Provinziallandtags bcfchlossen.Er
erbittet nnnmehr diese Zustimmung und beehrt sich nachstehendenBeschlußvorzuschlagen:

„Der Provinziallandtag genehmigt die Übernahme von nom. 80 540 H^/ neuen Inhaberaktien und
von nom. 14 410 H^< neuen Namensaltien des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkeszum Kurse
von 130°/, uud beschließtdie Deckung des Kaufpreises von 123 435 H^ aus dem Restbetrag von
125 000 H^L, der aus der früheren Anleihe zur Beteiligung des Provinzialverbandes an Kraftverkehrs¬
gesellschaften noch zur Verfügung steht."
Düsseldorf, den 17. März 1930.

Der Provinzialausfchuß:
Dr. Adenauer, Nr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Vericht und Antrag ""°^'' " lDrucksacheNr.10.)
des provinzialausschusses,

betreffend Unteroerteilung von 80°/« der auf den provinzialverband entfallenden
Garantielelstungen für den Mittellandkanal auf die besonders interessierten rheinischen

Stadt- und Landkreise.

l^^I^^?"^?"b hat im vergangenen Jahre dem 75. Provinziallandtag eine eingehende Vor-
^^" . ^ Meruahme von Garantieverpflichtungen für den Mittellandkanal durch den Provinzial-

8^ ^^de^H^g^^""' hat auf Grund dieser Vorlage in seiner Atzun/am
c?«^«^m^ Stlllltsvertrage zwischen dem Deutschen Reich einerseits sowie den Ländern Preußen,
i qy« A^?!" -^ ""b Anhalt andererseits wegen Vollendung des Mittellandkanals vom 24. Juli
s^^ ^ ""^ Preußen entfallende Anteil an den Baukosten des Mittellandkanals 27«/« der Ge-
vr^i^«^^ Millionen HM. Die Nächstbeteiligten sollen nach den Vorschlägen der
ri? ?«^?« ^!"""a von diesem Gesamtanteil des Landes Preußen während der Vauausfüh-
^F ^?^?°/ ^ - c ^ ^""^ "°" ^ Jahren, einen durchschnittlichen Teilbetrag von 50 Millionen
Mr d^ ^« ^"^1""^ "°6' Inbetriebnahme des Mittellandkanals einschl. des Südflügels in dem
sH^n N^.f^ ".° /^""^ vorgesehenen Umfange einen Teilbetrag in der Höhe der Hälfte des preußi-
W^acks^r.Ä. ."^'5' ledoch höchstens 80 Millionen HU, mit 4°/° verzinsen und mit 1°/« unter Zu-
wr Verbat ^?'" ^"^<" ^"gen. Die Nächstbeteiligten nehmen hierbei an den Erträgen des Kanals
^n?s?^3« >. ^^" garantierten Summen zu den Gesamtbautosten teil. Als Erträge des

"°^ Deckung der Betriebs- und Unterhaltungskosten verbleibenden Reineinnahmen
(z 6 Abs. 4 des vorgenannten Staatsvertrages).

Nach dem Verteilungsplan entfallen von dieser Garantie auf die Nheinprovinz 20,20°^.
lnsn?«^?^^^^"^^"^ "^ ermächtigt, von diefer Garantie die nachstehenden Teilleistungen unter
folgenden Bedingungen in rechtsverbindlicher Form zu übernehmen:
^ N^3°/^?- Bauausführung, längstens auf die Dauer von 10 Jahren, beginnend mit dem 1. April

jährlich " "^ ""^" Vaukostenanteil von 20,20°/« von 50 Millionen HM ^ 202 000 H^

^ AÄ«^"^"^n°tMe des Mittellandkanals einschl. des Südflügels in dem für den ersten Vau-
n^5 vorgesehenen Umfange die Garantie einer 4 °/«igen Verzinsung und einer 1 °/«igen Tilgung eines
A"°senanteils von 20,20°/« der Hälfte des preußischen Bankostenanteils, jedoch von höchstens80 Millionen HK, ^ höchstens von 16 160 000 H^F. ^ i"-"
^^""/'^ Reineinnahmen i>^ Mittellandkanals wird der Provinz der auf den übernommenen Bau-
io,ienantell entfallende Teilbetrag angerechnet.
Lew,.«^ Preußen verpflichtet fich durch Gesetz die Möglichkeit zu schaffen, die übernommenen
Mben u t bie besonders mteressterten Gemeinden und Gemeindeverbände nach festen Maß-

^' ^?^^ ^"^ ^" Provinzilllverband aus den auf Grund des Wasserstraßengesetzes vom 1. April
an dn?« "^""^"/^ ^a^ntien in Anspruch, so hat das Laud Preußen dem Provinzialverbaude die
Mni^.^ 3 bezahlten Beitrage zu erstatten. Der Provinzialverband verpflichtet fich, ohne die Zu-

5 3^ Z Preußens dem Reiche gegenüber keine Forderungen anzuerkennen.
Bra«^?" A"^"^°" ""^". ""^ °er Voraussetzung übernommen, daß die Provinzen
«M^« ^. °/^"^"' Hannover und Westfalen sowie die Stadt Berlin den Rest der von der preu-

^" Garantieverbänden insgesamt zugemuteten Leistungen in der vor-
u'-leyenen Weise übernehmen.

Übernahme der Garantieverpflichtungen auf Grund der mit dem vorstehenden
wea?n 5^m.?"^ "^°^"^3Ä erteilten Ermächtigung ist es bis jetzt nicht gekommen, weil vor allem
n^ch w.Ä- ^ ^ ".!" ^" Zl fern 3 und 4 des Provinziallandtagsbeschlusses gestellten Bedingungen
i„ ?^5.ltere Verhandlungen mit der Staatsregierung erforderlich waren. Diese Verhandlungen haben
endaül^?i3 ^". ""^ ^" "^ beteiligten Verbände befriedigenden Ergebnis geführt, fo daß einer
teitt.n ^-3^"^' b" Verpflichtungen durch den Provinzialausschnß im Nahmen der ihm er-

und unter der Voraussetzung, daß auch die Provinzen Brandenburg, Sachsen,
sowie bw Stadt Berlin die ihnen auferlegten Leistungen übernehmen, keine

^liioerniiie mehr entgegenstehen.
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Wenn der Provinzialausschuß dem Provinziallandtag trotzdemerneut eine Vorlage in dieser An¬
gelegenheitunterbreitet, so ist dies wegen der Frage der Unterverteilung der auf die Provinz zu über¬
nehmenden Leistungenauf die am Mittellandkanalbesonders interessiertenrheinischen Stadt- und Land¬
kreise erforderlichgeworden, da der 75. Provinziallandtag hierzu infolge Fehlens der in Aussicht genom¬
menen gesetzlichenRegelung noch nicht abschließend Stellung hatte nehmen können.

Hierzu sei ausgeführt, daß bereits in dem Beschluß des «9. Provinziallandtags vom 15. Juni 1925,
in welchem erstmalig die Übernahme von Garantieleistungen für den Mittellandkanal auf den Pro-
vinzialverbcmdgrundfätzlich beschlossen worden war, eine Bestimmung enthalten war, wonach 80^,
der zu übernehmenden Leistungen den besonders interessiertenrheinischen Gemeinden uud Gemeinde¬
verbänden zur Last fallen sollten. Der Provinzialnusschußhat an dieser Forderung auch iu seiner Vor¬
lage an den 75. Provinziallandtag im Grundsatze festgehaltenund darauf hingewiesen,daß bei der Un¬
sicherheit der zukünftigen Gestaltung der finanziellen Lage des Provinzialverbandes und bei der Höhe
der zu übernehmenden Leistungen (während einer Bauzeit von höchstens 10 Jahren einen Vauzinfen-
zuschuß von 202 000 H^ jährlich und nach Inbetriebnahme des Mittellandkanals eine Ertragsgarantie
mit einer Belastung im ungünstigstenFalle bis zu 808 000 H^ jährlich) auf die Möglichkeit, die beson¬
ders interessierten rheinischenStadt- und Landkreisezu Vorausleistungen heranzuziehen, nicht ver¬
zichtet werden könne.

Nunmehr besteht über die Durchführung der Unterverteilung Klarheit, und zwar wird ein zur Zeit
in Vorbereitung befindlichesPreußifches Gefetz nähere Bestimmung hierüber treffen. Es liegt bereits
ein Referentenentwurf zu diesem Gesetz vor, der in der letzten Zeit GegenstandeingehenderBeratungen

, zwischen den zuständigenMinisterienund den Garantieverbänden gewesen ist. In der Anlage wird dieser
Gesetzentwurf in der jetzt maßgebendenFafsung vorgelegt. Danach erfolgt die Feststellungder besonders
interessiertenStadt- und Landkreise in jeder Provinz durch einen aus einem Vorsitzenden und 10 Mit¬
gliedern bestehendenbesonderen Feststellungsausschuß.Die Veranlagung der von dem Feststellungs-
ausschuß als besonders interessiert bezeichnetenStadt- und Landkreiseerfolgt durch den Provinzial¬
ausschuß nach folgendem Maßstab:
zu !/, nach der Einwohnerzahl,
zu «/« nach der Höhe der Überweisungen aus der Neichseinkommen-und Körperschaftssteuerund
zu '/g nach der Höhe der Gewerbesteuergrundbeträge.

Wegen aller weiteren Einzelheitendarf auf den anliegendenGefetzentwurf Bezug genommenwerden.
Zufammeufaffend kann gefngt werden, daß die in Aussicht genommene gesetzlicheRegelung der

Forderung nach einer zutreffendenund gerechten Unterverteilung der Leistungen in ausreichenderWeise
Rechnung trägt. Insbesondere ist zu begrüßen, daß den Stadt- und Landtreifen sowie der Wirtschaft
der Provinz auf die Befchlüssedes Feststellungsausschussesein entscheidenderGinfluß eingeräumt
werden soll.

Der Provinzialausschuß fchlägt hiernach vor, entsprechenddem bereits vom 69. Provinziallandtag
gefaßten Vefchlufse 80^, der auf die Provinz entfallenden Leistungenfür den Mittellandkanal, dies sind
zur Zeit 161 600 H^L jährlich,auf die besondersinteressiertenrheinischen Stadt- und Landkreise unter-
zuverteilen. Dementsprechendsind als Leistung des Provinzialverbandes in Titel VI des Haushalts¬
plans Verschiedenesfür 1930 nur 20^, der Gefamtleistungen -^ 40 400 ^?^L eingesetzt worden. Es sei
bemerkt, daß der Provinziallandtag der Provinz Westfalen von vornherein eine Unterverteilung von
80 «X. der auf Westfalenentfallenen Leistungenauf die befonders interefsiertenwestfälifchen Stadt- und
Landkreise beschlossenhat und daß auch iu den Provinzen Hannover und Sachsen eine Unterverteilnng
in Aussichtgenommen ist.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach, dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzu¬
schlagen:

„Von den auf Grund des Vefchlufses des 75. Provinziallandtages vom 8. März 1929 auf den Pro-
vinzialverband zu übernehmenden Leistungen für den Mittellandkanal find bis auf weiteres 80^, auf
die befonders interessierten rheinischenStadt- und Landkreise nach Maßgabe der noch zu erlassenden
gesetzlichen Bestimmungen unterzuverteilen."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß:

vr.Adenauer, Dr.Horton,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Vorschlag aus dem Ministerium des Innern. Anlage.

(1> Die Provinzen sind berechtigt,bis zu 80 v. H.der von ihnen für den Mittellandkanal aufzubrin¬
genden Leistungen als Mehrbelastungen im Sinne der Borschriftendes Kreis- und Provinzialabgaben-
gesetzes auf diejenigen Stadt- und Landkreise unterzuverteilen, denen der Mittellandkanal in besonders
hervorragendem Maße zustatten kommt.

(2) Für die Durchführung der Mehrbelastungengelten die Vorschriftender §§ 21, 27 des Kreis- und
Provinzialabgabengesetzesmit den sich aus den nachfolgenden§§ d—o ergebenden Abweichungen.

Die Voraussetzungenzn einer nach z a Abs. 1 zulässigen Mehrbelastung liegen dann vor, wenn für
einen Stadt- oder Landkreis oder einzelne einem Landkreiseungehörige Gemeinden nach ihrer Lage,
ihren Verkehrsbedingungenund ihren Wirtschaftsverhältnisfender Bezug oder der Versand von Gütern
unter Benutzung des Mittellandkanals östlich von Bewergern wirtschaftlicher ist als auf anderen Trans¬
portwegen.

(1) Die Feststellungderjenigen Stadt- und Landkreise, die gemäß U «., d zu den Mehrbelastungen
herangezogen werden dürfen, erfolgt durch den Beschlußeines Ausschusses.

(2) Der Beschluß des Ausschusses kann auch darüber Bestimmung treffen, ob mit Rücksichtans den
Umfang, m dem der Mittellandkanal den einzelnen Kreifen zustatten kommt, diefe in vollem Umfange
oder nur zu einem Bruchteil zu den Mehrbelastungen heranzuziehen sind.

(3) Der Beschlußdes Ausschusses gilt für einen Zeitraum von 5 Jahren.
(4) Der Beschlußdes Ausschusses unterliegt der Genehmigung nach § 33 Ziffer 2 des Kreis- undProvmzlalabgabengefetzes.

ll) Der Ausschuß<z o) besteht aus einem Vorsitzenden und 10 Mitgliedern.
(2) Der Vorsitzende und die Mitglieder werden von dem Oberpräsidenten ernannt, und zwar der

Vorsitzende und 1 Mitglied aus der Zahl der in der Provinz beschäftigten Staatsbeamten, 4 Mitglieder
auf Vorschlag der provinziellen Organisationen der Gemeinden und Gemeiudeverbände, 5 Mitglieder
auf Vorschlag der der Provinz ungehörigen Industrie- und Handelskammern und der Laudwirtschafts-kammer.

(3) Für den Vorsitzenden und jedes Mitglied ist auf dieselbe Weise ein Stellvertreter zu bestellen.
(4) Der Landeshauptmann und seine Beauftragten haben das Recht, an den Sitzungen des Aus¬

schusses mit beratender Stimme teilzunehmen.
(5) Den Geschäftsgangund das Verfahren des Ausschusses regelt der Oberpräsident.
(6) Die Staats- und Gemeindebehörden sowie die amtlichen Vertretungen der Wirtschaft haben

dem Ausschußauf Anfordern jede zweckdienlicheAuskunft zu erteilen.
(7) Die Kosten des Nusfchuffesträgt der Provinzialverband.

8 °.
(1) Die alljährliche Heranziehung der nach den Bestimmungen der 8§ li-ü vorauszubelastendcn

Stadt- und Landkreisezu den Mehrbelastuugeu erfolgt nach folgendem Maßstab:
zu 1/4 nach der ortsanwesenden Bevölkerung (unter Hinzurechnung der vorübergehend Abwesenden

und unter Abrechnungder vorübergehendAnwesenden)nach der letzten amtlichen Volkszählung,
zu «/« nach dem Gesamtbetrage der an die betreffenden Stadt- und Landkreise einschl. der diesen

etzteren angehörigen Gemeinden (Gutsbezirke) für das vorangegangene Rechnungsjahr ge-
fallenen Überweisungen aus der Neichseinkommen-und Körperschaftssteuerund

zu /« nach dem Gesamtbeträge der in diesen für das vorangegangene Rechnuugsjahr vom Staat ver¬
anlagten Grundbeträge der Gewerbesteuer. § 21 Abs. 3 des Preuß. Ausführungsgefetzeszum
Fmanzausgleichsgesetzund 8 51 der Gewcrbesteuerverordnung finden Anwendung

(2) Wird ein Landkreiszu den Mehrbelastungennur deshalb herangezogen, weil der Kanal nur ein¬
zelnen der ihm angehörigen Gemeinden in besonderem Maße zustatten kommt, so ist für ihn der vor¬
bezeichnete Maßstab nur insoweit zur Anwendung zn bringen, als er auf diese Gemeinden entfällt.
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nur in der sich hiernach ergebenden Höhe zugrunde zu legen.

als Mehrbelastungen auf einzelne ihnen angehürige Gemeinden nnterzuverwlen.

Anlage 13.

Vericht und Antrag DusachNr >
des Provinzialausschusses»

betreffend Änderung des § ,2 der Satzung der candesbank der Nheinprovinz.

Nach § 31 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage uud Kreistage erf^
landtag vorzunehmenden Wahlen, foweit nicht gesetzlich etwas an
Wahlzeit des wählenden Provinziallandtages. Durch die vom Pro^Mlausschuß '" °er ^^
5./L März 1926 beschlosseneWahlordnung ist diese Bestimmung ' '
vorzunehmenden Wahlen für anwendbar erklärt worden. Die ^.

..§ 1. Anf die vom Provinzialausschußauf Grund gesetzlicheroder statutarischerAn^ "°^

.^e^n^^r^dem"^^ ^^N^
Kommissionen usw., die vom Provinzial andtag und Provmzmlausschußzu ^ ^ deshalb im
politischen Zusammensetzungder Wahlkörperschaftenmöglichst Nechn "S ««»en ouen n Y

Anschlußan die Neuwahl der Wahlkörperschafteugleichfallsneu zu wähle, smd P^inzial-
^n ? 12 der Satzung der Landesbankfür die Nheinprovinzist

des Verwaltungsrats auf dw D^ ^"^otzd 'm lst'eine
gleiche Dauer, für die jeweils der Provinzialausschuß°ew<chlt "^ ' ^ ^
Neuwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Landesb^
Wahl des Provinzialausschusseszur Zeit nicht Die letzte Neuwahl
beim Verwaltungsrat der Landesbankewe andere ist als be^ ^^ vom 19. Dezember

dank erforderlich dahingehend, daß m dem Satz 2 des § 12 Abs. l, wemie

., «37»°m°;«^^,3"u! d. «««er »°n 4 «.» °°««>«°n ».°.>°d«n »"d dem
Landeshauptmann der Nhemprovmz , Streichung wird erreicht,daß

die Worte ..auf die Dauer f?d vm,7 Provinzialausschußvorzunehmendennunmehr der vorerwähnte 8 1 der Wahlordnung für ow oom 4- ° Provinziallandtage und
Wahlen in Verbindnng mit dem vorerwähnten § 31 des WaM ^^ ^ ^^^^^
Kreistage auch auf die Wahl des Verwaltung^ Wahlordnung ja mit den

'^itIm?ab3A eine Me^ng^mmnng ^ebe^d^
Uo^^oo^i^s^^^^ '"" "'^"'immt, etwa
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erforderlichwerdende Neu- und Ersatzwahlenvom Provinzialausfchuß jeweils nur für die Dauer feiner
eigenen Wahlperiode zu tätigen find. Das würde z. B. im vorliegenden Falle zu bedeuten haben, daß
die nächste Neuwahl zum Verwaltuugsrat der Landesbank, die im Dezember 1931 zu erfolgen hat,
nur für den Nest der Wahldauer des wählenden Provinzialausschufses,also nur für etwa 2 Jahre erfolgt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach dem Provinziallandtag folgendenBeschluß vorzuschlageu:
„1.§ 12 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz der Satzung der Landesbanl der Nheinprovinz erhält folgende

Neufafsung:
„Dieser besteht

«,) aus 8 vom Proviuzialausfchuß gewählten Mitgliedern und dem Landeshauptmann der Nhein¬
provinz."

2. Solange die Wahlperiodedes Provinzialausfchuffesmit der Wahlperiode für die Mitglieder des Ver-
waltuugsrats der Landesbank nicht übereinstimmt, hat der Provinzialausschußetwa erforderliche
Neu- und Ersatzwahlenjeweils nur für die Dauer feiner eigenen Wahlperiode vorzunehmen."
Düffeldorf, den 12. Februar 1930.

Der Provinzialansfchuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horiou,

Vorfitzender. Landeshauptmann.

^, ... ». ^» ^ ilnlage 14.Vencht und Antrag ^uch^Nr^
des provinzialausschusses,

betreffend Ergänzung des s 4 und Änderung des K 18 der Satzung der candesbank
der Nheinprovinz.

1. Die Landesbank hat auf Grund eines Befchlusfes ihres Verwaltungsrats vom 10. Juni 1929 als
befondereAbteilung ihres Betriebes eine öffentlicheVaufparkaffeunter der Bezeichnung

„Bausparkasse der Nheinprovinz"
errichtet. Diefe Vaufparkaffe arbeitet nach einem von dem Deutfchen Sparkaffen- und Giroverband
ausgearbeiteten und vom Preußischen Ministerium des Innern geprüften und genehmigten Kolleltiv-
Vaufparshstem. Sie nimmt in Tarifen festgelegte Einzahlungen von Baulustigen entgegen und gewährt
aus diefen 4 ^ige Tilgungsdarlehen für Zwecke des Wohnungsbaues. Der Baufparer muß felbst 20^,
der Baukostenaufbringen und erhält von der örtlichenöffentlichenSparkasse auf Wunfch eine 1. Hypo¬
thek bis zu 40^. Die von der Vaufparkaffe gewährten Darlehen follen zur Deckung der verbleibenden
Differenz dienen nnd werden je nach dem gewählten Tarif in 9, 12, 15 oder 18 Jahren durch die tarif¬
lichen Zahlungen getilgt. Bei dem Tode eines Baufparers werden die restlichen Zahlungen durch eine
mit der Provinzial-LebensverficherungsanstaltabgeschlosseneVersicherunggedeckt. Die Prämien hierfür
sind in die Tarifzahlungen einkalkuliert; ebenfo die gesamten Verwaltungskosten der Bausparkasse.
Die Neihenfolge der Ausschüttungen an die Baufparer wird durch Auslosungen festgestellt auf Grund
eines Systems, das bei möglichster Vereinfachungin technischerHinsicht den höchst erreichbarenGrad von
Gerechtigkeit erzielt. Die Außenorganisation der Bausparkassebaut sich auf den rheinifchen öffentlichen
Sparkaffen auf, die insbefondere die Werbung und das Inkaffo der Tarifzahlungen wahrnehmen.

Die Vaufparkaffeder Nheinprovinz hat mit Zustimmung der Aufsichtsbehördeihren Betrieb bereits
am 22. Juli 1929 aufgenommen. Über ihre bisherige erfolgreiche Tätigkeit ist im Geschäftsberichtder
Landesbanl für das Jahr 1929 auf Seite 26 ff. Näheres mitgeteilt.

Die hiermit von der Landesbanl übernommene neue Aufgabe bedarf noch der Festlegung in ihrer
Satzung, und zwar zweckmäßig durch die im Vefchlußentwurfvorgeschlagene Ergänzung des § 4, der den
gesamten Aufgabenkreisder Landesbanl umschreibt.

2. Gemäß § 18 der Satzung der Landesbank sind die Verwaltungsbehörden in der Provinz, soweit
gesetzlicheVorschriftenoder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, verpflichtet, den Generaldirek-
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toren der Landesbank die in deren Geschäften erforderlicheAuskunft zu erteilen und über Gefahr¬
momente für die Darlehen der Bank, die ihnen in ihrem Vereich bekannt werden, den Generaldirektoren
unaufgefordert Mitteilung zu machen.

Der RheinischeLandkreistag hat darauf hingewiesen, „daß diese Bestimmung den Landräten und
Bürgermeistern in der Rheinprovinz eine Haftpflichtauferlege, die sie mit Rücksicht auf den ausgedehnten
Geschäftskreisder Landesbank und auch mit Rücksichtauf den großen Umfang der eigenen Gefchäfte
nicht tragen können." Auch das Preußische Ministerium des Innern als oberste Aufsichtsbehördehat
durch Erlaß vom 5. 10. 1929 — IV d 435 II — ersucht, den § 18 der entsprechendenVorschriftin § 3
Abs. 2 Ziffer 3 des Gefetzes betr. die öffentlichen Feuerverficherungsanstalten vom 25. Juli 1910
(GS. S. 241) anzupassen.

Wenn sich bisher auch aus den Bestimmungen des z 18, die bereits seit mehreren Jahrzehnten
in Geltung sind, keinerlei Schwierigkeitenergebenhaben, so bestehen doch keine Bedenken,den Wünschen
des Landkreistages und dem Ersuchen der Aufsichtsbehördenachzukommen. Die gewünschtenÄnde¬
rungen bedeuten tatsächlich nur eine Anpassungan die bisher in der Praxis geübte Handhabung der Be¬
stimmungen.

3. Es erfcheint zweckmäßig, den Provinzialausfchußzu ermächtigen,etwaigen Nnderungswünschen,
die die Aufsichtsbehörde zur Bedingung für die Genehmigung der nachstehend vorgeschlagenen Satzungs¬
änderungen machen würde, soweit diese nur redaktionellerNatur sind, ohne erneute Vorlage an den
Provinziallandtag zu entsprechen.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich hiernach, dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzu¬
schlagen:

„1. § 4 der Satzung der Landesbank der Nheinprovinz wird durch folgendenZusatz ergänzt:
,,e) sie errichtet und betreibt als besondereAbteilung eine öffentliche Baufparkafseunter der Be¬

zeichnung :
„Bauspartasse der Rheinprovinz",

deren Organisation und Geschäftsbetrieb sich nach den vom Verwaltungsrat aufzustellenden,
der Genehmigung der Aufsichtsbehördeunterliegenden Grundfähen und allgemeinen Bedin¬
gungen regelt. Über die Gefchäfteder Bausparkasseist gesondertRechnungzu legen; ihr Ver¬
mögen ist getrennt von dem übrigen Vermögen der Landesbankzu verwalten."

2. z 18 der Satzung der Landesbank der Rheinprovinz erhält folgende neue Fassung:
Alte Fassung:

Die Verwaltungsbehörden in der Provinz sind,
soweit gesetzlicheVorschriften oder dienstliche
Intereffen nicht entgegenstehen, verpflichtet, den
Generaldirektoren der Landesbank die in deren
GeschäftenerforderlicheAuskunft zu erteilen, die
Landräte und Bürgermeister, ihren Rückfragen und
Ansuchen zu genügen, und, wenn Gefahr für die
Darlehen der Bank in ihrem Bereich ihnen kund
wird, davon den Generaldirektoren unaufgefor¬
dert Mitteilung zu machen.

3. Der Provinziallandtag ermächtigtden Provinzialausfchuß,etwaigen Nnderungswünschen,die die
Aufsichtsbehördezur Bedingung für die Genehmigung dieser Satzungsänderungen machen würde,
soweit diese nur redaktionellerNatur sind, zu entsprechen."

Düsseldorf, den 17. März 1930.

Neue Fassung:
Die Generaldirektoren sind befugt, in den Ge-

fchäften der Landesbank die Unterstützung der
öffentlichen Behörden in Anspruch zu nehmen
nnd von ihnen Auskunft über Angelegenheiten
ihres Gefchäftstreifes zu fordern, soweit ander¬
weite gesetzliche Vorschriften oder dienstlicheInter¬
essen nicht entgegenstehen. Eine Haftpflicht der
öffentlichen Behörden wird hierdurch nicht be¬
gründet.

Der Provinzialausfchuß:
Dr. Adenauer,

Vorfitzender.
Dr. Horion,

Landeshauptmann.
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Vericht und Antrag Anlage 75.
(DructsacheNr.13.)

des Provinzialausschusses,
betreffend Änderung des 8 6 der sahung der Provinzial-Feuerversicherungsanftalt

der Nheinprovinz.

Nach § 31 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und Kreistage erfolgen die vom Provinzial-
landtag vorzunehmenden Wahlen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist, ans die Dauer der
Wahlzeit des wählenden Provinziallcmdtages. Durch die vom Provinzialausschuß in der Sitzung am
5./6. März 1926 beschlossene Wahlordnung ist diese Bestimmung auch für die vom Provinzialausschuß
vorzunehmenden Wahlen für anwendbar erklärt worden. Die betreffende Bestimmung lautet:

„z 1. Auf die vom Provinzialausschuß auf Grund gesetzlicheroder statutarischerAnordnung vor¬
zunehmenden Wahlen finden, soweit nicht durch Gesetz oder Statut etwas anderes bestimmt
ist, die Vorschriftender z§ 23—31 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und Kreistage vom
7. Oktober 1925 entsprechendeAnwendung."

Die Bestimmung entspricht dem heute anerkannten Grundsätze, daß die Verwaltungskörperschaften,
Kommissionenusw., die vom Provinziallandtag und Provinzialausschußzu bestellen sind, der jeweiligen
politischen Zusammensetzungder Wahlkörperschaftenmöglichst Rechnung tragen sollen und deshalb im
Anschlußan die Neuwahl der Wahlkörperschaftengleichfallsneu zu wählen find.

In der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz ist über die Dauer des
Verwaltungsrats eine ausdrückliche Bestimmung nicht getroffen, jedoch ist in § 6 Ziffer 3 der Satzung
bestimmt, daß auf die Geschäftsordnungdes Verwaltungsrats die 8§ 48—51 der Provinzialordnung ent¬
sprechend anzuwenden sind. Bei diesen Paragraphen der Provinzialordnung handelt es sich um die im
übrigen aufgehobenen Bestimmungen für die Wahl des Provinzialausfchusses,nach denen früher die
Wahl auf 6 Jahre erfolgte mit der Maßgabe, daß alle 3 Jahre die Hälfte der gewählten Mitglieder und
Stellvertreter ausfchiedund durch Neuwahlen ersetzt wurde.

Dementsprechend ist der Verwaltungsrat der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt bis heute stets
auf die Dauer von 6 Jahren gewählt worden. Die letzten Neuwahlen hat der Provinzialausfchuß, und
zwar jedesmal für die Hälfte der Mitglieder, vorgenommen in seinen Sitzungen vom 4. November 1927
und 15. Februar 1929. Die Wahlzeit der einen Hälfte der Mitglieder läuft alfo am 3. November 1933
und für die andere Hälfte der Mitglieder erst am 14. Februar 1935 ab.

Um die Wahlperiode des Verwaltungsrats der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt mit der Wahl¬
periode des Provinzialausschussesin Einklang zu bringen, ist daher zunächst eine Änderung des z 6 der
Satzung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt erforderlich, dahingehend, daß in dem Satz 1 der
Ziffer 3 des z 6, welcher lautet:

„Der Verwaltungsrat regelt seinen Geschäftsgangdurch eine Geschäftsordnung, in welcher die
§§ 48—51 der Provinzialordnung entsprechendanzuwenden sind",

die Worte: „in welcher die U 48—51 der Provinzialordnung entsprechendanzuwenden sind" gestrichen
werden. Durch diese Streichung wird erreicht,daß nunmehr der vorerwähnte § 1 der Wahlordnung für
die vom Provinzialausschuß vorzunehmenden Wahlen in Verbindung mit dem vorerwähnten z 31 des
Wahlgesetzes für die Provinziallandtage und Kreistage auch auf die Wahlen des Verwaltungsrats der
Provinzial-Feuerversicherungsanstalt Nnwendung findet, da nunmehr eine anderweitige statutarische
Bestimmung, dessen Wirksamkeit der § 1 der Wahlordnung ja mit den Worten „soweit nicht durch
Gesetz oder Statut etwas anderes bestimmt ist" ausdrücklichvorbehält, nicht mehr besteht.

Weiterhin ist aber noch eine Übergangsbestimmungdahingehend erforderlich, daß, solange infolge
der noch laufenden Wahlzeit für die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats der Provinzial-Feuer-
versicherungsanstaltdie Wahlperiode des Provinzialausschussesmit der Wahlperiode des Verwaltungs-
rats nicht übereinstimmt, etwa erforderlich werdende Neu- und Ersatzwahlenvom Provinzialausschuß
nur für die Dauer feiner eigenen Wahlperiode zu tätigen sind. Diese würde z. B. in vorliegendemFalle
zu bedeuten haben, daß die Neuwahl zum Verwaltungsrat der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt
im Februar 1935 nur für den Rest der Wahldauer des wählenden Provinzialausschusses,also nur für
rund 3 Jahre erfolgt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach, dem Provinziallandtag folgenden Befchluß vorzuschlagen:
»1- 8 <->Ziffer 3 Satz 1 der Satzung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Nheinprovinz erhält

folgende Neufafsung:
„Der Verwaltungsrat regelt sewen Geschäftsgangdurch eine Geschäftsordnung."
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2. Solange die Wahlperiode des Provinzialausfchussesmit der Wahlperiodefür die Mitglieder des Ver-
waltungsrats der Provinzial-Feuerversicherungsanfwlt nicht übereinstimmt, hat der Provinzial-
ausschuß etwa erforderlicheNeu- und Erfatzwahlenjeweils nur für die Dauer feiner eigenen Wahl¬
periode vorzunehmen."
Düsseldorf, den 12. Februar 1930.

Der Provinzialausfchuß:
Dr. Adenauer, Dr. Horion,

Vorfitzender. Landeshauptmann.

Anlage 16.
Vericht und Antrag DrusacheNr 4>

des Provinzialausschusses
über die Förderung des Uleinwohnungsbaues.

In der zweiten Sitzung des 76. Rheinischen Provinziallandtag.es am Dienstag, den 21. Januar 1930,
ist befchloffen worden, daß der Antrag der SozialdemokratifchenFraktion, betreffend Förderung des
Kleinwohnungsbaues (Druckfache Nr. 10), und der Antrag der Kommunistischen Fraktion zu dieser Druck-
sache ohne Aussprachedem Provinzialausschußzur weiteren Behandlung überwiefenwerden foll.

Der Antrag der SozialdemokratifchenFraktion zur Förderung des Kleinwohnungsbauesweist in der
Begründung darauf hin, daß die Vauprogramme des Jahres 1929/30 nicht durchgeführtwurden und für
1930/31 bisher kaum ein Vauprogramm aufgestelltwerden konnte. Die Folgen sind vermehrte Arbeits¬
losigkeit und steigendeWohnungsnot für die arbeitenden Schichtenund starke Verminderung der Auf¬
träge an Gewerbe, Handel und Industrie. Es ist notwendig, alle verfügbaren Mittel heranzuziehen,um
für das Jahr 1930 den Wohnungsneubau in größeremUmfange sicherzustellen. Der Antrag der Sozial-
demokratischen Partei wird in die nachstehendenWorte zusammengefaßt:

„Der Provinziallandtag möge beschließen, den Provinzialausschußmit der Prüfung und Bericht'
erstllttung an den Provinziallandtag zu beauftragen, in welchem Umfange die Provinzialverwaltung und
die in Frage kommenden Institute zur Finanzierung und Zinsverbilligung des Kleinwohnungsbauesbei¬
tragen können."

' Zu ^"vorgenannten Entschließunghat die KommunistischeFraktion den nachgenannten Antrag

^^Vrovinziallandtag fordert von der Staatsregierung die Abfchaffung der
der Solange die Hauszinssteuer jedoch erhoben wird, ist ste restlos dem lom-
munalen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen." , „ «..

N.üaNck des letztgenanntenAntrages bleibt dem Provinzialausschuß und dem Provinziallandtag
°on der Kommunistifchen Partei gegebene Anregung der Staatsregierung

'" 3ur°Km7u^ Fraktion angeschmttenen Frage, in welchem Umfange
di. in Frage kommenden Institute zur Finanzierung und Zmsverbilligung

banfde^
anM^di^LankesvIrzcherungsanstalt nnd die Rheinische W°hnun«sfursorge-G sellscha t^

wi« Überblicküber die von den einzelnenInstituten in den Jahren 1927, 1928 und 19^9 gegebenen
Zuschuß und über die ^t der G^ als langfristige

oder kurzfristige Gelder und ihre Verzinsungund Tilgung zeigt das folgende-vuo.

'' Me^d" u^B^ durch d.° «»nd°sb»u.«««. °u» ch.°m «emch. über w« GeMMj»,.

Ueu^ut/.^ «27. 192« und 192° «°w>h..



58 Anlagen zn den Sitzungsprotokollen. Nr. 16.

1927 1928
H^5

1929

7 000 000 8 000 000 5 000 000
cnt-

10 300 000

366 093 4 575 840 1 888 465

1. Landesbankzwifchenkredite (kurzfristig) . .
Zinssatz den jeweiligen Geldmarktverhältnissen
sprechend, im Februar 1930 10 ^ p. a.

2. Neichszwischcnkrcdite ..............
Zinssatz 6 '/2 /^, ?- «- für die ersten 10 Monate, dann
2^ über dem Neichsbankdiskont, Tilgnng 2^,, Lauf¬
zeit 5 Jahre.

3. Hypothekarische Wohnungsbaudarlehen......
Diese Darlehen sind sämtlich langfristige Gelder. Die Verzinsung beträgt:

6, 6V2, 7, 7^. nnd 8°^; die Tilgung beträgt '/-—2°/„.
Eine Zusammenstellung der Landesbank über die Förderung des Kleinwohnungsbaues im

Jahre 1929 ergibt das folgende Vild:
«) Darlehen aus eigenen Mitteln: Aus eigenen Mitteln gelangten 5 524 600 H^ zur Auszahlung,

während 1 765 298,99 H^ der bestehenden Kredite in langfristige Darlehen umgewandelt wurden
und 2114 891,«9.^5 wieder zur Bank zurückflofsen. Der Bestand am Jahresende betrug
23 198 624,89 H^< Der Zinsfatz dieser Darlehen ist gleich demjenigen der kurzfristigen Kommunal-
krcdite.

b) Umwandlung der Reichszwischenkredite: Der aus 1928 übernommene Restbestand an Reichszwischen-
krediten in Höhe von 1 226 100 H^L wurde im Berichtsjahr aus eigenen Mitteln langfristig für die
Dauer von 5 Jahren zu 2°/„ über Neichsbant-Diskontsatz übernommen. Der Bestand an umgewandel¬
ten Neichszwischenkrediten war am Jahresende 14 740 464,20 H^L.

2. Pruvinzinl-Fcurrversicherungsanstalt der Rhcinvrovwz.
Darlehen oder verlorene Zuschüsse für den Kleinwohnungsbau werden von der Anstalt unmittelbar

nur an Genossenschaften gegeben, die Wohnungen für Beamte der Anstalt znr Verfügung stellen. Im
übrigen erfolgt die Anlage der Gelder der Anstalt durch die Landesbank.

An langfristigen Darlehen an Genossenschaften für die Beschaffung von Wohnungen für Anstalts¬
beamte wnrden gegeben: .„^„

1927 .....744 000 —H^,
1928 .....450 000 —H^L,
1929 .....200 000 —H^.

Die Darlehen sind fest auf 10 Jahre zu 6 bzw. 7°/<, gegeben worden.
3. Provinzml-LebcnsversicherunjMnstalt der Nheinprovinz.

Die öffentlichen Lcbensversicherungsanstaltcn haben den Geschäftsgrundsatz, daß ihre anlagefähigen
Gelder in erster Linie für die Bevölkerungskreife verwandt werden sollen, aus denen sie der Anstalt
zugeflossen sind. Die Provinzial-Lebensversichernngsanstalt hat daher unter Beachtung dieses Grund¬
satzes in den Jahren 1927, 1928 und 1929 an gemeinnützige Nauvereine oder Baugenossenschaften zu¬
sammen 300 000 H^L und an private Bauherren von Kleiuwohnungsbauten zusammen 214 000 H^
gegeben. Die Zinssätze betragen 8 bzw. 8 '/2°/<„ die Tilgung beträgt im allgemeinen 1°/«, soweit nicht bei
Privaten Bauherren dnrch Lebensversicherungen getilgt wird.
4. Lnndesversichcrungsanstalt „Nheinprovinz".

Die Lllndesversicherungsanstalt hat — abgesehen von unverzinslichen Darlehen für Neu- und Um¬
bauten zur Saniernng der Wohn- und Schlafverhältnisse von invalidenversicherten Familien mit offener
Tuberkulose — folgende Darlehen bewilligt:

1. An Bandarlehen zum Kleinwohnungsbau
im Jahre 1927...... 7 674 300 H./5,

„ 1928 ......21713 050^5,
.. 1929 ......6 139 040^^5.

Der Zinsfatz betrug
bis 1. April 1927 ^ 7 °/« für Darleheu bis zu 10 000 H^5,

6 °/. „ .. von 10 000 H^ an,
vom 1. April 1927 ab -^ 6 «/ „ „ bis zu 10 000 H^5,

5'. °/» ,. „ von 10 000 H./5 an.
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Die Darlehen sind langfristignnd in der Negel mit 1^ zuzüglich ersparter Zinsen zu tilgen.
Der Rückgang der Darlehnsbewilligung im Jahre 1929 beruhte auf der außerordentlichenInan¬

spruchnahmeder Mittel der Landesversicherungsanstaltdurch die Zwaugsanleihe des Reiches.
2. An Wohnzuschüssen für kinderreiche Familien

im Jahre 1929......15 430 H^.
Die Landesversicherungsanstaltbeabsichtigt — falls nicht etwa durch Gesetzgebung ihre Mittel für die

Defizitdeckung der Arbeitslosenversicherungin Anspruchgenommen werden — im Jahre 193N bei der
Bewilligung von Darlehen Bezirke mit hoher Wohnungsnotzifferzu bevorzugenund außergewöhnliche
Bedürfnisse,die durch Umsiedlung von Industriezweigenund durch die Sanierung von Elendswohnnngen
eutstehen, besonders zu berücksichtigen. Als Darlehnsnchmer kommen Bauvereine, Gemeinden und
Einzelversichertein Frage unter Bevorzugung der gemeinnützigenBautätigkeit.
5. Rheinische Wohnungsfürsorge-Gesellschaft.

Die Rheinische Wohnungsfürsorge-Gesellschafthat dem Kleinwohnungsbau in der Nheinprovinz in
erheblichem Umfange kurz- und langfristigeKredite aus verfchiedeneuQuellen (Provinzialverwaltung,
Landesbank, Landespfandbriefanstalt, Sonderfonds des Reiches und des Staates, Spezialbanken für
den Wohnungsbau usw.) zugeführt. Aus eigenen Mitteln der Rheinischen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft
sind Kredite gegeben worden

1927 ...... 8 648 000 H^,
1928 ...... 9 899 900 H^,
1929 ...... 12 462 900 H^.

Die Vorschläge für Finanzierung und Zinsverbilligung des Kleinwohnungsbaneserstrecken sich einer¬
seits auf weitere Bewilligungen von Landesbanldarlehen und andererseits auf die Bewilligung von
Zinszuschüssen zur Verbilligungvon Darlehen für Wohnungen minderbemittelterkinderreicher Familien.
H. Landesbankdarlehen.

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß durch die Gewährung der Landesbantdarlehen der
Kleinwohnungsbau in der Rheinprovinz wesentlich gefördert worden ist. Bei der allgemeinen Kapital-
Marktlage wäre ein sehr großer Teil der Bauvorhaben ohne die Landesbankdarlehennicht ausgeführt
worden, weil erste Hypothekenauf dem freien Geldmarkt nicht in genügender Höhe zu erhalte» waren.

- Die Darlehen wurden für solche Wohnungen gewährt, die nach den jeweils geltenden RichtlinienHaus-
zinssteuerhypothekenerhalten oder erhalten tonnen. Sofern eine ausreichendeanderweitige Finanzie¬
rung und Ertragsfähigkeitder Bauvorhaben sichergestellt ist, bildet die Gewährung einer Hauszinssteuer-
hhpothek nicht Voraussetzungfür die Bewilligung der Darlehen.

Leider sind von der Landesbank,der allgemeinenLage des Geldmarktesentsprechend, hohe Zinssätze
in Ansatz gebracht worden. Es wird immer wieder Klage von den Bauherren darüber geführt, daß diese
Zinssähe zu unerträglichen Mietsätzen führen. Die Landesbankhält dem entgegen, daß ihre Zinspolitik
sich nach den Verhältnissen auf dem Geldmarkt richten muß und daß in erster Linie die interessierten
Kommunen dazu berufen sind, Zuschüssezu gewähren. Besondere Rückstellungen aus Überschüssender
Landesbank zum Zwecke der Zinsverbilligung könnten nicht in Frage kommen, weil die Bank durch
Zinsverbilligungen für landwirtschaftliche Hypothekenschon stark belastet ist.

Die Landesbank hat fich auf Grund einer Anfrage des Landeshauptmanns bereit erklärt, für das
Jahr 1930 folgendeBeträge für den Kleinwohnungsbau flüfsig zu machen:
u) 1 000 000 H^L aus Mitteln der kommunalen Konsolidierungsaktionzu 8°^ Zinsen, '/^ jährlichen

laufenden Verwaltungskostenbeitrag, 1'/^ Tilgung bei einer Auszahlung von 93°^, Laufzeit
24 Jahre. Nach Ablauf von 5 Jahren haben die Schuldner das Recht, die Darlehen unter Einhaltung
einer dreimonatigen Kündigungsfristganz oder teilweifezurückzuzahlen.

d) 2 000 000 H^s aus einem besonderenGeschciftsabschlnßzn 9^°/« Zinsen, »/z«/« einmaliger Abschluß¬
provision, die bei Auszahlung der Darlehen sofort in Abzug gebracht wird, auf 1 Jahr fest, bei voller
Auszahlung.

e) 5 000 000 H^L — solange der Vorrat reicht — aus eigenen Mitteln zu den bei der Laudesbauk für
kurzfristige Kommunaldarlehen jeweils geltenden Bedingungen, im Februar 1930 10^, und volle
Auszahlung.
Es wird vorgeschlagen, dem Verwaltungsrat der Landesbanknahezulegen, den unter e) genannten

Betrag von 5 000 000^?^ zu erhöhen und in Grwägnngen einzutreten, in welcher Weise eine Senkuug
des Zinssatzes erfolgen kann, da nur durch die Senkung des Zinsfußes eine wirksame Förderimg des
Kleinwohnungsbaues möglich ist.
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L. Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für Wohnungen minderbemittelter kinderreicher
Familien.
Der 74. Provinziallandtag im Jahre 1928 hat den Provinzialausschuß ermächtigt, einen Betrag bis

zu 100 000 H^Lzur Verbilligung von Darlehen für Wohnungen minderbemittelter kinderreicher Familien
aufzuwenden.

Der 75. Prouinziallandtag hat in Fortsetznng des Uuterstützungsverfahrens weitere Mittel zur Ver¬
fügung gestellt. In der 5. Sitzung am 9. März 1929 wurde beschlossen: „Der Provinziallandtag erkennt
die fegensreiche Wirkung der Mietbeihilfen für Kinderreiche an. Bei der gerade unter den kinderreichen
Familien herrfchenden Wohnungsnot nnd der infolgedeffen zn erwartenden Zahl der berechtigten An¬
träge auf Gewährung von Mietbeihilfen ermächtigt der Provinziallandtag den Provinzialausschuß,
eventuell auch über den im Haushaltsplan vorgesehenen Betrag von 200 000 H^L hinaus bis zum
Hüchstbetrage von 300 000 H^L für diesen Zweck zu verwenden."

Von diefer Ermächtigung hat der Provinzialausschuß durch Beschluß vom 3. Juli 1929 Gebrauch
gemacht, so daß insgesamt 300 000 H^ für Fortsetzung des Verfahrens im letzten Jahr zur Verfügung
standen.

Bei der Hilfsmaßnahme für die minderbemittelten kinderreichen Familien ging der Provinziallandtag
von dem Gedanken aus, daß die Folgen der Wohnungsnot sich erfahrungsgemäß bei den kinderreichen
Familien am stärksten bemerkbar machen und nicht selten zur vollständigen Zerrüttung der Familien
führen. Die Wohnungsnot nnter den minderbemittelten kinderreichen Familien muh aus kultur- und
bevölkerungspolitischen Gründen mit ernster Sorge erfüllen. Wirksam kann nur geholfen werden, wenn
die aufzubringende Miete für die entfprechend der Stärke der Familie benötigte Wohnung unter Be¬
rücksichtigung des Einkommens der Familie tragbar ist. Der Wert der Hilfe durch die Provinz beruht
auch auf der Erwägung, daß durch diese vorbeugende Maßnahme Ersparnisse auf dem Gebiet der Für¬
sorgeerziehung eintreten. Durch zweckmäßigen Wohnungsbau und die damit verbundenen gesundheit¬
lichen Vorteile werden zweifellos andere Maßnahmen, die eine schon eingetretene Schädigung beseitigen
sollen, weniger Mittel erfordern.

Jetzt, nachdem das zweite Jahr der Hilfsmaßnahme für die minderbemittelten kinderreichen Familien
verstrichen ist, lassen sich die bei dem Verfahren gemachten Erfahrungen für die Fortfetzung der Maß¬
nahme gut verwerten. Die Hauptfchwierigleit lag Wohl darin, daß dem Antragsteller zunächst nur für
ein Jahr geholfen werden konnte. Durch die letztjährige Bewilligung war die Möglichkeit gegeben, nicht
nur neue Bewerber zu unterstützen, sondern auch den im Jahre 1928 Unterstützten, foweit die Voraus-
fetzungen für die Bewilligung noch weiter bestanden, zu helfen. Es liegt auf der Hand, daß eine Hilfe,
die sich auf zwei oder drei oder einige Jahre mehr erstreckt, von wesentlicher Bedeutung für den Woh¬
nungsinhaber ist. Gerade in den ersten Jahren wird der Wohnungsinhaber, der fich die neue Wohnung
meist unter den schwersten Entbehrungen erkämpft hat, die Hilfe als große Förderung empfinden.
Selbstverständlich muß eine Überwachung stattfinden, ob die sachlichenund persönlichen Voraussetzungen
für die mehrfache Wiederholung der Unterstützung vorliegen.

Die Hilfsmaßnahme der Provinz wird sich um so mehr auswirken können, wenn Reich, Staat und
örtliche Selbstverwaltung ihre Bestrebungen auf dem gleichen Gebiet in verstärktem Umfange fort¬
fetzen. Bekanntlich sehen die Bedingungen für Bewilligung von Hauszinssteuerhypotheken in fast allen
deutschen Landern ausdrücklich die vorzugsweise Berücksichtigung kinderreicher Familien und die Hergabe
von Zusatzhypotheken vor.

Das Vorgehen der Nheinprovinz hat vielfach lebhafte Zustimmnng gefunden und auch andere Stellen
zu ähnlichen Maßnahmen angeregt, im Laufe des letzten Jahres ging eine Reihe von Anfragen über die
gemachten Erfahrungen ein.

Die Hilfsmaßnahmen der Provinzialverwaltung und der Lcmdesversicherungsanstalt ergänzen sich
in wertvoller Weise. Es wird eine Arbeitsteilung dadurch erreicht, daß die Provinzialverwaltung ihre
Fürsorge in erster Linie den durch die Landesversicherungsanstalt nicht erfaßbaren minderbemittelten
kinderreichen Familien widmet.

Zur Ausführung der Beschlüsse des Provinziallandtages im Jahre 1928 und 1929 sind vom Provin¬
zialausschuß Richtlinien aufgestellt worden. Bei der Bearbeitung der Richtlinien ist von dem Gedanken
ausgegangen worden, gemeinnützige Bauvereine, Gemeinden und einzelne Bauherren für die Unter¬
bringung von kinderreichen Familien zu gewinnen. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, zu erreichen,
daß die Wohnungen wohnungstechnisch einwandfrei find, alfo tatfächlich eine Unterbringung erzielt wird,
die im Gegensatz zu dem Zusammendrängen großer Familien in einige wenige ungesunde Räume eine
Besserung der Wohnungsverhältnisse bedeutet. Über die Bewilligung der Mittel im Ginzelfalle entscheidet
ein vom Provinzialausschuß gebildeter Sonderausschuß unter Zuziehung eines Vertreters des Neichs-
verbandes der Kinderreichen.
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Im Jahre 1929 waren für die Bewilligung der Anträge im wesentlichen die Grundsätze maßgebend,
die sich bereits im Jahre 1928 bewährt hatten. Eine Änderung auf Grund der im ersten Jahr gemachten
Erfahrungen ist nur in einzelnen Punkten eingetreten. So ist festgelegt worden, daß der über den
Mindestbedarf einer kleinen Familie (drei Wohnräume einschl. Küche) herausgehende Mehrbedarf der
kinderreichen Familie an Wohn- und Schlafräumen die Grundlage für die Bewilligung bilden foll.
Demgemäß sind dreiräumige Wohnuugen in diesem Jahre nur in ganz besonders begründeten Einzel¬
fällen unterstützt worden.

Im Jahre 1928 sind insgefcnnt für 667 Wohnungsinhaber Zinsbeihilfen bewilligt worden. Im
Jahre 1929 wurden 1739 Wohnungen unterstützt. Davon entfallen rund 380 Bewilligungen auf Woh¬
nungsinhaber, die bereits 1928 eine Beihilfe erhalten hatten, uud der Nest auf solche, die 1929 zum ersten
Male mit einem Zufchuß bedacht worden find.

Außer einer großen Anzahl von Anträgen, bei denen wohntechnische Bedenken vorlagen, haben auch
zahlreiche Anträge, die in jeder Beziehung einwandfrei waren, nicht unterstützt werden können.

Ebenso wie die Verbilligungsaktion des ersten Jahres darf die Aktion des Jahres 1929 als erfolgreich
bezeichnet werden. Sie war insbefondere unter den Schwierigkeiten, die die große Geldverteuerung im
Jahre 1929 brachte, die entscheidende Veranlassung, daß Hnnderte von kinderreichen Familien, die sonst
eine Neubauwohnung nicht hätten beziehen können, in gute und einwandfreie Neubauwohnungen
untergebracht werden konnten.

Aus den vorgenannten Gründen wird die Bewilligung der im Haushaltsplan eingesetzten 300 000 H^<
für die Fortfetzung der Unterstützung auch weiterhin von außerordentlicher Bedeutung fein. Die Richt¬
linien für die Bewilligung werden im wesentlichen in der bisherigen Form beizubehalten fein.

Von einer Einwirkung auf die Staatsregierung zwecks Herbeiführung gesetzlicher Änderungen bezüg¬
lich der Hauszinssteuer dürfte mit Rücksicht darauf, daß diefe Frage vielfach in dem Preußischen Landtage
und im Reichstage zu eingehenden Erwägungen und Beschlüssen geführt hat, abzusehen sein. Dagegen
wird der Vorschlag gemacht, von selten des Provinziallandtages zur Finanziernng und Zinsverbilligung
des Kleinwohnungsbaues einerseits auf die Landesbank zwecks Bereitstellung weiterer Landesbank¬
darlehen zu einem angemessenen Zinssatz einzuwirken uud andererseits erneut Mittel für minder¬
bemittelte kinderreiche Familien zur Verfügung zu stellen.

Der Provinzinlausfchuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„1. Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von den Darlegungen des Provinzialausschusses über die

Förderung des Kleinwohnungsbaues.
2. Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß in den Haushaltsplan zur Verbilligung

von Darlehen für Wohnungen minderbemittelter kinderreicher Familien der Betrag von 300000H^F
eingestellt wird.

3. Der Verwaltungsrat der Landesbank wird erfncht, dafür Sorge zu tragen, daß, fobald der Kapital-
markt und die Finanzlage der Landesbank diefes zulafsen, über den in Aussicht gestellten Betrag von
5 Millionen Reichsmark hinaus Mittel zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues zu einem
angemessenen Zinsfuß zur Verfügung gestellt werden."
Düsseldorf, den 17. März 1930.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, ^ ^ ?°^°"'

Vorsitzender. _________________ Landeshauptmann.

klnlage l7.
Vericht und Antrag (^«6,«^ 15 >

des provinzialausschusses»
betreffend Verteilung der unter Titel V, l des Haushaltsplans über die Forderung von
Uunst und Wissenschaft für 193N vorgesehenen Mittel im Vetrage von WU0U0 NM.

Anträge auf Bewilligung von Beihilfen zur Instandsetzung von Denkmälern.
Im vergangenen Jahre war die Provinzialverwaltung dazu übergegangen, insofern auf die ursprüng¬

lichen Grundsätze der Denkmalpflege zurückzukommen, als man befchloß, Beihilfen nur für solche Ar¬
beiten zu gewähren die über die laufende Unterhaltung hinausgehen und eine befondere Belastung des
Eigentümers im öffentlichen Interesse darstellen. In Erfüllung dieses Planes wurde eine Reihe von
Anträgen abschlägig beschieden, bei denen es sich nur um die Unterstützung kleiner laufender Unterhal¬
tungsmaßnahmen handelte. Weiterhin wurde in erhöhtem Maße auf die strengere Einhaltung der
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grundsätzlichenBestimmungen für die Gewährung der Provinzialbeihilfen Wert gelegt. Die Grund¬
bedingungen hierfür: Denkmalwert des zu unterstützendenObjektes und Bedürftigkeit des Antragstellers
wnrden durch die Verteilung eines kurzen Merkblattes für die in Betracht kommendenBesitzer von Bau¬
denkmälern bekanntgegeben, ähnlich, wie dies in anderen Provinzen auch geschieht.

Diese Maßnahmen stellten in erster Linie den Versuchdar, auf verwaltungsmäßigem Wege dem
ungeheuren Andrang von Beihilfen Zu begegnen. Selbstverständlichkonnte dem Grundübel nicht ab¬
geholfen werden, das in der geradezu verzweifelten Wirtschaftslage fast aller Besitzer von Baudenk¬
mälern liegt. Nicht nur die kleineren Kirchengemeindensehen sich durch den Verlust ihres Vortriegs-
vermögens außerstande, außergewöhnlicheReparaturen durchzuführen,sondern auch die kleinerenKom¬
munen und die großen städtischen Pfarrgemeinden, gar nicht zu redeu von den privaten Eigentümern
denkmalwerter Woynbauten in den Winzergebietenan Rhein und Mosel nnd in den ländlichen Distrikten
der Eifel und des Hunsrücks. Naturgemäß wird die Folge einer solchen Lage immer der Ruf nach einer
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln sein. Soweit es sich um wirklich außergewöhnlicheInstand-
setzungsmaßnahmenhandelt, kann man manches damit retten. Eine sorgsameBaupflege, die eigentlich
die entscheidende Voraussetzungüberhaupt für die Unterhaltung der Baudenkmäler ist, wird aber dadurch
kaum erreicht werden können.

Selbstverständlichwar es notwendige Aufgabe und Pflicht der Denkmalpflege, einmal alle Möglich¬
leiten einer finanziellen Unterstützungbedürftiger Eigentümer von Denkmalwerten auszunutzendurch
Erlangung von Steuererleichterungen, Vermittlung von Neparaturhypotheken aus dem Aufkommender
Hauszinssteuer und sonstiger billiger Kredite und schließlichvon Beihilfen der Kreise und Kommunen.
Weiterhin aber muß unbedingt erreicht werden, daß die Kirchengemeindenund Kommunen in weit
höherem Maße als bisher sich der laufenden Vauunterhaltung annehmen. Durch Verhandlung mit den
kirchlichenBehörden beider Konfessionenkonnte bereits erreicht werden, daß sämtliche Pfarrgemeinden
wieder an ihre Unterhaltungspflicht erinnert wurden, und daß die Einrichtung der Baupfleger, deren
Aufgabe-es ist, den Zustand der Gebäude regelmäßig zu kontrollieren, wieder ins Leben gerufen wurde.

Trotz dieser Maßnahmen muß damit gerechnet werden, daß der Andrang von Beihilfen immer
größer wird. Im vergangenen Jahre konnte zunächstdurch den obenerwähnten Grundsatz der Be¬
schränkungauf außergewöhnliche Instandsetzungen eine Verringerung der Zahl der Anträge um
etwa 35°/, erreicht werden. Indessen kam im Laufe des Herbstes der gleiche Prozentsatz an neuen An¬
trägen hinzu, so daß die Gesamtzahlder bis zum 1. 3. 1930 vorliegendenAnträge auf Provinzialbeihilfen
wiederum 309 beträgt. Die Gesamtkosten der auszuführenden Arbeiten werden sich auf etwa 4^ Mil¬
lionen Reichsmarkbelaufen. Wenn auch ein großer Teil der Anträge wiederum ausscheidenwird, so
läßt sich doch ungefähr ermessen, wie hoch die daraus erwachsendenAnforderungen an die Denkmal¬
pflegefonds der Provinzialverwaltung sind. Daraus dürfte aber weiter hervorgehen, daß sich die Lage
der Denkmalpflege und der Baudenkmäler selbst nicht durch verwaltungsmäßige Beschränkungsmah-
nahmen allein verbessern laßt.

Die vorliegende Liste umfaßt 21 Anträge auf Beihilfen in Höhe von 100 000 H^. Aus denselben
Gründen, deretwegen im vergangenen Jahre von der vom Provinziallandtag zu verteilenden Summe
von 160 000 H^ 10 000 H^ abgetrennt und dem Provinzialausschußzur Verfügung gestellt wurden,
wäre auch in diesem Jahre ein größerer Betrag, und zwar 60 000 H^, dem Provinzialausschußzwecks
Verteilung im Laufe des Jahres zur Verfügung zu stellen. Von diesem Betrag wären 15 000 H^L allein
für die Instandsetzungerhaltenswerter Profanbauten vorzumerken. Auf diese Weise wird es möglich sein,
das Bewilligungsverfahren beweglicher zu gestalten,was bei der geschilderten Lage dringend notwendig
ist, damit gegebenenfallsein fchnelles Einbringen auch mit größeren Beträgen möglich ist. Entscheidend
hierfür sind die starken Schwankungen der finanziellen Verhältnisseder Antragsteller, die oft eine kurz
vorher noch nicht zu übersehendeFinanzierungsmöglichkeitergeben oder früher durchführbarerscheinende
Pläne plötzlich vereiteln. Hierdurch ergeben sich starke Verschiebungenin den Verteilungsplänen für
Denkmalpflegefonds,die bei zu frühzeitiger Verteilung der Mittel nicht mehr berücksichtigtwerden können
und zu den oben geschildertenmißlichen Verhältnissen führen.

Die folgenden Anträge erstrecken sich auf 21 Objekte, und zwar 2 Domkirchen,6 katholische, 1 Si¬
multan-, 1 evangelischePfarrkirche, 5 Filialkirchenund Kapellen, 1 Varockaltar, die Einrichtung von
Jugendheimen bzw. Wanderherbergen in zwei mittelalterlichen Profanbauten, die Herrichtung eines
alten KirHturmes, der zugleichals Kriegerehrung ausgebildet wird, und schließlich die Instandsetzung
von 2 Rathäusern.

Im einzelnen wird die Verteilung des für die Instandsetzung in Aussicht genommenen Betrages
von 100 000 HF (nicht einbegriffendie dem Provinzialausschußzur Verfügung zu stellenden 60 000 H^)
wie folgt vorgeschlagen:
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Regierungsbezirk Aachen:
1. Aachen,Fortsetzungder Arbeiten am Münster (vgl. Anlage Nr. 1) ......... 8 000 H^
2. Bourheim, Kreis Iülich, Instandsetzungdes romanischen Kirchturmes(vgl. AnlageNr. 2) 7 000 H^
3. Cronenburg, Kreis Schleiden,Instandsetzungder katholischenKirche (vgl. Anlage Nr. 3) 2 500 ^^4. Monschcm, Sicheruugsarbeiten an der Vurg (vgl. Anlage Nr. 4) ......... 2 000 H^L
5. Schleiden, Instandsetzung der Schloßkirche (vgl. Anlage Nr. 5) ......... 2 o«0 ^5

Regierungsbezirk Düsseldorf:
6. Breyell, Kreis Kempen, Instandsetzungdes gotischen Turmes (vgl. Anlage Nr. 6) . . 1 000 H^7. Xanten, Kreis Mürs, Fortsetzungder Arbeiten am St.-Viktor-Dom (vgl. Anlage Nr. 7) 18 000 H^/l

Regierungsbezirk Köln:
8. Brauweiler Kreis Köln-Land, Sicherungsarbeiten am Turm der ehemaligen Abtei

(vgl. Anlage Nr. 8) ............................ 9 000 H^s
9. Köln Fortsetzung der Arbeiten an der St.-Georg-Kirche (vgl. Anlage Nr. 9) ... 10 000 H^s

10' Köln' Instandsetzung der Kirche Maria in der Schnurgasse (vgl. Anlage Nr. 10) . . 9 000 H^
11. Köln' Sicheruugsarbeiten an der Minoritenlirche (vgl. Anlage Nr. 11) ...... 5 000H^i
12 Münstereifel, Kreis Nheinbach, Vollendung der Arbeiten am alten Rathaus (vgl.

' Anlage Nr. 12).............................. 5 000H^

Regierungsbezirk Koblenz:
13. Erpel, Kreis Neuwied, Instandsetzungdes Rathauses (vgl. Anlage Nr. 13) ..... 2 000 H^
14° Hahn, Kreis Zell, Instandsetzungder Simultankirche (vgl. Anlage Nr. 14) ..... 2 500 H^
15 Hatzenport, Kreis Mähen, Sicherung der alten Pfarrkirche (vgl. Anlage Nr. 15) . , 3 000 H^
16 Mörz, Kreis Simmern, Instandsetzung eines Barockaltares (vgl. Anlage Nr. 16) . . 1 000 H^
17^ Sponheim, Kreis Kreuznach,Instandsetzung der katholischen Pfarrkirche (vgl. Anlage

«,« i^v ............................ 3 000 H^/l
Regierungsbezirk Trier:

18. Gondelsheim, Kreis Prüm, Instandsetzung der katholischen Pfarrkirche (vgl. Anlage
«1« 1 N> ............................ ^ ^"^ ^?^/l>

19. Kyllburg, Kreis Bitburg, Instandsetzung des ehemaligen Kapitelhauses (vgl. Anlage
«7« ^gx ............................. 3 000 ^^F

20. Oberkail, Kreis Wittlich, Instandsetzungder Frohnertkapelle (vgl. Anlage Nr 20) 1 600 H^21. Rhaunen, Kreis Verncastel, Instandsetzungder evangelischen Kirche (vgl. Anla geNr. 21) 2 000^5
Zusammen 100 000 H^<

Zusammenstellung:

Regierungsbezirk Aachen ...........................?°^n^
Negienlugsbezirt Düsseldorf ..........................q«Un^
Regierungsbezirk Köln .............................??^0^F
Regierungsbezirk Koblenz ...........................^ """ ^Regierungsbezirk Trier ............................—u u^ ^r^l

100 000 H^s
Der Provinzialausschuß beantragt demgemäß:
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

Der Provinziallandtag bewilligt aus Titel V, 1 des Haushaltsplans über die Förderung von Kunst
uud Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1930 den Betrag von 100000 H.F für dre m der Vorlage des
Provinzialausschussesangegebenen Zwecke und unter den vom Landeshauptmann noch naher festzu¬
setzenden Bedingungen. Gleichzeitigwird der Provinzialausschußermächtigt über den bei Trtel V, 1
verbleibenden Restbetrag von 60 000 H^ und über die Verwendung der etwa nicht zur Auszahlung
kommenden Beihilfen in Verbindung mit dem unter Titel V, 2 des glerchen Haushalts vorgesehenen
Betrage zu beschließen."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß:

vr.Adenaner, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Gutachtliche Äußerungen """^-
des

ProvinzialKonservators der Nheinprovinz
zu dem Verichte und Kntrage des provinzialausschusses, betreffend Ve-
willigungen aus Titel V, 7 des Haushaltsplans über die Förderung von

«unst und Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1930.

1. Aachen, Fortsetzung der Arbeiten an» Münster.
Die laufende Unterhaltung dieses historischbedeutsamsten Baudenkmales der Provinz betragt

erfahrungsgemäß etwa 12 000 H^L jährlich. Wie sehr selbst diese laufenden Arbeiten großen Schwan¬
kungen ausgesetztsind, zeigte sich in den beiden vergangenen Jahren. Bei der notwendigen Neuver-
glasung der Karlskapelleentdeckte man umfangreiche Baufchäden, die ohne weiteres eine Mehrausgabe
von 25 000 H^ verursachten.

Die laufenden Arbeiten werden auch im nächsten Jahre 25 900 H^F betragen, da noch eine Reihe
von dringlichen Einzelheiten, wie Fertigstellung der Feuerschutzanlage,Fortsetzung der Arbeiten am
Ambo Kaiser HeinrichsII. und dergleichen hinzukommen.

Daneben dürfen die fchon feit Jahren eingeleiteten außerordentlichen Sicherungsarbeiten nicht zu
kurz kommen. Sie umfnffen die Nnsbefferung der reichen gotifchen Architekturdes hohen Chores und
der Kapellen. Bei der Instandsetzung der Karlskapelle fand man, wie bereits oben angedeutet, fehr
bedenkliche Schäden am Fenstermaßwerk, fo daß man sich veranlaßt fah, auch die Maßwerke der übrigen
gotifchen Bauteile zu unterfuchen, wobei fich die Notwendigkeit umfangreicher Sicherungsarbeiten
herausstellte. Die im Jahre 1928 errechnete Summe von 500 000 H^ für diefe außerordentlichen
Arbeiten wird infolgedeffenvoraussichtlich erhebliche Überschreitungenerfahren. Selbstverständlichmuß
bei aller Sparsamkeit an dem Grundsah festgehalten werden, daß nur erstklassige Arbeit dem außer¬
ordentlichenWerte des Bauwerkes entsprechenkann.

Da es notwendig ist, die Arbeiten auf mehrere Jahrzehnte zu verteilen, wird man allmählichdazu
übergehen muffen, wie in Köln und Xanten, einen Hüttenbetrieb einzurichten, einmal, um die nötige
Qualität der Arbeit dauernd zu gewährleisten, dann aber auch, um durch die Kontinuität der Arbeit
unnötige Unkosten zu ersparen. Die Aufrechterhaltung dieses Betriebes wird einen jährlichenAufwand
von etwa 50 000 H^L verursachen. Dazu kämen für das Rechnungsjahr 1930 die obengenannten
25 900 H^. Es wird gebeten, dazu eine Beihilfe von 8000 H^/ bereitzustellen.

Dem Karlsverein, der sich die Förderung der Unterhaltungsarbeiten am Dom zur Aufgabe gemacht
hat, erwachsen aber noch weit über 20 000 H^F weitere Ausgaben als Verwaltung^- und Bürokosten
und zur Aufbesserungdes sogenannten eisernen Baufonds, der vor der Inflation rund 50 000 H^F be¬
trug und für unvorhergeseheneArbeiten bestimmt war.

2. Bourheim, Kreis Fittich, Instandsetzung des romanischen Kirchturmes.
Der Turm ist als einziger Nest einer romanischenKirche auf eiuer kleinen Anhöhe nordwestlichvon

Bourheim bei Iülich erhalten. Die Kirche selbst ist ein schlichter Saalbau des 18. Jahrhunderts. Unter
den in der Provinz noch zahlreich erhaltenen romanifchenKirchtürmenbefitzt er als ein besondersfrühes
Beispiel auf dem Lande große Bedeutung. Das Mauerwerk besteht aus kleinen Bruchsteinen, Feld¬
steinen und reichlich verwandten Ziegeln von benachbarten Nömerbauten. In den Schallfenstern des
Glockengeschossessind noch die charakteristischen frühromanifchenSäulen erhalten.

Seit Jahren steht der Turm verwahrlost ohne Dach, die Glocken sind in einem behelfsmäßigen Gerüst
neben der Kirche angebracht. Vor nahezu 30 Jahren tauchte der Gedanke auf, den Turm abzubrechen.
Indeffen konnte fich die Denkmalpflege unter keinen Umständen bereitfinden, in die Zerstörung dieses
seltenen Baudenkmales, das sich übrigens in der Landschaft hervorragend schön ausmacht, einzuwilligen.
Unsere technischen Mittel erlauben uns vielmehr, das Bauwerk in seinem augenblicklichen Bestände ein»
wandfrei zu sichern nnd auch für die Wiederaufnahme der Glocken geeignet zu machen. In Verbindung
damit wird die entstellende Vorhalle an der Südseite in Ordnung gebracht werden müssen. Der auch
schon seit Jahren verfolgte Plan eines Kirchenneubaues wird mit Rücksichtauf die fchwierigcnZeiten
auf später zu verschieben fein.

Die Gefamttosten betragen 20 500 H^. Dazu ist eine Beihilfe aus staatlichenMitteln in Höhe von
7000 H^ beantragt worden. 2000 H^ hat der Kreis Iülich beigesteuert; 10 000 H^/bringt die Ge-
meinde selbst auf. Es wird beantragt, eine Provinzialbeihilfe von 7000 H^ bereitzustellen.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 17. 65

3. Croncnburg, Kreis Schieiden, Instandsetzung der katholischen Kirche.
Der Bau ist städtebaulichhöchst interessant in das enge mittelalterliche Städtchen eingebaut. Er

gehört zur Gruppe jener in der Eifel nicht seltenen zweischiffigen Anlagen mit mittlerer Stütze, stellt aber
vielleichtdie reichste Lösung der Art dar. Besonders bemerleuswert ist das köstliche spätgotische Stern¬
gewölbe im Chor und Langhaus.

Das Gebäude hat im Laufe der letzten Jahrzehnte infolge der schlechten Wirtschaftslageder kleineu
Gifelgemeindenicht die Pflege haben können,die seinem Werte entspricht. Besonders umfangreichsind
die Feuchtigkeitsschäden am Chorturm, aber auch das breite Langhaus hat start uuter dem eindringenden
Regenwasserzu leiden gehabt.

Die Instandsetzuugsarbeiten werdeu sich allerdings wefentlich auf die Dächer erstrecken,jedoch scheint
es im Hinblick auf den Wert des Gebäudes gerechtfertigt,auch diefe Arbeit durch eine Beihilfe zu unter¬
stützen. Die Gesamtkosten sind auf 15 000 ^^veranschlagt; dazu ist eine staatliche Beihilfe von 5000 H^«<
beantragt worden. Es wird gebeten, eine Provinzialbeihilfe von 2500 ^?^ gewähren zu wollen. Den
Rest der Kosten wird die Gemeinde aufbringen.

4. Monschau, Sicherungsarbeiten an der Burg.
Seit dem Beginn des Jahrhunderts sind wiederholt Sicherungsarbeiten an der umfangreichenAn¬

lage der früheren herzoglichIülichschen Landesburg inMonschanausgeführt worden. Zuletzt ist der mäch¬
tige Batterieturm am Aufgang zum Hochfchloß, der sogenannte Efelsturm, mit einer Provinzialbeihilfe
von 1000 H^L gesichert worden.

Von dem eigentlichenHochschloß ist nur der westliche der beiden spitzwinklig aneinandergebauten
Flügel aufrecht erhalten. Die Stadt Monschau beabsichtigt nun, diesen Teil gemeinsammit dem Kreise
als Jugendherberge auszubauen. Die Denkmalpflegekann es nur begrüßen, wenn es gelingt, einen we¬
sentlichen Teil der umfangreichenAnlage dadurch auf weite Sicht vor dem Verfall zu schützen, daß er
einer dauernden Verwendung zugeführt wird. Auch in ästhetischer Hinsicht kann es nicht schaden, wenn
die zur Zeit wenig charakteristische Silhouette der langgestreckten Anlage durch ein einheitlichesgroß¬
zügiges Schieferdacheine markante Note erhält.

Selbstverständlichist der Ausbau als Jugendherberge in erster Linie Angelegenheit der Inter¬
essenten. Nnr die ausgesprochenenSicherungsarbeiten am augenblicklichenBestand liegen im engeren
Interesse der Denkmalpflege; sie umfassen vor allem die Ausbesserungder hohen Außenmauern der
Westseite und des äußeren Wachttürmchens sowie die Verankerung der einzelnenaufrechtstehenden
Mauerteile. Die gesamten Baukosten werden etwa rund 80000 H^L betragen. Die ausschließlich der
Denkmalpflegedienenden Aufwendungen sind mit etwa 8000 H^s veranschlagt. Es wird gebeten, dazu
eiue Beihilfe von 2000 HF zu gewähren.

5. Schleidcn, Instandsetzung der Schloßkirche.
Die in den Jahren 1525—35 von Graf Dietrich von Manderscheid-Vlantenheimals Schloßkirche er¬

baute jetzige latholifche Pfarrkirchein Schleiden ist unter den fpätgotischen Hallenkirchen, die für die Bau¬
tätigkeit des 15. und 16. Jahrhunderts in der Eifel charakteristischsind, die größte und stattlichste.

Es ist ein ganz einheitlicher,geschlossenerBau mit fast quadratischemLanghaus, wenig ausladendem
Chor und eiugebautem Turm. Der wirkungsvolle Innenraum ist mit schönen, reichen Netzgewölben
überspannt, die von drei Pfeilerpaaren gestützt weiden.

Die kleine Etadtgemeinde hat bisher stets die Unterhaltungskostenfür das Bauwerk allein auf¬
gebracht. Nur für die Restaurierung der bedeutenden Glasmalereien von 1535 in den Ostfensternund
für das Marmorhochgrab mit den lebensgroßen Figuren des Grafen Ernst von der Mark und seiner
Gemahlin vom Jahre 1628 sind vom 41. Provinziallandtag im Februar 1899 schon einmal Mittel
bereitgestellt worden.

Inzwischen ist der bauliche Zustand der Außenhaut durch die seit Kriegsbeginnunterbrochene,regel¬
rechte Pflege fo fchlecht geworden, daß die Gemeinde eine durchgreifendeäußere Wiederherstellung
nicht mehr aufschieben kann. Die Kosten sind auf 15000 ^?^< veranschlagt,die von der Gemeinde zur
Zeit allein unmöglich aufgebrachtwerden können. Es sind daher bei der Staatsregierung, bei dem Herrn
Oberpräsidenten (Lotteriemittel) und bei den kirchlichen Stellen Beihilfenanträge eingereichtworden.
Als Provinzialbeihilfe werden einerseits in Anbetracht der hohen baugeschichtlichen Bedeutung und
anderseits unter Berücksichtigung des großen Andranges gegen die Provinzialfonds eine Beihilfe von
2500 H^ empfohlen, da die Hauptarbeit die Neueindeckungder Dachflächenbetrifft, deren Instand¬
haltung allerdings für die Erhaltung der kunstvollenGewölbe und damit des ganzen Baudenkmales
Grundvoraussetzung ist.
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6. Breyell, Kreis Kempen, Instandsetzung des gotischen Turmes.
Der prächtige, spätgotische Turm der ehemaligenPfarrkirche in Breyell war während des Neubaues

um die Jahrhundertwende wegen seiner ausgezeichneten Proportionen und der feinen Gliederung
der Außenflächen durch Blendenmaßwerk und Steinwechfel auf Anraten der Denkmalpflege stehen¬
geblieben. Da er nun aber neben der unweit gelegenen neuen Kirche keine eigentliche Verwendung
mehr hatte, wurde sein baulicherZustand von Jahr zu Jahr schlechter.Seit Krieg und Inflation konnte
nichts mehr für feine Unterhaltung geschehen, was um so schlimmer ist, als er ohne Dach steht.

Inzwischen hat sich die Gemeinde entschlossen, die gewölbte Turmhalle als Kriegerehrung auszu¬
gestaltenund das ganze Denkmal wieder in bauliche Würden zu bringen. Die Kosten der reinen Instand¬
setzung sind auf 4000 HF veranschlagtworden. Da die Gemeinde nicht sehr leistungsfähigist und außer¬
dem noch die Mittel für die Kriegerehrung aufzubringen hat, wird für die denkmalpflegerischenSiche¬
rungsarbeiten eine Provinzialbeihilfe von 1000 HF empfohlen.

7. Xanten, Kreis Mors, Fortsetzung der Arbeiten am St.-Viktor-Dom.
Seit dem Jahre 1928 find die schon feit vielen Jahren dringend notwendigen umfangreichenArbeiten

zur Sicherung des teilweife start gefährdeten Bestandes im Gange. Der 75. Provinziallandtag hatte zu
den mit 75 000 HF veranschlagtenKosten eine Beihilfe von 18 000 HF gewährt. Da die Mittel von
Staat und Reich im bisherigen Umfange, alfo 50 000 HF, weiter zur Verfügung stehen, dürfte es ge¬
lingen, die noch ausstehenden Arbeiten des vorjährigen und des diesjährigen Arbeitsprogramms abzu¬
wickeln.

Im vergangenen Jahre konnte endlich die Dombauhütte eingerichtet werden, deren Aufgabe es ist,
den verwitterten plastifchen Schmuck wiederherzustellen. Ihre Tätigkeit hat sie allerdings noch nicht auf¬
nehmen können, da die Voruntersuchungenüber das zu wählendeMaterial noch nicht abgeschlossenwaren.
Dagegen wurde eine Reihe von kleinerenArbeiten ausgeführt, die an einem fo vielgliedrigen Bauwerk
nie abreißen.

Das wichtigste Unternehmen des vergangenen Jahres war der Bau einer Luftheizung, der in kurzer
Zeit beendet fein wird. Für die wertvolle Innenausstattung, die durch starke Temperaturschwankungen
und durch Feuchtigkeit bereits erheblich gelitten hatte, ist es dringend notwendig, durch eine leichte
Beheizung auch in den kältestenWintermonaten eine möglichst gleichmäßigeTemperatur zu erhalten.

Das nächstjährigeArbeitsprogramm umfaßt zunächst die Vollendung der Heizungsanlage und dann
den Beginn der Steinmetzarbeiten im größeren Umfange. Gleichzeitig nimmt die wiffenfchaftliche
Tätigkeit in der Bibliothek und dem Archiv ihren Fortgang. Es wird gebeten, auch in diefem Jahre
eine Beihilfe von 18 000 HF bereitzustellen.

8. Brauweiler, Kreis Köln-Land, Sicherungsarbeiten am Turm der ehemaligen Abtei.
Die Pflege der großartigen romanifchen Kirche der ehemaligen Abtei Brauweiler beschäftigtschon

seit vielen Jahrzehnten die Rheinische Denkmalpflege. Nachdem im Laufe der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts eine Gefamtinstandfetzungdurchgeführt worden war, und man vor allem die nie ganz
vollendete Ostgruppe aufgebaut hatte, widmete man fich zu Anfang dieses Jahrhunderts dem Inneren
des Bauwerkes.

In der Nachkriegszeitwurden die umfangreichen Dächer unter Überwindung großer finanzieller
Schwierigkeiteninstandgesetzt.

Die mächtige westlicheTurmgrusipe des 11. bis 12. Jahrhunderts, die vielleicht der monumen¬
talste Ausdruckdes vom Westwerk von Maria im Kapitol zu Köln ausgehenden Baugedankens ist,
machte schon seit langer Zeit einen ziemlich verwahrlosten Eindruck. Im vergangenen Jahre wurde der
Zustand des Bauwerkes von einem Gerüste aus sorgfältig untersucht, wobei sich die höchst peinliche
Überraschung ergab, daß starke Verwitterungen die Substanz in ganz großein Umfange gefährdet
hatten. Ähnliche Feststellungen wurden am Obergaden des Langschiffes gemacht. Das schmerzlichste
an der Erkenntnis war, daß auch die Ausbesserungen des 19. Jahrhunderts wegen technisch unsach¬
gemäßer Durchführung von den Schäden ebenso wenig verschont geblieben waren, als die alten Teile.

Die Instandsetzungumfaßt eine durchgreifendeSicherung der Außenhaut, die nach den umfangreichen
Erfahrungen der Denkmalpflege in den letzten Jahren in Mainz und St. Georg in Köln durchgeführt
werden sollen. Die Arbeiten am Tnrme allein werden etwa 65 000 HL umfassen und mindestens auf
drei Jahre verteilt werden müfsen. Das diesjährige Arbeitsprogramm erfordert einen Aufwand von
20 000 H^F der durch einen staatlichen Zuschußvon 9000 HF, den Beitrag der Gemeinde in Höhe von
2000 HF und eine Provinzialbeihilfe von 9000 HF gedeckt werden foll. Es wird gebeten, diefen Be¬
trag bereitzustellen.
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9. Köln, Fortsetzung der Arbeiten an der St.-Geurg-Kirche.
Der Provinziallandtag bewilligte im vergangenen Jahre für die Vollendung des Rohbaues eine

Beihilfe von 15 000 H^zu einem Kostenbedarfvon 140 000 H^.
Nachdemdiefe Arbeit vollendet war, konnte man noch im Laufe des letzten Jahres zur Herrichtung

des prachtvollen Innenraumes schreiten, eine Aufgabe, die angesichts der hohen Bedeutung des Bau-
Werkes und des zunehmendenInteresses der Öffentlichkeit für die St.-Georg-Kirchebesonders schwierig
und verantwortungsvoll ist. Das Programm für die Wiederherstellungdes Innern umfaßt:

Erneuerung des Plattenbelags und des Wandputzes, Wiederherstellungder Aufgänge zum Hoch-
chore, die durch die Umbauten des 19. Jahrhunderts verstümmeltworden waren und nach Aufbau des
Querschiffesnicht in der alten Form belassen werden konnten, Versetzung der Orgel aus dem herrlichen
Westwerk vom Ende des 12. Jahrhunderts, das auf die Weise erst in seiner ganzen Schönheit wieder zur
Geltung kommenkann, und schließlichErneuerung der Fensterverglasung.

Von diesem umfangreichen Aufgabenkomplexist bereits vieles vollendet. Indefsen steht noch ein
großer Teil der Arbeiten aus.

Für die bereits begonnenenArbeitendes inneren Ausbaues und die noch ausstehenden Arbeiten ergibt
sich ein Kostenbedarf von 277 000 H^, von denen 127 000 H^ nach dem letzten Finanzierungsplan
gedeckt werden follen durch Beiträge von je 20 000 H^F aus den Mitteln des Gefamtverbandesder katho¬
lischen Pfarrgemeinden Kölns, 20 000 H^ss von der Stadt Köln (zahlbar je zur Hälfte 1930 und 1931),
60 000H^<aus Lotteriemitteln, 7000 H^L aus privaten Sammlungen der Gemeinde, eine Anleihe von
50 000 H^ und fchließlich eine Provinzialbeiyilfe von 20 000 H^ (auf 1930 und 1931 zu verteilen).

Die dann noch fehlenden 100 000 H^ werden aus staatlichenFonds flüssig gemacht werden. Für
das nächste Jahr soll noch die Beteiligung an Staatslottereien erwirkt werden.

Es wird gebeten, für diefes Jahr dem obigen Finanzierungsplan gemäß eine Beihilfe von 10 000 ^^s
zur Verfügung zu stellen.

IN. Köln, Instandsetzung der Kirche Maria in der Schnurgasse.
Die Pfarrgemeinde St.Pantaleon ist durch den Besitz zweier großer Kirchen, nämlich St. Pantaleon

selbst und St. Maria in der Schnurgasse,finanziell stark belastet, um so mehr, als die früher als evange¬
lische Garnisonkirchedienende Kirche St. Pantaleon stark verwahrlostwar und nach Übernahme durch
die katholische Gemeinde nach und nach instandgesetzt werden mußte.

Die kompliziertenDachkonstruktionen der Kirche St. Maria in der Schnurgassehatten im Laufe der
letzten Jahrzehnte bedenklichen Schaden genommen. Schwierigkeitenin der Finanzierung verhinderten
jedoch die immer dringlicher werdendeInangriffnahme der Arbeiten, so daß damit die Schäden und auch
die Kosten erheblich gewachsen sind. <.,„<. ^. ^ ^,

Das Bauwert selbst ist als die größte einheitlicheVarockschöpfung innerhalb der Stadt Köln von
besondererBedeutung. Als kreuzförmigeKuppelkirche mit reicher, in den Einzelheiten flämisch beein¬
flußter Varockfafsnde ist sie am ganzen Niederrhein neben der Makkabäerkirche in Köln die einzige Re¬
präsentantin des südlichen Barockschemas. «^ . ^

Die Ausbesserung der gesamten Dachkonstruktion ist um so notwendiger, als das Wasser schon an
vielen Stellen eindringt und in den interessanten Nebenräumen aus der Klosterzeitgroßen Schaden
angerichtet hat und nunmehr droht, auch die Gewölbe der Kirche und die Ausstattung zu gefährden.

Die Gefamtkostenbetragen jetzt rund 48 000 H^, zu deren Deckung der Gesamtverband der Pfarr¬
gemeinden Kölns als außerordentlicheZuwendung 9000 H^ in Aussicht gestellt hat, von der Staats-
regierung 9000 H^ beantragt sind und von der Stadt Köln bereits 9000 H^s zur Verfügung stehen.
Die Gemeinde wird rund 12 000 H^i aufbringen. Es wird gebeten, eine Beihilfe von 9000 ^?^< bereit¬
zustellen.

11. Köln, Sicherungsarbeiten an der Minoritenkirche.
Neben dem Dome ist die Minoritenkirchedas bedeutendstespätgotische kirchliche Bauwerk der Stadt

Köln gleichzeitig ist sie die wichtigste niederrheinischeRepräsentantin des fast in ganz Deutschlandein¬
heitlichen TNvus der Vettelordenskirchen.In ihrem fast unveränderten Zustand gibt sie ein anschauliches
Bild von dem herben, strengen Stil jener Ordensgotik, bei der bewußt im Interesse einer klaren Archi¬
tektur auf jeglichen Schmuck verzichtet wird.

Das Bauwerk gehört dem Kölner Domkapitel, ist aber dem Katholischen Gesellenveremzur Nutz¬
nießung und Unterhaltung überlassen. (Die Kirche ist nicht Pfarrkirche und gehört daher nicht zum
Gesamtverband.) . „, „ ^^.^ «, «^ ..

Schon seit vielen Jahren machen sich am ganzen Bauwerk eme Reihe von Schaden bemerkbar,die auf
die Dauer eine Gefahr für die Substanz werden können, so daß eine umfassendeSicherung der ganzen
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Anlage im Laufe der nächsten Jahre durchgeführt werden muß. Das Programm umfaßt die Ausbesse¬
rung der Westfassade,die Anlage einer Heizung, Ausbesserung der Dachtonstruktion,Herrichtung des
Innenputzes und der Ausmalung, Sicherung der Reste der alten Innenausstattung und fchließlichIn¬
standsetzung der Sakristei. Dieses umfangreicheProgramm geht natürlich z. T. über die Aufgaben der
Denkmalpflege hinaus. Wichtig ist indessen die Instandsetzung der äußeren Fläche und besonders der
Westfaffade. Die letztere Aufgabe soll in diesem Jahre gelüst werden. Der Kostenbedarfbeläuft fich auf
25 000H^L, zu defsen Deckung der Gesellenverein allein durch freiwillige Sammlungen 15 000 H^
aufgebracht hat. 5000H^L werden als Beihilfe der Stadt Köln erwartet. Es wird gebeten, einen Zu¬
schuß vou 5000 H^ bereitzustellen.

12. MUnstereifel,Kreis Nheinuach, Vollendung der Arbeiten am alten Rathaus.
Für die Durchführung des dritten Bauabfchnittes an diesem hochinteressantengotischen Profanbau,

defsen Instandsetzung schon seit Jahren als eine der wichtigsten Aufgaben der Denkmalpflege betrieben
wird, hatte der Provinziallandtag im vergangenen Jahre eine Beihilfe von 5000 H^F bewilligt.

Nachdemder Rohbau im großen und ganzen vollendet ist, foll nunmehr das Innere vorgenommen
werden, dabei erwachsender Stadt für die Einrichtung des Gebäudes zu Verwaltungszweckenselbst¬
verständlich nicht geringe Kosten, so daß es ihr schwer wird, ohne Unterstützungaus staatlicheu und provin¬
ziellen Mitteln die nötige Rücksichtauf die Interessen der Denkmalpflegezu nehmen, zumal auch noch
am Äußeren eine Reihe von feinen kleinerenArbeiten ausgeführt werden muffen, die durch das Alter
und den künstlerischen Wert des Gebäudes ziemlich kostspielig werden.

Finanzielle Schwierigkeitenließen die Arbeiten im vergangenen Jahre nicht recht vorwärts kommen,
so daß in diesem Jahre neben dem neuen Programm auch noch der Nest des vorjährigen Bauabschnittes
ausgeführt werden mnß. Die Gefamtlosten bis zur Vollendung des Gebäudes sind nunmehr auf
71 500 H^L berechnet. Es wird gebeten, der Stadtgemeinde zur Wahrung der denkmalpflegerischenBe¬
lange bei der Nathauswiederherstellung noch einmal eine Beihilfe von 5000^?^Lzn gewähren.

13. Erpel, Kreis Neuwied, Instandsetzung des Nathauses.
Die kleineren Nheinstädtesind im allgemeinen nicht sehr reich an guten Bauten der Barockzeit, um so

mehr sollten die wenigen Denkmäler jener Zeit sorgfältig erhalten werden.
Das malerische Städtchen Erpel besitzt noch sein altes schönes Rathaus des 18. Jahrhunderts in städte¬

baulich fchöner Lage an der Nordfeite der romanischenPfarrkirche. Seine Fafsade ist durch Portale, hohe
Fenster, Lisenen, einen breiten Balkon mit fchöner schmiedeeiserner Brüstung, Manfarddachund schließ¬
lich einen schlanken Dachreiter sehr wirkungsvollgegliedert.

Schon seit dem Jahre 1912 sind Bestrebungen im Gange, den vielfach schadhaftenBau instand zu
fetzen. Inzwischen haben die Schäden durch Besatzung und unsachgemäßeVerwendung in der Nach¬
kriegszeiterheblich zugenommen; teilweise ist Schwamm in das Mauerwerk eingedrungen, so daß die
Sicherungsmaßnahmen nicht mehr hinausgeschobenwerden können.

Die Kosten werden sich auf 8000 H^F belaufen, wobei allerdings eine Reihe von Maßnahmen vor¬
gesehen sind zur Verbesserungder Inneneinrichtung, die über das Maß der Denkmalpflegehinausgehen.
Für die im Interesse der DenkmalpflegeliegendenArbeiten wird eine Beihilfe von 2000 H^ beantragt.

14. Hahn, Kreis Zell, Instandsetzung der Simultantirche.
Es gibt auf dem ganzen Hunsrück wenige Baudenkmäler, die hinsichtlich der malerischen Einordnnng

in die Landschaftmit der Kirche von Hahn in Wettbewerb treten tonnen. Die Stellung der einzelnen
Gebäudeteileunter den Schutz des überragenden Turmes mit feiner wirkungsvollengeschweiften Haube,
das Ganze wiederum eingeschlossenvon einem Hain mächtigerBäume und umzogenvon der alten Bruch¬
steinfriedhofmauer,besitzt bei der sich von allen Seiten gleich gut präsentierenden Geschlossenheit der An¬
lage so viel Reize, daß man die ungetrübte Erhaltung dieses mit der schönen Natur so verwachsenenBau¬
denkmales nur wünschen kann.

Das jedenfalls als WehrkirchegedachteBauwerk felbst ist in feinem Kern spätgotisch,wie die mit
Fischblasen geschmücktenMaßwerkfensterund die ornamentierte Sakramentsnische im Innern der Nord¬
wand verraten.

Im 18. Jahrhundert scheint das Bauwert einmal schwer gelitten zu haben, da damals allerhand
Änderungen und Ergänzungen vorgenommen worden sind. Die beiden letzten für alle Baudenkmäler
fo folgenfchwer gewordenen Jahrzehnte haben allmählicheinen fo schlechten Bauzustand herbeigeführt,
daß eine durchgreifendeInstandfetzung aller Teile dringend geworden ist.

Da nun die beiden Gemeindenzu dem auf 7500 H^s veranschlagtenKostenbedarfnur knapp 3000 H^L
beisteuernkönnen und der Staat schon 2000 HF unter der Bedingung, daß auch die Provinz mitwirke,
bereitgestellthat, wird die Bewilligung einer Beihilfe von 2500 H^ dringend befürwortet.
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15. Hatzenport, Kreis Mayen, Sicherung der alten Pfarrkirche.
Das alte Bauwerk, in wunderbarer Lage hoch über dem Ort errichtet und von malerischem bäum«

bestandenemFriedhof umgeben, ist eines der schönsten Bilder des ganzen Moseltales. Die Kirche selbst
ist ein interessanter gotischer Bau, dessen Anfänge anscheinend noch dem 13. Jahrhundert angehören.
Beachtenswert ist besonders der Turm mit seinem schlanken spätgotischen Dach: achteckige Mittelpyra¬
mide mit vier über den Eckzwickeln entwickelten kleinen Nebenpyramiden. Alle fünf Spitzen reich mit
Krabben und Kreuzblumen aus Blei befetzt, ein in der Mofellandschaftbeliebtes Motiv.

Schon im Interesse des einzigartigen Bildes verdient das Bauwerk sorgfältigerhalten zu werden.
Im wesentlichen handelt es sich um die Sicherung des Turmhelmes, die wegen seiner komplizierten Aus¬
bildung recht kostspieligwird. Daneben sind noch einige Arbeiten am Äußerenauszuführen. Die Gesamt¬
kosten sind mit 10 600 H^L veranschlagt; es ist zu erwarten, daß die Staatsregierung sich auch an den
Kosten beteiligt. Es wird gebeten, eine Beihilfe von 3000 H^ zu gewähren.

1«. Mörz, Kreis Simmern, Instandsetzung eines Barockaltares.
Die überrafchendreiche Varockausstattungder ehemaligenWallfahrtskirche in Mörz auf dem Hunsrück

ist im Jahre 1926 mit Hilfe eines Provinzialzuschusses von 4000 H^L gesichert worden. Nähere Angaben
enthält bereits das IV. Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflegeüber die Arbeiten und über den Wert
der Ausstattung (Jahrbuch der Rhein. DenkmalpflegeIV. Jahrgang 1929, S. 94 ff., Abb. 74).

Es fehlt zur Zeit an der Vollendung der Arbeit nur noch der schöne Barockaltar in einer Seiten-
kapelle,der das alte Gnadenbild enthalt, dem Mörz feine Bedeutung als Wallfahrtsort verdankt. Der
hohe Aufbau ist offenbar wenig älter als die übrige Ausstattung. Er zeigt die typische Anordnung mit,
gestaffelt aufgestellten Säulen, verkröpften Gebälkenund Figurenschmuck.Im Interesse des Gesamt¬
eindruckes der Kirche wäre die Herstellungdes Altares sehr zu wünschen. Die arme Hunsrückgemeinde,
die schon große Opfer im Interesse der Erhaltung ihrer reich ausgestattetenKirche gebracht hat, ist nicht
allein imstande, die Kosten von 2300H^L aufzubringen. Es wird gebeten, eine Beihilfe von 1000 ^?^L
zu gewähren.

17. Sponheim, Kreis Kreuznach, Instandsetzung der katholischenPfarrkirche.
Die auf weithin fichtbarerHöhe gelegene ehemalige Benediktinerklosterkirche in Sponheim gehört

zn jenen wenigen zentralbauartig wirkenden Bauten der romanischen Epoche mit kreuzförmigemGrund¬
riß, in denen sich die lünstlerifche Kraftentfaltung der damaligen Zeit befonderseindrucksvoll dokumen¬
tiert. Der einheitlichund klar wirkendeAufbau mit dem bekrönendenachtfeitigenVierungsturm hat
durch die fast ein Jahrhundert fich hinziehendeBauzeit leine Einbußehinsichtlichseines Gesamteindruckes
erlitten. Man bemerktdie durch die lange Bautätigkeit begründeten formalen Unterschiede der Details
auch nur bei sehr sorgfältiger Beobachtung. Einen besonderenSchmuck des Gebäudes bildet der präch¬
tige gemusterte Bodenbelag aus verfchiedenfarbiggebrannten Tonfliesen aus der Zeit des rheinischen
Übergangsstiles, als man die Kirche vollendeteund den Anbau eines Langhausesplante, der jedoch nie¬
mals zur Ausführung gekommen ist. Nach einem Brande im Jahre 1707 wurde der Vierungsturm um
ein Gefchoß erniedrigt und mit der jetzigen, recht gut wirkendengefchweiften Haube abgedeckt.

Die inzwifchen immer dringlichergewordene, durchgreifendeInstandsetzunggrößerer Bauteile war
zunächst auf 18 000 ^F veranfchlagt worden. Da diefe Summe durch die kleine leistungsschwache
Hunsrückgemeindeunmöglich finanziert werden kann, sind alle nicht ganz dringendenund nur wüuschens-
werten Arbeiten zunächst zurückgestellt worden. Es verbleibt aber immer noch ein Bedarf von rund
12 000 H^ für Arbeiten, die in einem Zuge in diesem Jahre ausgeführt werden follen und sich haupt¬
sächlich auf die Sicherung des Viernngsaufbaues und der westlichen Teile der Kreuzarme verteilen.

Die Gemeinde will bei äußerster Anspannung 3000 H^ aufbringen. Ein gleicher Betrag wird aus
Provinzialmitteln erbeten und kann bei der überragenden tunstgefchichtlichenBedeutung des Denkmales
angelegentlichstempfohlen werden. Der Nest soll aus der Denkmallotterieerttnrlt weiden, da eme Bei¬
hilfe aus den staatlichenDenkmalfonds wegen übergroßer Inanfpruchnahme für 1930 teme Aussicht
auf Erfolg mehr hat.

18. Gondelsheim, Kreis Priim, Instandsetzung der katholischenPfarrkirche.
Die über römischen Fnndamenten errichtete spätgotische Kirche in Gondelsheim gehört infolge des

im 16. Jahrhundert erfolgten Umbaues zu deu eigenartigstennnd gleichzeitig stimmungsvollstenRaum-
schöpfungender ganzen Eifel. Aus einer ehemals dreischiffigen - wahrscheinlich basilltalen - Anlage
wurde damals mit seltener Freiheit eine ungleichezweischiffige, systemlos-malerifche Halle gefchaffen,
bei der man nicht weiß, ob man mehr die Kühnheit der Wölbetechnik oder den Reichtum der plastischen
Durchbildung bewundern soll. EngmaschigeSterngewölbe überspannen den durch nur drei schlanke,
unsymmetrischstehende Pfeiler aufgeteilten Raum; sie sind an allen Knotenpunkten uud an den An-
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fängerkonsolen mit köstlich ornamentierten Figuren, Wappenschildern und Grotesken geziert. Selbst¬
verständlich sind auch alle übrigen Bauglieder ähnlich liebevoll durchgebildet. Auch fehlt es nicht an guten
figürlichen Ausstattungsstücken.

Die schon 1888 einmal mit Provinzialmitteln teilweise instandgesetzte Kirche leidet hinsichtlich ihrer
dauernden Pflege besonders seit der um die Jahrhundertwende eingetretenen Abtrennung des früher
mit Gondelöheim kirchlich vereinigten Ortes Schwirzheim. Vor dem Kriege wnrde dort eine eigene
Kirche erbaut, was das Aufhören jeder weiteren Mitunterhaltungspflicht an der Mutterkirche zur Folge
hatte. Die aus kleinen Landwirten bestehende Gemeinde Gondelsheim hat wiederholt versucht, die immer
dringender werdende Wiederherstellung durchzuführen, zumal ihr vom Provinzialausschuß im Jahre
1925 zur Trockenlegung der Nordwand eine Beihilfe von 650 H^/5 bewilligt wurde.

Da mit diesen Versuchen nichts Durchgreifendes erreicht werden konnte, ist jetzt eine einmalige
Gesamtwiederherstellung unaufschieblich geworden. Sie verspricht aber auch ein besonders lohnendes
Ergebnis zu zeitigen, wenn sie mit der geplanten ästhetischen Gesamtsanierung sowie der Neufassung des
Innenraumes und der Ausstattungsstücke verbunden wird.

Diese umfängliche Aufgabe kann die kleine arme Gemeinde weder allein noch in einem Zuge durch¬
führen. Daher ist auch eine Verteilnng der Arbeiten anf mehrere Jahre geplant. Zunächst soll die Siche¬
rung der äußeren Bausubstanz erfolgen. Hierzu gehören vor allen Dingen folgende durch Ortsbesichti¬
gung noch kürzlich festgestellte Aufgaben: Statische Festigung nnd Auswechselung der Fußtonstruktion
des Turmhelmes, Neubeschieferung des Helmes, Aufmauern des dem Einsturz nahen südwestlichen
Halbgiebels, Sicherung der provisorisch am Gewölbe angebundenen Nippen und Ergänzung der schon
herabgefallenen Nippenzüge sowie eine ganze Reihe kleinerer Instandsetzungsarbeiten.

Zu diesem etwa 10 000—12 000 H^L erfordernden ersten Bauabschnitt will die Zivilgemeinde
3000H^L aus einem Holzhieb beitragen. Ein gleicher Betrag soll von der Pfarrgemeinde bereitgestellt
werden. Weitere 3000 H^L sind aus staatlichen Fonds oder aus der Baudenkmallotterie erbeten. Um
daher diesen ersten dringlichen Bauabschnitt sicherstellen zu können, wird aus Provinzialmitteln ein
Betrag von 2900 H^ erbeten. Wegen der späteren inneren Instandsetzungsarbeiten wird dann zu
gegebener Zeit erneut Vorlage gemacht werden.

19. Kyllburg, Kreis Vitburg, Instandsetzung des ehemaligen Kapitclhauses.
In beherrschender Lage oberhalb des mittelalterlichen Städtchens Kyllburg erhebt sich die monu¬

mentale Gruppe des ehemaligen Stiftes. An die große Kirche, die zu den bedeutendsten gotischen
Bauten des ehemaligen Trierer Erzstiftes gehört, schließt sich südlich der kurz nach der Mitte des 14. Jahr¬
hunderts, also unter der Negierung des großen Kurfürsten Valduin von Trier erbaute Kreuzgang, an
deffen Nordfeite heute noch das stattliche Kapitelhaus erhalten ist. Es ist einer der interessantesten gotischen
Profanbauten der Provinz. Der untere Teil des Gebäudes mit dem feingegliederten Kapitelsaal,
der früher offenbar als Kapelle des Dekans diente, dürfte gleichzeitig mit dem östlichen Teil der Kirche,
also vermutlich kurz nach der Wende des 13. Jahrhunderts, entstanden sein. Das Obergeschoß wurde in
spätgotischer Zeit erhöht. In den meisten Räumen sind noch sehr interessante Einzelheiten erhalten, die
für die Geschichte der mittelalterlichen Wohnkultur aufschlußreich sind.

In den unteren Räumen ist die Wohnung des Küsters untergebracht. Die oberen Teile des Gebäudes,
besonders der schöne gotische Dachraum, liegen zur Zeit brach. Es ist daher ein glücklicherGedanke der
Gemeinde, diese Nänme für Zwecke der Jugendpflege auszunutzen, da auf diese Weise durch sachge¬
mäße Verwendung eine pflegliche Erhaltnng für die Zukunft am besten gewährleistet erscheint. Die Ge¬
samtkosten betragen 27 000 H.F, von denen mindestens 20 000 H^/i auf den Ausbau des Iugendsaales
entfallen, der etwa «^ des Raumkubus einnimmt. Die im Interesse der Denkmalpflege liegenden
Arbeiten verteilen sich mit Ausnahme der Heizung auf alle Teile des Programmes, sie werden die
Kostensumme um etwa 7—8000 H^s erhöhen. Die Gemeinde wird 10 000 H^ anfbringen und der
Kreis 3000 H^F beitragen. Die Gemeinde hat 8000 H.F beim Wohlfahrtsminister aus staatlichen
Iugendpflegemitteln und 3000 H^ aus den staatlichen Denkmalpflegefonds beantragt, 3000^?^
werden von der Proviuzialverwaltung erbeten.

2«. Obertail, Kreis Wittlich, Instandsetzung der Frohnerttapelle.
Die ehemals gräflich Manderscheidsche Gruftkapelle auf der östlich von Oberkail gelegenen Höhe ist

ein interessanter und wohl ganz vereinzelt dastehender kleiner Zentralbau der Renaissance mit bekrö¬
nender Kuppellaterne, an dem sich im Laufe der Zeit — zumal bei der außerordentlich exponierten
Lage — allmählich zahlreiche Schäden herausgebildet haben. Ein Teil davon hatte dank der Opfer¬
willigkeit der Gemeinde nnd des Kreises im vorigen Jahre schon behoben werden können, da eine an
anderer Stelle freiwerdcnde Beihilfe von 2000 H^F mit Zustimmung des Provinzialcmsschusses zur
Hälfte hier (zur anderen Hälfte in Gransdorf) hatte verwendet werden tonnen.
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Um nun hier nicht bei halber Arbeit stehen zu bleibenund um gleichzeitig die Absicht des Kreises zu
verwirtlichen, hier eine Art Musterwiederherstellungdurchzuführen,haben Kreis und Gemeinde sich
entschlossen,nochmalsmit äußersterAnspannuug je 1600 H^für die Beendigung der auf 4800 H^Fver-
anschlagtenArbeiten aufzubriugen, falls der Nest aus Denkmalpflegemittelngewährt werden könnte.
Da die gesamten Mitarbeiten am Äußeren und im Iuneren auch durchaus im Interesse der Denkmal¬
pflege liegen, wird um Vereitstelluugeiner Beihilfe von 1600 H^L gebeten.

21. Ryaunen, Kreis Berncastel, Instandsetzung der evangelischen Kirche.
Die evangelische Kirche in Rhannen auf dem Hunsrück gehört zu jenen malerisch gruppierten, go¬

tischen Kirchen der Nahegegend, bei denen der Turm nördlich neben dem Ehorhauseerstellt ist. Diefer
Turm felbst ist wiederum mit einem gotischen Spitzhelm abgeschlossen,um dessen Fuß sich vier kleine
Ecktürmchen scharen. Die fünf Turmphramidcn find mit zierlichen,schmiedeeisernen Spitzen bekrönt.

Im Orts- und Landschllftsbildeist der erhöht anf altem Friedhof gelegene und von großen Trauer¬
weiden umstandene Bau mit seinen steilen Dächern und den schlichten, nur durch hübscheMaßwerkfeuster
belebten Putzflächen besonders gut einkomponiert.

Schon seit längerer Zeit ist eine Gesamtwiederherstellunggeplant, die mit der notwendigen Um¬
formung der verbauten inneren Einrichtung sowie mit mancherleitechnischen Verbesserungennnd einer
ästhetischen Vereinigung verbunden werden soll. Doch hat sich diese auf insgesamt 38 000 H^ veran¬
schlagte Aufgabe, bei der allein fchon die im Denkmalpflegeintereffeliegenden Arbeiten mit rund
15 000 H^s angesetzt werden können,wegen der ständigenSchwierigkeit der Finanzierung fchon mehrere
Jahre hinausgezögert. Nur die allerfchlimmsten und unaufschieblichen Dachreparaturen find im Jahre
1928 unter Verwendung einer Beihilfe von 1000 H^L bei etwa 2500 H^ Gefamtkosten behoben worden.

Die Gemeinde hat jetzt als eigenen Beitrag eine Summe von 5000 H^ in Aussicht genommen,
10 000 H^ werden von den kirchlichenStellen erwartet; auch ist eine größere Staatsbeihilfe beantragt
worden. Es wird daher zu den denkmalpflegerischen Sicherungen am Nohban eine Beihilfevon 2000H^s
als erste Rate erbeten in der Annahme, daß allein diefe Arbeiten des ersten Bauabfchnittesmit Rückficht
auf die Leistungsfchwäche der Gemeinde auf zwei Jahre verteilt werden müssen.

Anlage 18.
Vericht und Antrag DruckacheM «>

des provinzialausschusses.
betreffend Änderung des Reglements über die ceitung und Verwaltung

der provinzialmuseen zu Vonn und Trier.

Das Reglement über die Leitung und Verwaltung der Provinzialmuseenzu Vonn und Trier, an¬
genommen 'in der Sitzung des 36. Rheinischen Provinziallandtages vom 3. Dezember 1890 und aeneh-
migt von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheitenam 13. März
1891, bestimmt in § 7: ,„. <,.<;.. ^ «. c»

„Zur Unterstützung der Verwaltung der Museen wird eine Kommissiongebildet unter der Be¬
nennung: ..Kommission für die Rheinischen Provinzialmuseen zu Vonn und Trier

Dieselbe hat ihren Sitz zu Bonn. Sie besteht aus neun Mitgliedern, von denen die Königliche Staatv-
regieruug vier, der Provinzialausschußdie übrigen vier Mitglieder sowie außerdem den Ersitzenden er¬
nennt. Die Ernennung erfolgt auf fechs Jahre; alle drei Jahre scheidet d'e Halte der be.de^its ge¬
nannten Mitglieder, fowie der auf drei Jahre zu bestellende Vorfitzende aus; zwei der Ausgeschiedenen
werden von der KöniglichenStaatsregieruug, die zwei anderen, fowie der Vorfitzendewerden vom

^V^Nritt^m ^i Male entfcheidetdas Los. Bei der vom Provmzialausschussevorzu¬
nehmenden Ernennung ist darauf Rücksicht zu uehmeu, daß wenigstens zwei der Kommifstonsmltglieder
dem Bereiche des Museums zu Trier angehören." . ^ « , .. c>. < l <«." ^

Da die Wahlperiode des Provinziallandtages nnd ^tr^."'
scheint es zweckmäßmdie Amtsdauer der zu ernennenden Mitglieder mit der des Provlnzlallandtags
und P^ Ubereiustimmungzu briugeu uud die Bestellungdes Vorsitzenden an Stelle

^Es w^ Satz 3 des Reglements über die Leitimg nnd Verwaltuug
der Provinzialmuseen zn Bonn und Trier dahin abzuändern, daß an Stelle emer Ernennung auf sechs
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Jahre eine solche von vier Jahren tritt, der Vorsitzende auf zwei Jahre bestellt wird und die Hälfte der
beiderseitsernannten Mitglieder mit Einschluß des Vorsitzenden alle zwei Jahre ausscheidet.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtag nachstehendenBeschluß vorzu¬
schlagen:

„ß 7 Abs. 2 Satz 3 des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzialmuseen zu
Bonn und Tmer erhalt folgende Fassung: „Die Ernennung erfolgt auf vier Jahre; alle zwei Jahre
scheidet die Hälfte der beiderseits ernannten Mitglieder, sowie der auf zwei Jahre zu bestellendeVor¬
sitzende aus; zwei der Ausgeschiedenenwerden von der Staatsregierung, die zwei andern sowie der Vor¬
sitzende werden vom Provinzialausschusseneu bestellt."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
^ ^ Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, vr.Horion,

Vorsitzender. __________ Landeshauptmann.

Vericht und Antrag ^^^
des Provinzialausschusses,

betreffend die Verwendung der dem candesiugendamte zur Durchführung von Htlfs-
mahnalzmen für Kinderreiche Familien zur Verfügung gestelltenMittel.

w^-^' ^."Nische Provinziallandtag hat in seiner Sitzung am 9. März 1929 in Anerkennung der
Notlage der kmderreichenFamilien beschlo en, daß die dem Landesjugendamt für Zwecke der ^uaend^
^V'^„5?"°""? «hellten 20« 000^ 'neben
Hilfen ^ gefährdete Jugendliche auch verwendet werden sollen zur Gewährung von Bet-

3! 5" den Kosten der Berufsausbildung von Kindern aus kinderreichenFamilien,
b) zur Durchführung von Erholungszeiten für linderreicheMütter. """""en,

zu e?stattem"^"' ^" "^ "" Durchführung der Maßnahme beim nächsten Provinziallandtag Bericht

Bei^ m^.m^l!'^^ A^!?" "" ^Währung der obengenannten Beihilfen Richtlinien festgefetzt.
A^„« ??^"^ng dieser Richtlinien wurde im Hinblick darauf, daß auch die dem Mittelstande ange

^""3" ^." ^" heutigen schwierigenWirtschafZverhältnissenvie fach äußerst
de?Hi^ ^' '" '" ^""" Personen so gezogen, daß anch diese F^n^ilien'an

mil^n^tz^^^^^ ^r Kinder kinderreicher Fa-

^' i^brwe^w^^?^""^ von Kindern können an Eltern gegeben werden, die 4 oder mehr minder-mhrlge Kinder ohne eigenes Einkommen unterhalten; Lehrveraütunaen bis zu 30 5?^ monatlicki
le1che?we7d?^ ? 6^" (Schülerinnen) durch Ertei?ung?o? Na« Ufe^^^^^^gleichen werden nicht als eigenes Einkommenbetrachtet.

^' ^"e Veihilfebewilligungkommt nur in Frage, wenn das Einkommender Familie monatlich 400 H^
lKöchM^^N^^ ^ ^5" ^^^l'"."''"^" ^ ^ f"r jedes weitere Kind nicht Überste7gf
(Höchstbetrag des Einkommens mithin bei 5 Kindern 450 H^, bei 6 Kindern 500^ usw ) Bei
besondererNotlage (Krankheit)kann über die vorstehendeGrenze hinausgegangen weHen'^
^raussetzung für die Veihilfebewilligung ist, daß auch andere Stellen der öffentlichenoder der vri-
vaten Wohlfahrtspflege sich gleichfallsan den Ausbildungskostenfür die Kinder beteM^ Nur in
begründeten Ausuahmefällen kann von dem Vorliegen diese'r Voraussetzung abg^
A5« « "^ «"l Gewährung des Zuschusses sind durch Vermittlung des zuständigen Jugendamtes
werben 7°n die^.°^ "^"'5^'"' 5"'«^ die unmittelbar beim
'^3, 3. l^ ^'^^ ^m zustandigen ortlichenJugendamt zur Stellungnahme zugeleitet Es mü sen
chnen Bescheinigungender Arbeitgeber über das Einkommender in einem Arbeit^erh^tnis stehenden
krewen^ '""'. «ei Angehörigen freier Berufe oder bei seN
treibenden ist eine Bescheinigungder Gememdebehörde über das mutmaßliche Einkommen des An-
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tragstellers beizufügen, desgleicheneine Erklärung darüber, ob der Jugendliche Erziehungsbeihilfen
aus Reichsmitteln oder Stipendien bezieht. Falls die Familie irgendwelcheRenten auf Grund des
Neichsversorgungsgesetzes,der Invalidenversicherung, Unfallversicherungusw. bezieht, ist die genaue
Höhe der Nentenbezüge anzugeben.

Ferner ist beizufügeneine Äußerung darüber, ob der Jugendliche für den von ihm gewähltenBeruf
als befähigt erachtet werden kann.

5. Die Anträge sind von dem Jugendamt mit einer gutachtlichen Äußerung sowie unter Angabe der ört¬
lichen Beihilfen zu den Kosten der Ausbildung der betreffenden Kinder an das Landesjugeudamt
weiterzuleiten.

6. Die Höhe der Beihilfe wird im Einzelfalle durch den Landeshauptmann festgesetzt. Eine Beihilfe
kann nur für das laufende Rechnungsjahr bewilligt werden. Soweit Mittel in den folgenden Jahren
zur Verfügung stehen, kann eine dreimalige Wiederholung der Bewilligung erfolgen. Die Wieder¬
bewilligung soll grundsätzlicheintreten, wenn nicht wesentlicheGründe dagegen sprechen, z. V.
Änderung der wirtschaftlichenLage der Familie, mangelhafte Leistung des Jugendlichen, die die
weitere Durchführung der Ausbildung als aussichtsloserscheinen lassen.

7. Die Auszahlung erfolgt in der Regel bei Beihilfen bis zu 120 H^ jährlich in einer Summe, bei folchen
über 120H^Lje zur Hälfte zu Beginn des Winter- und Sommerhalbjahres.

8. Irgendwelche Nechtsanfprücheder Bedachten können aus diesen Richtlinienoder den Bewilligungen
nicht hergeleitet werden.
Bei der Bearbeitung der eingegangenen Anträge zeigte sich so recht, mit welchen Schwierigkeiten

gerade diese Familien bei der Berufsausbildung ihrer Kinder zu kämpfen haben. Einer großen Anzahl
diefer Familien ist es in Anbetracht des geringen Einkommens nicht möglich, aus eigenen Kräften
den Kindern eine dem Stande der Eltern entsprechendeBerufsausbildung zu geben. Die Folge ist ein
allmählichesHinabgleiten aus ihrer bisherigen fozialen Stellung in tieferstehende Schichten. In anderen
Fällen suchen die Eltern die standesgemäßeBerufsausbildung der Kinder durch größte persönliche Opfer
zu erreichen. Nicht felten geraten sie hierbei in eine starke Verschuldung. Es wurde daher von diesen
Familien dankbar empfunden, daß bei ihnen mit Hilfe der vom Provinziallandtage zur Verfügung ge¬
stellten Mittel die dringendstenSorgen um die Berufsausbildung ihrer Kinder gemildertwerdenkonnten.
Insgesamt wurden vom Landesjugendamt an 502 Familien derartige Zuschüsse gewährt, und zwar

zur Ausbildung in einem Handwerk in.................. 369 Fällen,
zur laufm. Ausbildung in Lehre und einfacher Handelsschulein ....... 154
zum Besuch sonstigerFachschulenin ................... A «
zum Besuch höherer Lehranstalten in ................... A
zum Hochschulstudium in ........................ ^" "

Für die Bewilligung von Zuschüssen zu den Kosten der Durchführung von Grholungszeiten
für kinderreiche Mütter wurden vom Landesjugendamt nachstehende Richtlinien aufgestellt:
1. Zuschüsse für die Durchführung einer Erholungszeitkönnen gegeben werden an Mütter, die mindestens

4 Kinder unter 18 Jahren in ihrem Haushalt zu betreuen haben, sofern die Erholungsbedurft.gkeit
der Mutter durch ein ärztliches Attest nachgewiesen ist. Bei 6 und mehr Kmdern gut die Mutter ohne
weiteres als erholungsbedürftigund bedarf keines ärztlichen Attestes.

2. In Betracht kommen nur Mütter, bei denen das Einkommender Familie monatlich 400 H^ bei Vor¬
handensein von 4 Kindern sowie von weiteren 50 ^^ für jedes weitere Kind nicht übersteigt:Höchst¬
betrag des Einkommensmithin bei 5 Kindern 450^, bei 6 Kindern 500^usw Bei besonderer
Notlage (Krankheit) kann über die vorstehendeGrenze hinausgegangen werden. Lehrvergutungen
bis zn 30 ^ monatlich sowie Nebenverdienst von Schülern (SMle^ von
Nachhilfestundenund dergleichenwerden nicht als anzurechnendesEmkommenbetrachtet.

3. Ein Zuschuß wird nicht gewährt, soweit eine Kur auf Kosten der Landesversichernngsanstaltoder
Krankenkasse oder durch den Bezirksfürsorgeverbanddurchzuführenist.

4. Die Dauer der Erholungszeit soll in der Regel 4 Wochen betragen.
5. Zu den Kosten kann Pro Tag aus Mitteln des Landesjugendamtes eine Beihilfe von 1,50 H^ bis

2 H^L gegeben werden. ^ >., « .. . ^..
Bei befonders bedürftigen oder besonders kinderreichen Familien können auch die Kosten der Hm-

und Rückreise auf das Landesjugendamt übernommen werden.
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Die durch den Zuschuß des Landcsjugendamtes nicht gedeckten Kosten, wozu auch ein tägliches
Taschengeld von etwa 50 ^ kommt, sind, soweit nicht die Mutter selbst einen Teil übernehmen kann,
aus Mitteln der öffentlichen oder privaten Wohlfahrtspflege bereitzustellen.

6. Die Iugeudämter reichen nach Formular die von ihnen für eine Bezuschussung in Vorschlag gebrachten
Anträge dem Landeshauptmann ein, soweit nicht die Beteiligten selbst oder die Organisationen
der freien Wohlfahrtspflege den Antrag unmittelbar beim Laudcsjugendamt gestellt haben.

7. Vom Landesjugendamt wird im Einvernehmen mit den Spihenorganisationen ein Verzeichnis
geeigneter Heime aufgestellt und den örtlichen Jugendämtern übersandt. Die örtlichen Jugendämter
köunen daraus ein Heim für die Unterbringung in Vorschlag bringen, jedoch steht es ihnen frei, ein
anderes geeignetes Heim vorzuschlagen. In jedem Falle ist der Wunsch der Mntter zn hören und nach
Möglichkeit zu berücksichtige». Im allgemeinen kommen nnr Heime mit einem Pflcgcsatz bis zu
4,50 H^ in Frage.

8. Falls von der zuständigen örtlichen Stelle eine andere Verwaltungsstelle als das Jugendamt mit der
Bearbeitung der Angelegenheit beauftragt wird, tritt diese Stelle in den vorstehenden Richtlinien an
die Stelle des Jugendamtes.

9. Den einzelnen Jugendämtern wird vom Landeshauptmann die Zahl der Plätze mitgeteilt, die
unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl und besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse nach schlüssel¬
mäßiger Berechnung auf den jeweiligen Bezirk entfallen. Soweit die Plätze für den betreffenden
Ingendamtsbezirk nicht in Anspruch genommen werden, werden sie auf die anderen Iugendamts-
bezirke nach Maßgabe des Bedürfnisses verteilt.

Jeder Mutter steht es frei, das Heim selbst zn wählen, in dem sie die Erholungszeit zubringen
will. Das entsprechend der Vorschrift der Ziffer 7 der obigen Richtlinien vom Landesjngendamt im
Ginvernehmen mit den Spitzenorganisationen aufgestellte Verzeichnis von Heimen gab den örtlichen
Stellen nur die Möglichkeit, die Mütter bei der Wahl des Heims zu beraten. Das Verzeichnis enthält
nur Heime, die bei eiuer Besichtigung für die Zwecke der Müttererholnng als geeignet befnnden
wurden. Auch bezüglich des Zeitpunktes der Erholung wurde den Wünschen der Mütter, soweit wie
möglich, Rechnung getragen.
Die so geschaffene Einrichtung fand bei den kinderreichen Müttern fehr starken Anklang. Die Sommer¬

monate brachten eine Hochflut von Anträgen, so daß zeitweise bei einer Reihe von Heimen sämtliche ver¬
fügbaren Plätze auf Monate hinaus vorausbelegt werden mußten. Insgesamt wurde bisher etwa
1500 kinderreichen Müttern eine Erholungszeit gewährt. Die Ergebnisse sind als recht befriedigend an¬
zusehen. Die mitunter körperlich völlig erschöpften Mütter konnten sich dank der individuellen und liebe¬
vollen Pflege, die ihnen in den Heimen zuteil wurde, meist wesentlich erholen. Teilweise wurden Ge¬
wichtszunahmen von 10—15 Pfund festgestellt. Neben der Sorge für die körperliche Erholung bemühten
fich die Heime aber auch, die Mütter durch gemeinsame Unterhaltung über Tagesfragen, Fragen der Er¬
ziehung und der Wirtschaftsführung, dnrch Ausflüge und Spaziergänge und dergleichen von ihren
häuslichen SorgM abzulenken und fo die körperliche Erholung mit einer geistigen Ausspannung zu ver¬
bunden.

Aus der beigefügten Anlage ist der Stand, das Einkommensverhältnis sowie die Kinderzahl der Fa¬
milien zu ersehen, die durch die vorstehend genannten Maßnahmen erfaßt wnrden. In den vereinzelten
Fällen verhältnismäßig guten Einkommens lag besondere Not vor, z. B. Krankheit verschiedener Fami-
lienmitglieder, lange Erwerbslosigkeit des Vaters oder Verschuldung, die zum Teil gerade durch die Be¬
rufsausbildung der Kinder veranlaßt war.

Der Provinzialansschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von der Verwendnng der dem Landesjugendamte im

Vorjahre zur Durchführung von Fürsorgcmaßnahmen für kinderreiche Familien znr Verfügung ge¬
stellten Mittel.

Das Landesjugendamt wird aber ersncht, zn prüfen, ob nicht die Einkommensgrcnze von 400 anf
300 H^/5 herunterzusetzen ist, ob nicht auch Kuren in örtlicher Erholungsfürsorge zu unterstützen sind und
ob nicht auch Mütter mit Kindern nicht nur in Anstalten, sondern auch iu Familieu untergebracht werden
können."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialansschuß:

Dr, Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Verufsausbildungsbeihilfen. Knlage.

Von den Vätern der Kinder, für die eine Verufsausbildungsbeihilfe gegeben wurde, waren
mit einem Monatseinkommen von

Stand bis zu
120 HF

über 120 ^iiber 2Ul über 220 über 300 über 32» über 400 über420 über20N^über220 über<!00
ins¬

bis bis bis bis bis bis bis bis ! bis ! bis gesamt
200 .HF,220 HF 300 HF 320 HF !0NHF^2UHF 200 HF 220 HF «00 HF,«20 HF

Arbeiter....... 29 74 70 35 14 8 2 232
Angestellte ...... 2 2 4 3 3 1 1 1 — — — 17
Bauern und Winzer . . 17 1 1 — >— — 19
Vecnnte ....... — 3 4 6 1« 14 8 4 2 3 1 61
selbst. Handwerter . . . 9 5 3 3 2 1 — — — 1 — 24

„ Gewerbetreibende 10 6 2 18
sonstige Vernfe .... 18 1 1 — — 1 1 — — -— — 22

33 7 5 — — 45
29 3 32

Vater verstorben . . . 22 7 2 — — 1 — — — — — 32
169 109 92 47 35 26 12 ! 5 2 4 1 502

Die unterstützten Eltern hatten

bei einem Einkommen von

bis zu 150 H^ monatlich
über 150—200 „

.. 200—250 „

.. 250—300 „
,. 300—350 „
.. 350—400 ..
., 400—450 ,.
.. 450—500 ..
.. 500—550 ..
„ 550—600 „
.. 600—650 ..

46
34
22
5

10
5
9

124

39
29
22
14
8

11
2
1

126

eine Kinderzahl von
6

34
19
17
12
5
4
1
1

94

11 12
ins¬

gesamt

19
10
15
8
6
4

64

11
11
7
6
5

10
3
4

6
2
3
2

43 24 20

169
109
92
4?
35
26
12
5
2
4
1

502

Müttererholung.
Von den Ehemännern der Frauen, denen ein Zuschuß zu einer Erholuugszeit gewährt wurde, waren

Stand

Arbeiter ....
Angestellte . . .
Bauern u. Winzer
Beamte ....
selbst. Handwerker

„ Gewerbe¬
treibende .

sonstige Berufe .
Invalide ....
erwerbslos . . .
Ehemann verstorben

mit einem Monatseinkommen von

bis zu
150 H^l

über 120 über 200 über 220
bis bis > bis

200 H^« 220 H^t 300 .«»«

218
3

21

15

10
16
71
95
34

483

456
4

14
12
15

12
27
32

9
17

127
8
4

10
7

2
18
14

598 192

68
5
4

17
7

6
10
5
3

über 300 über 320 über 400 über 42n!über 200 über220 über NNN
bis bis bis bis bis bis bis

320 H.« 400 H^e 420 H.« 200 H^t!22U H^« «00 H^l 020 H^l

unbe>
lllnilter
Höhe

19
6
2

20
4

3
4
2

1
127 61

1?
3
3

19
5

4
6
1

59

4
6

14
2

28 16

47

30

6

7
1

21
90
8

210

Gesamt»
zahl der
Familien

960
38
80

102
63

45
87

146
197
65

1783
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Die Eheleute hatten

bei einem Einkommen eine Kinderzahl von Ges llmt»
zahl der

Familienvon 4 5 6 7 8 9 10 ! 11 12 13 14 15

bis zu 150 H^ mtl. 157 106 87 67 42 14 4 5 1 ^ 483
über 150—200 „ .. 164 146 112 90 58 16 9 — 3 — — — 598

„ 200—250 „ „ 29 41 40 3? 29 7 5 2 2 — — —, 192
„ 250—300 „ 17 25 28 20 18 11 4 2 2 ,— —, —, 127
.. 300—350 „ .. 8 9 19 8 12 4 1 — —, — — — 61
„ 350—400 „ 6 7 19 10 5 4 4 1 2 1 —, — 59
.. 400—450 .. „ 2 7 5 2 4 2 3 — 2 1 — —, 28
„ 450—500 „ — 1 5 3 2 3 1 —, 1 — — — 16
„ 500—550 „ — — —> —_ — 1 — 1 1 ,— — 1 4
„ 550—600 .. „ —, — — 1 1 —, 1 —, — — — — 3
„ 600—650 „ —> — 1 —, —, — — — 1 —, — — 2

unbekannter Höhe . . . 58 46 40 22 20 15 5 3 1 — — — 210
441 388 356 260 191 > 7? j 37 14 ! 16 > 2 > "^ 1> 1783

Anlage 2N.
(DruÄsacheNr.18.)

Bericht und Slntrag
des provinzialausschusses,

betreffend Änderung der Satzung des Oandesjugendamtes der Nheinprovinz.

Der 75. RheinischeProvmziallandtag hat die Neuwahl der Mitglieder des Landesjugeudamtes bis
nach der Neuwahl des Provinzwllandtages zurückgestellt und nachstehendenZusatz zu § 7 der Satzung
des Landesjugendamtes beschlossen: „Die Mitglieder und Ersatzleute bleiben jedoch jeweils bis zur Neu¬
wahl des Landesjugendamtes im Amte."

Der preußischeMinister für Volkswohlfahrt hat inzwischen diesen Zusatz genehmigt, jedoch darauf
hingewiesen, daß der zweite Satz des § 7 der Satzung: „Die Amtsdauer der Mitglieder des Landes¬
jugendamtes beträgt 4 Jahre", mit dem am 25. Juli 1929 vom Preußischen Landtage beschlossenen
„Gesetz zur Abänderung des Ausführungsgefetzeszum Reichsgesetz für Iugendwohlfahrt (Pr.GS. 1929
Nr. 23, S. 161)" nicht mehr in Einklang stehe und deshalb entsprechendden heutigen gesetzlichen Vor¬
schriften abzuändern sei. Das erwähnte Ausführungsgesetzbestimmt, daß nach jeder Neuwahl des
Provinziallandtllges auch das Landesjugendamt neu zu wählen ist.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtage nachstehenden Beschluß vor¬
zuschlagen:

„8 7 der Satzung des Landesjugendamtes der Nheinprovinz erhält folgende Fassung:
„Für jedes Mitglied des Landesjugendamtes ist ein Stellvertreter zu wählen. Nach jeder Neuwahl

des Provinziallandtages sind die Mitglieder und Ersatzleute des Landesjugendamtes neu zu bestellen.
Bis zur Neubestellung üben die bisher bestellten Mitglieder ihre Tätigkeit weiter aus."

Düsseldorf, den 12. Februar 1930.
Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer,
Vorsitzender.

Dr. Horion,
Landeshauptmann.
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Vericht und Nntrag ""'«9« 2,.
des provinzialausschusses, (DrucIsacheNr.19.>

betreffend Unterbringung von Trunksüchtigen und leichtkranken Geisteskranken
im bisherigen Provinzial-Trziehungsheim Fichtenhain.

Die Trinkerfürsorge ist keine Pflichtanfgabe des Provinzialverbandes. Dennoch lag die Beschäf-
tignng init der Anstaltsfürsorge für asoziale Trinker der Provinzicilverwaltung von jeher nahe, da sie
sich anfs engste mit den allgemeinen wohlfahrtspflegerifchen Aufgaben des früheren Landarmen-,
jetzigen Lnndesfürsorgeverbandcs, namentlich aber auch mit der Irrenfürsorge, der Schwachsinnigen-
fürsorge nnd mit dem Korrigendenwefen berührt. Als in den Wiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
der Gedanke der Heilung der Trinker in Trinkerheilstätten größeren Umfang annahm, erfolgte die Unter-
bringnng von solchen Alkoholkranken, die mittellos waren, in Anstalten durch die Ortsarmenverbände
bzw. bei Landarmen durch den Landarmenverband. Vor allem aber nahm auch die Landesversichernngs-
anstalt die Unterbringung von Versicherten in Heilstätten unter die Aufgaben des von ihr gewährten
Heilverfahrens auf.

Etwa vom Jahre 1907 ab traten aber zahlreiche Antrage von Gemeinden, Vormundschaftsgerichten,
Vereinen nud Privntperfouen an den Landeshauptmann heran, die dahin gingen, solche, meist ent¬
mündigte Trinker, die wegen ihres gewalttätigen Charakters oder wegen ihrer Arbeitsscheu, oder weil
sie die Notwendigkeit eines Anstaltsanfenthaltes nicht einfehen und deshalb in keiner der bestehenden
Privatanstalten freiwillig bleiben wollten, in die Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler aufzunehmen.
Meist blieb den Ortscirmcnverbänden, die die Familien solcher Trinker unterstützen mußten, keine andere
Möglichkeit, als die genannten Trinker auf eiuige Zeit in eine geschlosseneAnstalt zu bringen, damit sie
dort entweder gebessert oder wenigstens für die Zeit ihrer Intcrnierung zn nutzbringender Beschäftigung
gezwungen würden. Die Provinzialverwaltung kam derartigen Anträgen zunächst dadurch entgegen,
daß sie solche Personen gegen Zahlung des tarifmäßigen Satzes in die Landnrmenabteilnng Vranweiler,
soweit dort Räume vorhanden waren, aufnahm. Ein Mangel diefcr Art der Unterbringung bestand
aber darin daß die so Untergebrachten in der Anstalt auch nach den für Arme und Sieche geltenden
Bestimmungen behandelt werden mußten. Infolgedessen wurde auf Vorschlag des Provinzialaus-
schussesvom 52 Provinziallandtng im Jahre 1912 beschlossen,eine Abteilung für entmündigte Trinker
in: Anschluß an die Provinzinl-Arbeitsanstalt Vranweiler einzurichten. Diese Trmkerabtcilung trat
am 1 April 1912 in Wirksamkeit.

Die Zahl der in Vranweiler untergebrachten Trinker hat, wie sich aus nachstehender Übersicht er¬
gibt, sehr geschwankt: ^ ^

<^m Trinkerheim der Anstalt Vrauweiler waren untergebracht am
' 1. Inni1928 ................. 14« Männer

I.Iuli 1928.................. 168
1. Dezember 1928 ............. 177
I.April 1929................. 146
1. Mai 1929.................. 158
1. Juni 1929 ................. 163
I.Iuli 1929.................. 182
I.August 1929................ 201
1. September 1929............ 192
1. Oktober 1929 . .............. 191
1. November 1929 ............. 193
1. Dezember 1929 ............. 204
1. Iannar 1930 ............... 198

^reilickiwtte in dem Jahrzehnt von 1914 bis 1924 nicht der freiwillige Verzicht auf den Alkoholmiß-
bramh sondern die Heranziehung der gesamten männlichen Bevölterimg zum Heeresdienst und der
Manael an altoboMck,c,l Getränken in der Heimat während des Krieges die scheinbare Besserung ge-
o^a bt h n.i wm der nachfolgenden Inflationszeit der Umstand, daß die Bezirksfürsorgeverbände
dw recht hohen Papiern,artbeträge znr Deckung der Kosten der Anstattsunterbnngnng nicht mehr anf-
brma.u /u ünnen alaubten. Immerhin legte die geringe Belegung der Abteilung und die damit ver-
buüdeüe müer^ des Provinzialverbandes mit den fast unverändert bleibenden

dem Kriege die Frage nahe, ob nicht die Abteiluug wegeu
Mmrge^ «ufzulöseu sei. Für die Aufhebuug sprach vom E andpuukt der
Nrovi^ die Tatsache, daß die Aufgabe, die die Provinz ohne rechtliche Verpflichtung über-

sewst wegen der Schwierigkeit der Behandlung der Insassen eine

1.April1913................. 38Männer
.............. 25

... 17
....... ... 6

1. 1914
1. 1916
1. 1917
1. 1920
1. 1921
1. 1923
1. 1924
1. 1925
1. 1926
1. 1927
1. 1928
1. Mai 1928

15
13
68
75
82

146
145
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sehr unangenehme und lästige war und daß auch mit Rücksichtauf die Raumverhältnisse in Vrauweiler
die Abteilung sich nicht in jeder Weise so einrichten ließ, wie es wohl wünschenswert war. Doch wnrde
seitens der Städte, die bis dahin die Anstalt zur Uuterbringung von Trinkern benutzt hatten, auf Grund
einer im Jahre 1922 vorgenommenen Rundfrage die dringende Bitte ausgefprochen, die Abteilung
wenn irgend möglich beizubehalten, damit auch in Zukunft ein erfolgreiches Arbeiten der Trinkerfürsorge-
stellen gewährleistet würde. Zur Begründung dieser Forderung wurde auch auf die Zunahme der
Trunkfucht hingewiesen und hervorgehoben, daß vor allem das bloße Vorhandensein der Abteilung, die
die einzige Gelegenheit zur Unterbringung von Trinkern in einer geschlossenen Anstalt darstelle, als
Schreck- uud Drohmittel gegenüber den Trinkern, die ihre Familie nicht unterhalten, von guter Wirkung
sei. Infolgedessen glaubten der Provinzialausschuß und der 63. Provinziallandtag (1922) trotz aller
Schwierigkeiten der Verwaltung und einer nicht unerheblichen finanziellen Belastung des Provinzial-
verbandes von einer Aufhebung der Abteilung absehen zu müssen.

Das Trinkerheim ist in dem auf Beschluß des 46. Provinziallandtages im Jahre 1906 bei der Provin-
zial-Arbeitsaustalt Brauweiler errichteten Bewahrungshaus für verbrecherische Geisteskranke unter¬
gebracht, das im Jahre 1921, nach Überführung der bisherigen Insassen in die Bewahrungshäuser
Düren und Bedbnrg-Hau, für andere Anstaltszwecke frei geworden war. Es bedarf wohl keiner näheren
Begründung, daß das für eine ganz andere GrnPPc von Hilfsbedürftigen vorgesehene Gebände den an
ein neuzeitliches Trinkerheim zu stellenden Anforderungen niemals voll entsprochen hat. Aber in der
Nachkriegszeit mußte versucht werden, unter möglichster Ausnutzung des vorhandenen Ranmes die vom
Provinzialverband übernommenen Aufgaben zu erfüllen; an Neubauten konnte ohne zwingenden
Gruud nicht gedacht werden. Andererseits muß auch zugegeben werden, daß das geräumige Haus mit
seinen Einzelzellen, Schlafstuben und Aufenthaltsräumen etwa 166 Personen ein angemessenes Unter¬
kommen bietet. Begreiflicherweise haben sich aber die hauptsächlich in der baulichen Aufteilung des
Gebäudes und in seiner ursprünglichen Zweckbestimmung liegenden Mängel infolge der wachsenden
Belegung wesentlich verschärft. Zur Zeit sind unter Hinzuziehung einiger Räume der Arbeitsanstalt
rnnd 266 Männer in dem Trinterheim untergebracht.

Die Zusammenbnllnng einer so großen Zahl zwangsweise der Anstaltspflege überwiesener, leicht
erregbarer entmündigter Personen, die bei der baulichen Beschaffenheit des Hauses leicht in Verbindung
miteinander treten tonnen, muß naturgemäß hin nnd wieder zu Unstimmigkeiten und Reibungen
führen. Das ist nm so verständlicher, als ja die Insassen des Trinkerheims als heilbeoürftigc Kranke
angesehen werden müssen, bei denen es in manchen Fällen sehr zweifelhaft ist, ob die Unterbringung
in dem der Arbeitsanstalt Nrnnweiler angegliederten Trinkerheim oder in einer Irrenanstalt die bessere
Lösung bedeutet. Es hat daher auch immer uuter Berücksichtigung des jeweiligen Geisteszustandes der
Betreuten in Einzclfällen die Überführung von Insassen der Arbeitsanstalt in Heil- und Pflcgeanstalten
und umgekehrt von Alkoholikern aus den Irrenanstalten in das Trinkerheim Branweilcr stattgefunden.
Bei aller Rücksichtnahme auf den krankhaften Zustand der Alkoyolsüchtigen darf aber nicht übersehen
werden, daß die nach Vrauweiler überführten entmündigten Trinker schon vor Erlaß des Entmündiguugs-
beschlussesdes Vormundschaftsgcrichts in ihren Erregungsznständen die eigene Familie vielfach bereits
in die größte Bedrängnis gebracht haben, und daß infolgedessen eine strenge Zncht und ein geordneter
Arbeitszwang am Platze erscheint. Im allgemeinen werden nämlich nnr solche Fälle von Alkoholismus
durch Fürsorge erfaßt, die bis zum schwersten Stndinm entwickelt sind. Denn bekanntlich ist bei kaum
einer anderen Ertranknng das Streben nach Verheimlichung so groß wie beim Alkoholismns, und zwar
einerseits wegen des drohenden Verlustes der allgemeinen Achtnng, den der Nlloholsüchtige selbst und
seine Angehörigen fürchten, sodann aber auch aus der Furcht, bei der Sozialversicherung, bei den Wohl¬
fahrtsbehörden und bei der Arbeitsvermittlung wegen des Alkoholismus Nachteile zu erleiden. Es muß
daher leider nur zu oft eine auf asozialem oder antisozialem Verhalten beruhende Katastrophe eintreten,
bevor die Fürsorge von dem Alkoholismus Kenntnis erhält und entsprechende Fürsorgemaßnahmen
einleitet.

Im Anschlnß an eine eingehende Ortsbesichtigung durch die Provinzialkommission für die Heil- und
Pflegeanstalten und die Arbeitsanstalt Vrauweiler am 24. Oktober 1929 bildete die Frage der Durch¬
führung der geschlossenen Trinkerfürsorge durch die Provinzialverwaltung erneut den Gegenstand ein¬
gehender Beratungen. Dabei wurde zunächst grundsätzlich der Auffassung Ausdruck gegeben, daß die
Provinzialverwaltung sich ihrer Mitwirkung bei der Unterbringung solcher entmündigten Trinker, bei
denen alle Mittel der offenen Fürsorge erschöpft find und bei denen als letzte Möglichkeit nur noch der
Versuch der Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt übrig bleibt, nicht entziehen dürfe. Nach Be¬
jahung dieser Vorfrage forderte die Anstaltskommission die Aufrechterhaltung und den Ausbau des von
der Provinzialverwaltung geschaffenen Trinkerheimes sowohl im Interesse der unterzubringenden
Trinker als auch zur Unterstützung der die Unterbringung veranlassenden Stadt- und Landkreise. Zwei
Möglichkeiten zur Erweiterung und Verbesserung der bisherigen geschlossenen Fürsorgeeinrichtungen
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,ür Trinker wurden sodann erörtert, und zwar einmal die Erweiterung des Trinkerheims in Brauweiler
Wr3 Schaffung ew s neuen Unterkunftshauses, Ausbau der Werkstätteu uud Vergrößerung des land-
wirttckmftlichen Grundbesitzes und ferner Verlegung der gesamten Trmkerabte,lung m das freizu-
maäe^nde in ein TrN umzuwandelnde Provinzial-Erziehungsheim Fichtenhain. Der Ver-
wattima wurd^ '"it den Verbänden der öffentlichen und freien Wohl-

oder der andere Weg sich als der zweckmäßigere erwiese. Unverkenn¬
bar kmn aber schon in der Sitzung d r Austaltskommission zum Ausdruck, daß eine völlige Auflöfung
des Trin^erbeims BrauWei? der angjährigen Erfahrung der Anstaltsleitung uud des Per¬
sonal? we^ zahlreichen uud mustergültigen Arbeitsbetriebe sowie des trotz
oes a^o^ immer noch befriedigenden Erfolges kaum m Frage kommen

^A- m^-i^^m^niickaft für die Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz hat sich fodann am 25. No-
vem^ r?9 9 m d 7Ne^^ Anch ste 8«b der Hoffnung Ausdruck daß Provinzial-
au?sck^ß und 3rovin"iallandtag gewiß ihre Hilfeleistung in der ^mkerfursorge nnch^^^^^^^^^wenn die Be^irksfürsorgeverbände weiterhin darauf bestehen sollten, daß die Hrovmzmlverwaltung
wenn ^ürwraeausaaben für die asozialen Trinker wie bisher behilflich sem möge.
W?nu auch z:^ "^ Entschwß bedeute, die Anstaltsfürsorge au gewohn-
^itsmämgeu R?^ und schwachsinnigen Menschen, wie sie unter den entmündigten Trmkern
bäufwan?ure^e> "seien, ohne gesetzlicheVerpflichtung durchzuführen fo sei doch m diesem Falle die
MUwirkimg des Prov^ wegen seiner Tätigkeit anf verschiedenen nahe verwandten Fur-
s7rge7eb?eu, namentlich aber auch wegen seiner Führerstellung auf dem Gebiete der geschlossenen

""^uVn' W?nde7dw'beid^^glichkeiten zur Beseitigung der in Brauweiler bestehenden
Schwüle t^ Prüfung unterzogen, wobei die Arbeitsgemein chaft ihr Urte.l dahm
^^ für de B ib^ des Trinkerheimes in Brauweiler spreche d,e langiahrige Erfahrung, die
^.a"^ "r d'e ^el^ die Tatsache, daß die entmündigten Trinker sich Psychisch vielfach nicht
Vielseitigkeit der ^"sbetrieue, oie ^.,i, ^ ^ . unterscheiden und schließlichder weitere Um¬
wesentlich von den übrigen Insassen des cmn;e Reibe von
o«i ?, ^,.s- d^ Name Brauweiler doch immer noch eine abschreckende Wirkung aus eine ganze .ttelye von
aso Mlen ^ Gegen Nranweiler spreche in einer Zeit °roßter finanzieller Not, wie wira ozmlen 'Herwnen "^"""^- "^" ^„s^nfvn^o i^lnft>rn als namentlich das Verbleiben aller Trinker
sie jetzt durchleben, hai.P sachlich d e ^ os enfra^ „e„ " w ertunftsha.ises, das eiuen Kosten¬
in Brauweiler "ur dnHH^ /^ ,^^„ „„. ^„„ ^in^
aufwaud vou rimd 250 000 ^ "1°",k'/q ',,,,„...,, " ^ie Mög ichleit biete, die Trinkerfürsorge in
Umständen gemacht werden s°l""°e ^ch ^ Gerade die schwierige Finanzlage des Pro-
bereits vorhandenen Gebandeu ande^ ,^s Fichtenhain,
vinzialverbandes spreche somitin erster Lnne für Die Anstalt würde infolge
Hier entständen keine später noch näher einzugehen
des Rückganges der Belegung der P«"mM'^rz,c^ ' Fichtenhain die Weiter¬
ist - demnächst unbenutzt das e^ wahren ^,^,^ ^,,^ ^,
benntzung der Gebände und die Weiterbe^ ^ ^,^^^ ^^ ^^^
die Möglichkeit zu einer Entlastung b" ^^ ^iM^ wollte anch die
wärts durch EwrickMng^ , großstädtischen Wohl-Arbeitsgemeinschaft ,n Uberem'n„l,nu!^ «,...„.- ^.^ nlkobolaennerischen Vereine beriefen, einen
fahrtsämter, die Brauw^ Umwandlimg von Fichtenhain
Teil der Trinker felbst für den ^N m Nrau^ , ) Inanspruchnahme des 2 rin-
zur Platzbeschaffnng als uu°bwelsbar notwendig .^^ s /,^ ^.^ ^^ ^^
kerheims, insbesondere °urch » ^ '^^^^^ verwiesenen entmün-genannten Städten m oen ^ul)l<-^
digten Trinker hervor: ,924 1925 1926 1927 19/8

Aachen-Stadt ...................... ^ ^ 14 22 20
Koblenz-Swdt ..................... ^ 35 43 59
Köln-Stadt........................ . ß 8 31 67
Düsseldorf-Stadt ................... ^ ^ 3 7 23
Duisburg.......................... ^ 8 27 42 53
Barmen-Elberfeld .................. ^ 7 8 17
Mülheim a. d. Ruhr ................ ^ ^^ ^ 35 3g

«. . «< ?^^^blen und der bereits obeu mitgeteilten Belegungsziffern dürfte an der Notwendig-
kÄ ew7r1^ bestehenden Verhältnisse nicht mehr zu zweifeln sem.
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Was nun die zukünftigeUnterbringung der Trinker angeht, so sei aus den Beratungen der Anstalts¬
kommission und der Arbeitsgemeinschaftfür Wohlfahrtspflege noch ein Punkt ganz besonders hervor-
aehoben. Beide Ausschüssewaren mit der Verwaltung der Auffassung,daß ohne Rücksicht auf die Kosten¬
freie die Schaffung eines Ubergangsheimes in der Nähe der Anstalt Vrauweiler, das in Personalunion
mit der Anstalt verwaltet werden sollte, die beste Lösuug bedeuten würde. In dieses Heim sollten auf
Grund eines übereinstimmenden Urteils des Direktors, des Anstaltsarztes und der Erzieher diejenigen
Trinker aus der Austalt überwiesenwerden, die nach ihrem ganzen Verhalten bereits eine gewisse Selbst¬
beherrschungund Festigung an den Tag legten und von denen zn erwarten war, daß sie aus dem frei¬
heitlicherzu verwalteudeu Heim den libergang ins Lebeu finden würden. Verhandluugeu wegen An¬
kaufs eines Gutshofes mit diesem Ziele mußten aber im Hinblick auf die Finanzlage des Provinzial-
verbandes abgebrochenwerden. Nunmehr läge es natürlich nahe, zn fragen, ob nicht bei dem Mangel
an Raum in Brauweiler eine vollständigeÄnderung der Verhältnisse durch Verlegung aller Trinker
nach Fichtenhain herbeigeführt werden kann. Auf den ersten Blick scheint eine solche Lösuug zweifellos
den Vorzug zu verdieneu gegenüber der Zweiteilung der Trinker, wie sie sowohl von der Anstaltskom¬
mission als auch von der Arbeitsgemeinschaftfür Wohlfahrtspflege für richtig gehalten wurde. Der
Provinzialausschuß glaubte aber in Übereinstimmungmit der Verwaltung den schwerwiegendenBe¬
denken, die sowohl von den Vertretern der Stadt- und Landkreise, als auch von den Verbänden der
freien Wohlfahrtspflege gegen die völlige Auflösungdes Trinkerheimes Nrauweiler vorgebrachtwurdeu,
Rechnung tragen und sich dem Gutachten der beiden genannten Ausschüsse anschließen zu müssen.

Der Entschluß,in dieser Weise vorzugehen,dürfte auch dadurch erleichtert sein, daß sich die Möglich¬
keit bietet, in Fichtenhain neben den entmündigten Trinkern auch geisteskranke Trinker und, soweit noch
Platz vorhanden ist, harmlose, arbeitsfähige Geisteskranke aus den Heil- uud Pflegeanstaltcn noch unter¬
zubringen. Dadurch werden diese Anstalten entlastet und Plätze frei gemacht für Neuaufnahmen.
Außerdem ist es aber auch wünschenswert, an und für sich neue Unterkunftsmöglichkeitenfür Geistes¬
kranke zu schaffen.

Wie ja bekannt, nimmt die Zahl der anstaltspflegebedürftigenGeistestrankenseit 1924 in einer ganz
außergewöhnlichenWeise zu. So stieg sie vom 1. April 1928 bis 31. März 1929 um 974 und in dem
Halbjahr vom 1. April 1929 bis 30. September 1929 um weitere 489 Kranke. Dadurch sind die, sowohl
in den Provinzial-Heil- und -Pflegeanstalten wie auch in den vom Rheinischen Landesfürsorgeverband
benutzten Privatnnstalten, freien Plätze wesentlich zusammengeschmolzenuud für weitere Zugänge für
die nächsten 2 Jahre stehen nur noch etwa 400 freie Plätze zur Verfügung, nnd auch diese erst, wenu die
uutwendigeu Umbauten in bisher zu audereu Zwecken verwandten Krankengebäudennnd wenn die im
Gang befindlichenNeubauten vollendet sind.

In der Anstalt Fichtenhain können 250 Personen untergebracht werden. Zur Unterbringung stehen
3 Häuser mit je 50, 2 Häuser mit je 30 Betten, ein Zellenhans und ein Lazarett mit je 10 Betten in
der eigentlichenAnstalt zur Verfügung und außerdem 20 Betten auf den: Hauptgutshof. Nimmt man
an, daß von den jetzt in der Trinkerabteilung in Vrauweiler befindlichenrund 200 Trinlern 100 nach
Fichtenhain überführt würden, dann blieben 150 Betten übrig für die Entlastung der Heil- und Pflege-
anstalten, und die Zahl der für Geisteskrankenfürsorgenoch Zur Verfüguug stehenden Betten für die
nächste Zeit würde dadurch auf 550 steigen. Fichtenhain eignet sich außerdem aber auch sehr gut für die
Unterbringung arbeitsfähiger, harmloser Geisteskranken,da der große Gutsbetrieb ausreichendArbeits¬
gelegenheiten für sie abgibt und durch das Vorhandensein von 5 Krankengebäudenmit 8 Abteilungen
außerdem sich eine Trennung der entmündigten Trinker von den Geisteskrankendurchführen läßt.

Das im Jahre 190« für katholische schulentlassene Jungen errichtete Provinzial-Erziehungsheim zu
Fichtenhain bei Krefeld war anfänglich zur Aufnahme von 210 bis 220 Zöglingen vorgesehen. In¬
zwischen wurde die Zahl der Plätze auf 200 vermehrt. Während früher die Anstalt durchgehendvoll
belegt war, geht in den letzten Jahren die Zahl der Zöglinge ständig znrück. Betrug der Bestand am
1. Januar 1929 noch 249, so beläuft sich die Zahl der belegten Plätze am 1. Januar 1930 nur noch auf
193- augenblicklich befinden sich sogar nur noch 180 Zöglinge in der Anstalt. Die Vermindernng der
Belegung geht zwangsläufig mit dem Rückgang des ZöglingsbestandesHand in Hand. Dieser bezifferte
sich am 1. April 1928 auf 14 050, am 1. April 1929 auf 13 474 und am 1. Januar 1930 auf 12 947 Köpfe.
Mit einer Znnahme der Beleguug taun kaum mehr gerechuet werdeu, da auch eine andauernde Ver¬
minderung der Beschlüsseder Vormundschaftsgcrichte auf Anordnung der Fürsorgeerziehung ein¬
getreten ist. So betrug die Zahl der rechtskräftigzur Fürsorgeerziehung überwiesen«:« Zöglinge ins¬
gesamt

im Nechnnngsjahr 1920 ............................ 2249
1927 ............................ 1927
1928 ............................ 1794
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in der Zeit vom 1. April 1929 bis 1. Januar 1930 sind sogar nur 1054 rechtskräftige Überweisungen er¬
folgt. In erster Linie ist die vorbezeichnete Verminderung wohl auf den Geburtenrückgang im allge¬
meinen zurückzuführen. Dieser wird sich auch noch in den nächsten Jahren weiter auswirken, so daß in
absehbarer Zeit nicht nur nicht mit einer Zunahme, sondern mit einer weiteren Verminderung der
^üglingszahl gerechnet werden muß. Infolgedessen muß auch mit einem weiteren Rückgang der Be¬
legung des Provinzial-Erziehuugsheims zu Fichtenhain gerechnet werden. Da gleichzeitig in den beiden
übrigen Provinzial-Erziehungsheimen für katholischeschulentlassene Jungen zu Nheindahlen und Eus-
kirchen ebenfalls eine Verminderung der Belegung eingetreten ist, ist es im Interesse der Kosten -
ersparnng richtiger, die noch znr Verfügung stehenden in Finge kommenden Zöglinge ans diese beiden
Erziehungsheime zu verteilen, so daß die Ränme des Provinzial-Erziehuugsheims zu Fichteuhaiu nicht
weiter für Fürforgcerziehungszwecke notwendig find und zu anderweiter Verwendung zur Verfügung
stehen. Die anderweitige Unterbringung der in Fichtenhain befindlichen Jungen kann bis znm 1. Mai
1930 durchgeführt werden. ..„..„»«. ^ ,

Die zntunftigen Insassen der Anstalt Fichtenhain, Trinker und harmlose Geisteskranke, werden m
erheblichem Umfange psychiatrischer Beeinflussung bedürfen. Deshalb erscheint es notwendig, mit der
Leitung der Anstalt einen Psychiater zn betrauen.

Die Arbeitstherapie wird bei der Heilbehandlung der Insassen voraussichtlich vou größter Bedeutung
sein Deshalb ist c^ zn begrüßen, daß der ausgedehnte landwirtschaftliche Betrieb der Anstalt vielfache
Gelegenheit zur Beschäftigung in frischer Luft bietet uud daß es im übrigen mit Hilfe der schon vor¬
handenen Beschäftigungsmüglichkeiteu gelingen dürfte, alle arbeitsfähigen Kranken zu beschäftigen.
Etwa 100 Anfassen werden in den Werkstätten, 20 bis 25 auf dem Gutshof, 00 in der Gärtnerei und in
den Anlagen und 30 in der Hauswirtschaft beschäftigt werden können. Der Nest dürfte als trank oder
arbeitsuufähig für eine Befchäftigung nicht in Frage kommen.

^ür die Finanzierung des Anstaltshaushalts kommen in Zukunft im wesentlichen drei Quellen in
Betracht- der Arbeitsertrag aus den Betrieben der Anstalt, die für Unterkunft, Verpfleguug und Be¬
treuung der Insassen zu zahlenden Pflegegelder und der Provinzinlzuschuß. Die Einnahmen aus der
Land^ und Forstwirtschaft sowie aus den Arbeitsbetrieben dürften ziemlich unverändert bleiben, da ja
die Möalichteit besteht, nach dieser Nichtung hin die Anstalt im alten Umfange weiterzuführen. Bei der
Bemeswna des Pflegesatzes muß berücksichtigtwerden, daß in Zukunft die Zuschüsse, die der Staat zur
Durch ührnng der Fürsorgeerziehung leistet, iu Wegfall kommen werden. Für die Unterbringung von
Trinkern in Brauweiler wird von den Vezirksfürsorgeverbänden bzw. von den die Unterbringung be-

pr° Kopf und Tag 1,50 ^^ gezahlt. Im Hinblick auf die hohen Nuf-
wendunaen die dem Provinzialverband durch die Neueinrichtung der Anstalt Fichtenhain entstehen,
wird dieser Satz für die neue Anstalt auf 2 H^ erhöht werden müssen. Damit haben sich bereits die
Vertreter der öf entlichen Wohlfahrtspflege in der erwähnten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft für
Wohlfahrt^ erklärt. Der Pflegesatz für die in Fichtenhain

Geisteskranke» ist derfelbe wie in den Irrenanstalten Im übrigen darf wegen der
neuen Anstaltsbetriebes, namentlich wegen des erforderlichen Provmzialzuschusses,

ans d^n voroeleaten Haushaltsplan verwiesen werden. Es wird aber ausdrucklich darauf hmgewiefen,
d ß ich die A w^ im Laufe des ersten Geschäftsjahres znr Zeit kaum übersehen läßt
nnd daß es eigentlich erst möglich wäre, anf Grund der im ersten Jahre zn sammelnden Erfahrungen
einen Haushaltsplan für das Jahr 1931 aufzustellen.

Die Austalt foll uuter dem Namen „Heilstätte Fichtenhain bei Krefeld" geführt werden, da dieser
Na^ be de Gruppen von Insassen umfaßt. Es erscheint verfrüht, schon letzt Best.mmnngen über die

uud Geisteskrauken in die neue Heilstätte zn erlas en vielmehr durfte es ich
emp e len d°e Ve mmungen der Anweisung für die Anfnahme und Entlassung von entmündigten
Nein in das ^ew für entmündigte Trinker der Anstalt Brauweiler und das Reg ement über die Auf-

Eutla sm.g von Geisteskranken ufw. in uud aus öffentlichen nnd privaten Anstalten vorerst
auf ^ zur Überweisung gelangenden Kranken sinngemäß anzuwenden.

Der Provinzialansschnß beehrt sich hiernach folgenden VesMch vorzuschlagen:
1 Das Proviuzial-Erziehnngsheim Fichtenhain wird mit dem 15. Mm 1930 aufgelost.

"»' uuter dem Namen „Heilstätte Fichtenhain bei Krefeld" wird in der Anstalt mit dem gleichen Tage
"' n heim für Triuiksüchtige und leichtkranke Geisteskranke eingerichtet;
3 der Provinzialausschuß wird ermächtigt, die Anstalt ihrem neuen Verwendnngszweck zuzuführen

und ü r di Verwe'iduug der freiwerdenden Beamten BesckMß 3« fassen;
--. l, ^ls^i^ii ',l leiüeudc Mlcaesatz richtet sich bei den Geisteskranken nach dem
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anheimfallenden Geisteskrankenpp. in und aus öffentlichenund privaten Anstalten fowie über die
Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung der RheinischenProvinzial-Heil- und -Pflegeanstalten,
bei den Trinkern, für die er erstmalig auf 2 H^F festgefetzt wird, nach der Anweisung für die Ver¬
waltung der Provinzilll-Arbeitsanstalt Vrauweiler."
Düsseldorf, den 12. Februar 1930.

Der Provinzialausschuß:
I>r. Adenauer, Dr. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 22.
<DrucksacheNr.2U.)Vericht und Antrag

des provinzialausschusses,
betreffend die Zunahme der vom Oandesfürforgeverband unterzubringenden Geistes¬

kranken und die Schaffung weiterer Flnstaltspliitze durch Kusbau der
Provinzial-Heil- und pflegeanftalt ilndernach.

Wie bekannt, hat die Zahl der in der Anstaltsfürsorge des RheinischenLandesfürsorgeverbandes
befindlichen Geisteskranken, Idioten und Epileptikerbesondersseit 1924 in ganz außergewöhnlicherWeise
zugenommen. Am 1. 4. 1914 befanden sich 15 882 Kranke dieser Art in der Anstaltsfürsorgeeinschließlich
des Saargebietes. Diese Zahl sank bis zum 1. 4. 1919 durch die Auswirkung des Krieges ans 10 779, stieg
aber dann, wie schon erwähnt, hauptsächlichvon 1924 an bis zum 1. 10. 1929 auf 18 253, obgleich 1922
infolge Abtrennung des Saargebietes rund 950 Kranke in die Fürsorge der Negierungskommissioudes
Saargebietes fielen. Es sind danach jetzt rund 3400 Kranke (ohne Saargebiet) mehr in der Fürsorge des
RheinischenLandesfürsorgeverbandes wie 1914.

Diese außergewöhnlicheZunahme ist durch die verschiedensten Umständebedingt. Viel tragt dazu bei
die wirtschaftliche und Wohnungsnot, die selbst solche Familien, die an ihren kranken Angehörigenhängen,
zwingt, diese in Anstalten unterzubringen. Der znnehmende Verkehr macht selbst bei harmlosen Geistes¬
kranken und Geistesschwachen, die zn Hause nicht genügend beaufsichtigtwerden, oft Anstaltspflegenot¬
wendig, um sie von der Straße zu entfernen. Der zunehmende Alkoholismusbedingt zahlreiche Anstalts-
nnfnahmen von chronischen Trinkern wegen Erregungszuständen, Bedrohnng der Nmgebuug usw. Die
Zahl der wegen chronischem AlkoholismusUutergebrachteuwächst von Jahr zu Jahr. Eine neue Art von
Geisteskrankheit, die sogenannte Encephalitis, ein Folgezustaudder chronischen Gehirngrippe, beansprucht
zur Zeit etwa 400 Betten in den Anstalten. Ferner wächst die Zahl der aus den Großstädten in die Anstalt
überführten psychopathisch Veranlagten, denen die Großstadt zuviel Neibungsflächenbietet, auf die fie
immer wieder mit Erregungs- und Verwirrtheitszuständen antworten.

Von der Vestandszunahme von 3400 sind rund 1800 in Privatanstalten untergebracht, von denen die
größeren durch Erweiterungsbauten in den letzten Jahren ihre Belcgungssähigkeit nm durchschnittlich
100 bis 200 Betten erhöht haben. Der Nest von rund 1600 Kranken, von denen 200 von den Anstalten
aus in Familienpflege untergebracht sind, fällt auf die Provinzialanstalten.

In den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten waren am 1. 4. 1914 ohne die Anstalt Merzig 6880
Kranke untergebracht. Diese Zahl sank bis zum 1. 4. 1919 auf 5513 und beträgt jetzt rund 8440. Dabei
stehen jetzt noch, ebenso wie am 1. 4. 1914, rund 400 freie Betten znr Verfügung. Diefe höhere Belegung
wurde durchgeführt,ohue daß wesentliche Neubauten errichtet wurden. Die durch Neubauteu tatsächlich
neugeschaffenenBetten werden ausgeglichendurch den Verlust an Betten gegenüber 1914. So wurden
das Äewahrhaus in Brauweiler mit 60 Betten, die Kinderabteilung in der Anstalt Iohannistal mit
120 Betten uud das Newahrhaus in Düren mit 48 Betten zu anderen Zwecken abgegeben. Diese Mehr¬
belegung ließ sich ermöglichendadurch,daß alle vorhandenen Ränme für Krankenzwecke in Anspruch ge¬
nommen wurden und daß vom Wohlfahrtsministerium aus der in den Anstalten für die Kranken vor-
gefchriebene Luftraum im Durchschnittum 15°/, herabgesetzt wurde. Ohne Schwierigkeitenließ sie sich
durchführeniu den neuen Anstalten, weil in diesen die Wirtschaftseinrichtnngen,Kochküchc,Waschküche,
Kesselhaus,zu einer stärkeren Belegung völlig ausreichen. So sind jetzt in der Anstalt Bedburg-Hau
gegenüberder früheren Normalbelegzahlvon 2200 Betten 2680 Kranke untergebracht nnd in der Anstalt
Iohannistal gegenüber früher 900 Betten 1160 Kranke. Die 1900 eröffnete Provinzial-Heil- und
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Pflegeanstalt Galkhausen war mehrere Jahre für andere Zwecke verwendet worden. Infolge der Zu¬
nahme der Geisteskrcinkeu wurde sie ihrer früheren Zweckbestimmung wieder zugeführt. Ihre Normal-
belegungsfähigkeit betrug früher 800 Kranke. Da in den Wirtschaftsgebäuden, befonders in der Koch-
und Waschküche,größere Instandsetzungen vorgenommen werden mußten, beschloß der 75. Provinzial-
landtllg, diese Arbeiten so auszuführen, daß in der Anstalt 1500 Kranke verpflegt werden können. Jetzt
ist die Anstalt mit 920 Kranken belegt. In den jetzt vorhandenen Krankengebäuden können 1050 Kranke
untergebracht werden. Sollte es infolge der Zunahme der Geisteskranken notwendig werden, dann kann
dnrch Nenbauten von Krankengebäuden ihre Belegungsfähigkeit auf 1500 gesteigert werden.

Auch die älteren Anstalten, die von 1872 bis 1880 gebaut wurden, sind gegenüber früher wesentlich
stärker belegt. Hier liegen aber die Verhältnisse nicht so günstig wie bei den neueren Anstalten. Diese
alten Anstalten waren ursprünglich für 2—300 Kranke gebaut. Im Verlauf der Iahrzehute wurden sie
immer stärker mit Kranken belegt und zu diesem Zwecke die Wirtschaftsgebäude entweder baulich er¬
weitert oder aber iu den vorhandenen Wasch-, Kochküchen,Kesselhäusern die für die höhere Belegung
notwendigen Maschinen mehr aufgestellt. Diese Wirtschaftsgebäude liegen meist in der Mittelachse der
Anstalt. Sie sind von allen Seiten von Krankengebäuden umgeben. Erweiterungsbauten, um sie der
gesteigerten Belegung der Anstalt anzupasseu, sind jetzt deshalb nicht mehr möglich. Wo sie den not¬
wendigen Ansprüchen nicht mehr genügen, bleibt daher nichts anderes übrig, als außerhalb der geschlosse¬
neu Anstalt teilweise neue Anlagen zu schaffen. So wurden in den letzten Jahren aus dem Inneren der
eigentlichen Anstalten überall die Gutshüfe entfernt, weil sie durch die durch sie bedingte Fliegenplage
und Gerüche gefundheitsstörend waren. Der 74. Provinziallandtag genehmigte für die Heil- und Pflege-
austalt Grafeüberg den Neubau einer Waschkücheaußerhalb der eigentlichen Anstalt und den Ausbau der
jetzigen Wasch- nnd Kochküche zu einer modernen Kochküche. Ähnliches ist jetzt für die Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalt Andernach notwendig.

Diefe Anstalt war ursprünglich für 200 Kranke gebaut. Ihre Belegung wurde bis 1914 teils durch
bessere Ausnutzung der vorhandenen Krankengebäude, teils durch den Nenbau von 2 Lazarettgebäuden
mit Isolierabteilung von je 30 Betten auf 550 Kraule erhöht. Diefe Erhöhung bedingte natürlich Mehr-

vorlmndene Noch- nnd Waschküchenicht mehr aus; notwendige neue Maschinen lassen stch nutzt mehr
anl ellen dr^ Nebenräume fehlen. Es bleibt deshalb nichts anderes übrig, da die Be-
le?u m iufola"d« der Geisteskranke» nicht herabgesetzt nnd andererseits die jetzige Koch- und
Wascht^ der sie steht, nicht erweitert werden kann, als, ebenso wie in derAnstalt Grafeu-

eiue ueue Wafchküchezu baueu und das vorhandene Wafch- und
^ckkücke^ Kochküche umzugestalten. Die Kosten für den Neubau der Wasch-
küch?^ maschiuelleu Eiurichtuugeu 315 000« Um diese Aufwendungen
ren ablernn aesmtt^ nm zugleich bei der noch immer anhaltenden Zunahme der anstaltspflege-
bedlr^ Veiten zu fchaffen, ist beabsichtigt, die geräumigen Dachgeschossedes
Mä ne^ I 3« Krantenabteilnngen mit je 50 Betten auszubauen, wodurch

900 Kraule erhöht werdeu kaum Dieser Ausbau der Dachgeschosse
kommt ohne^ ans 103 000« also für das Bett anf 1000«

Bei diesem Bauplan muß man sich natürlich fragen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, die alten Anstalten
nicht lwher z?beleaen und dafür eine ganz neue Anstalt zu bauen. Nach dem heutigen Baumdex wurde

Kranken auf mindestens 10 Millionen «kommen, tue wiederum eme
000^ ährlich erforderten. Die höhere Belegung der alten Anstalten

Modernisierung der Wirtschaftseinrichtungen ist dagegen wesentlich billiger.
Pro Bett b tra^ Kosten bei weitem nicht die Hälfte von denen eines Neubaues Außerdem werdeu
aber dabei ^ Eiurichtuugeu modernisiert, wodurch sie billiger arbeiten können iind die
allgemeiueu VerwM dieser relativ kleinen Anstalten werden durch die höhere Belegung
wesentlich herabgemindert. <«,„«.. ^ >>. ^ <«

n>.ä Ki» 5„ i^mäannaen heraus hält es der Provinzialausschuß ur zweckmäßig, auch die alten An¬
stalten l^ e dadurch notwendigen ueu zn errichteudeu Wirtschaftsgebäude so auszu-
bnin-,, dns, »e ickit nur für die jetzige Belegung der Anstalt ausreichen, sondern daß, wenn IN der Zukunft
notwendig die Veleguug noch weiter erhöht werden kann.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb, folgenden Beschluß vorzuschlageu:
1 Der Provinziallandtag ist mit dem Neubau einer Waschküche,dem spatereii Umbau der zetzigen Koch-

und Wasch üche zu einer modernen Kochküche und dem Ausbau der Dachgeschosse des Mannerhauses I
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und Frauenhauses I der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach zu Krankenabteilungen von
je 50 Betten einverstanden.

2. Für den Neubau der Waschkücheeinschließlichmaschinelle Einrichtungensind in den außerordentlichen
Haushaltsplan 1930 315000H^F und für den Ausbau der Dachgeschosseder Häuser I für 100 Kraute
103 000 H^ einzusetzen."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

^_ . ^ Knlage 23.
Vencht und Antrag ^^1^.21.)

bes provinzialausschusses,
betreffend

1. den derzeitigen Stand der vom Pruvinzialverband der Rycinprovinz für Anstalten und Einrich¬
tungen der privaten Wohlfahrtspflege Übernommenen Nürgfchaften und der beim preufjifchen
Ministerium für Volkswohlfahrt zur Weiterleitung an Einrichtungen der privaten Wohlfahrts¬
pflege aufgenommenen Tarlehen;

2. die im Jahre 1929 auf Grund der dem Provinzialausfchuß durch den 75. Provinziallandtag er¬
teilten Vrmiichtignng übernommenen Nürgfchaften und Tarlehen;

3. erneute Ermächtigung des Pruvinzialnusfchuffes, im Rechnungsjahr 193N Tarlehen zur Weiter¬
leitung an Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege aufzunehmen.

3« 1.
Der Provinzialverband der Nheinprovinz bedient sich bei der Durchführuug seiner Aufgaben auf

dem Gebiete der geschlossenenFürsorge in weitem Maße der Mithilfe von Anstalten der privaten Wohl¬
fahrtspflege. Er wäre in der Nachkriegszeitgar nicht in der Lage gewesen, seine Aufgaben iu der An-
staltsfürsorgein vollem Umfange zu erfüllen, wenn nicht karitative Anstalten und Verbände durch Neu¬
bauten, Umbauten nnd Neuerwerbung von Häuseru der gesteigertenNachfragenach Anstaltsplätzenge¬
recht geworden wären. Da infolgedessen der Betrieb der genannten Anstaltenzum großen Teil im Inter¬
esse der Provinzialverwaltung geführt wird, so hat der Provinziallandtag in den letzten Jahren immer
wieder die Pflicht des Provinzialverbandes anerkannt, den Anstalten bei der Kreditbeschaffungbehilf¬
lich zu sein, wofern die von den Anstalten in Ausficht genommenen Bauten zur Durchführung von Auf¬
gaben des Provinzialverbandes notwendig waren. Festgehalten wurde dabei an dem Grundsatz,daß
die Mittel der Selbsthilfe ausgeschöpftsein müssen,ehe die öffentliche Hilfe einfetzen darf. Bekanntlich
haben nun in der Nachkriegszeit die Neichsversicherungsanstaltfür Angestellte,die Landesversicherungs¬
anstalten, aber auch die Landesbank und andere Geldgeber in ihrem Streben nach einer jeden Verlust
nach Möglichkeit ausschließendenSicherung die Gewährung von Darlehn an Anstalten von der Über¬
nahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft durch einen leistungsfähigen Kommunalverband abhängig
gemacht. Als leistungsfähiger Kommunalverband kommt aber in allen Fällen, in denen Verbände der
freien Wohlfahrtspflege in ihren Anstalten Pflichtaufgaben des Provinzialverbandes erfüllen helfen,
der Provinzialverband in Frage; das gleiche ist zu sagen von einigen anderen Anstalten, deren Auf-
gabentreis für die ganze Provinz Bedeutung hat. Die Hilfeleistung des Provinzialverbandes für die
Anstalten bestand hiernachin der Regel in der Übernahme einer selbstschuldnerischenBürgschaft gegen¬
über dem jeweiligen Geldgeber. Obschon bei der Beratung solcher Anträge auf Bürgschaftsübernahme
im Provinzialausfchuß und Provinziallandtag wiederholt der Auffassung Ausdruckverliehen wurde,
daß das Verlangen nach Bürgschaftsleistungvielfach eine durch das Sicherheitsbedürfnis Nicht gebotene
nnd daher zn weitgehende Sichcrheitsforderung darstelle, zumal die geliehenen Beträge fich in bezug
auf deu Grundstückswertoft in zn engen Grenzen hielten, konnten Provinzialausfchuß und Provinzial¬
landtag im Interesse der ihrer Fürsorge anvertrauten Hilfsbedürftigen fich doch nicht der Notwendigkeit
entziehen, helfend einzugreifen nnd der Forderung der Geldgeber nachzukommen.
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Bis zum Zusammentritt des 74. Provinziallandtags (1928) war die Bürgschaftsübernahmedie ein¬
zige Möglichkeit, den Anstalten bei der Beschaffungvon Vaudarlehen zu helfeu. Durch die Bürgschafts-
übernahme wurden aber die Zins- und Amortisationsbedingungen,unter denen die Darlehnsgeber den
Anstalten das Geld zur Verfügung stellten,nicht berührt. Erst die Schaffung eines Fonds zur Förde¬
rung von Fürsorgeeinrichtungenbeim preußischen Ministerium für Volkswohlfahrtbot die Möglichkeit,
Darlehen zu mäßigem Zinsfuß den karitativen Vereinen und Verbänden zu vermitteln. Bedingung
war aber dabei, daß die Darlehen nicht unmittelbar den betreffenden Einrichtungen gegeben werden,
sondern vom Provinzialverband übernommen und an die gedachten Stellen weitergeleitet werden
sollten. Damit übernahm also der Provinzialverband gegenüber dem Preußischen Staate die Verpflich¬
tung zur Verzinsungund Rückzahlung der Darlehen entsprechend den von diesem gestellten Bedingungen.

Der derzeitige Stand (vom 15. Januar 1930) der vom Provinzialverband übernommenen Bürg¬
schaftenbzw. der aufgenommenen Darlehen ist folgender:

Vom
Provinzialland-

Bisher
in Anspruch

Bisher
noch nicht in

Anspruch
Verzichtet

in Höhe von
Zurückgezahlt
in Höhe von Bestand

tag genehmigt genommen genommen
^°/N H^i H.^/ H^i H^t H^i

Ä> Bürgschaften*
6 143 000 5 046 000 400 000 ! 697 000 917 381 4 128 619

(5 743 000) (4 660 000) (325 000) (758 000)
b) Darlehen*

(497 716) (4 162 284)

950 000 950 000 I — 950 000
(850 000) (850 000) ! — — (850 000)

Zu 2.
Auf Grund der dem Provinzialnusfchußvom 75. Provinziallandtag erteilten Ermächtigungwurden

im Laufe des Rechnungsjahres 1929 folgende Bürgschaften vom Provinzialausschußgenehmigt:
ll) 200 000 H^ für den Neubau der KinderheilcmstaltSt.-Elifabethen-Stift in Bad Kreuznach,
d> 200 000 H^F für den Umbau der Kinderheilanstalt Maria Grünewald bei Wittlich.

Sa.: 400 000 H^.

Außerdem ist im Jahre 1929 nach Genehmigung durch den Provinzialausschußnoch ein Darlehen des
PreußischenStaates von 100 000 H^, rückzahlbar nach 4 Jahren, an das Schifferkinderheime. V.,
Duisdurg-Hamborn, weitergeleitet worden.
Zu 3.

Wenn auch Provinzialausschußund Provinziallandtag sich bereits bisher bei der Übernahme von
Bürgschaftenund bei der Vermittlung von Darlehen die größte Zurückhaltungauferlegt haben, so muß
doch bei der derzeitigen außerordentlichangespannten Finanzlage des Provinzialverbandes erneut ernst¬
lich geprüft werden, ob es sich verantworten läßt, den Provinzialausschußfür das Rechnungsjahr 1930
nochmals zu ermächtigen,namens des Provinzialverbandes Bürgschaftenbis zu einer gewissen Höhe
zu übernehmen bzw. Darlehen zur Weiterleitung an Einrichtungender privaten Wohlfahrtspflegeauf¬
zunehmen. Was zunächst die Vedürfnisfrage anlangt, so ist festzustellen, daß die Zahl der Anträge auf
Übernahme einer Bürgschaftdurch den Provinzialverband — in der Hauptsache Wohl unter dem Druck
der hohen Zinssätze- in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen ist, im Rechnungsjahre1929 sogar
so stark, daß der Provinzialausschußnicht einmal mehr in vollem Umfangevon der gegenüberdem Vor¬
jahre von 1 Million schon auf 600 000 H^? begrenztenErmächtigungdes Provinzmllandtages zur Bürg¬
schaftsübernahme Gebrauch zu machen brauchte. Es darf auch nicht übersehe»werden, daß die Vürg-
schaftsverpflichtungendem bürgenden Kommunalverband selbst von den kreditgebendenStellen seinen
eigenen Kreditverpflichtungenim Ergebnis gleichgestellt werden. Wenn auch tue für Anstaltender freien
Wohlfahrtspflege übernommene Bürgschaftsbelastung nur einen kleinen ^e,l der eigenen Kredit¬
belastungen des Provinzialverbandes ausmacht, so besteht doch angesichts der zahlreichenVürgschafts-

* Die eingeklammerten Zahlen bedeutenden Stand vom 15. Januar IS29.
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forderungen, denen der Provinzialverband auch auf anderen Gebieten nachzukommengenötigt war,
die Möglichkeit,daß eine Schmälerung der Kreditbasis des Provinzialverbandes auf die Dauer die Er¬
füllung eigener dringlicherAufgaben erschweren,wenn nicht unmöglich machen könnte. In Würdigung
diefer Gefichtspunkteempfiehlt es fich, von einer weiteren Ermächtigung des Provinzialausschusseszur
Übernahme von Bürgschaften Abstand zu nehmen.

Dagegen dürfte es verfehlt sein, auch völlig auf die Möglichkeit zur Erlangung verbilligter Darlehen
zu verzichten, die der obenerwähnte Fonds zur Förderung von Fürforgeeinrichtungen beim preußischen
Ministerium für Volkswohlfahrt vielleichtder einen oder anderen Anstalt der freien Wohlfahrtspflege
im kommendenJahr bieten tonnte. Wenn sich auch nicht mit Bestimmtheit übersehen läßt, bis zu welchem
Betrage Darlehen aus diesem Fonds des Wohlfahrtsministeriums in die Nheinprovinz fließen werden,
fo darf doch mit einiger Gewißheit angenommen werden, daß diefe Summe den Betrag von 300 000 H^s
keinesfalls überschreitenwird. Bei der Stellung, die dem Landesfürsorgeverband nach dem heutigen
Stande unserer Wohlfahrtsgesetzgebungals Mittler zwischen öffentlicherund freier Wohlfahrtspflege
zukommt, erscheint es notwendig, verbilligte Darlehen des Wohlfahrtsministeriums möglichstbis zu
dieser Höhe den karitativen Anstalten zu sichern. Da die Aufnahme folcher Darlehen durch den Pro¬
vinzialverband an fich zur Zuständigkeitdes Provinziallandtages gehört, der nach § 37 der Provinzial-
ordnung über die zur Erfüllung von Verpflichtungen oder im Interesse der Provinz erforderlichenAus¬
gaben zu befchließen hat, so bedarf es wie in den Vorjahren einer entsprechendenErmächtigung des
Provinzialausschusses.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

I. den Bericht zu 1 durch Kenntnisnahme für erledigt erklären,
II. den Bericht zu 2 durch Kenntnisnahme für erledigt erklären,

III. den Provinzialausschuß ermächtigen, im Rechnungsjahr 1930 erforderlichenfalls an Stelle des
Provinziallandtages Darlehen bis zur Gesamthöhe von 300 000 H^L beim preußischen Ministerium
für Volkswohlfahrtzur Weiterleitung an Einrichtungender privaten Wohlfahrtspflegeaufzunehmen,
die der Provinzialverband zur Erfüllung seiner Aufgaben in Anspruch nimmt."

Düsseldorf, den 12. Februar 1930.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Adenauer, I)r. Horion,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 24.

Vericht und Antrag ^^.22,
des provinzialausschusses,

betreffend nachträgliche Genehmigung zur anderweitigen Verwendung eines Teil¬
betrages von rd. 3b 0l)0,— NM aus den in dem außerordentlichen Haushaltsplan für
1929 unter Titel IV / b für Ankauf des im «reise Düren gelegenen Gutes Hommelsheim

bereitgestellten Mitteln.

Der Provinzialausschuß hat sich in seiner Sitzung vom 12. Februar dieses Jahres mit dem Ankauf
der den Erben Dr. Glasmacher gehörigen Parzelle Gemarkung Vrauweiler Flur 13 Nr. 76/41, groß
3,15,05 Iia, für die Arbeitsanstalt Brauweiler zum Preife von 2700 H^L pro 25 «., d. h. also zu einem
Gesamtkaufpreisevon 34 025,40 H^, einverstanden erklärt.

Der Provinzialverband der Nheinprovinz hat diese Parzelle, die unmittelbar in der Nähe des inneren
Anstaltsgeländesliegt, bereits seit dem 1. November 1901 in Pacht. Die Bodenqualität ist ausgezeichnet,
der Kulturzustand vorzüglich. Im Laufe der fast 30jährigen Pachtzeit hat die Anstalt das Grundstück mit
zahlreichen Obstbäumen bepflanzt.
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In dem erwähnten Pachtvertrag bzw. seinen Nachträgenist dem Provinzialverband ein Vorkaufs¬
recht eingeräumt. Zur Entscheidungüber die Ausübung dieses Rechtes ist ein notariell beurkundetes
Kaufangebot vom 17. Januar 1930 auf das erwähnte Grundstück vorgelegt worden, in dem pro 25 a ein
Preis von 2700 6M, für das ganze Grundstück ein Preis von 34 025,40 <?M vereinbart ist. Der Provin-
zialausschnßwar somit vor die Frage gestellt, ob das Grundstück erworben werden sollte oder nicht.

Der vorgenannte Preis entsprichtzwar trotz der vielen Obstbäume nicht dem landwirtschaftlichen
Nutzungswert des Grundstücks, er ist jedoch auf der anderen Seite nicht zu hoch, wenn man die günstige
Lage zum Orte Brauweiler und damit auch zur Arbeitsanstattberücksichtigt. Die als Hauptinteressenten
aufgetretenen Personen würden den größten Teil der Parzelle, die an zwei Straßen angrenzt, als Bau¬
gelände aufteilen und spekulativ auswerten, so daß eine spätere Erwerbsmöglichkeitfür die Arbeitsanstalt
nicht mehr in Frage käme.

Der Bedarf an Land für die Anstalt ist infolge der Aufnahme von Trinkern, die möglichst im Freien
beschäftigt werden müssen, noch dringendergeworden. Der Grundbesitz ist recht bescheiden,und der Aus¬
fall von 13 Morgen würde fich um so nachteiligerbemerkbarmachen, als die Beschaffungeines Gutes
für die Anstalt in weite Ferne gerückt ist bzw. Wohl nie möglich sein wird. Auch ist die Ansiedlung von
privaten Familien in unmittelbarer Nähe von Anstaltsbauten sehr unerwünscht,da die Insassen bei ihrer
Beschäftigungdie Nähe der angesiedeltenBevölkerungunliebsam empfinden würden.

Die Entscheidungfür den Ankauf wurde dem Provinzialausschußdadurch erleichtert,daß der Kauf¬
preis aus den im außerordentlichenHaushalt für 1929 unter Titel IV /6 für den Ankauf des Gutes
Hommelsheim bereitgestelltenMitteln gedeckt werden konnte. Bei der Einrichtungdiefes Gutes werden
durch einfachste Gestaltung der Stallungen und bescheidensteEinrichtungder Wohnräume für die in dem
Gut unterzubringenden 50 Geisteskranken Ersparnissegemacht, ferner dadurch,daß die von der Land-
wirtschaftskammerbeabsichtigte Einrichtungeiner Melkerschule auf dem Gute unterbleibt, da die nieder¬
rheinischenLandwirte die Schule in Kellen bei Eleve erhalten und sie ausbauen und erweitern wollen.
Aus diesen Ersparnissenkann der erforderlicheBetrag von 34 025,40 H^ zuzüglich der entstehenden
üblichen Nebenkostenentnommen werden.

Unter diesen Umstanden konnte, unter Vorbehalt der Genehmigung des Provinziallandtages zur
anderweitigen Verwendung des Anleihebetrages, das Vorkaufsrechtdurch den Provinzialausschußaus¬
geübt werden, der sich beehrt, nachstehenden Beschluß zu beantragen:

Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß der Kaufpreis einschließlichNebenkosten
von'rund 36 000H^für die für die Provinzialarbeitsanstalt Brauweiler angekaufteParzelle Gemar¬
kung Brauweiler Flur 13 Nr. 76/41, groß 3,15,05 da, aus den im außerordentlichenHaushalt für 1929
unter Titel IV/6 bereitgestelltenMitteln entnommen wird."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß:

vr.Adenauer, vr.Horion,
Vorsitzender. _________________ Landeshauptmann.

Knlage 25.
Vericht und Antrag DuckachN^Z,

des Provinzialausschusses,
betreffend Übernahme der Patenschaft durch den Rheinischen Provinzialverband für
den Deutschen ttriegerfriedhof bei Maison blanche. Gemeinde Neuville 3t. Vaast

zwischen Nrras und Douai.

An die VreumsckenProvinzialverbände ist von dem VolksbundDeutscher Kriegsgraberfursorgedie
Anremmn ergangem Patenschaften für Kriegerfriedhöfezu übernehmen. Dieser Anregung haben die
meMen ProvwX entsprochen. Der VolksbundDeutscher schlägt
d?m NbeinU^ die Übernahme der Patenschaft für den Friedhof bei Maison
blanch^Ge^ St. Vaast zwischen Arras nnd Donai, vor. Der Friedhof ist etwa 50-60
Morgen (150 000 hin) groß und mit etwa 40 000 Einzelgräbernbelegt.
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Die Patenschaft wirkt sich in finanzieller Hinficht hauptsächlich in der Richtung einmaliger Aufwen¬
dungen für die Überführung des betreffenden Friedhofs in einen würdigen Zustand aus. Die laufende
Unterhaltung fällt nach den bestehenden Vereinbarungen der franzöfifchen Negierung zu. Die zu
leistendenArbeiten werden im engsten Einvernehmen mit der Negierung uud den in Frage kommenden
Neichsbehördendurch Vermittlung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge ausgeführt.

Für die Instandsetzungdes Friedhofes sind folgendeArbeiten auszuführen:
Am Hauptzugang muß ein massiver Torabschlußgeschaffen werden, da heute nur eine einfache Hecke

ohne besondereBetonuug des Eingangs, die Gesamtflächeumgibt.
Durch die Anlage der Gräber ist der kreidige Untergrund des Geländes zutage gefördert, fo daß eine

weiße steinigeOberflächeentstanden ist. Es soll, wie es bei ähnlichenFriedhöfen in Frankreich bereits
geschehen ist, die Gräberflächebegrünt werden, und zwar mit einem Pflanzenmaterial, das in dem be¬
treffenden Boden gedeiht und nur geringer Pflege bedarf. Die Wege werden in dem jetzigen Zustand
belassenwerden können. Bei der großen Ausdehnung des Friedhofes muß die Vepflanzung in wirk¬
samer Weise zusammengefaßtwerden, und zwar soll das durch Baumreihen an drei Grenzfeiten geschehen.
Dadurch erhält der Friedhof einen Nahmen, der ihn von der Umgebung abfondert. Bei der Lage des
Friedhofes auf einem Abhang wird hierdurchauch ein Überblicküber die ganze Anlage von fern her er¬
möglicht. Auf der höchsten Stelle des Geländes soll im Zusammenhange mit der Anpflanzung ein be¬
scheidenes Denkmal errichtet werden, dessen Abmessungdurch die bestehendenBestimmungen begrenzt
ist. Dieses Denkmal soll gleichzeitig als Gedächtniskapclleeingerichtetwerden in der in würdiger Weise,
vielleicht in Buchform, die Namen sämtlicher auf dem Friedhof beigefetztcu Soldaten verzeichnet werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden, daß der Provinzialverband die Paten¬

schaft für den Deutschen Kriegerfriedhof bei Maifon blauche, Gemeinde Neuville St. Baust zwischen
Arras uud Douai, übernimmt und daß hierfür der einmalige Netrag von 100 000 H^ aufgewendet
wird."

Düfseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Nr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

N^icki 6"l"se 26.
I?«cl. !Uj<. lDruclsache Nr.24.)

des provinzialausschusses
über die Entwicklungdes Verkehrs auf den vrovinzialstratzen in der Zeit vonI925 bis 1929.

Der Provinzialausschuß hat dem 71. RheinischenProvinziallandtag im März 1926 einen Bericht
über die Zunahme des Verkehrs auf den Provinzialstraßcn vorgelegt, der außerdem noch einige An¬
gaben über die Anpassung der Straßen, insbesondere der Fahrbahnen, an diesen Verkehr und über die
dadurch entstehendenKosten enthielt.

Der Bericht beruhte auf den Ergebnissender ersten für ganz Deutschlandnach einheitlichenGesichts-
Pnnkten vom deutschen Straßenbauverbnud veranlaßten Verkehrszählung, die vom 1. Oktober 1924
bis 30. September 1925 durchgeführt wurde. Vergleichsmüglichkeitenmit früheren Zählungen waren
nur iu fehr ungenügendem Maße vorhanden. Als Vergleichswertestanden nur die Ergebnisse der früheren
Verkehrszähluug von 1903/04 zur Verfügung, aus einer Zeit alfo, in der der Kraftwagen noch kaum
irgendwelcheBedeutung gewonnen hatte.

Immerhin bot die Auswertung der Zählungsergebnisse eine geeignete Grundlage für die weiteren
Entschließungender Straßenbauverwaltung über den Ausbau der Provinzialstraßen. Es fehlte jedoch
jeder Anhaltspunkt für die Entwicklungdes Verkehrs, sowohl hinsichtlich der Änderung der einzelnen
Verkehrsarten (bespannte Fahrzeuge, Motorräder uud Personenkraftwagen, Lastkraftwagen) wie Hin-
fichtlich der in den einzelnen Teilen der Provinz zn erwartenden zweifellos verschiedenenVergrößerung
des Gesamtvcrtehrs.
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Nunmehr liegen die Ergebnisse der in der Zeit vom 1. Oktober 1928 bis 30. September 1929 veran¬
stalteten zweiten deutschen Verkehrszählung vor. Sie sind auf den beigefügten Karten 1 und 2
und für einige besondere Punkte der Provinzialstraßen jedes Landesbcmamts eingehender in der Zu¬
sammenstellung 1 dargestellt. Die Karte 1 zeigt den durchschnittlichen Tagesverkehr nach der Gesamt-
belastung in Tonnen (1000 Kss) in Verkehrsstufen, die durch verschiedene Farben kenntlich gemacht sind;
die Karte 2 zeigt in ähnlicher Weise den durchschnittlichen Verkehr mit Kraftfahrzeugen, jedoch ohne Gin¬
rechnung der Motorräder. Große Unterschiede weisen die beiden Karten nicht auf, weil der Verkehr mit
Kraftwagen für die Gewichtsbelastung ausschlaggebend ist und der Verkehr mit bespannten Fahrzeugen
in der Nheinproviuz immer stärker Zurückgeht. Die Krafträder sind bei Aufstellung der Karte 2 nicht be¬
rücksichtigt, weil einmal ein großer Teil, etwa 80 v. H., Leichtkrafträder find, die von der Zahlung der
Kraftfahrzeugsteuer befreit sind, andererseits die Krafträder eine geringere Abnutzung der Straßenfahr¬
bahnen hervorrufen als die Kraftwagen, besonders die Lastkraftwagen. Wohl nehmen die Motorräder
einen Teil des Verkehrsraumes in Anspruch, so daß besonders starker Verkehr mit Krafträdern die Er-
breiterung der Straßeu früher notwendig machen kann, als das sonst der Fall sein würde.

In der Zusammenstellung 1 ist für einige besonders wichtige Straßenstrecken in jedem Vauamtsbezirk
die Entwicklung der einzelnen Verkehrsarten uud des Gesamtverkehrs sowie der Anteil des Verkehrs mit
bespannten Fahrzeugen am Gcsamtverkehr ausführlich dargestellt.

Die mangelnde Vergleichsmöglichkeit, die, wie oben ausgeführt, die Verwertbarkeit der ersten Zäh¬
lung von 1924/25 beeinträchtigte, ist für die Auswertung der zweiten Zählung von 1928/29 vorhanden.
Der Vergleich der beiden Zählungen gibt ein richtiges uud für viele Probleme des praktischen Straßen¬
baues allgemeiner und besonderer Art wichtiges und bedeutungsvolles Vild der Verkehrsentwicklung.

Die Zusammenstellung 2 enthält eine Übersicht der Anteile der einzelnen Verkehrsarten am Gesamt«
verkehr und des Gesamtverkehrs selbst für die einzelnen Landesbauämter und für die ganze Provinz,
und zwar berechuet uach dem durchschnittlichen Tagesverkehr für ein Km Straßenlänge.

Dieser ergibt für die ganze Provinz bei den bespannten Fahrzeugen eine Abnahme von 73 auf 58
Fahrzeuge um 21 v H., bei den Motorrädern und Personenkraftfahrzeugen eine Zunahme von 99
ans 258 nm 160 v H und bei den Lastkraftwagen eine Steigerung von 57 auf 92 um 61 v. H. Der Anteil
der einzelnen Verkehrsarten am Gesamtverkehr stellt sich wie folgt: Der Anteil der bespannten Fahrzeuge
ist vou 1925 bis 1929 zurückgegangen von 32 v. H. auf 14 v. H., der Anteil der Motorräder und Personen¬
kraftwagen ist gestiegen von 43 u. H. auf 63 v. H. und der Anteil der Lastkraftwagen hat sich von 25 v. H.
auf 23 v 5 ermäßigt Der Verkehr mit bespannten Fahrzeugen hat also der Zahl nach erheblich, ver¬
hältnismäßig zum Kraftfahrzeugverkehr sogar außerordentlich stark abgenommen der Verkehr mit
Motorrädern und Personenkraftwagen hat der Zahl nach und verhältnismäßig sehr stark zugenommen,
der Verkehr mit Lastkraftwagen schließlich hat der Zahl nach start zugenommen jedoch ist der Anteil am
Gesamtverkehr infolge der besonders großen Vermehrung des Verkehrs mit Personenkraftfahrzeugen
um ein geringes Maß gesunken. .^... ^, <.

Wenn man für die ganze Provinz die beförderten Lasten, in denen das Eigengewicht der Fahrzeuge
ist, betrachtet, so sind die Verhältnisse ähnlich. Der Anteil des Verkehrs be-

spann er Fi^ ist von 22 v. H. auf 10 v. H. zurückgegangen, der Anteil des Ver-
kchrs mtt Mowrr^ nnd Personenkraftfahrzeugen ist vou 24 v. H. auf 37 v H- gestiegen uud der An¬
teil der Lastkraftwagen ist von 54 v. H. auf 53 v. H. um em ganz geringes Maß gefallen.

Nun <5nt<.resseist die verschiedene Höhe des Anteils der einzelnen Verkehrsarten am Gesamtverkehr
in d?n Bezirken der einzelnen Landesbanämter. Der Verkehr mit bespannten Fahrzengen ist am größten

den v^r ehr^rmen Vauämteru Prüm mit 21 v. H. und Cochem mit 20 v H., am kleinsten in den ver-
)sI', ^^ Düsseldorf mit 4 v. H., Köln, Krefeld und Bonn mit,e 8 v. H. Der Verkehr Mit

Nor^ ist anteilmäßig am stärksten in den Gegenden mit starkem Er-
den Bauämtern Kreuznach,Bonu, Eochem, Koblenz und Siegburg wobei auch der

^n,?^ gewifse Rolle spielt, am schwächstenin Gegendenmit industriellerEntwicklung,
3 we n^ aufweisen,wie zum Beispiel in den Bauämtern Kres^ld
und Eleve. In diesen Bauämtern und in Düsseldorf, Köln und Aachen überwiegtdaher anteilmäßig der
Lllstkraftwagenverkehr. . «,. ^ »^

yn^n 11^11 f,n- die einzelnen Landesbauämter in der Zusammenstellung2 die gesamte Tagesbe-
laktuna in "onn n f"r ein ^ und ihre Steigerung seit 1925 betrachtet,so ist festzustellen,
oaß d?e in den früher schon mit stärkerem Verkehr belasteten Vanämtern größer
ist als in den Bauämtern mit schwachem Verkehr. Während im Bereiche des Landesbanamts Prum

um 12 v. H., im Landesbauamt Eochem um 13,5 v. H. zugenommen hat, ist
er im B^ v. H gewachsen. Die durchschnittlicheTagesbelastung iu Tonnen für
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ein Kin Straßenlänge in den drei verkehrsreichstenVauämtern Düsseldorf, Köln und Krefeld betrug
1925 --- 1163 t, 1929 -^ 2048 t, Steigerung um 76 v. H. Im Durchschnitt der drei verkehrsarmstenVau-
ämter Prüm, Cochem und Trier sind die entsprechendenZahlen: 1925 — 251 t, 1929 — 347 t, Steige¬
rung um 38 v. H. Im Durchschnitt der ganzen Provinz ist der Gesamtverkehrum 68 v. H. gestiegen. Die
Feststellungin dem Berichte vom Jahre 1926, daß in dem nördlichenTeile der Provinz, etwa nördlich
der Linie Aachen—Euskirchen—Bonn—Gummersbach,sich ein außerordentlich viel stärkerer Verkehr
abspielt, besonders wenn man die über die Straßen beförderten Lasten (Karte 1) betrachtet, als in dem
südlichen Teil, der, abgesehenvon einigen Hauptdurchgangsstraßen, sehr viel verkehrsärmer ist, trifft noch
durchaus zu; der Unterschied ist sogar noch bedeutend größer geworden.

Als Merkwürdigkeitwird noch die bisher wahrscheinlich höchste jemals vorgekommeneVerkehrsbe¬
lastung einer Landstraße erwähnt: Am 14. Juli 1929, an dem das große Rennen auf dem Nürburgring
stattfand, wurden in Altenahr bei lciu 27,0 der Provinzialstraße Bonn—Trier in der Zeit von 6 bis
22 Uhr 15 800 Kraftfahrzeuge, im Durchschnitt16,5 Kraftfahrzeuge in der Minute gezählt. In der ver¬
kehrsreichsten Stunde, von 8 bis 9 Uhr, durchfuhren sogar 1720 Kraftfahrzeuge, 28,7 Fahrzeuge in der
Minute, die Zählstelle. Dieser Riesenverkehrkonnte auf der zweispurigen Straße sich nur deshalb ohne
größere Stockungenabwickeln, weil bespannte Fahrzeuge wegen des Sonntags die Straße nicht benutz¬
ten, weil der Verkehr sich nur in einer Richtung bewegte und weil es sich nur um Motorräder und Per¬
sonenkraftwagen,nicht um langsam fahrende Lastkraftwagenhandelte.

Die Verteilung der einzelnen Verkehrsstufen, wie sie auf der Karte 1 dargestellt sind, auf die Lan-
desbauamtsbezirke ist aus der Zusammenstellung 3 ersichtlich. Im Vergleich mit dem Ergebnis der
Zählung von 1924/25 haben die niedrigen Verkehrsstufenstark abgenommen. Die Länge der Straßen-
strecken mit einem Tagesverkehrvon mehr als 2000 t, hat sich von 219,0 Icin auf 839,4 Kin, also auf nahezu
die vierfache Länge gegenüber 1925, erhöht.

Die gesamte Verkehrsbelastung und die zu erwartende Steigerung dieser Belastung bildet die
Hauptgrundlage für die zweckeutsprechende Wahl der Fahrbahnbefestigung; dabei ist der Umfang des
Verkehrs mit bespannten Fahrzeugen und mit Lastkraftwagen besonders zu berücksichtigen. Die Wahl
einer leichteren oder schwereren Befestigung und damit die Höhe der Nusbaukosten der Fahrbahnen
sind zum allergrößten Teil von der Stärke und der Art des Verkehrsabhängig, wobei der Lastkraftwagen-
Verkehr höhere Aufwendungen verursachtals der Verkehr mit Personenkraftwagen, während der Motor-
radverkehr eine Vermehrung der Kosten nur in geringem Maße herbeiführt. Die vorerwähnte Um¬
schichtung des Verkehrs, besonders der Rückgangdes Verkehrs bespannter Fahrzeuge in Verbindung
mit den für die Erhaltung der Straßenfcchrbahnen günstigenFortschritten in der Bereifung der Lastkraft¬
wagen, haben die Leistungsfähigkeitleichter und billigerer Straßenbauwetfen in erheblichemMaße ge¬
steigert. Während man zum Beispiel früher eine durch OberflächenbehandlunggeschützteSchotterdecke
nur bis zu einem Tagesverkehr von 500 t für technisch und wirtschaftlich brauchbar hielt, genügt diese
Bauweife unter den heutigen Verhältnissen noch für einen Verkehr von 1000 bis 1500 t je nach der Art
des Verkehrs. Als Folge diefer Zufammenhänge ergibt fich, daß im nördlichen Teil der Provinz schwerere
und kostspieligere Fahrbahnbefestigungen in viel größerem Maßstabe ausgeführt sind und noch ausge¬
führt werden müssen als im südlichen Teil.

Der Ausbau der Straßen in bezug auf die Linienführung und die Beseitigung von Gefahrstellenaller
Art und der Bau neuer Straßen ist in den Gebieten am dringlichsten,wo der Verkehr am größten ist,
weil einerseits in diesen Gebieten infolge der Dichte des Verkehrs die Unfallmöglichkeitensich verviel¬
fachen und anderseits Verbesserungen dort einer möglichst großen Zahl von Straßenbenutzern zugute
kommen.

Gelten die vorstehenden Gesichtspunkte für die Verteilung der Geldmittel für den Straßenbau
innerhalb der Provinz, so gelten sie natürlich in gleicher Weise auch für die Verteilung des für Straßen-
bauzwecke bestimmten Ertrages der Kraftfahrzeugsteuer innerhalb Preußens. Es muß also die Ver¬
teilung gerechterweisenicht nach Maßgabe des Gebietsumfanges und der Länge der Straßen, sondern
nach Maßgabe des Verkehrsumfanges vorgenommen werden.

Das Verhältnis des Verkehrs in der Nheinprovinz zu dem Durchschnittsverkehrin Preußen konnte in
dem Bericht vom Jahre 1926 nicht untersucht werden, weil die Ergebnisseder Verkehrszählung für die
anderen Provinzen damals noch nicht zur Verfügung standen. Zur Zeit sind für die Zählung 1928/29
die Zahlen für die übrigen Teile Preußens gleichfalls noch nicht bekannt. Jedoch ist es möglich, für die
erste Zählung 1924/25 den Vergleich jetzt anzustellen.

Der Anteil an Straßenstreckenmit mehr als 800 t, Tagesverkehr war in der Nheinprovinz 22,8 v. H.
der gesamten Straßenlänge, im ganzen preußischenStaat nur 5,2, also etwa ein Viertel; der mittlere
Gesamttagesverkehr, auf ein Km Straßenlänge bezogen, betrug für die Nheinprovinz 613 t, für ganz

M
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«, 5 «034, „n„ »lm« in? Hälfte - schließlich war der Anteil des Verkehrs mit bespanntenFahrzeugen,
ke?27e? Auf^ nicht beteiligt ist am Gesamtverkehriu der Nheiupro-
vwz 22 8 v H in Prenßen dagegen 53 v. H., also weit mehr als doppelt so hoch

Rheinprovinz dargestellt ""« A^be ^ ^ Straßenlange entfallen. Es geht aus der
Kraftwagen, die auf em <ikm Geb^tsumfang und ^ ^ u Nheiuproviuz am Bestände an
Zufammenstellung hervor, daß allerdmgs ^r prozenwa e Anr ^,, ^^^^w^^n von 24 v. H.
Kraftfahrzeugen in Preußen m deu ^««1925 bis 1929 l°"Mam ^ ' ^ ^ ^^ .^^ ^^
auf 20 v. H. und bei ?°stkra twagen von 34 v^H ^nf 28 v. H aoge ^ ).^ Gebietsumfang
auf ein Km Straßenlänge " d«/h^ '^anz besondersmuß darauf hiugewieseu
2,6 mal soviel Kraftwagen entfallen als m ^"i f^"^ Lastkraftwagenin der Rheinprovinz
werden, daß auch jetzt noch 28 v. H. aller '" P««ßen vochandenen^ die Straßenfahrbahnen be¬
beheimatet sind und daß gerade ^3"^^ ^ ^^ .^ ^^^

Wicklung ^Verkehrs auf deu Proviuzialstraßeu iu der Zeit vou 1925 lns 1929.

Düfseldorf, 17. März 1930.

Der Provinzialausschuß:
Dr. Horion,

Dr. Adenauer, Landeshauptmann.
Vorfitzender.
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Lcindes-
bcmamt

Trier .

Cochem

Kreuznach

Koblenz.

„ (Wetzlar)
Bonn

Prüm

Aachen

Köln .

Siegburg

Krefeld

Düsseldorf

Cleve

Verkehrsentwicklung an einigen besonderen

Prooinzialstraße

Bezeichnung

Trier-Koblenz.....
Trier-Snarburg . . . .
Trier-Aachen.....
I, Moselstraße .....
Bernkastel-Büchenbeuren
Köln-Mainz .....
Bingen-Kirn.....
Bingen-5tirn.....
Köln-Mainz .....
Bendorf-Honnef....
Wetzlar-Herborn ....
Köln-Mainz .....
Linz-Altenahr.....
Köln-Trier......
Köln-Trier......
Prüm-Dockweiler . . .
Prüm-Bleialf.....
Aachen-Küln.....
Aachen-Trier.....
Düren-Nideggen . . .
Köln-Mainz .....
Köln-Aachen.....
Köln-Olpe......
Mülheim-Altenkirchen .
Beuel-Honnef.....
Köln-Olpe......
Düsseldorf-Cleve . . .
Neuß-Köln......
Aachen-Krefeld ....
Düsseldorf-Köln ....
Düsseldorf-Mülheim . .
Nüsseldorf-Barmen . .
Schlebusch-Beyenburg .
Düsseldorf-Cleve . . .
Mörs-Aldekerk ....
Düsseldorf-Gmmerich . .

lcm

8,0
18,0
15,0
37,0
51,0

122,0
6,0

49,0
75,0
17,0
15,0
49,0
13,0
19,0
63,0
11,0
12,0
7,0

10,0
14,0
10,0
12,5
26,0
21,0
8,0

56,0
4,0

24,0
60,0
10,0
15,0
16,0
13,5
40,0

7,0
54,0

Benachbarte
Ortschaft

Ehrang
Sllnrburg
Helenenberg
Cochem .
Longkamp
St. Goar
Langenlonsheim
Kirn .
Weißenthurm
Lentesdorf
Katzenfurt
Nemagen
Ahrweiler
Weilerswist
Blankenheim
Büdesheim
Vleialf .
Weiden .
5tornelimünster
Nideggen
Godorf
Gr.-Königsdorf
Overath ,
Troisdorf
Königswinter
Derschlag
Büderich .
Vormagen
M.Gladbach
Venrath .
Krummenweg
Mettmann
Hilgen. .
Rheinberg
Vluyn. .
Friedrichsfeld

Zahl
der bespannten Fahrzeuge

1925 1929
Zu» oder

Abnahme um
°/°

109 ,55 - 50
50 22 - 56
22 12 - 46
57 64 ^ 12
30 18 - 40
18 17 - 6
93 55 - 41
67 70 > 4
80 91 ^ 14
33 18 - 45
53 32 - 40
70 54 - 23

102 117 > 15
104 76 - 27
62 31 , - 50
40 21, - 48
61 27 - 56

106 74 - 30
105 92 - 12
142 141 - 1
168 120 - 29
129 102 - 21
185 139 - 25
118 76 - 36
86 55 - 36

127 89 - 30
165 117 - 29
62 43 - 31

120 56 - 53
184 125 - 32
59 36 - 39
42 35 - 17

171 101 - 41
120 77 - 36
114 130 4- 14
95 63 - 34

Zusammenstellung1.

Punkten der provinzialstrahen.

Zahl der Krafträder
und Personenkraftwagen

1925

24 4- 128 ---
3 ^35^
5 >42^

12 4-91---.
10 4- 50 ---
20 4- 108 -
32 4- 158 --
20 ^_ '54 ---
41 4- 160 --.
21 4- 82 -----
15 4- 48 -----
60 4- 309 --
30 4- 156 --
67 4- 156 --
19 4- 46 ---
18 4- 63 ----
2 4-6- l

38 4- 174 -.
128 4- 255 --
48 4- 125 -.

121 4- 859 --
64 4- 199 -.
80 4- 163 --
60 4- 175 --
47 4- 275 -
79 4- 111 -
81 4- 399 -
32 4- 151 --
34 4- 202 -

152 4- 841 -
83 4- 523 -
40 4- 300 -
80 4- 245 -
71 4- 137 -
254- 55-
28 4- 135 -

- 152
38
47
103
60
- 128
- 190
74
- 201
103
63
- 369
- 186
- 223
65
81

- 212
- 383
- 173
- 980
- 263
- 243
- 235
.322
- 190
.480
- 183
- 236
- 993
-606
-340
- 325
- 208
- 80
- 163

1929

66 4- 254 --
15 4- 128-
23 4- 107 --
62 4- 275 ---
35 4- 122 --

105 4- 425 --
165 4- 378 --.
160 4- 268 --.
180 4- 730 --
54 4- 230 -
55 4- 165 --

227 4- 980 --
141 4- 441 -.
155 4- 336 --
49 4- 109 --
17 ^. 57 ---
14 4- 21 -

212 4- 678 -
168 4- 405 --

, 111 4-189-
487 4- 2573 --

183 4- 551 -
433 4- 601 -
232 4- 609 -
149 4- 699 --
160 4- 339 -

230 4- 1301 --
153 4- 60? --
198 4- ?7? -

,361 4-1959-
361 4- 1761 --

137 4- 738 -
181 4- 693 --
150 4- 359 --
191 4- 318 -
179 4- 400 -

- 320
- 143
- 130
- 337
-157
- 530
- 543
-428
-910
-284
- 220
- 1207
-582
- 491
- 158
74
35
- 890
- 573
.300
- 3060
- 734
- 1034
- 841
. 848
- 499
- 1531
- 760
.975
. 2320
- 2122
.875
. 874
. 509
.509
-579

Zunahme
um
«/

110
276
177
227
162
314
185
479
353
176
250
227
213
120
143
-9
338
320
50
73

212
179
325
258
163
162
219
315
313
134
250
157
169
145
536
255

Lastkraftwagen und
außergewöhnliche Lasten

Zunahme
um
<V

1925

92
19
21
29
12
46

106
39

123
44
12

152
42

142
18
10
1

143
127
134
401
127
101
117
111
48

309
170
292
544
407
118
168
179
176
142

1929

100
40
36
65
25
72

112
107
223

85
23

412
87

238
22
8
6

362
176

76
1272
251
578
249
210
102
563
300
489

1079
629
201
268
216
334
202

9
110
72

124
108
57

6
174
81
93
92

171
10?
68
22

-20
500
153
38

-43
220
98

466
113
89

112
82
77
68
98
55
70
60
21
90
42

Gesamtverkehr
in Tonnen (1900 K3)

1925

1087
30?
255
501
242
570

1219
518

1191
504
263

1940
739

1492
33?
296
170

1524
1540
815

472?
1538
1357
1334
1489
823

3092
1563
2398
5472
3525
1366
1859
1653
1442
1342

1929

1251
527
481

1176
457

1418
1671
1403
3074
1016
575

4884
2038
2604
465
218
140

4053
2108
1193

13 523
2887
4457
2865
2958
1503
6224
3239
5053

11904
7491
2765
3201
2281
3150
2148

Zunahme
um

15
72
89

135
89

148
37

171
158
101
128
152
176
75
38

-26
-18
166
37
46

186
88

228
115
99
83

101
107
111
117
114
102
72
38

118
60

Anteil
des Fuhr«
weilsoei»
kehis am
Gesamt»
veilehiin
Tonnen
(I0N0KL)

in»/»

9,5
10,2
4,2
9,8
7,5
2,3
7,8

12,5
6,8
2,9

11,1
1,8

15,0
6,0

15,0
20,6
37,8
3,0
6,8

25,6
1,7
8,2
5,8
4,3
4,1

10,1
3,3
2,4
2,0
1,6
0,7
2,2
5,3
6,5
6,3
6,0
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ZusammensK,

Anteile der einzelnen Verkehrsarten am Gesamtverkehr in den einzelnen candesoauiimtern und in der ganzen Provinz.

Landes!» auamt

Trier.....
Cochem ....
Kreuznach . . .
Koblenz ....
Nonn.....
Prüm.....
Aachen ....
Köln.....
Siegburg . . .
Krefeld ....
Düsseldorf. . .
Cleve .....

Gesamte Provinz

Bespannte Fahrzeuge

Anzahl

1925

49
58
56
74
70
40
89

105
59
95
86
91

73

1929

43
40
45
61
48
26
71
87
50
78
57
79

58

Gewicht
t

1925

103
118
117
144
134
89

171
215
117
182
177
164

144

t
1929

89
76
95

119
97
56

132
170
98

153
105
148

113

Anteil am
Gesamtverkehr'

1925

35
36
33
28
20
38
25
17
25
20
12
23

/c>
1929

16
20
14
13
8

21
13
8

11
8
4

14

10

Krafträder und Personen-

Anzahl

1925

43
57
59
86

131
36

108
201
85

105
238
75

99

1929

138
106
209
245
327
74

229
490
252
334
567
202

258

Gewicht
t

1925

75
90
98

143
220
58

154
317
120
160
394
106

156

t
1929

229
168
325
393
524
109
344
76?
373
505
936
305

404

kraftwagen
Anteil am

Gesamtverkehr*

1925

26
28
28
28
33
24
22
25
26
17
26
15

24

1929

42
45
48
42
45
41
34
34
42
28
40
28

37

Lastkraftwagen
und außergewöhnliche Lasten

«, <., , «1^-^ > Anteil amAnzahl Gewicht

1925

18
19
22
37
50
14
66

119
35
94

156
70

57

1929

38
20
40
67
85
15
87

219
68

184
206
9?

92

t
1925

115
116
140
221
315
89

372
727
227
575
944
444

348

t
1929

227
126
253
420
551

99
548

1305
414

1177
1326
615

572

Gesamtverkehr*
/o

1925

39
36
39
44
47
38
53
58
49
63
62
62

54

1929

42
35
38
45
47
38
53
58
47
64
56
58

53

Gesamtverkehr Steige¬
rung

Anzahl Gewicht für die
t t Gewichte

1925 1929 1925 1929 um 7«

110 219 293 545 86
134 166 324 370 14
137 294 355 673 90
197 373 508 932 84
251 460 669 1172 75
90 115 236 264 12

263 387 697 1024 47
425 796 1259 2242 78
179 370 464 885 91
294 596 917 1835 100
480 830 1515 2367 56
236 378 714 1068 50

229 408 648 1089 68

» Der Anteil am Gesamtverlehr bezieht sich auf die beförderten Lasten einfchl. der Gewichte der Fahrz eune und der Zugtiere.



94 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 26.

Zusammenstellung3.

Verteilung der Verkehrsstufen in den einzelnen candesbauämtern
nach der Zählung 1928/29.

Landesbaunmt
Durchschnittlicher Tagesverkehr in Tonnen

0-400
Km

400-1200
Km

1200 2000
Km

2000-4000
Km

4000-6000
Km

6000-10000
Km

über
10000

Km

Summe

Km

Trier . .
Cochem .
Kreuznach
Koblenz.
Bonn. .
Prüm. .
Aachen .
Köln . .
Siegburg
Krefeld .
Düsseldorf
Cleve . .
Wetzlar .

Zusammen

Zahlung 1924/25-

269,6
323,7
244,2
162,2
134,5
500,4

66,2
26,1

141,5

27,8
79,5
18,4

212,0
175,2
157,1
265,6
180,6

98,5
327,9
217,7
284,9
205,9
110,4
279,6

43,3

32,3

72,6
38,2
69,3

73,2
88,8
44,9
85,8

117,1
80,1

5.5

5,8
49,0
41,7

86,5
111,0
40,4

162,7
98,7
85,7

4,7

9,6
23,8

10,0
40,8

7,8

22,8

2,8
21,3

1994,1 2558,7

3162,4 2119,6

707,8 681,5 88,9 54,7

546,9 219,0

" Nach den statistischen Angaben über die deutsche Verlehrszählung 1824/2».

10,0

4,3

14,3

513,9
498,9
479,7
515,0
438,6
598,9
563,4
500,2
511,7
467,2
420,4
524,9

67,2

6100,0

6047,9

Zusammenstellung4.

Zahl der Kraftwagen in Preuhen und der Nheinprovinz.

Am
1. Juli

des
Jahres

Preußen

Personen,
kraft.

wagen

Lastlraft»

wagen

Zu»
ammen

AuflqKm
entfallen

Kraft»
wagen

Auf 1 Km
Straßen»

länne
entfallen
Kraftwag,

Rh einProvinz

Personen»
kraft»

wagen

Lastlraft.
wagen

Zu-
sammen

AuflssKm
entfallen

Kraft.
wagen

Auf 1 Km
Straßen.

länge
entfallen

Krnftwag.

Anteil an der
Zahl d. Wagen

in Preußen
Person.. Last»
«roftw. lraft»

1925
1926
192?
1928
1929

106 971
123 414
156 973
199 332
247 156

50 062
53 771
59 355
70 046
83 248

158 033
177 185
216 328
269 378
330 404

0,54
0,61
0,74
0,92
1,13

2,63
2,94
3,59
4,47
5,49

25 565
28 736
33 264
40 802
48 695

16 863
18 767
19 822
21349
23 613

42 418
47 503
53 086
62 151
72 308

1,73
1,93
2,16
2,53
2.95

7,02
7,85
8,78

10,26
11,93

24°/°
23°/°
21°/°
21°/°
20°/,

34°/«
35°/«
34°/«
31°/°
28°/«

Preußen (ohne Saargebietsanteil) 291 700 qkiu
60 198 Km Straßenlänge*

Rheinprovinz (ohne Saargebietsanteil) 24 547 yklu
6 048 Km Straßenlänge*

" Nach den statistischen Angaben über die deutsche Verlehrszählung 1324/25.
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Cocher
Kreuzi
Koble,
Bonn
Prüm
Aachei
Köln
Siegb^
Krefel
Dussel
Cleve
Wetzla

Zusa "

Zähln

1925
1926
1927
1928
1929



VNNStX

^,

5«/^

gfgg«/»«««,««/»

U
/<,««

)



c,ev«

«Äst« 2

H«»,«!»^,/^

X

»V/öS/>^

provinziell-

^«N»«2l» 1! 400000

^.

^

^,j1iUen.

^ n»oli clsr /Vnxalil 6sr auf llsn
^ 8tr»Nsn täglioli lalirenilon

x^ Kranwagen
^» (nlont einbvgsiNsn: Xssltlällel uni>

NS8PÄNNtS l^2N«ougo)

(VVsllelis«2äl,lun9 1928/29)

.^>

,/!^«»«^

^«ff/V»«^/v/i^//
^/</ «9»,^

^'^""^^^«

^>H>««,^/,'"

«»V»

^^ /,««»^H //»^?^«,

^»?<V«»«/ch>

^—?°

d/<O/l^

5uskise!i«n

Ui

"> s V,»>, >,

A^^

M^!°.s' ^°'""

Hs>g«f«^!gt im !V>H!V1322

^släutslung.

VsrKsnr in 24 Ltunilsn

, 1N«I>—1499



Trier
Cochei
Kreuz
Koble
Bonn
Prüni
Allche
Köln
Siegb
Krefe!
Düsse
Cleve
Wetzt«

Zusai^

Zähtt

1925
1926
1927
1928
1929



!

_____________ Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 27/28. 9?

Vericht und Antrag Anlage 27.
des provinzialausschusses. (DructsacheNr.26.)

betreffend Verwendung der im auherordentlichen Haushaltsplan für besondere Zwecke
des Straßenbaues vorgesehenen 4 Millionen NM.

In Titel IV, 2 », des ordentlichenHaushaltsplanes der Straßenverwaltung sind für die materielle
Unterhaltung der Straßen rund 1,15 Millionen H^L weniger als im vergangenen Jahre vorgesehen.
Dabei werden die Straßen durch den Kraftwagenverkehrständig stärker befahren und abgenutzt. Außer¬
dem sind im laufenden Rechnungsjahre gegenüber 1929 170 Kin Straßen mehr vorhanden, die als
Provinzialstraßen von den Kreisen und Gemeinden übernommen sind. Soll daher die Unterhaltung
und der Ausbau des Straßennetzes zwecks Anpassung an den Kraftwagenverkehrnicht in wirtschaftlich
nicht vertretbarer und die Sicherheit des Verkehrs gefährdender Weise vernachlässigt werden, so ist die
Vereitstellung außerordentlicher Mittel vor allem zur Verstärkung der unwirtschaftlichen,schwachen
Fahrbahnbefestigungen, dann aber auch zum Ausbau von verkehrsgefährlichenKurven und Orts¬
engen, zur Förderung des Ausbaues von Ortsumgehungen und zur Anlage von von der Fahrbahn abge¬
trennten Verkehrsstreifenfür Fußgänger und Radfahrer ein dringendes Bedürfnis. Bei Beschränkung
dieser Ausführungen auf die allernotwendigsten werden im Rechnungsjahre für den Zweck

benötigt. 2,5 Millionen ^
Bei Titel II des Haushaltsplanes für die Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues sind,

einschließlich 100 000 H^ für Zinsverbilligung von Anleihen, die von besonders leistungsschwachen
Kreisen und Gemeinden zum Ausbau von Straßen, die in das Provinzialstraßennetzübernommen
werden sollen, aufgenommen werden, 500 000 H^L vorgefehen, gegenüber 1 000 000 H^ in früheren
Jahren. Der Betrag reicht bei weitem nicht aus, um die im Bau begriffenen Übernahmestraßendurch
Beihilfen fo zu fördern, daß die Bauteu nicht eingefchränkt werden müssen oder zum Stilliegen kommen.
Schon zur Belebuug des Arbeitsmarktes ist die weitere Förderung der Bauten dringend erwünscht.
N" betrag von ^ ^.^^ ^
wird genügen, um die dringlichstenAnforderungen der Kreife und Gemeinden zu befriedigen.

Die Bewilligung dieser Mittel von insgesamt 4 Millionen HM ist in der besonderen Vorlage,
betreffend Aufnahme einer Anleihe von 7 448 000 H^ beantragt; ihre Verwendung soll davon abhängig
gemacht werden, daß es gelingt, den Betrag durch eine langfristigeTilgungsanleihe aufzubrmgeu.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich daher, dem Provinziallandtag folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„Der Provinziallandtag beschließt die Verwendung eines Betrages von 4 Millionen HK> st>r

die im außerordentlichen Haushaltsplan angegebenen Zwecke unter der Bedingung, daß dieser Betrag
durch eine langfristige Tilgungsanleihe aufgebracht wird."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, vr. Horion,
Vorsitzender. ______________^ Landeshauptmann.

Anlage 28.Vericht und Antrag
des provinzialausschusses

über den Stand der Entwurfs- und ^an der Uraftwagenstraße Vonn-Uöln-Düsseldorf-Industrlegeo

CDruclsllcheNr.26.)

««lagen.- ,. übergärte. 2. «nd 4. «„tenansch,««.
I. Stand der Arbeiten an der Kraftwagenstraße K»ln-No'm.

Der 75. Provinziallandtag hat im vergangnen Jahre s^ ^ ^öln nach Bonn
„Der Provinziallandtag genehmigt den Bau Godorf-Wesselingan

durch Auschluß der vom letzten Provinziallandtag erklärt sich einverstanden
die Straßennetze der Städte Köln und Bonn ""^we: neuen ^ ^ h^t im übrigen
mit der Einleitung des Grunderwerbs für die Kraftwagenstraße 5w n ^e ^^ ^^ Straße auf
dem nächsten Provinziallandtag die zum Industriegebiet vor."Grund des vorzulegenden Kostenanschlagesund nber die Wetterführung zu
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In Ausführung dieses Beschlusses sind die Arbeiten für eine rund 12 Kni lange Baustrecke der Kraft-
wagenstratzeKöln-Bonn zwifchen Bonn und Wesseling in zwei Baulosen ausgeschriebennnd vergeben
worden. Die Vanarbeiten sind im Oktober 1929 in Angriff genommen worden.

Von den beantragten Mitteln aus der wertfchnffendenArbeitslosenfürforge waren bei Inangriff¬
nahme der Arbeiten die Zuschüsse aus der Grundförderung vom Landesarbeitsamt fest zugesagt nnd
für die Darlehnsbeträge aus der verstärkten Förderung von den maßgebenden Stellen weitgehende
Besprechungen gemacht, eine rechtliche Bindnng für die Gewährung der Mittel der verstärktenFörde¬
rung lag aber wegen Fehlens der Neichsmittelnoch nicht vor. Aus diesem Grunde sind die Bauarbeiten
in den ersten Monaten im Benehmen mit den Unternehmern gestreckt worden. Das günstigeBauwetter
im letzten Winter hat aber den Fortgang der Arbeiten begünstigt.

Eine endgültige Entscheidungder Neichsanstaltfür Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
über die Gewährung der Mittel aus der verstärktenFörderung ist auch jetzt noch nicht getroffen.

Die als drittes Bcmlos vorgeseheneTeilstrecke von Wesseling nach Köln konnte noch nicht vergeben
werden, weil sich die endgültigen Verhandlnngen über die Linienführung und die Einführung in das
Kölner Stadtgebiet in die Länge zogen. Dazu kommt, daß das Landestulturamt für die von diefer
Straßenstreckeberührten Gemarkungen Godorf und Nondorf das Vorverfahren für die Umlegung ein¬
geleitet hat. Nach Genehmigung diefes Verfahrens ist das Umlegnngsverfahren in allen von der Kraft¬
wagenstraße durchfchnittenenGemartnngen im Gang. Die Vorteile, die ein Umlegnngsverfahren im
Zusammenhang mit dem Bau der Kraftwagenstraße mit sich bringt, bestehen darin, daß bei der Ent¬
wurfsbearbeitung die Landestulturinteresscn bei der Anlegung des neuen Wegenetzes berücksichtigt
werden können, daß die Wirtschaftsfchäden,die infolge der Durchfchncidungder Parzellen durch die
Kraftwagenstraße entstehen, durch die Umleguug möglichst ausgeglichen werden und daß der Grund¬
erwerb infolgedessen leichter uud reibungsloser erfolgt.

Die Verhandlungen mit den beteiligten Stellen find nnnmehr foweit gediehen,daß die nene Straßen-
achfe von Köln bis Godorf festliegt und der Gruuderwerb eingeleitet werden kann.

II. Erläuterung des Entwurfs der Kraftwagenstraße Küln-Tüsseldorf.
1. Linienführung.

Für die Strecke Köln-Düfseldorf siud in Übereinstimmung mit dem Beschluß des 75. Provinzial-
landtllges die Entwnrfsunterlagen weiter bearbeitet und die Grunderwerbsverhandlungen besonders au
denjenigen Stellen, die vor anderweitiger Inanspruchnahme, wie Bebauung, geschütztwerden mußten,
eingeleitet worden.

In dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betr. den Bau einer Kraftwagenstraße von
Bonn über Köln nach Düsseldorf an den 75. Provinziallandtag wnrde bereits die Befürchtung ausge¬
sprochen, daß eine Änderung des vom 72. Provinziallandtage genehmigten Entwurfes der Strecke Köln-
Düsfeldorf infolge der inzwischen erfolgten Inanspruchnahme des für die Kraftwagenstraße vorgesehenen
Geländestrcisens durch Bauten und industrielle Uuternehmungen notwendig werden würde. Bei der
Umarbeitung des Entwurfes zeigte fich, daß außer der von der Stadt Köln vorgeschlagenenÄnderung
der Einführung in Köln nnd anßer kleineren Verschiebnngenin der Nähe der Ortslagcn Opladen und
Immigrath vor allem die Verlegung der Linie zwischen Hilden nnd der Einführung in Düsseldorfnot¬
wendig wurde. Die Änderungen gegenüber der früheren Linicnführnng find im Benehmen mit den
beteiligten Kommnnen vorgenommen worden.

In Köln liegt der Anfangspunkt der Kraftwagenstraße an der Einmnndnng der jetzigen Schönrather
Straße in den Clevischen Ring, der unmittelbar zu der Vrückenrampeder nenen Mülhcimer Brücke führt
und als Zubringerstraße leistungsfähig ausgebaut ist. Von hier verlänft die Straße zunächst parallel mit
der Schönrather Straße, wobei sie die Eisenbahnstrecke Köln-Düsseldorf mittels einer Unterführung
kreuzt. In der Höhe von Gut Schönrath biegt fie zur Eifenbahnlinie Köln-Opladen ab, von der sie auf
2,75 lcm Länge einen folchen Abstand behält, daß dadnrch der spätere viergleisige Ausbau und die Höher¬
legung dieser Eisenbahnlinie nicht erschwertwird. Die auf dieser Strecke gekreuztenWege, die znr Zeit
noch in Schieuenhöhe über die Eisenbahn geführt find, behalten ihre Plantreuzungen mit der Eisenbahn
bei und werden uuter der Kraftwagenstraße unterführt. Bei einer späteren Höherlcgung der Eisenbahn
stehen also der Unterführung dieser Wege auch unter den Bahnkörper keine Schwierigkeiten entgegen.
Etwa bei Kilometer 4,0 verläßt die Kraftwagenstraße die Eisenbahnlinie und durchschneidetdie Ge¬
markungen Köln und Wiesdorf in einem Abstände von rund 300 in westlich der Eisenbahnlinie Köln-
Opladen, umgeht die Stadt Oplnden im Westen und überquert das Wuppertal. Die Provinzialstraße
Köln-Düsseldorf wird an zwei Stellen, und zwar südlich Opladen bei Kilometer 10 4- 200 nnd nördlich
Opladen bei Kilometer 13 ^ 300 unterfahren. Von der letzten Kreuzung ab verläuft die Kraftwagen¬
straße im allgemeinen in nordwestlicherRichtung durch die Gemarkungen Nichrath-Neusrath und Hilden
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unter möglichster Vermeidung von bebauten Ortslagen. Die Provinzialstraße Elberfeld-Hitdorf wird in
Kilometer 1? -> 817 an der Gabeluug mit der Provinzialstraße Langenfeld-Nichrath und die Provinzial¬
straße Venrath-Hilden in Kilometer 24 -> 200 unterführt.

Eine Kreuzung der Eisenbahnlinie Eller-Hilden ist vermieden, die Straße wird auf der westlichen
Seite der Eisenbahnlinie bis zum vorläufigen Endpunkt am Kickweg durchgeführt. Diese neue Linien¬
führung mnßte mit Rücksicht auf die in der Zwischenzeit in der alten Linie entstandenen Vaggereibetriebe
gewählt werden. Sie hat zudem gegenüber der alten Linie den Vorteil, daß mehrere Bauwerke weg¬
fallen und daß sie an der Durchlauffeite und nicht an der Entwicklungsfeite des großen Verfchiebebahnhofs
vorbeiläuft.

Der Kickweg ist im Benehmen mit der Stadt Düffeldorf als vorläufige Einführung in das Gebiet von
Düsseldorf gedacht.

2. Länge und Grunderwerb.
Die Gesamtlänge der Kraftwagenstraße beträgt 28,9 lim. Davon liegen 5,4 Kin im Regierungs¬

bezirk Köln und 23,5 Km im Regierungsbezirk Düsseldorf.
An Grunderwerb fiud rund 1191m erforderlich. Das Enteignungsrecht ist vom Preuhifchen Staats-

ministerium verliehen. Umlegungsgebiete werden auch auf der Strecke Köln-Düfseldorf berührt. In
diefen Gebieten find in ähnlicher Weife wie bei der Strecke Köln-Bonn die Umlegungspläne bei der Ent-
wurfsnufstelluug berücksichtigt. Die Grunderwerbsverhandlungen werden im Benehmen mit dem zu¬
ständigen Kulturamt durchgeführt.

Z.Gestaltung der Straße.
Infolge des zum Teil welligen Geländes und der Kreuzungeu mit Wasserläufen und anderen Ver¬

kehrswegen liegt die Kraftwagenstraße teils im Auftrag, teils im Einschnitt. Soweit diese Lage einen
wirtschaftlichen Maffenansgleich ermöglicht, ist er bei der Entwurfsbcarbeituug berücksichtigt. An einigen
Stellen sind jedoch Seitenentnahmen bzw. Seitenablagerungen notwendig. Insgesamt sind rund
1 600 000 odm Massen zu bewegeu.

Der durch die plankreuzuugsfreie Gestaltung der Kraftwagenstraße unterbrochene Querverkehr wird
durch Kreuzungsbauwerke und durch die Anlage von Parallelwegen zu den Kreuzungsbauwerken hin
vermittelt.

Die Breite der Kraftwagenstraße beträgt wie diejenige der Straße Köln-Bonn IN m, von denen 12 m
auf die Fahrbahn uud je 2 m auf die seitlichen Bankette entfallen. Die Fahrbahn ist vierspurig, in jeder
Richtung eine Fahr- und Uberholungsspur von je 3 m Breite. Die Bankcttbreite von 2 m ist vorgesehen,
um Baumaterialien zu lagern und um solche Kraftwagen aufzunehmen, die unterwegs eine Reparatur
vorzunehmen haben. Im übrigen find die Konstruktiousgrundlagen der Straße die gleichen wie für die
Straße Köln-Bonn.

Außer den Zufahrten in Köln und Düffeldorf find weitere Auf- und Abfahrten an den Kreuzungeu
mit Proviuzialstraßen vorgesehen, und zwar an der Kreuzung mit der Provinzialstraße Schlebusch-
Wiesdorf bei Manfort (Wiesdorf), mit der Provinzialstraße Düsseldorf-Küln südlich und nördlich Opladen,
mit der Provinzialstraße Elberfeld-Hitdorf bei Immigrath (Langenfeld) und mit der Provinzialstraße
Venrnth-Hilden bei Hilden (Benrath). Ebenfo wie bei der Kraftwagenstraße Köln-Bonn find die Auf-
und Abfahrten fo ausgebildet, daß die auf und ab fahrenden Wagen die auf der Kraftwagenstraße durch¬
führenden Wagen nicht behindern und daß selbst Lastwagen von 30 in Ladelänge (Langholz- und Lang¬
schienenwagen) ohne Gefahr Verkehren können. Es ist beabsichtigt, auch bei diefer Straße die Anlage
weiterer Zu- und Abfahrten Interventen auf ihre Kosten vereinzelt zu gestatten, wenn ein dringendes
wirtschaftliches Bedürfnis nachgewiefen nnd die Anlage dem Charakter der Straße angepaßt wird.

4. Fahrbahnbefestigung.
Die endgültige Befestigung der Fahrbahn der Kraftwagenstraße foll erst erfolgen, wenn ein Setzen

der Dämme nicht mehr zu erwarten ist. Im Kostenanschlag ist deshalb nur eine vorläufige Befestigung
vorgefehen, die aber fo gewählt werden soll, daß sie wenigstens mehrere Jahre dem Verkehr standhalten
kann.

5. Beleuchtung.
Zu der Frage der Beleuchtung der Kraftwagenstraße Köln-Düfseldorf foll endgültig Stellung ge¬

nommen werden, wenn anf der an der Kraftwagenstraße Köln-Bonn beabsichtigten Probebeleuchtungs-
strecke von etwa 2 Km Länge Erfahrungen über die Zweckmäßigkeit und die technifche Durchbildung der
Beleuchtungsanlagen gesammelt sind.

L.Inangriffnahme der Bauarbeiten und Bauzeit.
Von dem 75. Provinziallandtage wurde der Antrag der Zentrumsfraktion, der über den Vorschlag

des Provinzialausschusses hinaus den Provinzialausschuß ermächtigte, auch mit dem Bau der Straße
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Köln-Düsseldorfschon im Jahre 1929 zu beginnen, um dadurch der Arbeitslosigkeit zu steuern,genehmigt.
Bei der zunehmenden Anspannung der Geldlage des Provinzialverbandes sowie der Aussichtslosigkeit,
für das Rechnungsjahr 1929/30 für dieses Unternehmen die erforderlichen Mittel aus der verstärkten
Förderung der wertschaffendenArbsitslosenfürsorgezu erhalten, mußte aber davon Abstandgenommen
werden, von dem Beschluß Gebrauchzu machen und die Arbeit in Angriff zu nehmen.

Wenn auch, was die letzten Provinziallandtage wiederholt anerkannt haben, an sich die Sicherheit
und Entwicklung des Verkehrs und der Schutz der Anwohner der alten Provinzialstraße bei der ungewöhn¬
lichen starken Zunahme der Verkehrsunfälle eine baldige Fortführung und Vollendung des Baues
dringend notwendig erscheinen lassen, so hängt doch auch jetzt die Frage des Baubeginnes sowie die Zeit¬
dauer der Durchführung wesentlich ab von der Entwicklungdes Geldmarktes, von der Möglichkeit, lang¬
fristige Anleihen zu angemessenemZinsfuß aufzunehmen und von den dem Provinzialverband zur Ver¬
fügung stehenden Mitteln für Straßenbauzwecke, deren Höhe wesentlich durch die Verteilung der
Kraftfahrzeugsteuerbeeinflußt wird. Wenn es hiernachirgend möglich ist, foll mit dem Bau der Straße
zur Zeit der zunehmenden Arbeitslosigkeitim Herbst d. I. auf der Strecke Köln-Opladen begonnen
werden und zuuächstüber die von dem 75. Provinziallandtag bewilligte erste Vaurate in Höhe von
1 800 000 H^L verfügt werden. Durch die Inangriffnahme und bevorzugte Fertigstellung dieses Teil¬
stückes soll eine vorzeitige Inbetriebnahme dieser Strecke und dadurch die dringend erwünschteEntlastung
der verkehrsgefährlichenHauptortsstraßen in Wiesdorf und Opladen ermöglichtwerden.

7. Einwirkung auf den Arbeitsmarkt.
Die Durchführung der Bauarbeiten wird fich arbeitsmarktpolitischin den Gebieten größter Arbeits¬

losigkeit, Köln und Düsseldorf,günstig auswirken und dem Arbeitsmarkt dieser Bezirke eine fühlbare Er¬
leichterungbringen. Bei der Bauausführung werden nicht nur viele Arbeitslofentagewerkegeleistet, son¬
dern es ist auch mit einer großen Anzahl von Tagewerken zu rechnen, die nicht von Arbeitslosen, sondern
von freien Arbeitern und insbesonderevon Facharbeitern auf der Baustelle und bei den vor- und nachge-
leisteten Arbeiten in verwandten Industriezweigen geleistet werden.

8. Kosten.
Gemäß Anlage 4 betragen die Gesamtesten für den Bau der Kraftwagenstraße Köln-Düsseldorf

16 000 000 H^. Bei der Berechnung dieser Kostensummeist berücksichtigt, daß die Arbeit als Notstands-
arbeit ausgeführt werden foll. Die Bewegung der Erbmassensoll daher, soweit möglich, im Handbetrieb
unter Ausschaltungdes Maschinenbetriebeserfolgen. Der Antrag auf Vereitstellung der Mittel der wert-
fchaffenden Arbeitslofenfürsorge nach dem neuen Entwurf ist gestellt. Eine Entscheidungist hierüber
noch nicht getroffen. Grundsätzlichhat die Verbesserung der Verkehrsverhältnissezwischen Köln und
Düsseldorf durch die Erbauung der Kraftwagenstraße die Billigung und Unterstützung der Neichs-
und Staatsregterung gefunden. Das Reichskabinetthat im Jahre 1927 beschlossen, die Mittel der wert¬
schaffenden Arbeitslosenfürsorgefür das Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

III. Weiterführung der Kraftwagenstraße in das Industriegebiet.
Wegen der Weiterführung der Kraftwagenstraße in das Industriegebiet ist bis jetzt in der Hauptsache

mit dem Nuhrsiedlungsverband und den Städten Düsseldorf und Natingen verhandelt worden. Mit
dem Ruhrsiedlungsverband besteht eine grundsätzliche Übereinstimmung über den Anschluß der Städte
Duisburg, Mülheim und Essen und über eine Weiterführung östlich Duisburg, um durch eine Verlänge¬
rung in Richtung Oberhausen-Sterkrade den Anschluß an das Verbandsstrahennetz zu erreichen.

Wegen der Schwierigleiten in der Linienführung im Norden von Düsseldorfund bei der Umgehung
von Natingen konnten die Verhandlungen über die Einführung in das Verbandsgebiet noch nicht zum
Abschluß gebracht werden. Auch waren infolgedessenVerhandlungen mit den Städten Essen, Duis¬
burg und Mülheim über die genaue Linienführung in dem Gebiet dieser Städte noch nicht möglich.
Im übrigen gilt auch hier in bezug auf den etwaigen Baubeginn, worüber endgültig ein späterer Pro¬
vinziallandtag noch zu beschließenhaben wird, das, was vorhin über die Möglichkeit der Mittelbeschaf¬
fung gesagt worden ist.

Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtage folgenden Beschluß vorzu¬
schlagen:

„Der Provinziallandtag nimmt zustimmend Kenntnis von dem Stande der Entwurfs- und Bau¬
arbeiten an der Kraftwagenstraße Vonn-Köln-Düsseldorf-Industriegebiet."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Knlage 4.

Kostenanschlag
über den Vau der ttraftwagenstratze von Uöln nach Düsseldorf.

Vorder-

Satz

119

Benennung der Arbeiten und Lieferungen

5
<!

1,600

348 000

101 000

48 000
16 200

61000

Titel I, Grunderwerb,
da Grund und Boden zur Herstellung der Kraftwagenstraße
und ihrer Nebenanlagen sowie der Landereien, die zur um¬
nähme oder Ablagerung von Bodenmassen dienen oder die
wegen Zerstückelung oder Unzugänglichleit mitubernom^
men weiden müssen, einschließlich Entschädigung für W«t-
schaftserschwerungen, Kultur- und Nutzuugsentschad guugen
sowie Wertminderung erwerben.......'"^

Titel II, Erd- und Vöschungsarbeiten.
Mill. m° Boden aus deu Mnschuittstreckeu der ^
straüe und aus den Seitenentnahmen zu lösen und den Erd^
Nr der Kraftwagenstraße uud der Nebenanlage «zu
stellen, einschließlich Aufräumungsarbe en, Abheben und

Kraftwagenstraße.............

Titel III, Befestigungsarbeiten.
^. Befestigung der Kraftwagenstraße.

aller Nebenarbeiten, jedoch ausschließlich eu u ^ ^^
Fahrbahnbefestigung ........

L. Befestigung der Bankette.

^ Bankette der Kraftwa^
einer leichten Befestigung zu .^r 1 m-
Materiallieferungen und aller Nebenarbeueu

0. Befestigung der Zu-uud A^^^
rn2 Fahrbahu herzustellen wie unter Pos. 3 - - ,,^ ^ ^,
in« Bankette herzustellen wie unter Pol.

in« Seiten- und Nebenwege sowie N«mp " Bedeutung
Überführungen zu Planieren und ie naai i) ^^
zu befestigen ..........

zu übertragen

Einheits¬
preis

Geldbetrag

H^t

20 000 — 2 380 000

3,' 4 800 000

10,-

2,80

10-
2,80

5,50

3 480 000

282 800

480 000
45 360

335 500

11 803 660
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S-

Vorder-
Slltz Benennung der Arbeiten und Lieferungen

Einheits¬
preis Geldbetrag

H^

10

11

12

34

830

13

14

15

14

24

Übertrag

Titel IV, Bauwerke.
^. Sonderbauwerke.

Sonderbauwerkc als Über- und Unterführungen von Neichs-
bahnlinien, größeren Wasserläufen, Provinzialstraßen mit
Kleinbahnen aus Eisen und Eifenbeton herzustellen, ein¬
schließlichaller Materiallieferungen und aller Nebenarbeiten

zusammen

L. Wegeüber- bzw. -Unterführungen.
Brücken als Wegeüber- bzw. -Unterführungen als Platten -
balkenbrüctenherzustellen, einschließlich aller Nebenarbeiten
und aller Materiallieferungen....... zusammen

O. Stützmauern,
in' Stützmauern ans Beton zur Abstützung von Böschungen
herzustellen, einschließlichErdaushub und aller Neben¬
arbeiten ..................für 1 in'

Titel V, Entwässerungsanlagen.
^. Plattendurchlässe.

Plattendurchlässe zur Unterführung kleinerer Wafserläufe
aus Eisenbeton herzustellen, einschließlichaller Material¬
lieferungen und aller Nebenarbeiten . . . . für 1 Stück

L. Rohrdurchläfse.
Nohrdurchlässe zur Unterführung von Wassergräben ans
Zementrohren herzustellen, einschließlichaller Material¬
lieferungen und aller Nebenarbeiten . . . . für 1 Stück

Titel VI, Straßensicherungen.
Für Lieferungen und Einbau von Schutzsteinen, Schutz-
geläuder und sonstigen Sicherungsanlagen zusammen

Titel VII, Versetzen von Häusern.
Für das Versetzenvon Häusern und Stallungen u. dgl.

zusammen

Titel VIII, Vorarbeiten und Bauleitung.
Kosten für allgemeine Vorarbeiten (landmefserischeAr¬
beiten und Büro), für ausführliche Vorarbeiten (Arbeiten
wie vor und Bohrungen), Kosten für Bauleitung (Gehälter
der Angestellten, Sachkostenfür Büro und Reifen)

3^, der Bausumme

11 803 660

zu übertragen

25,-

20 000,—

600,-

1 100 000

1 100 000

20 750

280 000

14 400

375 000

100 000

444 000

15 237 810

.
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»
V-

Vorder-

Satz Benennung der Arbeiten und Lieferungen
Ginheits¬

preis
Geldbetrag

H^t

16

Übertrag

Titel IX, Insgemein.
Für Unvorhergesehenes und zur Abrundung sowie für Bei¬
hilfen an die Gemeinden und zum Ausbau von Zufahrts¬
straßen, Fußwegen usw........... zusammen

Summe

Zusammenstellung.

Titel I, Grunderwerb ..............

Titel II, Erd- und Böschungsarbeiten........

Titel III, Befestigungsarbeiten...........

Titel IV, Bauwerke................

Titel V, Entwässerungsanlagen...........

Titel VI, Straßensicherungen............

Titel VII, Versehen von Häusern...........

Titel VIII, Vorarbeiten und Bauleitung........

Titel IX, Insgemein ........... - - - -

Summe wie oben

15 237 810

762 190

16 000 000

2 380 000

4 800 000

4 623 660

2 220 750

294 400

375 000

100 000

444 000

762 190

16 000 000
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Knlage 29.
(DrucksacheNr.27.)

Vericht und Antrag
des provinzialausschusses,

betreffend
den stand des Ausbaues und der Übernahme weiterer stratzen
in die Unterhaltung und Verwaltung des provinzialverbandes.

Der 71. Provinziallandtag hat am 27. März 1926 folgenden Beschluß gefaßt:
„In Übereinstimmung mit dem Provinzialausschuß (Drucksache Nr. 19) und dem Beschluß des

IV. Fachausschusses ermächtigt der Provinziallandtag den Provinzialausschuß, zwecks allmählichenAus¬
baues der in der gedruckt vorliegenden Nachweisung zusammengestellten Wege zu Provinzialstraßen
unterstützungsbedürftigenWegeunterhaltungspflichtigen Beihilfen im Rahmen der alljährlich im Haus¬
haltsplan für diese Zwecke bereitgestellten Mittel, und zwar in der Regel nach den Grundsätzenfür die
Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues, zu gewähren und die Übernahme der Wege in die
Unterhaltung und Verwaltung fowie in das Eigentum des Provinzialverbandes zu beschließen. Dem
Provinziallandtag ist jährlich ein Verzeichnisder vom Provinzialverbande im Laufe des Jahres endgültig
übernommenen Straßen vorzulegen."

Das diefem Beschlußzugrunde liegende Wegeverzeichnissieht zwecks Ergänzung des vorhandenen
Provinzial-Straßennetzes die allmähliche Übernahme von rund 2000 Kin Straßen durch die Provinzialver-
waltung vor, so daß sich nach Durchführung des Programms das von der Provinz unmittelbar zu unter¬
haltende Straßennetz um etwa 35"/« auf rund 7700 Km vergrößern wird.

Eine Übersicht über den zeitigen Stand des Ausbaues und der Übernahme der in Frage kommenden
Straßen gibt das umseitige Verzeichnisnebst Karte. Übernommen sind bis zum 1. Februar 1930 rund
475 Km, unmittelbar vor der Übernahme stehen rund 115 Km fertiggestellteStraßen, so daß im ganzen
rund 5901cmStraßen neu erstellt sind; sie sind im beiliegenden Plane in blau bezeichnet. Im Ausbau
begriffen sind außerdem die im Plane rot bezeichnetenStraßen in einer Länge von rund 3941cm, die
1930 und in den folgenden Jahren zur Übernahme kommen werden.

Seit Beginn des Ausbaues im Jahre 1926 bis einschließlich 1929 sind für die Herstellungder Straßen
12,6 Millionen ^?^L seitens des Provinzialverbandes aufgewandt worden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, nachfolgendenBeschlußvorzuschlagen:
„Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von dem Stande des Ausbaues und der Übernahme

weiterer Straßen in die Unterhaltung und Verwaltung des Provinzialverbandes."

Düsseldorf, den 17. März 1930.

Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmcmu.
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stand des Ausbaues und der Übernahme neuer Straßen
am l. Februar 1930.

Kreis Straße

Übernommen sind:

bis
. 4.1929

Km

im Rech¬
nungsjahr
1929 bis
1. 2.193«

Km

Fertig im
Bau und
vor der
llbei<
nähme
stehend

Km

im Plane blau

Im
Ausbau
begriffen

find
Km

im Plane
rot

Bemerkungen

Aachen-Land und
Düren . . .

Aachen-Land und
Iülich

Aachen
Düren

Erkelenz
Iülich.
Iülich u. Düren
Monschau

Schleiden

Eleve .

Düsseldorf-Mett-
"innn . . . .

Düsseldorf-Stadt

Düsseldorf-Mett-
WllNN . . . .

Düsseldorf-Mett¬
mann und So¬
lingen-Stadt .

Geldern .

Regierungsbezirk Aachen.

AktienstraheDüren-Weisweiler-
Eschweiler ........

AktienstraßeIülich-Eschweiler.
Alsdorf-Herzogenrath ....
Birkesdorf-Hoven ......
Drove-Verg........
Wegberg-Beeck-Kivshoven . .
Titz-Steinstraß .......
Iülich-Inden-Weisweiler . .
Conzen-Gericht .......
Bahnhofstraße in Lammersdorf
Roetgen-Zweifall ......
Umgehungsstraße Monschau .

Roggendorf-Tondorf
Call-Urft-Schmidtheim
Heimbach-Gemünd . ,

Regierungsbezirk Düsseldorf.

Cleve^Üdem ........
Goch-Calcar ........

Krummenweg-Lintorf-Anger-
mund-Huckingen .....

UmgehungsstraßeKaiserswerth

Tönisheide-Kuhlendahl . . .

Hlllln-Ohligs .
Sevelen-Issum

zu übertragen

14,27

11,1 — — —
4,1 — — —
1,21 — — —
5,553 — — —
4,5 — — —
9,696 — — —

11,8 — — —
2,806 — — —

0,414 — — —
— __ — 10,5

" 2,5

18,0
16,0 — — —

7,0

15,0
— — — 9,0

12,5
—

0,8

— — 2,5 —

2,4 —

5,232 — —

117,981 7,000 19,900 22,000

Im Austausch gegen ble
alte Stiasienstreile Straße
Aachen—Tliei lcm »»,«»
bis Km 3«,o, die in Unter«
Haltung bei Stadt Mon>
schau übergeht.

Im Austausch gegen ble
alte EtiasienstreÄe Düsse!»
burf—Emmerich lcm 8,?ü»
bis Km «,8N8, bie in Un<
terhaltung bei Stabt Kai-
serswerth übergegangen ist.
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Lfd.

Übernommen sind:

im Rech«
b>s nungsjahr

Fertig im
Bau und
vor der
Über¬

Im
Ausbau

begriffen
Kreis Straße 1.4. 1929 1929 bis nahme find BemerkungenNr. 1. 2.1930 stehend Km

Km Km Km
im Planerotim Plane blau

Übertrag 117,981 7,000 19,900 22,000

23 Geldern .... Umgehungsstraße Winnekendonl . 0,25 _ Im Austausch «egen ^
alte Straßenstrecke 2»',
beck—Keuelaer Km °,°
bis Km 8,91« und C»>Az,Winnelendonl Km 15°
bis Km 15,288, die in".,
terl,altnng der «°'"°'',,Winnelendonl über««'

24 Grevenbrotch- gen sind.

Neuß . . . Elsen-Zieverich........ — — 3,4 —
25 » Umgehungsstraße Grevenbroich . — — 1,0 — Im Austausch negen ^

alte Ttiasienstiecle M«
Rmnmei«liichen—G«°^
blllich Km 3N.548 i!«',
31,142. die in Untell!»>H,
der Stadt Greven!»"
übergeht.

26 Kempen-Krefeld Umgehungsstraße St. Tonis . . — — 1,8 —
Im Austaulch «cZeN«,,.

alte Straßenstrecke ',„
selb—Süchteln Kw 'l ,
bis Km 6,N3«, die w ^,
terhaltung der OeM"
St. Tunis übergeht.

2? » Umgehungsstraße Osterath . . . 0,615 — — Im Austausch gegen «,,
alte Strahenlirecke <„>
selb—Qsteillth Km '^,,
bis Km 8,,«», die>«,»,
terhaltung der Gen",,,,
Osterath übergegan«^

28 Krefeld-Stadt
und Mors . . — 13,9 —

»« »"'29 Mors..... Umgehungsstraße südlich Mors . 5,0 Im Austausch !,c«Hl«^
alte StraKenstiecke V<°^
Albeleil Km 0,» °>°„B«
2.10, bie in Unter«»".,!,
bei Stadt Mürs ub°«

30 " ..... Umgehungsstraße Xanten . . . — 0,9 — Im Austausch «e«'«,,!!^alte Straßenstrecke »"«,!
bors—Lleve K°> ° ,«'
bis Km »5.963. b!°i«",t«
Haltung bei Stadt«
übergeht.

31 Gladbach- tzi»
Rheydt-Stadt Umgehungsstraße Rheindcchlen . 0,7 Im Austausch ne^Kchl

alte Ltrahenstreile//t>«
—Kreselb Km ^^M»«''
Km 48,7, die W D«'
Haltung der Stll»> .
bach-Rheybt überse»

32 Nees und Dins-
laken .... Gahlen-Schermbeck ...... — — — 2,633 Solingen-Qennep
und Düsseldorf-
Mettmann . . Langenfeld-Richrath-Hilden . . 6,55 — — _

34 Solingen-Lennep Beyenburg-Dcchlhausen-Nade- — — — 13,0
35 7,285 — — —

zu übertragen 132,681 7,000 46,600 37,600
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Kreis Straße

Übernommen sind:

im Rech»
nungsjahr
1929 bis
1, 2,1930

bis
1.1. 1929

Kw

Fertig im
Bau und
vor der
Über.

nähme
stehend

Km

im Plane blau

Im
Ausbau

begriffen
find
KN

im Plane
rot

Bemerkungen

Altenkirchen .

Ahrweiler und
Adenau . .

Aden«« und
Mayen . .

Cochem . . .

Cochem und
Sirnmern .

Koblenz . . .

Kreuznach und
Meisenheim

Kreuznach und
Simmern .

Mayen ,

Neuwied

St. Goar

Übertrag

Regierungsbezirk Koblenz.

Betzdorf-Hachenburg .....
Daaden-Friedewald......

Neuenahr-Kempenich.....
Oberzissen-Hannebllch .....

Adenau-Mayen........
Umgehungsstraße Kaisersesch . .

Carden-Kaisersesch ......

Treis-Zilshausen-Cllstellaun . .
Umgehungsstraße Vendorf . . .

Winningen-Nübenach-Mülheim-
Bahnhof Urmitz .....

Waldefch-Winningen ....

132,681

12,0

Staudernheim-Sobernheim .

Hargesheim-Gräfenbacherhütte-
Wintert, ach-Gemünoen .

Mayen-Monreal.....
Niedermendig-Tünnisstein .
Hönningen-Weißfeld-Hausen
Chausseehaus-Oberbieber. .
Umgehungsstraße Niederbieber

Nsbach-Neustadt .......
Eckstraße ...........
Steinstraße von der Heddesdorf-

Weyerbuscher bis Neuwied-
Dierdorfer Prov.-Straße. . .

Nheinmoselstratze zwischen Vro-
denbach und Bahnhof Halsen-
bach ............

7,000

20,828
6,504

46,600 37,600

5,0

39,0
1,6

14,5

1,92

10,595

0,76

8,090

17,6

2,8

1,1

1,4

17,5

zu übertragen 198,146 39,632

9,0
11,0

29,0
_ 3,4

—
13,0

— 7,0

64,100 155,600

Im Austausch gegen die
alte Vtrahenstrese «o»
blenz—Trier Km 40,58«
bis Km 41,7, die in Unter»
Haltung der Gemeinde
Kaisersesch übergeht.

Im Austausch gegen die
alte Straßenstrecke Nen»
bors—Honnef Km 0,0 bis
Km 0,7, die in Unterhal»
tung der Stadt Vendurl
übergegangen ist.

Im Austausch gegen die
alte Etr»l!cnstrecke Heb»
besdors—Weyerbusch Km
o,ü bis Km 0,544, die in
Unterhaltung der Gemein»
de Niederbieber überge»
gangen ist.
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Kreis Straße

Übernommen sind:
im Rech»
nunsssjllhr
1929 bis
1.2,193N

bis
1. 4. 1929

Km Km

Fertig im
Bau und
vor der
Über«

nähme
stehend

Km
im Plane blau

Im
Ausbau
begrifsen

sind
Km

im Planerot

Bemerkungen

Wetzlar . . .

Zell und Sim-
inern . . .

Zell

Vergheim . . .

Bonn-Land und
Köln-Land. .

Bonn-Land . .

Gummersbach

Mülheim a. Nh.
und Siegkreis,

Mülheim a. Nh.

Mülheim a. Nh.
und Siegkreis,

Mülheim a. Nh.
Mülheim a. Nh.

und Wipper-
fürth ...

Köln-Land . .

Siegkreis . . ,

Wipperfürth . ,

Übertrag

Wetzlar-Niederquembach-Kraft-
solms-Mottau.......

Castellaun-Vuch-Mastershausen-
Vlankenrath........

Straße in Traben anschließend an
die Brücke.........

Regierungsbezirk Köln.

Iackerath-Elsdorf.......
Elsen-Zieverich........

Bonn-Brühl.........
Umgehungsstraße Hersel ....

Meringhausen-Bielstein ....
Bielstein-Homburger Papier¬

mühle ...........
Bielstein-Nrabenderhöhe ....
Nümbrecht-Benroth......

Overath-Much........
Poll-Porz-Urbach ......

Nösrath-Donrath.......
Dürscheid-Clefhaus......

Odenthal-Bechen.......
Untereschbach-Clefhaus ....
Umgehungsstraße Bahnhof Pings-

dorf-Hermülheim......
Königswinter-Oberpleis ....
Pohlhausen-Donrath.....
Lindlar-Hommerich-Clefhaus . .
Wivperfürth-Anschlag ....

zu übertragen

198,146

16,6

1,797

3,718

6,774

10,567
6,88

4.36

8,414
7,49

6,107

8,0

278,853

39,632

15,788

55,420

64,100

12,0

5,0

10,0

12,0

155,600

13,0

0,4

14,0

8.5

6,024

4.2

103,100 201,724

Im Austausch ae«c>',^
alte Ltiasienstrecke «»"^,
Mainz Km «,«°?,„«i'
Km 21,49«, die ln u ,,l
hllltuna bei «e»'^
Heisel übeineganaen»

Im Austausch ne»°^««'alte Etiasieustrel!«^«/
lieuz—Zünduif ll"M'
bis Km 4,7«, die w,,,l
teihnltunn der «"'".,!!
Heumlli ül,elgea»«°



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29.
109

Kreis

Berncastel

Straße

Verncastel und
Wittlich . .

Vitburg . . . .
Bitburg u. Prüm

Vitburg . . . .

Bitburg u. Trier
Vaumholder . .
Dann, Nitburg

und Wittlich .
Prüm.....

Trier-Land

Trier n. Nadern

Saarburg .
Wadern . .

Wadern uud
Saarburg

Wittlich . .

Übertrag

Regierungsbezirk Trier.

Neumagen^Verncastel ....
O. K. Hütte^Allenbach . . . -
Dhron-Büdlich.......
Katzenloch^Kempfeld-Bruchwei-

ler-Stipshausen-Nhaunen .
Morbach-Stunlpferturm . . -

Machern-Ürzig-Crüv

Speicher-Herforst......
Nimstlllstraße Rittersdorf-Schon«

ecken ..........
Onrstraße Wallendorf-Obers-

gegen ..........
Minden-Holsthum.....
Thnllichtenberg-Freisen . - -

Daun-Vitburg........
Habscheid-Blcialf-Mooshaus . .
Dasburg^Lünebach......
Dasburg-Lütztampcn-Leiden-

born-Heckhuscheid ...---
Vrückenrampe von derSchweuyer-

fähre bis zur Moselbrücke . .
Mittelmoselstraße ......
Wadern-Wadrill-Sauscheid-

Hermeskeil .........
Mettlach-Nennig.......
Losheim-Nuulircheu......
Nunkirchen-Wadern......

Losheim-Zerf . . . .
Binsfeld-Wittlich . . .
Osanu-Plntten . . . .
Hasborn-Manderscheid .
Manderscheid-Meisburg

Im ganzen

Übernommen sind:
in: Rech¬
nungsjahr
1929 bis
1, 2,1930

bis
, 4, 1929

Km Km

Fertig im
Bau und
vor der
Über¬
nahme
stehend

Km

im Plane blau

278,853

11,309

4,706

21,455

10,647

21,504
23,09

0,17

9,0
8,01

15,0
4,323

12,170

420,237

55,420 103,100

12,0

55,420

590,75?

Ausbau
begrifsen

sind
Km

im Plane
rot

201,724

3,0
14,0

18,0
6,0

9,0
11,0

— 31,0

— 21,0

—
— 25,0

— 16,0
5,5—

— 8,0

— 16,0

—
—

— 8,5

115,1 393,7

Bemerkungen

Im Nustoulch a°a°nb<°
alte Ttrasienstiecke M«>
>ich—Urzin ><m ?,«» bis
Ilin ?,2»I>, die !n Unte»
hnltmia der Gemeinde
Urzia übeinenangen ist.
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Vericht anläge 30.
des provinzialausschusse« (DrucksacheNr.28.,

über die Durchführung der landwirtschaftlichen UmschuldungsaKtion
in der Nheinprovinz.

Auf Grund der Ermächtigung des 74. RheinischenProvinziallandtages vom 30. März 1928 hat der
Provinzialausschuß am 4. Juni 1928 die Veteiligung des Provinzialverbandes an der von der Reichs¬
regierung eingeleiteten Umschuldungsaktvon für die Landwirtschaftbeschlossenund zugleich die Landes¬
bank ermächtigt, sich mit dem für die Umschuldungsaktionin der Nheinprovinz erforderlichenBetrage
an einer von der Landesbankzentrale, A.-G., Berlin, im Gesamtbeträge von 150 Millionen HT
aufzunehmenden Auslandsanleihe zu beteiligen. Die Landesbank beteiligte fich daraufhin mit
3 136 855 6H5. Der Betrag erscheint im Vergleich zu dem Gesamtbetrage recht gering, auf Grund einer
Rundfrage bei den zuständigen rheinischenOrganisationen mußte aber angenommen werden, daß er
ausreichend bemessen sei. In der ersten Zeit der Durchführung hatte es sogar den Anschein, als wenn
diese Summe nicht einmal gebraucht werden würde; erst bei fortschreitender Versteifung des Geld-
und Kapitalmarktes zeigte die rheinische Landwirtfchaft trotz vorheriger Abneigung gegen die Umschul-
dungsbedingungen vermehrtes Interesse für die Aktion.

Die Durchführung der Aktion erfolgte nach Maßgabe der vom Neichsernährungsministeraufgestellten
Richtlinien und der hierzu ergangenen preußischenAusführungsanweisungen. Die durch diese Be¬
stimmungenbedingte Komplizierungdes Antrags- und Vewilligungsverfahrens hat nicht zum geringsten
Teil die anfänglicheAbneigung der rheinischen Landwirte gegen die Aktion hervorgerufen. Die Grund-
fätze für die Verteilung der zur Verfügung stehendenGelder innerhalb der Provinz wurden von einem
Kreditausfchuß aufgestellt, dem, neben Vertretern von Reich, Staat und Provinz als den Garanten
der Aktion und den Vertretern der rheinischenLandwirtschaft sowie der Pächterorganifationen auch
Vertreter der in Frage kommenden Gläubigerkreise(Sparkassen, Genossenschaften,Banken, Handel,
Handwerkund VerPächter) angehörten. Die Verteilung auf die einzelnen Antragsteller nahm nach Vor¬
beratung durch örtliche Ausfchüfse ein bei der Landesbank errichteter Arbeitsausschußvor. Den Vorsitz
im Kredit- und Arbeitsausschußführte der Landeshauptmann.

Die Aktion wurde nach Erledigung der umfangreichen Vorarbeiten im Oktober 1928 begonnen und
im Laufe des Jahres 1929 zu Ende geführt.

Die Umfchuldungsdarlehen wurden unter folgenden Bedingungen ausgegeben: '
1. Umschuldungshypotheken:Auszahlung 92,8°^, Verzinsung 6^°/, jährlicher Verwaltungskosten-

beitrag "/^ vom Nominalbetrag, Tilgung 1,1?°/. jährlich,mithin Gesamtjahresleistung 8,42°/ ohne
Berücksichtigungdes Disagios. Seitens der Landesbank unkündbar, vorgesehene Laufzeit etwa
28 Jahre.

2. Kleinbauern- und Pächterkredite: wie zu 1., jedoch beträgt der jährliche Verwaltungskostenbeitrag1°/>
und die Gesamtjahresleistung mithin 8,67°/. ohne Berücksichtigung des Disagios. Die Kredite sind
mit je einem Drittel am 1. Juni 1933, 1934 und 1935 fällig, jedoch mit Aussichtauf Verlängerung.
Insgesamt sind 983 Anträge eingegangen. Hiervon konnten

158 Anträge in Gesamthöhe von 1 513 053 6Hs gegen Hhpothekenbestellung,
25 „ „ „ .. 122 850 „ als Pächterkredite und

554 „ „ „ ., 1500 972 „ als Kleinbauern-bzw. Kleinpächterkredite
bewilligt werden.

174 Anträge mußten abgelehnt werden, weil nach den Richtlinien die Voraussetzungenfür eine Be¬
willigung nicht vorlagen.

Die bewilligten Kredite verteilen sich auf die einzelnen Regierungsbezirkewie folgt:
Aachen 142 Darlehen in Gesamthöhe von ...... 410 335 6^5
Düsseldorf 106 „ „ „ .. ...... 992980 „
Koblenz 159 .. „ .. „ ...... 617063 „
Köln 49 „ „ ,. ........ 264755 „
Trier 281 „ „ .. „ ...... 851 722 „

737 Darlehen in Gesamthöhe von ...... 3 136 855 <?M
Die landwirtschaftlichenNotstandsgebiete wurden in erheblichemMaße berücksichtigt.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31. 111

Nach der Größe der Betriebe verteilen sich die Kredite (sämtliche Kreditarten zusammengefaßt)wie
folgt:

über über über über über über
5 10 20 50 100 200 lia

bis bis bis bis bis bis bis
5 10 20 50 100 200 500 bk

448 108 97 71 10 2 1

Da die Sicherstellung der Umfchuldungskreditein der Regel den Satznngsbestimmungender 11m-
schuldungskreditinstitutenicht genügt, sah das Reichsumschuldungsprogrammdie Bildung provinzieller
Treuhandstellen vor, denen die Aufgabe zufällt, die Umschuldungstreditinstitutefür etwaige Ausfälle
an Kapital, Zinsen und Kosten gegen Abtretung der entsprechendenForderungen schadlos zu halten.
Die hierfür erforderlichenMittel follen diesen in der Form der G. m. b. H. zu errichtendenTreuhand¬
stellen von Reich, Staat und Provinzialverband zu gleichen Teilen zur Verfügung gestellt werden. Auf
Grund der ihm vom Provinziallandtag erteilten Ermächtigung hat der Provinzialausschuß für den
Provinzialverband durch Beschlußvom 4. Juni 1928 eine entsprechendeVerpflichtung übernommen;
die Treuhandstelle für Umfchuldungskreditein der Nheinprovinz,G. m. b. H., mit dem Sitz in Düsseldorf,
ist im April 1929 gegründet worden. Das Stammkapital der Gesellschaft, an der Reich, Staat und Pro¬
vinzialverband mit je ein Drittel beteiligt find, beträgt 21 000 H^F, von denen zunächst ein Viertel ein¬
gezahlt ist. Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch die Landesbank wahrgenommen.

Die bisherigen Ergebnisseder Umschuldungsind günstiger, als erwartet werden konnte. Nur ver¬
einzelt sind Zahlungsschwierigkeitender Kreditnehmer aufgetreten, die jedoch ohne Einleitung von
Zwangsmaßnahmen behoben werden konnten, so daß ein Eingreifen der Treuhandstelle bisher nicht
erforderlichgeworden ist.

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausfchuh:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. _________________ Landeshauptmann.

Knlage 31.
(DrucksacheNr.29.)Vericht und Antrag

des Provinztalausschusses «^l««^«,«.
Über oen «,er,e.««en 2.NN« »er

unb Über »ie weitere zslOerun, »cm ländlichen n,»!ler»erl«r«un««c,n>»»

Der 7b, N,°.n.,ch° P»»w«.».<»nbw« h°. w !°w« S.°«n« »°m 9, », "29 ,».°°nde. «°M«°

°°"K wchwre D...chM.,m» d« W»,s°««!°.»>m« des stachen 5>»nd.s s.M »>„ s.°'°°"d w°ch!°nde
Schwierigkeiten. „ ^^«»« in ^,r den normalen Westfondsmrtteln

Die Finanzierung von sogenannten GruPPeuw^^ ^ Gebiete, die
nicht möglich. Auf der anderen Seite des Hochwaldesgehören,
in der Hauptsache zu dem kleinbäuerlichenN°tstandsgebrete der E el uuo , ^ ^ ^.^ ^
keinen Auffchub. Wenn auch in erster Linie Reich und Staat ^r dre'e f^ga ^ ^ ^.^
Verfügung stellen müssen, so läßt sich ^s doch ^
erreichen. Der Herr Landeshauptmann wird ^ verhandeln.
über die Durchführung und Finanziernug dlefer Gr"ppeuwasserwerte zu ^^9 Aufwendungen

Der Provinzialansfchuß wird ermächtigt schon m. Laufe d^ RH "ö^ ' ^^^^ ,^, V,„
für die in Frage stehendenArbeiten zu machen und "sucht dem nächst "^
läge über die end ültige Bereitstelluug von f7'7^ 7"eln ZN^ ^ seitens der

Aufwendungen in diesem Jahre dürfen sofern dafür n cht M'"el:m v ^, ^^ ^^ Vorarbeiten
Provinzial-Feuerversicherungsanstalt zur Verfügung stehen, nur zur _u i, ^
gemachtwerden." ^ ^ .,, ^« ^, ^r vorstehende Nefchluß des Provinziallandtages

Anf der Westfondskonferenzam 4. Aprü 1929 lst d" vorstehende ^1. ^.^ ^^^^ der
Gegenstand einer eingehenden Ausspracheg^ ^ äffenden Erhe-Staatsregierung dem Wunsche Ausdruck, daß die von der ^rovmz
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bungen über den augenblicklichen Stand der Wasserversorgungnicht auf die in dem Beschlußdes Pro-
vinziallandtages angeführten Höhengebietebeschränkt werden möchten, sondern daß die geplante Denk¬
schrift den Stand der Wasserversorgungin den Landkreisen der ganzen Provinz schildern möchte. Gleich¬
zeitig wurde der Landeshauptmann gebeten, dem Oberpräsidenteu nach Benehmen mit den Regierungs¬
präsidenten die erforderlichenUnterlagen für eine Berückfichtigung von Wafferversorgungsanlagen aus
Mitteln des vom Reiche geplanten Westprogramms einzureichen.

In Ausführung des Provinziallandtagsbcschlussesund der Anregungen der Westfondskonferenz
sind in der Zwischenzeitvon sämtlichenLaudtreisen der Provinz zahlenmäßige Unterlagen über den
augenblicklichenStaud der Wasserversorgungeingefordertworden. Die von den Landkreifenüberfandtcn
Unterlagen haben nach den verschiedensten Nichtungeu ein außerordentlich interessantes Material er¬
geben, das in den Anlagen 1 bis ^ Zusammengestellt ist.

Anlage 1 enthält regierungsbezirksweifeeine Übersichtüber den Stand der Wasserversorgungin
den einzelnen Landkreisen der Provinz am 1. September 1929 nach dem Verhältnis der mit zen¬
traler Wasserversorgungversorgten Einwohner znr Gesamteinwohnerzahl.

In der Anlage 2 ist der Stand der Wafferverforgungiu den einzelnen Regierungsbezirken
und in der ganzen Provinz nach dem Verhältnis der mit zentraler Wafferverforgung verforgten
Einwohner zur Gefamteinwohnerzahl zusammengestellt.

Anlage 3 gibt einen Überblick darüber, an welcher Stelle jeder Landkreis in der Durchführung der
zentralen Wasserversorgungim Vergleich zu den anderen Landkreisenzur Zeit steht.

In Anlage 4 ist eine Übersichtskarte der Rheinprovinz beigefügt, in welcherder Stand der Waffer¬
verforgung in den einzelnen Kreisen graphisch dargestelltist.

Wegen der Kürze der Zeit und der Schwierigkeiten,die eine solche Erhebung bei rund 50 Kreisver¬
waltungen bereitet, kann das jetzt vorliegendeZahlenmaterial noch nicht als endgültig angesehenwerden.
Es ist daher beabsichtigt,das Material in den nächsten Jahren noch nach verschiedenenRichtungen zu
erweitern und zu vervollständige». Insbesondere ist in Ausficht genommen, den Stand der Wasser¬
versorgung in einem jeden Landkreis in einer Karte zur Darstelluug zu bringen nnd diese Karte allen
zuständigenbehördlichen Stellen zur Verfügung zu stellen.

Überblickt man das in den Anlagen vorgelegte Material, fo kann gefagt werden, daß die ländliche
Wasserversorgungin der Rheinprovinz im ganzen betrachtet erfreuliche Fortschritte gemacht hat. Es
ist deutlicherkennbar, wie segensreich sich ans diesem Gebiete die planmäßige Förderungstätigteit von
Staat und Provinz bzw. Provinzial-Feuerversicherungsanstalt seit Jahrzehnten ausgewirkt hat. Ius-
besondere kann man in den Höhengebietendie nachhaltigeWirkungdes Westfondsfeststellen. Mit welch
bedeutenden Mitteln Staat und Provinz bzw. die Provinzial-Fenerversicherungsaustalt seit 1891 den

, Bau von ländlichen Wasserversorgungengefördert haben, davon gibt die anliegende graphischeDar¬
stellung ein eindrucksvolles Bild.

Gegenüber dem zahlenmäßig auf den ersten Blick nicht ungünstigenBilde des augeublicklicheuStandes
der ländlichen Wafferversorgnng dürfen aber die vielfachen Gesichtspunktenicht außer acht gelaffen
werden, die aus dem Zahlenmaterial nicht oder nicht ohne weiteres erkennbar sind, aber bei richtiger
Würdigung des Standes der ländlichenWasserversorgungmit in Betracht gezogen werden müssen.

In dem mitgeteilten Zahlenmaterial sind viele zentrale Wasserversorgungenenthalten, die erneue¬
rungsbedürftig oder erweiterungsbedürftig sind oder fönst technische oder sanitäre Mängel ausweisen,
so daß die augenblickliche Wasserversorgungnicht als ausreichend und einwandfrei bezeichnetwerden
kann. Dies gilt vor allem für zahlreiche ältere z. T. private Wafserleitungen, die in trockenen Sommern
nicht genügend Wasser liefern, vielfach vollständigverkrustetoder teilweife zerstört find oder die infolge
zn flach gefaßter Quellen oder ungünstiger geologischer Verhältnisse oder durch Eindringen von Jauche
in der Nähe der Häuser dauernd der Gefahr der Verunreinigung ausgesetzt sind. Gerade diese Leitungen
sind aber in hygienischer Hinsicht bedenklich.So sind in der letzten Zeit verschiedene Typhusepidemien
in der Provinz in Ortschaftenaufgetreten, die mit solchen unzulänglichenWasserleitungen versehen sind.
Nach den vorläufigen Erhebungen einiger Regierungspräsidenten ist die Zahl solcher erneuerungsbe-
bedürftiger Wasserleitungen in einzelnen Kreisen leider nicht unbedeutend. Z. B. sind im Regierungs¬
bezirk Koblenz 131 und im Regierungsbezirk Trier 119 Gemeinden ermittelt worden, deren Wasser¬
leitung der Erneuerung oder Verbesserungbedarf. Der Regierungspräsident iu Trier schätzt die Kosten
für die Sanierung solcher Leitungen in seinem Bezirk ans etwa 2,5 Millionen H^. Bei Heraus¬
nahme dicfer erneuerungsbedürftigen Wafserleitungen aus dem Zahlenmaterial
würde der Stand der Wasserversorgung bei manchem Kreise naturgemäß ungünstiger
sein, als fich ans dem mitgeteilten Zahlenmaterial ergibt. Ein klares Bild hierüber
werden die in Aussicht genommenen weiteren Erhebungen erbringen.
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Ferner ist zu bedenken, daß das Bild über den augenblicklichenStand der Wasserversorgung in manchen
Kreisteilen gegenüber dem Kreisdurchschnittsehr wesentlichungünstiger wird, wenn man die kreis¬
angehörigen Städte nnd die größeren Gemeinden aus der Berechnung herausnimmt und nur die rein
ländlichen Teile eines Kreises in Betracht zieht. So würde der Kreis Cleve, in dem nach den mitgeteilten
Zahlen ruud 55°/, der Eiuwohner an eine zentrale Wasserversorguugaugeschlosseusind, nur noch mit 15°^
versorgtsein, wenn man die Städte Cleve und Goch herausnehmen würde. Beim Landkreis Düren sind
die entsprechendenZahlen, wenn man die Stadt Düren herausläßt, z.B. 47,5"/, statt 80°/» Beim
LandkreisMayen würde bei Herausnahme der Städte Andernachnnd Mähen die Zahl der mit zentraler
Wasserleitungversorgten Einwohner nur noch ruud 50°^. betragen gegenüber 77/5 beim Gesamttreis.

Im Zusammenhang hiermit verdient auch die Tatsache Erwähnung, daß in vielen Landkreisendie
wenigen größeren Gemeinden durchweg mit zentraler Wasserleitungversorgtsind, während die bedeu¬
tend zahlreicherenkleineren Gemeinden nnd Ortschaftenvielfach noch keine zentrale Wasserversorgung
haben, so daß in manchem Kreise dem günstigenStand der Wasserversorgungin bezug auf die Zahl der
versorgten Einwohner ein ungünstigeresBild in bezug auf die Zahl der versorgtenGemeinden und
Ortschaften gegenübersteht. So sind ohne Berücksichtigungder verbesserungsbedürftigenWasser¬
leitungen z. B. im Regierungsbezirk Koblenz nur 61,6°/, und im RegierungsbezirkTrier nur 62,5°/
der Gemeinden mit einer zentralen Wasserversorgungversehen gegenüber 82°/ bzw. 76°/, wenn
man die versorgten Einwohner zugrunde legt. Die hieraus erkennbare stärkere Entwicklungdes
Wasserleitungsbaues in den größeren Gemeinden hat ihren Grnnd, abgesehen von der größeren finan¬
ziellen Leistungsfähigkeit,darin, daß die Projekte wirtschaftlicherwerden, je größer die Zahl der auf
einem bestimmtenRaum zn versorgendenEinwohner ist.

Es kommt weiter hinzn, daß bei manchen Kreisender Höhengebiete,die in bezug auf die zentrale
Wasserversorgungihrer Bevölkerung an sich günstig dastehen, in den noch nicht versorgten Gemeinden
die Wassernot,vor allem in trockenen Sommern, vielfach außerordentlichgroß ist, daß stch "ber m diesen
Gemeinden die zentrale Versorgung besondersteuer und technischbesonders schwierig gestaltenwurde
Es ist bekannt, daß gerade die Höhengebieteder Nheinprovinz: Eifel, Hunsrück Hochwald, Westerwald
und NergischesLand, infolge der nngüustigen Boden- und Wasserverhältnisse durchweg unter Wasser¬
mangel oder gar Wassernot zu leiden haben. Die wirtschaftliche Not der bauerlichenBevölkerung in
diefen Gebieten wird naturgemäß durch eine unzureichendeund gesundheitlich bedenllicye^^eroer-
sorgung noch weiter verschärft. Nähere Ausführungen sind hierüber in der Denkschrift ^macht worden
die der Landeshauptmann dem Oberpräsidentenzwecks Berücksichtigung
aus dem Westprogramm vorgelegt hat. Es mnß anerkannt werden, daß tue Nlederuugsk«: e d,e en
Höhenkreisen gegenüber dadurch im allgemeinenim Vorteil sind, daß günstige Gruudwas^
vorliegen, welche den vorhandenen Bruuuen in der Regel genügend Wasser zufuhren
aber auch anerkannt werden, daß gerade in den mit Industrie stark durchsetztenKre'sen der Negwruugs-
bezirke Düsseldorfund Aachen die Schaffung von zentralen Wasserversorgungen,vor allem auch vom
hygienischenStandpunkte (z. B. Abwässerabfluß),immer dringlicherwird. ,, . , „.

Eine zutreffende Beurteilung der augenblicklichen Lage der Wasserversorgunĝ
hiernach nicht allein mit der Feststelluuggetroffen werden, in welchem Umfang
an eine zentrale Wasserversorgungangeschlossen ist, sondern wird «"« berückst^
Wasserversorgungder noch nicht an eine zentrale Wasserleitung««lleschlos euen Emwohner, m«g^
den neuzeitlichen Erfordernissen nicht entsprechen, wenigstens vom
Wasservorratesnnd vom gesundheitlichen Standpunkte zu Bedeuten
gierungspräsidenten haben über den Stand der Vrunnenversorgnng m ^
Medizinalbehörden vorgelegt, die in der Anlage auszugsweise
weitere Erhebungen erforderlichsein, um auch über die Lage der Brunnenversorgungiu den einzelnen
Kreisen eine möglichst genaue Übersicht zu erhalten.

ii'ch^n Zustandes?er'bN auf dem Lande in den
In welchem Tempo der weitere 'wsba^ des Geldmarktesnächsten Jahren sich vollziehenwird, wird vor allem u
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abhängen. Bei dem heutigen ungewöhnlichhohen Zinssatz für Anleihen wird es vielen Gemeinden
— auch bei Gewährung von Beihilfen aus öffentlichenMitteln in der üblichen Höhe — nicht möglich
fein, ihre Pläne auf Schaffuug von zentralen Wafferverforgungenzu verwirklichen.

Um einen Überblickzu gewinnen, wie stark im Augenblick ein Bedürfnis zum Bau von Wasserver-
forgungsanlagen vorliegt, ist bei den Landkreiseneine Umfrage veranstaltet worden, welche Wasser-
leituugsprojekte fich zur Zeit im Bau befinden und ferner, welche Wasserleitungsprojektezur Zeit
baureif und von den zuständigen behördlichenStellen ordnuugsmäßig geprüft vorliegen bzw. bis zum
1. Oktober 1930 vorgelegt werden können. In der Anlage 7 wird regierungsbezirlsweiseeine Übersicht
über die am 1. September 1929 im Bau befindlichenWasserleitungsprojekteund in Anlage 8 eine Zu¬
sammenstellungder Wasserleitungsprojektevorgelegt, für die ein fertig ausgearbeitetes und von den
zuständigen behördlichenStellen ordnungsmäßig geprüftes Bauprojekt zur Zeit bereits vorliegt oder
bis fpätestens zum 1. Oktober 1930 vorgelegt werden kann.

Es handelt sich um nahezu 400 Projekte mit einer Gesamtbaukostensumme(ohne Hausanschlüsse)
von rund 30,5 Millionen H^L. Nach Fertigstellungdieser Projekte würden annähernd 320 000 Einwohner
neu versorgt sein. Wie es mit der Wasserversorgungin den einzelnen Landkreisen,Negieruugsbezirkeu
und in der gesamten Provinz nach Ausführung dieser Wasserleitungsprojektestehen würde, ist aus den
Anlagen 9 und 10 ersichtlich.

In den anliegenden Übersichten? und 8 sind in der letzten Spalte Angaben darüber gemacht, wie
hoch sich die durchschuittlicheu Baukosten pro Einwohner bei den in Bau befindlichenund geplanten
Wasserleitungenvoraussichtlich stellen werden. Die cmgegebenen Zahlen lassen ohne weiteres erkennen,
daß die Wasserversorgungin den Niederungsgebietenim allgemeinen bedeutendbilliger zu bewerkstelligen
ist als in den Höhengebieten. Außerdem schwanken in den einzelnen Kreisen die durchschnittlichen Bau¬
kosten für den Einwohner bei den einzelnen Projekten ganz außerordentlich. Es muß leider festgestellt
werden, daß gerade in den ärmsten Teilen der Höhengebietedie Bankostenfür den Einwohner durchweg
am höchsten liegen. Zudem sind die Baukosten auf der Grundlage der heutigen Löhne uud Material-
preife errechnet, so daß in keiner Weise feststeht, ob die baureif vorliegenden Wasserleituugsprojekteauch
mit den veranschlagtenAusführungskostenzur Ausführung kommen werden.

Die Versorgung derjenigen Gemeinden, die auch nach Durchführung der zur Zeit im Bau befind¬
lichen bzw. baureifen Projekte noch unversorgt sind, wird sich aller Voraussicht nach aus dem Grunde
teurer gestalten, weil erfahrungsgemäß die Gemeinden und Ortfchaften, für die eine Wasserversorgung
technisch besonders schwierig und finanziell besonders kostspielig ist, zuletzt noch übrig bleiben werden.
Es läßt sich daher aus den für die jetzt vorliegenden Projekte errechneten durchschnittlichen Baukostenin
keiner Weise sicher errechnen, welche Mittel insgesamt noch erforderlich fein werden, um die zentrale
Wasserversorgungin allen Landkreisen der Provinz restlos durchzuführen. Legt man einmal für die Nest¬
versorgungder Provinz einen Durchschnittskostenbetragvon 125 HT für den Einwohner gegenüberrund
100 HT für die jetzt vorliegenden Projekte zugrunde, so würden sich die erforderlichenGesamtkosten zur
vollständigenVersorgung sämtlicher Landkreise einschließlichder 30,5 Millionen HU für die zur Zeit im
Bau befindlichenund projektierten Wasserleitungenauf rund 100 Millionen HT belaufen.

In dem weitaus größten Teil der noch unversorgten Gemeinden dürfte auch bei einer Bessernng
der allgemeinen wirtschaftlichenVerhältnisse die Durchführung der zentralen Wasserversorgungohne
Unterstützungaus öffentlichen Mitteln nicht möglich fein. Geht man einmal von einer Beihilfe von
25«/o der Ausführungskostenaus, wie fie für deu Westfonds üblich ist, und unterstellt man einmal, daß
lediglich bei 80^ der noch zu versorgendenGemeinden eine Beihilfe erforderlichsein wird, so würden
aus öffentlichen Fonds noch rund 20 Millionen HT aufzubringen sein, um das Ziel einer restlosen
zentralen Wasserversorgungin den ländlichen Gebieten der Provinz zu erreichen. Zahlreiche Projekte
in den Höhengebieten werden aber bei einer Beihilfe von 25^ der Bautosten überhaupt nicht ausge¬
führt werden können, weil die verbleibende Belastung von der Bevölkerung nicht getragen werden
könnte. Ferner darf nicht unerwähnt bleiben, daß bei einem Teil der in der letzten Zeit fertiggestellten
Wasserversorgungsanlagendie Unterstützungaus öffeutlichen Mitteln noch nicht als abgeschlossen an¬
gesehen werden kann, vielmehr noch Beihilfen bzw. weitere Beihilferaten erforderlich find, nm eine
für die Bevölkerung tragbare Finanzierung sicherzustellen.Dies gilt besonders von einigen in den
letzten Jahren gebauten Gruppenwasserwerken, die dadurch, daß sie aus den laufenden Fonds bisher
überhaupt nicht oder nur unzureichend unterstützt werden konnten, notleidend geworden find und
dringend der Sanierung bedürfen.

III.
Die vorstehendenZahlen lassen deutlicherkennen, daß die Förderung von ländlichenWasserversor¬

gungsanlagen aus öffentlichenMitteln noch auf Jahre hinaus wird fortgesetzt werden müssen. Hierbei
werden die jetzt beschafften, in einzelnen Punkten, wie dargelegt, noch zu ergänzenden Unterlagen allen
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mit dieser Förderungstätigkeit befaßten Behörden eine wertvolle Hilfe fein, um eiu planmäßiges Vor^
gehen für die Zukunft sicherzustellen.Vor allem wird es darauf aukommen,daß die Mittel, welche die
verschiedenen öffentlichenStellen in Zukunft für die Förderung der ländlichenWasserversorgungzur
Verfügung stellen, unter Verückfichtigung der Dringlichkeit der einzelnen Projekte und der finanziellen
Leistungsfähigkeitder in Frage kommendenBevölkerungzufammeufaffendrichtig eingesetzt werden.

Hierzu sei im einzelnenfolgendes ausgeführt:
1. In dem Nefchluß des 75. Provinziallandtages wird zutreffeud darauf hingewiesen,daß die Finan¬

zierung der großen Gruppenwasserwerkemit den laufenden Mitteln, die aus dem Westfonds alljährlich
zur Verfügung stehen, nicht möglich ist. Bei verschiedenen zur Zeit vorliegendengroßen Gruppenver¬
sorgungsprojektenmüßte schon mehrere Jahre hindurch der ganze von Staat und Provinz bereitgestellte
Wllsserleitungsfonds(zur Zeit 350 000 H^F) zur Verfügung gestellt werden, um auf die übliche Bei¬
hilfe von 25^ der Nusführungskostenzu kommen. Aber auch dann, wenn dies durchführbar wäre,
würde eine 25/^ige Beihilfe in keiner Weise ausreichen, um die in der letzten Zeit ausgeführten oder
zur Zeit geplanten Gruppenwasserversorgungenin den Höhengebietender Provinz fo zu finanzieren,
daß die verbleibendeBelastung von der Bevölkerunggetragen werden könnte. Für diefe Gruppenwasser¬
werke ist eine außerordentliche Hilfe notwendig. Dies gilt in erster Linie für die Gruppenwasser¬
versorgungen in dem Teil der Höhengebiete,der durch die neue Grenzziehung und durch die lang¬
jährige Besatzungschwere wirtschaftliche Schäden erlitten hat und noch erleidet. Es ist deshalb dankbar
zu begrüßen, daß das Reich grundsätzlich eutschlossenist, aus den Mitteln, die in den nächsten Jahren zur
wirtschaftlichenund kulturellen Hebung dieser rheinischen Gebietsteile im Reichshaushalt laufend
bereitgestellt werden follen, auch Beihilfen für die Verbefferung der Wafferverforgungin diesen Ge¬
bieten vorzusehen. Wie schon ausgeführt, hat der Landeshauptmann dem Oberpräfidenten der Rhein¬
provinz inzwischen eine ausführlicheDenkschrift über die Förderung von ländlichen Wasserversorgung^
anlagen aus dem sogenannten Westprogramm des Reiches übermittelt. Nach eingehender Darlegung
der in den besetzten oder besetzt gewesenenHöhengebietenvielfach noch herrschenden unhaltbaren Ver¬
hältnisse in bezug auf die Wafferverforgungist die Hilfe des Reiches in erster Linie für die nachstehenden
Gruppenwasserleitungsprojektein Vorschlaggebracht worden:

I. Unterstützung bereits fertiggestellter, aber noch nicht finanzierter Gruvpenwafferwerte.

Bezeichnung des Unternehmens Kreis
Gcsamtbcmtosten
einschl. der Kosten
für Hllusanschlüsse

Regierungsbezirk Koblenz.
1. Gruppenwasserwerk Luherath (I. Bauabschnitt)......
2 Gruppenwafferwerk Linzer Höhe............

Cochem . . .
Neuwied . . .
St. Goar . . .

Prüm ....

2 020 000
850 000

3 Gruppenwafferwerk Gondershaufen........ , 265 000

Regierungsbezirk Trier.
4. Gruppenwasserwerk Vleialf-Buchet............ 179 000

II. Unterstützung im Bau befindlicher Gruppenwasserwerke.

Regierungsbezirk Aachen.
1. Gruppenwasserwerk Brandenberg-Bergstein, Großhau,

Kleinhau, Zerkall ................

Regierungsbezirk Koblenz.
2. Gruppenwasserwerk Kauerbachtal
3. Gruppenwasserwerk Wehr . . .

Regierungsbezirk Köln.
4. GruppenwasserwerkAdendorf-Arzdorf-Fritzdorf-Merl

Düren

Simmern
Mähen.

Nheinbach,

321 000

280 000
620 000

247 000
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Bezeichnung des Unternehmens Kreis
Gesamtbaukosten
einschl, der Kosten
füi Hlluscmschlüsse

Regierungsbezirk Trier.
5. Gruppenwasserwerk Wadern....... Wadern . . .

Trier-Land . .
Trier-Land . .
Bitburg . . .
Vitburg . . .

471 000
6. Gruppenwasserwerk Mettnich-Mühlfeld . . . 192 000
7. Gruppenwasserwerk Gilzem^Eisenach ..... 226 000
8. Gruppenwasserwerk Vettingen-Wettlingen . . .
9. Gruppenwasserwerk Dockenoorf-Ingendorf .

106 000
100 000

III. Unterstützung von Gruvpenwafserwerlen, für die ein baureifer Entwurf vorliegt.

Regierungsbezirk Aachen.
1. Gruppenwasserwerk Niederzier-Oberzier-Huchem-Stam-

meln-Selhausen...................
2. Gruppenwasserwerk Kelz, Iakobwüllesheim, Nommelsheim

und Binsfeld....................

Regierungsbezirk Koblenz.
3. Gruppenwasserwerk Einig-Gering-Kollig........
4. Gruppenwasserwerk Lutzerath (Erweiterung) ......,

Regierungsbezirk Köln.
5. Gruppenwasserwerk Oberdreß-Wormersdorf.

Regierungsbezirk Trier.
6. Schneifel-Gruppenwasserwerl .
7. Gruppenwasserwerk Nübenborn
8. Alftal-Wasserwerk ......

Düren

Düren

Mayen
Cochem

Nheinbach,

Prüm . .
Berncastel
Wittlich .

325 000

255 700

215 000
650 000

385 000

320 000
250 000
634 000

I V. Unterstützungvon Gruvvenwafferwerlen, deren Durchführung in den nächsten Jahren geplant ist.

Regierungsbezirk Aachen.
1. Kreiswasserwerk Monschau ............
2. Gruppenwasserwerk Straß-Gey-Obermaubach....
3. Sanierung der Wasserversorgungim Kreise Schleiden

Regierungsbezirk Koblenz.
4. Gruppenwasserwerk Griesenbach ..........
5. Gruppenwasserwerk Münstermaifeld ........

Regierungsbezirk Trier.
6. Kreiswasserwerk Vitburg.......
7. Kreiswasserwerk Gar)- und Notzenbachtal
8. Kreiswasserwerk Trier-Land.....

Monschau
Düren .
Schleiden

Neuwied
Mayen.

Vitburg .
Bitburg .
Trier-Land

1 800 000
315 000

1 680 000

150 000
560 000

1 370 000
275 000
850 000

In der Denkschrift des Landeshauptmanns ist weiterhin noch dargelegt worden, daß auch für zahl¬
reiche kleinere Wasserleitungsprojekte in den Gebieten, die durch die nene Grenzziehung und die Be¬
satzung wirtschaftlich geschädigt sind, neben der Unterstützung durch Staat und Provinz aus Mitteln des
Westfonds, die nach den bestehenden Grundsätzeu 25^ der Ausführungskosten nicht übersteigen darf,
eine zusätzliche Hilfe aus Neichsmitteln unumgänglich notwendig ist. Für diese zusätzlichen Beihilfen,
deren Verteilung zweckmäßig dem Oberpräsidenten und dem Landest,anptmann zu übertragen sein
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würde, sind vorerst im Einverständnismit den in Frage kommendenRegierungspräsidenten beim Reich
500 000 H^F beantragt worden.

2. Neben diesen außerordentlichenMaßnahmen wird die bisherige laufende Förderung der länd¬
lichen Wasserversorgungdurch Staat und Provinz planmäßig weiter fortgesetzt werden müssen. Hierbei
wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daß die Mittel, die alljährlichaus dem Westfondsfür die Unter¬
stützungvon Wasserleitungen abgezweigt werden, mindestens ihre bisherige Höhe von 350 000H^L
behalten. Trotz der angespannten Finanzlage des Provinzialverbandes ist demgemäß im Provinzial-
haushaltsplan für 1930 der Provinzialanteil am Westfonds wieder in der bisherigen Höhe eingefetzt
worden, und es darf die Hoffnung ausgefprochenwerden, daß auch der Preußifche Staat keine Kürzung
seines Anteils vornehmen wird.

Darüber hinaus soll versucht werden, beim Staat eine Erhöhung der Mittel, die alljährlich in Form
von Beihilfen für Wafferverforgungsanlngenaus dem Westfonds bereitgestellt werden, um 100 000 H^
zu erwirken. Die Provinz würde sich uuter Zusammengehen mit der Provinzial-Feuerversicherungs-
anstalt gegebenenfalls mit dem gleichenNetrage an einer solchen Erhöhung des laufenden Wasser¬
leitungsfonds beteiligen.

3. Bei der angespannten Lage des Geldmarktessind ferner die Darlehensmittel zu ermäßigtemZins¬
fuß, welche der Preußifche Staat und die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltin den letzten Jahren
für ländlicheWasserversorgungsanlagenzur Verfügung gestellt haben, eine besonderswirksame Hilfe
gewefen. Insbesondere konnte auch eine Anzahl von Wasserleitungsprojektenaus der Niederung mit
solchen verbilligten Darlehen unterstützt werden. Nach der übereinstimmendenAuffaffung der Regie¬
rungspräsidenten muß diese Darlehensaktion in Zukunft nicht nur fortgesetzt, fondern möglichst noch
verstärkt werden. DiesbezüglicheAnträge sind schon in den letzten Jahren beim PreußischenLandwirt
schaftsministergestellt worden und sollen in diesem Jahre mit Nachdruck wiederholt werden. Gleich¬
zeitig wird auch mit der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltwegen einer Erhöhung der verbilligten
Darlehensmittel verhandelt werden.

4. Die Verbesserungder Wasserversorgungin der Rheinprovinz bedeutetnicht zuletzt auch eine wirk¬
same Unterstützungder auf eine Hebung der allgemeinen gesundheitlichenVerhältnisse hinzielenden
Maßnahmen der Landesversicherungsanstaltder Rheinprovinz. Aus dieser Erkenntnis heraus hat die
Landesversicheruugsanstaltin der Vorkriegszeitbis zur Inflation in bedeutendemUmfange verbilligte
Darlehensmittel zum Bau von Wasserleitungenzur Verfügnng gestellt. Es ist beabsichtigt, mn oer Lan¬
desversicherungsanstaltin Verhandlungen darüber einzutreten, ob und in welcher Weise es ihr mög uh
ist, ihre frühere dankenswerte Unterstützungstätigkeitzur Förderung der ländlichenWasserversorgung
wieder aufzunehmen.

Auf Grund der vorstehenden Darlegungen beehrt sich der Provinzialausschuß,dem Provinziallandtag
folgenden Befchlußvorzufchlagen: ,^ „ -> „>, ».

..Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht und Antrag des Provinzialaus chiisses über den
derz itigen Stand uud über die weitere Förderung der ländlichenWasserversorgung m der M^
viuz Kenntnis. Er erklärt sich mit den in Aussicht genommenen
tragt den Provinzialansschnß die erforderlichenVerhandlungen mit Reich St°at "N^
Frage kommendenStellen mit dem Ziele einer möglichst weitgehendenFörderung der landlichen Wasser
Versorgung aus öffentlichenMitteln zu führen."

Düfseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzilllausfchuß:

Dr. Horion,
V^Adenauer, Landeshauptmann.Vorsitzender.

,
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Übersicht Knlage 1.
über den Stand der Wasserversorgung in den einzelnen Landkreisen am
1. September 1929 nach dem Verhältnis der mit zentraler Wasserversorgung

versorgten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl.
(Wie in dem Bericht des näheren dargelegt, sind in den Zahlen die erneuerungs- und verbesserungs¬
bedürftigen Wasserleitungen mitenthalten. Bei Herausnahme dieser Wasserleitungen würde der Stand
der Wasserversorgung in den einzelnen Kreisen ungünstiger sein, als die nachstehenden Zahlen ergeben.)

Lfd.
Nr. Kreis

Gesllmt-
einwohner-

zahl

Mit zentraler
Wasser¬

versorgung
sind versehen

Einwohner

Hiernach sind versorgt in v. H. der
Gesamteinwohnerzahl

unter
25

25
bis
50

50
bis
60

60
bis
70

70
bis
80

80
bis
90

90
bis
100

!, 10 11

1
2
3
4
5
6
7

Aachen-Land. .
Düren.....
Erkelenz ....
Geilentirchen
Heinsberg . . .
Iülich.....
Monschau . . .
Schleiden . . .

Insgesamt

H. Regierungsbezirk Aachen.
177 454
120 935
46 936
48 619
49 157
51652
20 417
50 546

177 454
96 712
13 009
34 205

7 975
47 919

6 819
39 906

16,2

27,7

33,4

—
— 70

79

80
100

93

< 565 716 423 999 — — — — 75 — —

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Adenau . .
Ah rw eiler .
Altenkirchen
Koblenz-Land
Cochem .
Kreuznach
Mayen
Meisenheim
Neuwied.
Simmern
St. Goar
Wetzlar .
Zell . .

Insgesamt

Bergheim.....
Bonn-Land ....
Euskirchen .....
Gummersbach . . .
Köln-Land ....
Mülheim am Rhein.
Nheinbach .....
Siegkreis.....
Waldbroel.....
Wivperfürth ....

Insgesamt

L. Regie
25 610
48 827
86 033
70 755
41618
83 197
82 680
13 534

102 199
37 502
43 670
70 716
33 187

cungsbczirk K
14 893
39 847
57 019
68 516
35 092
70 729
64 357

5 496
92 393
33 456
37 186
54 198
32 362

ob lenz»

40

58,1

66,3
72,7

77,8

76,6

84,3
85

89,2
85

96,8

90,4

97,5
t 739 528 605 544 82 —

o. RegierungsbezirkKöln.
66 000 58 000
84 043 80 788
55 957 55 872
54 965 26 281
98 948 98 834
68 122 55 213
37 025 25 146

139 505 105 237
30 248 17 227
29 505 15 817

664 318 538 415

48

56,9
53.6

67,9
75,4

88

81

81

96,1
99,8

99,9
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Lfd.
Nr. Kreis

Gesamt¬
einwohner¬

zahl

Mit zentraler
Wasser¬

versorgung
sind versehen

Einwohner

Hiernach sind versorgt in v. H.
GesllMteinwohnerzahl

„^ 25 50 60 70 80
bis bis bis bis bis

" 50 60 70 80 90

»er

90
bis
100

i 2 3 4 5 L 7 8 9 10 11

v. Regierungsbezirk Düsseldorf.
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Düsseldorf-Mettmann
Geldern......
Grevenbroich-Neuß .
Kempen-Krefeld . .
Cleve .......
Moers.......
Dinslaken.....
Nees .......
Solingen-Lennep . .

Insgesamt

Berncastel .....
Bitburg......
Dllun.......
Nestkreis Merzig . .
Prüm ......
Saarburg.....
Trier-Land.....
Restkreis St. Wendel
Wittlich......

Insgesamt

171 741 133 666 — — — — 77,8 — —
59 295 15 506 — 26

100 988 66 962 — — — 66 — — —
141 541 77 915 — — 55 — — — —
85 264 47 243 —, — 55,4 — — — —

178 860 91 733 — — 51,3 — — — —
63 195 43 817 — — — 69,3 — -^ —
81 253 42 760 — — 52,6 — — — —

147 400 122 118 83 —

1 029 537 641 720 — — — 62,3 — -- —

N. Regierungsbezirk Trier.
50 453
49 454
34131
26 788
38 435
38 452

103 863
33 563
46 720

421 859

46 135
33 093
29 435
14 008
19 852
36 170
84 296
20 88?
35 624

319 500

52,3
51,1

66,9

63,7 76
75,7

86,2

81

91,5

94,2

Übersicht 6"lage 2.
über den Stand der Wasserversorgung in den einzelnen Regierungsbezirken
am 1. September ,929 nach dem Verhältnis der mit zentraler Wasserversorgung

versorgten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl.

Lfd.
Nr.

1
2
3
4
5

Regierungsbezirk

Aachen ......
Koblenz ......
Köln.......
Düsseldorf .....
Trier.......

Insgesamt

GesllMt¬
einwohnerzahl

der
Landkreise

565 716
739 528
664 318

1 029 537
421 859

Mit zentraler
Wasserver«

sorgung sind
versehen

Einwohner

3 420 958

423 999
605 544
538 415
641 720
319 500

2 529 178

Hiernach sind versorgt in v. H. der
Oesamteinwohnerzahl

unter
25

50
bis
60

60
bis
70

62,3

70
bis
80

75

75,7

80
bis
90
10

81

90
bis
100
II

74,2
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Knlage 3.

Übersicht
über den Stand der Wasserversorgung in den einzelnen Landkreisen der Nheinprovinz
am I. September 1929 nach dem Verhältnis der mit zentraler Wasserversorgung ver¬

sorgten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl.

Lfd.
Nr. Kreis

Gesamt¬
einwohner¬

zahl

Mit zentraler
Wasserversorgung

sind versehen
Einwohner

Hiernach sind
versorgt in 0. H.

der Gesaint-
einwohnerzcchl

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Aachen-Land ..........
Köln-Land...........
Euskirchen ...........
Zell..............
Koblenz-Land..........
Bonn-Land...........
Saarburg............
Iülich.............
Berncastel ............
Neuwied............
Simmern............
Bergheim............
Dann .............
Kreuznach ............
St. Goar............
Cochem .............
Solingen-Lennep........
Mülheim a. Rh..........
Trier-Land...........
Düren.............
Schleiden ............
Düsseldorf-Mettmann.......
Mähen.............
Wetzla.r .............
Wittlich.............
Siegkreis............
Ahrweiler............
Geilenkirchen ..........
Dinslaken............
Nheinbach ............
Vitburg ............
Altentirchen...........
Grevenbroich-Neuß ........
Nestkreis St. Wendel.......
Adenau .............
Waldbröl............
Cleve .............
Kempen-Krefeld.........
Wipperfürth...........
Nees ..............
Nestkreis Merzig.........

zu übertragen

177 454
98 948
55 957
33 187
70 755
84 043
38 452
51 652
50 453

102 199
37 502
66 000
34 131
83 19?
43 670
41618

147 400
68 122

103 863
120 935
50 546

171 741
82 680
70 716
46 720

139 505
48 82?
48 619
63 195
37 025
49 454
86 033

100 988
33 563
25 610
30 248
85 264

141 541
29 505
81 253
26 788

2 959 359

177 454
98 834
55 872
32 362
68 516
80 788
36 170
47 919
46 135
92 393
33 456
58 000
29 435
70 729
37 186
35 092

122 118
55 213
84 296
96 712
39 906

133 666
64 357
54 198
35 624

105 237
39 847
34 205
43 817
25 146
33 093
57 019
66 962
20 887
14 893
17 22?
47 243
77 915
15 817
42 760
14 008

2 342 507

100
99,9
99,8
97,5
96,8
96,1
94,2
93
91,5
90,4
89,2
88
86,2
85
85
84,3
83
81
81
80
79
77,8
77,8
76,6
76
75,4
72,7
70
69,3
67,9
66,9
66,3
66
63,7
58,1
56,9
55,4
55
53,6
52,6
52,3
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Lfd.
Nr.

,

Kreis
Gesamt-

cinwohner-
zahl

3

Mit zentraler
Wasserversorgung

sind «ersehen
Einwohner

Hiernachsind
versorgt in u,H. der

Gesamt-
einwohnerzahl

Übertrag

42
43
44
45
46
47
48
49

Mors ....
Prürn . . .
Gummersbach
Meiseuheim .
Monschau . .
Erkelenz . .
Geldern . .
Heinsberg . .

2 959 359

178 860
38 435
54 965
13 534
20 417
46 936
59 295
49 157

2 342 507

91733
19 852
26 281

5 496
6 819

13 009
15 506

7 975

51,3
51,1
48
40
33,4
27,7
26
16,2

Insgesamt 3 420 958 2 529 178 74,2

Anlage 4 ist eine Übersichtskarte der Nheinvrovinz, in welcher der Stand der Wasserversorgung in
den einzelnen Kreisen graphisch dargestellt ist. (Die Karte befindet sich am Schlüsse der
Vorlage.) _________

Anlage 5 ist eine graphische Darstellung der Leistungen des Preußischen Staates uud des Provin¬
ztalverbandes (Provinzial-Feuerversicherungsanstalt) für die Forderung der landlichen
Wasserversorgung in der Nheinvrovinz. (Die Darstellung befindet sich am Schlüsse der
Vorlage.) _________

Vericht ^"lage 6.

des Negierungs« und Medizinalrates in Trier.

Die Landräte berichte» in Übereinstimmung mit den Kreisärzten ^^6 ^
ganzer Ortschaften durch Vrnnnen nicht in Frage komme, vielmehr überall ^r Bau ^
anzustreben sei! Soweit dafür Gründe angegeben werden, sind sie berechtigt, "' ""gen s,mm du lus^
fassnng von der Uubrauchbarkeit der Brunnen mit meinen d3 W«'ers
geologischen Verhältnissen (Schiefer-, Kallsteinboden usw.) ist eiue lM^ud^
im allgemeinen nicht zu erwarten. Dazn kommt, daß infolge der
grubeu nnd Dnngstatten die Jauche überall deu Boden durchsetztund ° deu "u^
auch unmittelbar in die Bruuuen gelaugt. Ich halte es für «°nz ausgeschloss^
in absehbarer Zeit eine Besserung eintritt. Gruud: Wirtschaftliche Lage der Bevolkeruug, mangelhaftes
Verständnis, unzureichendes Durchgreifeu der P°lizelbehordeu , der Ortschaften nicht

Es kommen also praktisch Brunnen für eine Verbesserung der W"sserveriorgun " , ^ ^
in Frage. Daß für einzelne Hänser oder HäusergruPPeu stets auch '^ "f^
hauden sein müssen, ist selbstverständlich, doch handelt es s'^>er um em^
kaum schätzbar) Einwohnerzahl, daß sie gegenüber derjenigen, tue auf Wasserleituugen angewiesen i ,
verschwindet. ^^.______

Vericht
des Negierungspräsidenten in Uoblenz.

Der Negiernngsbezirk Koblenz hat mit Ausnahme eines ^^
gebiete. Eifel, Hnnsrück nnd Westerwald sowie der Kreis « "^ ^H^^ ^^
Wasserverhältnisse. Auch im Kreise Neuwied ist nur °«s sogen«n^ ^
zu rechnen Hier befinden sich einige Gemeinden, die sind, ist die Wasser¬

überall aber, wo in den Hohengebieten Zentralw^ n «t g° 1 ^, ^„gjiihrigen
versorgnng hygienisch nicht einwandfrei ^n- vocha^
Durchsetzung des Bodens mit I^che verfeucht uud werden f^ ^.^
genommen, weil anderes Wasfer nicht vorhanden ist. Im Sommer verneu



122 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31.

Der Kreisarzt in Ahrweiler berichtet,daß dort Brunnen vorhanden seien, die von einem nur 2—3 in
entfernt liegenden Vrandweiher unterhalten werden, in dem, wie er sich selbst überzeugt habe, verendete
Hühner, Katzen und Hunde liegen. Andere Brunnen würden aus einem nahe vorbeifließenden Bach
gespeist, in den die Abwasser des Dorfes eingeleitet werden. Immerhin könne dieses Wasser noch eine
gewisse Klarheit ausweisen, während die meisten Brunnen, wie er immer wieder festgestellt habe, eine
trübe, gelbe Brühe herausbefördern. Es handelt sich dabei teils um Laufbrunnen, teils um Zieh- und
Pumpbrunnen. Beide find häufig nicht einwandfrei ansgebant und nicht genügend gegen das Ein¬
dringen von Obcrflächcnwnsseroder von Jauche aus nahegelegenen Dungstätten abgedichtet. Solche
Mängel werden zwar, soweit möglich, immer wieder beseitigt. Damit ist aber nicht viel geholfen,weil die
Brunnen infolge der dichten Bebauung zn nahe an den Stallungen, Waschküchen, Dungstätten usw.
liegen und das Wasser auch iu der Tiefe nicht einwandfrei ist. Derselbe Kreisarzt berichtet, daß in
solchem Wasser auch noch in 0,0001 «ein Kolibazillengefunden wurdeu.

Vielfach wird aber auch das Wirtschaftswasserund bisweilen das Trinkwasseraus offenen Bächen,
Teichen oder Tümpeln entnommen. Daher sind Typhuöfälle häufig und hören in manchen Gegenden,
wie z. B. au der Ahr in den Gemeinden Hönniugen, Brück, Altenahr und Krenzberg, nicht auf.

In manchen Dörfern werden die Frauen durch das ständige Wassertragen gesnndheitlichauf das
schwerste geschädigt. Der Kreisarzt in Cochem führt auch das häufige Auftreten der Tuberkulosemit
auf die schlechte Wasserversorgungzurück.

Die meisten Brunnen und andere Wasserentnahmestellenin den Höhengebictenmüßten aus gesund-
heitspolizeilichcn Gründen geschlossen werden. Es geschieht nur deshalb nicht, weil jegliche andere
Wasserversorgungfehlt. Es kann daher kein Zweifel darüber bestehen, daß in den Höhengebictenüberall
und in dem Flachlande da, wo gute Brunnen fehlen, der Bau von Wasserleitungendas einzige Mittel
ist, um die Bevölkerungmit hygienisch einwandfreiem Wasser zu versorgen.

Nuszug
aus Verichten der Medizinalbehörden im Negierungsbezirn Sachen.

Kreis Monschau.
Die Wasserleitungder Stadt Monschau ist durchaus unzureicheudund in hygienischerBeziehung

bedenklich.Die bakteriologischen Untersuchungendes Wassers ergaben zuletzt noch 70-160 Kolikeimc
ans 1 ecin. Die vorhandene Filteranlage filtriert nur etwa ^ der gesamten Wassermengeund dies noch
ungenügend. Die höhergclegenenOrtsteilc, besonders das Krankenhans, die Jugendherberge, die Ober¬
försterei und einige andere Straßenteile, können meist nicht mit Wasser aus der Ortsleitung versorgt
werden, da der Druck hierzu im Nohrsystemfehlt. Außerdem verfugt zur Sommerzeit die Wafsermengc
zeitweiseselbst für die übrigen Stadtteile. Das Krankenhaus ist deshalb gezwungen, aus einer Eigen¬
leitung Wasser zu entnehmen, selbst gelegentlichfür Trinkwaffcr- nnd Nadczwecke,was hygienischbe¬
denklich ist, da es sich nm eine Vennwasserleitungmit teils offener Ninnenznleituug handelt. Die Filter¬
anlage (Nerkcfeldfilter) versagt zeitweise mich. Für Fcnerlöschzwecke steht dem Krankenhaus kein
anderes Wasser zur Verfügung. Die Wasserversorgungder Oberfürsterei ist ebenfalls hygienisch durch¬
aus bedenklich, da der vorhandene Brunnen start verunreinigt ist. Wenngleichdie in den letzten Jahren
aufgetretenen vereinzelten Fälle von Ruhr und Typhus nicht mit Sicherheit auf das schlechte Wasser
zurückgeführt werden können, so ist aber gewiß ein Teil der Schuld an dem Anftrcten der vielen Magcn-
Darmtrantheiten deu unhygienischen Wasserverhältnissenzuzuschreiben,wenngleich auch die häufig
starke Rattenplage mit beitragen wird zu dem Auftreten derartiger Krankheiten, besonders da die Ver¬
unreinigung der Flußlänfe und die hygienischnicht völlig einwandfreie Bcfcitignng der Abfallstoffc
ebenfalls zu hygieuifchcnBedenken Anlaß gibt.

Die OrtschaftenKesternich, Strauch und Stcckenborn mit Hechelfcheid haben fast nur Pri-
vatbruunen, die aber znm größten Teil nicht einwandfreies Wasser liefern nnd in der Trockenperiodc
znm größten Teil versiegen. Die in den letzten Jahren vorgekommenenTyphns- und Nnhrerkrantnngcn
sind sicherlich zn einem Teil durch das schlechte Wasser bcgüustigtworden, wenngleich es dank der schnell
durchgeführtenMeldnngcn uud Isolicrvorschriftcuzur Ausbreitung von Epidemien nicht gekommenist.

Für Strauch ist die Beschaffungeines einwandfreien Wassersauch deshalb notweudig, weil hier ciuc
größere Genossenschaftsmolkereibesteht und der Vruunen der Molkereiin seinem jetzigen Znstand auch
nach den bakteriologischcn Ergebnissen nicht als einwandfrei bezeichnet werden kann.

Sehr betrübend ist die Wasserversorgnngder Gemeinde Dedenborn. Die vorhandenen 28 Privat¬
brunnen sind fast sämtlich stark verunreinigt und verjancht. Außerdem versiegen sie in der Sommerzeit
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gänzlich. Seit Jahren müssen die Bewohner aus einem muldenförmigen Wasserloch im Tal, etwa
V2 Km entfernt vom Ort, mühsam mit Eimern und Kübeln das Wasser herantragen. Selbst das Vieh
ist ans der Weide gezwungen, zu dem bezeichneten Wasserloch zur Tränke zn gehen. Daß in einem
solchen Ort mehrfach ansteckendeKrankheiten auftraten, ist daher nicht verwunderlich.

In der Gemeinde Kalterherberg (1850 Einwohner) mußten mehrmals Haus- und Gemeinde¬
brunnen polizeilich geschlossen werden wegen unhygicnischer Beschaffenheit der Brunnen und bak-
teriologifch nicht einwandfreien Wassers. Es ist in früheren Jahren dort hänfig zu Typhus- und Nuhr-
fällen gekommen, wenngleich in den letzten Jahren leine mehr znr Anzeige gelangt sind. Von sonstigen
ansteckenden Krankheiten kamen hier in den letzten Jahren hauptsächlich Scharlach und Diphtherie vor.

Kreis Heinsberg.
Im Kreise Heinsberg wird ca. 1/5 des Kreises durch Zcutralwasserleitung versorgt, der übrige Teil

durch Bruunen. Es haudelt sich um öffeutliche und Privatbruunen. Der größere Teil der Brunnen ist
geschlossenund mit Pumpe versehen. Vereinzelt finden sich offene Brunnen. Die Zahl der Brnnnen
ist im allgemeinen ausreichend. Die Befichtignng der öffentlichen Brunnen ergab, daß das Wasser im
allgemeinen klar, farblos, geruchlos nnd frei von Beimengungen war.

Die Instandhaltung der öffentlichen Pnmpen war vielfach nicht zufriedenstellend, insbesondere war
hänfig zn beanstanden, daß der Abfluß nicht ordnungsgemäß angelegt war, fo daß ein Zurückfließen des
entnommenen Wassers möglich war.

Die privaten Brunnen zeigten häufig den gleichen Nbelstand. Hier war in hygienischer Hinsicht sehr
hänfig zu beanstanden, daß die Abortanlagen, Viehställe und Dungstätten in zn großer Nähe der Brnnnen
lagen, fo daß eine Verunreinigung durch Fäkalien gegeben. Bei vereinzelt vorgenommenen Unter¬
suchungen wurden derartige Verunreinigungen auch nachgewiesen. Außerdem ist in großen Teilen
des Kreises ein sehr hoher Grnndwnsserstand, so daß eine Vernnreinignng der Brnnnen leicht stattfinden
kann. Verbreitung von übertragbaren Krankheiten dnrch Brunnen sind in den letzten Jahren nicht beob¬
achtet worden. Jedoch liegt es im hygienischen Interesse, daß nach Möglichkeit die Brunnen durch Zen¬
tralwasserleitung ersetzt werden.

Bericht
des Negierungs- und Medizinalrates in Düsseldorf.

Die Versorgung der Bevölkerung in den Landkreisen des Regierungsbezirks Düsseldorf mit Trink-
wasser ist durchweg als kaum ausreichend zu bezeichnen. ,. >>^

Diese Feststellung erscheint auf den ersten Blick befremdlich, weil unbestreitbar Bruunen m genügender
Zahl und ohne erhebliche Kosten angelegt werden können, die infolge des hohen Grnndwaflerstandes m
der rheinischen Niederung Wasser in genügender Menge zu liefern Pflegen. Dem entsprechend kann v°n
einem Wassermangel, wie er in den rheinischen Höhengebieten im Sommer als em richtiger ^ "M>w
aufzutreten pflegt, im Regierungsbezirk Düffeldorf im allgemeinen nicht gesprochen werden. Wasser¬
mangel ist nnr in einigen Teilen des Bergischen Landes in trockenen Sommern ^ venagen.

Die Frage der Notwendigkeit einer Änderung und Ergänzung der bisher an dem flachen Lande
üblichen Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gewinnt aber
man die Beschaffenheit des von den allerorts üblichen Einzelbrunnen gelieferten Wassers einer Betracht
tnng vom hygienischen Standpunkt aus unterzieht. ___«»„«„<. 1,^,'ins^

Dabei erweist sich sogleich, daß die Wasserversorgung in den Höhenge neten zwar an Me^
ger sich darstellt, daß aber das vorhandene Wasser - Quellwasser, reinlich gefaßtes Oberflachenwasser,
Grnndwasser — fast allgemein von guter Beschaffenheit ist. „n-^n m,-i,ndwaiier-

Dagegen entnehmen die Brnnnen in den Niederungsgebieten ihr Nasser den obe^
schichten, die je nach der Lage der Nrunueu 0,75-2-3 uud mehr unter
Diese Bodenschichten sind vielfach geologisch so beschaffen, daß fie ew emivandfr 'e. Wasse m
tonnen; meist handelt es sich um Moor- und Torfbodeu oder "«ge chwemm^
Wasser das derartigen geologischen Schichten entstammt, pflegt
schmeckend zu sein; wegen des geringen Abstandes von der Erdoberflache ist da. Wasser dieser Brnnnen

^Infow^e^ von der Erdoberfläche ist eine Versuchung desin den dichter besiedelten
gehöften unvermeidlich. Die bakteriologische Untersuchnng von Brunnenwassern ans der ^ttederungs^
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gegend erweist in einem hohen Prozentsatzder vorgenommenen Prüfungen die Durchsetzung des Brun¬
nenwassers mit Darmkeimen. Es bedarf keiner Erwähnung, daß diese Erscheinungals in gesundheit¬
licher Beziehung sehr bedenklich angesprochenwerden muß, weil sie beweist, wie leicht auch eine Durch¬
seuchung mit Krankheitserregern — z. B. in Gpidemiezeiten— stattfinden kann.

Bei der engen Verflechtung,die zwischen der Landwirtschaftund der in den Industriestädten lebenden
Bevölkerung im RegierungsbezirkDüsseldorfbesteht, wird die Frage einer Versorgung des flachen Lan¬
des mit einwandfreiem Trinkwasserzu einem Problem von überörtlicherBedeutung. Es fei hier z. B.
an die regelmäßige Lieferung von Milch vom Lande in die Städte erinnert und daran, daß gerade die
Milchverforgungdie Bereitstellung eines geeigneten Wasserszur Reinhaltung der Verarbeitungs- und
Transportgefäße dringend erforderlichmacht. Bei der Lieferung von anderen Lebensmitteln ergeben
sich ähnliche Betrachtungen.

Übersicht Anlage 7.
über die am 1. September 1929 im Vau befindlichen Wasserleitungsanlagen.

Lfd.
Nr. Regierungsbezirk

Zahl der im
Bau befind¬

lichen Wasser¬
versorgungen

Gesllmtkosten
dieser Wasser-

leitungs-
projekte

Zahl der durch
diese Projekte

zu versorgenden
Einwohner

Die durchschnitt¬
lichen Kosten be¬
tragen hiernach

für den Einwohner

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5

Insgefamt

10
12
16
6

12

512 048
646 276
721 800
447 892

1 243 300

3 213
4 444
6 018
7 964

14 355

159
145
120
56
87

56 3 571316 35 994 99

Übersicht Anlage 8.

über die wasserleitungsprojekte, für die ein fertig ausgearbeiteter und von den zu¬
ständigen amtlichen Stellen (ttulturbauamt, Kreisarzt, Negierung) ordnungsmiihig
geprüfter Vauentwurf zur 3eit bereits vorliegt oder bis spätestens zum 1. Oktober 1930

vorgelegt werden Kann.

Lfd.
Nr. Regierungsbezirk

Zahl der
geplanten
Wasserver¬
sorgungen

Gesllmtkosten
dieser Wnsser-

leitungsproiekte
ohne

Hcmsllnschlüsse

Zahl der durch
diese Projekte

zu versorgenden
Einwohner

Die durchschnitt¬
lichen Kosten

betragen hiernach
für den Einwohner

1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5

Insgesamt

35
110
78
68
47

4 743 097
7 176 046
3 277 688
7 154 340
4 543 500

45 883
56 241
30 588

120 412
30 074

103
128
107
59

151

338 26 894 671 283 198 95
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Knlage 9.

Übersicht
über den stand der Wasserversorgung nach Fertigstellung der zur Zeit im vau
befindlichensowie der zur Zeit geplanten Wasserleitungennach dem Verhältnis

der alsdann versorgten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl.

Kreis
Gesamt¬

em») ohner
zahl

Zahl der nach
Fertigstellung
d.i. Bau befind
lichenu. geplan¬
ten Wasserlei<

tungen versorg¬
ten Einwohner

Hiernach werden versorgt sein
in v. H. der Gesamteinwohnerzahl

unter
50

50
bis
60

60
bis
70

70
bis
80

80
bis
90

90
bis
100
10

Aachen-Land .
Düren ....
Erkelenz ...
Geilenkirchen .
Heinsberg. . .
Iülich ....
Monschau ...
Schleiden . .

Insgesamt

Adenau.......
Ahrweiler.....
Altentirchen . . . .
Koblenz-Land ....
Cochem .......
Kreuznach .....
Mähen.......
Meisenheim .....
Neuwied......
Simmern......
St. Goar......
Wetzlar ......
Zell.......^

Insgesamt

4. RegierungsbezirkAachen.
177 454 177 454 — — — — — 100
120 935 110 562 — — — — — 91,4
46 936 14 169 30,2 — — — — —
48 619 39 205 — — — — 80,6 —
49 157 16 470 33,5 — — — — —
51652 47 919 — — ^ — — 93
20 417 20 417 — — — — — 100
50 546 46 899 — — — — — 92,8

lt 565 716 473 095 — — — — 83,6 —

Bergheim .
Bonn-Land .
Euslirchen .
Gummersbach
Köln-Land .
Köln-Mülheim
Nheinbach .
Siegkreis . .
Waldbroel .
Wipperfürth

Insgesamt

L. Regierungsbezirk Koblenz.
25 610
48 827
86 033
70 755
41618
83 197
82 680
13 534

102 199
37 502
43 670
70 716
33 187

739 528

19 085
44 501
61434
69 665
41178
77 530
80 594

6 633
95 897
35 475
38 733
62 317
33 187

666 229

48,4

— 74,4 — —
— — 82,2 —
— 71,4 — —
— — — 98,4
— — — 98,9
— — — 93,2
— — — 97,4

— 93,7
— — — 94,4
— — 88,5 —
— — 88,1 —
— — — 100
— — — 90,1

o. Regierungsbezirk Killn.
66 000 58 000 — — — 88 —

84 043 82 908 — — — — — 98,7
55 957 55 957 — — ._ ... — 100
54 965 32 912 — 59,9 — —

98 948 98 834 — — -- — 99,9
68122 59 295 — — ... — 87
37 025 28 396 — — — 76,7

139 505 121 305 — — — — 87
30 248 19 478 — — 64,4 —

29 505 17 936 — — 60,8 —

t 664 318 575 021 — — — — 86,6 —
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Lfd.
Nr.

Kreis
Gesamt-

einwohnev
zahl

Zahl der nach
Fertigstellung

d.i. Vaubefino-
lichenu. geplan¬
ten Wasserlei¬
tungen versorg¬
ten Einwohner

Hiernach werden versorgt sein
in v. H. der Gesamteinwohnerzahl

unter
50

50
bis
60,

60
bis
70

70
bis
80

80
bis
90

90
bis
100
10

1

4
5
6
7

1
2

4
5
6
7

Düsfeldorf-Mettmann
Geldern.....
Grevenbroich-Neuß
Kempen-Krefeld . .
Cleve .......
Moers......
Dinslaken ....
Rees ....:.
Solingen-Lennep .

Insgesamt

Berncastel ....
Bitburg.....
Daun......
Nestkreis Merzig . .
Prüm......
Saarburg.....
Trier-Land ....
Nestkreis St. Wendel
Wittlich......

Insgesamt

v. Regierungsbezirk Düsseldorf.
171 741 137 205
59 295 22 040

100 988 83 243
141 541 87 415
85 264 47 243

178 860 178 860
63 195 43 817
81 253 45 770

147 400 124 503
1 029 537 770 096

37
-— — 79,9 —

—
55,4

63,1 — 82,1

—
56,3

69,3 — —

— — — — 84,5
— — — 74,9 —

100

N. RegierungsbezirkTrier.
50 453
49 454
34 131
26 788
38 435
38 452

103 863
33 563
46 720

421 859

50 230
45 453
29 621
20 029
22 984
36 170
95 80?
22 851
40 784

363 929

— — — — —

—
59,3 — 74,7

86,7

— — 69,6 —
87,3

— — ^ — 86,3

99,5
91,9

94,1
92,1

Übersicht
Anlage 10.

über den stand der Wasserversorgung nach Fertigstellung der zur Zeit im Vau
befindlichensowie der zur Zeit geplanten Wasserleitungen nach dem Verhältnis

der alsdann versorgten Einwohner zur Gesamteinwohnerzahl.

Lfd.
Nr.

Regierungsbezirk
Gesamt-

einwohner°
zahl

Zahl der nach
Fertigstellung

d.i.Vaubefind-
lichenu. geplan¬
ten Wasserlei¬

tungen versorg¬
ten Einwohner

Hiernach werden versorgt sein
in v. H. der Gesamteinwohnerzahl

unter
50

50
bis
60

60
bis
70

70
bis
80

80
bis
90

90
bis
100
10

Aachen .......
Koblenz ......
Köln........
Düsseldorf .....
Trier.......

Insgesamt

565 716
739 528
664 318

1 029 537
421 859

473 095
666 229
575 021
770 096
363 929

74,9

83,6

86,6

86,3

90,1

3 420 958 2 848 370 83,3
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Vericht und Antrag ""läge 22.
des Provwzialausschusses. lDru.,acheNr.8«,

betreffend die Übernahme der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgung für die
Direktoren der selbständigen landwirtschaftlichen Gemüsebauschulen und für den

Direktor der Gemüsebaulehranstalt in Straelen durch den Provinzialverband.

Auf Grund des § 9 der Satzungen für die Einrichtung und Verwaltung des landwirtschaftlichen
Schulwefens und Wanderlehrtums in der Rheinprovinz trägt der Provinzialverband die Ruhegehalts-
und Hinterbliebenenverforgung der Direktoren der Landwirtschaftsfchulenfowie der Wanderlehrer
einschließlich der Weint,auwanderlehrer nach Maßgabe der Bestimmungen für die Prouinzinlbeamten.
Ferner ist durch Beschluß des 74. Provinziallandtags vom 30. März 1928 die Ruhegehalts- und Hinter¬
bliebenenverforgungfür die Leiterinnen der Mädchenklassen an den Landwirtschaftsschulen und für den
Direktor der Ackerbaufchule in Lechenich auf die Provinz übernommen worden.

Die Lllndwirtschllftskammerhat den Antrag gestellt,auch die Ruhegehalts-und Hinterbliebenenver¬
sorgung für die Direktoren der landwirtfchaftlichenGemüsebauschulenund für den Direktor der Ge-
müsebaulehranstalt in Straelen auf die Provinz zu übernehmen. Gemüfebaufchulenfind mit Zustim¬
mung des Provinziallandtages unter Bereitstellung entsprechenderlaufender Zufchüfse in den letzten
Jahren in Düsseldorf, Fischenich und Roisdorf mit Rücksicht auf die steigendeBedeutung des gärt-
nerischen Gemüsebaues in der Nheinprovinz eingerichtetworden. Sie sind nicht zu verwechseln mit den
schon seit längerem an einzelnen Lcmdwirtschaftsfchulen bestehendenGemüsebauklassen.Die Gemüfe¬
baufchulengehören nach ihrer Einrichtungund ihrem Unterrichtszielzweifellos zu den Landwirtfchafts¬
fchulen, von denen fie fich lediglich durch die befondereGinstellungdes Unterrichts auf die Bedürfnisse
des gärtnerischenGemüsebaues unterscheiden. Der Antrag der Landwirtschaftskammer,für die Direk¬
toren selbständigerGemüsebauschuleugleichfallsdie Ruhegehalts- uud Hinterbliebeuenverforgungauf
die Provinz zu übernehmen, ist daher gerechtfertigt.

Die Gemüsebllulehranstaltin Straelen nimmt unter den landwirtfchaftlichenSchulen der Provmz
eine gewiffc Sonderstellung ein, zumal der Unterrichtan ihr in ganzjährigenLehrgängenstattfindet. Die
Anstalt erhält auf Grund des Befchlüffes des 71. Provinziallandtages in Wertung ihrer Bedeutung für
den rheinifchenGemüfebau einen laufenden Provinzialzufchuß. Nachdem der 74. Provmzmllandtag
bereits für eine landwirtschaftlicheSonderlehranstalt, die auch uicht zu den Landwirtschaftsschulenlm
engeren Sinne zu rechnen ist, nämlich für die Ackerbaufchulein Lechenich, die Ruhegehalts- u»d Hmter-
bliebenenverforgung des Direktors übernommen hat, fo wird auch der jetzt vorlegende Antrag aus
Übernahme der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenverforgungfür den Direktor der Gemusebaulehr-
anstlllt in Straelen befürwortet. «i c^s ^ «

Der Provinzilllausfchuß beehrt fich hiernach, dem Provmzmllandtag folgenden Beschluß vorzu-

°Der Provinzillllandtllg erklärt fich mit der Übernahme der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenver¬
forgung für die Direktoren der selbständigen Gemüfebaufchulenuud für den Direktor der Gemuseoau-
lehranstalt in Straelen auf den Provinzialverband einverstanden."

Düffeldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausschuß: ,

vericht und Antrag ,^'^.,>
des provinzialausschusses,

betreffend
Vewilligung einer provinzialbeihilfe bis zu 40 0U0 NM. für Erweiterung
der Gärtnerschule in Friesdorf bei Godesberg zu einer Vollgartenbauschule.

. Die Landwirtfchaftskammerfür die Nheinprovinzerbittet nnter Überfendungder """elenden De k
fchrift, aus der die nähere Begründung für den Antrag zu ersehen ist, "m «ewMgung emes Provmzm -
zuschusseszu den Kosten der Erweiterung der Gärtnerschulein Friesdorf be: Godesberg zu emer Voll-
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gartenbauschule. Der Bau des neuen Schulgebäudes in Friesdorf wird auf etwa 120 000 HF veran¬
schlagt. In die Baukosten follen sich Staat, Landwirtschaftskammerund Provinz zu je ^ teilen. Der
Staat hat einen entsprechendenBetrag bereits im laufenden Haushaltsplan ausgeworfen. Desgleichen
hat der Kammervorstand beschlossen,der Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer,die im März
zusammentritt, die Übernahme der aus Kammerfonds aufzubringenden Mittel vorzuschlagen. In An«
betracht des schwerenKonkurrenzkampfesder rheinischenErwerbsgärtnerei mit dem hochentwickelten
holländischenGartenbau wird vorgeschlagen,dem Antrag der Kammer auf Bereitstellung eines Pro-
vinzialzuschusses von höchstens 40 000H^L zu entsprechen.

Der Provinzilllausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtllg erklärt sich damit einverstanden, daß sich der Provinzialverband an den

Kosten der Erweiterung der Gärtnerschulein Friesdorf bei Godesberg zu einer Vollgartenbauschuledurch
Übernahmevon ^ der Baukostenbis zum Höchstbetrage von 40 000 H„L beteiligt und daß diese 40000H^
im Haushalt „Verschiedenes"des Provinzialhaushaltsplanes für 1930 vorgesehen werden."

Düsseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Denkschrift Anlage.
für Erweiterung der Gärtnerschule (4-Monats-Kursus) in Friesdorf (Godesberg)
auf eine Nollgartenuauschule (niedere Gartenbaufchule mit einjährigem Lehrgang).

Hollands hochentwickelter Gartenbau wird je länger je mehr zu einer schweren Gefahr für die deutsche
und insbesondere rheinischeErwerbsgärtnerei. Holland hat seine Grwerbsgärtnerei unter Glas in der
Kriegs- und Nachkriegszeit um das Doppelte vergrößert und baut heute noch rege weiter, wobei vor allem
immer mehr Warmhäuser entstehenund Kalthäuser in solche umgewandelt werden. In Deutschlandhat
erst seit zwei Jahren eine Bewegung eingesetzt, nach holländischem Beispiel die Glashauskulturen zu ver¬
größern. Jeder Gewächshausbau kommt aber in Deutschland teurer zu stehen als in Holland, und das
hierfür erforderlicheGeld ist nur zu weitaus höherem Zinsfuß erhältlich. Tritt für einzelne Erzeugnisse
zeitweise eiue Übererzeugung ein, so ist der Holländer in der Lage, die Preishöhe für dieselbenbis zur
Grenze der Erträglichkeit zu senken, bei der der deutsche Erzeuger schon mit schweren Verlustenzu rechnen
hat. Gegenüber diefer Tatsache vermögen neben entsprechenden Schutzzöllennur die angestrengteste
körperliche und geistige Tätigkeit des deutschen Gärtners einigermaßen anzukämpfen. Den holländischen
Erwerbsgartenbau unterstützt weiterhin eine Organisation des Absatzes, wie wir sie in Deutsch¬
land noch nicht kennen, und sein hochentwickeltes gärtnerisches Schulwesen. Das kleine Land,
das soviel Einwohner zählt als die Nheinprovinz, hat acht Neichsgartenbauschulen, die nach deut¬
schem Sprachgebrauch als niedere Gartenbauschulen mit zweisemestrigemJahrgang zu bezeichnen sind
und einen Unterricht erteilen, der auf ganz bestimmte Zwecke der Erzeugung, die in den verschiedenen
Gebieten des Schulsitzes verschieden ist, und des Absatzes hinzielt. Der Unterricht ist rein theoretischer
Natur. Mit den Schulen sind aber noch gärtnerische Versuchsanstalten verbunden, die wieder
das Sondergebiet der Erzeugung durch eine rein praktisch gerichtete Versuchstätigkeit unter¬
stützen. Vorbildlichnach jeder Hinsicht!

Deutschlandkonnte in der reichen Vorkriegszeitdie damals noch geringere Einfuhr gärtnerischerEr¬
zeugnisse aus dem Auslande ohne Gefährdung feiner Handelsbilanz ertragen. Es verlegte den Schwer¬
punkt des gärtnerischenSchulwesens auf feine „Höheren Gärtnerlehranstalten", die vorherrschend
beamtete Gärtner, Gartendirektoren für die Kommunen und staatlichen Einrichtungen heranzubilden
suchten und ihnen das Rüstzeug für ihr Vorwärtskommen vermittelten. In ihrer Art find diese Lehran¬
stalten, die heutigen gärtnerischen„Lehr- und Forschungsanstalten",als mustergültig anzusprechen.Fast
völlig zurückgeblieben ist aber das niedere Gartenbauschulwesen, während die deutsche
Landwirtschaft dieses besonders während der letzten zwei Jahrzehnte zur höchsten Entwicklunggebracht
hat. Die große, gartenbaulich sehr betriebsame Nheinprovinz besaß bis zum Jahre
1920nicht eine einzige Gartenbauschule für die berufliche Ausbildung ihrer künftigen
Erwerbsgärtner, während Obst- und Weinbauschulen und neuerdings Gemüsebau-
schulen für diese Zweige der Landeskultur vorhanden sind. Im Jahre 1920 hat die Land-
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wirtschaftslammer eine Gärtncrschule bescheidensten Umfanges in Friesdorf (Godesberg) ins Leben
gerufen, die heute in 4-Monats-Kursen den Sühnen der rheinischen Erwerbsgärtnerei das Nötigste der
Berufskenntnissevermittelt. Trotzdemdiese Schule sich eines regen Besucheserfreut, kann sie aber in
der kurzen Zeit von 4 Monaten nur einen Auszug des großen Berufswissens vermitteln, das der junge
Gärtner dringend benötigt, um der neuen, durch die fremdländische Konkurrenz geschaffenen Wirtschafts¬
lage gewachfen zu fein. Es ist deshalb erklärlich, daß in den Kreifender Gärtnerei und, was das erfreu¬
lichste ist, in der Vereinigung der ehemaligen Schüler ständig die Notwendigkeiteines weiteren Aus¬
baues der Schule zur Sprache gekommen ist mit dem Ziel nach einem Ausbau der Schule. Dieses Ver¬
langen geht heute im stärksten Maße aus von den Erwerbskreisen,die in den Landesverbänden Rhein¬
land im Neichsverbandedes deutschen Gartenbaues und des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer ver¬
einigt sind. Diese haben in ihrer Generalversammlung am 11. Dezember 192? bzw. 6. Januar d. I. ihre
Auffassungin nachstehender Entschließung niedergelegt:

Staat, Provinz und Landwirtschaftskammer sollen dringend gebeten werden,
den schleunigen Ausbau der Gärtnerschule in Friesdorf zu einer Vollgartenbauschule
mit einjähriger Dauer in die Hand zu nehmen. Während die jetzige Schule mit ihrem 4-Monats-
Kursus mit der gärtnerischenVersuchsanstalt in Friesdorf verbunden ist, wird für die neue Schule
eine Abtrennung von der Verfuchsanstalt ins Auge zu nehmen sein, wenn auch der Sitz derselbenin
Friesdorf fein soll, damit die geistigeVerbindung mit der von der gärtnerischenPraxis gewürdigten
Versuchsanstalterhalten bleibt und die an der Versuchsanstaltvorhandenen Beamten ohne größeren
Zeitverlust durch Fahrten als Lehrer an der Schule Unterrichterteilen können.

Die Schule würde eine Landflächevon 5—6 Morgen benötigen, auf der das Schulgebäudezu er¬
richten und ein Gehölz- und Staudengarten anzulegen ist, um den Schülern durch Demonstration Ge¬
legenheit zu geben, den Schnitt der für Hausgartenbepflanzung erforderlichen Ziersträucherund Obst-
bäume kennenzulernen. Da die gärtnerische Versuchsanstaltandere Freilandkulturen und Gewächs¬
häuser besitzt, könnte die Schule auf diese verzichten. Bei diesem Vorgehen würden der Schule keine
nennenswerten Ausgaben für die Unterhaltung der Landflächeerwachsen, so daß sie mit einem Iahres-
etat von etwa 25 000 H^s auskommenkann. Im Schulgebäude wäre auch ein großer Speiseraum und
ein Schlafsaal zu schaffen, um den Schülern eine wohlfeile Wohnung und Verpflegung zu bieten, da
Private Unterkunft und Verpflegung zu teuer würde. Für den Bau des Schulgebäudes werden etwa
120 000 H^< benötigt.

Slnlage 34.
Vericht und Antrag wrussacheNr^)

des provinzialausschusses,
betreffend die Förderung der ländlichen itnsiedlung.

I.
Auf Grund von Befchlüffen des 74. und 75. Provinziallandtages findet die Förderung der landwirt¬

schaftlichen Siedlung nach folgenden Richtlinienstatt:
1. Der Provinzialverband übernimmt bis zu einem Gesamtbetrage von 500000^^ selbstschuldnerische

Bürgschaften bei entsprechenderNückdeckungfür Tilgungsdarlehen, die die Landesbank der Nheui>
Provinz oder rheinische Sparkassen an geeignete Landwirte, Bauernsöhne und Landarberter, die sich
im Osten oder Norden unseres Vaterlandes oder in geeignetenGebieten der Nheinprovinzansiedeln,
zur Beschaffungder notwendigen Stellenanzahlung gewähren;

2. die Zinsbelastung diefer landwirtschaftlichenSiedler aus Anzahlungskrediten,die sie bei der Landes¬
bank oder bei anderen geeigneten Kreditinstituten aufnehmen muffen, kann durch Zmszuschusse des
Provinzialverbandes bis zu einer Dauer von 5 Jahren bis auf einen Satz von 4/° gesenkt werden,
entsprechendeMittel sind für die Dauer von jeweils 5 Jahren in die Haushaltspläne der kommenden
Rechnungsjahre einzustellen.
Dem Provinziallandtag soll alljährlicheine Übersicht über die Anzahl der gestellten und bewilligten

Anträge und der bewilligten Mittel, getrennt nach selbständigenLandwirten, Landwirtssohnen und
Landarbeitern, vorgelegt werden.

In seiner Sitzung vom 3. Juli 1929 faßte der Provinzialausschuß auf Grund einer Ermächtigung
des 75. Provinziallandtages den Beschluß,in Anlehnung an die übrigen westdeutschen Provinzen die
Zinsen für Anzahlungskreditedurch einen Zufchuß des Provinzialverbandes vorläufig für 5 Jahre bis
auf 2A> zu ermäßigen.
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II.
Von den vorstehenden Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen des Provinzialverbandes sind

bisher durchgeführt worden bzw. werden bis zum 1. April 1930 durchgeführtsein:
a) Übernahme von Bürgschaftenim Betrage von 296 850 H^,
d) Gewährung von Zinszuschüssen in Höhe von jährlich 30 484,70 H^L für vorläufig 5 Jahre.

Von den durch die Landesbank bereitgestelltenSiedlungskrediten sind 533 725 H^L in Anspruchge¬
nommen worden; außerdem wurden 155 300 H^L von anderen Kreditinstituten bereitgestellt.

Angesiedelt wurden in den letzten 2 Jahren 98 Siedler, von denen 91 die finanzielle Unterstützung
durch den Provinzialverband beanspruchten,während 7 lediglich bezüglich der Auswahl der Stellen be¬
raten wurden.

Ordnet man die ebengenannten Zahlen sowie die Zahl der gestellten Anträge nach den Gesichts¬
punkten, ob es sich um Landwirte, Landwirtssöhne oder Landarbeiter handelt, wobei zweckmäßiger¬
weise neben den Landwirten und Lllndwirtssöhnen die Gärtner bzw. die als Gärtner ausgebildeten
jungen Leute getrennt aufzuführen find, so ergibt sich folgendes Bild:

Gestellte
Anträge

Bewilligte
Anträge

Bewilligte
Darlehens»

summe

Übernahmevon
Bürgschaften

seit.d.Piov.'Veib.
in Höhe von

HF

Bewilligte
Iinszuschüsse

pro Jahr

«,) von Landwirten.......
d) von Lllndwirtssöhnen ..
e) von Gärtnern bzw. als

Gärtner ausgebildeten
jungen Leuten ........

ü) von Handarbeitern bzw.

45!

18

20

9

44

18

20

9

415 500

160 650

53 500

59 375

162 250

60100

37 900

36 600

1? 307,58

7 470,75

3 034,50

2 671,87

92 91 689 025 296 850 30 484,70

i Ein Antragsteller war starl überschuldet und mußte unberücksichtigtbleiben.

In dem Berichte des Vorjahres konnten folgende Endzahlen angegeben werden:
Bewilligte Anträge Bewilligte Darlehnssumme Bewilligte Zinszuschüsse

13 111 000 3410
so daß auf Grund der Beschlüsse der Siedlungskommissiondes Provinzialausschusses im Jahre 1929/30
in 78 Fällen 578 025 H^ Mittel bewilligt wurden.

III.
Von den gesamten Siedlern wurden 60 Familien bei der Auswahl der Stellen beraten, und zwar

siedelten sich von diesen an:
a,) 17 in Niederschlesien (Schlauphof 14, Arnoldshof 1, Ochelhermsdorf1, Oberwaltersdorf 1),
d) 31 in Mecklenburg(Matgendorf 22, Petschow 9),
o) 3 in Brandenburg (Bärenklau 1 Gärtnerstelle, Schenkenberg 1, Gerswalde 1),
<i) 2 in Holstein (Oldesloe 1, Lensahn 1),
e) 1 in der Grenzmark (Henkendorf-Marienthal 1),
t) 6 in der Nheinprovinz (Arsbeck 3, Schornbusch1, Nievenheim 1, Heiligenhoven 1)

Grundsätzlichwar und ist die Provinzialverwaltung, und zwar im engsten Einvernehmen und in
ständigerZusammenarbeit mit der RheinischenLandwirtschaftskammer,bemüht, die Beratung fo zu ge¬
stalten, daß die rheinischenSiedler landsmannschaftlichgeschlossenauf solchen Siedlungsgütern sich an¬
laufen, die vorher eingehend besichtigt und bezüglich der Boden- und Absatzverhaltnisse sowie mit Rück-
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ficht auf die Konfession der Siedler als geeignet befunden wurden (bisher Schlauphof in Niederschlesien,
Matgendorf und Petschow in Mecklenburg). Wenn jedoch einzelne Siedlungsinteressenten aus beson¬
deren Gründen eine andere Siedlerstellevorzogen (z. B. wegen Nachbarschaft von Verwandten, infolge
früherer Beschäftigungals Gutsverwalter in der betreffenden Gegend, wegen des Wunsches, eine Gärt¬
nerstelle zu erwerben und dergleichen), so wurde auch diesen die Unterstützung der Provinzialverwaltung
nicht versagt, zumal nach Möglichkeit festgestellt wird, ob die von solchen vereinzelten Siedlern ausge¬
wählten Stellen lebensfähig sind.

Die übrigen Siedler haben sich ohne vorherige Fühlungnahme mit der hiesigen Stelle — zum Teil
schon vor dem 1. April 1928 — angekauft und die finanzielle Unterstützung erst später beantragt. Von
diesen Siedlern sind ansässig:
ll) 10 in Schlesien (Herrschaft Kleinitz 9, Oberschlesien 1),
d) 3 in Mecklenburg (Vilz 2, Reppelin 1),
«) 25 in der Nheinprovinz (Arsbeck 4 ^Kr. Heinsberg),Lüllingen 16 sM. Geldern), Monschau 3, Schorn-

busch 1 IM. Nheinbach),Bretzenheim s.Nahe) 1).
Sie hatten zum Teil unter Inanspruchnahme irgendwelcherKreditinstitute, zum Teil unter Mit¬

hilfe von Verwandten usw. die Mittel für die Bestreitung der Anzahlung flüssig gemacht,naturgemäß
unter ungünstigen Zinsverhältnissen. Diesen Leuten wurde nachträglichdie finanzielle Unterstützung
und Förderung der Provinzialverwaltung nach Maßgabe der Beschlüssedes 74. und 75. Rheinischen Pro-
vinziallllndtageszuteil, um möglichst schnell die Stellen lebensfähigzu entwickeln.

Wie imVorjahre, so stellten auch im Berichtsjahredie Land Wirte die meisten Siedlungsinteressenten.
Zu bemerken ist, daß die 44 umgesiedelten Landwirte früher im Durchfchnittnur ein Eigentum von
11,5 Morgen Land hatten, während im Durchschnitt10 Morgen zumeist unwirtschaftlich hohen Pacht¬
zinsen zugepachtet waren; 8 von diesen Kleinbauern hatten überhaupt kein Eigenland, 9 hatten nur
bis zu 4 Morgen. Bei den allermeistenhandelt es sich um Familien mit hoher Kinderzahl.

Die Land Wirtssöhne, die gerade hier im Rheinland in den kinderreichen Bauernfamilien in großer
Zahl in den elterlichen Betrieben umherhocken und nicht wissen, wie sie zu einer Existenz kommen sollen,
werden in Zukunft über die Vereine der ehemaligenLandwirtschaftsschüler in verstärktem Maße über die
Siedlungsmöglichkeitenaufgeklärt.

Unter den gärtnerischen Siedlern hatten die meisten zwar eine gute Ausbildung genossen,
konnten jedoch nicht zu einer selbständigen Existenz kommen. Von Gärtnergehilfen wurden sie zum selb¬
ständigenGärtner auf eigener Scholle.

Unter den 9 Landarbeitern bzw. Tagelöhnern sind 2 Leute, die eine Landarbeiterstellebzw. eine
Handwerkerstellegekauft haben. Die übrigen 7 hatten in ihrer Heimat so viel Eigentum geerbt oder auch
durch äußerste Sparsamkeit erworben, daß sie mit Hilfe der Siedlerkrediteusw. kleinere Bauernstellen
(etwa 40—45 Morgen) in Mecklenburg kaufen konnten.

Es fällt zunächst auf, daß nur wenige Arbeiter, Tagelöhner usw. sich bisher um den Erwerb einerLand-
arbeiter-Siedlerstelle bemüht haben. Es kann diese Erscheinung jedoch nicht sehr überraschen, wenn man
bedenkt,daß der Anreiz zum Erwerb einer Landarbeiterstellein den nördlichen oder östlichen Gebieten
für einen rheinischen Landarbeiter nicht sehr groß sein kann, wenn diese Stellen, auch mit guten und
recht geräumigen Gebäuden und mit 4—10 Morgen Land ausgestattet, nur eine Anzahlung von i^
bis 1500 H^s beanspruchen;sind doch die Aussichten für derartige Landarbeiter, gegebenensllllsfür sich
selbst oder für einen Teil ihrer Kinder Grwerbsmöglichkeitenaußerhalb der landwirtschaftlichenÄrveit
zu finden, in den nördlichenund östlichen Gebieten sehr viel geringer als hier m der Rhemprovmz. Aus
der anderen Seite kommt für Landarbeiter eine Ansiedlungin der Rhemprovmzkaum m Frage, zumal ,a
hier die günstigen Möglichkeiten bestehen,aus den Mitteln der produktivenErwerbslosenfursorgeKre¬
dite für den Bau von Landarbeiter-Eigenheimenzu bekommen;im Laufe der letzten Jahre wurde ourcy
die Regierungen unter Mitwirkung der Landwirtschaftskammerund der Landkreise der ^au von ins¬
gesamt 2350 Landarbeiterwohnungen (Eigenheime) gegenüber nur 123 Werkswohnungengeforoeri.
Was schließlichdie Frage anbelangt, ob ein rheinischer Landarbeiter eine bäuerliche Siedlerstel e im
Osten erwerben und finanzieren kann, fo ist beachtlich, daß die Siedlerstellen, die mit emer verhältnis¬
mäßig geringen Anzahlung erworben werden können, in Gegenden liegen und Bodenqualltaten aus¬
weisen, die einem Rheinländer unter keinen Umständenangeraten werden können; für die ve^eren ^ieo-
lerstellen ist das erforderlicheKapital jedoch so groß, daß es auch auf dem Kreditwege mangels ge¬
nügender Kreditunterlagen nicht beschafft werden kann.

Seitens der Provinzialverwaltung, die bisher sich nicht darauf beschränkte, auf Antrag dieFörde-
rungsmaßnahmen den Siedlern zuteil werden zu lassen, die vielmehreine rege Beratungs«, Ausllarungs-
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und Vermittlungstätigkeit im Interesse der Siedler durchgeführt hat, ist beabsichtigt,in Zukunft auf
solchen Siedlungsobjekten, die in der Nähe von kleinerenbis mittleren Städten liegen uud infolgedessen
ein gutes Absatzgebiet für tierifche und gärtnerischeErzengnisse haben, geeignete Landarbeiter auf Land-
arbeiterstellen anzusiedeln. Diese Siedler sollen alsdann durch intensive Bearbeitung der kleineren
Flächen und durch eine kleine Geflügelhaltung bei Mitarbeit der Familienangehörigen in die Lage ver¬
fetzt werden, außer ihrem gelegentlichenArbeitsverdienstnoch Einnahmen aus der eigenen Wirtschaft
zu erzielen.

Zu bemerken ist an diefer Stelle, daß bei der Beschaffung der Anzahlungskredite für die Siedler
neuerdings der Weg befchrittenwurde, den Käufern von Liegenschaftender abwandernden Siedler die
Siedlungskredite der Landesbank zugänglichzu machen, fo daß diefe gegenüber der Landesbank als
Darlehnsschuldner auftreten. Hierdurch hat die Provinzialverwaltung es in der Hand, darauf hinzu¬
wirken, daß diefe Grundstücke zu günstigen Bedingungen von kleinen Leuten erworben werden. In
einer einzigen Sitzung der Siedlungskommissionz. B. wurden derartig viele Anträge in diesem Sinne
erledigt, daß 36 Kleinbauern und Landarbeiter die Grundstücke der abwandernden Siedler zu ange¬
messenen Bedingungen laufen konnten. Außerdemhat diefes Verfahren noch den Vorteil, daß neben den
käuflich übernommenen Grundstückenmeist noch anderer Grundbesitzzur Eintragung einer Hypothek
bereitgestelltwerden kann, so daß sich die Sicherheitsbasisvergrößert und das Bedürfnis, eine Bürgschaft
des Provinzilllverbandes zu verlangen, sich vermindert. Schließlich ist bei einem derartigen Vorgehen
die Gefahr ausgefchaltet,daß entweder die meist schwer an den Mann zu bringenden Häuser unverkäuf¬
lich bleiben oder auf der anderen Seite Spekulation nach der Richtunghin getrieben wird, daß abziehende
Siedler die rheinischenLiegenschaftenmit den günstigen Siedlungskrediten belasten, alsdann hoch ver¬
pachten und nach Rückzahlungder Siedlungskredite außer ihrem hochwertigenrheinischenGrundbesitz
noch eine Siedlerstelle besitzen.

IV.
Die in der vorjährigen Vorlage ausgesprocheneVermutung, daß der Siedlungsgedanke in den rhei-

Nischen ländlichenKreisen im Interesse der vielen Kleinbauern, die wegen des großen Landhungers viel¬
fach zu unwirtfchaftlichenPachtzinsen Ländereien zuPachten muffen, fowie im Interesse der herange¬
wachsenen Land Wirtssöhne, die nicht zu einer selbständigen Existenz kommen können,allmählich mehr und
mehr Fuß faffen werde, hat sich bestätigt. Durch eine fystematifche, langsameAufklärungfängt der Sied¬
lungsgedankean, eine Angelegenheit des rheinifchenLandvolkeszu werden.

Mit Unterstützungdes Provinzialverbandes wurde im Dezember 1929 eine Siedlerberatungsstelle in
Düfseldorf als Zweigstelle der Siedlervermittlungsstelle Berlin eingerichtet, die die zuständigeFachab-
teilung der Provinzialverwaltung bei der ausgedehnten Aufklärungs-, Beratungs- und Vermittlungs-
tätigteit unterstützensoll.

Zur weiteren Förderung des Siedlungsgedankens hat es sich als sehr nützlicherwiesen,daß Personen,
die in den einzelnen Bezirken an maßgebender Stelle in der Landwirtschaft tätig sind (Direktoren land¬
wirtschaftlicher Schulen, Geschäftsführervon Organisationen, Vorfitzende von Vereinigungen ehemaliger
Schüler ufw.), Gelegenheit haben, sich durch die Besichtigung eines Siedlungsgutes ein Bild über die
Verhältnisse eines Siedlungsgebietes fowie über die Siedlungsmethode zu machen. Es ist wünschens¬
wert, solche Besichtigungen,die die Aufklärung der ländlichenBevölkerung über die Bedeutung und das
Wesen der ländlichenSiedlung in stärkstem Maße erleichtern und fördern, in befchränktem Umfange durch
geldliche Unterstützungenzu fördern. In den Haushaltplan für 1930 sind deswegen außer einem Be¬
trage von 40 000 H^< für Zinszufchüfsenoch 10 000 ^?^s für die Förderung der Aufklärung unserer
ländlichenBevölkerung eingesetzt worden.

Es wird voraussichtlichdas Bedürfnis vorliegen, im Laufe des Jahres 1930 über den Betrag von
500 000 H^s hinaus weitere Bürgschaften bis zu 100 000 H^s für Siedlerdarlehen zu übernehmen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich deshalb zu beantragen:
„Der Provinziallandtag nimmt von dem Bericht, betreffend die Förderung der ländlichenAnsiedlung,

Kenntnis und beschließt die Übernahmevon weiteren 100 000 H^<Bürgschaften des Provinzialverbandes
für Siedlerdarlehen der Landesbank und Sparlaffen oder anderer geeigneter Kreditinstitute bei ent¬
sprechenderNücksicherung für den Provinzialverband."

Düfseldorf, den 17. März 1930.
Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. ________ Landeshauptmann.
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Vericht und Antrag ""l"^ 35.
des provinzialausschusses. lDruclsache Nr.34.)

betreffend den Eintritt des Oberbürgermeisters Franz Vracht in Essen
in den Provinziallandtag.

Das Mitglied des Provinziallandtags Bürgermeister Jakob Weber in Essen-Krayhat sein Mandat
als Provinziallandtagsllbgeordneter niedergelegt. Auf Grund des § 22 des Wahlgesetzes für die Pro-
vinziallandtage und Kreistage vom 7. Oktober 1925 hat der Provinzialcmsschußin der Sitzung vom
2. April 1930 entsprechend dem einstimmigen Vorschlage der Unterzeichner des Wahlvorschlages festgestellt,
daß an die Stelle des Ausgeschiedenender Oberbürgermeister Franz Bracht in Essen, Hohe Buchen
Nr. 2, als Provinziallandtagsabgeordneter zu treten hat. Die Feststellungdes Provinzialausschusses
ist den gesetzlichen Vorschriften entsprechend erfolgt. Der Beschluß des Provinzialausschusses wird durch die
am 5. April 1930 erscheinendenRegierungsamtsblätter der Provinz bekanntgemacht.Von diesem Tage
ab läuft die 14tägige Frist, binnen welcher gegen die Feststellungdes ProvinzialausschussesEinspruch
erhoben werden kann. Obwohl die Frist bei der Tagung des Provinziallandtags noch länft, dürften keine
Bedenken bestehen, daß der Provinziallandtag die durch § 22 des Wahlgefetzes vorgeschriebene Nach¬
prüfung der Feststellung des Provinzialausschussesvornimmt und die Gültigkeit der Feststellungbe¬
schließt, da der Provinziallandtag ohne Rücksicht auf etwa eingehende Einfprüche auch von Amts wegen
über die Gültigkeit der Feststellungdes Provinzialausschusseszu befinden hat.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag erklärt die Feststellung des Provinzialausschusses,daß der Oberbürgermeister

Franz Bracht in Essen an Stelle des Bürgermeisters Jakob Weber in Essen-Krayals Provinzialland.
tagsabgeordneter zu treten hat, für gültig."

Düfseldorf, den 2. April 1930.
Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. ' ___________ Landeshauptmann.

Vericht und Nntrag ,^°Q,>
des provinzialausschusses»

betreffend die Wiederbesetzung der durch den Tod des candesrats l)s. Vollen
erledigten Stelle.

Auf Beschluß des Provinzialausschussesvom 21. Januar 1930 ist die durch den Tod des Landes-
rats Dr. Voffen erledigte Stelle des Leiters der Abteilung Fürforgeerziehungund Iugendwohlsahrt
zur Neubesetzung ausgeschrieben worden. Es haben sich auf die Ausfchreibung rd. 70 Bewerber gemeldet.
Nach eingehender Prüfung der Vewerbungsgesuchehat die Personalkommissiondes Provinzialaus¬
schusses den zurzeit bei der Regierung in Düsseldorf angestelltenRegierungsrat Hecker als den geeig¬
netsten Bewerber erachtet. Der Provinzialausfchuß schließt sich diesem Vorschlage an.

Personalien:
Walther Hecker, geboren 17. Dezember 1889 in Neuß, legte 1911 die Neferendarprüfung und 1920

die zweite juristische Staatsprüfung als Negierungsaffefsorab, beide mit dem Prädikate „gut . ^eil
Juli 1920 wird er bei der Regierung in Düsseldorfbefchäftigt,im Jahre 1922 war er 6 Monate zum
Studium der sozialen Fragen zum christlichen Metallarbeiterverband beurlaubt. ^Uon 1^—i^,
bearbeitete er bei der hiesigen Regierung die WohlfahrtspflegerischenGeschäfte, wo ihm insbesondere
der Ausbau der behördlichenJugendpflege im RegierungsbezirkeDüsseldorfoblag.

Der Provinzialausfchuß beehrt sich dem Provinziallandtag vorzuschlagen,
den Regierungsrat Hecker in Düsseldorfzum Landesrat bei der Rheinischen Provlnzmlverwaltung zu
wählen und zu beschließen, daß
1. die Wahl auf 12 Jahre erfolgt, beginnend mit dem Tage des Dienstantritts;
2. der Gewählte verpflichtet ist, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,

insbesondere auch unter einem anderen Oberbeamten als Abteilungsdirigenten, zu beschäftigen,
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sowie auch auf Beschlußdes Provinzialausschussesdie Geschäfteals Mitglied oder stellvertretendes
Mitglied iin Vorstand der Landesversicherungsanstalt „Rheinprovinz" Haupt» oder nebenamtlich
wahrzuuehmen.
Düsseldorf, den 2. April 1930.

Dr. Adenauer,
Vorsitzender,

Der Provinzialausschuß:
Dr. Horion,

Landeshauptmann.

Vericht und Antrag
des provinzialausschusses,

Knlage 37.
<DrucksacheNr.36.)

betreffend Neuwahl von Mitgliedern des candesjugendamtes der Nheinprovinz.

Gemäß § 2 des Gesetzes zur Abänderung des Ausführungsgesetzeszum Reichsgesetz für Iugendwohl-
fahrt vom 25. 7. 1929 (PrGS. S. 161) sind nach jeder Neuwahl des Provinziallandtages auch die Mit¬
glieder des Landesjugendamtes neu zu bestellen. Für das seit Ende 1924 in der Rheinprovinz bestehende
Landesjugendamt sind daher Neuwahlen zu tätigen.

Die Wahl der Mitglieder hat nach den Vorschriften des Neichsgesetzes für Iugendwohlfahrt, des
Preußischen Ausführungsgesetzeszum Neichsgesetz für Iugendwohlfahrt sowie nach der Satzung des
Landesjugendamtes in der Form zu erfolgen, daß zu wählen sind

vom Provinzialausschuß
der stellvertretende Vorsitzende sowie zwei weitere leitende Beamte aus der Zahl der Provinzialbeamten
mit der Maßgabe, daß unter den Gewählten sich der leitende Fachbeamte des Landesjugendamtes und
der Fürsorgeerziehnngsbehördebefindenmuß fowie acht Mitglieder auf Grund von Vorschlägen,die von
den Provinzialverbänden der freien Vereinigungen zu machen sind, welche sich ganz oder vorwiegendmit
der Förderung der Iugendwohlfahrt befassen oder der Iugeudbewegung dienen;

vom Provinziallandtage
2 Lehrpersonen (Lehrer und Lehrerin) nach Mehrheitsbeschlußsowie
7 Mitglieder auf Gruud der für die Wahlen von Provinzial- (Ehren-) Beamten geltenden Vorschriften.
Unter diesen müssen sich Vertreter von Jugendämtern und Justizbehörden befinden.

Außerdem ist je eiu katholischer und evangelischer Geistlicher sowie ein Rabbiner von den zuständigen
Stellen ihrer Religionsgesellschaftzn ernennen oder zu wählen.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestimmen.
Die erstmalige Wahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes

erfolgte durch den Provinzialausschuß am 12. 11. 1924 bezüglich der Vertreter der freien Vereinigungen
und am 15. 12. 1924 bezüglich der beamteten Mitglieder. Der II. Fachausschuß des Provinziallandtages,
ans den der Provinziallandtag seine Funktionen übertragen hatte, nahm die von ihm zu tätigenden Wahlen
am 4. 12. 1924 vor. Bei der Wahl der sieben in der Iugendwohlfahrt erfahrenen Männer uud Frauen
legte der FachansschußGewichtdarauf, durch die Wahl vou Provinziallandtagsmitgliedern eine möglichst
enge Verbindung zwischen Landesjugeudamt und Provinziallandtag herzustellen. Den gesetzlichenVor¬
schriftenwurde dadurch genügt, daß sich unter den gewählten ordentlichenMitgliedern zwei Vertreter
von Jugendämtern und ein Vertreter der Justizbehörden befanden.

Dem Landesjugendamt gehören hiernach an:

a) beamtete Mitglieder:
Lllndeshanptmann Dr. Horion, Vorsitzender.

Lfd.
Nr. Mitglieder Stellvertreter gewählt

1

2
3

Zur Zeit unbesetzt infolge Todes
des Mitgliedes (Landesrat Dr. Vos-
fen) stellvertr. Vorsitzender
Landesrat Dr. Saarbourg
Landesrat Wingender

Landesrat Nr. Schellmann

Landesrat Neinbach
Landesrat Gerlach

vom Provinzial¬
ausschuß
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b) Mitglieder der freien Vereinigungen:

Lfd.
Nr. Mitglieder Stellvertreter gewählt

1 Gewerbeoberlehrer H. Beckers,
Aachen

Lehrer Noth, Trier

2 Generalpräses Wulker, Düsseldorf Oberpfarrer Täpper, Köln
3 Frau Niedieck, Düsseldorf Frau Hopruann, Köln
4 Diözesan-Caritasrektor Wagner, Direktor Becker, Fichtenhain

Trier vom Provinzial«
ü Direktor Pfarrer I,ie. Ohl,

Langenberg
Pfarrer Schlegtendal, Düsseldorf ausschuß

6 Direktor Pfarrer Horning, Neuwied Pfarrer Diffelhoff, Kaiserswerth
7 Stadtdirektorin Dr. Kraus, Köln-

Niehl
Geschäftsführer Görlinger, Köln

« Syndikus Dr. I. Klein, Ürdiugen Neg.-Rat Dr. Becker, Düsseldorf

1

2

3

c) von den Religionsgesellschaften ernannte:
1. katholisch

Domkapitular Dr. Lenns, Köln > Pfarrer Schlieker, Duisburg
2. evangelifch

Konsistorilllrat v. Euler, Koblenz > Iugendpfarrer Dr. Voß, Düsseldorf
3. israelitisch

Gemeinderabbiner Dr. Kober, Köln! Nabbiner Dr. Eschelbacher,Dussel
dorf

von den zuständi¬
gen Stellen ihrer
Neligionsgesell-
schaft

Rektor Steinmeyer, Düsseldorf
Konrektorin Gosewinkel, Essen

6) Lehrpersonen:
Lehrer Voß, Düsseldorf
Zur Zeit unbesetzt infolge Todes
des Mitgliedes (Studienrätin
Müller, Eschweilcr)

vom Prov.-Land¬
tag (II. Fach¬
kommission)

e) in der Ingendwohlfayrt erfahrene Manner und Frauen-

Lfd.
Nr.

4

Mitglieder

Landesverwaltungsrat
Frl. Hopmann,Düssel
dorf

Kanonikus Jausen,
Aachen

Beigeordneter Servais,
Aachen

z. Zt. unbesetzt infolge
Todes des Mitgliedes
(Iustizrat Dr. Kaiser,

Köln)
Landgerichtsdirektor

Vollening, Düsseldorf-
Oberkllfsel

Stellvertreter

Frau Blumberg,
Mülheim-Ruhr-Broich

Rektor.Küppers,
Barmen

Arbeitersekretär Damns,
Essen-B orbeck

Arzt Dr. Schüler,
Büchenbeuren

Amtsgerichtsrat
Elostermann, Bonn

Ersatzmitglieder

Frau Schumacher-Köhl,
Köln

Studienrat Prof. Dr.
Schumacher, Sterk¬
rade

Beigeordneter Dr.
Loos, Mülheim-Nuhr

Gewerkschllftssekretär
Vüchsenschütz,Barmen

z. Zt. unbesetzt infolge
Wegzuges des Mitglieds
<Frl. Vorell, Köln) aus
der Provinz

gewählt

vom Prov.-
Landtag
(II. Fach¬
tommission)
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Lfd.
Nr. Mitglieder Stellvertreter Ersatzmitglieder gewählt

6

7

Rektor Bamberger,
V armen

Beigeordneter Iferloh,
Remscheid

Lehrer Wolff, Essen-W.

Frau Becker, Düsseldorf

Lehrerin Otto, Köln-
Klettenberg

Frau Dr. Funck,Düssel-
dorf-Gerresheim

vom Prov.-
Landtag

(II- Fach¬
kommission).

Außerdem hat das Landesjugendamt mit beratender Stimme hinzugewählt:

I. als Vertreter der Staatsbehörden:

1. Oberpräsident der Rheinprovinz, Koblenz, bzw. Vertreter,
2. Regierungspräsident Düsseldorf, bzw. Vertreter,
3. „ Köln, bzw. Vertreter,
4. „ Aachen, bzw. Vertreter,
5. „ Trier, bzw. Vertreter,
6. „ Koblenz, bzw. Vertreter.

II. als Vertreter der Justizbehörden:

Oberlandesgerichtspräsident Köln, bzw. Vertreter,
Oberlandesgerichtspräsident Düsfeldorf, bzw. Vertreter,
Landgerichtspräsident Essen, bzw. Vertreter.

III. als Sachverständige für Heilkunde:

Lfd.
Nr. Mitglieder Stellvertreter

1

2

3
4

Zur Zeit unbefetzt infolge Todes des Mit¬
gliedes (Prof. Dr. Krautwig, Köln)

Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Schloßmann,
Düfseldorf

Beigeordneter Dr. Coerper, Köln
Oberregierungs- und Medizinalrat

Dr. Matthes, Koblenz

Kreismedizinalrat Dr. Basten, Bonn

Stadtarzt Medizinalrat Dr. Fischer, Essen

Kreismedizinalrat Dr. Peren, Aachen
Negierungs- und Medizinalrat Dr. Iosten,

Trier

IV. als Sachverständiger für Gewerbeaufficht:

Regierungs- und Gewerberat Artzt, Trier Negierungs- u. Gewerberat Wittgen,
Koblenz

V. als Vertreter der kommunalen Jugendämter:

1. Bürgermeister Becker, Siegburg,
2. Bürgermeister Reuter, Düsseldorf.

VI. als Vertreter der Landesvertretung Rheinland des Fünften Wohlfahrtsverbandes:

Geh. Medizinalrat Profeffor Dr. Schlußmann, Düsseldorf
(zugleich ärztlicher Sachverständiger).
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VII. Als Vertreter der KPD.-Frnktion des Provinziallandtages:
Provinzial-Landtagsabgeordneter Becht, Elberfeld.

Zur Ermöglichung eines Gesamtüberblickesüber die Organisation des Landesjugendamtes sei im
übrigen noch bemerkt,daß das Landesjugendamt zur Vorbereitung der von ihm zu fassenden Beschlüsse
drei Fachausschüsse gebildethatte, und zwar:

FachausschußI (Erziehungs— Gefährdeten — Fürsorge) mit 21 Mitgliedern,
FachausschußII (Iugendgesundheitsfürsorge)mit 15 Mitgliedern,
FachausschußIII (Jugendpflege und Jugendbewegung) mit 21 Mitgliedern.

Für die Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheitendes Schundliteraturgesetzesund für die An¬
gelegenheiten des positiven Schundkampfes bildete das Landesjugendamt weiter eine sechsgliedrige
Sonderkommission,sowiezur Vorprüfung vonDruckschriftenzweifechsgliedrigeSachverständigen¬
kommissionen. Diese Kommissionenstanden unter dem Vorsitz des Landeshauptmanns bzw. seines
Vertreters und enthielten je einen Vertreter des Caritasverbandes, der Inneren Mission, der Arbeiter-
Wohlfahrt,der paritätifchenund der jüdischen Verbände.

Die jetzt vom Provinzialausschuß vorzunehmende Neuwahl wird während der Tagung
des 77. Provinziallandtages vorgenommen werden.

Bezüglich der vom Provinziallandtage vorzunehmenden Wahl der sieben in der Iugendwohlfahrt
erfahrenenMänner und Frauen fei bemerkt, daß fowohl der Rheinische Städtetag als auch die Vereinigung
der Dezernenten der rheinischen Wohlfahrts- und Jugendämter eine stärkere Berücksichtigungder
Jugendämter im Landesjugendamt wünschen. Das bisherige Landesjugendamt hat die Berechtigung
dieser Bestrebungen dadurch anerkannt, daß es außer den bereits dem Landesjugendamt angehürigen
beiden Vertretern der Jugendämter noch zwei weitere Vertreter mit beratender Stimme zu seinen
Sitzungen zugezogen hat.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinzillllandtllg wolle die von ihm gemäß § 5d und e, der Satzung des Landesjugendamtes

zu tätigende Wahl von Mitgliedern des Landesjugendamtes, und zwar von zwei Lehrpersonen (Lehrer
und Lehrerin) nach Mehrheitsbeschlußsowie von sieben in der Iugendwohlfahrt erfahrenenMännern und
Frauen, unter denen fich Vertreter von Jugendämtern und Justizbehördenbefinden muffen, auf Grund
der für die Wahlen von Provinzial- (Ehren«) Beamten geltenden Vorschriften vornehmen."

Düsseldorf, den 2. April 1930.
Der Provinzialausschuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 38.
<DruÄsciche Nr. 148.»

Vericht und Kntrag
des provinzialausschusse«,

betreffend die Wahl des candesverwaltungsrats Trippen zum candesrat.

Dr. Trippen trat am 1. November 1923 als juristischer Hilfsarbeiter (Gerichtsassessor)m den Dienst
der Rheinischen Provinzialverwaltung und wurde durch Beschluß des Provtnzialausschusses vom 9 April
1927 auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend mit dem 1. April 1927 als Landesverwaltungsrat ange-
stellt. Dr. Trippen ist durch Befchluß der Landesdirektorenkonferenzvom 13. März d. I. zum beige¬
ordneten des Verbandes der preußischen Provinzen in Aussicht genommenworden: andererseitskann die
Provinzialverwaltung nur allen Wert darauf legen, fich die Dienste des Landesverwaltungsrats Or. Trip¬
pen auch weiterhin zu erhalten, Dr. Trippen ist bereit, von der Annahme der Stelle bei dem Verband
der preußifchenProvinzen Abstandzu nehmen, falls sich ihm jetzt schon die Möglichkeit bietet, bei der
Provinzialverwaltung eine Landesratsstelle zu erhalten.
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Der Provinzialausschuß beehrt sich daher, dem Provinziallandtag vorzuschlagen,den Landesver-
waltungsrat vr. Trippen zum Landesrat bei der RheinischenProvinzialverwaltung zu wählen und zu
beschließen,daß
1. die Wahl auf 12 Jahre erfolgt, beginnend mit dem 1. April 1930,
2. das Vesoldungsdienstalter auf den 1. Oktober 1926 festgefetzt wird,
3. der Gewählte verpflichtet ist, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns, ins¬

besondere auch unter einem anderen Oberbeamten als Abteilungsdirigenten zu beschäftigen,sowie
auch auf Beschluß des Provinzialansschussesdie Geschäfte als Mitglied öder stellvertretendes Mitglied
im Vorstände der Landesversicherungsanstalt „Rheinprovinz" Haupt- oder nebenamtlich wahr¬
zunehmen.

Düsseldorf, den 10. April 1930.
Der Provinzilllausschuß:

Dr. Adenauer, vr.Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Knlage 39.
(Druchllche Nr. 149.)

Vericht und Antrag
des provinzialansschusses.

betreffend Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzendendes provinzialansschusses.

Das Mitglied des Provinziallandtages Haas tritt in kürzester Zeit seinen Posten als Oberpräsident
der Provinz Hessen-Nassauau und hat sein Amt als Mitglied des Provinzialausschnssesniedergelegt.
Auf Grund des § 30 des Wahlgesetzes für die Provinziallandtage uud Kreistage vom 7. Oktober 1925
hat der Provinzialciusschußin seiner Sitzuug am 10. April 1930 festgestellt, daß an die Stelle des Ab¬
geordneten Haas das bisherige stellvertretende Mitglied im Provinzialnusschuß, Parteisekretär Emil
Pikard, zum Mitglied des Provinzialausschusses aufrückt, und daß an die Stelle des Abgeordneten
Pikard entsprechend dem Vorschlag der Mehrheit der Unterzeichnerdes Wahlvorschlagesder Sozial¬
demokratischen Fraktion des Provinziallandtages für die Wahlen zum Provinzialausfchuß der Geschäfts¬
führer Robert Görlinger, Köln, Nubensstraße 9, als stellvertretendes Mitglied zu treten hat.

Gleichzeitighat der Abgeordnete Haas fein Amt als stellvertretender Vorsitzenderdes Provinzial¬
ausschusses niedergelegt. Hierdurch ist eine Ersatzwahlerforderlich geworden. Die Ersatzwahlhat der
Provinziallandtag vorzunehmen. Nach § 47 der Provinzialordnung mnß der stellvertretendeVorsitzende
des Provinzialausschnsses aus der Zahl der Mitglieder des Provinzialausschusses gewählt werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die erforderlicheNeuwahl eines stellvertretenden Vorsitzendendes

Provinzialausschussesvornehmen."

Düsseldorf, den 10. April 1930.
Der Provinzialausfchuß:

Dr. Adenauer, Dr. Horion,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Knlage 4N.
lDruclsllcheNr.33.)

Verzeichnis
der an den 77. Provinziallandtag zur Entlastung überwiesenen

Rechnungen für 1928.

Bezeichnung der Rechnungen Bemerkungen

1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32

I. Fachausschuß.

Rechnung über die Hauptverwaltung.............
„ „ „ Ruhegehälter...............
„ „ „ Steuern und Überweisungen aus Reichs- und

Staatsmitteln..............
„ „ „ Vermögens- und Schuldenverwaltung ....
„ „ das Provinzialinstitut für Arbeits- und Nerufsfor-

schung ..................
„ „ die Förderung von Kunst und Wissenschaft . . .
„ „ das Kaiser-Wilhelm-Dentmal am Deutschen Eck .
„ „ die Naturdenkmalpflege............
„ „ das Jahrbuch der Denkmalpflege........
„ „ die Denkmälerstatistit.............
„ „ das Proviuzialmuseum Voun.........

Trier ........
„ „ gewerbliche Zwecke ..............
„ „ Verschiedenes ................

„ die Zuschüsse an Anstalten ..........
„ „ „ Proviuzial-Feuerversicherungsanstalt (Verwal-

tlmgskosten) ...............
,. der Landesbank (Nerwaltungskosten).........

„ Provinzial-Lebensversicherungsanstalt <VerwaItungs»
kosten) .................

II. Fachausschuß.

Rechnung über das Provinzial Erziehungsheim Fichtenhain . . .
Euskircheu ....
Rheindahlen . . .
Solingen ....

„ „ „ Landesjugendamt ............
„ Hebammenwcsen (Allgemeines) ......

„ „ die Hebammenlehraustalt und Frauenklinik Elber-
feld ..................

„ „ „ Taubstllmmenaustalten..........
„ „ das Taubstummenwesen (Allgemeines).....

„ „ Taubstummenheim Euskircheu.......
„ die Blindenanstalt Düren...........
.. .. .. Neuwied..........
„ das Vlindenwefen (Allgemeines)........
„ die Ruhegehllltstasse der Ämter und Landgemein¬

den der Nheinprovinz...........

In einer Rechnung.

In einer Rechnung.

In einer Rechnung.
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Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen Bemerkungen

33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47

48
49
50

51

52
53
54

55
56
57

58

59
60
61
62

III. Fachausschuß.

Rechnung über das Landesfürsorgewefen...........
„ „ die Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler ....
„ „ „ Anstaltsfürsorge für bezirtshilfsbedürftige Gei¬

steskranke usw ...............
„ Krüppelfürsorge.............

„ „ Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Andernach
desgleichen Bedburg-Hau.........
desgleichen Bonn ............
desgleichen Düren............
desgleichen Galthausen ..........
desgleichen Grafenberg..........
desgleichen Iohannistal..........

„ „ „ Provinzilll-Kinderanstalt für feelifch Abnorme
Bonn..................

,. „ das Provinzial-Fürsorgeheim für Psychopatische
Mädchen (Fürsorgezöglinge) Düren.....

„ „ die orthopädische Kinderheilanstalt Tüchteln . . .
„ „ „ Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen-

fürsorge .................
„ „ das Sonderkonto für Kriegsbeschädigte.....

„ die Hochbauverwaltung — ordentlicher Haushalt .
„ „ „ Hochbauverwaltung — außerordentlicher Haus¬

halt ..................
„ „ den außerordentlichen Haushalt (außer Hochbau und

Straßenbau) mit Nebenkonten.......

IV. Fachausschuß.

Rechnung über die Provinzialstraßen-Verwaltung.......
„ „ den Gemeinde- und Kreiswegeban.......
„ „ „ Sammelfonds..............

V. Fachausfchutz.

Rechnung über die landwirtschaftlichen Angelegenheiten ....
„ „ das Rittergut Desdorf............
„ „ die Viehfeuchenentschädigung (einschließlich Saar-

gebiet) .................
„ „ die Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Land-

wirtfchaft Trier.............
desgleichen Kreuznach ...........
desgleichen Ahrweiler...........

„ „ Provinzial-Domäne Lammersdorf.....
,. „ das Provinzialgut Bhlerward.........
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